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Vorwort
Die Idee,  dieses  Buch zu schreiben,  kam mir  bei  Studien im Forschungsinstitut  der 
Hochschule Speyer über die »Selbstversorgung« Brüsseler Politiker. Dazu gehören:

 der seit Jahren andauernde »legalisierte Spesenbetrug«, mit dem sich Europaabge
ordnete riesige steuerfreie Zweiteinkommen erschleichen;

 groteske Doppelversorgungen;

 ein völlig inakzeptables europäisches Diätengesetz, das kurz vor der Europawahl 
2004 aufgrund meiner Analysen scheiterte, dann aber im Sommer 2005 doch noch 
zustande kam;

 ein Parteiengesetz, das europäischen Pseudoparteien Subventionen verschafft, die 
alle vernünftigen Maßstäbe sprengen;

 überzogene finanzielle Privilegien,  die europäische Beamte und Kommissare in 
schöner Eintracht mit ihren Richtern und Rechnungshofmitgliedern genießen, und

 die scheinbar grenzenlose Aufblähung sämtlicher Organe der EU: vom Parlament 
bis zu den Gerichten.

Die Auswüchse, mit denen sich ein großer Teil dieses Buches beschäftigt, sind derart 
krass, daß sich die Frage aufdrängt,  wie es dazu eigentlich kommen konnte. Warum 
konnten die Verantwortlichen selbst massivste Kritik unbeeindruckt aussitzen? Warum 
glaubten  sie,  Kritiker  ungestraft  verleumden zu können? Organisation  und Entschei
dungsverfahren der EU gerieten so fast zwangsläufig in den Fokus. Ihre Analyse macht 
einen weiteren Teil des Buches aus. Dabei geht es nicht um eine Gesamtdarstellung der 
EU, sondern um exemplarische Teilbereiche. Die Untersuchung ergibt: Die europäische 
Politikfinanzierung und die Aufblähung der Pfründen, die alle für die Bürger geltenden 
Grundsätze auf den Kopf stellen, sind nur der sichtbare Ausdruck eines Demokratie- 
und Kontrolldefizits, das kennzeichnend ist für die Europäische Union insgesamt. Nir
gendwo sonst kommen die extreme Bürgerferne der EU und der Expansionsdrang ihrer 
Organe derart unverblümt zum Vorschein wie in den Regeln, die die politische Klasse 
sich in eigener Sache gegeben hat. Abhilfe kann nur eine grundlegende Neuordnung 
schaffen, die demokratische Mindeststandards wie politische Gleichheit und Gewalten
teilung einhält und eine »Regierung durch und für Bürger« ermöglicht. Die Behebung 
der Demokratiemängel in der EU ist vielleicht nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts.

Speyer, im Dezember 2005 Hans Herbert von Arnim
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Einführung
Das Scheitern der EU-Verfassung nach dem französischen Non und dem niederländi
schen Nee im Jahre 2005 bedeutet wie jede Krise auch eine Chance, die Chance näm
lich, unvoreingenommen Bilanz zu ziehen. Die Ergebnisse der Abstimmungen hatten 
gewiß viele Gründe. Klar aber ist, daß die große Mehrheit der Bürger – und hier spra
chen die Franzosen und Niederländer auch für ihre Mitbürger in anderen EU-Ländern – 
gegen den anscheinend unaufhaltsam dahinrasenden Erweiterungszug revoltierten. 1992 
bestand Europa noch aus zwölf Mitgliedstaaten, seit dem 1. Mai 2004 sind es 25, bald 
sollen es 27, ja schließlich 30 und noch mehr werden. Neben den vielen Problemen, die 
dieses rasche Anwachsen mit sich bringt, und den tief sitzenden Ängsten, die es bei den 
Menschen auslöst, stellt sich die Frage, wie ein solches Europa eigentlich noch zu steu
ern sei? Voraussetzung für die Erweiterung sind institutionelle Reformen, die der Ver
fassungsvertrag, zumindest zum Teil, bringen sollte. Das war allgemeine Überzeugung. 
Aus diesem Grund wollte man nach dem kläglichen Ergebnis von Nizza eine europäi
sche Verfassung schaffen.

Nach ihrem Scheitern ist nun die Vorbedingung für die Erweiterungen entfallen. Schon 
aus diesem Grund ist ein Innehalten das erste Gebot, das aus den Volksabstimmungen 
folgt. Das ließe sich auch durchaus bewerkstelligen, selbst in Bezug auf Bulgarien und 
Rumänien. Die Kommission und der Rat müssen nur die Bedingungen ernst nehmen, 
die für den Beitritt gelten. Doch darauf verzichteten sie bereits bei dem Beitritt der Zehn 
im Jahre 2004. Die Bürger fühlen sich über den Tisch gezogen und haben den Glauben 
an die Unvoreingenommenheit der EU-Organe verloren.

Hier zeigt sich exemplarisch das Zentralproblem der EU, das sie das Vertrauen der Bür
ger gekostet hat: Sinn, Ziel und Grenzen dieses wunderbaren und zugleich monströsen 
Projekts Europa sind nur noch hinter Nebelschwaden zu erahnen. Klare Konturen feh
len. Das hält die Europamaschinerie aber nicht auf, ja es scheint sie gerade im Gegenteil 
zu veranlassen, immer weiter und immer schneller zu laufen, auch wenn die Richtung 
immer weniger überzeugt. Bewegung wird zum Selbstzweck. Innehalten erscheint den 
Akteuren bereits als Rückschritt. Das erinnert an Mark Twains Bemerkung über eine 
Gruppe von Menschen, die sich im Urwald verirrt hatten: »Als sie die Richtung verlo
ren hatten, verdoppelten sie die Geschwindigkeit.«

So gewinnt der Bürger den Eindruck eines Aktionismus, der vor allem bezweckt, von 
den vielen Mängeln und Fehlentwicklungen der EU abzulenken: der Überbürokratisie
rung,  der  Verschleuderung  von Milliarden  für  eine  unsinnige  Agrarpolitik  und eine 
zweifelhafte Strukturpolitik, dem Sumpf von Betrug und Korruption, gegen deren Auf
deckung sich der Brüsseler Korpsgeist mit allen Mitteln zur Wehr setzt. Vor allem aber 
steht die EU für die Aufweichung überkommener Prinzipien, die Grundanforderungen 
an alle öffentliche Gewalt markieren: Das viel beschriebene Demokratiedefizit der EU 
sehen wir heute in einem neuen Licht. Hinzu kommt die Erosion der Rechtsstaatlichkeit, 
wie sie sich etwa im europäischen Haftbefehl zeigt, den das Bundesverfassungsgericht 
entschärfen mußte.  Die Beeinträchtigung jener Prinzipien schien noch nicht wirklich 
gravierend, solange Europa sich im Aufbau befand, keine großen Kompetenzen besaß 
und zudem in den Mitgliedstaaten Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum herrsch
ten, so daß selbst zweifelhafte europäische Lasten tragbar erschienen. Doch diese Zeiten 
sind Geschichte.

Heute betreffen die Auswirkungen europäischer Verordnungen und Richtlinien Unter
nehmen und Bürger immer und überall. Die Lasten drücken immer mehr, vor allem na
türlich die sogenannten Nettozahler, zu denen Deutschland gehört. Umso mehr fällt ins 
Gewicht,  daß  die  Mängel  nicht  durch  entsprechende  Vorteile  aufgewogen  werden. 
Deutlich wird das etwa beim Fehlen einer effektiven gemeinsamen Außenpolitik der 
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EU, wie sich besonders eklatant erst im Kosovo-Konflikt, dann in der Irak-Krise zeigte. 
Vielmehr verstärkt sich der Eindruck, es ginge den europäischen Akteuren vor allem um 
ihre eigenen Interessen an Macht, Posten und Geld. Die Besetzung der europäischen 
Pfründen und die Versorgung von europäischen Amtsträgern, Abgeordneten und Beam
ten, einschließlich der Finanzierung von Parteien und Fraktionen, erteilt hier regelmäßi
gen Anschauungsunterricht.

Das Nein bei den Volksabstimmungen und das anschließende Desaster beim Brüsseler 
Gipfel vom Juni 2005 haben mit einem Schlag für jedermann deutlich gemacht, daß et
was faul ist in der Europäischen Union. Europa ist in schlechter Verfassung. Das Kern
problem besteht  darin:  In  der  europäischen  Politik  hat  bisher  eine  kleine  Zahl  von 
Politikern über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden. Die Bürger aber haben ein 
untrügliches Gespür dafür, daß die politische Klasse dabei zuallererst an ihre eigenen 
Belange denkt und nicht an die Interessen, Wünsche und Ängste der Menschen. Die 
Durchsetzung der Eigeninteressen wird durch die für Europa typische mangelnde öf
fentliche Kontrolle erleichtert. Ob die für einen zusammenwachsenden ganzen Konti
nent erforderliche europäische Identität in den Herzen der Menschen vorhanden ist oder 
ob das zarte Identitätspflänzchen nicht gerade durch überstürzte Erweiterungen mit Völ
kern  ganz  unterschiedlicher  geschichtlicher,  politischer  und  kultureller  Erfahrungen, 
durch Überregulierung und die Selbstbedienung aus EU-Töpfen aufs Höchste gefährdet 
wird, dieser Grundfrage ist die europäische Elite bisher ausgewichen. Über der fort
schreitenden Erweiterung nach außen und Vertiefung nach innen wurde das erforderli
che demokratische Pendant sträflich vernachlässigt: die Erweiterung um die Menschen 
und die Vertiefung in den Köpfen und Herzen der Bürger Europas.

Die europäische Idee ist zwar nach wie vor bestechend. Doch hat die Sicherung des 
Friedens nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und dem Ende der politischen, 
wirtschaftlichen und ideologischen Spaltung Europas in den Augen der Menschen an 
Dringlichkeit verloren. Der Beginn der europäischen Einigung war auch eine Antwort 
auf den Ost-West-Konflikt und bezog daraus einen guten Teil ihrer Legitimation. Natür
lich  stellt  Frieden auch heute noch ein hohes Gut  dar.  Aber  es ist  nicht  mehr  klar, 
warum man dazu ein immer größeres und bürokratischeres Europa braucht. Auch die 
andere große Verheißung, mehr Wohlstand, bringt man – angesichts der Massenarbeits
losigkeit – schwerlich in einen positiven Zusammenhang mit Europa, zumal dafür ohne
hin die nationale Politik die Hauptverantwortung trägt. Alle diese Ziele sind zweifellos 
wichtig. Doch erscheinen eben dafür viele Pläne und Aktionen der europäischen Organe 
völlig überflüssig.

Die heutigen Probleme der Europäischen Union kann man letztlich nur vor dem Hinter
grund ihrer  Entwicklungsgeschichte  verstehen.  An der  Wiege der  Europäischen Ge
meinschaften stand die Vorstellung Pate, das Ziel der europäischen Einigung sei unbe
stritten  gut,  weil  es  Frieden,  Wohlstand  und erfolgreiches  Sichbehaupten  gegenüber 
dem  kommunistischen  Imperialismus  versprach.  Ein  vereinigtes  Europa  bildete  ein 
politisches Axiom, einen nicht mehr in Frage zu stellenden übergeordneten Lehrsatz, 
der, dem politischen Streit entzogen, keines Beweises mehr bedarf – auch keiner demo
kratischen Legitimation. Bei diesem Ausgangsverständnis kam es offenbar nur auf die 
möglichst  wirksame  Entfaltung  und Durchführung  jenes  Axioms  an.  Das  wiederum 
schien eine vornehmlich technokratische Aufgabe zu sein, zu deren Durchführung Ex
pertengremien benötigt  wurden,  die  unabhängig  und nur  der  europäischen Idee  ver
pflichtet  sein sollten:  die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof 
(und später die Europäische Zentralbank). Ideologisch untermauert wurde dieser Ansatz 
durch bestimmte wissenschaftliche Theorien, nach denen das geistig-kulturelle Zusam
menwachsen der Menschen zu einer wirklichen Gemeinschaft, die Entstehung eines eu
ropäischen Wir-Gefühls und einer europäischen Identität, sich als Folge des gemeinsa
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men wirtschaftlichen  Marktes  und der  Nationen  übergreifenden  Aktivitäten  europäi
scher Organe quasi von selbst einstellen würde.1

Ein Parlament erschien ebenso überflüssig wie ein Volk. Das Parlament wurde als eher 
störend empfunden, weil man befürchtete, es würde nationalen Belangen und Gruppen
interessen zu großen Einfluß verschaffen, also das Ziel beeinträchtigen, dessentwegen 
die Kommission ja gerade als unabhängiges Expertengremium installiert worden war. 
Dementsprechend war das Europäische Parlament, das im EWG-Vertrag von 1957 noch 
als bloße »Versammlung« bezeichnet worden war, bis 1979 gar kein von den Bürgern 
gewähltes Parlament und hatte praktisch keine Entscheidungsbefugnisse. Die scheinbar 
völlige Unangefochtenheit der europäischen Einigungsidee rückte den einen Fundamen
talsatz der Demokratie, das Regieren für das Volk, fast zwangsläufig derart in den Vor
dergrund, daß die beiden anderen Fundamentalsätze, das Regieren des Volkes durch das 
Volk, im Dunkel des Hintergrundes praktisch verschwanden. Es kam scheinbar nur auf 
die erwünschten politischen Resultate an. Ob das Volk daran mitgewirkt hatte, ja ob ein 
europäisches Volk überhaupt existiert, erschien nebensächlich.

So war es auch nur konsequent, daß man die eigentliche Regierungsmacht – neben der 
Kommission – am besten in der Hand des Rates, eines allein aus den Regierungen der 
Mitgliedstaaten bestehenden Gremiums,  aufgehoben sah. Europa wurde also anfangs 
ganz gezielt rein gouvernemental organisiert.

Das Volk kam genauso wenig vor wie bei Friedrich dem Großen oder irgendeinem an
deren Monarchen des aufgeklärten  Absolutismus.  Friedrichs Ausspruch »Ich bin der 
erste Diener meines Staates«, den etwa auch Otto von Bismarck unterschrieben hätte, 
paßt in vollem Umfang auch auf die Kommission,  die nach ihrem Selbstverständnis, 
ganz analog, als erste Dienerin Europas fungiert, unabhängig und nur dem Wohl der Eu
ropäischen Union verpflichtet.  Und der Bundesrat  Bismarcks,  in dem die monarchi
schen  Regierungen  saßen,  ohne deren  Zustimmung  kein  Reichsgesetz  verabschiedet 
werden konnte, besitzt durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Europäischen Rat, 
nur daß dieser noch mächtiger ist, weil er zusätzlich auch noch Regierungsfunktionen 
wahrnimmt, ihm kein gleichwertiges Parlament gegenübersteht und er sich nicht gegen
über einem europäischen Volk verantworten muß.

Hinter diesem Ausblenden des Volkes als eines politischen Akteurs stand ein paternalis
tisches  Grundverständnis,  das  anfangs  die  Bundesrepublik  Deutschland  genauso  be
herrschte wie das Frankreich der V. Republik, also die beiden wichtigsten Gründerstaa
ten der Europäischen Gemeinschaften. Die Väter des Grundgesetzes meinten, der bun
desrepublikanische Staat müßte geradezu vor dem deutschen Volk geschützt werden – 
man erinnere sich an das berühmt-berüchtigte Wort von Theodor Heuss im Parlamenta
rischen Rat: »cave canem«, womit er das Volk meinte –, weil man ihm die Schuld an 
der Machtergreifung Hitlers in die Schuhe schob. In Wahrheit waren es die politischen 
Parteien gewesen, die am 23. März 1933 im Reichstag das Ermächtigungsgesetz mit 
großer Mehrheit beschlossen hatten und damit Hitler »ganz legal« an die Macht brach
ten. In ähnliche Richtung gingen die Vorstellungen de Gaulles und seiner Mitstreiter, 
der Inspiratoren der Verfassung der V. Republik von 1958, die ausgesprochen gouver
nemental konstruiert ist. Bei diesem Ausgangsverhältnis meinte man bei der Konzeption 
Europas ebenfalls, man könne das Volk außen vor lassen, zumal die Befugnisse der Eu
ropäischen Gemeinschaften und ihrer Organe zunächst ja auch ziemlich begrenzt waren.

Dem Verzicht auf ein europäisches Volk und eine europäische Identität konnte in den 
Augen der Europamacher sogar noch eine positive Seite abgewonnen werden. Identität 
impliziert stets auch die Gefahr der Ausgrenzung von Nichtidentischem. Der Mangel an 
Identität erleichtert es, alle und jeden in die Gemeinschaft aufzunehmen. Die technokra
tische Ausgestaltung schien es der EU zu ermöglichen, sich unbegrenzt zu erweitern – 
nach innen wie nach außen.
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Auch als dem Europäischen Parlament allmählich neue, zusätzliche Befugnisse gegeben 
wurden, blieb das europäische Gemeinschaftsgefühl,  das sich durch den staatenüber
greifenden gemeinsamen Markt und die 1979 eingeführten sogenannten Direktwahlen 
entwickeln sollte, unterbelichtet. Die Aufwertung des Parlaments erfolgte zwar im Na
men des Demokratieprinzips. Doch unterschlug man dabei, wie wenig das Parlament ei
gentlich für eine demokratische Europapolitik legitimiert ist: Das Parlament wird nach 
inzwischen 25 von Staat zu Staat höchst unterschiedlichen Wahlsystemen gewählt, und 
das Stimmengewicht der Bürger zeichnet sich durch extreme Ungleichheit aus. Jeder 
Luxemburger hat praktisch elfmal so viele Stimmen wie ein Deutscher und kann auch 
die Auswahl der Abgeordneten mitbestimmen, die ihn im Europäischen Parlament re
präsentieren sollen, während deutsche Wähler nur die eine oder andere Partei ankreuzen 
und damit nur die Zahl ihrer Mandate mitbestimmen können, nicht aber die Personen, 
auf die sie entfallen. In dieser institutionellen Weichenstellung wurzelt eine fundamen
tale europäische Fehlentwicklung: das Mißverhältnis zwischen der transnationalen Kon
zeption und Funktion des Europäischen Parlaments einerseits und seiner nationalen Le
gitimation andererseits. Angesichts der rein national organisierten Wahlen werden auch 
die Wahlkämpfe von nationalen Themen dominiert. Europäische Fragen kommen beina
he nie zur Sprache. Dementsprechend gering ist auch die Legitimation des Parlaments 
für die ihm eigentlich obliegende Europapolitik. Der Charakter der Wahlen als eurode
mokratischer Integrationsakt, den sie eigentlich haben sollten, wird durch das Wahlsys
tem selbst unterminiert. So konnten sich weder wirkliche Europaparteien noch eine eu
ropaweite Öffentlichkeit entwickeln.

Erst die niederschmetternden Abstimmungen in Frankreich und den Niederlanden über 
den Verfassungsvertrag im Jahre 2005 haben dem überkommenen Ausgangsverständnis 
einen Schuß vor den Bug gesetzt, indem sie unübersehbar signalisierten, daß die ganze 
bisherige Konzeption brüchig geworden war. Die vernachlässigten und ausgeblendeten 
Völker, über deren Köpfe hinweg man bisher Europa konstruiert hatte, meldeten sich 
unüberhörbar zu Wort.

In Wahrheit hatte das ungebremste europäische Weiter-so schon vorher an Gewißheit 
verloren. Bloß schenkte man dem anschwellenden Strom der Indizien nicht die gehörige 
Beachtung: Die Unterstützung für die europäische Integration bricht seit Ende der acht
ziger  Jahre ein,  auch wenn die  Kommission  versucht,  mit  methodisch  zweifelhaften 
Umfragen ein geschöntes Bild zu zeichnen. Die Beteiligung an den Wahlen zum Euro
päischen Parlament  geht seit  Jahrzehnten zurück und erreichte  2004 ein historisches 
Tief.  Europagegner haben starke Stimmengewinne zu verzeichnen. Begünstigt wurde 
der Übergang zu einem selbstbewußt-kritischeren Verständnis auch durch den Wandel 
der politisch-wirtschaftlichen Großwetterlage: Nach dem Wegfall des Ost-West-Gegen
satzes war die Legitimation des »europäischen Monsters« vermehrt  in Frage gestellt 
worden. Das gilt umso mehr, als viele behaupten, Europa sei für die vorherrschende Ar
beitslosigkeit und das nachlassende Wirtschaftswachstum mit verantwortlich, was inso
fern nicht ganz falsch ist,  als der Anspruch des Lissaboner Gipfeltreffens vom März 
2000, Europa zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, bisher 
kaum mehr als eine Fata Morgana geblieben ist.

Das Entstehen einer selbstbewußt-kritischen Haltung beruht letztlich auf dem gleichen 
Effekt, der auch innerstaatlich etwa in Deutschland zu beobachten ist und dazu geführt 
hat, daß wir die Schwachstellen unserer eigenen Demokratie mit größerer Klarheit er
kennen und ihr deshalb kritischer gegenüberstehen. Nur sind die Schwachstellen der Eu
ropäischen Union noch sehr viel größer.

Europa ist von Anfang an ein Geschöpf der Eliten. Sie waren es auch, die mit ihrer alle
zeit zur Schau gestellten Europaeuphorie, zumindest in Deutschland, lange jede Kritik 
an Europa als politisch inkorrekt unterdrückt haben. Das gilt nicht nur für die politische 
Klasse und die Wirtschaft, sondern auch für die Wissenschaft, vor allem für die Politik
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wissenschaft  und  die  Europarechts-Wissenschaft.  Es  gilt  darüber  hinaus  in  starkem 
Maße auch für die Journalisten in Brüssel und Straßburg, also diejenigen, die die veröf
fentlichte Meinung über Europa weitgehend prägen. Das Zusammenwirken der Eliten 
beim Abblocken von Kritik an Europa zeigte sich beispielhaft auch vor der Volksab
stimmung in Frankreich: Die Regierung, das Gros der Parteien in der Nationalversamm
lung, die Wirtschaft, alle landesweiten Medien und hochrangige Politiker anderer Mit
gliedstaaten warben für ein »Oui« – trotz allem am Ende vergeblich. Und nun plötzlich 
entdeckten auch die Politiker, zumindest für einige Zeit, die Bürger wieder, allen voran 
Tony Blair in seiner Antrittsrede als Ratspräsident vor dem Europäischen Parlament am 
1. Juli 2005:

Es ist an der Zeit zu erkennen, daß Europa seine Stärke, seine Relevanz, sei
nen Idealismus und damit auch seinen Rückhalt in der Bevölkerung nur wie
der gewinnt, wenn es sich verändert.  Und wie immer sind die Bürger den 
Politikern voraus.

1 D. Mitrany, A WORKING PEACE SYSTEM, 1975;
Jürgen Bellers, DER SCHÖNE SCHEIN DER EU, 2004, 165 ff.
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A.
Die europäische Pseudodemokratie

A.1
Tatort Europa

Dieses Buch ist dazu bestimmt, eine öffentliche Diskussion über den Sinn und den Un
sinn der Europäischen Union (EU) zu entfachen. Nicht nur in Deutschland, sondern eu
ropaweit. Die EU ist – bei Lichte besehen – ein höchst dürftig legitimierter Apparat, der 
sich immer mehr verselbständigt und, wie aus einer unangreifbaren Festung heraus, in 
die  einzelnen Staaten hineinregiert.  Der Apparat  wird zunehmend zum Selbstzweck. 
Wie durch hochgezogene Zugbrücken vor wirksamer Kontrolle geschützt, entsteht all
mählich ein Netzwerk aus Politikern, Beamten, Verbandsfunktionären, Journalisten und 
Wirtschaftsbossen. Die ohnehin seit langem bestehenden gravierenden Probleme der EU 
werden durch eine Reihe von Entwicklungen aktualisiert und verschärft, für die die fol
genden Themen exemplarisch stehen:

 Die Ablehnung der europäischen Verfassung durch die Bürger Frankreichs und 
der Niederlande und die Aussetzung der Referenden in Großbritannien und ande
ren Ländern waren Paukenschläge, die überdeutlich gemacht haben, wie sehr die 
politische Klasse es bisher versäumt hat, ein tragfestes geistiges Fundament Euro
pas in den Köpfen der Menschen zu schaffen.

 Die »Osterweiterung« der Europäischen Union um zehn neue Mitglieder, denen in 
absehbarer Zeit Rumänien und Bulgarien und schließlich auch die Türkei folgen 
sollen.

 Die Terroranschläge von New York und Washington hatten erhebliche Auswir
kungen auf das Thema innere Sicherheit und damit auch auf die Beurteilung der 
EU und ihrer Erweiterung.  Die Anschläge von Madrid und London haben das 
Thema weiter unterstrichen.

 Die Überversorgung sämtlicher europäischer Amtsträger und Funktionäre.

 Die grotesken Mißbräuche bei der Spesenabrechnung der Mitglieder des Europäi
schen Parlaments, die anstehende Angleichung ihrer Gehälter auf hohem Niveau 
und die kürzlich eingeführte Subventionierung »europäischer politischer Parteien« 
aus dem EU-Haushalt.

 Die Aufblähung des Parlaments, der Kommission und anderer Organe der EU zu 
ungebührlicher Übergröße, die ihre Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt.

 Die überproportionale Vertretung der Bürger kleiner Staaten in den EU-Organen, 
die diesen ein Gewicht gibt, das in keinem Verhältnis zu ihrer geringen Bevölke
rungszahl steht.

 Die Milliarden verschlingende europäische Agrar- und Subventionspolitik.

 Die Undurchschaubarkeit  der  europäischen  Willensbildung  und die  mangelnde 
Zurechenbarkeit europäischer Politik, die geradezu die Unverantwortlichkeit orga
nisiert.

Repräsentative Demokratie definieren wir (mit Abraham Lincolns klassischer Definiti
on) als Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk. »Für« das Volk heißt: 
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Politik in seinem Interesse, also orientiert am gemeinen Wohl; »durch« das Volk bedeu
tet: echte Partizipation, also Einfluß der Bürger auf die Politik; Regierung »des« Volkes 
setzt voraus, daß überhaupt ein Volk oder eine ähnliche durch ein solidarisches Wir-Ge
fühl zusammengehaltene Gemeinschaft vorhanden ist. Diesen Grundsätzen ist alle öf
fentliche Gewalt in den einzelnen europäischen Staaten verpflichtet. Und auch Europa1 

als Ganzes wird nicht müde, die Prinzipien Demokratie und Gemeinwohl für sich selbst 
zu beanspruchen. Tatsächlich haben die Verhältnisse dort – an diesen Maßstäben ge
messen – einen absoluten Tiefststand erreicht. Von einem europäischen Volk kann oh
nehin nicht die Rede sein. Gewiß, die Lage mag auch auf nationaler Ebene oft nicht ge
rade begeistern. Auf europäischer Ebene aber ist sie noch sehr viel negativer zu beurtei
len.  Doch eine unvoreingenommene Evaluation ist  lange unterblieben.  Europapolitik 
droht zum Selbstzweck zu werden.

In Europa geben drei große Gruppen von Funktionären den Ton an; sie teilen die politi
sche Macht und die Herrschaft unter sich auf:

 die politische Elite und die politische Klasse,

 die Bürokraten und

 die Manager von Großunternehmen und die Lobbyisten von Interessenverbänden.

Die Macht der politischen Elite: Europa ist  von Regierungen für Regierungen ge
schaffen. Die nationalen Regierungen waren es, die die europäischen Verträge ausge
handelt und über Erweiterungen entschieden haben. Ihre Ratifizierung durch die Parla
mente der Mitgliedstaaten war häufig reine Formsache. (Anders war es, wo das Volk 
unmittelbar zu entscheiden hatte, wie beispielsweise in Dänemark, Frankreich, Irland 
und den Niederlanden.) Die Regierungslastigkeit setzt sich in der täglichen Politik fort: 
Der Rat als zentrales Organ der politischen Willensbildung besteht aus den Regierungen 
der Mitgliedstaaten. Er ist – aller Gewaltenteilung zum Trotz – ein staatstheoretisches 
Monstrum: wichtigster Gesetzgeber und Regierung in einem. Das Parlament kann zwar 
bei verschiedenen Themen mitentscheiden, ist aber gerade in besonders wichtigen Be
reichen wie der Agrarordnung davon ausgeschlossen.

Die Kommission besitzt das Initiativmonopol für die wichtigsten Bereiche der Europa
politik. Fünfundzwanzig »Kommissare« (darunter ein deutscher) bereiten die »Verord
nungen«, »Richtlinien« und »Rahmenbeschlüsse« vor, die dann vom Rat verabschiedet 
werden. Das Volk wird dabei nicht gefragt, es hat keinen Einfluß auf die Zusammenset
zung der Kommission, es hat keine Kontrollmöglichkeit. Diesem Verfahren verdanken 
inzwischen fast 80 Prozent aller in Deutschland geltenden Regelungen im Bereich der 
Wirtschaft und 50 Prozent der übrigen Gesetze ihre Existenz. Dabei handelt es sich um 
wichtige Regelungen, welche die Verbraucher, das Arbeitsleben, die Wirtschaft, inzwi
schen auch die Bildung und Kultur, ja die Menschen auf fast allen Gebieten unmittelbar 
betreffen, ohne daß sie die Chance haben, ein Wörtchen mitzureden.

Die Europäische Zentralbank trifft die wichtigen geldpolitischen Entscheidungen. Die 
Kommission und die Zentralbank sind – wie der Europäische Gerichtshof – unabhängig 
und weisungsfrei gegenüber allen Organen der Gemeinschaft, erst recht gegenüber dem 
Bürger selbst. In der starken Position der Kommissare, der Europäischen Zentralbank 
und der ihnen unterstellten europäischen Verwaltungen zeigt sich das enorme Gewicht 
der Europabürokratie. Dies wird noch dadurch verstärkt, daß auch der »integrationsfreu
dige« Gerichtshof dazu neigt, ihre Position zu stützen.

Der Einfluß von Verbänden und Großwirtschaft ist in Europa noch sehr viel größer als 
in den einzelnen Mitgliedstaaten. Er findet seinen Ausdruck in der gewaltigen Massie
rung von Lobbyeinrichtungen besonders in Brüssel, in den umfangreichen Regulierun
gen zugunsten der Wirtschaft und nicht zuletzt darin, daß der Europahaushalt im we
sentlichen ein Subventionshaushalt ist. Der Agrarhaushalt verschlingt rund 40 Prozent 
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der europäischen Gesamtausgaben. Dabei handelt es sich um den größten Wahnsinn seit 
dem Turmbau zu Babel (wie der britische Economist die europäische Agrarordnung ein
mal genannt hat). Auch aus dem sogenannten Strukturfonds, dem sogenannten Kohäsi
onsfonds und aus anderen europäischen Töpfen werden hohe Subventionen gezahlt, de
ren Berechtigung Zweifel weckt und die ihre Existenz fast ausschließlich ihren einfluß
reichen politischen Wortführern (Lobbyverbände und nationale Regierungen) verdan
ken. Allgemeininteressen werden dabei häufig von Partikularinteressen untergepflügt. 
Mit Gemeinwohl hat das dann nicht mehr viel zu tun. Wem die Europäisierung vor
nehmlich zugute kommt, ersieht man aus den treibenden Kräften: Die andauernde Ver
tiefung und Erweiterung Europas wird nicht nur von Teilen der Politik und den europäi
schen Behörden vorangetrieben, sondern vor allem von Wirtschaft und Großbanken; sie 
nehmen die Globalisierung auch zum Anlaß für Megafusionen, die hauptsächlich der 
Macht(- und Einkommens-)steigerung ihrer Manager dienen, wie man zum Beispiel an 
den Fusionen Daimler/Chrysler und Deutsche Bank/Bankers Trust sieht. Je größer das 
Unternehmen, desto gewichtiger auch seine Verhandllungsmacht gegenüber den Regie
rungen; desto leichter kann es sich durch Verlagerungen des Firmensitzes oder von Un
ternehmensteilen auch der Politik nationaler Regierungen entziehen. Als im Jahre 1992 
60 renommierte Ökonomen in einem »Manifest« davor warnten, das Pferd am Schwanz 
aufruzäumen und die Währungsunion ohne gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik 
einzuführen,  organisierten  die  Großbanken  ein  Gegenmanifest  von  Wissenschaftlern 
und Bankfachleuten, das die Wirkung der Kritiker zumindest optisch neutralisieren soll
te.

Die Funktionäre des Machtdreiecks aus Politik, Bürokratie und Wirtschaft sind eine In
teressensymbiose auf Gegenseitigkeit eingegangen und verketten sich immer mehr zu 
einem eingebunkerten Machtkartell.  Kehrseite  ihrer demokratiefeindlichen Dominanz 
ist die völlige Machtlosigkeit der Bürger. Diese Entmachtung zeigt sich bereits auf der 
Ebene von Verfassungsgebung und Verfassungsänderungen:

 Die Bürger – zumindest in Deutschland – sind vor den großen Weichenstellungen, 
die die Verfassungsstruktur von Grund auf gewandelt haben, überhaupt nicht ge
fragt worden, weder bei Einführung der Europäischen Gemeinschaften noch bei 
der Europäischen Union und der Währungsunion, noch bei den sonstigen Verfas
sungsänderungen von Amsterdam und Nizza. Auch die anstehende Osterweite
rung Europas  wurde über  die  Köpfe der Bürger  hinweg entschieden.  Dasselbe 
Verfahren  verfolgte  man  bei  der  Einsetzung  eines  Konvents  durch  die  Regie
rungskonferenz von Laeken. Aus Arroganz ignoriert man die Bürger, statt sie un
voreingenommen aufzuklären und auf ihrer Zustimmung eine stabilere (und weni
ger unbedachte) Gemeinschaft zu bauen – bis man schließlich 2005 die Quittung 
erhielt: durch das Nein Frankreichs und der Niederlande zum europäischen Ver
fassungsvertrag.

Die Entmachtung setzt sich innerhalb der Verfassung fort:

 in der mangelnden politischen Verantwortlichkeit  des Rates,  der sich in seiner 
Brüsseler Funktion keinen Wahlen stellen muß;

 in der völligen Unabhängigkeit der Kommission, der Europäischen Zentralbank 
und des Europäischen Gerichtshofs vom Bürgerwillen – sowohl hinsichtlich des 
Inhalts ihrer Entscheidungen als auch hinsichtlich der Bestellung ihrer Mitglieder, 
die in einem nicht  gerade qualitätsförderlichen Kungelverfahren ins Amt kom
men, das häufig als Endlager für gescheiterte Politgrößen dient (Beispiele: Martin 
Bangemann, Edith Cresson, Manuel Mann);

 in  der  demokratiewidrigen  Organisation  des  Europäischen  Parlaments,  das  mit 
wirklichen Parlamenten nur den Namen gemeinsam hat, fern der Heimat agiert 
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und in der politischen Berichterstattung meist nur am Rande vorkommt (im öf
fentlichen Bewußtsein von der nationalen Politik überlagert);

 im Fehlen  europäischer  Zeitungen  und  Rundfunkanstalten,  wirklicher  europäi
scher politischer Parteien, kurz: im Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit;

 in der starren Listenwahl zumindest der deutschen Europaabgeordneten, die dem 
Wähler jeden Einfluß auf die personelle Zusammensetzung des Europäischen Par
laments nimmt, den Parteien jedoch erlaubt, abgehalfterte Politiker, die man zu 
Hause nicht mehr gebrauchen kann, in Europa zu »entsorgen« (Beipiele: Werner 
Langen, Jo Leinen, Hartmut Nassauer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Alfred Go
molka, Sahra Wagenknecht);

 in dem Konstrukt von »europäischen politischen Parteien«, die in Wahrheit gar 
keine Parteien sind, sondern abgehobene Kunstprodukte: Sie zählen weder Bürger 
zu ihren Mitgliedern noch stellen sie Kandidaten für Parlamente auf, die sie bei 
Wahlen der Öffentlichkeit präsentieren. Sie werden aus einem einzigen Grund zu 
»Parteien« erklärt: damit sie mit Steuergeldern gefördert werden;

 im krassen Öffentlichkeitsdefizit: Die – nicht öffentlichen – Verhandlungen des 
Rats finden sozusagen im luftleeren Raum statt. Zudem sind die meisten Entschei
dungen  des  Rats  und  der  Kommission  in  unübersichtliche  Vorgremien  ausge
lagert, was die Abschottung und die Undurchsichtigkeit der Entscheidungsfindung 
der europäischen Organe auf die Spitze treibt. Europa findet hinter verschlossenen 
Türen statt.  Das  einzige  Organ,  das  öffentlich  verhandelt,  ist  das  Europäische 
Scheinparlament; seine Befugnisse sind aber ohnehin beschränkt.

So stehen wir vor einem eigentlich nicht mehr für möglich gehaltenen Rückfall in vor
demokratische Zeiten: Die Menschen sind heute in Europa vom Ideal der Demokratie 
und des Gemeinwohls genauso weit entfernt wie einst im Heiligen Römischen Reich 
deutscher Nation. Nicht einmal das (von Karl Popper formulierte) demokratische Mini
mum ist gesichert: Die Bürger können ihre europäische »Regierung« nicht abwählen, 
mag diese auch noch so sehr versagt haben. Ja, sie können gar nicht erkennen, wer für 
welche Entscheidung eigentlich die Verantwortung trägt.

Der Ausschluß der Bürger von der Mitwirkung an der Europapolitik, ihre Degradierung 
zum reinen Objekt der Entscheidung anderer, wird damit gerechtfertigt, nur so lasse sich 
die nötige Handlungsfähigkeit erreichen. In Wahrheit ist die politische Handlungsfähig
keit nirgendwo so gering wie auf europäischer Ebene: Die Entscheidungen des Rats set
zen – rechtlich oder faktisch – häufig Einstimmigkeit voraus, was ihr Zustandekommen 
erschwert oder hohe Kosten verursacht (Herauskaufen der Zustimmung einzelner Län
der durch ihre gezielte Subventionierung oder andere Begünstigung). Die Leidtragenden 
sind meist die kleinen Steuerzahler und die Konsumenten, die mittelständischen Unter
nehmer und die Kleinaktionäre. Aber auch die rationale Stimmigkeit des ganzen Kon
zepts steht in Frage. Und wenn gehandelt wird, erscheinen die Aktionen oft eher von na
tionalen Eigeninteressen getragen als, wie behauptet, vom Wohl Europas. Die Bürokra
tie produziert oft ganz unsinnige Regelungen. Die mangelnde Handlungsfähigkeit wird 
in der Außenpolitik besonders sichtbar.

Die Gründe für diese Fehlentwicklungen liegen letztlich in der mangelnden Angepaßt
heit der EU an die gewandelten Herausforderungen. Die enorme Zunahme der Aufga
ben und Kompetenzen der EU und die Erweiterung von sechs auf 25 und mehr Mit
gliedstaaten, kurz die Vertiefung und Erweiterung, hätten eigentlich eine grundlegend 
andere Struktur und Organisation der EU und ganz neue Verfahren nötig gemacht. Doch 
dazu fehlte die politische Kraft. Stattdessen wurde das Bestehende immer nur fortge
schrieben. Es wurde nur angebaut und der Bau damit völlig verbaut, statt ihn – entspre
chend den gewandelten Verhältnissen – ganz neu zu konstruieren. Vor der Osterweite

17



rung hatte man das auch erkannt und die Konferenz von Nizza für entsprechende Refor
men einberufen. Als Nizza scheiterte, versuchte man es ersatzweise mit der Verfassung. 
Aber auch die scheiterte, weil einen jetzt die Bürgerferne einholte. Das, was die EU von 
den  Mitgliedstaaten  verlangt,  Herstellung  effizienter,  demokratischer  Strukturen,  um 
den Herausforderungen der Globalisierung gerecht zu werden, leidet in der EU selbst 
am meisten Not.

Dennoch wird die  wirkliche Lage Europas vernebelt.  Man spricht  zwar gelegentlich 
vom »Demokratiedefizit«; das ganze Ausmaß dieses Defizits und erst recht seine fatalen 
Folgen werden jedoch sorgfältig verborgen. Die Kernfrage, wie Europa nach der Oster
weiterung von 2004 und dem anstehenden Beitritt weiterer Staaten, die nicht nur die 
Zahl, sondern auch die quantitativen und qualitativen Unterschiede der Mitglieder Euro
pas gewaltig vergrößert und weiter vergrößern wird, wirtschaftlich und politisch noch 
»handelbar« sein soll und wie gleichzeitig ein Mindestmaß an Bürgernähe geschaffen 
werden kann, bleibt offen. Erst das französisch-niederländische Nein zum europäischen 
Verfassungsvertrag  könnte hier  einen Wandel  einleiten.  Sämtliche  Kräfte  des  politi
schen  Europas,  eine  berufsmäßige  »Europawissenschaft«  und  der  Mainstream  der 
political correctness sind zumindest in Deutschland lange eine unheilige Allianz einge
gangen, die bereits die unvoreingenommene Analyse und Kritik der Situation hinter
treibt, von der Diskussion nötiger Reformen ganz zu schweigen. Eine Europaideologie 
ist entstanden, welche die – gewiß auch bestehenden – Vorteile des europäischen Zu
sammenschlusses einseitig hervorkehrt und die Nachteile verschweigt. Kritik wird als 
»uneuropäisch« geächtet, verwaltungsinterne whistle blower wie Paul van Buitenen und 
Martha Andreasen werden gemobbt und gefeuert.

Den Bürgern wird auf vielfältige Weise Sand in die Augen gestreut: So hat zum Bei
spiel  der  Vertrag  von  Amsterdam  –  unter  feierlicher  publizistischer  Demokratie
beschwörung – einen eigenen »Zweiten Teil« in den EG-Vertrag eingefügt mit dem Ti
tel »Die Unionsbürgerschaft« (Art. 17 bis 22). Doch die darin vorgesehenen Rechte sind 
marginal  (wie  das  Wahlrecht  zu Kommunalvertretungen)  und galten  zum Teil  auch 
schon vorher (wie die Mobilitätsfreiheit und das Petitionsrecht). Die vor einiger Zeit be
schlossene europäische Grundrechte-Charta ist ein propagandistisch aufgemotzter Po
panz ohne praktische Bedeutung. Ihre Rechtswirkung ist gleich null. Das Europäische 
Parlament und die allmähliche Steigerung seiner Rechte werden als demokratische Er
rungenschaften groß herausgestellt. In Wahrheit bleibt das Parlament bürgerfern und ist 
selbst  Teil  des  Problems.  Die  wirklichen  Kosten  der  Erweiterungen  werden  unter
schlagen; die offiziellen Schätzungen sind maßlos untertrieben, und wenn doch einmal 
einer Klartext spricht wie gelegentlich der Kommissar Verheugen, wird ihm sogleich 
ein politischer Maulkorb verpaßt.

Mangels wirksamer demokratischer Kontrollen können sich die Eigeninteressen der ge
samten politischen Klasse (unter Einschluß der politischen, der bürokratischen und der 
wirtschaftlichen Elite) umso ungezügelter durchsetzen. Die (legale und illegale) Korrup
tion blüht. All das spiegelt sich in der Politikfinanzierung wider, in der sich das Wesen 
einer Einrichtung schon immer besonders deutlich offenbarte – entsprechend der Lo
sung: »You must follow the money trail and you will find the truth.« [Du mußt dem Fluß 
des Geldes folgen, dann wirst du die Wahrheit finden.]

Zur »Politikfinanzierung« rechne ich

 die Bezahlung und Versorgung der Abgeordneten des Europäischen Parlaments;

 die Bezahlung und Versorgung der Mitglieder der Europäischen Kommission, des 
Europäischen Gerichtshofs, des Europäischen Rechnungshofs etc.;

 die Bezahlung und Versorgung der Europabeamten und -angestellten und

18



 die öffentliche Finanzierung der  sogenannten europäischen politischen Parteien 
und der Fraktionen des Europaparlaments.

Alles,  was  wir  an  Europa  kritisieren,  findet  sich  in  potenzierter  Weise  in  der  Fi
nanzierung  seiner  Amtsträger,  seiner  Abgeordneten,  seiner  Beamten,  seiner  Parteien 
und Fraktionen wieder:

 die Abgehobenheit Europas und seiner Aktivisten von den Bürgern;

 die mangelnde Kontrolle der europäischen Organe;

 das Demokratiedefizit;

 das – kaum kontrollierte – Wirken der Eigeninteressen der politischen Klasse.

Bürgerferne und mangelnde Kontrolle führen dazu, daß fast alle guten demokratischen 
Grundsätze, die im nationalen Bereich im Laufe der Geschichte mühsam erkämpft wur
den, auf europäischer Ebene einfach außer Kraft gesetzt sind. Die europäische Politikfi
nanzierung kennt eine Fülle von Privilegien, die auf nationaler Ebene völlig undenkbar 
wären, in Europa aber hingenommen werden, so als wäre es nichts:

 Europa-Beamte verdienen im Allgemeinen etwa doppelt  so viel  wie deutsche 
Beamte mit vergleichbarem Aufgabenbereich. Von den nicht nachvollziehbaren 
Gehaltsprivilegien profitieren auch Ruhestandsbeamte. Gewaltige, im nationalen 
Bereich längst abgeschaffte  Steuerprivilegien verschaffen den Begünstigten un
glaubliche Vorteile. Das ganze Ausmaß der Privilegierung wird durch mancherlei 
Kunstkniffe verheimlicht, so daß die Öffentlichkeit kaum nachprüfen kann, wie 
hoch die Bezüge, Versorgungen etc. eigentlich sind. In diesem Buch werden sie 
exakt vorgerechnet.

 Die Bezahlung und Versorgung von hohen Amtsträgern wie z. B. den Kommissa
ren, von Richtern und den Finanzkontrolleuren lehnt sich an das »Modell« der 
Europabeamten an, sattelt aber noch weitere Privilegien drauf.

 Die Bezahlung und Versorgung der Europa-Abgeordneten ist derzeit zweispurig 
geregelt: Die Abgeordneten erhalten dieselbe Bezahlung wie die Mitglieder ihres 
Heimatparlaments. Ihr finanzieller Status ist also – je nach nationaler Herkunft – 
unterschiedlich. Zusätzlich bekommen aber alle Abgeordneten aus dem europäi
schen  Haushaltstopf  Spesenzahlungen,  die  auf  verschleierte  Zusatzeinkommen 
hinauslaufen und rechtlich und politisch unhaltbar sind.

Die Bezahlung sollte Anfang 2004 – aufgrund einer fraktionsübergreifenden Initiative – 
für alle Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf hohem Niveau vereinheitlicht 
werden. Doch der Rat verweigerte zunächst seine Zustimmung. Einer etwas abgespeck
ten Version hat er aber im Sommer 2005 zugestimmt. Die Neuregelung, die allerdings 
erst im Jahre 2009, zu Beginn der nächsten Wahlperiode, in Kraft tritt, wird dazu füh
ren, daß große Gruppen von Abgeordneten plötzlich ein Mehrfaches ihrer bisherigen 
Bezüge erhalten. Zugleich sollen Abgeordnete Steuerprivilegien der europäischen Be
amten und hohen Amtsträger erhalten. Die in Jahrhunderten errungene Gleichheit vor 
dem (Steuer-)Gesetz droht von Europa her wieder abgeschafft zu werden, und dies aus
gerechnet zugunsten der »Volksvertreter« – ein unübersehbares Symbol für die Abge
hobenheit der europäischen Politik. Zum ganz normalen Alltag gehört auch die legali
sierte Spesenreiterei und Scheinbeschäftigung von Angehörigen auf Kosten der Steuer
zahler,  was  Abgeordneten  und  ihren  Familien  ein  illegales  Zusatzeinkommen  ver
schafft.

Die Symbiose von Politik und Wirtschaft spiegelt sich unter anderem darin wider, daß 
systematische Bestechung »ganz legal« ist. So läßt sich der einflußreiche Abgeordnete 
Elmar Brok, Vorsitzender des auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments, – 
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zusätzlich zu seinem Gehalt als Abgeordneter – auch noch als Chef eines Lobbybüros 
üppig bezahlen. Die angestrebte Transparenz der »Nebenbeschäftigung« von europäi
schen Abgeordneten ist eine Scheintransparenz: Sie wird nur von denen eingehalten, die 
ohnehin nichts zu verbergen haben, nicht also etwa von Elmar Brok, der über die Höhe 
seines Zusatzverdienstes als Lobbyist schweigt.

 Im Jahre 2003 ist  es – aufgrund einer  Gemeinschaftsinitiative  der  vier  großen 
Fraktionen  des  Europäischen  Parlaments  –  auch  zu  einer  öffentlichen  Fi
nanzierung von »Parteien« auf europäischer Ebene gekommen. Dabei wurden alle 
vom  deutschen  Bundesverfassungsgericht  und  vom  Europarat  entwickelten 
Grundsätze für die staatliche Parteienfinanzierung mißachtet. Weder muß mindes
tens die Hälfte der Einnahmen der europäischen Partei in Form von Mitgliedsbei
trägen und Spenden von den Bürgern herrühren. Noch wird die Bevorzugung grö
ßerer Parteien unterbunden. Indem als Kriterium festgelegt wird, daß eine Partei 
in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten, also derzeit sieben, vertreten sein 
muß,  kommt  die  öffentliche  Finanzierung  allein  den  Etablierten  zugute  und 
schließt kleinere Parteien aus, selbst wenn sie Abgeordnete im Europäischen Par
lament haben. Die Entwicklung zu »Kartellparteien«, die sich selbst kraft ihrer 
politischen Macht Wettbewerbsvorteile verschaffen und die kleineren Herausfor
dererparteien erdrücken, droht von Europa her einen gewaltigen Schub zu erhal
ten.

 Argumentativer Ausgangspunkt für die Einführung einer öffentlichen Parteienfi
nanzierung auf Europaebene war ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs. Er 
hat gezeigt, daß die jetzige Praxis illegal ist: Bisher finanzierten die europäischen 
Parteien sich über ihre – außerordentlich üppig subventionierten – Fraktionen des 
Europäischen Parlaments. Statt diese Form der Finanzierung nun aber zu beseiti
gen, haben die großen Fraktionen  zusätzlich eine unmittelbare Finanzierung der 
Parteien  aus  dem  Europahaushalt  eingeführt,  die  rechtswidrige  bisherige  Fi
nanzierung aber gleichwohl bestehen gelassen.

Dabei fehlte in den europäischen Verträgen zunächst eine tragfähige rechtliche Grund
lage  für  eine  derartige  Finanzierung  der  »europäischen  politischen  Parteien«.  Diese 
Grundlage wurde erst durch den Vertrag von Nizza geschaffen, der aber natürlich erst in 
Kraft treten konnte, nachdem er von allen fünfzehn Mitgliedstaaten ratifiziert worden 
war. Ebendies wurde durch das negative Referendum Irlands zunächst in Frage gestellt. 
Der Umgang mit diesem unmittelbaren Votum des irischen Volkes macht übrigens die 
ganze Bürgerferne des europäischen Machtdreiecks schlaglichtartig deutlich: Das offizi
elle Europa reagierte mit einer Art Mobbingkampagne gegen die Mehrheit der irischen 
Bürger, denen Beschränktheit und Fehleinschätzung vorgeworfen wurden.

Wie aber ist eine politische Klasse einzuschätzen, die ihre Finanzierung einseitig för
dert,  den Erlaß eines einheitlichen Wahlrechts,  den der EG-Vertrag lange sogar aus
drücklich vorschrieb, dagegen auf die lange Bank schiebt? Wie kann ein Parlament, das 
in eigener Sache derart lax mit Recht und Gesetz umgeht und illegale Bereicherung und 
Korruption seiner Mitglieder sehenden Auges duldet, als Kontrollorgan noch ernst ge
nommen werden? Die Bürgerferne und die mangelnde Kontrolle der europäischen Insti
tutionen verführen dazu, Regelungen einzuführen, die demokratischen und rechtsstaatli
chen Standards grob widersprechen. Den Regelungen über den europäischen Haftbefehl 
etwa konnten erst durch das Bundesverfassungsgericht die schlimmsten Giftzähne gezo
gen werden. »Europol«-Beamten wird Immunität gewährt, so daß der Bürger selbst ge
gen eindeutig rechtswidrig handelnde Beamte nichts unternehmen kann (wenn er über
haupt etwas von deren Hintergrundaktivitäten erfährt). Der Rechtsstaat wird noch weiter 
ausgehebelt, wenn Europol weitere Befugnisse übertragen werden, wie dies im Zuge ei
ner verschärften Terroristenbekämpfung zu erwarten (und zum Beispiel vom früheren 
deutschen Bundesinnenminister Otto Schily auch schon in die Diskussion gebracht wor
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den) ist. So droht von Europa her – per Rückwirkung – eine Aufweichung bewährter in
nerstaatlicher Grundsätze. Hinsichtlich der Politikfinanzierung wird das von manchen 
Nutznießern auch ganz ungeniert begrüßt. Äußerungen deutscher Politiker lassen gele
gentlich die Hoffnung erkennen, auf europäischer Ebene werde man sicher nicht mit so 
»kleinkarierter Kritik« rechnen müssen wie hierzulande und werde sich deshalb »groß
zügigere« Leistungen bewilligen können.

So droht vom Kopf her eine Korrumpierung des ganzen öffentlichen Systems. In diesem 
Zusammenhang ist von erheblicher Symbolkraft, daß in Belgien, dem Hauptsitz der Eu
ropäischen Union, ein unglaubliches Maß an Korruption herrscht, wie mehrere innerbel
gische Skandale gezeigt haben. Schon bei der Bestimmung der Hauptstadt (bzw. der 
Hauptstädte) Europas soll Korruption im Spiel gewesen sein.

Sämtliche Probleme Europas ufern immer weiter aus, und ihre Eindämmung wird wei
ter erschwert, nachdem – im Zuge der Osterweiterung – aus den bisher 15 Mitgliedstaa
ten 25 geworden sind – und demnächst 27, 28 oder mehr werden sollen. Die Probleme 
der deutschen Vereinigung – sie war ein erster, aber noch relativ einfacher Fall von Os
terweiterung – sollten uns eigentlich gelehrt  haben, was da alles auf uns zukommen 
kann. Nach Öffnung der Grenzen gen Osten wird auch die öffentliche Sicherheit erheb
lich schwerer zu garantieren sein – ein Thema, dessen Bedeutung spätestens nach den 
Terrorattentaten von New York und Washington einem breiten Publikum bewußt ge
worden ist.

Die aus dem Ruder gelaufenen Regelungen der europäischen Politikfinanzierung bilde
ten  übrigens  einen  gewaltigen  Anreiz  für  Politiker  und  Parteien  der  Beitrittsländer, 
ebenfalls Zutritt zu diesem Paradies der politischen Klasse zu gewinnen. Es handelt sich 
um eine massive Bestechung der politischen Führungen auch der möglichen künftigen 
Beitrittsländer. Für Persönlichkeiten aus dem Osten, die ein Mandat im Europäischen 
Parlament ergattern oder gar Kommissar, Richter, Rechnungsprüfer oder auch nur Be
amter in der EU werden, kommt dies häufig einem Lottogewinn gleich. Das dürfte auch 
Rückwirkungen auf das heimische Gehaltniveau der politischen Klasse haben und dies 
hochdrücken.

So zweifelhaft die Erfolgsaussichten eines zügellosen Projekts Europa aus der Sicht der 
Bürger sind, so sicher ist, daß es sich für die Akteure des Machtdreiecks auszahlt.
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A.2
Das Wachstum des Monsters: Der rasch zuneh

mende
Einfluß der Europäischen Union

Die staatsrechtlichen und demokratietheoretischen Probleme eines zusammenwachsen
den Europas sind in jüngerer Zeit immer mehr ins Blickfeld der Wissenschaft und der 
Fachöffentlichkeit getreten – und seit den spektakulären Volksabstimmungen zum euro
päischen Verfassungsvertrag sind sie auch Gegenstand einer breiten öffentlichen Dis
kussion. Der Gedanke eines vereinten Europas war nach den Schrecken des Zweiten 
Weltkriegs  von  großen  Männern  zwar  schon  früh  konzipiert  worden.  Die  Rede 
Churchills  am 19. September 1946 in Zürich2 ist  hier ebenso zu nennen wie Walter 
Hallsteins Vision von einem Europäischen Bundesstaat.3 Es blieb jedoch vorerst bei der 
Vision. Die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft bestanden zunächst vor al
lem in einem Negativum: Zum Zwecke der Durchsetzung ungehinderten Wettbewerbs 
sollten alle Beschränkungen abgebaut werden. Die eng begrenzten Aufgaben der Euro
päischen Gemeinschaften machten es lange möglich, sie bloß als supranationale Zweck
verbände zu kennzeichnen.4 Mit dem enormen Aufgabenzuwachs, den die supranationa
len europäischen Einrichtungen inzwischen erfahren haben, hat sich das grundlegend 
geändert. Die wichtigsten Stationen dieses Funktionszuwachses sind

 die Einheitliche Europäische Akte (1987),

 der Vertrag von Maastricht  (1992), ergänzt durch den Vertrag von Amsterdam 
(1997),

 der Übergang zur Währungsunion zum 1. Januar 1999 samt Einführung des Euro 
als gemeinschaftlicher Währung und

 der Beitritt von zehn weiteren Ländern am 1. April 2004 (Stichwort »Osterweite
rung«).

Der Maastricht-Vertrag zielt in seiner Präambel auch ausdrücklich auf eine immer enge
re Union der Völker Europas. Der Vertrag von Nizza (2000) und der nach mehreren 
Volksabstimmungen im Jahre 2005 gescheiterte Verfassungsvertrag stellen allerdings 
vorläufige Rückschritte dar.

In dem Maße, in dem allgemein deutlich wurde, daß Europa unser Schicksal ist, standen 
aber auch die Grundfragen plötzlich vor der Tür der Wissenschaften. Sie stellten Fra
gen, an denen man nicht mehr vorbeisehen kann: Staatsrechtler fragen, ob das Grundge
setz die Übertragung von so viel Kompetenzen auf ein supranationales Gebilde zuläßt 
und ob sich die Europäische Union nicht zu einem Bundesstaat, also einem wirklichen 
»Staat«  im verfassungsrechtlichen  Sinn entwickelt.  Politik-  und Verwaltungswissen
schaftler  fragen,  zu welchen Verschiebungen im politischen Gefüge die Neuerungen 
führen und was von der parlamentarischen Demokratie bleibt, wenn die Exekutive fast 
alle politischen Entscheidungen von Bedeutung trifft.

In  der  breiten  Öffentlichkeit  fand  diese  wissenschaftliche  Diskussion  bisher  keinen 
großen Widerhall. In Deutschland jedenfalls wurde eine rationale öffentliche Diskussion 
der Chancen und Gefahren des europäischen Zusammenwachsens von der politischen 
Klasse systematisch unterdrückt. Hätte dagegen durch Volksentscheide über den Beitritt 
zur Europäischen Union, über den Nizza-Vertrag und andere Verträge oder über die An
nahme  des  Verfassungsvertrages  abgestimmt  werden  müssen  wie  zum  Beispiel  in 
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Frankreich,  Dänemark  und  den  Niederlanden,  wäre  das  anders.  Dann  hätten  die 
Politiker  den Bürgern das Thema nahebringen und sie von den Vorteilen des einge
schlagenen Weges überzeugen müssen – oder wären eben daran gescheitert.

Die enorme Rolle, die die Europäischen Gemeinschaften spielen, signalisieren bereits 
einige Zahlen: Wie von kundiger Seite geschätzt, dient die deutsche Gesetz- und Ver
ordnungsgebung auf dem Gebiet des Wirtschafts-, Sozial- und Steuerrechts gegenwärtig 
zu etwa 80 Prozent der Umsetzung europarechtlicher Normen. Rund 70 Prozent der Re
gelungen, die in Brüssel beschlossen werden, wirken sich direkt auf das Leben der Bun
desbürger aus.5 Fast 50 Prozent aller deutschen Gesetze gehen auf europäisches Recht 
zurück.6 Die Zahl der Normsetzungsakte des Gemeinschaftsrechts ist bereits im Jahre 
1992 auf etwa 57.000 und die jährliche Zuwachsrate auf 3000 oder mehr geschätzt wor
den.7 Im Jahre 1998 beispielsweise wurden 2854 Verordnungen, 109 Richtlinien, 460 
sonstige Entscheidungen und 130 sonstige Beschlüsse erlassen. 130.000 »Rechtsakte« 
sollen inzwischen zum »gemeinschaftlichen Besitzstand« gehören, und der wächst und 
wächst. Bezeichnend ist, daß offenbar niemand die genaue Zahl kennt. Das täglich er
scheinende Amtsblatt umfaßte im Jahr 2004 mehr als 800.000 Seiten. Bundestagsabge
ordnete können ein Lied davon singen, was das rein mengenmäßig bedeutet. Jede Wo
che landet ein Stapel von einem halben Meter Dicke auf ihrem Schreibtisch, der – schon 
wegen der Menge, die nur bei bester Organisation der Verfahren zu bewältigen wäre, – 
zum großen Teil ungelesen in der Ablage oder gar im Papierkorb landet.

Die Eingriffe Europas in alle Bereiche hinein und häufig über das notwendige Maß hin
aus wachsen sich allmählich zu einem schleichenden »EU-Imperalismus« aus. Dies hat 
sachliche Gründe: Die europäischen Verträge streben »einen immer engeren Zusam
menschluß der europäischen Völker« an, ohne einen klaren Schlußpunkt der Entwick
lung zu nennen. Zudem sind die Aufgaben der EU nicht bereichsmäßig begrenzt, son
dern in Form von Zielen formuliert. Diese aber können praktisch alle Bereiche durch
dringen (siehe S. 47). Die ständige Ausdehnung der EU hat darüber hinaus auch institu
tionelle Gründe. In den vielen spezialisierten Räten, in die »der Ministerrat« zerfällt, 
sind jeweils die Fachminister mit ihren angegliederten Fachbruderschaften unter sich, 
die erfahrungsgemäß auf die Ausweitung ihrer jeweiligen Belange drängen (siehe S. 
25). Dazu kommt die Versuchung, Unangenehmes, das man national nicht verantworten 
zu können glaubt, auf Brüssel abzuschieben, wo ohnehin kaum jemand durchblickt (sie
he S. 65). Ein gleichgerichteter Trend zeigt sich in der Kommission: Jeder der inzwi
schen 25 Kommissare will sich auf seinem Gebiet profilieren (siehe S. 132), und die 
Kommission hat eben das Recht, auf allen Gebieten Initiativen zu entfalten. Auch das 
Europäische Parlament tendiert im Zweifel zu einer Ausdehnung der Kompetenzen Eu
ropas und damit seines eigenen Einflusses (siehe S. 78). Für den Europäischen Gerichts
hof gilt dies erst recht. Er hat im Zuge seiner Rechtsprechung immer mehr Macht an 
sich gerissen und dem Europarecht immer intensivere Geltung verschafft (siehe S. 67). 
Das Subsidiaritätsprinzip gewährleistet keine ausreichende Kontrolle gegen diese Ent
wicklung. Solange der Europäische Gerichtshof über seine Auslegung urteilt, wird der 
EU-immanente Trend zur Zentralisierung kaum gebremst werden können.
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A.3
Europa ohne Volk: Demokratiedefizite in der EU

A.3.1
Der Maßstab:

Regieren des Volkes, durch das Volk und für das Volk
Daß die EU unter einem Demokratiedefizit leidet, ist inzwischen schon fast Gemeingut. 
Doch welches sind die genauen Maßstäbe? Letztlich geht es in Sachen Demokratie um 
zwei Prinzipien, die gewiß immer nur graduell erreichbar sind und zum Teil auch mit
einander in Widerspruch stehen können, die aber gleichwohl anzustrebende letzte Ziele 
sind: Selbstentscheidung des Volkes und inhaltliche Richtigkeit. Klassischen Ausdruck 
hat beides in der sogenannten Lincolnschen Formel gefunden, wonach Demokratie »Re
gierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk« ist. So hatte es der amerikanische 
Präsident Abraham Lincoln 1863 in seiner berühmten, allerdings gelegentlich auch miß
verstandenen8 Gettysburger Ansprache formuliert.9 Regierung durch das Volk verlangt, 
daß die Bürger Einfluß auf die Politik haben, Regierung für das Volk, daß die Politik 
den Interessen der Bürger, und zwar möglichst aller Bürger gerecht wird.10 In jüngerer 
Zeit wird die Lincolnsche Formel immer häufiger herangezogen und damit ihre Brauch
barkeit als grundlegender zweifacher Bewertungsmaßstab bestätigt.11

Das dritte Element der Lincolnschen Formel, government  of the people, setzt voraus, 
daß überhaupt ein Volk und damit ein Mindestmaß an Homogenität vorhanden ist. Vor
ausgesetzt wird ein gewisses Wir- und Einheitsgefühl, also eine gemeinsame Identität, 
die Mehrheitsentscheidungen für die überstimmte Minderheit überhaupt erst akzeptabel 
machen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen kann in Nationalstaaten,  auf die das 
Demokratiekonzept  sich  lange  vornehmlich  bezog,  als  selbstverständlich  unterstellt 
werden und bedurfte deshalb keiner ausdrücklichen Erwähnung. Die enge Verknüpfung 
der Entwicklungsgeschichte von Demokratie und Nationalstaat erklärt, warum das dritte 
Element der Lincolnschen Formel lange überhaupt nicht in Erscheinung trat.  Richtet 
sich die Analyse aber auf eine supranationale Organisation wie die EU, so ändert sich 
das Bild. Hier steht die Existenz jenes Mindesmaßes an Homogenität gerade in Frage. 
Das lange vernachlässigte dritte Element der Lincolnschen Formel erwacht auf EU-Ebe
ne deshalb aus seinem Dörnröschenschlaf und wird in hohem Maße relevant12 (siehe S. 
58).

Die Ansätze politikwissenschaftlicher Demokratietheorien sind oft ausgesprochen ein
seitig.  Herkömmlicherweise  werden zwei  Gruppen  unterschieden:13 Ansätze,  die  die 
Mitwirkung der Bürger in den Mittelpunkt stellen (»Partizipationstheorien«, »Inputtheo
rien«),14 und Ansätze, die das Schwergewicht auf brauchbare inhaltliche Ergebnisse le
gen (»Outputtheorien«).15 Diese Ansätze vermitteln gelegentlich den Eindruck, als käme 
es nur auf eines der beiden oben genannten Kriterien an, so als könne sich jeder die 
maßgeblichen Kriterien selbst zusammenstellen. Das aber trifft nicht zu. In Wahrheit 
müssen beide Grundwerte (Selbstbestimmung und Richtigkeit) als Beurteilungskriterien 
herangezogen werden. Zusätzlich muß auch das dritte Element vorhanden sein, ein Mi
nimum an Homogenität, das Mehrheitsentscheidungen für die überstimmte Minderheit 
erst zumutbar macht.

In einer echten Demokratie geht der nächstliegende Weg zur Realisierung von Gemein
wohl natürlich dahin, den Willen des Volkes zur Geltung zu bringen; zugrunde liegt die 
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Überzeugung, die Bürger wüßten selbst immer noch am besten, was gut für sie ist. Hier 
läuft Regieren für das Volk also auf Regieren durch das Volk hinaus. Dazu ist es nötig, 
den Willen der Bürger insgesamt zum Ausdruck und zur politischen Wirksamkeit zu 
bringen.

Den Gegenpol bildet der Versuch, den Interessen und Belangen des Volkes unabhängig 
von seinem Willen Geltung zu verschaffen. Danach sind alle Amtsträger auf das Ge
meinwohl verpflichtet. Das gilt sowohl für die gezielt unabhängig gestellten Amtsträger 
(Gerichte, Rechnungshöfe, die Bundesbank beziehungsweise die Europäische Zentral
bank und die Europäische Kommission), die mittels ihrer Unabhängigkeit in die Lage 
versetzt werden sollen, die Gemeinwohlverpflichtung leichter einzuhalten, als auch für 
die gewählten Regierungen, Parlamente,  Minister und Abgeordneten.  Das preußische 
Pflichten- und Beamtenethos und das US-amerikanische Trust-Konzept sind aus diesem 
Gedanken heraus entstanden. Das zeigt, für wie wichtig das »Regieren für das Volk« 
gehalten wird – und das mit vollem Recht. Daß aber auch auf das Regieren durch das 
Volk nicht verzichtet werden kann, belegt schon der Hinweis, daß wir sonst eine Art 
aufgeklärten Absolutismus hätten. Denn auch Friedrich der Große sah sich als »aufge
klärten Diener seines Staates«.16 Im Folgenden werden deshalb alle drei Elemente der 
Lincolnschen Formel zugrunde gelegt.

Die Lincolnsche Formel kann die Richtung weisen nicht nur für die Beurteilung des 
Funktionierens der politischen Willensbildung im Rahmen der bestehenden Verträge, 
die man auch als europäische Verfassung ansehen kann, und der durch sie geschaffenen 
Institutionen. Sie kann aber auch die Richtung weisen für die Beurteilung der Verfas
sungsgebung selbst und für ihre Fortentwicklung, also für Verfassungspolitik.

Das Demokratiedefizit der Europäischen Union betrifft sowohl die mangelnde Bürger
partizipation als auch die mangelnde politische Handlungsfähigkeit als schließlich auch 
die mangelnde Existenz eines homogenen europäischen Volkes.

A.3.2
Leere Versprechungen: Demokratie in Europa

Das Demokratieprinzip wird in den europäischen Verträgen geradezu emphatisch und 
an vorderster Stelle betont. So bekennen sich etwa in der Präambel des Vertrages über 
die Europäische Union die Mitgliedstaaten ausdrücklich zur Demokratie und erklären 
den

Wunsch, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe (der Union) wei
ter zu stärken.17 

Nach Art. 1 Abs. 2 EUV stellt dieser Vertrag

eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker 
Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bür
gernah getroffen werden

sollen. Und in Art. 6 Abs. 1 EUV wird bekräftigt, daß die EU

auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie der Achtung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit

beruhe. Zudem darf Deutschland sich nach Art. 23 Abs. 1 GG an der Europäischen Uni
on nur beteiligen, wenn diese demokratischen Grundsätzen entspricht. Diesen normati
ven Postulaten zufolge müßte der Gedanke der Demokratie ganz im Vordergrund der 
Europäischen Gemeinschaften stehen. In Wahrheit ist genau das Gegenteil der Fall, so 
daß die  vielfache  Beschwörung der  Demokratie  fast  wie ein Ritual  anmutet,  um so 
künstlicher und vorgeschützter, je weiter es von der Wirklichkeit entfernt ist.

Will man die Strukturen der Europäischen Union auf ihre demokratischen Qualitäten 
hin untersuchen, steht eine Komponente der Lincolnschen Formel regelmäßig im Vor
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dergrund: das Regieren durch das Volk. Auch wir werden mit dieser Seite des Demo
kratieprinzips (und den entsprechenden Defiziten) beginnen.

A.3.3
Volkssouveränität durch demokratische Verfassungsge

bung?
Zu unterscheiden sind zwei Ebenen: die Ebene der Vertrags- beziehungsweise Verfas
sungsgebung (durch den sogenannten »pouvoir constituant«) und die Ebene der Politik 
auf der Basis der gegebenen Verfassung (durch den sogenannten »pouvoir constitué«). 
Die Verträge, also das europäische Primärrecht, sind europäisches Verfassungsrecht. Es 
hat Vorrang vor nationalem Recht und gilt unmittelbar, besitzt also von der Wirkung 
her die entscheidenden Qualitäten des Verfassungsrechts.18

Die Verfassungsgebung ist nach demokratischen Grundsätzen eigentlich in besonderem 
Maße Sache des Volkes. Das ist der Kern der sogenannten Volkssouveränität. Tatsäch
lich liegt die Gestaltung der europäischen Verträge in der Hand der Regierungen. Die 
Regierungen der Mitgliedstaaten schließen die Verträge und ihre Änderungen ab. Das 
Volk darf darüber aber nicht in allen Staaten abstimmen. Häufig brauchen lediglich die 
Parlamente zuzustimmen, indem sie die Verträge »ratifizieren«. Sie können die Ver
handlungspakete aber nicht wieder aufschnüren, sondern nur insgesamt absegnen. Die 
Verweigerung der Zustimmung würde das Ganze gefährden. Das aber riskiert die Parla
mentsmehrheit schon deshalb nicht, weil die Mehrheitsparteien hinter der von ihnen ge
tragenen Regierung stehen und sie diese nicht durch Kritik des von ihnen ausgehandel
ten Vertrages in Verlegenheit bringen wollen. Es fehlt also bereits der Kontrollwille. 
Die »Parlamente werden zur Zustimmung quasi genötigt.«19

Besonders in Deutschland kommt noch die allgemeine Neigung der Eliten hinzu, jede 
Kritik an der Art und Weise der europäischen Integration als Kritik an der europäischen 
Idee mißzuverstehen und möglichst zu unterdrücken. Die (fundamental wichtigen) Ab
stimmungen etwa über den Maastricht-Vertrag und den Nizza-Vertrag erfolgten ohne 
lange Debatte im Parlament. Der Bundestag hat sogar den europäischen Verfassungs
vertrag ohne größere Diskussion »durchgewunken«. Die Voreingenommenheit war so 
groß, daß selbst prominente Mitglieder der zuständigen Bundestagsausschüsse, die sich 
mit der Materie eigentlich intensiv hätten befassen müssen, nicht einmal wichtige Struk
turelemente des Vertrages kannten, wie eine Befragung von Abgeordneten durch das 
Fernsehmagazin »Panorama« am Tage der Parlamentsabstimmung ergab.

Entsprechend lau war auch die öffentliche Diskussion außerhalb des Parlaments. Wie 
immer, wenn das Volk nichts zu sagen hat, fehlte bei allen derartigen Fragen, so funda
mental sie auch sein mochten, jede breite und tiefgehende öffentliche Diskussion. Das 
Gefühl der politischen Elite, die Bürger nicht überzeugen zu müssen, und das Gefühl 
der Bürger und Medien, doch nichts bewirken zu können, weil alles schon entschieden 
sei, nahm jeder großen Debatte schon im Ansatz die Motivation. Nur die Anfechtung 
des Maastricht-Vertrages vor dem Bundesverfassungsgericht hat eine gewisse Ersatzdis
kussion ausgelöst – dies vornehmlich allerdings unter Verfassungsjuristen.

Das Entscheiden der Regierungen und das Durchwinken der Europaverträge und sogar 
des Verfassungsvertrages durch die Parlamente begründet ein äußert geringes Partizipa
tionsniveau. Hinzu kommt noch die krasse  Ungleichheit der Partizipation. Denn beim 
eigentlichen  Festzurren  des  Vertragsinhalts  in  den  Regierungsverhandlungen  haben 
selbst die kleinsten Staaten, zumindest formal, dasselbe Gewicht wie die größten. Da je
der einzelne alles blockieren kann, kann er die Interessen seiner Bürger in ähnlich star
kem Maße durchsetzen wie die Großen die Interessen ihrer Bürger, obwohl diese quan
titativ sehr viel mehr sind. Die ratifizierenden Parlamente können das nicht kompensie
ren, wenn sie nur »durchwinken«. Insofern ist das Demokratiedefizit des »pouvoir con
stituant«, soweit es die fehlende Gleichheit betrifft, noch größer als das des »pouvoir 
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constitué«, wo beim Rat und dem Europäischen Parlament immerhin eine gewisse Ge
wichtung des nationalen  Einflusses entsprechend der  Größe der  Bevölkerung erfolgt 
(siehe unten S. 36). In Deutschland haben bei Änderung des Grundgesetzes die Bundes
länder immerhin nach ihrer Größe gewichtete Stimmen. Bei der Fortentwicklung des 
europäischen Verfassungsrechts ist dies nicht der Fall. Es wird nach wie vor als Völker
recht behandelt, obwohl es längst den Charakter supranationalen Verfassungsrechts an
genommen hat.

Noch geringer ist das Legitimationsniveau des Europäischen Gerichtshofs, der mit sei
nen Urteilen nicht selten den Inhalt der Verträge verändert und damit an die Stelle des 
Verfassungsgebers tritt. Die unmittelbare Wirkung und den Vorrang des Europarechts 
haben nicht die Regierungen zu beschließen gewagt, die sich dafür hätten verantworten 
müssen. Das hat vielmehr der Gerichtshof entschieden, den niemand zur Verantwortung 
ziehen kann. Er hat sich dadurch, daß er das europäische Primärrecht zum Verfassungs
recht machte, quasi verfassungsgebende Gewalt angemaßt, ohne dazu eigentlich legiti
miert zu sein.

Die Demokratiedefizite auf europäischer Ebene gehen aber noch sehr viel weiter. Das 
zeigt sich, wenn man überprüft, wie demokratisch die wichtigsten Organe der Gemein
schaft bei Schaffung des europäischen Sekundärrechts, also etwa beim Erlaß von Ver
ordnungen, Richtlinien (Art. 249 EG) und Rahmenbeschlüssen (zum Beispiel Art. 34 
EUV) sind.

A.3.4
Der Rat: Exekutiver Herrscher Europas

Die Begriffe sind verwirrend. Einmal kennt der EU-Vertrag einen »Europäischen Rat«. 
Dieser gibt nach Art. 4 Abs. 1 EUV »der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen 
Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung 
fest.« In ihm »kommen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten und der 
Präsident der Kommission zusammen. Sie werden von den Ministern für Auswärtige 
Angelegenheiten der Mitgliedstaaten und einem Mitglied der Kommission unterstützt« 
(Art. 4 Abs. 2 Satz 1 und 2 EUV). Die Beschlüsse des Europäischen Rats, der mindes
tens zweimal jährlich zusammentritt (Art. 4 Abs. 2 Satz 3 EUV), haben keine juristische 
Qualität, können aber hohe politische Relevanz besitzen.

Vom Europäischen Rat zu unterscheiden ist ein anderer Rat, der sich, um die Begriffs
verwirrung zu erhöhen, auch »Rat der Europäischen Union« nennt. Er ist Organ der Ge
meinschaft (Art. 7 Abs. 1 EG). Seine Aufgaben und Arbeitsweise sind in Art. 202 bis 
210 EG geregelt. Er wird im Folgenden behandelt. Er ist gemeint, wenn hier vom Rat 
die Rede ist.

Drittens spricht der EG-Vertrag – und das treibt das Verwirrspiel auf die Spitze – von 
den »im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten«. Ihre Aufgabe 
ist zum Beispiel die Ernennung der Richter des Europäischen Gerichtshofs (Art. 223 
Abs. 1 EG).

Schließlich gibt es die Konferenz der Regierungen der Mitgliedstaaten, die – sozusagen 
auf Verfassungsebene – Änderungen der Verträge beschließt, die dann von den Mit
gliedstaaten ratifiziert werden müssen.

A.3.4.1
Alle Macht dem Rate

Hauptorgan der Europäischen Union ist nach wie vor der Rat. Neben seinen Exekutiv
befugnissen spricht der Rat besonders bei der Rechtsetzung das entscheidende Wort. Er 
hat auch wichtige Kompetenzen etwa bei der Gestaltung des Haushalts, der auswärtigen 
Beziehungen sowie bei der Bestellung der Mitglieder der Kommission und des Rech
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nungshofs.20 Er besteht nach Art. 203 Abs. 1 EG aus je einem Vertreter der 25 Mitglied
staaten auf Ministerebene. Der Vorsitz wechselt alle sechs Monate. So hat im zweiten 
Halbjahr 2005 Großbritannien, im ersten Halbjahr 2006 Österreich den Vorsitz inne.

A.3.4.2
Verlust der Einheit: Die Vielzahl der Räte

Welches Regierungsmitglied die Staaten in den Rat entsenden, bleibt ihnen überlassen. 
Regelmäßig sind es die Fachminister. Der Rat tagt deshalb in wechselnder Besetzung. 
Je nachdem, welche Materie zu behandeln ist, besteht »der« Rat aus den Außenminis
tern der 25 Mitgliedstaaten,  aus den Landwirtschaftsministern,  den Wirtschaftsminis
tern, den Justizministern, den Umweltministern, den Arbeits- und Sozialministern etc. 
Der Rat wird dann entsprechend bezeichnet, zum Beispiel als Agrarministerrat. Bei all
gemeinpolitischen Fragen entscheiden die Außenminister. In besonderen Fällen tagt der 
Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs. In Wahrheit gibt es des
halb nicht einen Rat, sondern eine Vielzahl von Räten. Die Aufspaltung nahm mit Er
weiterung der Kompetenzen der Gemeinschaft  stetig  zu – bis  hin zu rund 20 unter
schiedlichen  Zusammensetzungen,  in  denen »der« Rat  tagte.  Das war  offensichtlich 
kein sinnvoller Zustand. 1999 beschränkte der Rat von Helsinki deshalb die Anzahl der 
Räte durch Zusammenlegung auf 15, und 2002 reduzierte der Rat von Sevilla sie durch 
weitere Zusammenlegungen auf 10. Die Geschäftsordnung des Rats in der Fassung vom 
22. März 2004 nennt nunmehr neben dem Rat für Allgemeine Angelegenheiten und Au
ßenbeziehungen acht spezialisierte Räte:

 Wirtschaft und Finanzen

 Justiz und Inneres

 Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz

 Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie und Forschung)

 Verkehr, Telekommunikation und Energie

 Landwirtschaft und Fischerei

 Umwelt

 Bildung, Jugend und Kultur21

Der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit dient diese Aufsplitterung natürlich nicht. 
Zudem drohen die allgemeinen Belange von den Spezialinteressen überwuchert zu wer
den und zu kurz zu kommen: Wenn bei den Entscheidungen des Rats regelmäßig die 
Fachminister unter sich sind, hat das zwar sicher den Vorteil, daß diese (und ihr minis
terieller Unterbau, der ihnen zuarbeitet) etwas von der Materie verstehen. Es hat aber 
auch den großen Nachteil, daß Fachleute dazu tendieren, ihr jeweiliges Ressort überzu
bewerten und ungebührlich auszuweiten. Deshalb kommt in den nationalen Regierun
gen dem Regierungschef und dem Finanzminister regelmäßig die Aufgabe zu, gegenzu
steuern und ein Überwuchern des Allgemeininteresses durch Spezialbelange zu verhin
dern.  Zu diesem Zweck geben die nationalen Verfassungen und Geschäftsordnungen 
dem Regierungschef und dem Finanzminister eine besonders starke Stellung innerhalb 
des Regierungskollegiums. Derartige Gegengewichte fehlen in den bloß aus Spezialis
ten zusammengesetzten Räten der EU. Da jeweils die Spezialisten eines bestimmten Be
reichs ganz unter sich sind, ist die Gefahr von Einseitigkeiten hier besonders groß. Dar
in dürfte ein Grund sowohl für den vielfach kritisierten übertriebenen Aktionismus der 
EU als auch für die unangemessene Bevorzugung von Spezialbelangen liegen.
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A.3.4.3
Die verborgene Macht:

Auslagerung der Entscheidungen in Ausschüsse

Die Unübersichtlichkeit des Entscheidungsablaufs geht aber noch weiter: Die Sitzungen 
der verschiedenen Räte werden nach Art. 207 Abs. 1 EG von einem »Ausschuß der 
Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten« (AStV) vorbereitet. Dieser gliedert sich in die 
»Botschafterkonferenz« (zuständig für Grundsatzfragen und den Europäische Rat), den 
»Ausschuß  der  Stellvertreter«  (sonstige  Angelegenheiten)  und  den  »Sonderausschuß 
Landwirtschaft« und wird von rund 100 Arbeitsgruppen und Untergruppen unterstützt. 
Bemerkenswert ist, daß der AStV zahlreiche Ratsangelegenheiten faktisch selbst ent
scheidet. Bestimmte vom AStV einvernehmlich beschlossene Angelegenheiten, die so
genannten A-Punkte auf der Tagesordnung des Rats (Art. 2 Abs. 6 und 7 Geschäftsord
nung), kann der Rat nämlich ohne Aussprache genehmigen (Art. 3 Abs. 6 Geschäftsord
nung). In der Praxis wird regelmäßig eine Vielzahl solcher A-Punkte auf einer Liste 
aufgeführt, die in den Räten überhaupt nicht mehr zur Aussprache gelangen, sondern re
gelmäßig nur noch en bloc abgesegnet werden. Dieses Verfahren mag zwar der Entlas
tung der Räte dienen, treibt die Unübersichtlichkeit und die schwache demokratische 
Legitimation aber auf die Spitze. (Vom AStV, der von der nationalen Ministerialverwal
tung gesondert ist, sind, um das Durcheinander zu komplettieren, die Ständigen Vertre
tungen zu unterscheiden, welche die Mitgliedstaaten als Bindeglied zwischen den EU-
Organen, in der Praxis vor allem dem AStV, und den nationalen Ministerien eingerich
tet haben.)

A.3.4.4
Geheimniskrämerei: Auflösung der Verantwortung

Der Rat und der AStV tagen grundsätzlich nicht öffentlich.22 Auch das ergibt sich ledig
lich aus der Geschäftsordnung (Art. 5 Abs. 1). Daß das Hauptorgan der EU auch bei sei
ner wichtigsten Tätigkeit, der Gesetzgebung, in abgeschotteter Heimlichkeit verhandelt, 
will einem eigentlich nicht in den Kopf, ist aber seit langem Tatsache. Der Rat agiert 
nach wie vor wie eine diplomatische Konferenz und hat sich an seine Rolle als zentraler  
Gesetzgeber der EU noch nicht angepaßt. Diese demokratische Perversität kommentiert 
der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, Hänsch, so:

Das hat es in der westlichen Welt noch nie gegeben, jedenfalls unter den De
mokratien nicht, daß ein Gesetzgebungsorgan hinter verschlossenen Türen 
tagt und seine Beschlüsse im Geheimen faßt.23

Die Europäische Union bringt jedes Jahr Hunderte von Gesetzen in Form von Verord
nungen, Richtlinien und Rahmenbeschlüssen hervor. Das intransparente Arbeiten seines 
wichtigsten Gesetzgebungsorgans trägt jedoch dazu bei, daß diese Gesetze trotz ihrer 
häufig großen Bedeutung den Unionsbürgern fremd, nicht nachvollziehbar und deshalb 
oft auch nicht akzeptabel erscheinen.

Bis vor einiger Zeit war nicht einmal das Abstimmungsverhalten der Regierungsvertre
ter im Rat publik. Inzwischen ist der Rat dazu übergegangen, beim Erlaß von Rechtsak
ten immerhin das Abstimmungsverhalten zu veröffentlichen (Art. 9 der Geschäftsord
nung). In bestimmten Fällen ist auch die Abstimmung selbst sowie »die ihr vorausge
henden letzten Beratungen des Rats und die Erklärungen der Ratsmitglieder zur Stimm
abgabe öffentlich« (Art. 7 der Geschäftsordnung).

Trotzdem bleibt der Entscheidungsprozeß im Rat und in den vorbereitenden Gremien 
intransparent. Die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen bzw. des Hauptteils der Sitzungen 
erschwert klare Zurechnungen und Beurteilungen, zumal ein großer Teil der Entschei
dungen der Sache nach bereits im AStV oder seinen nachgeordneten Ausschüssen ge

29



troffen wird. »Die Komplexität der Verhandlungsstruktur« macht es allen Beteiligten 
leicht, sich »durch unwiderlegbare Berufung auf Kompromißzwänge« im Rat jeder na
tionalen Steuerung und Kontrolle zu entziehen. Der europäische Gesetzgebungsprozeß 
fungiert  deshalb geradezu als  »Verantwortungsverschiebebahnhof«,24 was den Regie
rungen aber sicher nicht unrecht ist. Wenn die Sache ein Erfolg wird, kann jede Regie
rung sich die Feder an den Hut stecken. Bei einem Mißerfolg dagegen läßt sich die 
Schuld immer den anderen zuschieben.

Der Europäische Rat, der vom Rat zu unterscheiden ist, nimmt zwar nicht am förmli
chen Gesetzgebungsprozeß teil. Nicht selten gibt er aber dem Ministerrat Direktiven, 
oder er entscheidet über Angelegenheiten, über die der Rat sich nicht einigen konnte. 
Dann ist  es  besonders  mißlich,  daß  er  ebenfalls  unter  Ausschluß der  Öffentlichkeit 
agiert.

Aus allen diesen Gründen erscheint es aus demokratischer Sicht erforderlich, daß der 
Rat, zumindest wenn er als Organ der Gesetzgebung tätig wird, uneingeschränkt öffent
lich verhandelt.25 Dasselbe sollte möglichst auch für Verhandlungen des AStV gelten, 
sobald sich herausstellt, daß er die Entscheidung des Rats praktisch vorwegnimmt. Das 
gilt insbesondere bei Behandlung von die Gesetzgebung betreffenden A-Punkten, solan
ge der Rat an der Praxis festhält, solche Punkte ohne Diskussion anzunehmen, und die 
Verantwortung der einzelnen Ratsmitglieder nicht deutlich wird.26 Dasselbe gilt für den 
Europäischen Rat, wenn er über Fragen der Gesetzgebung entscheidet.27

A.3.4.5
Undemokratische Stimmenverteilung

Der Rat entscheidet – jedenfalls nach den Normen der Verträge – meist mit qualifizier
ter Mehrheit, wobei die Stimmen der Mitglieder nach ihrer Größe gewichtet werden. 
Die vier großen Länder (Deutschland, Frankreich, Italien und Vereinigtes Königreich) 
haben nach Art. 205 Abs. 2 EGV jeweils 29, Polen und Spanien je 27 Stimmen. Kleine
re Länder haben

13 Niederlande,
12 Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechien und Ungarn,
10 Schweden und Österreich,
07 Dänemark, Finnland, Irland, Litauen und die Slowakei,
04 Estland, Lettland, Luxemburg, Slowenien und Zypern oder
03 Malta.

Zusammen ergibt das 321 Stimmen. Qualifizierte Mehrheit bedeutet eine Mehrheit von 
mindestens 232 Stimmen. Erfolgt der Beschluß des Rates nach dem Vertrag auf Vor
schlag der Kommission,  muß zusätzlich nur die  Mehrheit  der Mitglieder  zustimmen 
(Art. 205 Abs. 2 EGV), sonst sogar zwei Drittel der Mitglieder (Art. 205 Abs. 3). Zu
dem muß – das wird allerdings nur auf Antrag eines Mitglieds überprüft – die Mehrheit 
mindestens 62 Prozent der Gesamtbevölkerung repräsentieren (Art. 205 Abs. 4 EGV).

Die Stimmenzahl, die die Mitgliedstaaten im Rat haben, sind, bezogen auf die Zahl ihrer 
Bürger, zugunsten kleinerer Länder verzerrt, auch zugunsten etwa von Polen. Polen mit 
seinen rund 38 Millionen Einwohnern hat im Rat, bezogen auf seine Bevölkerung, dop
pelt so viel Stimmen wie Deutschland mit seinen über 82 Millionen, und Luxemburg 
mit kaum einer halben Million Einwohner hat sogar das 40fache Stimmgewicht.

Der  Stimmenschlüssel  privilegiert  also  die  kleinen und mittleren  Staaten,  aber  auch 
Staaten wie Polen in einer Weise, die auf Dauer mit dem Demokratieprinzip kaum zu 
vereinbaren ist und deren Gewicht sich mit jeder weiteren Kompetenzverlagerung auf 
die EU verschärft.28
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Einstimmigkeit  des  Rats  verlangen  die  Verträge  nur  bei  bestimmten,  als  besonders 
wichtig  geltenden Entscheidungen.29 In  diesen Fällen ist  die  »undemokratische« Be
nachteiligung bevölkerungsreicher Staaten natürlich noch größer.

Unabhängig davon und jenseits der vertraglichen Regelungen hat sich seit de Gaulles 
»Politik des leeren Stuhls« und der daraufhin getroffenen »Luxemburger Vereinbarung« 
von 1966 – informell und ohne juristische Verbindlichkeit – die Praxis entwickelt, daß 
der Rat von einer rechtlich an sich gegebenen Möglichkeit des Mehrheitsentscheids fak
tisch dann keinen Gebrauch macht, wenn mindestens ein Mitgliedstaat geltend macht, 
es ständen »sehr wichtige Interessen« dieses Mitgliedstaats auf dem Spiel.30 Damals hat
te sich abgezeichnet, daß Frankreich in einer wichtigen agrarpolitischen Entscheidung 
überstimmt werden würde, worauf die französische Regierung mehrere Monate lang die 
Ratssitzungen boykottierte. Die schwere Krise der damaligen Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft konnte nur dadurch überwunden werden, daß man übereinkam, auch in 
den Fällen, wo der Rat aufgrund der Verträge an sich nach dem Mehrheitsprinzip ent
scheidet, jeder Regierung, die »sehr wichtige Interessen« ihres Landes geltend macht, 
dennoch eine Art Veto zuzubilligen.31 Seitdem wurde der Katalog der Mehrheitsent
scheidungen durch mehrere Vertragsänderungen stark ausgeweitet.  Die Berufung auf 
»sehr wichtige Interessen« unterblieb häufig, so daß durchaus Mehrheitsentscheidungen 
zustande kamen, wie etwa bei der EG-Fernsehrichtlinie (1989) und der Richtlinie zum 
Tabakwerbeverbot (1998). Zudem enthält die Geschäftsordnung des Rats seit 1987 ein 
Instrument zur Erzwingung von Abstimmungen durch Mehrheitsbeschluß,32 das auch 
zum Überspielen der Berufung auf »sehr wichtige Interessen« genutzt werden kann.

A.3.4.6
Europäische Legitimation? Fehlanzeige

Ein demokratisches Hauptproblem besteht darin, daß der Rat als Ganzes (und erst recht 
die Vielzahl der tatsächlich bestehenden Räte) niemandem politisch verantwortlich ist. 
Karl Raimund Popper hat treffend bemerkt, der Kern der Demokratie bestehe darin, daß 
die Bürger schlechte Herrscher ohne Blutvergießen wieder loswerden könnten, und ge
nau an dieser Möglichkeit, nämlich die Verantwortlichen abzuwählen, fehlt es hier. Die 
europäische Bürgerschaft kann den Ministerrat weder bestätigen noch abwählen. Es gibt 
kein europäisches Bestellungs- und Abbestellungsverfahren. Der Rat wird weder direkt 
vom Volk gewählt wie im Präsidialsystem, noch wird er vom Europäischen Parlament 
und damit indirekt vom Volk gewählt wie im parlamentarischen System. Da der Rat 
von den EG-Bürgern weder gewählt noch abgewählt werden kann, er in seiner Gesamt
heit also weder durch Bestätigung politisch belohnt noch durch Abwahl bestraft werden 
kann, ist er niemandem wirklich verantwortlich, was angesichts seiner gewaltigen Rege
lungsmacht besonders problematisch ist.  Anders als die von internationalen Gremien 
(wie zum Beispiel der UNO) – in deren Organen ebenfalls Regierungsvertreter sitzen, 
die aber keine Rechtsnormen erlassen können, die innerhalb der Mitgliedstaaten ver
bindliches Recht darstellen –, haben die vom Rat beschlossenen Verordnungen, Richtli
nien und Rahmenbeschlüsse Vorrang vor nationalem Recht und gelten vielfach auch un
mittelbar in den Mitgliedstaaten. Deshalb wäre die demokratische Legitimation des Rats 
eigentlich unverzichtbar.
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A.3.4.7
Nationale Legitimation? Ebenfalls Fehlanzeige

Mangels europäischer demokratischer Legitimation des Rats hat man versucht, Hilfs- 
und Ersatzlegitimationen zu konstruieren, und darauf verwiesen, jedes Regierungsmit
glied sei zu Hause, das heißt in seinem jeweiligen Land, legitimiert. Die Regierungen 
seien ja schließlich durch die nationalen Parlamente und damit indirekt vom jeweiligen 
Staatsvolk gewählt. Derartige Versuche tragen aber ebenfalls nicht weit,

 weil diese Art von Legitimationskette sehr lang und dünn ist;

 weil die Information der Parlamente und der Bürger über die Mitwirkung der na
tionalen Regierungen im Rat aufgrund der fehlenden Öffentlichkeit begrenzt ist 
und deshalb keine wirkliche politische Zurechenbarkeit besteht;

 weil die Verantwortung auf so viele Schultern verteilt ist, daß die Möglichkeit be
steht, die Schuld für Mißerfolge auf andere abzuschieben und eventuelle Erfolge 
gemeinsam einzuheimsen;

 weil bei nationalen Wahlen EU-Themen fast keine Rolle spielen.33 In Deutschland 
wählt das Volk zunächst einmal Parteien, die ihrerseits vorher die günstigen Lis
tenplätze und die Wahlkreiskandidaten in Hochburgen der Partei verteilt und so 
festgelegt haben, wer mit Sicherheit Abgeordneter wird. Die Mehrheitsfraktionen 
wählen, nachdem sie sich regelmäßig in einem Koalitionsvertrag zusammenge
rauft haben, dann den Bundeskanzler, der dem Bundespräsidenten die Mitglieder 
seines Kabinetts zur Ernennung vorschlägt. Die so zustande gekommene Bundes
regierung entsendet darauf ihre jeweils »zuständigen« Vertreter in den Minister
rat. Ob eine solche »fünffach mittelbare« (so der Staatsrechtslehrer  Karl Doeh
ring)34 Rückführung der öffentlichen Gewalt  noch als  demokratisch legitimiert 
angesehen werden kann, ist selbst bei formaler Sicht durchaus zweifelhaft. Auch 
der Rechtswissenschaftler Klaus Dieter Classen35 weist darauf hin, daß Legitima
tionsketten  ihre  Funktion  nur  erfüllen  können,  »wenn  sie  nicht  beliebig  lang 
sind«.

Materiell gesehen, fehlt es weitgehend an der politischen Zurechenbarkeit von Entschei
dungen im Rat auf die einzelnen beteiligten Regierungsvertreter – und damit fehlt auch 
die  Möglichkeit,  sie  für  bestimmtes  Verhalten  abzuwählen.  Die internen  Willensbil
dungsprozesse im Ministerrat sind nach wie vor in hohem Maße intransparent.36 Da der 
Ministerrat grundsätzlich nicht öffentlich verhandelt, können sich Außenstehende kein 
zuverlässiges Bild über das Zusammenspiel unter den Ratsmitgliedern machen. Selbst 
das Zusammenwirken zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament ist so
wohl für die Bürger als auch für die Mitglieder der nationalen Parlamente schwer zu 
durchschauen. Es mangelt an Überblick, was die europäischen Institutionen vorschrei
ben  und welchen  Handlungsspielraum die  nationalen  Mitglieder  noch besitzen,  was 
politisch im Rat durchzusetzen gewesen wäre und was nicht, kurz, es herrscht ein enor
mer Mangel an Informationen, so daß es in der Praxis regelmäßig fast unmöglich ist, 
politische Entscheidungen – positiv oder negativ – den einzelnen Ratsmitgliedern zuzu
rechnen.37 Damit steigt die Möglichkeit von credit claiming, das heißt, das Verdienst für 
Erfolge  zu beanspruchen,  und  scapegoating,  das  heißt,  bei  Mißerfolgen andere zum 
Sündenbock zu machen. In jedem Fall verteilt sich die Verantwortung auf viele Schul
tern. Wenn alle zugestimmt haben, kann die Angelegenheit ja gar nicht so schlimm sein, 
und die Regierung kann im Übrigen immer behaupten, sie habe für ihre Zustimmung an 
anderer Stelle Vorteile für das Land herausholen können.
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Im Grunde genommen ist es also eigentlich unmöglich, aus den nationalstaatlichen Par
lamentswahlen eine Vollmacht der Regierungen der Mitgliedstaaten für die europäische 
Gesetzgebung herzuleiten, die sie gemeinsam im Ministerrat beschließen.

Der Befund für die Europäische Union ähnelt dem für den bundesdeutschen Föderalis
mus insofern, als der europäische Rat und der deutsche Bundesrat sich beide aus Regie
rungsvertretern der jeweils »niedereren« Gebietskörperschaften zusammensetzen.  Die 
Kritik am deutschen Föderalismus, an der »organisierten Unverantwortlichkeit«, zu der 
er führt und die seine inzwischen allgemein anerkannte Reformbedürftigkeit begründet, 
läßt sich bis zu einem gewissen Grad auch auf die Europäische Union übertragen. Ein – 
die Problematik auf europäischer Ebene noch gewaltig verschärfender – Unterschied be
steht  allerdings  darin,  daß der europäische Rat  das zentrale  Gesetzgebungsorgan ist, 
während diese Rolle in der Bundesrepublik dem (mittels eines einheitlichen gleichen 
Wahlrechts vom Volk gewählten) Bundestag zufällt und der Bundesrat nur mitwirkt. 
(Der europäischen Lage eher vergleichbar wäre eine Konstellation, bei der der Bundes
rat das gesetzgeberische Hauptorgan des Bundes wäre.) Hinzu kommt, daß die Bundes
politik bei Landtagswahlen durchaus ein Thema ist, bisweilen sogar das zentrale The
ma, während bei Bundestagswahlen die Europapolitik meist kaum eine Rolle spielt. Die 
nationalen Parlamente und die Bürger werden durch die Institutionen der Europäischen 
Union noch sehr viel stärker entmachtet als innerhalb des deutschen Föderalismus.

A.3.4.8
Die politische Klasse – ohne Kontrolle

Kehrseite des Demokratiedefizits ist die wachsende Autonomie der politischen Klasse.38 

Deshalb wird die mangelnde demokratische Kontrolle von den nationalen Regierungen 
gar nicht wirklich bedauert. In Wahrheit werden eher Krokodilstränen über das Demo
kratiedefizit  vergossen. Keiner der machtvollen Akteure entwickelt  besonderen Eifer, 
das Defizit zu beseitigen; bei vielen ist geradezu das Gegenteil der Fall,39 eben weil je
nes Defizit den demokratie- und kontrollfeindlichen Neigungen der politischen Klasse 
entgegenkommt. Das gilt nicht nur für den Rat, sondern in noch stärkerem Maße für die 
Kommission und die ihr unterstehende Bürokratie; die bekannt gewordenen Fälle von 
Vetternwirtschaft und Korruption sind wohl nur die Spitze des Eisbergs. Hier wieder
holt sich, was man exemplarisch im Mitgliedstaat Deutschland beobachten kann: Die 
Exekutiven haben nicht wirklich etwas dagegen, daß ihre Kontrolle seitens der Parla
mente, der Bürger und der Wähler durch die verschiedenen Verflechtungsformen immer 
schwieriger, ja schließlich fast unmöglich wird, sondern fühlen sich in dieser Konstella
tion mangelnder Kontrollierbarkeit ganz wohl.

A.3.4.9
Nur beschränkt handlungsfähig

Soweit es um den bloßen Vollzug der Normen der EG-Verträge durch Kommission und 
Europäischen Gerichtshof geht, also insbesondere beim Abbau von Wettbewerbshinder
nissen, ist  die Handlungsfähigkeit  der EG-Organe kraft  ihrer durch die europäischen 
Verträge garantierten Unabhängigkeit  groß. Dasselbe dürfte möglicherweise hinsicht
lich der Sicherung einer stabilen Währung durch die unabhängige Europäische Zentral
bank zutreffen.

Soweit jedoch der Rat entscheiden muß, sieht die Bilanz anders aus. Dann sind Be
schlüsse meist nur auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners möglich. Der 
Rat entscheidet – jedenfalls nach den Normen der Verträge – zwar meist mit qualifizier
ter Mehrheit, wobei die Stimmen der Mitglieder nach ihrer Größe gewichtet werden. 
Einstimmigkeit  des  Rats  verlangen  die  Verträge  nur  bei  bestimmten,  als  besonders 
wichtig geltenden Entscheidungen.40 Die »Luxemburger Vereinbarung« hat aber prak
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tisch dazu geführt, daß jedes Mitglied »sehr wichtige Interessen« seines Landes geltend 
machen  und  dadurch  ein  Überstimmtwerden  verhindern  oder  zumindest  erschweren 
kann.

Der Effekt der stark eingeschränkten politischen Handlungsfähigkeit hat sich im Zuge 
der Erweiterung der Europäischen Union auf 25 Mitglieder  noch verschärft.  Um die 
Handlungsfähigkeit zu verbessern, wird vielfach gefordert, bei Entscheidungen des Rats 
vom Einstimmigkeitsprinzip rechtlich noch häufiger, als dies bisher schon geschehen 
ist,41 abzugehen und vor allem auch faktisch regelmäßig zum Mehrheitsprinzip überzu
gehen.

Damit würde das Partizipationsdefizit allerdings noch weiter verschärft. Bei einstimmi
gen Entscheidungen trägt jedes Mitglied – zumindest theoretisch – Mitverantwortung 
und kann von seinem heimischen Parlament und seiner Wählerschaft – der Idee nach – 
zur Verantwortung gezogen werden. Dagegen läßt  sich bei Mehrheitsentscheidungen 
des grundsätzlich nicht öffentlich verhandelnden Rats die Verantwortlichkeit der einzel
nen nationalen Regierungen erst recht nicht zuordnen. Das Dilemma scheint unauflös
lich.42

A.3.4.10
Unterminierung der europäischen Handlungsfähigkeit Deutsch

lands

Um das Übergewicht der Bundesregierung in Sachen Europa abzuschwächen, bestimmt 
Art. 23 Abs. 2 GG, daß die Bundesregierung den Bundestag und den Bundesrat in An
gelegenheiten  der  Europäischen Union »umfassend  und zum frühestmöglichen  Zeit
punkt« zu unterrichten hat. Sie hat dem Bundestag »vor ihrer Mitwirkung an Rechtsak
ten der Europäischen Union« Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und diese bei ih
ren Verhandlungen zu »berücksichtigen«, eine Formulierung, die keine rechtliche Bin
dung schafft. Viel bewirkt wird durch derartige Mitwirkungen in der Praxis meist nicht. 
Den europäischen Haftbefehl hat der Bundestag durchgewunken, ohne dessen rechts
staatlicher Problematik gerecht zu werden (Näheres unten A.7.2).

Das Dilemma von Handlungsfähigkeit und Bürgernähe wird durch die föderale Struktur 
der Bundesrepublik Deutschland noch zusätzlich verschärft. Der Bundesrat wurde als 
Einrichtung geschaffen, über die die Länder an der Bundespolitik mitwirken. Doch auf 
Europaebene existiert kein entsprechendes Gremium. Die Europäische Union ist »län
derblind« (so der Staatsrechtslehrer Hans Peter Ipsen). Der Ausschuß der Regionen hat 
nur beratende Funktion und keine Entscheidungskompetenzen (Art. 263-265 EG). Die 
wichtigen Entscheidungen fallen im europäischen Rat. Hier wird die Bundesrepublik 
Deutschland grundsätzlich von der  Bundesregierung vertreten.  Um diese prinzipielle 
Zurücksetzung der Länder in der Europapolitik zu mildern, haben die Länderregierun
gen 1993 eine Neufassung des Art. 23 GG erzwungen. Danach wirken neben dem Bun
destag auch die Bundesländer »durch den Bundesrat« in Angelegenheiten der Europäi
schen Union mit. Zu diesem Zweck ist der Bundesrat »an der Willensbildung des Bun
des zu beteiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzu
wirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zuständig sind« (Art. 23 Abs. 4 GG). 
Die Stellungnahmen des Bundesrats sind bei ausschließlicher Zuständigkeit des Bundes 
»zu berücksichtigen«. Sie sind dagegen »maßgeblich zu berücksichtigen«, »wenn im 
Schwerpunkt  Gesetzgebungsbefugnisse  der  Länder,  die  Einrichtung  ihrer  Behörden 
oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind« (Abs. 5). In diesem Fall ergibt sich eine 
wahre Abstimmungsorgie, deren Einzelheiten in einem eigens dafür erlassenen Gesetz 
niedergelegt sind: dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in An
gelegenheiten der Europäischen Union.43
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Gehört die Materie »im Schwerpunkt« zur ausschließlichen Gesetzgebung der Länder, 
geht es also zum Beispiel um Fragen der Kulturpolitik, so hat dies sogar Einfluß darauf, 
wer die Bundesrepublik nach außen vertritt: Dann »soll« statt der Bundesregierung ein 
»vom Bundesrat benannter Vertreter der Länder«, also ein Landespolitiker, die Rechte 
der Bundesrepublik im Ministerrat oder in anderen Organen der Europäischen Union 
wahrnehmen (Abs. 6).

Diese Vorschriften sind ein »Monstrum«.44 Sie  enthalten eine Anhäufung von unbe
stimmten und kaum justitiablen Kaugummibegriffen in bisher ungekanntem Ausmaß 
(zum Beispiel »im Schwerpunkt ... betroffen«, »maßgeblich zu berücksichtigen«, »die 
gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren«), die zu Rechtsstreitigkeiten 
geradezu einladen und befürchten lassen, daß politische Streitigkeiten wieder vor dem 
Bundesverfassungsgericht ausgetragen werden.

Die Vorschriften gehen, indem sie die Rechte des Bundesrats hervorkehren, zu Lasten 
des Bundestags und beeinträchtigen damit die Durchsichtigkeit und Bürgernähe der Ent
scheidungen noch weiter. Die Möglichkeit, die EU-Rechte durch einen Landesminister 
wahrnehmen zu lassen, führt zu einer unangemessenen Partikularisierung der auswärti
gen Gewalt: Auch ein Bundesstaat sollte nach außen gemeinsam auftreten und mit einer 
Stimme sprechen.45 Die Verantwortung der Bundesregierung für die außen- und integra
tionspolitischen Belange wird »in gefährlicher  Weise« ausgehöhlt.46 Die neuen Vor
schriften schränken auch die EU-politische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik ins
gesamt ein. Die Maßgeblichkeit der Stellungnahme des Bundesrats kann ein Blockade
potential  schaffen und die  europarechtliche  Kompromißfähigkeit  der  Bundesrepublik 
beeinträchtigen.47 Will die Bundesregierung handlungsfähig bleiben und ihr Gewicht in 
der EU zum Tragen bringen, so sieht sie sich bisweilen gezwungen, sich über Art. 23 
GG schlicht hinwegzusetzen.48

Bedenkt man, wie die Einfügung des neuen Artikels 23 ins Grundgesetz von den Län
dern erzwungen wurde, nämlich mittels der Drohung, andernfalls die Zustimmung des 
Bundesrats zum Ratifikationsgesetz zum Maastricht-Vertrag zu verweigern, dann zeigt 
sich: Das Mitwirkungsrecht der Länder im Bundesrat wurde dazu mißbraucht, nicht nur 
die  Partizipationsmöglichkeit  der  Bürger,  sondern  auch  die  Handlungsfähigkeit  des 
Bundes in der zukünftigen Europapolitik zu beschneiden. Was wir schon innerhalb der 
Bundesrepublik beobachtet  haben, daß es nämlich  den »Landesfürsten« vornehmlich 
darum geht, ihre Position auszubauen – ohne Rücksicht auf die Belange des Ganzen – 
bricht auch in der Europapolitik wieder durch.

A.3.4.11
Gewaltenteilung? Ein Fremdwort in der EU

Von Gewaltenteilung kann beim Ministerrat ohnehin keine Rede sein. Ganz abgesehen 
davon, daß er sich aus Mitgliedern der Regierungen der Mitgliedstaaten zusammensetzt, 
aber das wichtigste gesetzgebende Organ der Union ist, hat er zugleich eine Reihe von 
Exekutivbefugnissen, etwa die Bewilligung von Ausnahmen vom Beihilfeverbot (Art. 
88 Abs. 2 Unterabs. 3 EG) oder das Vorgehen gegen übermäßige öffentliche Defizite 
gemäß Art. 104 Abs. 7 bis 14 EG. Bedenkt man, welche zentrale Bedeutung die Väter 
der Demokratie der Gewaltenteilung beigemessen haben, so erscheint die krasse Verlet
zung dieses Grundsatzes in der EU mehr als nur ein Schönheitsfehler. In Art. 16 der 
französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 wurde einer Ge
meinschaft  ohne Gewaltenteilung jede Verfassungsqualität  aberkannt.  Auch die Bun
desrepublik bekennt sich wie alle demokratischen Rechtsstaaten zum Prinzip der Ge
waltenteilung.

Für  die  Beseitigung des  dreifachen  Defizits  –  an  Bürgerpartizipation,  an  politischer 
Handlungsfähigkeit und an Gewaltenteilung – werden vor allem zwei Wege diskutiert. 
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Der eine geht dahin, dem Europäischen Parlament mehr Kompetenzen zu geben, der an
dere dahin, die Kompetenzen möglichst in der Hand der nationalen Regierungen und 
Parlamente zu belassen. Doch beide Wege führen, wie wir sehen werden, nicht zum 
Ziel.

A.3.5
Scheinlösung durch Stärkung des Europäischen Parla

ments?
Angesichts  der  eindeutigen  und offensichtlichen  Demokratiedefizite  des  Ministerrats 
richtet sich der Blick fast automatisch auf das Europäische Parlament, von dem man 
eine stärkere demokratische Legitimation der Europäischen Union erhofft. Diesen An
spruch erhebt vor allem das Parlament selbst. – Die Verhandlungen des Europäischen 
Parlaments sind – im Gegensatz zu denen des Rats – in vollem Umfang öffentlich. Zu
dem müssen seine Mitglieder, die ein freies Mandat besitzen, seit 1979 aus allgemeinen, 
unmittelbaren Wahlen hervorgehen (Art. 190 Abs. 1 EG), nachdem sie ursprünglich nur 
von den nationalen  Parlamenten  ernannt  worden waren.  Das Europäische  Parlament 
wird für eine fünfjährige Wahlperiode gewählt, 2004 fand die sechste sogenannte Di
rektwahl statt.

Die Befugnisse des Parlaments, die zunächst weitgehend auf Anhörung und Kontrolle 
beschränkt  waren,  sind allmählich ausgedehnt worden, insbesondere in Richtung auf 
eine Beteiligung an der Rechtsetzung, am Haushaltsverfahren sowie am Bestellungsver
fahren und der Kontrolle der Kommissionsmitglieder.  Außerdem muß das Parlament 
zum Beispiel der Aufnahme neuer Mitglieder zustimmen. Vom Europäischen Parlament 
als einer bloßen Fassade zu sprechen,49 mag vielen übertrieben erscheinen. Ein richtiges 
Parlament,  das mit  den nationalen  Parlamenten  vergleichbar  wäre,  ist  es gleichwohl 
nicht. Die dahin gehende Feststellung Ralf Dahrendorfs50 (»Es gibt kein europäisches 
Parlament, das den Namen verdient«) stimmt deshalb nach wie vor nachdenklich. Damit 
ist allerdings die Frage, ob die Defizite durch weitere Ausweitung der Kompetenzen des 
Parlaments gemindert werden könnten, wie viele meinen, besonders das Europäische 
Parlamente selbst, noch keineswegs positiv beantwortet.

A.3.5.1
Sind Deutschlands Wähler weniger wert?

Ein Problem liegt im unterschiedlichen Stimmgewicht der Unionsbürger. Das Europäi
sche Parlament besteht nach Art. 190 Abs. 2 EGV aus 732 Abgeordneten, die sich fol
gendermaßen auf die 25 Mitgliedsländer aufteilen:

Deutschland 99
Frankreich 78
Italien 78
Vereinigtes Königreich 78
Polen 54
Spanien 54
Niederlande 27
Belgien 24
Griechenland 24
Portugal 24
Tschechische Republik 24
Ungarn 24
Schweden 19
Österreich 18
Dänemark 14
Finnland 14
Slowakei 14
Irland 13
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Litauen 13
Lettland 9
Slowenien 7
Estland 6
Luxemburg 6
Zypern 6
Malta                                                               5
Insgesamt 732

Die kleineren Mitgliedstaaten haben zwar weniger Abgeordnete,  aber doch sehr viel 
mehr, als der geringeren Zahl ihrer Bürger entsprechen würde. So repräsentiert ein deut
scher Abgeordneter rund 834.000 Einwohner, ein französischer 768.000, ein belgischer 
433.000, ein irischer 310.000 und ein Abgeordneter aus Luxemburg etwa 75.000.51 Vom 
demokratischen Prinzip »one man, one vote« kann deshalb keine Rede sein. Ein ähnlich 
unterschiedliches Stimmgewicht  ergibt sich, wie wir gesehen haben, auch bei Mehr
heitsentscheidungen im Ministerrat,  dem Hauptorgan der  EU-Gesetzgebung.  Werden 
einstimmige Entscheidungen des Rats (rechtlich oder faktisch) gefordert, ist der Verstoß 
gegen die Gleichheit der Bürger noch krasser. Bedenkt man, welche Bedeutung dieser 
Grundsatz besitzt und mit wieviel Blut und Leidenschaft er durchgesetzt wurde, so er
staunt, wie leichtfertig er heute außer Kraft gesetzt wird. Gewiß, solange Europa noch 
schwach war und seine Kompetenzen gering waren, fiel der Verstoß gegen elementare 
Demokratieanforderungen noch kaum ins Gewicht. Doch heute hat sich die Situation 
grundlegend geändert.  Nach dem Erstarken der EU bedeutet das ungleiche Stimmge
wicht – zusammen mit den überproportionalen Stimmgewicht kleiner Staaten in den an
deren Organen der Gemeinschaften: im Rat, in der Kommission, in den Gerichten und 
in  der  Zentralbank  –  eine  unerhörte  Zumutung  für  die  Bürger  großer  Staaten  wie 
Deutschland. Daß dieser Verstoß gegen elementare Grundregeln der Demokratie so ein
fach in Kauf genommen wurde,  hängt auch mit  dem technokratischen Ausgangsver
ständnis der EG zusammen, in dem die Idee der europäischen Vereinigung alles domi
nierte und selbst widerstreitende Elementarprinzipien der Demokratie beiseite wischte, 
zumal die EG ursprünglich ganz auf die Herstellung wettbewerblicher Markwirtschaft 
beschränkt war.

A.3.5.2
Wo bleibt die Unmittelbarkeit der Wahl?

Angesichts  der  fehlenden  Gleichheit  pflegt  man  die  angebliche  Unmittelbarkeit  der 
Wahl des Europäischen Parlaments besonders hervorzukehren. So schreibt der Vizeprä
sident des Europäischen Parlaments stolz:

Das europäische Parlament ist weltweit die einzige übernationale Institution, 
die von den Bürgern direkt gewählt wird.52

Doch wenn man näher hinsieht, erweist sich auch diese Behauptung als brüchig. Zumin
dest die deutschen EU-Parlamentarier sind in Wahrheit gar nicht unmittelbar gewählt. 
Beim »Königsrecht« des Bürgers in der repräsentativen Demokratie, bei der Wahl des 
Parlaments,  sind die Mitwirkungsrechte der deutschen Wähler noch sehr viel  stärker 
eingeschränkt, als es das unterschiedliche Stimmgewicht ohnehin bewirkt. Alle Kandi
daten, die die Parteigremien auf sogenannte sichere Listenplätze gesetzt haben, sind mit 
der Nominierung praktisch auch schon gewählt.53 Insofern wird die eigentliche Volks
wahl zur Farce; von Unmittelbarkeit der Wahl der Abgeordneten durch das Volk, die 
das europäische Primärrecht in Art. 190 Abs. 1 EG ausdrücklich verbrieft, kann keine 
Rede sein. Das wird unten (S. 173) näher dargelegt.

A.3.5.3
Auf der Suche nach einer europäischen Identität
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Noch gravierender ist allerdings ein anderer Einwand. Selbst ein Europäisches Parla
ment  mit  weiter  stark ausgedehnten Kompetenzen wird, auch wenn das Ungleichge
wicht der Wählerstimmen beseitigt  und einheitliche Direktwahlen geschaffen werden 
sollten,  zu gemeinwohlorientiertem Handeln kaum in der  Lage sein.  Demokratie  er
schöpft sich nicht in Wahlen, sondern setzt – auch auf der Ebene der Europäischen Uni
on – bestimmte weitere Gegebenheiten voraus: ein Zusammengehörigkeitsgefühl und 
eine gewisse europäische Identität, die sich etwa in europäischen Parteien und einer eu
ropäischen öffentlichen Meinung widerspiegelt und sich als ein gewisses europäisches 
»Wir-Gefühl« bezeichnen läßt. Davon kann aber jetzt und in absehbarer Zukunft keine 
Rede sein. Selbst in den sechs Gründerstaaten der EU herrscht die nationale Identität 
vor. Für die 1973 hinzugetretenen Dänen und Briten gilt dies erst recht, von den neuen 
Mitgliedstaaten Osteuropas und den vor der Tür stehenden weiteren Bewerbern ganz zu 
schweigen.54 Es gibt kein die nationalen Zugehörigkeiten überlagerndes, wirklich belast
bares europäisches Bewußtsein, keine öffentliche Meinung Europas, sondern nur natio
nal unterschiedliche öffentliche Meinungen. Die Franzosen lesen andere Zeitungen und 
sehen andere Fernsehsender als die Engländer, die Italiener, die Spanier, die Tschechen, 
die Polen oder die Deutschen. Ohne intensive grenzüberschreitende Kommunikation, 
die ohne eine gemeinsame europäische Sprache schwierig sein dürfte, werden die Kom
ponenten einer europäischen Identität  kaum – und jedenfalls  nicht in überschaubarer 
Zeit – zu schaffen sein.55 Die Bürger der Mitgliedstaaten sind zuerst Belgier, Briten, Dä
nen oder Tschechen und dann erst in dritter oder vierter Linie Europäer. Die Zugehörig
keit zum eigenen Staat, zur eigenen Stadt und in Deutschland auch zum eigenen Bun
desland hat Vorrang. Das kommt in dem Desinteresse an Europawahlen und auch darin 
zum Ausdruck, daß diese regelmäßig zur Abstimmung über die nationale Politik der ei
genen Regierung umfunktioniert werden.

Bei der Herausbildung einer europäischen Identität handelt es sich, wenn sie überhaupt 
gelingt, um einen sehr langfristigen Prozeß. Dazu der Politikwissenschaftler Peter Graf 
Kielmansegg:

Alles spricht dafür, daß es eine wirklich belastbare kollektive politische Iden
tität der Europäer als Europäer noch nicht gibt. Sie läßt sich nicht herbeire
den, sie kann nur wachsen. Und sie wächst langsamer, als die Europapolitik 
fortschreitet.56

Tilman Evers bringt das Problem auf den Punkt, wenn er fragt, ob sich das Demokra
tiedefizit beheben ließe,

wenn die Stellung des  Europäischen Parlaments  der einer nationalstaatli
chen Legislative als gesetzgebendem Organ, Zentralort politischer Öffentlich
keit und Mandant der Regierung, angeglichen würde? – Diese verbreitete 
Auffassung träfe dann zu,  (...) wenn es  so etwas  wie  ein europäisches 
Staatsvolk rechtlich, politisch-kulturell und wirtschaftlich bereits  gäbe, und 
wenn die entsprechenden europaweiten Parteien sowie eine gesamteuropäi
sche politische Öffentlichkeit existierten. All dies ist nicht in Sicht (...). Ohne 
diese Voraussetzungen vermag aber der bloße Wahlakt keine materielle Legi
timation zu übertragen. Zu Recht würde kein Bürger und keine Bürgerin der 
Union sich von den Beschlüssen eines so abgehobenen Parlaments vertreten 
und gebunden fühlen.57

Die Offenheit der Europäischen Union und die ständige Erweiterung um neue Mitglie
der steht in innerem Widerspruch zur Ausbildung einer europäischen Identität.  Denn 
diese verlangt auch eine gewisse Abgrenzung nach außen.

Eine gemeinsame europäische Identität ist und bleibt aber ungeschriebene Vorausset
zung für demokratische Mehrheitsentscheidungen. Ohne solche Identität wird die über
stimmte Minderheit Entscheidungen der parlamentarischen Mehrheit, die sie belasten, 
auf Dauer kaum Folge leisten. Dazu wiederum Kielmansegg:
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Nur wenn alle Entscheidungsbetroffenen sich als  an einer gemeinsamen, 
übergreifenden politischen Identität teilhabend  begreifen, wird  die Unter
scheidung zwischen dem zustimmungsfähigen Entscheidungsrecht der Mehr
heit und der nicht zustimmungsfähigen Fremdherrschaft möglich.58

Der Politikwissenschaftler Fritz Scharpf formuliert dies so:

Demokratische Legitimation erfordert mehr als die Anwendung parlamentari
scher Mehrheitsregeln. Sie verlangt, daß es der jeweils unterlegenen Minder
heit mit guten Gründen zugemutet werden kann, die Mehrheitsentscheidung 
ohne Widerstand als auch für sie gültig zu akzeptieren. ... Die Legitimations
kraft des demokratischen Mehrheitsprinzips setzt die faktische politische In
tegration des Gemeinwesens voraus – wo diese fehlt, müßte seine Anwen
dung desintegrierend wirken.59

Der Staatsrechtslehrer Dieter Grimm ergänzt:

Ohne ein europäisches Staatsvolk und einen europäischen politischen Dis
kurs kann sich das europäische Parlament aber nicht in eine Volksvertretung 
verwandeln. Darin liegt der fundamentale Unterschied zwischen der europäi
schen Integration im 20. Jahrhundert und der deutschen Reichsgründung im 
19. Jahrhundert, die oft in Parallele zueinander gesetzt werden. In Deutsch
land mit seiner einheitlichen Sprache und gemeinsamen Kultur hatte sich 
längst eine Nation ausgebildet und mehr als  ein halbes  Jahrhundert auf 
einen Nationalstaat gedrängt, ehe dieser 1871 entstand. Darin liegt auch der 
fundamentale Unterschied zur Gründung der Vereinigten Staaten von Ameri
ka im 18. Jahrhundert, deren einzelne Glieder selber nie Nationalstaaten mit 
unterschiedlichen Sprachen und national geprägten Traditionen und Denk
weisen gewesen waren.60

In dieselbe Richtung geht auch das Bundesverfassungsgericht, wenn es im Maastricht-
Urteil von 1993 hervorhebt: Demokratie sei »vom Vorhandensein bestimmter vorrecht
licher Voraussetzung abhängig«, wozu unter anderem ein transparenter und nachvoll
ziehbarer  politischer  Willensbildungsprozeß  und eine  den politischen  Willen  vorfor
mende öffentliche Meinung gehöre, die neben anderem erfordere, »daß der wahlberech
tigte Bürger mit der Hoheitsgewalt, der er unterworfen ist, in seiner Sprache kommuni
zieren kann«.61 Aus deren vorläufigem Fehlen leitet das Bundesverfassungsgericht denn 
auch konsequenterweise ab, daß es der Bundesrepublik Deutschland derzeit verwehrt 
sei, wesentlich weitergehende Kompetenzen als bisher auf die Europäische Union zu 
übertragen.  Dies  widerspräche  dem Demokratieprinzip  des  Grundgesetzes,  das  nach 
Art. 79 Abs. 3 GG nicht einmal durch verfassungsändernde Gesetze berührt werden 
darf.62

Das Fehlen einer gemeinsamen Identität und einer gemeinsamen europäischen öffentli
chen Meinung führt dazu, daß Probleme der Europäischen Union parzelliert und jeweils 
fast nur aus der Sicht des betreffenden Landes behandelt werden. Das findet auch ganz 
offiziell seinen Ausdruck darin, daß nach Art. 189 Abs. 1 EG das Europäische Parla
ment nicht ein europäisches Volk vertritt, das es eben nicht gibt, sondern die 25 Völker 
der Mitgliedstaaten. Kennzeichen für die Bezogenheit der europäischen Parlamentarier 
primär auf ihre jeweiligen nationalen Herkunftsstaaten ist die Ausgestaltung des Wahl
rechts: Es gibt – trotz der in Art. 190 Abs. 4 EG niedergelegten Option – immer noch 
kein einheitliches, in allen Mitgliedstaaten geltendes Wahlrecht zum Europäischen Par
lament.63 Alle Europaabgeordneten werden – jeweils nach ihrem heimatlichen Wahl
recht – unterschiedlich gewählt, die deutschen Abgeordneten zum Beispiel nach starrem 
Listenwahlrecht, die Abgeordneten Luxemburgs nach flexiblem Listenwahlrecht mit der 
Möglichkeit des Kumulierens.

Die Defizite einer europäischen Identität zeigen sich auch bei den europäischen Partei
en, die lediglich Zusammenschlüsse von nationalen Parteien sind.
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Symptomatisch und besonders drastisch spiegelt sich das Vorherrschen nationaler Ego
ismen in den verschiedenen Sitzorten des Europäischen Parlaments wider, die einen auf
wendigen »Wanderzirkus« der Abgeordneten und ihrer Stäbe zur Folge haben: In Straß
burg hält das Parlament die monatlich stattfindenden Plenarsitzungen ab, Sondersitzun
gen des Plenums sowie Sitzungen der Ausschüsse finden in Brüssel statt, das Generalse
kretariat des Parlaments wurde in Luxemburg eingerichtet.

Der Europäischen Union fehlen also bestimmte Verfassungsvoraussetzungen der Demo
kratie. Da sie in den Nationalstaaten nicht ausdrücklich in den Verfassungen und Geset
zen  genannt  sind,  sondern  stillschweigend  vorausgesetzt  werden  (und  vorausgesetzt 
werden können), haben sie bisher wenig Beachtung gefunden und sind eigentlich erst 
durch ihr Fehlen auf europäischer Ebene ins Bewußtsein gedrungen – zunächst nur der 
Fachöffentlichkeit. Seit dem spektakulären Scheitern des europäischen Verfassungsver
trags bei den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden wird darüber 
auch in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert.  Das Fehlen dieser unsichtbaren, aber 
unverzichtbaren Verfassungsvoraussetzungen zeigt, daß der Versuch, das Demokratie
defizit über eine massive Aufstockung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments 
zu beseitigen, auf absehbare Zeit nicht zum Erfolg führen kann, zumal der aus einheitli
chen Wahlen zu erwartende identitätsstiftende Effekt mangels Einheitlichkeit ausbleibt.

Da sich in den Finanzen die spezifischen Eigenheiten und Gefahren der Politik immer 
am deutlichsten widerspiegeln, läßt sich am Beispiel der Steuer- und Finanzpolitik illus
trieren, daß die Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments geradezu 
gefährlich werden könnte. Angesichts des Fehlens einer belastbaren europäischen Iden
tität erschiene es besonders riskant, dem Europäischen Parlament (entsprechend seinem 
immer wieder geäußerten Wunsch) mehr Kompetenzen im Bereich der Finanzen und 
Abgaben, insbesondere ein Recht auf eigene Steuern, zu geben. Der schon in den natio
nalen Parlamenten zu beobachtenden »Subventions- und Bewilligungsneigung« (so tref
fend der Staatsrechtslehrer  Ulrich Scheuner) steht in den einzelnen Staaten immerhin 
noch ein Gegengewicht gegenüber: das gewachsene Gefühl für gemeinsame nationale 
Verantwortung, welches sich auch in einer übergreifenden, integrierenden öffentlichen 
Meinung zeigt. Da es auf der Ebene der Europäischen Union an solchen Gegengewich
ten fehlt, würde sich bei Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments 
deshalb die Gefahr vergrößern, daß die nationalen Abgeordnetengruppen in gegenseiti
gen Absprachen jeweils ihre heimische Klientel bedienen. Um für ihre jeweiligen natio
nalen Bezugsgruppen möglichst viele Subventionen und sonstige Leistungen aus dem 
europäischen Haushalt herauszuholen, würden sie versuchen, durch »log rolling«, das 
heißt durch Absprachen mit Abgeordnetengruppen aus anderen Ländern zum wechsel
seitigen Vorteil, die Unterstützung für ihre nationalen Spezialanliegen zu erhalten. Das 
alles liefe auf eine Ausweitung des Haushalts auf Gegenseitigkeit hinaus, aber eben zu 
Lasten des europäischen Ganzen, der europäischen Steuerzahler und der europäischen 
Stabilität. Der Haushalt drohte – mangels wirksamer Gegengewichte – völlig aus dem 
Ruder zu laufen. Insofern zeugt es immerhin von Weisheit, daß die EU kein eigenes 
Steuerrecht  besitzt  und  die  Gesamtausgaben  der  Europäischen  Union  auf  einen  be
stimmten Prozentsatz des Bruttosozialprodukts der Mitgliedstaaten gedeckelt sind.

A.3.6
Zurück zum Heiligen Römischen Reich?

Die Architektur der Europäischen Union erinnert in verblüffender Weise an die fragile, 
wenig kohärente Verfassung des Heiligen Römischen Reichs, die ebenfalls durch starke 
eigensüchtige Partikularinteressen geprägt war:64 Der Ministerrat ist mit dem Kurfürs
tenrat vergleichbar. Der heutige Kommissionspräsident spielt als oberster Verwaltungs
chef eine ähnliche Rolle wie der damalige Reichsvizekanzler. Die Kompetenzrangeleien 
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zwischen dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, dem für Menschenrechtsfragen 
in Straßburg und dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (sowie den anderen natio
nalen Obergerichten)  erinnern an das Verhältnis  zwischen Reichskammergericht  und 
Reichshofrat. Bei den Ständigen Vertretungen der EU-Mitglieder in Brüssel fühlt man 
sich an die Gesandtschaften der Stände erinnert, und der Ausschuß der Regionen läßt 
vor dem historischen Auge die damalige Grafenkorrespondenz und den Reichsständerat 
als Schutzbünde der Lokalgewalten aufscheinen.

A.3.7
Die Ohnmacht der Mitgliedstaaten

Kommt die eine Alternative (Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parla
ments) also auf absehbare Zeit sinnvollerweise nicht in Frage, scheint sich die andere 
Alternative, die Kompetenzen nämlich möglichst bei den Mitgliedstaaten zu belassen, 
umso mehr aufzudrängen. In der Politikwissenschaft läuft dieser Vorschlag unter dem 
Begriff der »autonomieschonenden Option«.65

Doch auch diese Alternative führt nicht recht weiter. Die Rückwirkungen der Europäi
schen Union auf die nationale Politik sind nicht nur rechtlich-institutioneller, sondern 
auch wirtschaftlich-faktischer Natur. Die Entwicklung der Europäischen Union hat den 
Spielraum für nationale Politiken erheblich eingeengt. Mit der Intensivierung des Wett
bewerbs in der Europäischen Union wurde die Möglichkeit marktkorrigierender politi
scher Eingriffe  (zum Beispiel  durch höhere Abgaben oder zusätzliche administrative 
Belastungen) erheblich verringert. Die Wirksamkeit solcher Eingriffe steht und fällt mit 
der Möglichkeit des Staates, die Betroffenen, vor allem die betroffenen Unternehmen, 
vor ausländischen Konkurrenten abzuschirmen (zum Beispiel durch Zölle und sonstige 
Barrieren), so daß sie die höhere Belastung ohne Gefährdung der Kapitalrendite auf die 
Preise aufschlagen und damit letztlich auf die Verbraucher abwälzen können. Nach Her
stellung eines Europäischen Binnenmarkts schwinden nun aber die Möglichkeiten der 
Abschottung gegen ausländische Konkurrenten (die ja alle auf deren Diskriminierung 
hinauslaufen),  eben weil  solche Diskriminierung ausländischer  Unionsbürger europa
rechtlich nicht mehr zulässig ist. In dieser Situation führen höhere Belastungen in der 
Tendenz zur Abwanderung von mobilen Produktionsfaktoren, also vor allem des Kapi
tals, ebenso von bestimmten Dienstleistungen und zunehmend auch von Arbeitskräften, 
und  zwar  besonders  der  hochqualifizierten.  Der  Versuch,  derartige  Politik  dennoch 
durchzusetzen, würde offensichtlich mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen – er 
wäre »self-defeating« – und sollte deshalb sinnvollerweise von vornherein nicht unter
nommen werden.

Der durch den Binnenmarkt freigesetzte Standortwettbewerb führt zu einer faktischen 
Disziplinierung der nationalen Politiken. Er erschwert es den nationalen Regierungen 
beinahe bis hin zur Unmöglichkeit, den Unternehmen Sonderbelastungen aufzuerlegen, 
weil dadurch die Produktionskosten überdurchschnittlich erhöht und so die Rendite von 
Kapitalanlegern reduziert wird. Denn dadurch können die Anlage von Kapital und Ar
beitsplätze schaffende Investitionen verschreckt werden. Damit schwinden die Möglich
keiten einer selbständigen Wirtschafts-, Sozial-, Finanz- und Steuerpolitik der einzelnen 
Mitgliedstaaten.66

Diese Entwicklung, die faktisch auf den Verlust oder jedenfalls die Minderung nationa
ler  politischer  Verantwortung  in  diesen  Bereichen  hinausläuft,  wird  natürlich  unter
schiedlich bewertet, je nachdem, wie man die bisherige staatliche Politik beurteilt hat. 
Sieht man in ihr einen wohlfahrtsstaatlich übertriebenen Aktivismus, so wird man die 
durch die Europäische Union bewirkte Disziplinierung der nationalen Politik grundsätz
lich positiv beurteilen (so der neoliberale Standpunkt). Geht man umgekehrt davon aus, 
die Politik müsse massive Korrekturen an den Marktergebnissen vornehmen, und recht
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fertigt mit dieser Überlegung den bisherigen Stand der Staatseingriffe, so wird man die 
Einschränkungen der nationalen Politik eher negativ bewerten.

Für die letztere  Position einer  aktiven  Kompensationspolitik  erscheint  es nur konse
quent zu versuchen, die politische Handlungsfähigkeit auf übernationaler Ebene wieder
herzustellen, und zu diesem Zweck zunächst einmal die Einrichtungen der Europäischen 
Union zu aktivieren. Dieser Weg dürfte aber – angesichts des doppelten Demokratiede
fizits einer aktiven Unionspolitik (beschränkte Handlungsfähigkeit und mangelnde Bür
gerpartizipation) – von vornherein nur gangbar sein, wenn es gelingt, das doppelte De
mokratiedefizit entscheidend zu mindern.

Im Übrigen wäre ein solcher Ansatz (selbst wenn er auf der Ebene der Europäischen 
Union Erfolg haben sollte) von vornherein nur von beschränkter Reichweite, weil die 
Union als Ganzes auch im Wettbewerb etwa mit den USA und Japan steht und auch hier 
– auf Weltebene – aufgrund internationaler Vertragsbeziehungen (GATT, WTO) wett
bewerbsbeschränkende Barrieren abgebaut werden – eine Situation, die auch der wirt
schafts-, finanz- und sozialpolitischen Handlungsfähigkeit der Union als Ganzes enge 
Grenzen setzt. Die Einschränkung der nationalen Handlungsfähigkeit aufgrund der Eu
ropäisierung taucht als Einschränkung der europäischen Handlungsfähigkeit aufgrund 
der Globalisierung also in neuem Gewand und auf neuer Ebene wieder auf. Die Herstel
lung  möglichst  ungehinderten  internationalen  Wettbewerbs  beeinträchtigt  somit  die 
Möglichkeit marktkorrigierender Steuerungspolitik insgesamt – solange die Idee einer 
Weltregierung utopisch erscheint.

A.3.8
Was tun?

A.3.8.1
Verbleibende Optionen

So wie die Situation sich insgesamt darstellt,  bleiben zwei mögliche europapolitische 
Strategien:

 die Flucht in unabhängige Gremien oder

 die gezielte Demokratisierung der Europäischen Union.

An dieser Stelle sollten wir uns an Erfahrungen erinnern, die wir im nationalen Bereich 
gemacht haben. Bei Machtmißbrauch und Selbstblockade der politischen Klasse kom
men grundsätzlich zwei ganz unterschiedliche Ansätze für institutionelle Änderungen 
zur (Wieder-) Herstellung von politischer Handlungsfähigkeit in Betracht: das System 
durchlässiger machen für den Common Sense der Bürger durch Direktwahl der Reprä
sentanten  und  durch  Ermöglichen  von  Sachentscheidungen  direkt  durch  das  Volk 
oder/und die Errichtung parteidistanzierter, unabhängiger, nur der Sache verantwortli
cher Entscheidungs-, Beratungs- und Kontrollgremien. Diese Zweispurigkeit möglicher 
institutioneller Reformen hat sich auch in der Demokratie in Amerika in der großen Re
formphase Ende des 19. Jahrhunderts bewährt.67 Damals wurde die Herrschaft der all
mächtigen »party bosses« und ihrer »Parteimaschinen« auf zwei Wegen gebrochen, ei
nerseits durch Einführung von Direktwahlen (des Präsidenten, der Mitglieder des Senats 
etc.) und durch Einfügung von Volksbegehren und Volksentscheid in die Verfassungen 
zahlreicher  amerikanischer  Gliedstaaten,  andererseits  durch  Ersetzung  des  bis  dahin 
praktizierten »Beutesystems« im öffentlichen Dienst durch ein auf Leistung beruhendes 
Berufsbeamtentum68 und durch Errichtung einer unabhängigen Bundeszentralbank.69

Beide Wege sind auch in Deutschland angelegt, wie einerseits die Verbreitung der di
rekten Demokratie zumindest in den Ländern70 und der Siegeszug der baden-württem
bergischen Gemeindeverfassung,71 andererseits das Gewicht der früheren Bundesbank 
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und des Bundesverfassungsgerichts zeigen. Auch die Diskussion in Publizistik und Wis
senschaft geht in beide Richtungen. So wird die Schaffung weiterer unabhängiger In
stanzen und der Ausbau der vorhandenen von verschiedenen Seiten gefordert.72

Wie wir nun sehen, wird zumindest der eine Weg auch in der Europäischen Union be
schritten, und zwar in den vier unabhängigen Organen: dem Gerichtshof, der Kommissi
on, dem Rechnungshof und der Zentralbank. Der andere Weg – die Schaffung von mehr 
Durchlässigkeit für den Common Sense der Bürger – aber wird in der Europäischen 
Union nach wie vor nicht ernsthaft genug erwogen.

A.3.8.2
Unabhängige Organe der EU

A.3.8.2.1
Kommission

Die Kommission nimmt vor allem die Aufgaben einer Exekutive der Gemeinschaften 
wahr. Sie ist aber auch in erheblichem Umfang an der Rechtsetzung beteiligt.

Die Kommission besteht aus 25 Mitgliedern, die auf fünf Jahre ernannt werden. Wie
derernennung ist zulässig. Jedes Land stellt ein Mitglied (Art. 213 EG).

Der Präsident der Kommission hat eine herausgehobene und jüngst noch weiter gestärk
te Position. Obwohl die Kommission nach wie vor als Kollegium entscheidet, kommt 
dem Präsidenten eine politische Führungsrolle innerhalb der Kommission zu (Art. 217 
EG). Umso verhängnisvoller ist es für die Gemeinschaft, wenn man eine schwache Per
sönlichkeit  auswählt,  wie  dies  in  Reaktion  auf  den starken Kommissionspräsidenten 
Jacques Delors in der Person von Santer oder Barroso der Fall war. Bei der Ernennung 
des Präsidenten und der übrigen Mitglieder der Kommission wirken der Rat und das 
Parlament in einem überaus komplizierten Verfahren zusammen.

Die Mitglieder der Kommission genießen (wie die Mitglieder des Gerichtshofs und des 
Rechnungshofs)  Unabhängigkeit.  Sie  »üben  ihre  Tätigkeit  in  voller  Unabhängigkeit 
zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus« und dürfen keine Anweisungen von ir
gendwelcher  Stelle  entgegennehmen.  Die Mitgliedstaaten verpflichten sich ausdrück
lich,  sich jedes Versuchs der  Einflußnahme zu enthalten  (Art.  213 Abs.  2 EG). Ein 
Kommissionsmitglied scheidet vor Ablauf seiner fünfjährigen Amtszeit nur aus, wenn 
es zurücktritt oder im Wege einer Art Impeachment-Verfahren wegen einer schweren 
Verfehlung auf Antrag der Kommission oder des Rats durch den Gerichtshof seines 
Amts enthoben wird (Art. 215 und 216 EG). Das Europäische Parlament kann zwar der 
Kommission als Ganzes mit Zweidrittelmehrheit das Mißtrauen aussprechen, nicht aber 
einzelnen Mitgliedern der Kommission (Art. 201 EG).

Die wichtigsten Aufgaben der Kommission sind:

 Mitwirkung an der Rechtsetzung durch Rat und Parlament. Die Kommission hat 
sogar  ein  Initiativmonopol:  Rat  und Parlament  können  meist  erst  beschließen, 
wenn die Kommission einen Vorschlag unterbreitet hat. Damit kommt der Kom
mission die Funktion zu, die Entwicklung des Gemeinschaftsrechts in Gang zu 
halten (»Motor der Integration«).

 Ausübung eigener Rechtsetzungsbefugnisse in bestimmten Bereichen.

 Erlaß von Durchführungsbestimmungen aufgrund von Ermächtigungen des Rats.

 Außenvertretung der Gemeinschaften.

 Entscheidungen im Verwaltungsvollzug.
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 Kontrolle über die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts. Sie hat als »Hüterin des 
Gemeinschaftsrecht« (Art. 211, Erster Spiegelstrich EG) Verletzungsverstöße zu 
verfolgen, etwa durch Rüge von Vertragsverletzungen und gegebenenfalls Klage
erhebung beim Europäischen Gerichtshof.

A.3.8.2.2
Gerichtshof

Dem Europäischen Gerichtshof gehören 25 Richter an. Der Gerichtshof wird von acht 
Generalanwälten  unterstützt,  die  in  voller  Unabhängigkeit  Schlußanträge  zu den vor 
dem Gerichtshof verhandelten Rechtssachen stellen. Sie sind dem commissaire de gou
vernement beim  französischen  Conseil  d’Etat,  dem höchsten  französischen  Verwal
tungsgericht, nachgebildet, entlasten das Gericht und ermöglichen relativ knapp gehalte
ne Begründungen der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs.

Die Richter und die Generalanwälte werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten 
im gegenseitigen Einvernehmen ernannt (Art. 223 Abs. 1 EG). Die Amtszeit  beträgt 
sechs Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Jedes Land stellt einen Richter. Auf die »großen 
Mitgliedstaaten« sowie auf Spanien entfällt in der Praxis je ein Generalanwalt. Die übri
gen Generalanwaltspositionen rotieren unter den kleinen Mitgliedstaaten.73 Die Richter 
wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten für drei Jahre. Dem Europäischen Gerichtshof 
ist seit 1989 ein weiteres Gericht angegliedert: das Gericht erster Instanz (Art. 225 EG), 
das Teil des Gemeindschaftsorgans Europäischer Gerichtshof ist.

A.3.8.2.3
Rechnungshof

Der Europäische Rechnungshof hat ähnliche Aufgaben wie die deutschen Rechnungs
höfe. Prüfungsmaßstäbe sind Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung (Art. 248 EG). Die 25 Mitglieder werden vom Rat nach Anhörung des Parla
ments auf sechs Jahre ernannt – Wiederernennung ist zulässig – und üben ihre Tätigkeit 
nach der vertraglichen Regelung in voller Unabhängigkeit aus (Art. 247 EG). Sie wäh
len aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofs auf drei Jahre, Wiederwahl ist 
auch hier zulässig.

A.3.8.2.4
Zentralbank

Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB), bestehend aus der Europäischen 
Zentralbank und den nationalen Zentralbanken, hat die vorrangige Aufgabe, den Geld
wert des Euro stabil zu halten (Art. 105 Abs. 1 EG). Das entscheidende Gremium ist der 
Europäische Zentralbankrat. Er setzt sich aus dem Direktorium und den Präsidenten der 
25 nationalen Zentralbanken zusammen. Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, 
dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern, die von den Regierungen der Mit
gliedstaaten auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs für acht Jahre ernannt wer
den, Wiederernennung ist zulässig (Art. 112 EG). Die Mitglieder der Europäischen Zen
tralbank und der nationalen Zentralbanken sind unabhängig und dürfen von niemandem 
Weisungen entgegennehmen (Art. 108 EG).74
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A.3.8.3
Verstärkte Flucht in unabhängige Gremien?

Eine Flucht in unabhängige Gremien, also die Aufrechterhaltung und Verstärkung ihrer 
Kompetenzen, scheint vor allem deshalb nahe zu liegen, weil die Kommission und der 
Europäische Gerichtshof dort, wo sie keine Entscheidungen des Rats benötigen, sondern 
sich auf die in den Verträgen vorgesehene Herstellung von möglichst unverfälschtem 
wirtschaftlichen Wettbewerb in einem alle Mitgliedstaaten umfassenden gemeinsamen 
Markt  (»Europäischer  Binnenmarkt«)  konzentrieren  konnten,  außerordentlich  erfolg
reich waren. Zur Durchsetzung dieses Zieles wird der Kommission und dem Gerichts
hof ihr hohes Maß an Unabhängigkeit garantiert.

Die Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Vorrang des Europarechts  vor nationalen 
Gesetzen und Verfassungen und zur unmittelbaren Geltung des Europarechts auch im 
Verhältnis zwischen Nationalstaaten und betroffenen Bürgern erleichterte es der Kom
mission, die wirtschaftliche Integration durch Wettbewerb kontinuierlich auszudehnen. 
So wurden allmählich immer mehr Nischen beschränkten Wettbewerbs, die sich inner
halb der Mitgliedstaaten bisher hatten halten können, aufgebrochen. Beispiele sind die 
Energiewirtschaft und die Telekommunikation.

Wettbewerbsverschärfend wirkt auch die Einführung des Euro als einheitliche Währung 
in  der  gesamten  Europäischen  Union  (vorläufig  bis  auf  Dänemark,  Großbritannien, 
Schweden und die zehn neuen Mitgliedstaaten) und damit der Wegfall von Wechsel
kursänderungen in der Wirtschafts- und Währungsunion. Auch hier wurden die geld
politischen Entscheidungen in die Hand einer unabhängigen Instanz gelegt: der Europäi
schen Zentralbank.  Ihre Mitglieder  und die  Mitglieder  der  nationalen  Zentralbanken 
sind  unabhängig  und dürfen  von niemandem Weisungen entgegennehmen  (Art.  108 
EG).75

Früher konnte ein Mitgliedsland die Wechselkurse zwischen heimischer Währung und 
ausländischen  Währungen  ändern,  um mangelnde  Wettbewerbsfähigkeit  der  eigenen 
Wirtschaft durch Abwertung seiner Währung auszugleichen. Nach dem Übergang zu ei
ner einheitlichen Währung ist dieses währungspolitische Ventil ersatzlos entfallen. Da
mit konkurrieren jetzt auch die einzelnen Mitgliedstaaten beziehungsweise ihre Regie
rungen zum Beispiel mit ihren jeweiligen Abgaben und ihren öffentlichen Leistungen, 
kurz, mit ihrer gesamten Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik, um ansiedlungswillige 
Unternehmen (»Standortwettbewerb«).

Doch die Aktivitäten unabhängiger Gremien erscheinen andererseits auch hoch proble
matisch, wenn man sie nicht auf ganz enge Politikfelder begrenzt. So kann insbesondere 
die Kommission unter dem Aspekt der Demokratie im Sinne eines Regierens durch die 
Bürger allenfalls eine vorübergehende Behelfslösung sein. Ihr Präsident und die übrigen 
Mitglieder werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im Rat unter Mitwirkung 
des Parlaments bestimmt (Art. 214 EG). Die Bürger haben faktisch keinerlei Einfluß auf 
Auswahl und Bestellung der Kommissionsmitglieder. Da den Mitgliedern der Kommis
sion die »volle Unabhängigkeit« garantiert wird (Art. 213 EG), können sie für ihre Ak
tionen  politisch  nicht  zur  Verantwortung gezogen werden (wenn man  von dem mit 
Zweidrittelmehrheit möglichen Mißtrauensvotum des Parlaments gegenüber der Kom
mission als Ganzes absieht). Es besteht lediglich eine Art »Impeachment«-Verfahren, 
wonach ein Mitglied der Kommission im Falle einer »schweren Verfehlung« auf Antrag 
des Rates oder der Kommission durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden 
kann (Art. 216 EG).

Kommission, Gerichtshof, Zentralbank und Rechnungshof fehlen zudem wichtige de
mokratische Rückbindungen, wie sie bei nationalen unabhängigen Gremien bestehen 
und die gewährleisten, daß diese sich nicht allzu sehr von den Anschauungen der Bevöl
kerung entfernen. Zugleich stellen sie eine wichtige Kontrolle zur Verhinderung miß
bräuchlicher Machtausübung durch die unabhängigen Organe dar. So können Bundestag 
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und Bundesrat Entscheidungen des deutschen Bundesverfassungsgerichts durch Ände
rungen des Grundgesetzes mit Zweidrittelmehrheiten korrigieren. Die gesetzgebenden 
Organe können auch die institutionelle Basis des Bundesverfassungsgerichts, der Bun
desbank und des Bundesrechnungshofs ändern und auf diesem Wege deren Macht und 
Kompetenzen beschneiden. Die Gewähr, daß dies nicht ohne triftige Gründe geschieht, 
bietet  allein eine wache öffentliche Meinung. Bundesverfassungsgericht,  Bundesbank 
und Bundesrechnungshof sind deshalb auf die generelle Zustimmung der Öffentlichkeit 
zur großen Linie ihres Wirkens in elementarer Weise angewiesen.76

Solche  demokratische  Rückkoppelungen  und  Mechanismen  zur  Verhinderung  von 
Machtmißbrauch bestehen bei den unabhängigen Gremien der EU nur sehr viel einge
schränkter oder überhaupt nicht. Mißbräuchliche oder zu weit gehende Entscheidungen 
der Kommission und des Gerichtshofs ließen sich zwar theoretisch durch Änderungen 
des europäischen Primärrechts korrigieren. Doch das verlangte eine einstimmig zu be
schließende Vertragsänderung und die Ratifikation durch alle Mitgliedstaten, was fak
tisch nicht in Betracht kommt. Angesichts des praktischen Fehlens derartiger »letzter 
Konsequenzen« problematischer  Entscheidungen sind Kommission,  Gericht,  Zentral
bank und Rechnungshof auch gegenüber öffentlicher Kritik sehr viel unempfindllicher 
als ihre nationalen Schwesterorgane. Der Schutz vor jeder politischen Korrektur macht 
sie unempfindlich selbst gegen fundamentale öffentliche Kritik und ermöglicht ihnen 
auch auf Dauer Entscheidungen, die den Präferenzen der Mehrheit der Bürger entgegen
laufen. Damit fehlt ihnen jene indirekt-demokratische Legitimation, die nationalen un
abhängigen  Gremien  aufgrund ihrer  Rückkoppelung mit  den  generellen  öffentlichen 
Anschauungen zufließt.77

Die Bürger- und Kontrollferne hat etwa bei der Kommission erhebliche Auswüchse er
möglicht. Das zeigen

 die zahlreichen Fälle von Vetternwirtschaft und Korruption, die 1999 sogar die 
gesamte Santer-Kommission zum Rücktritt zwangen, und

 die überzogenen finanziellen Regelungen für Kommissionsmitglieder.

Das zeigt sich auch in der der Kommission unterstehenden europäischen Verwaltung, 
etwa

 in den stark überhöhten und auch noch steuerbegünstigten Gehältern der Europa
beamten, und

 in zahlreichen Verwaltungsskandalen.

Das Parlament hat zwar seinerzeit immerhin gegen die Santer-Kommission halbwegs 
entschlossen Front gemacht, eine Kontrollkommission von »fünf Weisen« bestellt, de
ren Bericht dann die Kommission zum Rücktritt zwang. Das Parlament hat aber selbst 
zahlreiche »Leichen im Keller«, so daß es sich zu einer wirksamen Kontrolle im Ergeb
nis kaum wird aufschwingen können. Das zeigt sich zum Beispiel

 in den Diäten, insbesondere den überzogenen steuerfreien Kostenerstattungen,

 darin, daß Abgeordnete ungerührt Ehegatten und sonstige Familienangehörige als 
Mitarbeiter  auf EU-Kosten beschäftigen,  also ungestraft  Vetterleswirtschaft  be
treiben,

 in der überzogenen Fraktionsfinanzierung,

 in der überzogenen Parlamentsverwaltung (3500 Bedienstete!),

 äußerlich: in den drei Parlamentsprachtbauten in Straßburg, Brüssel und Luxem
burg.
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A.3.8.4
Subsidiarität

Unabhängig davon, wie man derartige Fehlentwicklungen bewertet, kommt eine Distan
zierung von der europäischen Idee auf keinen Fall in Frage, ein totaler Rückzug auf die 
Nationen wäre ein unvorstellbarer Rückschritt. Europa ist und bleibt unser Schicksal. 
Das heißt  andererseits  aber  nicht,  dem europäischen Überschwang zu verfallen,  von 
dem lange zumindest deutsche Eliten erfüllt waren. Vielmehr ist nachdrücklich auf der 
Einhaltung der Subsidiarität zu bestehen. Der Grundsatz der Subsidiarität ist im Ver
hältnis von Mitgliedstaaten und EU von größter Bedeutung. Er besagt: Wenn mehrere 
staatlichen Ebenen für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben zur Verfügung stehen, muß 
grundsätzlich die untere Ebene aktiv werden. Die höhere Ebene darf nur eingreifen, 
wenn und soweit die Möglichkeiten der darunter liegenden Ebenen überschritten wer
den. Dies folgt daraus, daß die unteren Ebenen »näher dran« sind und die Probleme des
halb sachgerechter behandeln können. Zugleich können die Bürger und Wähler ihre de
mokratische Kontrolle umso besser ausüben, je mehr sie die Probleme aus eigener An
schauung kennen. Die untere Ebene erlaubt deshalb tendenziell mehr Demokratie  für 
und durch die Bürger als die höhere Ebene. Das gilt auch dann, wenn die verschiedenen 
Ebenen die gleiche demokratische Struktur aufweisen, wie dies zum Beispiel für Ge
meinden, Landkreise, Länder und den Bund in Deutschland ausdrücklich vorgeschrie
ben ist (Art. 28 Abs. 1 Grundgesetz). Das Prinzip der Subsidiarität muß aber noch viel 
strenger eingehalten werden, wenn die obere Ebene nach allen Kriterien der Demokratie 
strukturell derart defizitär ist wie die EU. Angesichts des gewaltigen Unterschieds im 
Demokratieniveau, das die EU im Vergleich zu den Mitgliedstaaten aufweist, besteht 
der einfachste Weg zur Sicherung von Demokratie darin, die Kompetenzen möglichst 
bei den Mitgliedstaaten zu belassen. Daraus ergibt sich die Konsequenz, daß öffentliche 
Aufgaben grundsätzlich von den Mitgliedstaaten zu erfüllen sind. Das gilt  erst  recht 
nach der Osterweiterung der EU auf 25 und bald 27 und mehr Mitglieder. Denn je grö
ßer und vielgestaltiger die Gemeinschaft wird, desto heterogener sind ihre Mitglieder 
und desto weniger Sinn machen einheitliche, für alle geltende Regelungen jedenfalls auf 
solchen Gebieten, die die Staaten auch selbst – entsprechend den jeweiligen Präferenzen 
ihrer Bürger – regeln können. Deshalb reicht es für die Begründung einer Kompetenz 
der EU nicht aus, daß diese es genauso gut kann wie die Mitgliedstaaten. Es reicht nicht 
einmal, daß die EU es besser kann. Sie muß es vielmehr so viel besser können, daß da
durch ihr strukturelles Weniger an Demokratie mehr als ausgeglichen wird. Diese Erwä
gungen  sprechen  grundsätzlich  für  Zurückhaltung  bei  der  Übertragung  von 
Kompetenzen an die EU.

Das sollte jedenfalls die Norm sein. Doch die Wirklichkeit hat sich in eine ganz andere 
Richtung entwickelt.  Tatsächlich wirken alle Organe der EU seit Jahrzehnten auf die 
Ausweitung ihrer Befugnisse und der Befugnisse der EU insgesamt hin. Das gilt beson
ders für die Kommission, den Gerichtshof und das Parlament. Diese können sich dabei 
vordergründig sogar auf die Präambel  des EG-Vertrages berufen, die erklärtermaßen 
»einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker« anvisiert. Auch der 
EU-Vertrag sieht in seiner Präambel die »Schaffung einer immer engeren Union der 
Völker  Europas« vor,  postuliert  aber  gleichzeitig,  daß »die  Entscheidungen entspre
chend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden.« Das Subsidia
ritätsprinzip, das Art. 5 Abs. 2 EG auch zu definieren versucht, läßt allerdings einen 
weiten Spielraum. Es kommt deshalb darauf an, wer über seine Auslegung und seine 
Einhaltung entscheidet. Hier besitzt der Europäische Gerichtshof eine Schlüsselstellung. 
Denn er entscheidet über die Abgrenzungen der Kompetenzen von EU und Mitglied
staaten. Damit aber wurde – angesichts seiner ausgesprochen integrationsfreundlichen 
Haltung – der Bock zum Gärtner gemacht. Der Gerichtshof ist institutionell voreinge
nommen zugunsten der Integration  und zulasten  der Subsidiarität.  Erforderlich  wäre 
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deshalb die Errichtung einer unvoreingenommenen, wirklich unabhängigen Instanz: ein 
Gericht, dessen zentrale Aufgabe in der Sicherung der Subsidiarität bestände, ein »Sub
sidiaritätsgericht«, das neben den Europäischen Gerichtshof träte.78

Soweit es nicht um die Auslegung der Verträge geht, sondern um ihre Änderung und 
Fortentwicklung,  haben  die  Regierungen  der  Mitgliedstaaten  eine  Vorhandstellung. 
Doch auch sie bieten keine Gewähr für die Einhaltung der Subsidiarität in dem genann
ten strengen Sinn. Zu groß ist oft die Versuchung, ihre Zuflucht in der bequemen Un
verantwortlichkeit von EU-Institutionen und die EU-Entscheidungen zu suchen. Auch 
ihre Entscheidungen müßten deshalb vom Subsidiaritätsgericht überprüft werden.

A.3.8.5
Demokratisierung der EU bei der Verfassungsgebung

Auch bei EU-Entscheidungen muß das Demokratiedefizit behoben werden. Dazu gibt es 
keine ernsthafte Alternative. Änderungen der Verträge oder sogar die Totalrevision der 
Verträge durch Erlaß einer neuen Verfassung müssen von den nationalen Instanzen rati
fiziert  werden. Die sehen darin aber häufig nur eine Pflichtübung. Die Verträge von 
Maastricht, Amsterdam, Nizza und jüngst der Verfassungsvertrag wurden vom Bundes
tag nur »durchgewunken« – ohne ernsthafte Diskussion des Für und Wider. Dazu waren 
die Parlamentarier auch gar nicht in der Lage. Ihre blauäugige Voreingenommenheit ge
genüber jeder Form von europäischer Integration war offenbar so groß, daß sie die sorg
fältige Kenntnisnahme vom Vertragsinhalt für überflüssig hielten. Hier muß in Zukunft 
ein grundlegender Wandel statffinden. Bundestag und Bundesrat, die über Art. 23 GG 
die Möglichkeit haben, auch schon vorab Einfluß zu nehmen, müssen ihre Befugnisse 
sehr viel ernster und verantwortlicher wahrnehmen und dabei auch versuchen, die öf
fentliche  Diskussion  aufzugreifen  und  mitzugestalten,  wie  es  einem  »Forum  der 
Nation«,  als  welches  sich das Parlament  gern sieht,  geziemt.  Die Abstimmungen in 
Frankreich und den Niederlanden könnten ein solches Umdenken fördern. Dabei sollten 
sich die deutschen Parlamentarier ihre Kollegen in einigen anderen Mitgliedstaaten zum 
Vorbild nehmen,  die bereits eine sorgfältige Kontrolle ausüben, wie etwa Dänemark 
und Schweden.79

Darüber hinaus reicht die Ratifizierung durch das Parlament in vielen Mitgliedstaaten 
der EU nicht aus. Dort bedarf es vielmehr der Zustimmung des Volkes per Volksab
stimmung. Das hat – neben dem partizipatorischen Eigenwert der unmittelbaren Ent
scheidung des Volkes – einen doppelten Vorteil:

 Im Vorfeld der Abstimmung werden die Vor- und Nachteile des Vertrages einer 
intensiven öffentlichen Diskussion unterzogen. Denn da die letzte Entscheidung 
bei den Bürgern liegt, bemühen sie sich verstärkt um Informationen über das Ab
stimmungsthema, eine Nachfrage, die die Medien befriedigen müssen. Die Befür
worter und die Gegner sind gezwungen, ihre Argumente in verständlicher Weise 
öffentlich darzulegen.

 Sozusagen als Vorwirkung wird die Position der eigenen Regierung bei den EU-
Vertragsverhandlungen gestärkt, weil auch die Regierungen der anderen Staaten 
daran interessiert sein müssen, Stolpersteine für die spätere Volksabstimmung, an 
denen der ganze Vertrag scheitern kann, wegzuräumen.

Ein solches unmittelbares Zustimmungsrecht des Volkes ist in den allermeisten Mit
gliedstaaten der EU möglich und zum Teil sogar zwingend vorgesehen (siehe die Über
sicht auf S. 50 f.).

In Frankreich können die Bürger in Zukunft sogar über den Beitritt neuer Staaten zur 
EU per Volksentscheid bestimmen, was etwa beim Beitritt Kroatiens oder der Türkei re
levant werden wird.
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Dagegen müssen sich Deutsche und die Angehörigen anderer Staaten, die kein unmittel
bares Mitwirkungs- und Entscheidungsrecht besitzen, als Bürger zweiter Klasse zurück
gesetzt fühlen; dies umso mehr, als ihnen auch die umfassende öffentliche Diskussion 
vorenthalten und die Verhandlungsposition ihrer Regierung verschlechtert wird.

Die europäische Verfassungsgebung hätte eine gewaltige Chance sein können, einige 
große Schritte zur Bildung einer europäischen Identität zu machen, also desjenigen Fer
ments, das die EU so dringend benötigt. Doch der Verfassungsentwurf war viel zu um
fangreich und zu kompliziert,  um den Bürgern nahegebracht werden zu können. Zu
gleich wurde die Ratifikation durch die Parlamente in Deutschland und anderen Staaten 
hoch oben über den Köpfen der Bürger beschlossen. Jetzt, nach dem Scheitern der Ver
fassung in Frankreich und den Niederlanden, beginnt man die Mängel zu erkennen und 
über  Alternativvorschläge  nachzudenken.  Die Erarbeitung einer  kompakten  und ver
ständlichen Verfassung durch einen direkt gewählten Konvent und die Annahme der 
Verfassung durch Volksabstimmungen in allen Mitgliedstaaten könnte die öffentliche 
Diskussion in der ganzen EU auf die zentralen europäischen Fragen richten und so zum 
Königsweg werden,  um endlich  einer  gemeinsamen  europäischen  Identität  näher  zu 
kommen.

Geht  es  nicht  um Verfassungsgebung und Vertragsänderungen,  sondern um Ratsbe
schlüsse über sekundäres Recht, insbesondere um Verordnungen, Richtlinien und Rah
menbeschlüsse, müssen die Parlamente zumindest ihre Spielräume und Einwirkungs
möglichkeiten nutzen, sei es vorab bei der Einflußnahme auf die Ratsentscheidung, sei 
es im Nachhinein bei der Umsetzung von Richtlinien und Rahmenbeschlüssen in natio
nales Recht. Wie sehr hier der Bundestag bisweilen »schlampt«, hat das Gesetz über 
den  europäischen  Haftbefehl  gezeigt.  Hier  mußte  das  Bundesverfassungsgericht  den 
Bundestag nachdrücklich auf seine Pflichten hinweisen und das Gesetz sogar wegen 
Verfassungswidrigkeit aufheben.
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Tabelle 1: Verfahren bei Ratifikation der Europäischen Verfassung

Mitgliedstaat Verfahren Termine Frühere
europäische
Referenden

Zulässigkeit von
Referenden bei
Vertragsänderungen80

Belgien Parlamentarisch 
(Abgeordneten
kammer und Se
nat sowie die Ver
sammlungen der
Gemeinschaften
und Regionen)

Zustimmung des Senats 
am 28. April 2005
Zustimmung der
Abgeordnetenkammer am 
19. Mai 2005
Zustimmung des Brüssler
Regionalparlaments
am17. Juni 2005
Zustimmung des Parla
ments der Deutschen Ge
meinschaft am
20. Juni 2005
Zustimmung des Walloni
schen Regionalparlaments 
am 29. Juni 2005
Zustimmung des Flämi
schen Regionalparla
ments: kein Datum

Nein Nein

Dänemark Referendum Ursprünglich für den 27. 
September 2005 angesetzt, 
inzwischen verschoben 
(noch kein neues Datum)

1972: Beitritt
1986: Einheitliche 
Europäische Akte
1992: Vertrag von 
Mastricht
(zweimal)
1998: Vertrag von 
Amsterdam
2000: Einführung 
des Euro

Obligatorisches Refe
rendum, wenn im Par
lament eine
Mehrheit von 5/6 der 
Abgeorneten nicht er
reicht wird (§ 20)

Deutschland Parlamentarisch 
(Bundestag und 
Bundesrat)

Zustimmung des
Bundestags
am 12. Mai 2005
Zustimmung des
Bundesrats
am 27. Mai 2005

Nein Nein

Estland Parlamentarisch, 
Referendum un
wahrscheinlich

Parlamentsdebatte für 
Herbst 2005 angesetzt. 
Vor der endgültigen Ab
stimmung soll eine öffent
liche Debatte
stattfinden

2003: Beitritt Konsultatives
Referendum
möglich
(Parlamentsbeschluß)

Finnland Parlamentarisch Parlamentsdebatte
ursprünglich für Herbst 
2005 und Ratifikation für 
Ende des Jahres oder An
fang 2006
angesetzt. Entscheidung
über einen Bericht zum 
Ratifikationsprozeß und 
Vorstellung eines
Berichts für das
Parlament für Herbst 2005 
geplant

1994: Beitritt Konsultatives
Referendum
möglich (§ 53)

Frankreich Referendum Negatives Referendum am 
29. Mai 2005 (Nein: 
54,68%, Wahlbeteiligung: 
69,34%)

1972: Erweiterung 
der EG
1992: Vertrag von 
Maastricht

Referendum
möglich (Art. 11)

Griechenland Parlamentarisch 
(aber Linkspartei
en reichten Antrag 
auf ein Referen
dum ein)

Zustimmung des
Parlaments am
19. April 2005

Nein Referendum
möglich
(Art. 44 Abs. 2)
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Irland Parlamentarisch 
und
Referendum

Referendum
verschoben. Ein
Weißbuch soll im
September 2005
erscheinen

1972: Beitritt
1987: Einheitliche 
Europäische Akte
1992: Vertrag von 
Maastricht
1998: Vertrag von 
Amsterdam
2001 und 2002:
Vertrag von Nizza

Obligatorisches
Verfassungs-
referendum bei
Erweiterung der EU-
Kompetenzen
(Art. 46 Abs. 2)

Italien Parlamentarisch 
(Abgeordneten
kammer und Se
nat)

Zustimmung der Abge
ordnetenkammer am 25. 
Januar 2005
Zustimmung des Senats 
am 6. April 2005

1989: möglicher 
Verfassungs-
entwurf

Verbindliches
Referendum
ausgeschlossen
(Art. 75 Abs. 2)

Lettland Parlamentarisch Zustimmung des
Parlaments am
2. Juni 2005

2003: Beitritt Konsultatives
Referendum
möglich
(Parlaments-
beschluß)

Litauen Parlamentarisch Zustimmung des
Parlaments am
11. November 2004

2003: Beitritt Konsultatives
Referendum
möglich
(Parlaments-
beschluß)

Luxemburg Parlamentarisch 
(zwei
Abstimmungen) 
und
konsultatives
Referendum

Zustimmung des
Parlaments
(erste Lesung)
am 28. Juni 2005
Erfolgreiches Referendum 
am10. Juli 2005 (Ja: 
56,52%,
Nein: 43,48%)
Endgültige Zustimmung 
des Parlaments muß min
destens drei Monate nach 
der ersten Lesung stattfin
den

Nein Konsultatives
Referendum
möglich
(Art. 51 Abs. 7)

Malta Parlamentarisch Zustimmung des
Parlaments am
6. Juli 2005

2003: Beitritt Konsultatives
Referendum
 möglich
(Parlaments-
beschluß)

Niederlande Parlamentarisch 
(Erste und Zweite
Kammer) und 
konsultatives Re
ferendum

Negatives Referendum am 
1. Juni 2005
(Nein: 61,7%,
Wahlbeteiligung: 63%)

Nein Konsultatives
Referendum
möglich
(Parlaments-
beschluß)

Österreich Parlamentarisch 
(Nationalrat und 
Bundesrat)

Zustimmung des
Nationalrats am 
11. Mai 2005
Zustimmung des
Bundesrats am
25. Mai 2005

1994: Beitritt Konsultatives
Referendum
möglich (Art. 49b)

Polen Bislang keine 
Entscheidung

Am 5. Juli 2005
scheiterte im Parlament 
eine Abstimmung über das 
Ratifizierungsverfahren. 
Die Entscheidung soll 
vom nächsten Parlament 
getroffen werden

2003: Beitritt Referendum
möglich (Art. 125)

Portugal Referendum Referendum ursprünglich 
vorgesehen für Oktober 
2005 gemeinsam mit 
Kommunalwahlen (eine 
vorläufige Verfassungsän

Nein Referendum
möglich (Art. 115)
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derung wurde vom Parla
ment am 22. Juni 2005 an
genommen). Die Regie
rung möchte das
Verfahren verschieben 
(Datum steht noch
nicht fest)

Schweden Parlamentarisch, 
derzeit kein
Referendum
vorgesehen

Die Einbringung des Rati
fizierungsgesetzes, ur
sprünglich für
Sommer 2005 mit einer 
Abstimmung im
Dezember 2005
geplant, wurde
verschoben

1994: Beitritt
2003: Einführung 
des Euro

Konsultatives
Referendum
möglich
(Kap. 8 § 4 Abs. 1)

Slowakei Parlamentarisch Zustimmung des
Parlaments am
11. Mai 2005

2003: Beitritt Referendum
möglich (Art. 95)

Slowenien Parlamentarisch Zustimmung des
Parlaments am
1. Februar 2005

2003: Beitritt Referendum
möglich (Art. 90)

Spanien Parlamentarisch 
(Kongress und 
Senat) und
konsultatives
Referendum

Erfolgreiches
Referendum am
20. Februar 2005
(Ja: 76,7%,
Wahlbeteiligung:
42,3%)
Zustimmung des
Kongresses am
28. April 2005
Zustimmung des Senats 
am 18. Mai 2005

Nein Konsultatives
Referendum
möglich (Art. 92)

Tschechische
Republik

Referendum mög
lich, bisher keine 
endgültige Ent
scheidung

Referendum
verschoben auf Ende
2006 oder Anfang 2007

2003: Beitritt Konsultatives
Referendum
möglich
(Parlaments-
beschluß)

Ungarn Parlamentarisch Zustimmung des
Parlaments am
20. Dezember 2004

2003: Beitritt Referendum
möglich (Art. 28 c)

Vereinigtes 
Königreich

Parlamentarisch
(Unterhaus und 
Oberhaus) und 
konsultatives Re
ferendum

Parlamentarischer
Ratifizierungsprozeß
gestoppt (von der
britischen Regierung
am 6. Juni 2005
bekannt gegeben)

1975: Fortsetzung 
der EG-Mitglied
schaft

Konsultatives
Referendum
möglich
(Parlaments-
beschluß)

Zypern Parlamentarisch Zustimmung des
Parlaments am
30. Juni 2005

Nein Konsultatives
Referendum
möglich
(Parlaments-
beschluß)

Quelle: EU-Kommission [http://www.europa.eu.int/constitution/ratification_en.htm],
Stand: 21. Juli 2005 (Spalten 2-4), eigene Recherchen (Spalte 5)
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A.3.8.6
Demokratisierung durch Direktwahl

der Exekutivspitzen und EU-weiten Volksentscheid

Auch auf europäischer Ebene muß es darum gehen, die politische Handlungsfähigkeit 
und die Bürgerpartizipation zu verbessern, das doppelte Defizit somit an beiden Enden 
zugleich abzubauen und zu diesem Zweck die Institutionen der europäischen Willens
bildung grundlegend umzustrukturieren. Da eine Ausweitung der Kompetenzen des Eu
ropäischen Parlaments keine Verbesserung verspricht (siehe S. 173) und auch eine Aus
weitung der Kompetenzen der unabhängigen Organe in ihrer bisherigen Gestalt – ange
sichts der mangelhaften demokratischen Legitimation und Kontrolle – nicht in Frage 
kommt, bieten sich direktdemokratische Elemente an. In Betracht kommen vor allem

 die Direktwahl des Präsidenten der Kommission,

 die Einführung der Unvereinbarkeiten nationaler  Regierungsämter  mit  der Mit
gliedschaft im Rat und die Direktwahl der Mitglieder des Ministerrats als des zen
tralen Entscheidungsorgans der Gemeinschaft,81

 die Einrichtung des Referendums sowie des Volksbegehrens und Volksentscheids 
auf Europaebene.82

A.3.8.6.1
Direktwahl des Kommissionspräsidenten

Nach diesem Vorschlag83 werden die Kommission und ihr Präsident nicht mehr in ei
nem wenig transparenten und überkomplizierten Verfahren vom Rat und vom Europäi
schen Parlament gemeinsam bestellt, wie das bisher der Fall ist. Stattdessen würde der 
Präsident direkt von den Unionsbürgern gewählt und sodann sein Kabinett bestimmen, 
wozu er keine weitere Ermächtigung durch das Parlament bräuchte. Dieses Modell hat 
mehrere Stärken: Das Verfahren wäre einfach und für die Bürger leicht nachvollziehbar. 
Die Kommission, deren ohnehin weite Kompetenzen unverändert blieben, wäre direkt 
demokratisch legitimiert. Damit gewönne neben dem Rat und dem Parlament auch die 
Kommission  eine  eigenständige  demokratische  Legitimation,  die  zudem den  großen 
Vorteil hätte, daß sie die demokratischen Mängel der Legitimationstränge des Rates und 
des Parlaments nicht aufwiese. Die Direktwahl des Kommissionspräsidenten könnte so 
das europäische Demokratiedefizit bis zu einem gewissen Grad ausgleichen und die EU 
den Bürgern näher bringen, die mit ihrer Stimme endlich etwas Wichtiges entscheiden 
könnten. Bisher haben viele das Gefühl, in Europa nichts bewirken zu können, wie auch 
die geringe und immer weiter abnehmende Beteiligung an den Wahlen des Europäi
schen Parlaments belegt. Europaweite Präsidentschaftswahlen, die nach einem einheitli
chen Wahlverfahren erfolgen würden und bei denen die Gleichheit und die Unmittelbar
keit der Wahl voll gewahrt wären, würden die Parteien zwingen, länderübergreifend zu
sammenzuarbeiten, Kandidaten aufzustellen und für sie Wahlkampf zu führen. Das wür
de die Bildung echter Europaparteien fördern, einer europäischen öffentlichen Meinung 
den Weg bereiten und wäre ein wirkungsvoller Beitrag für die allmähliche Schaffung ei
ner europäischen Identität.

Direktwahlen würden also genau zu dem beitragen, was in Europa bisher schmerzlich 
vermißt wird und der Beseitigung des Demokratiedefizits entgegensteht. Zugleich würde 
es dann leichter fallen, die aufgeblähte Kommission zu verkleinern und die zentrifugalen 
Kräfte der 25 Kommissare unter demokratischer Kontrolle zu halten.

Gegen diesen Vorschlag wird gelegentlich vorgebracht, die starke demokratische Legiti
mation einer solchen Kommission könnte das Gleichgewicht zwischen den EU-Organen 
durcheinander  bringen,  weil  Rat  und Parlament  deutlich  schwächer  legitimiert  sind. 
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Doch einem Organ eine starke Verankerung bei den Bürgern zu versagen, nur weil sie 
anderen Organen fehlt, wäre Demokratie auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner der 
Organe. Abgesehen davon, daß eine solche Gleichheit im Demokratiedefizit nicht ein
leuchtet, wäre es umgekehrt sinnvoll, das Defizit auch beim Parlament und beim Rat ab
zubauen. Hinsichtlich des Parlaments werden unten (siehe S. 165) entsprechende Vor
schläge unterbreitet. Aber auch für den Rat gibt es weiterführende Überlegungen:

A.3.8.6.2
Direktwahl des Rats

Die Direktwahl  der  (von den nationalen  Regierungen zu trennenden)  Ratsmitglieder 
würde die »Legitimationskette« drastisch verkürzen und dem Rat eine starke demokrati
sche Verankerung verschaffen.  Im Wahlkampf  zur  Vorbereitung der  Direktwahl  der 
Ratsmitglieder würden – aufgrund der Trennung von der Wahl der nationalen Parlamen
te und Regierungen – EU-Themen sehr viel stärker im Vordergrund stehen. Europarele
vante Diskussionen, die Bildung von echten Europaparteien und die Entwicklung einer 
europäischen Identität würden auch auf diese Weise erheblich gefördert. Der so gewähl
te Ministerrat hätte gewisse Ähnlichkeit mit dem US-amerikanischen Senat, der ja be
kanntlich noch größeres politisches Gewicht besitzt als das dortige Repräsentantenhaus. 
Und er würde zugleich die – inzwischen sattsam bekannten – Mängel des deutschen 
Bundesrats als reiner Regierungsvertretung vermeiden.

A.3.8.6.3
Volksentscheide

Die Einführung direkt  demokratischer  Sachentscheidungen hat durch die zahlreichen 
Volksabstimmungen über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten und über den europäischen 
Verfassungsvertrag  –  unabhängig  von  dem  jeweiligen  Ausgang  –  erheblichen  Auf
schwung erfahren. Nach dem Scheitern der Abstimmungen in Frankreich und den Nie
derlanden bereuten es prominente Beobachter wie der frühere Generalsekretär der SPD, 
Peter Glotz, daß man statt der staatenmäßig zersplitterten Abstimmungen nicht eine uni
onsweite  Abstimmung durchgeführt  hatte,  und die  Grünen wollen  – laut  einem Be
schluß ihres Parteirats von Ende Juni 2005 – die EU-Verfassung durch eine europaweite 
Volksabstimmung am 9. Mai 2007, dem Europatag, retten.84 In einem gemeinsamen Ap
pell vom 15. Juli 2005 plädierten der deutsche Bundespräsident Horst Köhler und die 
Staatspräsidenten von sechs weiteren EU-Staaten dafür, über Wege nachzudenken, »wie 
sich die Menschen in der EU so weit wie möglich gemeinsam zu europäischen Fragen 
äußern können«.85 Das  läßt  sich,  wie die  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung zutreffend 
schreibt, durchaus »als ein Ansporn verstehen, gleichzeitig nationale oder zentrale euro
päische Referenden einzuführen.«86 Zugleich läßt sich das Memorandum als Appell ver
stehen, einheitliche europäische Wahlen zum Europäischen Parlament einzuführen.

Die Realisierung direktdemokratischer Sach- und Personalentscheidungen auf Europa
ebene würde einerseits die Bürgerferne der Europäischen Union drastisch verringern, 
sie würde Kartelle der politischen Klasse brechen und ihre wirksame Kontrolle ermögli
chen, und sie könnte andererseits auch die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union 
deutlich  erhöhen.87 Insbesondere  würden  derartige  europaweite  direktdemokratische 
Elemente eine die Nationen übergreifende politische Mobilisierung fördern, was nicht 
nur zur geistigen Integration, sondern auch zur Herstellung einer europäischen Identität 
– und zwar sehr viel rascher, als dies bei Fortbestehen der bisherigen Institutionen mög
lich wäre – beitrüge. Die längere Diskursphase, die Volksabstimmungen – im Gegen
satz zu demoskopischen Erhebungen – vorausgehen, könnten zu gemeinschaftsbegrün
denden Initialzündungen führen.88 Europaweite direktdemokratische Institutionen sind 
also  das Instrument  zur  Herstellung  der  bisher  schmerzlich  vermißten  europäischen 
Identität.89
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Hinsichtlich der Ausgestaltung gibt es verschiedene Konzepte. Zürn90 und Abromeit91 

legen den Nachdruck auf Referenden, Weiler schlägt eine Form von Volksbegehren und 
Volksentscheid  vor,  die  gleichzeitig  mit  den  Europawahlen  stattzufinden  hätte.  Ein 
Volksentscheid würde nach Weilers Vorstellungen voraussetzen, daß in einem bestimm
ten Teil der Mitgliedstaaten genug Unterschriften gesammelt worden sind. Nach einer 
Experimentierphase wären durchaus auch andere Rhythmen möglich.  Die Ergebnisse 
wären für die Organe der Gemeinschaften und die Mitgliedstaaten bindend. Sie wären 
auf den Bereich der Kompetenzen der Gemeinschaftsinstitutionen begrenzt und könnten 
auf die gleiche Weise oder durch den bisher üblichen Gesetzgebungsprozeß geändert 
werden. Der Europäische Gerichtshof hätte auf Antrag der Kommission, des Rats, des 
Parlaments oder eines nationalen Parlaments darüber zu entscheiden, ob das beabsich
tigte  Volksbegehren sich innerhalb der Kompetenzen der Gemeinschaften hielte  und 
auch sonst mit den Verträgen vereinbar wäre. In Bereichen, wo der Vertrag Mehrheits
entscheidungen vorsieht, wäre der Volksentscheid (immer noch nach den Vorstellungen 
Weilers) angenommen, wenn er die Mehrheit der Stimmen in der Union als Ganzes ge
winnen würde und zusätzlich in der Mehrheit der Mitgliedstaaten. Wo der Vertrag Ein
stimmigkeit verlangt, sollte eine Mehrheit der Abstimmenden sowohl in der Union als 
auch in allen Mitgliedstaaten verlangt werden.92

Würden Volksbegehren und Volksentscheide auch hinsichtlich der Verträge, also der 
EU-Verfassung, ermöglicht, würde sogar eine Art Volkssouveränität auf europäischer 
Ebene geschaffen. Hätten die Bürger Europas die rechtliche Befugnis, ihre Verfassung 
durch Volksbegehren und Volksentscheid zu ändern, könnte das Nichtgebrauchmachen 
von dieser Möglichkeit mit gutem Recht als wirkliche Akzeptanz der Verfassung ver
standen werden. Dies wäre, wie die Politikwissenschaftlerin  Heidrun Abromeit her
vorgehoben hat, in der Tat ein Weg, um die Volkssouveränität »aus dem Reich demo
kratietheoretischer Fiktion in den Bereich der Praxisrelevanz zu überführen.«93

A.3.8.7
Demokratisierung durch Klagerecht des Citoyen

Die Bürger Europas können gegen Akte der EU-Organe, insbesondere Verordnungen, 
Richtlinien und Rahmenbeschlüsse, die den Verträgen widersprechen, nur dann mit Er
folg vor den Gerichten klagen, wenn sie in ihren jeweiligen persönlichen Rechten »un
mittelbar und individuell« betroffen sind (Art. 230 Abs. 4 EG). Es ist ihnen versagt, als 
Citoyen, also als am Ganzen interessierte Bürger des Gemeinwesens, gegen Rechtsver
letzungen  vorzugehen.  Die  dahinterstehende  dogmatische  Auffassung,  die  auch  das 
deutsche Prozeßrecht noch beherrscht, sieht im Menschen nur einen Bourgeois, dem es 
lediglich  auf  die  gerichtliche  Verteidigung  seiner  wirtschaftlichen  und  persönlichen 
Rechte anzukommen hat. Die Sicherung öffentlicher Interessen und des Gemeinwohls 
insgesamt ist in dieser – noch von einem vordemokratischen Bürgerbild geprägten – 
Sicht allein Sache von Regierung und Parlament. Diese Konzeption ist bereits im natio
nalen Recht angreifbar.94 Im supranationalen EU-Recht ist es – angesichts seiner gewal
tigen demokratischen Defizite – erst recht geboten, die überholte Sicht aufzugeben und 
dem Citoyen selbst oder zumindest sogenannten Public interest groups, also Verbänden, 
die öffentliche Interessen vertreten, wie z. B. Umweltschutzverbänden oder Transparen
cy International, ein Klagerecht zu geben. Hier, in der EU, läge es besonders nahe, indi
viduelles oder verbandlich organisiertes Bürgerengagement durch prozeßrechtliche An
erkennung zu aktivieren und so, auch im Interesse des Gemeinwesens, ein Ersatzinstru
ment für die mangelnde demokratische Teilhabe zu eröffnen.95

A.3.9
Fazit
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Die EU leidet unter drei zentralen Problemen:

 der geringen Handlungsfähigkeit,

 der Abgehobenheit der Politik und

 der Einflußlosigkeit der Bürger.

Für die mangelnde Handlungsfähigkeit steht vor allem der Entscheidungsprozeß im Mi
nisterrat, der, zumindest faktisch, meist Einstimmigkeit voraussetzt. Seine Geschichte 
ist eine Geschichte von Politikblockaden. Der tiefere Grund liegt im Vorherrschen na
tionaler Egoismen und in der fehlenden europäischen Identität, die keine Kommunikati
onsgemeinschaft  ist  und  durch  kein  überkommenes  Wir-Gefühl  zusammengehalten 
wird. Dieser Mangel kann sich zwar allmählich abbauen. Auf absehbare Zeit wird damit 
aber – jedenfalls mit den derzeit bestehenden Institutionen – nicht zu rechnen sein.

Von einer Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments kann aus mehre
ren Gründen keine größere europäische Handlungsfähigkeit erwartet werden, im Gegen
teil. Umgekehrt ist die Abgehobenheit der politischen Klasse in der Europäischen Union 
erschreckend. Beides, die mangelnde Handlungsfähigkeit und die Abgehobenheit,  die 
Autonomie der politischen Klasse, beruhen darauf, daß die Bürgerschaft auf die euro
päische Willensbildung keinerlei  Einfluß hat.  Die Bürger  haben in Europa praktisch 
nichts zu sagen.

Wir haben also in Europa keine wirkliche Regierung für das Volk, weil die Handlungs
fähigkeit  der europäischen Organe außerordentlich eingeschränkt ist. Wir haben aber 
auch keine Regierung durch das Volk, weil der Bürger in der Europäischen Union keine 
effektive  Partizipations-  und  Einwirkungsmöglichkeit  besitzt.  Wir  haben  schließlich 
nicht einmal eine Regierung des Volks, weil es – angesichts der gewaltigen Heterogeni
tät in der jetzt schon aus 25 Staaten bestehenden EU – an einer belastbaren europäischen 
Identität im Sinne eines europäischen Volkes fehlt.

Was also ist zu tun? Insgesamt sehen wir zwei verfassungspolitische Optionen: Geht 
man realistischerweise davon aus, daß die politische Handlungsfähigkeit der Gemein
schaft auch künftig gering bleibt, so kommt es darauf an, die Handlungsfähigkeit der 
Politik in den Mitgliedstaaten »so wenig wie möglich zu beschneiden« (Fritz Scharpf). 
Da die Bundesrepublik immerhin noch sehr viel handlungsfähiger ist als die Europäi
sche Union, kommt es – im Interesse der Erhaltung eines möglichst hohen Grades an 
Gesamthandlungsfähigkeit – darauf an, die Kompetenzen möglichst weitgehend bei den 
Nationalstaaten zu belassen, das Subsidiaritätsprinzip also rigoros durchzusetzen. Die 
Parlamente und Bürger sollten bei der Ratifikation und Umsetzung von europäischen 
Verfassungs- und Rechtsakten auch in diesem Sinne stärkeren Einfluß nehmen.96 Daß 
nur die Bürger einiger Länder über den Verfassungsvertrag abstimmen können, andere 
aber nicht, ist ein demokratisches Unding.

Eine zweite Option besteht darin, die Organe der europäischen Willensbildung grundle
gend umzustrukturieren. In Betracht kommt vor allem:

 die Direktwahl des Präsidenten der Kommission;

 die Direktwahl der Mitglieder des Ministerrats als des zentralen Entscheidungsor
gans der Gemeinschaft;

 die Einrichtung von Referendum, Volksbegehren und Volksentscheid auf Euro
paebene und

 Klagemöglichkeiten für den Citoyen.

Die Realisierung dieser Vorschläge würde einerseits die Bürgerferne der Europäischen 
Union drastisch verringern, sie würde eine wirksame Kontrolle der politischen Klasse 
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ermöglichen, und sie würde auch die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union deut
lich erhöhen. Insbesondere würde durch derartige europaweite direktdemokratische Ele
mente  ein  grenzüberschreitender  Willensbildungsprozeß  gefördert,  der  nicht  nur  die 
geistige Integration, sondern auch die Herstellung einer europäischen Identität erheblich 
– und sehr viel rascher, als dies bei Fortbestehen der bisherigen Institutionen möglich 
wäre – förderte. Die auf diese Weise direkt gewählten Organe hätten erhebliche Ähn
lichkeit mit dem US-amerikanischen Senat, der ja bekanntlich noch größeres politisches 
Gewicht hat als das dortige Repräsentantenhaus.
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A.4
Die Zustimmung bröckelt:

Niedergang der EU-Akzeptanz durch die Bürger

Eine Verfassung, die nicht die überwiegende Zustimmung der Menschen findet, für die 
sie  als  rechtliche  Grundordnung gelten  soll,  hat  nach überkommener demokratischer 
Auffassung auf Dauer keine Berechtigung. Das ist der Grund, warum Verfassungen in 
den meisten Demokratien vom Volk durch ein Referendum bestätigt werden müssen. 
Erst das verschafft ihnen die erforderliche demokratische Legitimation, die den Kern 
der Volkssouveränität ausmacht. Eine solche Bestätigung fehlt den europäischen Verträ
gen. In der Regel wurden sie nur von sehr indirekt demokratisch legitimierten Instanzen 
geschaffen.97 Den Verfassungscharakter (Vorrang vor nationalem Recht und unmittelba
re Geltung) erhielten die Verträge sogar erst durch die Rechtsprechung des Europäi
schen Gerichtshofs, dessen demokratische Legitimation erst recht schwach ist. Ange
sichts dieses Defizits versucht man, die Zustimmung der Menschen zur Europäischen 
Union und ihren Organen auf anderen Wegen zumindest hilfsweise nachzuweisen. Als 
ein Kriterium für den Zustimmungsgrad gilt die Wahlbeteiligung bei Europawahlen. Als 
ein anderes Instrument zur Ermittlung der Akzeptanz werden Umfragen herangezogen.98

A.4.1
Wahlbeteiligung auf historischem Tief

Ähnlich wie beim deutschen Grundgesetz, wo große Teile der deutschen Staatsrechts
lehre die anfangs sehr hohe Beteiligung an Bundestagswahlen als Ersatz für die man
gelnde  formelle  Zustimmung  des  Volkes  zum Grundgesetz  interpretierten,  sah  man 
auch in der Beteiligung an Europawahlen eine Art Ersatzlegitimation für die europäi
sche Verfassung.99 Bei der ersten Wahl im Jahre 1979 betrug die Wahlbeteiligung denn 
auch immerhin 63 Prozent. Doch seitdem ist sie von Wahl zu Wahl ständig zurückge
gangen  und unterschreitet  seit  1999  die  50-Prozent-Grenze.  2004 betrug  die  durch
schnittliche  Wahlbeteiligung in der  EU gar  nur noch 45,7 Prozent.  Nimmt man die 
Höhe der Wahlbeteiligung als Kriterium für die Akzeptanz der Europäischen Union bei 
den Bürgern ernst, so sieht die Bilanz verheerend aus: Deutlich mehr als die Hälfte der 
Bürger beteiligt sich nicht mehr, und die Tendenz ist weiter fallend. Näheres zeigt die 
folgende Tabelle. Die geringe und ständig abnehmende Wahlbeteiligung spricht jeden
falls dafür, daß die Bürger meinen, selbst mittels ihres Wahlrechts nichts Wesentliches 
beeinflussen zu können, und bestätigt damit das Demokratiedefizit.
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Tabelle 2: Entwicklung der Wahlbeteiligung bei Europawahlen (in Prozent)

Mitgliedstaat 1979 1984 1989 1994 1999 2004

Belgien 91,4 92,2 90,7 90,7 91,0 90,81

Dänemark 47,8 52,4 46,2 52,9 50,5 47,90

Deutschland 65,7 56,8 62,3 60,0 45,2 43,00

Estland 26,83

Finnland 31,4 39,40

Frankreich 60,7 56,7 48,7 52,7 46,8 42,76

Griechenland 77,2 79,9 71,2 75,3 63,22

Irland 63,6 47,6 68,3 44,0 50,2 58,80

Italien 84,9 83,4 81,5 74,8 70,8 73,10

Lettland 41,34

Litauen 48,38

Luxemburg 88,9 88,8 87,4 88,5 87,3 89,00

Malta 82,37

Niederlande 57,8 50,6 47,2 35,6 30,0 39,30

Österreich 49,4 42,43

Polen 20,87

Portugal 51,2 35,5 40,0 38,60

Schweden 38,8 37,80

Slowakei 16,96

Slowenien 28,30

Spanien 54,6 59,1 63,0 45,10

Tschechische Republik 28,32

Ungarn 38,50

Vereinigtes Königreich 32,2 32,6 36,2 36,4 24,0 38,83

Zypern 71,19

EU-Durchschnitt 63,0 61,0 58,5 56,8 49,8 45,70

Quelle: Europäisches Parlament in Zusammenarbeit mit Eos Gallup Europe, Eurostat
[http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/de/results1306/turnout_ep/turnout_table.html]

Hier fällt besonders die geringe Wahlbeteiligung in den Ländern auf, die 2004 der EU 
beigetreten sind. Aber auch in den bisherigen Mitgliedstaaten ist die Wahlbeteiligung zu 
relativieren, weil die Europawahl in einigen Ländern auf den Termin einer nationalen 
Wahl mit höherer Beteiligung gelegt wurde. Zudem besteht in Belgien, Griechenland, 
Luxemburg und Zypern gesetzliche Wahlpflicht. Die dominante Tendenz zur Abnahme 
der Wahlbeteiligung insgesamt lassen diese Sondereffekte aber unberührt. Auch in den 
bisherigen 15 Mitgliedstaaten ist die Wahlbeteiligung 2004 im Durchschnitt weiter ge
sunken (auf 49,1 Prozent).
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A.4.2
Verschleierung mangelnder Akzeptanz

durch geschönte Umfragen?
Die Europäische Kommission (Generaldirektion für Presse und Kommunikation) nimmt 
seit langem Umfragen vor (»Eurobarometer«). Mehrere Fragestellungen sollen zumin
dest indirekt auf den Grad der Akzeptanz der EU bei den Bürgern schließen lassen. So 
wird seit längerem der Anteil der Menschen, die die Mitgliedschaft ihres Landes in der 
Europäischen Union »allgemein gesehen« für »eine gute Sache« halten, gemessen.100 

Bis Anfang der neunziger Jahre hat dieser Anteil im Durchschnitt deutlich zugenom
men: von 50 Prozent im Jahre 1981 auf 72 Prozent im Jahre 1990. Danach kam ein si
gnifikanter  Abfall,  der  sein Tief  mit  46 Prozent  im Frühjahr  1997 erreichte.  In  den 
nächsten Jahren erfolgte dann eine gewisse Erholung, so daß der Anteil im Herbst 1998 
54 Prozent betrug. Seitdem verläuft die Entwicklung »seitwärts«, bewegt sich also mal 
unterhalb und mal oberhalb der 50-Prozent-Marke und betrug im Frühjahr 2005 54 Pro
zent.101 Eurobarometer kommentiert die Zahlen für Frühjahr 2005 wie folgt:

Das Zugehörigkeitsgefühl zur Europäischen Union ist erneut sehr positiv, da 
über die Hälfte der Befragten (54 Prozent) der Auffassung ist, daß die Mit
gliedschaft in der EU eine gute Sache für ihr Land ist.

Doch die Fragestellung von Eurobarometer ist verführerisch, da sie das Allgemeine, die 
Idee  von Europa,  anspricht,  der  viele  auch dann zuzustimmen  geneigt  sein  dürften, 
wenn sie mit der speziellen Ausprägung und der derzeitigen Richtung der Europapolitik 
nicht einverstanden sind. Europa – allgemein gesprochen, eine gute Sache? Ja, was denn 
sonst!102

Eher ein ausgewogenes Bild könnten die Antworten auf die Frage nach den Vor- und 
Nachteilen  der  Mitgliedschaft  in  der  Europäischen Union geben,  die  Eurobarometer 
ebenfalls seit längerem erhebt. Doch auch hier ist die Fragestellung einseitig, weil sie 
ausdrücklich nur nach den Vorteilen fragt und zudem keine differenzierte Antwort er
laubt.103 Es gehört zum kleinen Einmaleins der Umfragemethodik, daß die positive und 
die negative Antwortmöglichkeit gleich gewichtig sein müssen. Das ist hier nicht der 
Fall,  weil nicht ausdrücklich auch nach den Nachteilen gefragt wird. Darüber hinaus 
fehlt  eine Sowohl-als-auch-Antwortmöglichkeit.  Entsprechend günstig  erscheinen die 
Antworten, wenn sie auch schwanken: Der Anteil derer, die die Vorteile bejahten, stieg 
bis Anfang der neunzigerjahre auf fast 60 Prozent, um dann im Frühjahr 1997 auf 41 
Prozent zu fallen. Danach erfolgt wieder ein Anstieg bis 52 Prozent, die im Herbst 2001 
erreicht  wurden,  um seitdem um die  50-Prozent-Marke zu  zirkulieren.  Die  Antwort 
»Keine Vorteile« schwankt um 30 Prozent, die Antwort »Weiß nicht« zirkulierte lange 
um 20 Prozent, fiel in den letzten Jahren aber auf rund zwölf Prozent ab.

Die Ergebnisse von Eurobarometer für Deutschland allein sehen nicht viel anders aus 
als der europäische Durchschnitt, wenn sie auch meist um einige Prozentpunkte darun
ter liegen.

Angesichts der suggestiven Fragestellung von Eurobarometer überrascht es nicht, daß 
Umfragen nationaler Institute, etwa der Forschungsgruppe Wahlen104 und des Instituts 
für Demoskopie Allensbach,105 zu ganz anderen Ergebnissen gelangen. Danach meint 
nur  ein Fünftel  oder ein Viertel,  in manchen Jahren auch ein Drittel  der  Befragten, 
Deutschland habe eher Vorteile aus seiner Mitgliedschaft in der EU.106 Der Anteil derje
nigen, die eher Nachteile sehen, war in den letzten Jahren regelmäßig weit größer, und 
am größten (meist zwischen 40 und 45 Prozent, teilweise noch höher) war der Anteil 
derer, die »Vor- und Nachteile« sehen, also eine Antwortmöglichkeit ankreuzten, die 
Eurobarometer gar nicht vorsieht. Hier bestätigt sich, daß die Formulierung der Frage 
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und  der  vorgegebenen  Antwortmöglichkeiten  großen  Einfluß  auf  das  Ergebnis  hat. 
Fragt man nur nach den Vorteilen, wie Eurobarometer,107 so erhält man offenbar sehr 
viel »europafreundlichere« Werte, als wenn man ausdrücklich auch nach den Nachteilen 
fragt  und  zusätzlich  noch  eine  weitere  Sowohl-als-auch-Antwortmöglichkeit  vorgibt 
(»Vor- und Nachteile« oder »Gleicht sich aus«), wie die Forschungsgruppe Wahlen und 
Allensbach dies sinnvollerweise tun.108

Legt man nicht die Ergebnisse von Europabarometer zugrunde, sondern die der deut
schen Umfrageinstitute, sieht nicht etwa die Hälfte der Deutschen eher Vorteile in der 
Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union, wie Eurobarometer behauptet, 
sondern im Durchschnitt der Jahre etwa ein Viertel. Und der Anteil derjenigen, die die 
Mitgliedschaft in der EU für nachteilig halten, war dann seit Anfang der neunziger Jahre 
deutlich höher.109

Angesichts dieser gravierenden Unterschiede drängt sich die Frage auf, ob Eurobarome
ter die Fragen methodisch korrekt formuliert hat oder, anders ausgedrückt, ob es sich 
nicht um Suggestivfragen handelt und die so ermittelten Ergebnisse geschönt sind. Han
delt es sich bei Eurobarometer also letztlich nur um eine wissenschaftlich verbrämte Pu
blic-Relations-Abteilung der Europäischen Kommission?

Lange war man aufgrund von Umfragedaten davon ausgegangen, die Masse der Bevöl
kerung stimme Europa stillschweigend zu. Die Wissenschaft sprach von einem »permis
siven Konsens«. Gemeint war damit das eher passiv-duldende Einverständnis der weit 
überwiegenden Bevölkerung mit dem Auf- und Ausbau der EG/EU durch die politi
schen Eliten. Doch damit ist es seit einiger Zeit vorbei. Den Wendepunkt markiert in 
den Umfragen von Eurobarometer der Beginn der neunziger Jahre. Dies hat gewiß mit 
dem Maastricht-Vertrag zu tun,110 der schließlich 1992 zustandekam und in den meisten 
Mitgliedstaaten trotz seiner einschneidenden Änderungen von der politischen Elite über 
die Köpfe der Bevölkerung hinweg durchgesetzt wurde. Dabei zeichnet Eurobarometer 
noch ein vergleichsweise mildes Bild, das möglicherweise mit methodisch zweifelhaf
ten Umfragen geschönt wurde. Nach Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen und von 
Allensbach ist der Konsens jedenfalls noch viel massiver zerbrochen, ein Ergebnis, das 
durch die Volksabstimmungen über die Verfassung in Frankreich und den Niederlanden 
wohl noch unterstrichen wurde.

Soweit man Umfragedaten als Maßstab für die Akzeptanz der EU bei den Bürgern aner
kennt, bestätigt sich also insgesamt die schon bei der Analyse der Wahlbeteiligung na
hegelegte negative Bilanz.

Daß Eurobarometer vor suggestiven Fragestellungen nicht zurückschreckt, zeigt auch 
die Umfrage, ob man dafür oder dagegen sei, daß die Europäische Kommission sich aus 
Mitgliedern aus jedem Mitgliedsland zusammensetzt. Erwartungsgemäß ergab sich eine 
überwältigende Zustimmung (Herbst 2004: 78 Prozent »dafür«, 10 Prozent »dagegen«, 
12 Prozent »weiß nicht« [Durchschnitt  der 25 Mitgliedstaaten]).  Diese Fragestellung 
verstieß gleich gegen zwei methodische Grundsätze: Man sollte Befragungen nur vor
nehmen, wenn die angesprochene Problematik den Menschen halbwegs vertraut ist. Das 
dürfte hier nicht der Fall sein. Die Befragten dürften ganz überwiegend nichts über die 
Kommission, ihre Aufgaben und ihre Organisation gewußt haben. Auf keinen Fall darf 
eine Fragestellung einseitige Antworten nahelegen, wie dies hier geschehen ist. Daß je
des Land in der Kommission vertreten ist, klingt auf den ersten Blick gerecht und förde
rungswürdig. Die Gegenargumente, daß die Kommission dadurch ungebührlich aufge
bläht wird und darunter ihre Arbeitsfähigkeit leidet, sowie die Überrepräsentation klei
ner und die Unterrepräsentation großer Mitgliedstaaten werden ausgeblendet. Die ein
seitige Information muß fast zwangsläufig einseitige Ergebnisse hervorbringen.

Auch sonst argumentiert die Kommission häufig nur mit den hohen Positivwerten und 
blendet alle Alternativantworten aus.111
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A.5
Intransparenz pur: Das Brüsseler Labyrinth

Demokratie basiert auf dem Vertrauen des Volkes; Vertrauen ohne Trans
parenz, die erlaubt zu verfolgen, was politisch geschieht, ist nicht möglich.112

Diese Aussage des Bundesverfassungsgerichts im Diätenurteil von 1975 ist durchaus 
auch auf die Europäische Union anzuwenden. Das betont das Gericht selbst in seinem 
Maastricht-Urteil von 1993: Zu den Voraussetzungen der Demokratie gehöre

auch, daß die Entscheidungsverfahren der Hoheitsgewalt ausübenden Orga
ne und die jeweils verfolgten politischen Zielvorstellungen allgemein sichtbar 
und verstehbar sind.113

Das Gebot der Transparenz der Staatstätigkeit,  auch der exekutivischen,  ist,  wie die 
Richterin am Bundesverfassungsgericht,  Gertrude Lübbe-Wolff, ergänzt, Vorausset
zung von Demokratie,

weil nicht effektiv vor den Bürgern verantwortet werden kann, was  seiner 
Kenntnisnahme prinzipiell entzogen ist.114

Transparenz wäre in der EU – angesichts ihres strukturellen Demokratiendefizits – dop
pelt wichtig, um wenigstens ersatzweise eine gewisse Kontrolle durch die Bürger, die 
Medien und generell durch die öffentliche Meinung zu ermöglichen.

Macht man aber ernst mit diesen Grundsätzen, so kann es in der EU eigentlich weder 
Vertrauen noch Demokratie geben. Denn es fehlt an der nötigen Basis: einem Mindest
maß an Überschaubarkeit und Verständlichkeit. Das ganze System der EU, ihre Zustän
digkeiten, ihre Organe, deren Entscheidungsformen und überhaupt die Spielregeln, nach 
denen die politische Willensbildung abläuft, sind in hohem Maße undurchsichtig und 
der Mehrheit der Bürger völlig unbekannt. Entsprechend gering sind die Kenntnisse der 
Bürger selbst über die simpelsten Strukturmerkmale des EU-Systems.115 Das liegt ein
mal an dem untypischen, von den überkommenen Demokratievorstellungen abweichen
den Status der Organe und ihren ungewöhnlichen, überraschenden Funktionen. So ist 
etwa der Ministerrat, in dem Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten sitzen, gesetzgebe
risches Hauptorgan der EU. Das ist selbst den meisten gebildeten und politisch interes
sierten Menschen unbekannt. Die Kommission, die den eigentlichen politischen Motor 
der EU darstellt und das Initiativmonopol bei der Rechtsetzung besitzt, ist unabhängig 
und während ihrer fünfjährigen Amtszeit grundsätzlich unabsetzbar. Auch ihre Struktur 
und Funktion kennt kaum einer.

Zur Undurchsichtigkeit tragen auch die verwirrenden Begriffe bei. So gilt es zum Bei
spiel zu unterscheiden zwischen Ministerrat, Europäischem Rat, den im Rat vereinigten 
Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten und der Konferenz der Regierungen, die 
Vertragsänderungen beschließt.

Symbolisch kommt die Unübersichtlichkeit auch in der Mehrzahl der Sitze etwa des Eu
ropäischen Parlaments und des Ministerrats  sowie in der babylonischen Vielzahl der 
Sprachen zum Ausdruck, in die die EU-Dokumente übersetzt werden müssen.

Außerdem gibt es nicht nur einen Rat, sondern ein ganzes Dutzend von Räten, die zu
dem grundsätzlich nicht öffentlich verhandeln ebenso wenig wie die Kommission. Auch 
das  erleichtert  nicht  gerade  das  Verständnis.  Die  Entscheidungen,  die  beide  Organe 
nach dem EG-Vertrag eigentlich zu treffen haben, werden in Wahrheit ganz überwie
gend von vorbereitenden Gremien getroffen, im Falle des Rates vor allem vom Aus
schuß der Ständigen Vertreter der Ratsmitglieder, im Falle der Kommission von einzel
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nen Kommissaren oder anderen Einrichtungen, an die die Kommission ihre Entschei
dungsbefugnis delegiert hat. Die Kommission trifft nur 2% ihrer Entscheidungen auf ih
ren  Sitzungen in  mündlicher  Verhandlung,  98% erfolgen in  schriftlichem Verfahren 
oder werden anderen Instanzen übertragen. Durchführungsbestimmungen von Ratsbe
schlüssen erlassen eine unübersehbare Vielzahl von Gremien in einem völlig undurch
schaubaren Komplex von Kommissionen und Verfahrensweisen (sogenannte Komitolo
gie).

Bisweilen will es gar so scheinen, als habe die Politik gar kein Interesse daran, aufzu
klären  und  die  breite  Öffentlichkeit  darüber  zu  informieren,  wie  Europa  eigentlich 
»tickt«. Denn dann würde ja auch das Undemokratische an der EU nicht mehr verbor
gen bleiben können, zum Beispiel daß die Regierungen in der grundsätzlichen Nichtöf
fentlichkeit des Rats den Hauptgesetzgeber darstellen.

Das Parlament soll zwar öffentlich verhandeln. Dies ist aber nicht im EG-Vertrag nie
dergelegt, sondern ergibt sich lediglich aus der Geschäftsordnung. Der Grundsatz ist of
fenbar auch von geringerer normativer Kraft als etwa die in Art. 42 des Grundgesetzes 
vorgeschriebene Öffentlichkeit des Bundestages. So wurden sämtliche Regelungen über 
den üppigen Spesenersatz für Europaabgeordnete und sogar die Einführung von Versor
gungssystemen für Alter und Krankheit nicht vom Plenum in öffentlicher Sitzung, son
dern lediglich vom Präsidium des Parlaments unter Ausschluß der Öffentlichkeit  be
schlossen. Mit dem deutschen Verfassungsrecht wäre dies völlig unvereinbar. Hier ver
langt das Öffentlichkeitsprinzip, gerade wenn »das Parlament in eigener Sache entschei
det« und deshalb Öffentlichkeit »die einzige wirksame Kontrolle« darstellt,  daß über 
alle Teile des finanziellen Status der Abgeordneten vom Plenum in aller Öffentlichkeit 
entschieden wird.116

Da hilft es auch nur zum Teil, daß Art. 255 EG nach skandinavischem und US-amerika
nischem Vorbild Unionsbürgern das grundsätzliche »Recht auf Zugang zu Dokumenten 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission« gibt. Denn dieses Recht 
kann die Unzugänglichkeit des Gesamtbildes von Struktur, Organen und Funktionen der 
EU nicht kompensieren. Ein solcher Gesamtüberblick wäre seinerseits Voraussetzung 
dafür, daß man von den Rechten des Art. 255 EG auch sinnvoll Gebrauch machen kann.

Daß die Bürger sich in der EU nicht zurechtfinden, liegt auch an der Art und Weise, wie 
die Europäische Union zu Entscheidungen gelangt. Die Gesetzgebungsprozeduren sind 
völlig undurchsichtig.117 Sie haben sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu einem 
wahren Labyrinth  entwickelt.118 Die  Verträge  sehen eine  ganze  Reihe  verschiedener 
Verfahren vor, an denen die drei zentralen Akteure – der Rat in seinen verschiedenen 
Formationen, das Parlament und die Kommission – in immer wieder neuen Kombina
tionen beteiligt sind, oft auch noch weitere Gremien wie der Wirtschafts- und Sozialaus
schuß und der Ausschuß der Regionen, von den nationalen Parlamenten ganz abgese
hen. Die Vielfältigkeit und Unübersichtlichkeit trägt in hohem Maße dazu bei, daß – au
ßer einer kleinen Zahl von Experten – niemand mehr die Abläufe nachvollziehen und 
verstehen kann. Das Fazit einer Gruppe unabhängiger Gutachter lautet denn auch:

Die Undurchsichtigkeit des  institutionellen Systems  hat ein unerträgliches 
Maß angenommen.119

Die heutigen Entscheidungsprozesse sind, wie die EU insgesamt, geschichtlich gewach
sen. Ursprünglich hatten die Römischen Verträge noch ein verhältnismäßig einfaches 
System  vorgesehen:  Der  Rat  beschloß  aufgrund  von  Vorschlägen  der  Kommission, 
nachdem er in bestimmten Fällen vorher die Kommission angehört hatte. Doch mit je
der  Vertragsrevision  wurde das  System komplizierter.  Ein wesentlicher  Grund dafür 
war die Aufwertung des Parlaments,  die  gleichzeitig  aber auch in Grenzen gehalten 
werden sollte. Die Vermehrung der Befugnisse der EG geht Hand in Hand mit einer 
wachsenden  Beteiligung  des  Europäischen  Parlaments  am  Rechtsetzungsverfahren. 

63



Gleichzeitig meinte man aber dem Parlament nicht ausreichend viel Vertrauen entge
genbringen zu können, um ihm im Konfliktfall das letzte Wort zu geben und es in die 
Lage zu versetzen, dem Rat und der Kommission seinen Willen aufzuzwingen. Außer
dem wollte man verhindern, daß im Rat die kleinen Mitgliedstaaten die großen über
stimmen oder die großen die kleinen.

Die Vielzahl der Lesungen und das kaum mehr nachvollziehbare endlose Hin und Her 
der Entwürfe und Änderungsanträge, die etwa das Verfahren der Zusammenarbeit (Art. 
252 EG) und das Verfahren der Mitentscheidung (Art. 251 EG) kennzeichnen, beruhen 
auf dem Bestreben, Rat und Parlament zur Verständigung zu bringen und gewisse Ma
jorisierungsgefahren im Rat zu bannen.

Um einen Eindruck zu erhalten, sei dem Leser die Lektüre des Art. 251 EG* oder des 
Art. 272 EG** über das Haushaltsverfahren empfohlen, die viele Seiten umfassen.
  * http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0055:0185:DE:PDF
** http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0011:0040:DE:PDF

Einige Spezialisten ausgenommen, kann niemand diese Vorschriften verstehen.

Das von Komplexität  und Undurchsichtigkeit  gekennzeichnete Verfahrensdickicht ist 
durch die demokratischen Mängel beider Organe mitbedingt, des Rats und des Parla
ments: Einerseits ließ das demokratische Defizit des Rates das Parlaments immer nach
drücklicher auf sein Mitentscheidungsrecht pochen. Andererseits schließt das demokra
tische Defizit des Parlaments es aus, ihm die alleinige Entscheidung zu übertragen.

Die Undurchsichtigkeit ist mitverantwortlich für den bestehenden Europafrust. Die zwi
schen dem Bürger und den unverständlichen Verfahren aufgebaute »Mauer komplexer 
Verfahren« macht es ihm unmöglich, »zu erkennen, wer was tut und wer für die Ent
scheidungen der Gemeinschaft verantwortlich ist.«120 Mit dem Erfordernis der Demo
kratie, »daß die Entscheidungsverfahren der Hoheitsgewalt ausübenden Organe und die 
jeweils  verfolgten  politischen  Zielvorstellungen  allgemein  sichtbar  und  verstehbar« 
sein müssen,121 ist  dies schwerlich vereinbar.  Das Bundesverfassungsgericht  verlangt 
weiter:

Die  Ziele der Gemeinschaftsorgane und die Abläufe ihrer Entscheidungen 
(müssen) in die Nationen vermittelt werden. Parteien, Verbände, Presse und 
Rundfunk sind sowohl Medium als auch Faktor dieses Vermittlungsprozes
ses, aus dem heraus sich eine öffentliche Meinung in Europa zu bilden ver
mag.

Die Postulate des Gerichts stammen von 1993, klingen aber nach den Volksabstimmun
gen in Frankreich und den Niederlanden höchst aktuell. Ausreichend erfüllt sind sie al
lerdings nicht.
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A.6
Verführt von der EU: Politiker auf Abwegen

A.6.1
Inszenierung der Außen- und Europapolitik

Die Mitglieder der Regierung (die Deutschland im Rat vertreten) spielen gern auf der 
europäischen Bühne. Das wurde beim früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder und 
Außenminister Joschka Fischer besonders deutlich. Sie treten dort öffentlichkeitswirk
sam in Erscheinung, treffen sich auf derselben Augenhöhe mit den Großen der Welt, 
stehen dabei für Deutschland und vertreten seine Interessen nach außen. Die Medien be
richten ausführlich. Ein großer Teil der Auswärtigen Politik ist repräsentativer Art. Die 
Repräsentation Deutschlands in Europa und der Welt läßt sich in den auf Bilder festge
legten Medien, vor allem im Fernsehen, besonders gut darstellen und den Bürgern ver
mitteln. Das internationale Repräsentieren ist geradezu aufs Fernsehen zugeschnitten. 
Das hat etwas Staatstragend-Feierliches. Hier können Politiker sich auf der Klaviatur 
der Diplomatie versuchen und Berufsdiplomaten fast überflüssig machen.

Die sonst üblichen kritischen bis zersetzenden Gegenäußerungen der Opposition bleiben 
im Bereich der Europapolitik (wie in der Außenpolitik generell) im Allgemeinen aus. 
Anders als in der Innenpolitik, in der praktisch alles kontrovers ist und deshalb jede 
Maßnahme der Regierung sogleich von der Opposition bestritten, in Mißkredit gebracht 
oder ins Lächerliche gezogen wird, besteht in Sachen Europa meistens ein großer Kon
sens der politischen Elite, der über die Fraktionsgrenzen hinweg geht (und im Übrigen 
fast die gesamte Elite in Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien umfaßt). Außen
politische Verlautbarungen der Regierung brauchen deshalb in der Regel nicht mit Wi
derspruch oder Diskreditierung seitens der Opposition zu rechnen. Ja, es gilt geradezu 
als unfein und für Deutschland abträglich, also als »unpatriotisch«, die Regierung hier 
öffentlich zu kritisieren. Deshalb sucht die Regierung die Opposition über außenpoliti
sche Absprachen gezielt zu informieren und ins Vertrauen zu ziehen.

Die repräsentative und dem Parteienstreit meist entrückte Außen- und Europapolitik ist 
ein Grund dafür, daß Außenminister laut Umfragen regelmäßig besonders beliebt sind. 
Hans-Dietrich Genscher führte die Hitliste stets mit großem Abstand an, genauso wie 
Joschka Fischer. Darin liegt wohl auch einer der Gründe, warum der Posten des Außen
ministers in der Regierung – neben dem des Kanzlers – besonders attraktiv ist und der 
Vizekanzler, der meist gleichzeitig Chef der kleineren Koalitionspartei ist, ihn regelmä
ßig beansprucht.

Die Europapolitik gibt Regierungsvertretern die Möglichkeit, sich dauernd öffentlich zu 
produzieren und auf diese Weise den Eindruck von Bedeutung zu steigern. Man wird ih
nen deshalb ein zumindest unbewußtes Eigeninteresse an einem ungebremsten Weiter
laufen der europäischen Entwicklung unterstellen können.

A.6.2
Europa als Sündenbock

Die mangelnde demokratische Kontrolle der Europäischen Union eröffnet nationalen 
Instanzen die Möglichkeit, die Schuld für wirtschaftliche, soziale und sonstige Proble
me, bewußt oder unbewußt, auf Europa zu schieben. Denn Europa ist unangreifbar. Die 
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Bürger haben praktisch keine Möglichkeit, die für die europäische Politik Verantwortli
chen präzise auszumachen, zur Verantwortung zu ziehen und abzuwählen, d.h. die »har
ten« Sanktionen zu verhängen, die gerade das Wesentliche funktionierender Demokrati
en ausmachen. Deshalb ist es aus der Sicht eines nationalen Politikers, der seine Positi
on möglichst verbessern bzw. eine Verschlechterung verhindern will, wohlfeil und be
quem, die Verantwortung für alles Mißlungene und Schlechte auf Europa abzuladen. 
Die organisierte Unverantwortlichkeit in der EU macht es gefahrlos möglich, sie immer 
wieder zum Sündenbock zu stempeln.

A.6.3
Umgehung nationaler Kontrollen

Für nationale Regierungen ergibt der »Verantwortungsverschiebebahnhof« EU die ver
führerische  Möglichkeit,  unpopuläre  Entscheidungen  Brüssel  zuzuschieben  und  sich 
selbst scheinbar reinzuwaschen. Ein Beispiel war die Mehrwertsteuer-Richtlinie der EU 
vom Oktober 1992, die einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent festlegte. Die Richtlinie 
versetzte  die  deutsche  Bundesregierung  in  die  Lage,  eine  Mehrwertsteuererhöhung 
durchzusetzen, die ihr der Bundesrat vorher verweigert hatte.122 Ja, Bundestag, Bundes
regierung und Bundesrat waren nun sogar verpflichtet, die Richtlinie zu befolgen.

Derartige Umgehungen nationaler Kontrollen werden dadurch erleichtert, daß 80% der 
EU-Gesetzgebung als  Verordnungen ergehen,  die  in  den Nationalstaaten  unmittelbar 
gelten. Die 20% Richtlinien müssen national zwar umgesetzt werden. Doch dies erfolgt 
ganz überwiegend an den nationalen Parlamenten vorbei. Die weitaus meisten Umset
zungsmaßnahmen wurden in fast allen Mitgliedstaaten auf dem administrativen Weg in 
Form von Verordnungen, Dekreten und Anweisungen vorgenommen. Vor diesem Hin
tergrund schreibt der Speyerer Politikwissenschaftler Thomas König:

Für Regierungen und insbesondere einzelne Minister kann sich bisweilen die 
Frage stellen, ob es einfacher ist, eine europäische Mehrheit unter Regierun
gen als eine Parlamentsmehrheit zu Hause zu finden, besonders da die Im
plementierungsfrage selbst beantwortet werden kann. Wenn sich aber Regie
rungen  und  einzelne  Regierungsmitglieder  gegenüber  ihren  Parlamenten 
durch Europäisierung besser durchzusetzen vermögen, dann besteht die Ge
fahr, daß der Wählerwille seltener berücksichtigt, Politik bürokratischer und 
(...) die Unterstützung für die Europäische Integration gefährdet wird. Das Eu
ropäische Parlament – auch wenn ein Teilerfolg bei der Kommissionszusam
mensetzung erzielt werden konnte – wird jedenfalls kaum in der Lage sein, 
diese Regierungsdominanz auszugleichen. Trotz Ausbau seiner Mitwirkungs
rechte kann das Europäische Parlament keinen Beitrag zur Wiederherstellung 
der Machtbalance in den Mitgliedstaaten leisten.123

Es trägt leicht zur Minderung des Ansehens der EU bei, wenn man die EU für unange
nehme Maßnahmen verantwortlich macht, mit dem Finger auf sie zeigt oder sie gar zur 
Umgehung nationaler Kontrollen instrumentalisiert. Der Europafrust kommt in der im
mer  geringeren  Wahlbeteiligung  zum Ausdruck und läßt  sich auch durch  Umfragen 
messen, vorausgesetzt, sie erfolgen methodisch korrekt. Die Veröffentlichung derartiger 
Messungen mag den einen oder anderen Akteur vielleicht nachdenklich stimmen. Doch 
das reicht nicht aus, um den Mißstand zu beheben. Die abnehmende Akzeptanz kann 
sich gelegentlich aber auch entladen, dann aber möglicherweise eruptiv und unkontrol
liert.
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A.7
Erosion des Rechtsstaates

A.7.1
Allgemeines

Das Bild, das sich viele Bürger von der Europäischen Union machen, unterscheidet sich 
bekanntlich radikal von dem Selbstbild der europäischen Organe und der Politiker oder, 
besser gesagt, von dem in den Verträgen verheißenen und in der Öffentlichkeitsarbeit 
verbreiteten Bild. Das haben die Abstimmungen über den Verfassungsvertrag in Frank
reich und den Niederlanden drastisch gezeigt. Einen besonders neuralgischen Punkt bil
det die Rechtsstellung des Bürgers in der Union, und dabei besonders die Sicherung sei
ner Freiheit.  Den einschneidendsten Einbruch der öffentlichen Gewalt in die innerste 
personale Sphäre des Bürgers bilden das Strafrecht und das Strafprozeßrecht. Die ange
messene Ausgestaltung dieses die Person im Kern treffenden Bereichs ist deshalb im
mer schon der Schwurpunkt der Rechtstaatlichkeit.

Natürlich muß die Gesellschaft vor Straftätern wirksam geschützt werden. Gleichzeitig 
geht es seit Jahrhunderten aber auch darum, den Bürger vor dem Mißbrauch der öffent
lichen Gewalt durch sinnvolle Kautelen zu schützen – und dies eben zuallererst bei der 
Anwendung des schärfsten öffentlichen Schwerts: der Strafe, der Haft und der Einsper
rung. Deshalb gehört es zu den wichtigsten rechtsstaatlichen Errungenschaften, daß die 
»furchtbare Kompetenz«, zu verhaften und zu strafen, d.h. einen Bürger – auf Zeit oder 
auf Dauer – zum wegzusperrenden Feind der Gesellschaft zu erklären, seine Räume zu 
durchsuchen und Gegenstände zu beschlagnahmen, vom Parlament als  dem direkt de
mokratisch legitimierten Organ ausgeübt werden muß; sie darf nicht auf die Exekutive 
verlagert werden. Strafrecht und Strafprozeßrecht gehören seitjeher in die Hand des par
lamentarischen Gesetzgebers, dem der Bürger durch die Wahl sein Vertrauen und durch 
die Abwahl sein Mißtrauen aussprechen kann.

Hier zeigen sich bei der so genannten justiziellen Zusammenarbeit  der Europäischen 
Union in Strafsachen, die in Art. 29 ff. des EU-Vertrags geregelt ist, erhebliche Proble
me. Es geht um so tief in die persönliche Freiheit eingreifende Regelungen wie den Er
laß von Haftbefehlen und die Sicherung von Beweisen etwa durch Hausdurchsuchun
gen. Hier wird nun die mangelnde demokratische Legitimation der Europäischen Union, 
ihrer Organe und der von ihnen getroffenen gesetzesähnlichen Entscheidungen beson
ders relevant. Die demokratische Legitimation weist bei der Zusammenarbeit in Strafsa
chen, um die es hier geht, eine zusätzliche Schwäche auf. Trotz der hier besonders in
tensiven Eingriffe werden die Regelungen, die dazu ermächtigen, nicht vom Parlament 
getroffen, sondern von der Exekutive. In Deutschland hat der Bundestag – anders als 
etwa das  dänische124 und das  niederländische125 Parlament  –  kein  Mitentscheidungs
recht, wenn es um die Stimme Deutschlands im Rat geht, der die entsprechenden Rah
menbeschlüsse einstimmig zu treffen hat. Die Beschlüsse des Rats bedürfen der Zustim
mung des Europäischen Parlaments ohnehin nicht. Das Europäische Parlament besitzt 
hier keine Mitentscheidungsrechte,  sondern wird allenfalls  angehört (Art. 21 EU). In 
dieser besonders schwachen demokratischen Legitimation liegt ein wesentlicher Grund 
dafür, daß die aus einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft hervorgegangene Europäische 
Union bisher keine Kompetenz zu strafrechtlicher Gesetzgebung besitzt.

Der Bundestag und der Bundesrat müssen die Rahmenbeschlüsse des Rats zwar in deut
sches Recht umsetzen, sie neigen dabei aber leicht dazu, das Umsetzungsgesetz »durch
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zuwinken«. Sie sind sich ihrer Verantwortung gegenüber den Bürgern gerade in europa
rechtlich veranlaßten Regelungen oft nicht wirklich bewußt und berufen sich zur Recht
fertigung  ihrer  Nachlässigkeit  auf  die  scheinbare  Rechtsbindung  an  den Rahmenbe
schluß. Zumindest war dies beim Europäischen Haftbefehlsgesetz vom 21. Juli 2004126 

der Fall, obwohl Rahmenbeschlüsse nach Art. 34 Abs. 2 Buchst. b EUV nur »hinsicht
lich des zu erreichenden Ziels verbindlich« sind, den innerstaatlichen Stellen aber aus
drücklich »die Wahl der Form und der Mittel« überlassen.

Es ist sehr fraglich, ob auf diese Weise erlassene Regelungen die erforderliche demo
kratische Legitimation besitzen. Bei Steuergesetzen gilt seit jeher der Grundsatz, daß sie 
nur von einem Parlament beschlossen werden können, das von den Steuerpflichtigen 
selbst auch gewählt worden ist. Dieser Grundsatz steht geradezu an der Wiege der mo
dernen Demokratie (»No taxation without representation«). Das Prinzip muß natürlich 
erst recht gelten, wenn es um strafrechtliche Eingriffe in den personalen Kern der Men
schen geht. Denn hier ist die Eingriffsintensität ja sogar noch höher als bei der Steuer.

Die ganze Problematik wurde und wird bei Regelung der europäischen Zusammenarbeit 
in Strafsachen nicht immer (oder nicht ausreichend) berücksichtigt. Vielmehr ist man 
leicht versucht, den Grundsatz der »gegenseitigen Anerkennung«, der in Bezug auf Wa
ren und andere Wirtschaftsgüter im europäischen Binnenmarkt gilt und dort durchaus 
sinnvoll ist, auf strafrechtliche Entscheidungen zu übertragen, wo es um völlig andere 
Rechtsgüter geht und sich deshalb völlig andere, höchst gravierende Probleme ergeben. 
Um den freien Warenverkehr über die nationalen Grenzen hinweg innerhalb der Euro
päischen Union zu gewährleisten, sollen Waren, die in einem Land zum Verkehr zuge
lassen werden, auch in allen anderen Ländern angeboten und verkauft werden dürfen. 
Dadurch soll den Mitgliedstaaten die Möglichkeit genommen werden, durch übertriebe
ne Zulassungsbestimmungen den freien Wettbewerb über die Grenzen hinweg zu beein
trächtigen. Belgisches Bier etwa soll auch in Deutschland als »Bier« vertrieben werden 
dürfen, auch wenn es das in Deutschland geltende sogenannte Reinheitsgebot nicht er
füllt. Doch den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung nun ohne weiteres auch auf 
strafrechtliche Urteile zu erstrecken, hieße die fundamentalen Unterschiede zwischen 
Wirtschaftsrecht  und  Strafrecht  zu  ignorieren.  Wenn  ein  Deutscher  belgisches  Bier 
trinkt, wird ihm das nicht schaden; im Übrigen kann er ja, wenn er auf das Reinheitsge
bot Wert legt, deutschem Bier den Vorzug geben. Dagegen kann die gegenseitige Aner
kennung strafrechtliche Urteile und die Vollstreckung von Haftbefehlen oder von Maß
nahmen der Beweissicherung wegen der unterschiedlichen nationalen strafrechtlichen 
und strafprozessualen Regelungen zu abwegigen Resultaten führen, die die Europäische 
Union diskreditieren. So zum Beispiel wenn ein Deutscher wegen einer in Deutschland 
vorgenommenen Handlung, die hier ganz legal ist, verhaftet und an einen anderen Mit
gliedstaat ausgeliefert wird, nur weil die Handlung dort überraschenderweise unter Stra
fe steht und dieser andere Mitgliedstaat deshalb einen europäischen Haftbefehl ausge
stellt hat, den die deutschen Behörden vollziehen müssen.
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A.7.2
Der europäische Haftbefehl

Nach dem Schock vom 11. September 2001 ging es zuvörderst darum, die Bekämpfung 
von möglichen  Attentätern  rechtlich  zu  erleichtern.  Warnungen vor  der  Gefährdung 
überkommener rechtsstaatlicher Grundsätze standen weniger hoch im Kurs. Zunächst 
fast unbemerkt eröffnete der Rat mit seinem Rahmenbeschluß über den europäischen 
Haftbefehl vom 13. Juni 2002127 den Weg für eine Regelung. Dieser Rahmenbeschluß 
stand in Zusammenhang und im politischen Kielwasser eines am selben Tag getroffenen 
Rahmenbeschlusses des Rats zur Terrorismusbekämpfung, durch den die Mitgliedstaa
ten verpflichtet  wurden, ihre materiellen Strafgesetze gegen den Terrorismus zu ver
schärfen.128 Deutschland hat diesen Beschluß durch Gesetz  vom 22. Dezember 2003 
umgesetzt.129 Doch die Regelung über den Haftbefehl geht weit über den Anlaß, die Be
kämpfung des Terrorismus, hinaus. Dennoch mußte das Attentat vom 11. September als 
scheinbares Argument für ein ungebührlich überhastetes, schlecht vorbereitetes Verfah
ren herhalten.130

Der europäische Haftbefehl ist die justizielle Entscheidung eines Mitgliedstaats (Aus
stellungsmitgliedstaat), welche die Festnahme und Übergabe einer Person in einem an
deren  Mitgliedstaats  (Vollstreckungsmitgliedstaat)  zum  Zwecke  der  Strafverfolgung 
oder zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Maßregel der Si
cherung bezweckt (Art. 1 Abs. 1 Rahmenbeschluß). Das deutsche Recht kannte bisher – 
in Zusammenhang mit ausländischen Haftbefehlen – herkömmlicherweise zwei eherne 
Grundsätze:

(1) Eine Auslieferung ins Ausland ist nur zulässig wegen Taten, die auch nach deut
schem Recht unter Strafe stehen.

(2) Deutsche Staatsbürger dürfen überhaupt nicht ausgeliefert werden.

Letzteres war lange sogar im Grundgesetz verankert. Vor kurzem wurde das Grundge
setz  allerdings  geändert.  Das  Auslieferungsverbot  von Deutschen besteht  zwar auch 
heute grundsätzlich noch, für zwei Fallgruppen werden aber Ausnahmen zugelassen. 
Nunmehr kann durch Gesetz

eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Eu
ropäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, 
soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. (Art. 16 Abs. 2 GG)

Von dieser Ermächtigung hatte man beim Erlaß des Europäischen Haftbefehlsgesetzes 
Gebrauch gemacht. Dieses erlaubte nun auf einmal, Deutsche an jeden der 24 anderen 
Mitgliedstaaten der EU auszuliefern. Eine Prüfung, ob die Tat, der der Verfolgte ver
dächtigt wird oder deretwegen er verurteilt worden ist, auch in Deutschland strafbar ist, 
erfolgt nicht, wenn die Tat in dem Ausstellungsmitgliedstaat unter Strafe steht und es 
sich  dabei  um  »Terrorismus«,  »Korruption«,  »Cyberkriminalität«,  »Rassismus  und 
Fremdenfeindlichkeit«, »Sabotage«, »Vergewaltigung« oder eines von 26 anderen (im 
folgenden aufgelisteten) Delikten bzw. Deliktsgruppen handelt.

Bei folgenden 32 Straftaten wird die beiderseitige Strafbarkeit nach Art. 2 Abs. 2 des 
Rahmenbeschlusses des Rats zum europäischen Haftbefehl nicht überprüft:

 Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung

 Terrorismus

 Menschenhandel

 sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornographie
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 illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Stoffen

 illegaler Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoffen

 Korruption

 Betrugsdelikte einschließlich Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften im Sinne des Übereinkommens vom 26. Juli 1995 
über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften

 Wäsche von Erträgen aus Straftaten

 Geldfälschung einschließlich der Euro-Fälschung

 Cyberkriminalität

 Umweltkriminalität einschließlich des illegalen Handels mit bedrohten Tierarten 
oder mit bedrohten Pflanzen- und Baumarten

 Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt

 vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung

 illegaler Handel mit Organen und menschlichem Gewebe

 Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme

 Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

 Diebstahl in organisierter Form oder mit Waffen

 illegaler  Handel  mit  Kulturgütern  einschließlich  Antiquitäten  und Kunstgegen
ständen

 Betrug

 Erpressung und Schutzgelderpressung

 Nachahmung und Produktpiraterie

 Fälschung von amtlichen Dokumenten und Handel damit

 Fälschung von Zahlungsmitteln

 illegaler Handel mit Hormonen und anderen Wachstumsförderern

 illegaler Handel mit nuklearen und radioaktiven Substanzen

 Handel mit gestohlenen Kraftfahrzeugen

 Vergewaltigung

 Brandstiftung

 Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs fallen

 Flugzeug- und Schiffsentführung

 Sabotage

Voraussetzung ist, daß die genannten Straftaten nach dem Recht des Ausstellungsmit
gliedstaats »mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Si
cherung im Höchstmaß von mindestens drei Jahren bedroht sind.«

Viele dieser Tatbestände besitzen keinerlei klare Konturen und erscheinen geradezu als 
Karikatur rechtsstaatlicher Bestimmtheit. Und dennoch kann auf dieser unbestimmten 
Grundlage in jedem EU-Staat ein Haftbefehl etwa gegen einen Deutschen erlassen wer
den, z.B. in Finnland, Polen, Portugal oder Griechenland. Die deutsche Justiz muß dann 
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grundsätzlich ausliefern. Damit werden die beiden oben genannten zentralen altherge
brachten Grundsätze über den Haufen geworfen.

Gewiß, wenn zum Beispiel ein Deutscher in Deutschland ein Delikt begeht und sich 
dann in einen anderen EU-Staat absetzt, macht es einen guten Sinn, ihn auch europaweit 
mit einem Haftbefehl wirksam verfolgen zu können. Dies ist als strafprozessuales Pen
dant der unbegrenzten europäischen Freizügigkeit, die die EU gebracht hat, durchaus zu 
rechtfertigen und auch erforderlich. Hat dagegen ein Deutscher in einem anderen EU-
Mitgliedstaat  eine Tat  begangen, die zu Hause nicht oder geringer bestraft  wird,  er
scheint es schon zweifelhafter, ob die hiesigen Justizbehörden ihn ausliefern sollten, ob 
der europäische Haftbefehl in diesen Fällen also Sinn macht. Beispiele: Ein Engländer 
hat in Deutschland den Holocaust bestritten. Sollte Großbritannien, wo ein derartiges 
Delikt, das nur aus der deutschen Geschichte heraus zu verstehen ist, gänzlich unbe
kannt ist, ihn an Deutschland ausliefern müssen? Geradezu abwegig aber wird es, wenn 
deutsche Behörden einen Deutschen ausliefern sollen, der in Deutschland etwas getan 
hat, was nur im Ausland unter Strafe steht, hierzulande aber völlig straflos (oder jeden
falls nicht mit gleich hoher Strafe bedroht) ist. So wenn ein Deutscher einer Holländerin 
beim Karneval in Köln gegen ihren Willen einen Zungenkuß gegeben hat, was die nie
derländische  höchstrichterliche  Rechtsprechung  als  Vergewaltigung  interpretiert.131 

Sollten die deutschen Behörden an die Niederlande ausliefern? Solche Konstellationen 
sind auch möglich bei sogenannten Distanzdelikten, bei denen die Handlung zwar im 
Inland, der Erfolg aber im Ausland eintritt, eine Kategorie, die durch das Internet außer
ordentlich an Bedeutung gewonnen hat. In solchen Fällen gilt die Tat als im Inland und 
im Ausland begangen (siehe z.B. § 9 Strafgesetzbuch). Zudem beanspruchen fast alle 
Staaten die Geltung ihrer Strafgesetze auch bei einer Vielzahl von Auslandsstraftaten. 
So kennt etwa das deutsche Recht in den §§ 5-7 Strafgesetzbuch zahlreiche Fallgrup
pen, in denen auch für ausschließlich im Ausland (von Deutschen oder Ausländern) be
gangene Taten das deutsche Strafrecht Anwendung findet, zum Beispiel für Geld- und 
Wertpapierfälschung,  für  Subventionsbetrug  und  die  Verbreitung  pornographischer 
Schriften.

So muß, wie der Bonner Professor für Europarecht, Matthias Herdegen, ausführt,

etwa  derjenige, der in seinem EU-Aufenthaltsstaat im Rahmen geschützter 
Meinungsfreiheit bestimmte Äußerungen über das Internet verbreitet, damit 
rechnen, ins EU-Ausland überstelt zu werden, wenn diese Äußerungen ein 
»haftbefehlfähiges« Delikt in irgendeinem anderen EU-Mitgliedstaat darstel
len. Der Schutz durch das Recht des Aufenthaltsortes weicht hier selbst im 
Bereich der Bagatelldelinquenz dem Strafverfolgungsbedürfnis  des  jeweils 
»punitivsten« Staates.132

Als Ergebnis ist also festzuhalten, daß die nationalen Strafrechte häufig auch Taten er
fassen, die im Ausland begangen werden. Deshalb können Personen wegen einer in ih
rem Heimatland vorgenommenen Handlung, die dort ganz legal ist, aber in einem ande
ren europäischen Mitgliedstaat unter Strafe steht, aufgrund eines in jenem anderen Land 
ausgestellten europäischen Haftbefehls ausgeliefert und verurteilt werden. Die Bürger 
Europas müssen in derartigen Fällen also damit rechnen, daß für sie jeweils das schärfs
te Strafrecht aller 25 Mitgliedstaaten gilt. Das kann im Ergebnis praktisch dazu führen, 
daß »das Prinzip der maximalen Strafbarkeit« auf dem Niveau der jeweils schärfsten 
Rechtsordnung gilt.  Die europaweite Herrschaft des jeweils »punitivsten Strafrechts« 
könne »auf die Schaffung eines Raumes der Unfreiheit und der Unsicherheit« hinaus
laufen, wie der Münchner Professor für Strafrecht Bernd Schünemann warnte.133

Auch die strafprozessualen Voraussetzungen für den Erlaß eines Haftbefehls sind von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat durchaus unterschiedlich, so daß ein ausländischer Haft
befehl gegen einen Deutschen aufgrund eines Sachverhalts erlassen werden kann, der in 
Deutschland nie und nimmer für die Ausstellung eines Haftbefehls ausreichen würde. 
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Außerdem wird der Haftgrund der Fluchtgefahr bei Ausstellung des Haftbefehls oft ein
fach deshalb bejaht, weil der Verfolgte in einem anderen Land seinen Wohnsitz hat und 
deshalb nicht damit zu rechnen sei, daß er sich freiwillig den Strafverfolgungsbehörden 
des ausländischen Staats stellen werde.134 Dadurch kann die illiberale Wirkung des Eu
ropäischen Haftbefehls noch massiv verstärkt werden. Bei seiner Ausstellung ergibt sich 
ebenfalls ein Kumulationseffekt, nur eben nach unten, indem nämlich die »jeweils nied
rigste Eingriffsschwelle mit der geringsten Kautel« (Schünemann) gilt. Anders ausge
drückt: Die Bürger aller Mitgliedstaaten müssen damit rechnen, daß die Staatsanwalt
schaft einen Haftbefehl gegen sie in dem Mitgliedstaat erläßt, in dem dafür die gerings
ten Voraussetzungen nötig sind. Das bedeutet zum Beispiel für Deutsche, daß es auf die 
strengen deutschen Voraussetzungen für den Erlaß  eines  Haftbefehls  dann gar nicht 
mehr ankommt. Für die Bürger Europas gilt also – in Bezug auf die geschilderten Fall
konstellationen – das jeweils schärfste Strafrecht aller 25 (und bald 27, 28 und mehr) 
Mitgliedstaaten, und zwar materiell und prozessual.

Dabei kann man sich auch keinesfalls mit dem beschwichtigenden Einwand beruhigen, 
in die EU würden ja nur solche Länder aufgenommen, die ein Minimum an Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit ausweisen. Den Bürger eines Landes mit einem möglicherweise 
hohen demokratischen und rechtsstaatlichen Niveau auf ein derartiges Minimum zu ver
weisen, müßte in seinen Augen als bloßer Zynismus erscheinen.

Mit  dem Rahmenbeschluß  über  den europäischen  Haftbefehl  hat  der  Rat  sozusagen 
durch  die  Hintertür  materielles  und prozessuales  europäisches  Strafrecht  geschaffen. 
Schünemann nennt dies die Usurpation von Gesetzgebungskompetenzen, die dem Rat 
bisher mit guten Gründen vorenthalten worden seien und wirft dem Rat »eine Art Straf
rechtsoctroi« vor. Voraussetzung für die Regelung über den europäischen Haftbefehl 
wäre eigentlich die vorherige Harmonisierung des materiellen Strafrechts und des Straf
prozeßrechts  in  den  (derzeit  25)  Mitgliedstaaten  der  EU.  Mangels  einer  solchen 
Kompetenz hat der Rat den zweiten Schritt vor dem ersten getan und damit eine – unter 
demokratisch-rechtsstaatlichen  Gesichtspunkten  – völlig  unannehmbare  Situation  ge
schaffen.

Hinzu kommt noch ein weiteres, praktisches Problem: Wie soll etwa ein Deutscher, der 
wegen eines angeblichen Vergehens nach Griechenland oder Polen ausgeliefert wurde, 
sich dort noch wirksam verteidigen können, wenn er weder der Sprache mächtig ist 
noch die dortigen Sitten und die Rechtsordnung kennt? Kurz: In einem fremden Land 
wird es für einen Verfolgten praktisch außerordentlich erschwert, seine Angelegenhei
ten vernünftig zu regeln und seine berechtigten Interessen zu wahren – und das in einem 
Bereich,  wo es  um den Schutz  seines  Persönlichkeitskerns  geht.  Genau aus  diesem 
Grund galt ja bisher auch das Prinzip, daß Deutsche nicht ans Ausland ausgeliefert wer
den dürfen, ausnahmslos.

Inzwischen ist auch eine größere Zahl von Fällen aktenkundig, in denen Deutsche auf
grund eines europäischen Haftbefehls ins Ausland überstellt wurden. Mit einem solchen 
Fall beschäftigte sich auch das Bundesverfassungsgericht. Es ging um einen des Terro
rismus Verdächtigen mit deutschem und syrischem Paß, der aufgrund eines in Spanien 
ausgestellten europäischen Haftbefehls von Deutschland an Spanien ausgeliefert werden 
sollte. Auch in Deutschland war ein Verfahren gegen ihn im Gange. Es fehlten aber die 
nötigen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen, um ihn anzuklagen oder in Un
tersuchungshaft zu nehmen, jedenfalls hinsichtlich der von Spanien verfolgten Handlun
gen, die vor dem Jahre 2002 lagen, da in Deutschland die Bildung oder Unterstützung 
einer terroristischen Vereinigung erst seit 2002 strafbar ist. Das Bundesverfassungsge
richt ließ in seinem Urteil vom 18. Juli 2005135 den europäischen Rahmenbeschluß zwar 
unbeanstandet.  Alles  andere  wäre  einem  europarechtlichen  Erdbeben  gleichgekom
men.136 Es legte die Möglichkeit  der nationalen Gesetzgeber,  bei der Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses Vorbehalte und Ausnahmen zum Schutze der eigenen Bürger vor 
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unangemessener Auslieferung zu erlassen, aber weit aus und rügte den deutschen Ge
setzgeber, daß er diese »Spielräume bei der Umsetzung in das nationale Recht« nicht 
ausgeschöpft und dadurch das Grundrecht des Art. 16 Abs. 2 GG (Schutz Deutscher vor 
Auslieferung) verletzt habe. Wegen Inlandstaten – Taten mit »maßgeblichem Inlandsbe
zug«, wie das Gericht sich ausdrückt – dürften Deutsche prinzipiell nicht ausgeliefert 
werden, auch nicht aufgrund eines europäischen Haftbefehls.137 Das Risiko, daß sich je
mand  in  Deutschland  wegen  ausländischer  Gesetze  strafbar  gemacht  haben  könnte, 
ohne dies zu wissen oder auch nur wissen zu können, erschien auch dem Gericht eine 
unzumutbare Einschränkung des Grundrechts. Im Übrigen habe der Gesetzgeber dafür 
zu sorgen, daß die deutschen Behörden eine Abwägung des Interesses an einer wirksa
men grenzüberschreitenden Strafverfolgung und der Belange des Verfolgten im Einzel
fall vornehmen und diese Entscheidung auch gerichtlich überprüfbar sei, wie Art. 19 
Abs. 4 GG dies verlange. Weil der Gesetzgeber alles dies nicht getan hatte, erklärte das 
Gericht  das  deutsche  Umsetzungsgesetz  für  verfassungswidrig  und  nichtig.  Solange 
kein neues  Gesetz  erlassen ist,  dürfen europäische  Haftbefehle  in  Deutschland nicht 
vollstreckt werden. Der deutsch-syrische Beschwerdeführer wurde auf freien Fuß ge
setzt.

Die Regelungen über den europäischen Haftbefehl  zeigen geradezu schulbuchmäßig, 
welche aberwitzigen Produkte die europäische Maschinerie bisweilen hervorbringt. In
sofern wird hier, an der rechtsstaatlich empfindlichsten Stelle, die vielfach verbreitete 
Furcht der Bürger vor der EU als einer bürgerfernen, unkontrollierten und sich hydraar
tig ausbreitenden Maschinerie geradezu exemplarisch bestätigt. Nachher, wenn der Sün
denfall erkannt wird und offen zutage liegt, will es dann keiner gewesen sein. Die politi
sche Verantwortung löst sich auf. Der Bundestag hätte bereits im Vorfeld des Rahmen
beschlusses zur Einführung des Haftbefehls gem. Art. 34 Abs. 2 EU von 2002 seine 
Stimme erheben müssen. Die Befugnis dafür besitzt er ja nach Art. 23 Abs. 2 und 3 
Grundgesetz.  Doch das wurde versäumt.  Der Abgeordnete  Hans-Christian Ströbele 
bekannte gegenüber dem Fernsehmagazin Panorama mit entwaffnender Offenheit:

Das ist einfach durchgerutscht ... Wir haben diese Vorlagen zwar gekannt, 
aber in der Regel nur »zur Kenntnis genommen«, das heißt tatsächlich, wir 
haben sie gar nicht zur Kenntnis genommen.

Der Umsetzung in ein deutsches Gesetz lag der Entwurf eines europäischen Haftbe
fehlsgesetzes der Bundesregierung zugrunde,138 das der Bundestag und der Bundesrat 
praktisch ohne Einwände beschlossen und das am 23. August 2004 in Kraft trat. Wer er
wartet hatte, der Bundestag würde – angesichts der ungeheuren Problematik des ganzen 
Vorhabens – die Notbremse ziehen, sah sich gründlich enttäuscht. Der Bundestag legte 
bezeichnenderweise  nur  auf  eines  besonders  Gewicht:  daß  europäische  Strafbefehle 
nicht ohne weiteres auch gegenüber den Abgeordneten selbst vollstreckt werden kön
nen. Zu diesem Zweck fügte der Rechtsausschuß des Bundestags einen Absatz in das 
Gesetz ein, wonach »die Vorschriften zur Immunität, zur Indemnität und die Genehmi
gungsvorbehalte für Durchsuchungen und Beschlagnahmen in den Räumen des Parla
ments«,  also diejenigen Bestimmungen,  die  deutsche Parlamentsabgeordnete  vor  der 
Strafverfolgung schützen, auch gegenüber dem europäischen Haftbefehl greifen.139 Auf 
diese Weise wurde einmal mehr bestätigt, daß die politische Klasse im Zweifel primär 
an ihre eigenen Interessen denkt.

Zwar kritisierten zahlreiche Bundestagsabgeordneten das Gesetz wegen seiner fatalen 
Auswirkungen auf die Bürger auf das Heftigste, nur um es am Ende aber dennoch ein
stimmig zu verabschieden.140 Sie suchten dieses widersprüchliche Verhalten damit zu 
rechtfertigen, sie könnten aufgrund europarechtlicher Bindungen gar nicht anders, als 
zuzustimmen. Dabei wurde aber schlicht übersehen, daß der Rahmenbeschluß des Rats 
nur hinsichtlich der Zielsetzung verbindlich ist und der Bundestag in vollem Umfang an 
das Grundgesetz gebunden bleibt. Er muß sich auch die nötige Gestaltungsmacht vorbe
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halten, »notfalls auch durch die Verweigerung der Umsetzung«, die »nicht gerichtlich 
durchsetzbar« ist.141 Denn da Rahmenbeschlüsse vor allem vom Rat erlassen werden 
und das Europäische Parlament nur angehört wird, würde ohne die Übernahme der Ver
antwortung durch das nationale Parlament die demokratische Legitimation für Eingriffe 
in »einen der grundrechtssensibelsten Bereiche«142 fehlen. Der Bundestag hätte deshalb 
erst recht Veranlassung gehabt, die Vereinbarkeit des Umsetzungsgesetzes mit der Ver
fassung sorgfältig zu überprüfen. Auch eine Reihe anderer Mitgliedstaaten hat mit der 
Umsetzung  gezögert,  und viele  haben dabei  erhebliche  Einschränkungen vorgenom
men.143 Dagegen fühlte sich der Bundestag durch die im Rahmenbeschluß des Rates ent
haltene Fristsetzung für die Umsetzung unter Druck gesetzt und verkannte offenbar völ
lig seine bestehenden und verfassungsrechtlich auch zwingend auszuschöpfenden Ge
staltungsmöglichkeiten. Er verkannte auch, daß selbst bei endgültiger Nichtumsetzung 
keinerlei Sanktion zu erwarten gewesen wäre. Auf diesen Umstand, der auch schon vor 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im einschlägigen Schrifttum wieder
holt  hervorgehoben wurde,144 mußten  Bundestagsabgeordnete  erst  in  der  mündlichen 
Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht durch den Richter Udo Di Fabio hin
gewiesen werden.145 Vor Gericht mußten die Abgeordneten ihre mangelnde Vorberei
tung auch sonst eingestehen. Gegenüber  Panorama entschuldigte  Michael Roth, Mit
glied des Europaausschusses des Bundestags, die Versäumnisse mit der Unmenge an 
Papier, mit dem die Parlamentarier aus Brüssel überschüttet würden:

Es ist so viel Papier, es sind so viele Unterlagen. (...) Es ist für den einzelnen 
Abgeordneten schlicht unmöglich, sich mit allem zu beschäftigen.

Doch das ist natürlich keine akzeptable Entschuldigung. Es liegt in der Verantwortung 
der  Parlamentarier,  ihre  Arbeit  so  zu  organisieren,  daß  ihnen  nichts  Wesentliches 
»durchrutscht.«


Fassen wir zusammen: Über den europäischen Haftbefehl kann de facto das materielle 
Strafrecht und das Strafprozeßrecht verschärft werden. Dafür besitzt die EU aber gar 
keine Gesetzgebungskompetenz – mit Recht, denn es handelt sich um die schärfstmögli
chen Eingriffe der öffentliche Gewalt in die Bürgersphäre. Für solche Eingriffe bedürfte 
es eines wirklich demokratisch legitimierten Gesetzgebers. Doch dem einen, dem Rat, 
fehlt die nötige demokratische Legitimation. Der andere, der Bundestag und der Bun
desrat,  haben ihre Kontroll-  und Schutzfunktion gegenüber den Bürgern nicht wahr
genommen. Weil sie fälschlicherweise meinten, sie könnten gar nicht anders, als den 
Rahmenbeschluß des Rats Punkt für Punkt umzusetzen, haben sie das grundsätzliche 
Problem nicht entsprechend seiner Bedeutung behandelt und schon gar nicht die nötigen 
Konsequenzen gezogen. Auch im Vorfeld des Ratsbeschlusses versäumten sie es, ihre 
Stimme zu erheben und eine Stellungnahme gemäß Art. 23 Abs. 3 Grundgesetz abzuge
ben.

Hier spielt wohl auch eine gewisse Grundstimmung mit, die da lautet, Europa sei prinzi
piell eine gute Sache, deshalb solle man die EU-Organe ruhig machen lassen und an ih
ren Produkten nicht herummäkeln. Auch das erklärt die grundsätzliche Durchwinkhal
tung des Bundestags. Der Fall des Europäischen Haftbefehls zeigt exemplarisch die Ge
fahr,  wie die politische Verantwortung in der EU diffundieren und sich am Ende in 
Nichts auflösen kann.
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A.7.3
Die europäische Beweisanordnung

Als Ergänzung des europäischen Haftbefehls ist nunmehr auch die Einführung einer eu
ropäischen Beweisanordnung vorgesehen. Durch sie soll es erleichtert werden, Beweis
mittel, die in Strafverfahren benötigt werden, über die Grenzen der Mitgliedstaaten hin
weg zu beschaffen. Es geht darum, etwa die Durchsuchung von Räumen und die Be
schlagnahme von »Sachen, Schriftstücken und Daten« sowie die Vorlage derartiger Ge
genstände aufgrund von Anordnungen eines Mitgliedstaats auch in jedem anderen Mit
gliedstaat zu ermöglichen und die Beweisstücke dem anordnenden Staat zu übergeben. 
Auch hier wird von dem vom Wirtschaftsrecht kommenden »Grundsatz der gegenseiti
gen Anerkennung« ausgegangen, ohne ausreichend zu berücksichtigen, daß seine Über
tragung in den Bereich  des  Strafrechts  gewaltige  rechtsstaatliche  und demokratische 
Probleme mit sich bringt. Maßnahmen wie Vorlageanordnungen oder Durchsuchungs- 
und  Beschlagnahmeanordnungen  eines  Mitgliedstaates  sollen  auch  von den  anderen 
Mitgliedstaaten grundsätzlich als gültig und verbindlich anerkannt werden. Dabei soll 
wie beim europäischen Haftbefehl auch bei der Beweisanordnung für – in diesem Falle 
– 39 Katalogstraftaten die Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit entfallen.

Zu dem soeben unter A.7.2 angeführten Katalog kommen noch sieben weitere Strafta
tengruppen hinzu.

Bei folgenden 39 Straftaten soll die beiderseitige Strafbarkeit nach Art. 16 Abs. 2 des 
Kommissionsvorschlags für einen Rahmenbeschluß des Rats nicht überprüft werden:

 in allen 32 oben (S. 69) aufgeführten Haftbefehlsfällen und zusätzlich bei

 gegen die den Straßenverkehr regelnden Vorschriften verstoßende Verhaltenswei
sen einschließlich Verstößen gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten und 
des Gefahrengutrechts

 Warenschmuggel

 Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum

 Gewaltandrohung und Gewalt gegen Personen einschließlich Gewalt bei Sportver
anstaltungen

 Sachbeschädigung

 Diebstahl

 Straftaten,  die  der  Anordnungsstaat  in  Erfüllung  seiner  Verpflichtungen  aus 
Rechtsakten eingeführt hat, die auf der Grundlage des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft oder nach Titel VI des Vertrags über die Europäische 
Union erlassen wurden

Auch wenn der Eingriff hier regelmäßig nicht ganz so intensiv ist wie beim Haftbefehl 
und auch gewisse Schutzgarantien vorgesehen sind, gelten doch im Prinzip die gleichen 
Einwände: Für einen Deutschen etwa erscheint die Durchsuchung seiner Räume oder 
die Beschlagnahme seiner Gegenstände für die Durchführung eines ausländischen Straf
verfahrens  eine  Zumutung,  wenn  die  im  Ausland  mit  Strafe  bedrohte  Handlung  in 
Deutschland gar nicht strafbar ist. Zudem sollen grundsätzlich die ausländischen Vor
aussetzungen für die Erlangung derartiger  Anordnungen auch im Heimatland ausrei
chen, auch wenn dort strengere Anforderungen gelten. Nikolaos Gazeas formuliert das 
so:
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Wenn grundsätzlich in jedem Mitgliedstaat vollstreckbar und anzuerkennen 
ist, was irgendein Mitgliedstaat in Strafsachen vorsieht, so ergibt sich ganz 
von selbst auf europäischer Ebene das Prinzip der maximalen Punitivität.146

Hinsichtlich der europäischen Beweisanordnung ist ebenfalls ein Rahmenbeschluß des 
Rates der Europäischen Union vorgesehen, der aber noch nicht erlassen ist. Die Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften hat dem Rat bisher lediglich einen Vorschlag 
vorgelegt.147 Zu diesem haben das europäische Parlament, der Deutsche Bundestag und 
der Bundesrat bereits Stellung genommen – grundsätzlich zustimmend. Lediglich der 
Ausschuß für Recht und Binnenmarkt des Europäischen Parlaments hat den Vorschlag 
kategorisch abgelehnt. Es lohnt sich, seine Begründung Wort für Wort anzusehen:

Da das  Gesamtsystem der Europäischen Union keinen wirksamen rechtli
chen Schutz der Grundrechte vorsieht, können wir ohne Furcht vor einem Wi
derruf behaupten, daß der Vorschlag für einen Beschluß voreilig ist. Im Übri
gen besitzt das Europäische Parlament im Bereich des Strafrechts und Straf
prozeßrechts, zu denen auch der vorliegende Vorschlag gehört, keine Recht
setzungsbefugnisse. Es wurde nur konsultiert. Mit der Annahme dieses Vor
schlags  für einen Rahmenbeschluß würde folglich das  Grundprinzip jedes 
demokratischen Systems verletzt, wonach Beschränkungen der Freiheit nur 
aufgrund eines vom Parlament, dem einzigen Organ, das auf demokratische 
Weise den Willen der Bürger zum Ausdruck bringt, verabschiedeten Rechts
akt erfolgen dürfen. Und jede Beschränkung muß innerhalb von Grenzen er
folgen, die verfassungsmäßig eindeutig festgelegt sind. Nicht zufällig heißt es 
in der fortschrittlichsten Verfassungslehre, daß der Grundsatz »keine Macht
befugnisse ohne Rechte« eine derart wichtige Regel des modernen Konstitu
tionalismus darstellt, daß er in einem Atemzug mit dem historischen Grund
satz »no taxation without representation« (»keine Besteuerung ohne politische 
Vertretung«) genannt werden kann. Folglich ist der Vorschlag abzulehnen. 
Eine europäische Beweisanordnung kann erst gebilligt werden, wenn ein eu
ropäischer  Verfassungsvertrag  in Kraft getreten  ist,  der den wirksamen 
Schutz der Grundrechte und die legislative Rolle des  Europäischen Parla
ments vorsieht.148

Dieser Beurteilung ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Schade nur, daß es sich lediglich 
um die unverbindliche Äußerung eines mitberatenden Parlamentsausschusses handelte, 
dessen Meinung leider keine Konsequenzen nach sich zog. In Bezug auf den europäi
schen Haftbefehl hatte man solche deutlichen Worte des Ausschusses noch vermißt, ob
wohl sie hier erst recht angebracht gewesen wären.149

Wenn der Bundestag dem Vorschlag auch grundsätzlich zugestimmt hat,150 so hat er 
sich doch erstmals in Sachen europäisches Strafrecht mit einer schriftlichen Stellung
nahme gemäß Art. 23 Abs. 3 Grundgesetz zu Wort gemeldet. Aufschlußreich ist aller
dings, daß die Stellungnahme von CDU/CSU und FDP151 sehr viel schärfer und kriti
scher ausfiel als die der Regierungsfraktionen, die dies dann – aufgrund ihrer parlamen
tarischen Mehrheit – auch zur offiziellen Auffassung des Rechtsausschusses152 und des 
Bundestags insgesamt machen konnten. Die Opposition rügte mit Recht das punktuelle 
Vorgehen der EU »ohne erkennbares Gesamtsystem«. Ohne eine »einheitliche Grund
lage  in der  Europäischen Union zum Straf-  und Strafprozeßrecht  – speziell  bei  den 
Rechten der Beschuldigten« und ohne »gemeinsame europäische Mindeststandards im 
Strafverfahren« – fehlten die Voraussetzungen für ein geordnetes, rechtsstaatliches Be
weisverfahren. Die Opposition kritisierte auch die oben genannten 39 Deliktsgruppen, 
bei denen die beiderseitige Strafbarkeit nicht mehr überprüft werden muß: Es handle 
sich nur um Typenbezeichnungen, »bei denen die Mitgliedstaaten von einer Strafrechts
angleichung noch weit entfernt« seien, teils würden »darüber hinaus kriminologische 
Bezeichnungen verwendet,  ohne konkrete abgrenzbare Tatbestände zu nennen.« Hier 
sei eine präzisere Fassung geboten. Angesichts des bei Rahmenbeschlüssen des Rats be
stehenden Demokratiedefizits sei es »dringend geboten«, daß der Deutsche Bundestag 
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seine verfassungsmäßigen Rechte aus Art. 23 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes frühzei
tig und umfassend geltend macht. Nur so könne das hier bestehende Demokratiedefizit 
ausgeglichen werden:

Mit der Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung justizi
eller Entscheidungen werden die Bürgerinnen und Bürger eines Mitgliedstaa
tes  den verschiedenen strafrechtlichen und strafverfahrensrechtlichen Nor
men anderer Mitgliedstaaten unterworfen, an deren Zustandekommen sie 
nicht beteiligt waren.153

Diesen Ausführungen ist durchweg zuzustimmen. Bedauerlich ist nur, daß sie von den 
Regierungsfraktionen  nur  in  abgeschwächter  Form aufgegriffen,  und vor  allem,  daß 
ähnliche kritische Worte nicht bereits bei der Behandlung des europäischen Strafbefehls 
geäußert wurden, wo sie – angesichts der noch viel stärkeren Eingriffsintensität – erst 
recht  angebracht  gewesen wären,  wie schließlich  auch das Urteil  des  Bundesverfas
sungsgerichts vom 18. Juli 2005 gezeigt hat.154
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A.8
Organisierter Unsinn:

Die EU-Agrar- und Strukturpolitik

Wie immer in der Politik sind in den öffentlichen Finanzen Fehlentwicklungen beson
ders deutlich erkennbar. Das gilt auch für die EU und wird bereits durch eine kursori
sche Analyse des EU-Haushalts bestätigt, die den ganzen Unsinn der Willensbildung in
nerhalb der EU deutlich macht. Die Ausgestaltung der Finanzen entspricht den heutigen 
Anforderungen an die EU in gar keiner Weise mehr. Völlig zutreffend nennt der Bericht 
eines vom Kommissionspräsidenten Romano Prodi eingesetzten Sachverständigengre
miums unter Vorsitz von Andre Sapir aus dem Jahre 2003 (»Sapir-Bericht«) den EU-
Haushalt »ein historisches Relikt«.155

Die Agrarpolitik und die Strukturpolitik verschlingen rund vier Fünftel des EU-Haus
halts und machen damit den Löwenanteil der Ausgaben aus. Das ist weitgehend unbe
kannt. Die große Mehrheit der EU-Bürger meint laut Umfragen, das finanzielle Schwer
gewicht liege bei den Verwaltungskosten,156 die in Wahrheit aber weniger als 6% aller 
Ausgaben ausmachen. Die Ausgaben für Landwirtschaft  betrugen im Jahr 2004 45% 
des EU-Haushalts und sollen in den Jahren 2007 bis 2013 44% ausmachen. Früher war 
der Anteil sogar noch höher, nicht allerdings die absoluten Beträge.157

A.8.1
Agrarpolitik: Bruch der eigenen Grundsätze

Die Agrarausgaben der EU verteilten sich im Jahre 2003 auf alle damals 15 Mitglied
staaten,  allerdings  bei großen Unterschieden im Umfang.  Hauptnutznießer  ist  Frank
reich mit über 10 Milliarden Euro (im Jahre 2003), gefolgt von Spanien mit über 6 Mil
liarden Euro. Deutschland erhält knapp 6 und Italien gut 5 Milliarden Euro. Rechnet 
man allerdings die Zahlungen auf die Bevölkerung um, wie dies sinnvoll ist, um die nö
tige Relation herzustellen, so ergibt sich eine völlig andere Verteilung. Dann liegen Ir
land mit fast 500 Euro pro Kopf, Griechenland (rund 250 Euro) und Dänemark (rund 
230 Euro) an der Spitze.158

Die EU-Agrarpolitik ist ein planwirtschaftlicher Sündenfall, der in das der Marktfreiheit 
verpflichtete EG-Wirtschaftsmodell eigentlich gar nicht paßt. Statt der Steuerung durch 
wettbewerbliche Preisbildung und Subventionsabbau werden die sogenannten EG-A
grarmarktordnungen vom Gegenteil beherrscht. Künstliche Manipulationen der Preise 
zu Lasten der Verbraucher und ein weitverzweigtes System von Subventionen sind die 
Kennzeichen der gemeinsamen Agrarpolitik. Sie stellt einen Fremdkörper dar, der prak
tisch allen Grundsätzen widerspricht, die sich die Gemeinschaft ansonsten auf die Fahne 
geschrieben  hat:  der  wettbewerblichen  Marktwirtschaft,  dem Subventionsverbot,  der 
Gerechtigkeit  der  Einkommensverteilung,  der  Förderung  der  Produktivität  und  des 
Wachstums sowie dem Grundsatz der Subsidiarität. Zudem steht die hohe Agrarprotek
tion im Widerspruch zu internationalen Handelsgrundsätzen, besonders der Welthandels
organisation. Daß dieses System auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten ist, gilt erst recht 
seit der Erweiterung der EU um zehn neue Mitglieder, von den vor der Tür stehenden 
zukünftigen Mitgliedern ganz zu schweigen. Sie sind sehr viel stärker agrarisch geprägt, 
und die Menschen haben ein sehr viel niedrigeres Durchschnittseinkommen als in den 
bisherigen 15. Das macht die Fortdauer der hohen Zuschüsse an die Bauern reicher Län
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der erst recht problematisch. Deshalb erscheint ein grundsätzliches Überdenken der bis
herigen EU-Politik unausweichlich.

Das heutige System der EU-Agrarpolitik beruht vor allem auf drei Faktoren: einmal auf 
dem gerade in der Agrarpolitik besonders starken Einfluß der Verbände. Die Agrarlob
by wirkte an der Entstehung des absurden Systems kräftig mit und stellt sich natürlich 
auch jedem Reformversuch in den Weg. Wir alle kennen die Bilder von straff organi
sierten Aufmärschen der Bauern mit ihren Traktoren, von Straßensperren etc., vor denen 
noch fast jede Regierung in die Knie gegangen ist. Der zweite Faktor ist der Egoismus 
der nationalen Regierungen, die nicht bereit sind, den einmal erreichten »Besitzstand« 
ihrer Klientel zur Disposition zu stellen, auch wenn dies im europäischen Gesamtinter
esse dringend erforderlich wäre. Um eine wirklich grundlegende Reform zu vermeiden, 
bot die EU Landwirten aus den Beitrittsländern 25% der Zahlungen an, die die Land
wirte in den alten Mitgliedstaaten erhalten. Damit machte sie – zusammen mit dem Ver
sprechen, die Zahlungen allmählich auf 100% des EU-Niveaus anzuheben – alle neuen 
Mitglieder zu Befürwortern der Fortsetzung der bisherigen – unreformierten – gemein
samen Agrarpolitik.159 Der dritte Grund liegt in der Diffusion der politischen Verant
wortung in der EU. Da die Bürger selbst den größten Blödsinn oft gar nicht erkennen 
und erst recht niemanden dafür durch Abwahl politisch zur Rechenschaft ziehen kön
nen, war es möglich, so lange an einem überholten System festzuhalten, das sich heute 
unter keinem vernünftigen Gesichtspunkt mehr rechtfertigen läßt.

Die Väter des Vertrages hatten den Widerspruch zu den marktwirtschaftlichen Prinzipi
en hingenommen und versucht, ihn vor allem damit zu rechtfertigen, die Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmitteln habe oberste Priorität. Das war Ende der fünfziger 
Jahre.  Die Angst vor Versorgungsmängeln findet  sich noch heute in Art.  33 Abs. 1 
Buchstabe d EG. Danach gehört es zu den Zielen der Agrarpolitik Europas, »die Versor
gung sicherzustellen«. Doch die frühere Begründung für das EU-Agrarsystem hat offen
sichtlich ihre Grundlage verloren, nachdem heute in fast allen Nahrungsmittelbereichen 
eine ausreichende Versorgung eine Selbstverständlichkeit geworden ist und seit Jahr
zehnten die Überproduktion von Nahrungsmitteln das größte agrarpolitische Problem 
darstellt. Die Übererfüllung des Ziels Versorgungssicherheit hätte die EG eigentlich mit 
Stolz erfüllen können, wäre nicht aus Wohlstand Plage geworden. Kaum etwas hat die 
EG in den Augen der Öffentlichkeit so sehr in Mißkredit gebracht wie die gewaltigen 
Agrarüberschüsse, die durch die administrative Festlegung überhöhter Garantiepreise, 
die weit über den Weltmarktpreisen lagen, fast zwangsläufig anfielen und von der EG 
aufgekauft und eingelagert werden mußten. »Zuckerberge« und »Milchseen« entstan
den, die nur unter großen Verlusten durch Verkäufe am Weltmarkt oder durch Ver
schenken an Drittländer wieder abgebaut werden konnten. Das System schädigte die 
Verbraucher und Steuerzahler gleich doppelt: einmal durch die überhöhten Preise agra
rischer Nahrungsmittel, die die Konsumenten bezahlen mußten, zum zweiten durch die 
Verschwendung von Steuergeldern beim Ankauf, bei der Einlagerung und dem subven
tionierten Verkauf der Überschüsse.160

Bei Einführung der EU-Agrarpolitik war man noch davon ausgegangen, sie wäre kos
tenneutral und würde den Gemeinschaftshaushalt gar nicht belasten. Da die damalige 
EWG im Nahrungsmittelsektor  noch  stark  importabhängig  war,  hatte  man  erwartet, 
hohe Zolleinnahmen würden die Ausgaben für die Stützung der Agrarpreise in der Ge
meinschaft abdecken. Doch die künstlich überhöhten Preise ließen die Produktion weit 
über das Selbstversorgungsniveau hinaus anschwellen mit der beschriebenen Folge der 
Überproduktion und der Kostenexplosion. Der Versuch, die Landwirtschaft durch ge
zielte Investitionen in wettbewerbsfähige Betriebe so zu modernisieren, daß sich eine 
künstliche Stützung der Preise (und die entsprechende Belastung der Konsumenten und 
des  EU-Haushalts)  erübrigen  würde  (»2.  Mansholdt-Plan«),  ließ  sich  politisch  nicht 
durchsetzen und blieb in den Ansätzen stecken. Damit gelangen nach wie vor auch inef
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fiziente  Kleinbetriebe in den Genuß der EU-Gelder,  obwohl sie ohne die Förderung 
wirtschaftlich nicht lebensfähig wären. Zugleich ist das System in hohem Maße unge
recht, weil Großbetriebe das Gros der Subventionen erhalten. So bleibt das Subventi
onsvolumen auf seinem hohen Niveau.

Den aberwitzigen Regelungen verdankt auch der sogenannte Briten-Rabatt seine Entste
hung. Er wurde Großbritannien 1982 eingeräumt, um zu verhindern, daß dieses Land 
aufgrund seines Beitritts eine doppelte Last zu tragen habe: erhöhte Agrarpreise durch 
die Übernahme des kontinentaleuropäischen Agrardirigismus und zusätzlich die Zah
lung des höchsten Beitrages, weil Großbritannien wegen seiner hohen Agrareinfuhren 
die höchsten Einfuhrabgaben abführen sollte. Der Briten-Rabatt zeigt, wie wirtschafts
politischer Unsinn fortdauernd Unsinn erzeugen muß.

Deshalb versucht man seit einiger Zeit,  der EU-Agrarpolitik mit anderen Zielen eine 
neue Legitimation zu verschaffen, vor allem mit Zielen des Umwelt-, Landschafts- und 
Gesundheitsschutzes.

Viele dieser Versuche der rationalen Rechtfertigung der EG-Landwirtschaftspolitik mit 
höheren Zielen und Werten sind allerdings nur vorgeschoben. In Wahrheit herrscht ge
rade im Bereich der Landwirtschaft seit jeher eine gezielte Interessenpolitik zugunsten 
der Landwirte und derjenigen Mitgliedstaaten vor, in denen der landwirtschaftliche Sek
tor eine besonders große Rolle spielt. Die gemeinsame Agrarpolitik beruht deshalb vor 
allem auf dem Drängen ihres Hauptnutznießers Frankreich. Dabei soll andererseits nicht 
verschwiegen werden, daß es ursprünglich Deutschland war, das – im Interesse bäuerli
cher  Familienbetriebe,  die  der  damals  regierenden  CDU/CSU besonders  am Herzen 
lagen – auf besonders hohe Agrarpreise hinwirkte, obwohl davon größere Betriebe erst 
recht profitierten.

Tony Blair,  britischer Premierminister und europäischer Ratspräsident in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2005, hat den seit langem verfestigten Unsinn der europäischen Agrar
politik wieder in Erinnerung gerufen und das Thema auf die Reformenagenda gesetzt. 
Ausgangspunkt waren die (im Juni 2005 zunächst gescheiterten) Beratungen auf dem 
Brüsseler Gipfel über den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2007 bis 2013. Die Nettozah
lerländer, allen voran Deutschland und die Niederlande, verlangten massive Kürzungen 
gegenüber dem Kommissionsvorschlag. Das setzte ein Abschmelzen des sogenannten 
Briten-Rabatts voraus, worüber Blair aber nur zu reden bereit war, wenn gleichzeitig 
eine grundlegende Reform der europäischen Agrarpolitik ins Auge gefaßt würde.

Auch die EU selbst hat schon seit längerem erkannt, daß die Agrarpolitik in der bisheri
gen Form nicht fortgeführt werden kann. Ihre Reformansätze sind aber noch viel zu zag
haft. Eine gewisse Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik war bereits 1992 vom 
damaligen Agrarkonimissar MacSharry eingeleitet worden. Ziel war es, die Preisstüt
zungen für einige zentrale Produkte wie Getreide und Rindfleisch schrittweise abzubau
en. Zum Ausgleich der Einkommensverluste wurden allerdings Direktzahlungen an die 
Landwirte eingeführt.161 Der Berliner Gipfel von 1999 setzte diese Richtung fort,162 die 
schließlich in die sogenannten Luxemburger Beschlüsse des Rats vom 26. Juni 2003 
einmündeten,163 die in Deutschland Mitte 2004 durch das »Gesetz zur Umsetzung der 
Reform der gemeinsamen Agrarpolitik«164 umgesetzt wurden.

Die Brüsseler Direktzahlungen sind nunmehr,  jedenfalls zum Teil,  von der landwirt
schaftlichen Produktion abgekoppelt. Viele Beihilfen werden künftig unabhängig vom 
Produktionsvolumen gewährt. Sogar für stillgelegte Flächen gibt es Geld. Dadurch soll 
der Anreiz für die subventionsbedingten Überproduktionslandschaften mit den schon er
wähnten »Bergen« und »Seen« beseitigt werden. Dieser Ansatz ist zwar zu begrüßen. 
Aber er stellt nur einen ersten Schritt dar. Ganz abgesehen davon, daß zum Beispiel der 
am höchsten protektionierte Markt, der Zuckermarkt, vorerst nicht einbezogen wurde,165 

kann auch dieses Mal von einer durchgreifenden, wirklich befreienden Reform, also von 
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dem erforderlichen großen Durchbruch in der Agrarpolitik, nicht gesprochen werden. 
Die Maßnahmen wurden denn auch entsprechend kommentiert:  »Umbau statt Abbau 
von Subventionen«166 oder »zu kurz gesprungen«.167

Es bleibt nämlich in vielen Punkten alles beim alten: Das bisherige Gesamtvolumen an 
Subventionen wird aufrechterhalten, und die einzelnen Landwirte bekommen ebenfalls 
weitgehend dieselben Zahlungen wie bisher. Denn die künftigen Prämien richten sich 
danach, was der jeweilige Landwirt in den Jahren 2000 bis 2002 im Durchschnitt erhal
ten hat. Bloß fließen die Zahlungen jetzt teilweise unabhängig davon, ob auf den Flä
chen produziert wird oder nicht. Voraussetzung ist allerdings, daß brachliegende Flä
chen »gepflegt« werden. Zugleich werden die Direktzahlungen in den kommenden Jah
ren gekürzt und die frei werdenden Mittel in die ländliche Entwicklungspolitik umge
schichtet.  Die Entwicklungspolitik  wird in  der sogenannten  Agenda 2000 als  zweite 
Säule der Agrarpolitik geführt. Anders ausgedrückt: Das Geld aus Brüssel, das die Bau
ern bekommen, wird jetzt mit Umwelt-, Landschafts- und Konsumentenschutz begrün
det. Die Zahlungen werden also lediglich anders bezeichnet und anders begründet und 
zu diesem Zweck an bestimmte Auflagen gebunden. Doch das ist zum großen Teil nur 
Augenwischerei.  Der  Wissenschaftler  Jörg-Volker  Schrader durchschaut  die  neuen 
agrarpolitischen Kleider:

Die politischen Erklärungen für diese Koppelung von allgemeinen, flächende
ckenden Prämienzahlungen von in Deutschland immerhin etwa 5 Milliarden 
Euro/Jahr an die Einhaltung von Auflagen, muß in dem Versuch gesehen 
werden, der Öffentlichkeit eine plausibel erscheinende Begründung für an
haltende Zahlungen an die Landwirtschaft vorzuweisen.168

Hinzu kommt die umgekehrte Umverteilung, welche die Agrarsubventionen bewirken: 
Sie kommen nach wie vor vor allem den Eigentümern von Grund und Boden zugute, die 
nicht gerade zu den sozialpolitisch förderungswürdigen Armen gehören.169 Und je grö
ßer die subventionierten Flächen sind, desto mehr Geld gibt es – insgesamt ein vertei
lungspolitischer Salto mortale.

Zudem sind die Regelungen in hohem Maße mißbrauchsanfällig. Die Überprüfung, ob 
die Auflagen wenigstens einigermaßen eingehalten werden, erfordert einen gewaltigen 
bürokratischen Aufwand, den die Bundesregierung gelegentlich auch in seinen verschie
denen Facetten auflistet, dabei allerdings vor einer Quantifizierung zurückscheut.170

Das Auswechseln der Ziele der Subventionierung führt dazu, daß diese nicht mehr in ei
nem angemessenen Verhältnis  zu den verschiedenen Subventionsmaßnahmen stehen. 
Das ganze System stimmt nicht mehr. Subventionen müssen, wenn sie allgemeinen Ge
meinwohlanforderungen an die  Vergabe öffentlicher  Mittel  genügen sollen,  geeignet 
sein, die damit verfolgten Ziele zu erreichen. Sie müssen  erforderlich sein, das heißt, 
die Ziele dürfen nicht mit geringerem Aufwand erreichbar sein. Der Aufwand darf auch 
nicht außer Verhältnis zu dem verfolgten Ziel stehen. Zugleich muß der Gleichheitssatz 
beachtet werden, das heißt, die Zielerreichung muß für alle potentiellen Subventions
empfänger in gleicher Weise finanziell honoriert werden. Alles das ist aber nicht der 
Fall, und zwar nicht nur am Rande, sondern im Zentrum.171 Den Bezug von Direktzah
lungen von der  Einhaltung  bestimmter  Umweltauflagen  abhängig  zu machen  (soge
nannte Cross Compliance), ist schon deshalb auf Dauer nicht sinnvoll,

weil Umweltprobleme sehr standortspezifisch sind und deshalb nicht mit der 
»Gießkanne« gleichartiger Auflagen für alle landwirtschaftlichen Betriebe effi
zient behoben werden können.172

Die Zahlungen divergieren aus historischen Gründen in großem Umfang, auch wenn die 
Landwirte denselben Beitrag zum Erreichen der nunmehr angestrebten Ziele (Umwelt
schutz etc.) erbringen. So erhielt ein Landwirt für den Anbau von Getreide bzw. für die 
Stillegung von Getreidefeldern in Schleswig-Holstein – aufgrund der höheren Boden
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qualität – bisher etwa um die Hälfte höhere Zahlungen als im Saarland.173 Und diese 
Unterschiede drohen nun wegen der Anknüpfung an die früher gewährten Subventionen 
fortgeschrieben zu werden, so daß dieselbe gesellschaftliche Leistung unterschiedlich 
abgegolten wird.174 Das ist schlicht sachwidrig.

Genauso sachwidrig ist es, daß Landwirte, deren Unternehmen einen hohen Anteil an 
Grünland aufweisen,  nach den überkommenen Kriterien,  die  für die Zukunft  fortge
schrieben werden, geringer subventioniert werden,175 obwohl es ein wichtiges Ziel der 
Reform ist, die positiven Umweltauswirkungen von Dauergrünland zu fordern und einer 
Umstellung auf Ackerflächen entgegenzuwirken.176

Diese Ungereimtheiten beruhen, »wie so oft im Bereich der Entscheidungsfindung in 
der EU, erkennbar hauptsächlich auf der Tatsache, daß eine Veränderung nach allge
mein anzuwendenden sachgerechten Kriterien politisch nicht durchsetzbar war, weil sie 
unausweichlich die in einzelne Mitgliedstaaten fließende Gesamtfördersumme – ver
meintlich zugunsten anderer Mitgliedstaaten – verringert hätte. Bei jeder ausschließlich 
sachorientierten Änderung hätte es notwendigerweise solche Verschiebungen zwischen 
den Mitgliedstaaten geben müssen.«177

Sinnvoll wäre es, die EU-Agrarsubventionen allmählich ganz auslaufen zu lassen und 
die Agrarpreise überall allmählich auf Weltmarktniveau zu senken. Das würde den plan
wirtschaftlichen Sündenfall beseitigen, käme den Verbrauchern und Steuerzahlern zu
gute, würde die Bürokratie abbauen, den EU-Haushalt entlasten und politisch den Weg 
frei  machen  etwa für  die  ebenfalls  erforderliche  Rückführung des  sogenannten  Bri
ten-Rabatts. Die bislang in der EU-Agrarpolitik verausgabten Milliarden tragen zur Er
haltung überholter Strukturen bei, statt die Produktivität zu fördern. Das System ist auch 
verteilungspolitisch krass ungerecht, einmal, weil es auf Kosten der Steuerzahler in be
sonderem  Maße  Großbetriebe  fördert,  also  die  Inhaber  gewaltiger  Vermögen,  zum 
Zweiten, weil zum Beispiel Deutschland als größter Beitragszahler die hohen landwirt
schaftlichen  Ausgaben  auch  in  den  wohlhabenderen  Ländern  entscheidend  mitfi
nanziert.178 Soweit Länder weiterhin ihre Landwirtschaft fördern wollen, sollten sie dies 
aus den nationalen Haushalten tun. Allein dies entspricht dem Grundsatz der Subsidiari
tät, weil nur den Mitgliedstaaten eine auf ihre jeweilige besondere Lage zugeschnittene 
Politik möglich ist.179 Die Förderung eines bestimmten Wirtschaftszweiges kann nicht 
Sache der EU sein.

A.8.2
Struktur- und Regionalpolitik:
Spielball nationaler Interessen

Europäische Struktur- und Regionalpolitik betreibt die Gemeinschaft »zur Stärkung ih
res wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts,  um eine harmonische Entwicklung 
der Gemeinschaft als Ganzes zu fördem«. So heißt es in Art. 158 Abs. 1 EG. Die Fi
nanzierung erfolgt durch unterschiedliche Fonds:

 den 1960 eingerichteten Europäischen Sozialfonds, durch den die Mobilität der 
Arbeitskräfte im gemeinsamen Markt verbessert werden sollte;

 den 1975 geschaffenen Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der na
tionale  Maßnahmen  zum  Abbau  sozioökonomischer  Disparitäten  unterstützen 
sollte; und

 den durch den Maastricht-Vertrag von 1992 errichteten Kohäsionsfonds, der »zu 
Vorhaben in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze auf dem Gebiet 
der Infrastruktur beitragen« sollte.
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Die Fonds verschlingen etwa ein Drittel des Haushalts. Für die Struktur- und Regional
politik waren im Jahr 2005 rund 42 Milliarden Euro vorgesehen; das sind 36% des Bud
gets. Das macht die Struktur- und Regionalpolitik zum zweitgrößten Ausgabenposten 
der EU. In den Jahren 2000 bis 2006 erhielten 15 Mitgliedstaaten Zahlungen, allerdings 
mit großen Unterschieden. Hauptnutznießer sind die Länder Griechenland (2775 Euro 
pro Kopf), Portugal (2211 Euro), Spanien (1396 Euro) und Irland (1005 Euro).180 Das 
Auffälligste ist allerdings das unglaublich dynamische Wachstum der Beträge bis Ende 
der neunziger Jahre: Während 1987 noch 3,3 Milliarden Euro (9,1% des EU-Haushalts) 
dafür ausgegeben wurden, waren es 1992 bereits 18,6 Milliarden (25%) und 1998 33,5 
Milliarden Euro (37%). Diese Steigerungsraten haben – auch mit Blick auf die Oster
weiterung – erschreckt und zunächst zu einer gewissen Abflachung geführt. In Zukunft 
sollen die Beträge aber wieder gewaltig steigen, so daß die Ausgaben für Strukturpolitik 
die für Agrarpolitik überholen. Das beruht vor allem auf der zunehmenden Einbindung 
der zehn neuen Mitgliedstaaten sowie dem baldigen Beitritt von Bulgarien und Rumäni
en.181 Zu einer durchgreifende Reform kam es nicht. Die Förderung der alten Mitglied
staaten soll auf dem bisherigen Niveau bleiben.182

Der jahrzehntelange Anstieg der Mittel läßt sich nur durch einen für die EU typischen 
Mechanismus erklären:  Bestimmte  Regierungen gaben ihre Zustimmung zu den Be
schlüssen der Erweiterung und Vertiefung der EU häufig nur gegen die Zusage hoher 
Subventionen für ihr Land. Sie ließen sich ihre Zustimmung also aus dem EU-Haushalt 
honorieren. Die nach Art. 161 EG erforderliche Einstimmigkeit im Rat bei Festlegung 
der  Aufgaben und Ziele  eröffnet  den Mitgliedstaaten,  selbst  den wohlhabenden,  die 
Möglichkeit, sich die Zustimmung zur Förderung bedürftiger Regionen »abkaufen« zu 
lassen und so auch die Förderung eigener Regionen durchzusetzen. So wurden 1985 In
tegrierte  Mittelmeerprogramme als  »Kompensation«  für  die  Zustimmung  Griechen
lands zum EG-Beitritt Spaniens und Portugals eingeführt. Ab 1988 wurden die Struktur
fonds weiter stark ausgeweitet, vor allem, um Spanien, Portugal und Griechenland einen 
»Ausgleich« für die angeblichen »Belastungen« zu geben,  die  diese Staaten  aus der 
Vollendung des Binnenmarkts befürchteten. Anlaß für die Errichtung des Kohäsions
fonds (und die  dadurch bewirkte  zusätzliche  Ausweitung der Ausgaben)  war die  fi
nanzielle »Kompensation« strukturschwacher Länder (insbesondere Spaniens) für deren 
Zustimmung zur Vertiefung der Gemeinschaft insbesondere durch die Wirtschafts- und 
Währungsunion.

Diese Beispiele zeigen, wie sehr sinnvolle Lösungen durch egoistische politische Inter
essen überlagert werden. Die Strukturfonds bildeten immer wieder die Kompensations
masse, aus der die Zustimmung bestimmter Mitgliedstaaten zu Erweiterungen und Ver
tragsänderungen  erkauft  wurde.  Entsprechend  wolkig,  breit  und  umfassend  sind  die 
Zielsetzungen, die man mit den Subventionen zu erreichen vorgibt. Ein Förderziel war 
zum Beispiel die »strukturelle Anpassung von Gebieten mit extrem niedriger Bevölke
rungsdichte«. Das gab die Möglichkeit, auch wohlhabenden Mitgliedstaaten wie Finn
land und Schweden an der europäischen Strukturförderung teilhaben zu lassen. Die Ge
fahr von Mißbräuchen und Fehlanreizen, die das Wachstum behindern, sowie von unko
ordinierten Doppelförderungen, liegt auf der Hand, zumal die Förderinstrumente außer
ordentlich vielfältig sind. Das Ergebnis ist eine schier unglaubliche Kompliziertheit und 
völlige Undurchsichtigkeit. Genau das ist aber durchaus im Sinne der Erfinder. Denn 
dadurch kann der funktionale Unsinn leichter verschleiert werden, zu dem Erpressungen 
durch bestimmte  Mitgliedsstaaten geführt  haben, die  die  Schlüsselstellung,  die jedes 
einzelne Mitglied aufgrund des Einstimmigkeitserfordernisses besitzt, rücksichtslos aus
nutzen. Die Ausgaben für Strukturpolitik sollten in jedem Fall beträchdich gesenkt wer
den. Dafür spricht auch hier bereits das Subsidiaritätsprinzip.
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A.9
Organisierte Angriffe auf das

europäische Gemeinwohl: Lobbying in Brüssel

In Brüssel gibt es zwischen 15.000 und 30.000 Lobbyisten, also sehr viel mehr als etwa 
in Berlin. Dort standen im Jahr 2004 1872 Verbände auf der offiziellen Lobbyliste. Daß 
die Brüsseler Schätzungen divergieren, hängt auch mit den unterschiedlichen Abgren
zungen des Begriffs zusammen. Richtigerweise zählen zu den Lobbyisten nicht nur Un
ternehmen,  die ihre eigenen Interessen gegenüber der EU vertreten,  sowie Verbände 
und Nichtregierungsorganisationen, die die Interessen ihrer Mitglieder geltend machen. 
Eine große Rolle spielen – nach angelsächsischen Vorbild – vielmehr auch Lobbyagen
turen, die sich »Public-Affairs-Agenturen« nennen und von Ein-Mann-Unternehmen bis 
zu Büros mit über 50 Mitarbeitern reichen. Dazu kommen große Anwaltskanzleien, die 
die  politischen  Prozesse  in  Brüssel  im  Auftrag  ihrer  Klientel  begleiten.  Zu  diesem 
Zweck  stellt  z.B.  die  amerikanische  Kanzlei  FRESHFIELDS  BRUCKHAUS 
DERINGER, die in einem Brüsseler Bürohaus inzwischen sechs Etagen belegt, auch 
Nichtjuristen  ein,  sogenannte  European  Consultants.  Eine  Erscheinungsform solcher 
Beratungen lernen wir seit einiger Zeit auch in Deutschland kennen. Der Name Moritz 
Hunzinger hat hier traurige Bekanntheit erlangt. Mit ihren weitverzweigten Beziehun
gen und umfassenden Personenkenntnissen  bringen solche  Berater,  die  wie  Kuppler 
wirken, Wirtschaft  und Politik zusammen. So können sich Politiker,  die ansprechbar 
und gelegentlich auch für Zuwendungen empfänglich sind, und Wirtschaftler, die politi
schen Einfluß suchen, zum beiderseitigen Vorteil leichter finden und miteinander ins 
Geschäft kommen. Auf diese Weise wird die Möglichkeit für derartige Zusammenarbeit 
enorm  ausgeweitet.  Zugleich  wird  die  Intransparenz  verstärkt.  Selbst  ausgebuffte 
Politiker pflegen gerne zu behaupten, sie hätten gar nicht bemerkt, daß »Aufmerksam
keiten«, die Berater ihnen erwiesen haben, dazu dienten, bestimmten dahinter stehenden 
Geldgebern den Zugang zu ihnen zu eröffnen. Einer solchen »Beratung« fiel Bundes
verteidigungsminister Rudolf Scharping zum Opfer, den Hunzinger beim Herrenausstat
ter einkleidete und der, als es rauskam, zurücktreten mußte. Ähnlich erging es dem Grü
nen-Politiker Cem Özdemir, der sich von Hunzinger einen »Kredit« geben ließ. Özde
mir mußte 2002 auf seine Kandidatur zum Bundestag verzichten, ist aber seit 2004 im 
Europäischen Parlament (siehe S. 176). In Brüssel ist allerdings kaum mit derart schnei
digen Sanktionen zu rechnen. Hier zeigt sich einmal mehr das Fehlen einer übergreifen
den öffentlichen Meinung in Europa, die bei Mißständen den nötigen Druck entfaltet.

Die Lobbyisten in Brüssel reichen ihrer Zahl nach durchaus an die etwa 30.000 Brüsse
ler Beamten heran. Das verursacht hohe Kosten, die natürlich nicht aufgewendet wür
den, wenn es sich nicht lohnte. Und in der Tat, die meisten Lobbyisten sind ihr Geld 
wert, und die anderen werden über kurz oder lang ausgemustert. Brüssel wird immer 
wichtiger. Fast drei Viertel der Wirtschaftsgesetzgebung und rund 90% der Umweltge
setzgebung gehen von hier aus. Dabei geht es um vitale Belange vor allem der Wirt
schaft,  die deshalb versucht, durch Lobbying gestaltenden Einfluß auf die Politik zu 
nehmen – und dies nicht ohne Erfolg, wie man weiß. Gerade in Brüssel spielt der Ein
fluß von Interessenten eine besonders große Rolle.

Adressat ist zunächst einmal die Kommission, die aufgrund ihres Initiativmonopols alle 
Entwürfe ausarbeitet. In diesen frühen Stadium kann die Einflußnahme besonders effek
tiv sein. Die Kommissionsmitglieder und ihre Beamten sind so weit von der Praxis ent
fernt, daß sie auf Information und Beratung geradezu angewiesen sind. Denn die Durch
führung der europäischen Regelungen liegt in der Hand der Mitgliedstaaten und ihrer 
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Verwaltung. Diesen gewaltigen Bedarf an Informationen suchen die Lobbyisten mit zu 
befriedigen, wobei sie – bereits durch die Auswahl der mitgeteilten Informationen – in 
ihrem Sinne zu steuern versuchen. Natürlich zielen Lobbyisten auch auf das Parlament, 
seitdem dieses an Einfluß gewonnen hat und ein großer Teil der Gesetze nicht ohne sei
ne Zustimmung zustande kommt. Hier nehmen Lobbyisten nicht selten sogar von innen 
heraus Einfluß, indem Unternehmen oder Verbände Volksvertreter anheuern und diese 
auch zu ihren Vertretern machen. So hält sich der BERTELSMANN-Konzern EU-Ab
geordnete als Lobbyisten (siehe S. 200), Gleiches gilt zum Beispiel für  VODAFONE, 
wie  Silvana Koch-Mehrin, seit 2004 FDP-Abgeordnete in Brüssel und früher selbst 
Lobbyistin, berichtet.183 Natürlich versucht man auch auf den besonders mächtigen Rat 
und seine Untergruppierungen Einfluß zu nehmen. Dies geschieht allerdings nicht nur 
in Brüssel, sondern auch und vielleicht sogar in erster Linie in den jeweiligen Heimat
ländern der Ratsmitglieder. Wenn in Zukunft auch die europäischen Parteibünde eine 
größere politische Rolle spielen, dürften auch sie vermehrt Ziel von Interessentendruck 
werden. Sie können innerhalb gewisser Grenzen ja auch ganz legal Geld annehmen, 
müssen die »Spenden« dann aber publizieren. Ob sie dies dann aber auch tun, ist – an
gesichts fehlender Sanktionen – eine andere Frage (siehe S. 116).

Da die Mittel des Einflusses natürlich nicht nur Geld, sondern auch und vor allem Infor
mationen sind, sind die Kommunikations- und Informationsnetze das wichtigste Kapital 
von Lobbyisten. Plattformen für Einflußnahmen sind z.B. sogenannte Intergruppen, eine 
EU-Spezialität. Hier treffen sich Abgeordnete verschiedener Fraktionen und Nationen 
alle paar Wochen mit Kommissionsbeamten und Interessenvertretern in trauter Runde 
und behandeln  mit  diesen  gemeinsame Probleme.  Da gibt  es  zum Beispiel  die  »IG 
Weinbau«,  die  »Intergruppe Jagd« und die  »IG Sky and Space«.  Es  geht  dabei  um 
Politik und Geschäft und vor allem um die Verbindungen zwischen beiden. Tagungs
räume und Dolmetscher zahlen, wie Oldag und Tillack berichten, in der Regel die Parla
mentsfraktionen, also der Steuerzahler, obwohl das Sekretariat sich häufig im Büro ei
nes Lobbyverbandes befindet.184

Der Einfluß von Interessenten auf die Politik ist an sich nicht illegitim.Während Jean-
Jacques Rousseau 1762 in seinem grundlegenden Werk CONTRAT SOCIAL noch schrieb: 
»Es gibt nichts, was gefährlicher ist, als der Einfluß privater Interessent auf die öffentli
chen Angelegenheiten«, hat die Demokratietheorie heute ihren Frieden mit dem Plura
lismus der Interessen gemacht. Erforderlich ist aber, daß alle relevanten Interessen an
gemessen berücksichtigt werden und ein gerechter Ausgleich zustande kommt. Ist dies 
in der Praxis aber wirklich der Fall? Viele gehen davon aus, ein solcher Ausgleich ergä
be sich quasi automatisch: Drohe ein wichtiges Anliegen zu kurz zu kommen, organisie
re sich, etwa in Form eines Interessenverbandes, eine Gegenmacht, eine »countervailing 
power«, wie der Wirtschaftswissenschaftler  Galbraith das genannt hat, die die Dinge 
wieder ins Lot bringe. Diese »pluralistische Harmonielehre« ist in Wahrheit aber nicht 
mehr haltbar, schon gar nicht für die Europäische Union. Denn aus praktischer Erfah
rung und theoretischer Analyse läßt sich die Folgerung ableiten: Je allgemeiner Interes
sen sind, je mehr Menschen sie also teilen, desto schwieriger ist ihre Organisation und 
desto geringer sind meist ihre Durchsetzungschancen in der Politik.185 Zwar gibt es auch 
Organisationen, die sich die Wahrnehmung typischer allgemeiner Interessen aufs Panier 
geschrieben haben. Ich nenne nur den Bund der Steuerzahler,  Konsumentenverbände 
und Transparency International. Doch diese Verbände sind schwach, jedenfalls sehr viel 
schwächer,  als  es  der  Masse  ihrer  potentiellen  Mitglieder  entsprechen  würde.  Ihre 
Schwäche bestätigt also eher die Thesen der Pluralismuskritik. Zudem werden derartige 
Verbände häufig von den politischen Parteien umarmt und gedeckelt und vertreten ihre 
satzungsgemäßen Aufgaben deshalb gegenüber der Politik nur gebremst.

Ein Beispiel für das Zukurzkommen allgemeiner Interessen ist das Scheitern aller An
läufe zur »großen Steuerreform«, die den Abbau der unzähligen Steuervergünstigungen 
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bei gleichzeitiger Senkung der Tarife zum Inhalt haben. Dahinter steckt eine ebenso ein
fache wie zwingende Idee: Ein niedriger und für alle gleicher Tarif würde mehr Ein
fachheit und mehr Gerechtigkeit schaffen – und zugleich auch mehr Wirtschaftswachs
tum, denn Steuervergünstigungen bewirken meist eine Fehlallokation von Ressourcen. 
Doch eine solche grundlegende Reform gilt unter Eingeweihten als politischer Selbst
mord. Wer solches vorhat, sieht sich mit allen Interessengruppen gleichzeitig konfron
tiert und meist auch mit der Opposition, die sich den Widerstand der Interessen und ih
rer Funktionäre zunutze macht, um die Regierung zu schwächen und ihre eigenen politi
schen Aussichten zu verbessern. Wie so etwas praktisch abläuft, haben wir vor der Bun
destagswahl  2005  erlebt.  Das  Projekt  Paul  Kirchhofs,  den  Angela  Merkel  in  ihr 
»Kompetenzteam« berief, bestand in einer solchen Steuerreform. Das ermöglichte der 
Gegenseite, durch genüßliches Ausspielen der vom Abbau der Steuervergünstigungen 
Betroffenen den Mann und sein Projekt in Mißkredit und Merkels Union in Schwierig
keiten zu bringen.186

In  Europa  ist  die  Gefahr,  daß  allgemeine  Interessen  von Spezialbelangen  »unterge
pflügt« werden, noch sehr viel größer. Denn hier fehlt es an dem nötigen Gegengewicht, 
die  die  Spezialinteressen  in  den  Nationalstaaten  immerhin  noch  einigermaßen  in 
Schranken halten: an einer integrierenden europäischen öffentlichen Meinung, einheitli
chen europäischen Parlamentswahlen, wirksamen europaweiten Parteien und an einem 
europäischen Volk. Der Ministerrat zerfällt in eine Vielzahl von Spezialräten, so daß die 
Fachleute, die ihren jeweiligen Kompetenzbereich auszudehnen versuchen, unter sich 
sind. So etwas wie das Veto des Finanzministers oder des Justizministers, das zur Siche
rung allgemeiner Interessen zum Beispiel in Deutschland bei Regierungsentscheidungen 
besteht, fehlt in der EU. Auch die 25 Kommissare tendieren in zentrifugale Richtung, 
weil sich jeder auf seinem Gebiet profilieren möchte. Zudem ist das Geflecht von Wil
lensbildung und Entscheidung in Europa derart undurchsichtig, daß selbst krasse Einsei
tigkeiten oft gar nicht bemerkt werden. So muß der Bürger vom Vorteil der schlagkräf
tig organisierten Landwirtschaft  gleich dreimal  bluten:  Als Konsument muß er Nah
rungsmittel zu weit über dem Weltmarkt liegenden Preisen kaufen. Als Steuerzahler fi
nanziert er nicht nur die Subventionierung der Landwirte, sondern auch die Einlagerung 
des Überangebots (das durch die überhöhten Preise bewirkt wird) und schließlich auch 
den subventionierten Verkauf an Weltmarkt (siehe S. 78).

Das Überwuchern allgemeiner Interessen wird durch den grassierenden Egoismus der 
Mitgliedstaaten noch verschärft.  Anschauungsunterricht  bietet  neben der Agrarpolitik 
die Strukturpolitik (siehe S. 82). Ein anderes Beispiel ist das aberwitzige Festhalten an 
den drei verschiedenen Sitzen des Europäischen Parlaments in Straßburg, Brüssel und 
Luxemburg. Aufgrund dieser absurden Regelung kann man jeden Monat einmal Zeuge 
eines bizarren Schauspiels werden. Riesige Sattelschlepper rollen zu Beginn der Woche 
von Brüssel und Luxemburg nach Straßburg. Sie enthalten Tausende von Blechkisten 
voll  mit  Akten für  die  Plenarsitzungen des  Europaparlaments.  Am Donnerstagabend 
rollt der gewaltige Geleitzug dann wieder zurück. Mit den Akten und Abgeordneten zie
hen auch Hunderte von Mitarbeitern der Abgeordneten und Fraktionen allmonatlich für 
eine knappe Woche um. Hinzu kommen eineinhalbtausend Parlamentsbeamte, die für 
jeden Tag am Nicht-Dienstort üppige Tagegelder erhalten. Dieser »Parlamentarismus 
im Umherziehen« kostet den Steuerzahler weit über 200 Millionen Euro jährlich – ein 
gutes Fünftel des gesamten Parlamentshaushalts. Doch das ist beileibe nicht alles. Nicht 
nur die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter haben alles doppelt, vom Computer und Te
lefonanschluß bis hin zum Klappbett. Das Parlament verfügt sogar über drei Plenarsäle, 
von denen natürlich mindestens zwei immer leer stehen. In Straßburg ließ Frankreich 
1999 für gut 500 Millionen Euro einen prachtvollen Palast fertigstellen, auf Kosten der 
EU selbstverständlich. »In dessen weitläufigen Hallen passiert 41 Wochen im Jahr so 
gut wie nichts. In den 1133 Büros verlieren sich die meiste Zeit über ganze 40 Beamte«, 
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beschrieben  die  Brüsseler  Journalisten  Andreas  Oldag und Hans-Martin  Tillack  den 
großen Leerlauf schon im Jahre 2003. Inzwischen hat die Osterweiterung der EU und 
die dadurch bedingte Vergrößerung des Parlaments zum Bau weiterer zum Leerstand 
bestimmter Büropaläste geführt – und das wiederum an allen drei Standorten. Gar nicht 
in Geld zu beziffern schließlich ist der Zeitverlust, den die Reiserei für die Parlamentari
er und ihre Stäbe mit sich bringt. Für viele ist es schwierig, vom heimatlichen Wahl
kreis nach Straßburg zu kommen. Denn der »Kleinstadt-Flughafen in Straßburg-Entz
heim« wird von größeren Maschinen kaum angeflogen, so daß Abgeordnete aus Rom, 
Lissabon oder Belfast mehrfach umsteigen und »Flugzeiten wie über den Atlantik« in 
Kauf nehmen müssen.187 Immer wieder haben Europaabgeordnete gegen diesen ganzen 
Unsinn zu rebellieren versucht und Entschließungen verfaßt – bisher aber ohne jeden 
Erfolg, was zugleich auch die Schwäche des Parlaments nicht nur in der Hierarchie der 
EU-Organe, sondern auch gegenüber den nationalen Regierungen zeigt. Frankreich hält 
mit Klauen und Zähnen an dem einmal festgelegten Sitzort Straßburg fest, und die Re
gierungen anderer Staaten belassen es ebenfalls dabei, um ihre eigenen nationalen Inter
essen nicht  zu gefährden.  Daß das auf Kosten des europäischen Gemeinwohls  geht, 
scheint  niemanden ernsthaft  zu beunruhigen,  auch wenn es dadurch allen  schlechter 
geht.

Die  Pluralismuskritik  hat  herausgearbeitet,  daß  allgemeine  Interessen von speziellen 
Gruppeninteressen leicht erdrückt werden. Derselbe Effekt zeigt sich nun auch aus euro
päischer Sicht, wenn Gemeinschaftsbelange von nationalen Interessen »untergebuttert« 
werden. Der Erfahrungssatz von der Durchsetzungsschwäche allgemeiner Interessen gilt 
also nicht nur gegenüber Spezialinteressen innerhalb eines Landes, er besitzt auch ge
genüber nationalen Egoismen der verschiedenen Länder Gültigkeit.
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A.10
Ohrfeigen für Europas politische Klasse: Aufstand
der Bürger in Frankreich und den Niederlanden

Das Nein der Bürger fiel deutlich aus. Mit einem Paukenschlag entlud sich der lange 
aufgestaute Frust am 29. Mai 2005. In Frankreich votierten 54,7% gegen die europäi
sche Verfassung, in den Niederlanden waren es kurz darauf bei der Volksabstimmung 
am 1. Juni sogar 61,6%.188 Das war ein gewaltiger Schuß vor den Bug der Regierenden. 
Zwar hatte man kurz vor der Abstimmung in Frankreich ein mulmiges Gefühl gehabt, 
und Präsident Chirac hatte verzweifelt für die Verfassung (und damit auch seine eigene 
Reputation) gekämpft. Aber daß das Votum derart entschieden ausfiel, hat die Europa
politiker  doch überrascht,  was einmal mehr deren völlige Bürgerferne demonstrierte. 
Das »Non« und das »Nee« sind von einschneidender Bedeutung. Denn ohne die Zu
stimmung aller 25 Mitgliedstaaten der EU kann die Verfassung nicht in Kraft treten. Als 
Großbritanniens Premierminister Tony Blair die dort für 2006 ebenfalls angekündigte 
Volksabstimmung Anfang Juni 2005 erst einmal auf Eis legte, konnten Regierungschefs 
wie Jacques Chirac und Gerhard Schröder im Verein mit Kommissionspräsident José 
Manuel Barroso auch nicht mehr abwiegeln, zur Tagesordnung übergehen und im Rati
fizierungsprozeß fortfahren, als wäre nichts geschehen.

Die Ablehnung ist umso gewichtiger, als sie von den Bürgern zweier Gründungsstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften erfolgt, die in der Vergangenheit zu den Motoren der 
EU gehörten. In Frankreich haben Robert Schumann und Jean Monet, historisch gese
hen, Europa geradezu erfunden. Auch die Niederlande gehören, zusammen mit den an
deren Benelux-Staaten, zum europäischen Nukleus.

Die Abgehobenheit der Europapolitik von den Bürgern zeigte sich auch darin, daß die 
Regierungen in Frankreich und den Niederlanden die Volksabstimmungen aus freien 
Stücken  anberaumt  hatten,  ohne  daß  irgendeine  verfassungsrechtliche  oder  sonstige 
Verpflichtung dazu bestanden hätte. Offenbar hatte niemand das gewaltige Potential an 
europäischer Frustration über das Immer-weiter-so der europäischen Eliten bemerkt, das 
sich über Jahre hinweg aufgestaut hatte.

Es gab auch keinen wirklichen »Plan B« für den Fall des Scheiterns. Eine dem Verfas
sungsvertrag beigefügte Erklärung der Staats- und Regierungschefs sieht zwar vor, daß 
diese sich mit  der neuen Lage befassen sollen,  falls  bis  Ende 2006 mindestens  vier 
Fünftel der Mitgliedstaaten den Vertrag ratifiziert haben, in einem oder mehreren Staa
ten jedoch »Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten sind«. Doch dieser Passus 
ging von unrealistischen Voraussetzungen aus, wenn er unterstellte, der Ratifizierungs
prozeß könne auch nach einem Scheitern wie in Frankreich und den Niederlanden unge
rührt weitergehen, so daß man am Ende Bilanz ziehen könne. Was um alles in der Welt 
sollte Tony Blair veranlassen,  nachdem die notwendige Zustimmung von Frankreich 
und den Niederlanden fehlt, auch noch in Großbritannien eine Volksabstimmung anzu
setzen und im Falle eines Nein seinen Kopf zu riskieren? In derselben Lage befanden 
sich die Premierminister mehrerer anderer Mitgliedstaaten. Es war deshalb nur konse
quent, daß die Regierungschefs auf ihrem Brüsseler Gipfel am 17. und 18. Juni 2005 
denjenigen 16 Staaten, die den Verfassungsvertrag noch nicht ratifiziert hatten, anheim 
stellten, die Ratifizierung auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Dänemark, Portugal und 
Irland verschoben daraufhin ihre Volksabstimmungen, Schweden und Finnland die Ra
tifizierung durch ihre Parlamente. Das endgültige Scheitern liegt zwar auf der Hand. 
Der Gipfel war gleichwohl nicht bereit, dies zuzugeben.
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Aber eine Wiederholung der Abstimmungen in Frankreich und den Niederlanden »zu 
gegebener Zeit« wie früher nach gescheiterten Abstimmungen in Frankreich, Dänemark 
und Irland, worauf auch jetzt Chirac und andere hoffen mögen, dürfte keine wirkliche 
Alternative darstellen – angesichts der großen Mehrheiten und der sehr hohen Beteili
gung an den Abstimmungen (in Frankreich 69,3 und in den Niederlanden 62,8%). In 
den Niederlanden war die Abstimmung zwar rechtlich nicht bindend. Die Beteiligung 
überschritt aber die Beteiligungsschwelle, ab der die meisten niederländischen Parteien 
erklärt hatten, sie würden ihr Ergebnis als politisch bindend anerkennen, bei weitem. 
Die Beteiligung an Europawahlen hat demgegenüber ständig abgenommen und lag zu
letzt mit 42,8% in Frankreich, 39,3% in den Niederlanden und 45,7% im gesamteuro
päischen Durchschnitt (siehe S. 58) unvergleichlich viel niedriger. Die Gallier »spin
nen« ganz und gar nicht (wie die politische Klasse Europas in Umkehrung von Asterix 
versucht sein mag zu behaupten) – ebenso wenig die Holländer. Es ist vielmehr die so
genannte politische Elite selbst. Immer wieder abzustimmen, bis am Ende ein der politi
schen Klasse genehmes Ergebnis herauskommt, wie mancher hinter vorgehaltener Hand 
empfiehlt, entspräche genau jener Arroganz der Macht, deretwegen viele Bürger die Eu
ropäische Union ablehnen. Gegner der Verfassung könnten ja auch fordern, so lange ab
zustimmen, bis ein Nein herauskäme.

Manche Politiker und Kommentatoren suchen den Schuldigen in der direkten Demokra
tie. Doch dabei wird übersehen, daß das ganze Projekt Europa ohne seine Bürger keine 
Legitimation besitzt  und daß die riesige Diskrepanz zwischen der politischen Klasse 
und den Menschen,  die  sie  zu  repräsentieren  vorgibt,  erst  durch die  Abstimmungen 
deutlich geworden und ins allgemeine politische Bewußtsein getreten war. Die Abstim
mungen stellten den nötigen Indikator dar. Noch nie hatte eine derart breite Diskussion 
über die Verfassung Europas stattgefunden wie in Frankreich und den Niederlanden. 
Noch nie war die Beteiligung so groß. Kaum je vorher wurde derart intensiv argumen
tiert und leidenschaftlich gestritten. Die Franzosen waren weit überdurchschnittlich gut 
informiert. Fast die Hälfte gab an, die Verfassung gelesen zu haben. Auch allen Nieder
ländern war der gesamte Text der Verfassung auf Staatskosten zugestellt worden, was – 
angesichts des überlangen und hochkomplizierten Entwurfs – allerdings nicht bedeutet, 
daß sie ihn auch gelesen hatten. Es wäre völlig falsch, Abstimmungsschelte zu üben. 
Die politische Klasse hat nur die Quittung dafür bekommen, daß sie jahrzehntelang über 
die Köpfe der Menschen hinweg agiert und es sträflich versäumt hatte,  sich mit den 
Bürgern rückzukoppeln.

Die im Herbst 2004 von den 25 Regierungschefs in Rom unterzeichnete europäische 
Verfassung als solche hätte eigentlich keinen Grund für ein derartiges fast revolutio
näres Aufbegehren der Bürger abgegeben. Sie hätte durchaus einiges Gute gebracht. Sie 
sollte vor allem die Handlungsfähigkeit der EU, aber auch die Rechte der Bürger stär
ken. Vorgesehen waren unter anderem:

 Ein europäischer Außenminister, der für die EU mit einer Stimme nach außen 
sprechen sollte.

 Ein für zweieinhalb Jahre bestellter (und einmal wiederwählbarer) Ratsvorsitzen
der anstatt der bisherigen halbjährigen Rotation im Vorsitz. Das sollte mehr Kon
tinuität und einen längeren Atem in der Europapolitik ermöglichen.

 Ein  einfacheres  und  durchsichtigeres  Entscheidungsverfahren  im  Rat: Er 
sollte öffentlich verhandeln, und anstatt der bisherigen undurchsichtigen Quoten 
sollten 55% der Mitgliedstaaten mit 60% der Bevölkerung für Entscheidungen er
forderlich sein.

 Mittels Volksinitiative sollte das Europäische Parlament dazu gezwungen werden 
können, sich mit einem bestimmten Thema zu befassen.
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 Die von einem Konvent unter dem Vorsitz des früheren deutschen Bundespräsi
denten  Roman  Herzog  aufgestellte  (und  bisher  unverbindliche)  europäische 
Grundrechtscharta sollte  in  die  Verfassung  integriert  und  dadurch  geltendes 
Recht werden.

 Nationale  Instanzen  sollten  ein  Klagerecht  erhalten, um  sich  gegen 
Kompetenzüberschreitungen  europäischer  Organe  vor  dem  Europäischen  Ge
richtshof zur Wehr setzen zu können.

 Das Europäische Parlament sollte mehr Befugnisse erhalten und seine Stel
lung gegenüber Rat und Kommission aufgewertet werden.

 Die Kommission sollte verkleinert werden durch Abkehr von der bisherigen Re
gel, daß jeder Mitgliedstaat einen Kommissar stellt.

Dies waren vor allem die Argumente,  die  die Regierungen und die meisten Medien 
nicht müde wurden, ins Feld zu führen, wenn es darum ging, den Bürgern die Vorteile 
der neuen Verfassung schmackhaft zu machen. Und in der Tat, die Verfassung wäre im 
Vergleich zum Vertrag von Nizza, der nun erst einmal weiterhin die Grundlage der EU 
darstellt, in mancher Hinsicht ein Fortschritt gewesen. Andererseits wurden problemati
sche Inhalte der Verfassung wie die Ausweitung der EU-Befugnisse etwa auch auf die 
kommunale Infrastruktur und vor allem die Kompetenz der EU-Organe, ihre Befugnisse 
zu erweitern (Kompetenz-Kompetenz), meist ausgespart, oder es blieb Kritikern vorbe
halten, darauf hinzuweisen, was das Vertrauen in die Regierungen auch nicht gerade 
stärkte.

Was die Bürger aber erzürnte, war weniger der Inhalt der Verfassung, als vielmehr das, 
was  nicht in der Verfassung stand, worüber abzustimmen ihnen vorenthalten wurde, 
was Regierungen und Parlamente also längst beschlossen oder – scheinbar unumkehrbar 
– eingeleitet hatten: Die Osterweiterung hatte mit einem Schlag zehn neue Mitglieder in 
die EU gebracht (»Big Bang«), statt einen nach dem anderen je nach seinem eigenen 
Status und Rhythmus aufzunehmen. Dann wären die Beitritte leichter zu »verdauen« ge
wesen. Der große »Beitrittsschlag« war noch kaum richtig verarbeitet, da war bereits die 
Eingliederung von Bulgarien und Rumänien im Jahre 2007 oder spätestens 2008 be
schlossene Sache, obwohl große Zweifel bestehen, ob sie bis dahin wirklich aufnahme
fähig sind. Selbst die Türkei stand vor der Tür, die schon geographisch – bis auf einen 
winzigen Zipfel – gar nicht zu Europa gehört. Allen beschwörenden Abwiegelungsver
suchen, darüber werde ja erst sehr viel später entschieden, schenkte man keinen Glau
ben mehr.

Überhaupt ist der Verlust des Vertrauens in die politische Klasse das alles beherrschen
de Moment. Das Immer-weiter-so in Sachen Europa ohne klares Ziel und ohne klare 
Grenzen,  das  Einschlagen  fester  Pflöcke  ohne  Rücksicht  auf  die  Befindlichkeit  der 
Menschen, ohne Eingehen auf ihre Wünsche, Sorgen und Ängste ließ den Frustrations
druck in der europäischen Bevölkerung immer mehr ansteigen. Hektische Betriebsam
keit sollte die bestehenden Mängel verdecken. Eine große Linie war und ist nicht auszu
machen. Das ständige Vorwärtseilen machte schwindelig und sollte offenbar über das 
brüchige  Fundament  hinwegtäuschen.  Es  bringt  nichts,  immer  weitere  Stockwerke 
draufzusetzen, wenn das Gebälk einsturzgefährdet ist. Solches Vorgehen setzt das Gan
ze aufs Spiel. Große Teile der Bevölkerung verstehen die EU nicht mehr und betrachten 
sie nicht mehr als ihre Angelegenheit. Es fehlt zudem an jeglicher Vision. Ursprünglich 
stand Europa für Frieden und Wohlstand. Der Frieden scheint nach dem Zusammen
bruch des imperialistischen Kommunismus ohnehin gesichert.  Von »Wohlstandsmeh
rung« zu  sprechen,  muß  –  angesichts  der  Massenarbeitslosigkeit,  des  ausbleibenden 
Wachstums,  der  Angst  um die  Altersversorgung  und der  anschwellenden  Staatsver
schuldung – geradezu zynisch anmuten. An die Vorteile des Binnenmarktes hat man 
sich  ohnehin  seit  langem gewöhnt,  und in  der  sogenannten  Dienstleistungsrichtlinie 
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etwa sah man – angesichts der niedrigen Löhne im Osten – vor allem eine Gefahr für 
westliche  Arbeitsplätze.  Der  »polnische  Klempner«  als  Inbegriff  des  Lohndumpings 
machte in den Abstimmungskämpfen Karriere. Hinzu kommt die Angst vor dem Super
staat. Europa scheint undefinierbar und gleichzeitig zum Selbstzweck zu werden. Viel
leicht soll das rastlose Immer-weiter-so ja auch nur dem scheinbaren Nachweis der Da
seinsberechtigung der EU-Organe dienen.

Die EU-Krise nach dem Nein der Bürger zum Verfassungsvertrag versuchte die große 
Mehrheit der Regierungschefs in bewährter Methode zu überspielen, indem man bei den 
Beschlüssen über die mittelfristige Finanzierung der EU Handlungsfähigkeit demons
trieren wollte – einmal mehr ohne Besinnung, ob die Richtung überhaupt noch stimmt. 
Das mißlang, weil Chirac (mit Unterstützung von Schröder) es ablehnte, die unsinnige 
Agrarfinanzierung zur Diskussion zu stellen und damit eine Konsequenz aus der Ent
fremdung der Bürger gegenüber der EU zu ziehen: den Sinn der EU zu überdenken und 
mit der Korrektur von Fehlentscheidungen ernsthaft zu beginnen.

Die Abgehobenheit der europäischen Kaste zeigen erst recht ihre Beschlüsse in eigener 
Sache: die Überbezahlung von Europafunktionären und die steuerlichen und anderen 
Privilegien, mit denen europäische Politiker sich gesundstoßen, ohne daß die Bürger, 
die den Gürtel immer enger schnallen müssen, etwas dagegen unternehmen könnten. 
Die Entscheidungen hoch oben über die Köpfe der Bürger hinweg, das enorme Demo
kratiedefizit, hatten ein Potential an Frust, ein Gefühl des Unverstandenseins, des Nicht-
ernst-genommen-Werdens aufgestaut.  Und das entlud sich jetzt  eruptiv.  Der  enorme 
Überdruck hatte nach einem Ventil gesucht und es in der Abstimmung über die EU-
Verfassung gefunden.

Das Nein war ein Mißtrauensvotum der Bürger gegenüber der politischen Klasse, wie es 
Europa noch nicht erlebt hat. Hätte das Haager Parlament abzustimmen gehabt, so hät
ten rund 80% der 150 Abgeordneten für die EU-Verfassung votiert.  Alle drei Regie
rungsparteien und sogar die oppositionelle Arbeiterpartei hatten sich für die Verfassung 
ausgesprochen. In Frankreich hätten sogar 90% der Nationalversammlung für die Ver
fassung gestimmt – ähnlich wie in Deutschland. Das niederländische »Nee« ist rechtlich 
nicht einmal bindend. Die Regierung sah auch politisch keinen Automatismus und hatte 
vor der Abstimmung angekündigt, sie wolle sich nur dann nach ihrem Ergebnis richten, 
wenn sich mehr als ein Drittel der Bürger beteiligten und davon über 60% die Verfas
sung ablehnten. Diese Voraussetzungen wurden bei weitem erfüllt.

Schon vor den Abstimmungen zitterte die politische Klasse ganz Europas dem 29. Mai 
2005 entgegen. Chirac hatte sich, als er am 14. Juli 2004 das Referendum anordnete und 
noch die meisten Franzosen das Verfassungsprojekt zu unterstützen schienen, offenbar 
gründlich verkalkuliert. (Nur in einem Punkt war er erfolgreich: Er hatte die französi
sche Linke völlig gespalten.) Um der französischen Regierung zu helfen, kam alles, was 
im EU-Europa Rang und Namen hat, nach Frankreich. Kurz vor dem Termin versam
melte sich die gesamte europäische Sozialdemokratie, um dem »bösen Lümmel«, dem 
sich ungezogen gebärdenden Volk, ins Gewissen zu reden. Es kamen auch der deutsche 
Bundeskanzler Gerhard Schröder und der spanische Premier José Luis Zapatero.  Die 
Abstimmung im Deutschen Bundestag wurde absichtlich vor den französischen Abstim
mungstermin gelegt, um auch auf diese Weise suggestiv auf das Nachbarland einzuwir
ken. Aus demselben Grund stimmte der Bundesrat der Verfassung, zwei Tage vor der 
französischen Abstimmung, zu.

Auch das Zustandekommen der Verfassung selbst war in Wahrheit von Bürgerferne ge
prägt. Der Text von fast 500 Seiten mit unzähligen, zum Teil ellenlangen Artikeln war 
nur schwer durchschaubar. Ein »Konvent«, der nur dem Namen nach ein Bürgeraus
schuß, in Wahrheit ein reines Elitengremium war, hatte sie unter dem Vorsitz des ehe
maligen französischen Staatspräsidenten, des Technokraten Giscard d’Estaing, ausgear
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beitet,  der nun nach dem Scheitern der Verfassung nicht mehr Präsident von Europa 
werden kann. Der Konvent hatte zwar die Bürger zu Eingaben aufgefordert. Doch die 
Hunderttausende von Stellungnahmen wurden nicht systematisch ausgewertet, sondern 
einfach abgelegt. Man hatte Bürgernähe lediglich vorgespielt. Das Verfahren war eine 
Farce.

Selbst die Parlamente, die den Verfassungsvertrag ratifizierten, wie der Deutsche Bun
destag, hatten keine Ahnung von seinem Inhalt. Das Fernsehmagazin Panorama stellte 
am Tag der Abstimmung einer Reihe von Bundestagsabgeordneten einige einfache Fra
gen zum Inhalt  der  Verfassung.  Kein einziger  wußte  auch nur  annähernd Bescheid. 
Auch Mitglieder des zuständigen Ausschusses, wie z.B. der Fraktionsvorsitzende der 
FDP, Gerhard, stammelten vor der Kamera hilflos herum.

Die Volksabstimmungen hatten gewiß auch nationale Gründe. Die Regierungen hatten 
innenpolitisch Vertrauen verloren und wurden abgestraft. Doch darin liegt schon des
halb auch eine europäische Komponente, weil die nationalen Regierungen auch in Sa
chen Europa das Sagen haben. Der Ministerrat, der aus nationalen Regierungen besteht, 
ist nach wie vor das zentrale Organ der EU. Zudem spiegelt sich im französischen und 
niederländischen Nein ganz allgemein das aufgestaute Unbehagen über den ungebrems
ten  europäischen Zug,  der  scheinbar  selbstgesteuert  immer  weiter  rast  –  und keiner 
weiß, wohin.

Das Tabu ist endlich gebrochen. Nun muß nicht nur über die unbestrittenen Vorteile der 
EU, sondern auch über ihre Kehrseiten offen diskutiert werden. Illusionen reichen nicht 
mehr. Nun müssen die Bürger »mitgenommen« werden. Hier hat die Politik bisher kläg
lich versagt. Das Nein bedeutet deshalb sehr viel mehr als das Scheitern des Verfas
sungsvertrages. Es steht für eine fundamentale europäische Vertrauenskrise und stellt 
die ganze bisherige Verfahrensweise, weit weg vom Volk, und damit das Selbstver
ständnis der politischen Klasse insgesamt in Frage. Das ist auch die Diagnose, mit der 
die Staatspräsidenten von sieben Mitgliedstaaten der EU ihren Appell vom 15. Juli 2005 
eröffneten:

Der Ausgang der Referenden in Frankreich und in den Niederlanden hat die 
Unzufriedenheit vieler Bürgerinnen und Bürger darüber zum Ausdruck ge
bracht, daß die europäische Politik nicht ihren Erwartungen entspricht. Die 
meisten unterstützen zwar das europäische Projekt, haben aber ein Unbeha
gen gegenüber der Art, wie es betrieben wird. Sie fühlen sich sowohl von den 
Entscheidungen ausgeschlossen, die für ihre Zukunft von größter Bedeutung 
sind, als auch von solchen, die ihr tägliches Leben bestimmen.189
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A.11
Geldströme in Europa: Seismographen der Politik

Die Beschäftigung mit  den Finanzen, auch mit  denen des Staates,  gilt  vielen immer 
noch als etwas Minderwertiges.  Über Geld spricht man nicht. Das hat historisch ge
wachsene ideologische Wurzeln. Der deutsche Idealismus verachtete alles Finanzielle 
zutiefst. Und Jean-Jacques Rousseau meinte abfällig, Finanzen seien etwas für Sklaven, 
nicht für Bürger.190 Die überkommene »Finanzblindheit«191 nahm noch zu, wenn es um 
die Finanzierung der politischen Akteure selbst geht. Man scheute davor zurück, sich 
mit finanziellen Interna der Mächtigen in Staat und Politik zu befassen, ihnen mögli
cherweise zu nahe zu treten und sich den Vorwurf des Neides einzuhandeln.

Solche Art von Zurückhaltung ist  heute nicht  mehr  angebracht,  zumal  die  Finanzen 
nicht nur ein Bereich unter anderen sind, sondern in Wahrheit fast so etwas wie der stra
tegische Punkt, von dem aus man die Dinge in den Blick und in den Griff bekommt. In 
den staatlichen Finanzen spiegelt sich der Zustand des Gemeinwesens seit eh und je be
sonders deutlich wider;192 in der Politikfinanzierung zeigen sich charakteristische Eigen
arten der Politik wie durch die Lupe vergrößert. Geld ist nicht nur Mittel zur Erringung 
der Macht und Gegenstand sowie Resultat der Machtausübung,193 sondern auch exakt 
meßbar. Geldflüsse hinterlassen deshalb besonders interessante Spuren. »If you follow 
the money trail you will come upon the truth« heißt es im angelsächsichen Sprachbe
reich treffend,194 mag der Widerwille vieler Staats- und Sozialwissenschaftler, sich mit 
der Geldseite ihrer Forschungsobjekte zu befassen, diese Quelle der Erkenntnis auch oft 
ungenutzt lassen. Die zentrale Bedeutung der Finanzen war früher, vor Rousseau und 
dem  Idealismus,  auch  unter  politischen  Schriftstellern  weithin  anerkannt.  Der  Satz 
»Geld ist der Kern der öffentlichen Dinge« stand seit dem Altertum im Mittelpunkt der 
Staatswissenschaften.195 Daß die Finanzen die Nerven der Politik darstellen, daß sich im 
Geld die Politik widerspiegelt, hat sich schon bei Behandlung des Agrar- und Struktur
haushalts der EU gezeigt (siehe S. 78 f.). Dies wird, um ein weiteres Beispiel zu nen
nen, genauso deutlich in der nationalen Steuerpolitik. Der Unsinn des Steuerdickichts 
mit seinen unzähligen Ausnahmen und Vergünstigungen beruht auf der Macht der Lob
by (siehe S. 200). Die politischen Schwierigkeiten, das zu bereinigen, bestätigen diese 
Macht, obwohl es dann allen besser ginge, außer vielleicht den Funktionären in Büro
kratie, Politik und Verbänden: Wir hätten Klarheit, mehr Gerechtigkeit und mehr Wirt
schaftswachstum.

Noch deutlicher wird die zentrale Rolle des Geldes bei der Finanzierung der Politik 
selbst.  Die Frage, wie das Gemeinwesen seine politischen Führer entschädigen solle, 
war für politische Denker von Aristoteles bis Bentham ein zentraler Gegenstand ihres 
Interesses – ganz im Gegensatz zur lange bei uns vorherrschenden Haltung der Wissen
schaft. Dabei verdient dieser Bereich gerade heute wieder verstärkte Aufmerksamkeit.196

Die völlig aus dem Ruder laufende Politikfinanzierung zeigt deutlicher als jeder andere 
Bereich, daß die Europäische Union bei Lichte besehen immer noch ein höchst dürftig 
legitimierter Apparat ist, der zum Selbstzweck zu werden droht. Was in der Europäi
schen Union am großzügigsten geregelt ist, ist die Finanzierung des politischen Perso
nals und der Bürokratie. Dazu paßt auch, daß nach dem Scheitern der Verfassung in 
Frankreich und den Niederlanden und dem Scheitern der Finanzplanung auf dem Brüs
seler Gipfel im Juni 2005 das Parlament und der Rat nichts Eiligeres zu tun hatten, als 
ein Finanzstatut zu beschließen, das das Gehalt von 80% der Abgeordneten massiv er
höht und den EU-Haushalt zusätzlich um mehr als 60 Millionen Euro jährlich belastet. 
Es fehlt an wirksamer Kontrolle. Deutsche können weder durch ihr Stimmverhalten bei 
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Europawahlen Politiker zur Verantwortung ziehen, noch können sie sich in Volksab
stimmungen zu Wort melden, etwa zur europäischen Verfassung oder zum Beitritt neuer 
Mitgliedstaaten. Und eine europaweite kritische öffentliche Meinung fehlt nach wie vor. 
Alles, was wir an der Europäischen Union kritisieren, findet sich in potenzierter Weise 
in der Finanzierung ihrer Amtsträger, ihrer Abgeordneten, ihrer Beamten, ihrer Parteien 
und deren Hilfsorganisationen wieder:

 die Bürgerferne ihrer Parteien, ihrer Politiker und ihrer Bürokratie,

 die eingeschränkte Information der Öffentlichkeit,

 die mangelnde Kontrolle der europäischen Organe,

 die fehlende Transparenz der Entscheidungsprozesse,

 das Demokratiedefizit und

 das Eigeninteresse der politischen Klasse, das sich aufgrund der Bürgerferne und 
Kontrollschwäche um so ungehemmter entfalten kann.

So  erweist  sich  schlußendlich  die  unmäßige  und  privilegiengespickte  Politikfi
nanzierung als ein Seismograph für den bedenklichen Zustand der Europäischen Union 
insgesamt.
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B.
Selbstbedienung auf europäisch:
Parteien und ihre Hilfstruppen

B.1
Vorspiel

Gesetze über Parteien sind im Parteienstaat der Bundesrepublik Teile der materiellen 
Verfassung. Entsprechend heftig werden selbst kleinere Mängel und Gesetzesänderun
gen diskutiert. Von der neuen europäischen Parteienverordnung hat dagegen noch kaum 
jemand Notiz genommen, obwohl nun von Brüssel her wichtige Grundsätze des deut
schen Parteienrechts unterlaufen werden. Bei der Diskussion um die europäische Ver
fassung darf deshalb die europäische Parteienverordnung nicht ausgeklammert bleiben.

Das europäische Parteiengesetz, das Parteibünde wie Parteien behandelt und mit Steuer
geldern mästet, trat nach den Europawahlen 2004 in Kraft. Seine Regelungen spotten al
len Grundsätzen, wie sie etwa das Bundesverfassungsgericht und der Europarat für eine 
angemessene  öffentliche  Parteienfinanzierung  entwickelt  haben.  Abgehobene  Kunst
produkte,  die weder Bürger zu ihren Mitgliedern zählen noch Kandidaten für Parla
mentswahlen aufstellen, werden zu Parteien erklärt – nur aus einem einzigen Grund: da
mit man ihnen Steuergeld zuwenden kann. Dabei bilden die großen Parteien einen »clo
sed shop«, teilen das Geld unter sich auf und schließen die Kleineren aus. Offenheit und 
Chancengleichheit des politischen Wettbewerbs bleiben auf der Strecke. Mangels ge
waltenteilender Gegengewichte fehlt jede Begrenzung der Subventionen nach oben. Ein 
Betrag von hundert Millionen Euro im Jahr, der zu den nationalen Subventionen noch 
hinzukommt,  wird  schon jetzt  anvisiert.  Derartige  Summen machen  jede  finanzielle 
Verankerung der Parteibünde in der Basis überflüssig. Wie sollen solche künstlichen 
Organisationen noch den politischen Willen und die Wünsche der Bürger zum Aus
druck bringen? Damit verkehrt sich die demokratische Willensbildung von unten nach 
oben in ihr Gegenteil. Die Brisanz dieses Gesetzes ist bisher noch kaum jemandem auf
gefallen, weder in Deutschland noch in den anderen 24 EU-Staaten.

Als Valery Giscard d’Estaing im Juli 2003 unter Blitzlichtgewitter den Verfassungsent
wurf des Konvents präsentierte, beschloß das Europäische Parlament fast gleichzeitig, 
von der  Öffentlichkeit  aber  kaum bemerkt,  ein  Gesetz  über  den Status  und die  Fi
nanzierung von Europaparteien. Da dieses Gesetz – angesichts der zentralen Rolle, die 
den politischen Parteien in der Demokratie zukommt – Verfassungsrecht in materiellem 
Sinne ist, müßte es eigentlich dringend in die Diskussion um die Europäische Verfas
sung einbezogen werden. Das geschieht aber nicht. Vielmehr ist es der Europapolitik 
bisher gelungen, die Parteienfinanzierung aus der öffentlichen Diskussion herauszuhal
ten.

Die etablierten politischen Parteien haben sich eine neue, nunmehr ganz legale Geld
quelle erschlossen: die Europäische Union. Das Europäische Parlament beschloß am 19. 
Juni 2003 die Finanzierung von europäischen Parteibünden.1 Am 29. September 2003 
gab der Rat auch formell seine Zustimmung,2 die er bereits zuvor informell signalisiert 
hatte.3 Die »Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Regelun
gen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung«, wie sie 
offiziell heißt, ist drei Monate nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft getre
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ten,4 die Bestimmungen über die öffentliche Finanzierung, die den Hauptteil ausmachen 
(Art. 4 bis 12), ist dagegen erst am »Tag der Eröffnung der ersten Sitzungsperiode nach 
den Wahlen  zum Europäischen  Parlament  im Juni  2004« (Art.  13  der  Verordnung) 
wirksam geworden; das war der 20. Juli 2004. Inzwischen sind die ersten Gelder geflos
sen. Und dies, obwohl etwa die deutschen Parteien für die Europawahlen bereits seit 
langem Staatsgeld aus dem Bundeshaushalt  bekommen.5 Anfangs sind 6,5 Millionen 
Euro im Jahr im europäischen Haushalt vorgesehen,6 eine Summe, die aber, wie schon 
jetzt abzusehen ist, rasch steigen wird.7 Die ansonsten für derartige Subventionen vorge
sehene degressive Staffelung8 wird ausdrücklich suspendiert (Art. 9 Abs. 6). Die Sub
vention soll zunächst allein den Etablierten, das heißt den bestehenden großen Partei
bünden, zugute kommen.

In der vorgesehenen Regelung kulminiert das Demokratiedefizit des europäischen Sys
tems  in  zugespitzter  Form,  besonders  die  Bürgerferne  und  die  fehlende  politische 
Gleichheit. Kern der Regelung ist die Institutionalisierung und öffentliche Finanzierung 
eines schillernden Konstrukts: der »politischen Parteien auf europäischer Ebene«. Dabei 
werden alle guten, den demokratisch-rechtsstaatlichen Verfassungsüberlieferungen der 
Mitgliedstaaten entspringenden Grundsätze über Bord geworfen: sowohl die überkom
menen Grundsätze für die begriffliche Bestimmung von Parteien als auch die Grundsät
ze für ihre Finanzierung.
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B.2
Illegal und undurchschaubar: die Finanzierung 

von Parteibünden über die Straßburger Fraktio
nen

Bisher erfolgte die Finanzierung von europäischen Parteibünden und teilweise auch von 
nationalen Wahlkämpfen aus Mitteln der Fraktionen des Europäischen Parlaments, die 
ja ebenfalls, und zwar in großem Umfang, aus dem EU-Haushalt alimentiert werden.9 

Doch das war rechtswidrig. Das haben der Europäische Gerichtshof und der Europäi
sche Rechnungshof klargestellt. Das Urteil des Gerichtshofs erging bereits 1984;10 der 
Rechnungshof hat entsprechende Zahlungen 1989 moniert11 und dann noch einmal sehr 
nachdrücklich in einem Sonderbericht vom Juni 2000.12

Die Europaparteien hatten laut Rechnungshofbericht von 2000 von den Fraktionen rund 
1,4 Millionen Euro im Jahr erhalten.13 Zu diesen Mitteln waren noch die Kosten für die 
Überlassung von Räumlichkeiten und Personal hinzugekommen. In Reaktion auf den 
Rechnungshofbericht beschloß das Präsidium des Europäischen Parlaments am 02.10. 
2000,14 die Fraktionen dürften bis zu 5% der für sie in den Haushalt eingestellten Mittel 
des Parlaments an die Parteien weiterleiten. Dies waren im Jahr 2004 2,1625 Mio. Euro. 
Zusätzlich dürfen die Fraktionen den Parteien bis zu 10% der ihnen laut Stellenplan zu
gewiesenen Mitarbeiter überlassen, das sind im Jahr 2004 67 Mitarbeiter, was einen Ge
genwert von weiteren rund 7,1 Mio. Euro ausmacht. Insgesamt wurden die politischen 
Parteien somit im Jahr 2004 bereits mit rund 9,2 Mio. Euro aus dem Parlament quersub
ventioniert. Allerdings ist auch dies unzulässig.15 Nach Verabschiedung der Parteienver
ordnung wurde die Regelung über die Verwendung der Fraktionsmittel zwar überarbei
tet,16 die Vorschriften über die Unterstützung der Parteien aus diesen Mitteln wurden je
doch nicht verändert.

Daß es – nach vielen gescheiterten Versuchen – schließlich zum Erlaß einer Parteien
verordnung gekommen ist,  hat einen banalen Grund: Die Parteibünde wurden bisher 
schon aus EU-Mitteln finanziert,  nur eben indirekt und illegal. Statt aber die illegale 
Praxis ersatzlos zu unterbinden, versuchte man nun, die bisherigen Zahlungen zu legali
sieren, um sie beibehalten und später massiv ausweiten zu können.

Dieses  Vorhaben  brannte  den  Befürwortern  einer  europäischen  Parteienfinanzierung 
derart auf den Nägeln, daß sie es schon vor Jahren verwirklichen wollten, obwohl die 
nunmehr in Art. 191 Abs. 2 EGV enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer öf
fentlichen Finanzierung erst mit dem Inkrafttreten des Nizza-Vertrages, also seit dem 1. 
Februar 2003, vorliegt. So hatte das Europäische Parlament im Jahr 2001 die Verab
schiedung einer  Parteienverordnung  auf  der  zweifelhaften  Rechtsgrundlage  der  Ver
tragslücken-Schließungsklausel  des  Art.  308  EGV  gefordert.  Noch  im  sogenannten 
Tsatsos-Bericht des Jahres 1996 war diese Rechtsgrundlage als nicht ausreichend ange
sehen worden. Auch die Kommission hatte Bedenken geäußert.  Der Rat verweigerte 
dementsprechend die Behandlung des Parlamentsvorschlags.
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B.3
Parteibünde: Die berechtigten Acht

Empfänger des Geldsegens sind vor allem drei Parteibünde.17 Auf sie ist die Regelung 
ursprünglich unübersehbar gemünzt. Ihre Chefs haben nicht nur auf Erlaß der entspre
chenden Vorschrift im EG-Vertrag (Art. 191) gedrängt, sondern auch an der auf dieser 
Basis erlassenen Parteienverordnung »gestrickt«, die derartige Parteibünde nun zu »Par
teien auf europäischer Ebene« erklärt – allein aus einem einzigen Grund: um ihnen Geld 
aus dem Haushalt der Europäischen Union zuwenden zu können. Diese Parteibünde, die 
aus den entsprechenden Fraktionen des Europäischen Parlaments hervorgegangen sind, 
sind die »Sozialdemokratische Partei Europas« (SPE) als Zusammenschluß der sozial
demokratischen und sozialistischen Parteien, die »Europäische Volkspartei« (EVP) als 
Organisation des bürgerlich-konservativen Lagers und die »Liberale und Demokratische 
Partei Europas« (LIBE) als Zusammenschluß der liberalen Parteien. Die SPE wurde im 
November 1992 in Den Haag gegründet und ging aus dem 1974 entstandenen »Bund 
der Sozialdemokratischen Parteien der Europäischen Gemeinschaft« hervor.18 Die EVP 
wurde 1976 in Brüssel gegründet.19 Die LIBE ging 1993 aus der 1976 gegründeten »Fö
deration liberaler  und demokratischer  Parteien der Europäischen Gemeinschaft« her
vor.20

Hinzugekommen sind fünf weitere Parteibünde: die »Europäische Grüne Partei« (EGP) 
als Dachorganisation der grünen Parteien,21 die »Europäische Freie Allianz« (EFA) als 
Föderation regionalistisch orientierter Parteien, die Partei der Europäischen Linken (EL) 
als Zusammenschluß der nichtsozialdemokratischen Linken,22 die Union für ein Europa 
der Nationen (UEN), die überwiegend aus europaskeptischen Parteien besteht, und die 
Partei  der Demokraten und der Unterschiede (PDE). Diese acht Parteibünde erhalten 
jetzt Geld aus dem EU-Topf. Ihre Mitgliedsparteien stellen zusammen 586 (von insge
samt 732) Abgeordnete im Europäischen Parlament. Mitglieder dieser Parteibünde sind 
vor allem nationale Parteien, Fraktionen und Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
und zahlreiche Funktionsträger von Mitgliedsparteien,  nicht (oder nur in unwesentli
chem Umfang) aber normale Bürger.
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B.4
Ungerecht und außer Kontrolle:
Wie Parteibünde mit Steuergeld

gemästet werden sollen

B.4.1
Von 4,6 auf 100 Millionen Euro

Von den für das zweite Halbjahr 2004 im Haushaltsplan bereitgestellten 6,5 Mio. Euro 
hat das Präsidium des Europäischen Parlaments den genannten acht Parteibünden am 
13.10.2004 4,647 Mio. Euro zugebilligt. Dieser Betrag dürfte bald steigen, da die Par
teien im Europäischen Parlament selbst über das Volumen entscheiden. Was sie sich be
willigen, steht – anders als zum Beispiel in Deutschland, wo die genaue Höhe im Partei
engesetz niedergelegt ist23 – nicht in der Verordnung. Dann nämlich müßte der Minister
rat, in dem die Regierungen der 25 Mitgliedstaaten der EU sitzen, jeder Erhöhung mit 
qualifizierter Mehrheit zustimmen (Art. 191 Abs. 2,251 EG), und das Ergebnis müßte 
im Amtsblatt veröffentlicht werden. Der Betrag wird vielmehr nur in den Haushaltsplan 
des Europäischen Parlaments eingestellt, wo er leicht in der Vielzahl der Titel untergeht. 
Die ohnehin schwach ausgeprägte Kontrolle  des Parlaments  durch die  Öffentlichkeit 
wird dadurch weiter geschwächt. Formal muß der Rat zwar auch dem Haushalt zustim
men.  Es besteht aber ein  Gentlemen’s Agreement,  wonach der Einzelplan des Parla
ments als dessen alleinige Angelegenheit behandelt wird und der Rat ihn unbeanstandet 
passieren läßt. So kommt der Selbstbewilligungsmodus einem verborgenen Geldhahn 
gleich, den die Parteien nur aufzudrehen brauchen, um ihre Kassen auf Kosten der Steu
erzahler zu füllen. Dieser Versuchung dürften die Europaparteien alsbald erliegen, und 
das ist auch so beabsichtigt: Wir müssen halt »klein anfangen«, ließ  Martin Schulz, 
Chef der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament,  bereits verlauten.24 Die 
Summe werde schnell auf 100 Millionen Euro wachsen, soll der Parlamentsberichter
statter und SPD-Europaabgeordnete  Jo Leinen ergänzt haben.25 Gegenüber der Presse 
behauptete Leinen dann, er könne sich an eine solche Aussage »nicht erinnern«,26 ein 
Dementi dritter Klasse.

Und  selbst  100  Millionen  Euro  sind  wohl  noch  lange  nicht  das  »Ende  der 
Fahnenstange«. Eine »absolute Obergrenze«, wie sie das Bundesverfassungsgericht für 
die staatliche Parteienfinanzierung durchgesetzt hat,27 gibt es in Brüssel nicht. So droht 
genau die Gefahr, der das Bundesverfassungsgericht entgegenwirken wollte: daß näm
lich der Bürger den Eindruck gewinnt, »die Parteien ›bedienten‹ sich aus der Staatskas
se« mit allen negativen Folgen für das Ansehen der Parteien und ihre Funktionserfül
lung.28 Es ist auch nicht recht ersichtlich, wofür die Parteibünde das viele angestrebte 
Geld eigentlich brauchen. Noch weniger ist einzusehen, warum die nationalen Parteien 
ihre Dachorganisationen nicht selbst ausreichend alimentieren. Denn, wie in Deutsch
land die CDU/CSU, die SPD, die Grünen, die FDP und die PDS, bekommen auch ande
re  nationale  Mitgliedsparteien  der  europäischen Parteibündnisse  hohe Zuschüsse aus 
den Staatshaushalten.

Es könnte sich damit auf EU-Ebene genau das wiederholen, was wir aus der Entste
hungsgeschichte der Staatsfinanzierung in Deutschland kennen. Auch hier fing es 1959 
mit 5 Millionen Mark klein an. Die Subvention stieg dann rasch auf 38 Millionen im 
Jahr 1964 und sollte nach einem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen ab 1966 über 
90 Millionen Mark jährlich betragen.29 In Reaktion auf diese Explosion zog das Bundes
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verfassungsgericht 196630 und in späteren Urteilen Grenzen. Doch da ließ sich nur noch 
das weitere Wachstum abbremsen, das Volumen aber nicht mehr zurückführen.

B.4.2
So tun als ob: Europaparteien

In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es zwei unabdingbare Vorausset
zungen für die Anerkennung einer Organisation als politische Partei: Sie muß natürliche 
Personen als Mitglieder haben, und sie muß die Teilhabe an der Staatsmacht anstreben, 
indem sie Kandidaten aufstellt,  die sich bei Wahlen um Parlamentssitze bewerben.31 

Beide Voraussetzungen, ohne die schon begrifflich keine politische Partei vorliegt, ha
ben einen guten Sinn, sie sollen ein Mindestmaß an Bürgernähe der Parteien sichern.

Die Parteibünde erfüllen in ihrer jetzigen Form beide Bedingungen nicht. In den Statu
ten aller europäischen Parteibünde wird natürlichen Personen, wenn überhaupt, nur eine 
Nebenrolle zugewiesen. Die Aufstellung von Kandidaten bei Europawahlen wird von 
den nationalen Parteien wahrgenommen, und das dürfte auch so bleiben, solange jeder 
der 25 Mitgliedstaaten sein eigenes Wahlrecht behält. Art. 3 Buchstabe b der Verord
nung verlangt von Parteien auf europäischer Ebene zwar, daß sie »an den Wahlen zum 
Europäischen Parlament teilgenommen oder die Absicht bekundet (haben), dies zu tun«. 
Es ist aber nicht ersichtlich,  wie Parteibünde dies – glaubwürdig – tun sollen. Denn 
gleichzeitig ist ihnen verboten, ihre Mittel zur direkten oder indirekten Finanzierung ih
rer Tochterparteien zu verwenden (Art. 7 der Verordnung), in deren Händen die Wahlen 
liegen. Die für Wahlkämpfe aufgewendeten Mittel von Parteibünden kämen ja zwangs
läufig ihren nationalen Mitgliedsparteien zugute, was aber gerade verboten ist. Im Übri
gen müßten dann eigentlich die staatlichen Gelder, die die nationalen Parteien erhalten, 
soweit sie auf die Finanzierung der Europawahl bezogen sind, entsprechend gekürzt und 
in Deutschland müßte die absolute Obergrenze herabgesetzt werden.

Den Parteibünden fehlt somit genau das, was politische Parteien im Kern ausmacht. Sie 
erfüllen die in Europa anerkannten Mindesterfordernisse des Parteibegriffs nicht. Es ist 
deshalb fraglich, ob sie überhaupt als  Parteien auf europäischer Ebene im Sinne des 
Art. 191 EG angesehen werden können. Nur für solche Organisationen ermächtigt diese 
Vorschrift aber zur Einführung einer europäischen Parteienfinanzierung. Eine von den 
Vorsitzenden der etablierten Parteibünde und den Fraktionen des Europäischen Parla
ments im Jahre 1991 vorgeschlagene Fassung des Art. 191 EG definierte als europäi
sche Parteien noch »die föderativen Vereinigungen von nationalen Parteien«, die »im 
Europäischen Parlament  eine einzige  Fraktion« bilden.32 Das war auf  die  etablierten 
Parteibünde selbst gemünzt. Doch genau diese Formulierung enthält der dann in Kraft 
gesetzte Art. 191 EG nicht. Er spricht von Parteien auf europäischer Ebene, ohne den 
Begriff, wie damals von den Parteibünden gewünscht, zu definieren. Seine Bestimmung 
muß sich deshalb – nach den geltenden Grundsätzen über die Auslegung von Europa
recht – an den Kriterien des Parteibegriffs orientieren,  wie er in den Mitgliedstaaten 
kraft gemeinsamer Überlieferung gilt,33 und dieser verlangt jene Mindestvoraussetzun
gen, die die etablierten Parteibünde eben nicht erfüllen.

B.4.3
Staatsquote von 100%

Ein Mindestmaß an Bürgernähe will das deutsche Parteienrecht auch dadurch erreichen, 
daß die Staatsfinanzierung höchstens die Hälfte der Einnahmen der Parteien ausmachen 
darf (»relative Obergrenze«).34 Dadurch sollen die Parteien auf finanzielle Zuwendun
gen der Bürger angewiesen bleiben. Dagegen brauchen sich Europaparteien nur zu 25% 
aus privaten Quellen zu finanzieren (Art. 10 Abs. 2 der Verordnung). Und diese abge
senkte »Eigenfinanzierungsquote« wird noch dadurch entwertet, daß Zuwendungen von 
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Parteien, Fraktionen und »Parteisteuern« von Abgeordneten als private Mittel gelten, 
auch wenn sie aus öffentlichen Kassen stammen. Das läuft, wie bei genauerem Hinse
hen erkennbar wird, schon jetzt auf eine bis zu 100-prozentige Finanzierung aus öffent
lichen Mitteln hinaus.

B.4.4
Parteien ohne Funktionen

Den Parteibünden fehlen somit alle Voraussetzungen, die eine gewisse Bürgernähe ge
währleisten und es ihnen ermöglichen könnten, die demokratische Hauptfunktion von 
Parteien zu erfüllen: die Vermittlung der Willensbildung von unten nach oben. Die Par
teibünde sind stattdessen abgehobene Kunstprodukte, weit weg vom Bürger, von dem 
sie durch die totale öffentliche Alimentation erst recht unabhängig werden. Ihre Bürger
ferne macht sie auch absolut ungeeignet, »den politischen Willen der Bürger der Union 
zum Ausdruck zu bringen«, was Art. 191 EG-Vertrag aber von Parteien auf europäi
scher Ebene ausdrücklich verlangt. Damit fehlt der Verordnung auch aus diesem Grund 
die erforderliche europarechtliche Grundlage.

Neben den Parteibünden nennt Art. 2 der Verordnung als mögliche Parteien auf europäi
scher Ebene (und damit als Empfänger von öffentlichen Mitteln) auch »Vereinigungen 
von Bürgern«, also wirkliche Parteien. Derartige Organisationen gibt es bisher allerdings 
nicht, obwohl sie, wenn sie auch noch Kandidaten zu Wahlen aufstellen, den Parteibe
griff voll erfüllen würden und besonders geeignet wären, »den politischen Willen der 
Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen« und die anderen Funktionen zu erfüllen, 
die Art. 191 Abs. 1 EG von europäischen Parteien verlangt. Ob die Nennung von Bür
gerparteien in der Verordnung in Wahrheit nur auf dem Papier steht, um zu verschleiern, 
daß allein die genannten Parteibünde in den Genuß der öffentlichen Mittel kommen soll
ten, wird die weitere Entwicklung zeigen. Dies dürfte auch davon abhängen, ob die (so
gleich zu behandelnden) prohibitiven Voraussetzungen für die Anerkennung solcher ech
ten Europaparteien aufrechterhalten bleiben oder ob sie gelockert werden.

B.4.5
Ungerecht und außer Kontrolle:

Wie Parteibünde mit Steuergeld gemästet werden sollen

B.4.5.1
Sieben-Staaten-Klausel

Die etablierten Parteibünde haben die Hürden für den Zugang zum Europatopf  sehr 
hoch gesetzt. Art. 3 der Verordnung nennt vier »Voraussetzungen«, die eine politische 
Partei auf europäischer Ebene erfüllen muß, um an der öffentlichen Finanzierung teilzu
haben:

a) Sie muß in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, Rechtspersönlichkeit be
sitzen.

b) Sie muß ferner ein doppeltes Quorum überwinden, indem sie in einer bestimmten 
Zahl von Mitgliedstaaten ein bestimmtes Maß an Wahlerfolgen erreicht. Sie muß 
nämlich entweder

 »in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten durch Mitglieder des Euro
päischen Parlaments oder in den nationalen Parlamenten oder regionalen Par
lamenten oder in Regionalversammlungen vertreten« sein oder
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 »in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten bei der letzten Wahl zum 
Europäischen Parlament mindestens 3% der abgegebenen Stimmen in jedem 
dieser  Mitgliedstaaten  erreicht  haben.  Eine  dieser  beiden  Voraussetzungen 
muß also – bei 25 Mitgliedstaaten – in mindestens sieben Staaten vorliegen.

c) Sie muß »insbesondere in ihrem Programm und in ihrer Tätigkeit die Grundsätze 
(achten), auf denen die Europäische Union beruht, das heißt die Grundsätze der 
Freiheit und der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte, der Grundfreihei
ten und der Rechtsstaatlichkeit.«

d) Schließlich muß sie »an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilgenommen 
oder die Absicht bekundet (haben), dies zu tun.«

Sind diese vier Voraussetzungen erfüllt, erhält die Partei nach Vorlage der entsprechen
den Unterlagen (einschließlich der Satzung und der Stellung eines entsprechenden An
trags) öffentliche Mittel (Art. 4 der Verordnung). Der Gesamtumfang der öffentlichen 
Mittel ist nicht in der Verordnung bestimmt, sondern wird allein im Haushaltsplan fest
gelegt  (Art.  9  Abs.  1 der  Verordnung).  Für das (zweite  Halb)Jahr 2004 waren,  wie 
schon erwähnt, 6,5 Mio. Euro im Haushaltsplan vorgesehen.

Die »Aufteilung der Mittel« regelt Art. 10 der Verordnung:

 Ein kleiner Teil von 15% wird zu gleichen Teilen auf alle nach der Verordnung 
berechtigten Parteien auf europäischer Ebene aufgeteilt.

 Der Löwenanteil von 85% ist allein für diejenigen nach der Verordnung berech
tigten Parteien reserviert, die im Europäischen Parlament durch Abgeordnete ver
treten sind, wobei die Aufteilung im Verhältnis  zur Zahl der Abgeordneten er
folgt.

Damit regelt Art. 10 der Verordnung – entgegen seiner Überschrift – nicht nur die Ver
teilung der Mittel, sondern enthält hinsichtlich des Löwenanteils eine weitere Zugangs
voraussetzung: An den 85% wird nur beteiligt, wer Abgeordnete ins Europäische Parla
ment entsendet. Dadurch wird die Bedeutung der meisten der in Art. 3 der Verordnung 
genannten Voraussetzungen für die Teilhabe an der öffentlichen Finanzierung erheblich 
relativiert. Wer in sieben Mitgliedstaaten »in den nationalen Parlamenten oder regiona
len Parlamenten oder in Regionalversammlungen vertreten« ist  oder »bei der letzten 
Wahl zum Europäischen Parlament mindestens 3% der abgegebenen Stimmen« erhalten 
hat, ohne aber Abgeordnete ins Europäische Parlament zu entsenden, wird nur an den 
15% beteiligt, bleibt von den 85% dagegen ausgeschlossen.

Es ist aber überhaupt nicht einzusehen, warum es sieben Länder sein sollen, in denen 
Europarteien Erfolg haben müssen. Warum soll eine Partei, die in einem Mitgliedstaat 
die Schwelle überwindet und eine auf die Europäische Union bezogene Programmatik 
und Politik verfolgt, nicht an der öffentlichen Finanzierung teilhaben dürfen?35 Von den 
732 Mitgliedern des Europäischen Parlaments gehören nur 586 Mitgliedsparteien der 
acht Parteibünden an, die an der EU-Parteienfinanzierung partizipieren. Die Gruppie
rungen der anderen 146 Abgeordneten sind dagegen ausgeschlossen. Vor dem Bundes
verfassungsgericht hatte seinerzeit sogar ein einzelner parteiloser Bundestagskandidat – 
aus Gründen der Chancengleichheit im Wahlkampf – eine Beteiligung an der staatlichen 
Parteienfinanzierung erstritten, obwohl er nur 20% der im Wahlkreis abgegebenen gülti
gen Stimmen erlangt hatte und nicht in den Bundestag eingezogen war.36

In jedem Fall erscheint es überzogen, den Erfolg in sieben Mitgliedstaaten zu verlangen. 
Dänemark,  Italien  und  Österreich  hatten  im  Rat  für  die  Herabsetzung  des  Siebe
ner-Quorums auf drei plädiert, waren aber überstimmt worden. Jo Leinen hat dafür ein 
scheinbares Totschlagargument angeführt: Eine niedrigere Schwelle erlaube, daß sich 
Umberto Bossi mit der Lega Nord in Italien und Jörg Haider mit der FPO in Kärnten 
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zusammen mit der Schill-Partei in Hamburg zu einer europäischen Partei zusammensch
lössen.37 Diese Begründung mag zwar politisch nachvollziehbar sein, rechtlich aber ist 
sie unhaltbar. Falls bestimmte Parteien nicht den demokratisch-rechtstaatlichen Grund
sätzen  genügen,  müssen sie  bereits  aus  diesem Grunde ausgeschlossen werden.  Das 
sieht die Verordnung auch ausdrücklich vor (Art. 3 Buchstabe c). Genügen die genann
ten Parteien aber den demokratisch-rechtsstaatlichen Anforderungen, darf man sie nicht 
benachteiligen, und schon gar nicht darf man ihretwegen die Kriterien so verschärfen, 
daß auch viele andere Parteien massiv benachteiligt werden. In Wahrheit dürfte die ge
nannte Begründung nur vorgeschoben sein. Es geht den Verfassern der Verordnung of
fenbar darum, mögliche Konkurrenten von vornherein auszuschalten. Das ist mit dem 
Gleichheitssatz, der auch europarechtlich gilt (Art. 6 EU-Vertrag), aber schwerlich ver
einbar.

B.4.5.2
Prohibitive Bedingungen

Auch die Erfolgskriterien in jedem der sieben Mitgliedstaaten sind sehr streng. Um am 
15-Prozent-Anteil beteiligt zu werden, muß die Partei in mindestens sieben Staaten bei 
Europawahlen mindestens je 3% der Wählerstimmen erlangt haben. Die Beteiligung am 
85-Prozent-Anteil verlangt EU-Abgeordnete in sieben Staaten. Zwar gibt es noch die 
Möglichkeit, bei nationalen oder regionalen Wahlen zu kandidieren, und dort Erfolg zu 
haben dürfte meist sehr viel leichter sein als bei Europawahlen. Zudem bestehen in je
dem Mitgliedstaat in der Regel viele Möglichkeiten, an einer Regionalwahl teilzuneh
men, räumlich und zeitlich. Dagegen gibt es nur alle fünf Jahre eine Europawahl. Aber 
abgesehen davon, daß durch Erfolge bei Regionalwahlen nur der Weg zum 15-Prozent-
Anteil eröffnet wird, kommt für wirkliche Europaparteien eine Beteiligung an regiona
len oder nationalen Wahlen gar nicht in Betracht. Für eine Europapartei aus Bürgern 
macht es keinen Sinn, sich an regionalen Wahlen zu beteiligen. Es geht ihr ja nicht um 
irgendwelche Regionalpolitik, sondern um Europapolitik (und dafür werden Europapar
teien ja auch von der EU subventioniert). Es widerspräche dem Sinn der Sache, sie nur 
um der Finanzierung willen darauf zu verweisen,  an Regional-  oder Nationalwahlen 
teilzunehmen, obwohl es dort nicht um Europapolitik geht (oder höchstens nur sehr mit
telbar).

Geld aus der Europakasse bekommen echte Europaparteien,  realistisch gesehen, also 
nur, wenn sie bei Europawahlen in sieben Mitgliedstaaten mindestens 3% der Stimmen 
erhalten. Das ist für kleine und neue Parteien praktisch nicht zu schaffen. Die Voraus
setzungen sind prohibitiv. Jo Leinen, der im Europäischen Parlament Berichterstatter 
für die Parteienverordnung war, behauptet zwar, »eine neue europäische Partei« könne 
»jederzeit von Bürgerinnen und Bürgern aus mehreren EU-Ländern gegründet werden«. 
Doch das ist – angesichts der Sieben-Länder-Klausel – purer Zynismus. Leinen sucht 
diese Klausel mit dem Hinweis zu verteidigen, es genügten auch Abgeordnete in einem 
nationalen oder einem regionalen Parlament, und »bei ca. 340 Regionen in der erweiter
ten EU« sei »das leicht zu erreichen«. Doch das erscheint erst recht zynisch.Was für 
einen Sinn macht es für eine echte Europapartei aus Bürgern, sich an regionalen Wahlen 
zu beteiligen? Es geht ihr ja nicht um irgendwelche Regionalpolitik, sondern um Euro
papolitik. Es bleibt also dabei, daß eine echte Europapartei Geld aus der Europakasse 
nur bekommt, wenn sie bei Europawahlen in sieben Mitgliedstaaten Abgeordnete im 
Europaparlament hat oder mindestens drei Prozent der Stimmen erhält, was für kleine 
und neue Parteien eben nicht zu schaffen ist. Damit bleiben die demokratischen Grund
sätze der Gleichheit und Offenheit des politischen Wettbewerbs auf der Strecke. Die eu
ropäische Parteienlandschaft droht zu versteinern, und das dürfte auch Rückwirkungen 
auf die nationalen Parteien haben.
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Wie übertrieben hoch die Schwellen sind, zeigt auch ein Vergleich mit Deutschland: 
Hier bekommen Parteien schon dann Geld vom Staat, wenn sie bei Europawahlen min
destens 0,5% der Wählerstimmen erhalten (§ 18 Abs. 4 PartG) und nicht 3% oder 5% 
wie in Europa. Zudem muß dieser Prozentsatz nur in einem Staat, nämlich Deutschland, 
erreicht werden und nicht in sieben Staaten.38 In der EU ist die Hürde also bis zu 10-mal 
so hoch wie in Deutschland (5% statt 0,5%), und das in siebenmal so viel Staaten. Das 
Quorum ist also 10 mal 7, das heißt 70-mal so hoch wie in Deutschland.

B.4.5.3
Closed shop: Der Ausschluß unliebsamer Konkurrenten

Die Parteibünde der Etablierten teilen das Geld im Wesentlichen unter sich auf. Wie ein 
Kartell haben sie den Zugang zum Europatopf derart erschwert, daß andere kaum eine 
Chance haben.

Die Verteilung der 85% ist aus zwei Gründen hoch problematisch. Erstens werden die
jenigen Europaparteien von vornherein davon ausgeschlossen, die keine Abgeordneten 
im Brüsseler Parlament haben. Die dadurch errichtete Schwelle ist viel zu hoch. Zwei
tens ist auch der Schlüssel, nach dem das Geld unter die Berechtigten verteilt wird, un
angemessen. Die Verteilung entsprechend der Zahl der Mandate im Europäischen Parla
ment benachteiligt solche Parteien massiv, die in großen Ländern oder in Ländern mit 
Sperrklauseln antreten.

Eine Stimme aus Luxemburg hat bei der Verteilung der Mandate sechzehnmal so viel 
Gewicht wie eine Stimme aus Deutschland. Darin liegt eine krasse Ungleichheit, die ge
gen den demokratischen Fundamentalsatz »One man – one vote« verstößt, der grund
sätzlich auch ein etwa gleich großes Stimmgewicht verlangt. Die Verordnung dehnt die
se Ungleichheit des europäischen Wahlrechts nun auch auf die öffentliche Parteienfi
nanzierung aus. Eine Stimme in Luxemburg bringt den betroffenen Parteien auf euro
päischer Ebene somit auch sechzehnmal so viel öffentliche Mittel ein wie eine Stimme 
in Deutschland. Es lohnt sich also für Europaparteien, im Wahlkampf in kleinen Län
dern sehr viel mehr Geld pro Wähler auszugeben als in großen. Zwischen Wahlrecht 
und Parteienfinanzierung besteht aber ein großer Unterschied: Die Ungleichheit wird 
bei der Wahl bewußt hingenommen, weil sonst eine Zustimmung kleiner Staaten zur 
Europäischen Union nicht hätte erreicht werden könne. Deshalb ist der Gleichheitssatz 
für das Wahlrecht primärrechtlich ausnahmsweise außer Kraft gesetzt. Sowohl im Di
rektwahlakt39 als auch im EG-Vertrag40 fehlt die Garantie der Wahlgleichheit. Für die 
Parteienfinanzierung gibt es eine derartige Notwendigkeit  und eine darauf beruhende 
Außerkraftsetzung des Gleichheitssatzes dagegen nicht. Sie muß sich deshalb an dem – 
auch europarechtlich relevanten – Gleichheitssatz messen lassen,41 gegen den die Ver
teilung der öffentlichen Mittel nach der Zahl der Mandate im Europäischen Parlament 
eben verstößt.

Benachteiligt werden darüber hinaus auch solche Parteien, die in Mitgliedstaaten antre
ten, in denen Sperrklauseln beim Wahlrecht gelten. In einem Staat mit Sperrklausel ist 
es schwerer,  Abgeordnete ins Parlament  zu bekommen,  als  in einem ähnlich großen 
Staat ohne Sperrklausel. Beide Unterschiede können sich potenzieren. So kann in einem 
kleinen Staat wie Luxemburg ein Mandat im Europaparlament mit rund 36.000 Stim
men erreicht werden. In Deutschland sind dafür rund 1,6 Millionen und damit 44-mal so 
viele Stimmen erforderlich.42 Auch dies erscheint nicht hinnehmbar, zumal es eine faire, 
gleichheitsgemäße Verteilungsregel durchaus gibt, die gleich vorgestellt wird.

Das Anknüpfen der 15% an das Erlangen von 3% der Europawahlstimmen in sieben 
Mitgliedstaaten erscheint ebenfalls problematisch: Drei Prozent der abgegebenen Stim
men bei Wahlen in einem großen Wahlgebiet mit vielen Wahlberechtigten zu erlangen, 
ist sehr viel schwieriger als in einem kleinen. Drei Prozent etwa in der Bundesrepublik 
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stellen mehr als das Siebenfache von drei Prozent der Stimmen in den sieben kleinsten 
Mitgliedstaaten der EU zusammen dar. Wird ein einheitlicher Prozentsatz der Stimmen 
verlangt, ist es somit für kleine oder neue Parteien in Deutschland oder anderen großen 
EU-Staaten sehr viel schwerer, an öffentliche Mittel zu kommen, als in kleinen. Auch 
das kollidiert mit dem Gleichheitssatz.

B.4.6
Ein gerechtes Modell ist möglich

Die Unterschiede zwischen großen und kleinen Staaten, zwischen Staaten mit und ohne 
Sperrklauseln sowie die aus den Kriterien der Verordnung entstehenden Ungleichheiten 
lassen sich nicht rechtfertigen. Es gibt aber eine mit dem Gleichheitssatz vereinbare Al
ternative. Unser Alternativvorschlag geht dahin, den Zugang zu den öffentlichen Mitteln 
und ihre Verteilung an der bei der Europawahl errungenen (absoluten) Zahl von Stim
men zu orientieren.43 Dieses Verfahren würde verhindern, daß Parteien, die in großen 
Staaten oder in Staaten mit Sperrklauseln kandidieren, krass benachteiligt werden.44 Das 
Anknüpfen ausschließlich  an den Ergebnissen der  Europawahl  ist  auch funktionsge
recht, da die Ergebnisse von National- und Regionalwahlen nichts mit Programm und 
Anliegen der Europaparteien zu tun haben und deshalb nicht einzusehen ist, warum von 
ihnen die Vergabe öffentlicher Mittel an Europaparteien abhängen soll.

B.4.7
Spenden

Art. 6 Buchstabe c der Verordnung untersagt Spenden an Europaparteien über 12.000 
Euro. Dieses Verbot ist aus deutscher Sicht bemerkenswert, weil für Spenden an deut
sche Parteien keinerlei Obergrenze besteht. Ebenso bemerkenswert ist, daß Spenden be
reits ab einem Betrag über 500 Euro publiziert werden müssen (Art. 6 Buchstabe b der 
Verordnung). In Deutschland erfaßt die Publikationspflicht erst Spenden über 10.000 
Euro (§ 25 Abs. 3 PartG). Die Regelungen hören sich gut an, stehen aber nur auf dem 
Papier. Es fehlen rechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen diese Vorschriften. Anders 
als in Deutschland müssen unzulässige oder nicht angegebene Spenden weder abgeführt 
werden, noch wird eine Buße in Höhe des Zwei- oder Dreifachen fällig, von einer Straf
vorschrift (vergleichbar § 31 d des deutschen Parteiengesetzes) ganz zu schweigen. Die 
Stückelung großer Spenden in Einzelbeträge, um sie vor der Öffentlichkeit zu verheim
lichen, ist nach dem Wortlaut der Verordnung sogar ganz legal.45

B.4.8
Unausgewogenes Festsetzungsverfahren

Die Verordnung verschärft die Gefahr der Kartellierung und des Gleichheitsverstoßes 
noch dadurch, daß das Europäische Parlament auch für die Verwaltung der Zuschüsse 
zuständig ist. Es ermittelt die Empfangsberechtigten, setzt die Höhe der Zuwendung fest 
und zahlt diese aus. Insbesondere behält  sich das Parlament die Prüfung vor, ob die 
Voraussetzungen für die Gewährung öffentlicher Mittel erfüllt sind. Wenn dies nicht der 
Fall ist, maßt sich das Parlament die Kompetenz an, den betreffenden Parteibund oder 
die betreffende Bürgerpartei von der Finanzierung auszuschließen (Art. 3 bis 5 der Ver
ordnung). Dazu gehört auch die Entscheidung zum Teil noch offener Fragen, zum Bei
spiel, was unter »Regionalversammlung« zu verstehen ist.46 Von der Beantwortung die
ser Frage kann es abhängen, ob eine Europapartei Chancen hat, an der öffentlichen Fi
nanzierung beteiligt zu werden oder nicht.
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Bei derartigen Entscheidungen über die Anerkennung oder Verweigerung des Status als 
europäische politische Partei und damit auch über den Anspruch auf öffentliche Mittel 
kann das Europäische Parlament leicht in den Verdacht politischer Motivation geraten. 
Damit ergibt sich genau die Gefahr, die in Deutschland Art. 21 Abs. 2 GG bannen will: 
daß  die  Etablierten  unliebsame Konkurrenten  mit  vorgeschobenen  Gründen von der 
politischen Partizipation ausschließen. Die Gefahr erhöht sich noch, wenn das Präsidi
um die Entscheidung trifft und nicht das – öffentlich verhandelnde – Parlamentsplenum. 
Auch das Einschalten eines »Ausschusses, dem unabhängige Persönlichkeiten angehö
ren« (Art.  5 Abs.  2, Unterabsatz  2 der Verordnung),  kann die Gefahr nicht bannen, 
schon deshalb, weil er nur angehört wird. Zwar kann gegen eine negative Entscheidung 
des Parlaments der Europäische Gerichtshof angerufen werden. Bis er die Frage geklärt 
hat, kann es aber eventuell schon zu spät sein.47

B.4.9
Zusammenfassung und Folgerungen:

Ein unmögliches Gesetz
Die vorgesehene Regelung überzeugt nicht. In ihr kulminiert das Demokratiedefizit des 
europäischen Systems, besonders die Bürgerferne und die fehlende politische Gleichheit. 
Kern der Regelung ist die Institutionalisierung und öffentliche Finanzierung eines schil
lernden Konstrukts: der »politischen Parteien auf europäischer Ebene.« Die Verordnung 
steht in krassem Widerspruch zu fast allen in Deutschland geltenden Standards für die 
Parteienfinanzierung, die das Bundesverfassungsgericht in zahlreichen Urteilen entwi
ckelt hat: sowohl die überkommenen Grundsätze für die begriffliche Bestimmung von 
Parteien als auch die Grundsätze für ihre Finanzierung. Das scheint Europapolitiker aber 
nicht  zu stören.  Denn in Brüssel  haben deutsche Verfassungsrichter  nichts  zu sagen. 
Wohl aber  der  Europäische  Gerichtshof  – und auch der  wird die  Verordnung kaum 
durchgehen lassen. Denn die Grundsätze der Demokratie, der Chancengleichheit und der 
Bürgernähe entfalten auch europarechtliches Gewicht. Eine Klage ist bereits anhängig.

Bei Konkretisierung der Maßstäbe dürfte das deutsche Parteienrecht erheblichen Ein
fluß auf den Europäischen Gerichtshof ausüben. Denn die Bundesrepublik hat damit die 
längste Erfahrung in Europa. Hier erhielten die Parteien im Jahre 1959 erstmals Staats
zuschüsse. Das war eine europäische Premiere. Zugleich besteht mit dem Bundesverfas
sungsgericht eine Institution, die aus relativer Distanz zu den in eigener Sache entschei
denden  Parteien  in  den  Parlamenten  vernünftige  Beurteilungsgrundsätze  entwickeln 
konnte,48 die sich übrigens vielfach mit den einschlägigen Entschließungen des Europa
rats decken.49
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B.5.
Die öffentliche Auseinandersetzung

um die europäische Parteienfinanzierung

Die neue europäische Parteienfinanzierung, die Mitte 2004 in Kraft getreten ist, war von 
offizieller Seite weitgehend ausgeblendet worden. Sie kam wohl deshalb auch in der 
deutschen Öffentlichkeit lange überhaupt nicht vor – und schon gar nicht ihre Probleme 
und Schwachstellen. Selbst Public-watch-Organisationen wie »Transparency Internatio
nal« und der Bund der Steuerzahler hatten das Thema verschlafen. Auch die Brüsseler 
Korrespondenten der hiesigen Medien waren den beschwichtigenden Formulierungen 
der Parlamentarier aufgesessen und erkannten die Brisanz nicht oder wollten sie nicht 
erkennen.

Die Sache publik zu machen erwies sich allerdings als sehr viel schwerer, als dies bei 
den Diäten der Fall gewesen war. Einerseits war der Gegenstand weniger spektakulär, 
zumal das Parlament zunächst einmal relativ klein anfing: Im ersten Jahr waren für alle 
Parteienbünde zusammen Beträge von 8,4 Millionen Euro und im weiteren Verlauf der 
Diskussion sogar weniger vorgesehen. Daß die jährlichen Zahlungen mit der Zeit auf 
100 Millionen Euro jährlich ansteigen sollten, äußerten Abgeordnete nur hinter vorge
haltener Hand und ließen es allenfalls in abgeschirmten Zirkeln verlauten. Zudem stand 
das Thema auch noch im Schatten der gleichzeitigen Diätendiskussion. Zwei große The
men gleichzeitig öffentlichkeitswirksam »aufzuspießen« wäre sicher auch publizistisch 
ungeschickt gewesen und hätte ohnehin die Kraft eines Einzelnen überstiegen. Immer
hin gelang es mir, das Magazin Der Spiegel für die Sache zu interessieren, das im No
vember 2003 einen Bericht veröffentlichte (»Kartell der Kassierer«). Da war das Statut 
allerdings schon verabschiedet, und auch der Rat hatte am 29. September 2003 zuge
stimmt. Der kritisch zugespitzte Spiegel-Bericht stellte zentrale Mängel der Verordnung 
heraus und brachte den Berichterstatter des Europäischen Parlaments für das europäi
sche Parteienstatut,  Jo Leinen, derart in Harnisch, daß er einen wütenden Leserbrief 
schrieb, in dem er dem »noblen Herrn Prof. von Arnim aus Speyer, auf den sich der 
Spiegel bezieht«, vorwarf, er vergleiche Äpfel mit Birnen. Das Magazin veröffentlichte 
den Brief mangels Substanz allerdings nicht.

Angesichts dessen, daß mit dem Parteienstatut bereits Fakten gesetzt worden waren, er
schien es umso wichtiger, das wissenschaftliche Publikum für das Thema zu sensibili
sieren, zumal inzwischen auch eine Klage zahlreicher Abgeordneter gegen die Verord
nung beim Europäischen Gerichtshof erhoben worden war. Eine umfassende Analyse 
der Parteienverordnung, die ich zusammen mit einem Mitarbeiter erarbeitet hatte, er
schien  im  Herbst  2004  (von  Arnim/Schurig,  DIE EU-VERORDNUNG ÜBER DIE 
PARTEIENFINANZIERUNG) und – in englischer Fassung – Anfang 2005. Die Schrift kam zu 
dem Ergebnis, daß die Verordnung mehrere Grundsätze mißachtet,  wie sie etwa das 
Bundesverfassungsgericht und der Europarat für eine angemessene öffentliche Parteien
finanzierung entwickelt haben. Die Schrift, über die das Magazin Stern am 07.10.2004 
ausführlich berichtete, wurde auch von der Wissenschaft freundlich aufgenommen.50 Sie 
stelle »jetzt die Grundlage und den Ausgangspunkt aller wissenschaftlichen Auseinan
dersetzung mit den europäischen Parteien dar«, schrieb der Direktor des Instituts für 
deutsches und europäisches Parteienrecht,  Martin Morlok. Auch  Christian Hillgru
ber, Öffentlichrechtler an der Universität Bonn, stimmte in einer Besprechung in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 1. März 2005 den sachlichen Ergebnissen der 
Schrift durchweg zu: Die Kritik leuchte ein, »und daher liegt die Annahme nahe, daß 
die der Verordnung zugrunde liegende Definition der politischen Partei auf europäischer 
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Ebene als ›Etikettenschwindel‹ mit dem Primärrecht nicht in Einklang steht.« Auch die 
Kritik an der vorgesehenen Verteilung der Mittel unter die Parteien findet den Beifall 
des Rezensenten:

Arnim sieht darin – wohl zu Recht – einen Verstoß gegen den Grundsatz der 
Chancengleichheit der Parteien und, weil diese für die Offenheit des politi
schen Prozesses von entscheidender Bedeutung ist, auch gegen das Demo
kratieprinzip selbst.

Auch hiergegen meinte Jo Leinen allerdings Stimmung machen zu müssen und meldete 
sich in einem Leserbrief zu Wort. Er ging darin allerdings auf keinen der inhaltlichen 
Kritikpunkte ein (FAZ vom 19.03.2005). Um das Thema weiterhin einer breiten Öffent
lichkeit nahe zu bringen, veröffentlichte ich in wissenschaftlichen Zeitschriften (Neue 
Juristische Wochenschrift und European Law Review) und in überregionalen Zeitungen 
(zum Beispiel  in:  Die Zeit vom 28.10.2004: »Meister der Raffgier« und  Wall Street  
Journal vom 03.2.2005: »Party Time in Brussels«) Beiträge zum Thema.

Anmerkungen zu: B. Selbstbedienung auf europäisch

01 Die Abstimmung erfolgte mit 345 Ja-, 102 Nein-Stimmen und 34 Enthaltungen. 145
Abgeordnete nahmen an der Abstimmung nicht teil. Die Abgeordneten der SPE- und der 
EVP-Fraktionen stimmten ganz überwiegend dafür. Die englischen Konservativen, die 
zur EVP-Fraktion gehören, stimmten allerdings dagegen. Von den bei der Abstimmung 
anwesenden 83 (der insgesamt 99) deutschen EU-Abgeordneten stimmten 79 dafür, 2
dagegen (Karl Heinz Florenz [EVP] und Rolf Linkohr [SPE]), und 2 Abgeordnete
enthielten sich der Stimme (Hiltrud Breyer [EFGP]) und Konrad Schwaiger [EVP]).

02 Die Entscheidung wurde mit qualifizierter Mehrheit getroffen. Die Vertreter Dänemarks, 
Italiens und Österreichs stimmten dagegen. – Nach Art. 191 Abs. 2 EGV legt der Rat 
»gemäß dem Verfahren des Art. 251 die Regelung für die politischen Parteien auf
europäischer Ebene und insbesondere die Vorschriften über ihre Finanzierung fest.«
Art. 191 Abs. 2 wurde durch den Vertrag von Nizza in den EG-Vertrag eingefügt. Dieser 
ist nach der Ratifizierung auch durch Irland seit dem 01.02.2003 in Kraft. Art. 251 EGV 
betrifft das sogenannte Mitentscheidungsverfahren, nach welchem ein Rechtsakt zwar die 
Übereinstimmung von Rat und Parlament verlangt, dabei aber qualifizierte Mehrheitsent
scheidungen im Rat ausreichen. Vor Einfügung des Art. 191 Abs. 2 in den EG-Vertrag 
hätte eine Parteien(finanzierungs)verordnung allenfalls nach Art. 308 in Verbindung mit 
Art. 191 EGV – und damit nur durch einstimmigen Beschluß des Rats – erlassen werden 
können. An dem Erfordernis der Einstimmigkeit im Rat war ein erster Versuch, eine
entsprechende Verordnung zu erlassen, zwei Jahre zuvor gescheitert.

03 Bereits im Vorfeld der Abstimmung im Europäischen Parlament hatten sich der Rat und 
das Europäische Parlament auf einen Kompromißvorschlag geeinigt, der dann am 19.
Juni 2003 vom Parlament abgesegnet wurde. Im Rat hatten am 16. Juni 2003 ebenfalls 
nur Dänemark, Italien und Österreich dagegen gestimmt. Diese drei Mitglieder wollten 
die für eine Anerkennung als politische Partei auf europäischer Ebene notwendige
Mindestanzahl an Ländern von einem Viertel der Mitgliedstaaten auf drei Länder senken. 
Die (informellen) Verhandlungen mit dem Rat hatten auf Seiten des Parlaments der
Berichterstatter Jo Leinen (SPE), die frühere Berichterstatterin Ursula Schleicher (EVP) 
und Andrew Duff (LIBE) geführt.

04 Die Verordnung ist im Amtsblatt der Europäischen Union vom 15.11.2003 veröffentlicht 
(L 297/1 ff.), ihre ersten drei Artikel sind also am 16.02.2004 in Kraft getreten. Diese
Verordnung ist gemeint, wenn wir im Folgenden von »Verordnung« sprechen, sofern 
nichts anderes vermerkt ist.

05 Deutsche Parteien erhalten eine staatliche Teilfinanzierung, deren Höhe sich unter
anderem nach den bei Europawahlen erlangten Stimmen bemißt: Für jede gültige
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Stimme erhält die Partei 70 Cent im Wahljahr und in jedem folgenden Jahr der
fünfjährigen Wahlperiode (§ 18 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Parteiengesetz).
Für die ersten vier Millionen gültigen Stimmen erhält jede Partei sogar 85 Cent pro Stim
me (§ 18 Abs. 3 Satz 2 Parteiengesetz).

06 Für das bei Inktafttreten der Finanzierungsregeln nur noch verbleibende halbe Jahr 2004 
war schließlich sogar der volle Betrag von 6,5 Millionen Euro vorgesehen (Bericht über 
den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
2004 vom 10.10.2003, A5-0350/2003, S. 8) – im Gegensatz zum früheren Ansatz, der für 
2004 noch 4,2 Millionen Euro vorgesehen hatte (Entwurf eines Berichts über den Ent
wurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2004 vom 
25.09.2003, PE 331.948, S.8).

07 Unten S. 110.

08 Art. 113 Abs. 2 EU-Haushaltsrordnung, Abl. Nr. L248 vom 16.9.2002, S. 1.

09 Zur Rolle der Fraktionen bei der bisherigen Finanzierung der europäischen Parteibünde 
siehe auch Europäisches Parlament (Hg.), STATUT ET FINANCEMENT DES PARTIS 
POLITIQUES EUROPÉENS, Document de travail, Luxemburg 2003, S. 49 ff.

10 EuGH, Rs. C 294/83, Les Verts/Europäisches Parlament, Slg. 1986, 1339 ff.
In Auszügen abgedruckt in Deutsches Verwaltungsblatt 1986, S. 995.

11 Europäischer Rechnungshof, JAHRESBERICHT 1989,
zusammen mit den Antworten der Organe, Abl. C 313, vom 12.12.1990, S. 1.

12 Europäischer Rechnungshof, SONDERBERICHT ÜBER DIE AUSGABEN DER FRAKTIONEN DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, zusammen mit den Antworten des Europäischen
Parlaments, Abl. C 181, vom 28.06.2000, S. 1.

13 Europäischer Rechnungshof, SONDERBERICHT (Anm. 12), S. 9.

14 Beschluß des Präsidiums über die Unterstützung europäischer politischer Parteien
durch das Europäische Parlament, PE 293.437/BUR/end.

15 Das bestätigt auch der Rechnungshof (Europäischer Rechnungshof, a.a.O., S. 9):
»Allerdings ist der Hof der Auffassung, daß die Beihilfen zur Finanzierung der
europäischen politischen Parteien sowie anderer gleichgesinnter Parteigliederungen
nicht aus Mitteln finanziert werden durften, die für die Tätigkeiten der Fraktionen
vorgesehen sind.«

16 Regelung des Präsidiums für die Verwendung des Haushaltsposten 3701 vom 
10.09.2003, PE 335.475/BUR.

17 Wir sprechen im Folgenden statt von »Parteibündnissen«, wie es in der Verordnung heißt, 
– kürzer – von »Parteibünden«.

18 Ausführlich zur Geschichte der SPE Hix, A HISTORY OF THE PES 1957-1994, 1994, S. 27 
(auch abzurufen auf den Internetseiten der SPE: http://www.eurosocialists.org);
Jasmut, DIE POLITISCHEN PARTEIEN UND DIE EUROPÄISCHE INTEGRATION,
1995, S. 187 ff.

19 Ausführlich zu EVP Grabitz/Läufer, DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, 1980, S. 299 ff.;
Jasmut (Anm. 12), S. 196 ff.;
Jansen, in: Gabriel (Hg.), FESTSCHRIFT FÜR HANS BUCHHEIM ZUM 70. GEBURTSTAG,
1992, S. 241 (245 ff.).

20 Ausführlich zur LIBE Jasmut (Anm. 12), S. 205 ff.

21 Die frühere EFGP ist 1993 aus der 1983 gegründeten »European Green Coordination« 
hervorgegangen. Dazu Jasmut (Anm. 12), S. 214 ff.;
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Thomas M. Dietz, SIMILAR BUT DIFFERENT? The European Greens Compared to other 
Transnational Party Federations in Europe, Party Politics 2000, S. 190 ff. –
Anfang 2004 wurde daraus die EGP. Der Gründungskongreß fand
am 21. Februar 2004 in Rom statt.

22 Der Gründungsaufruf der Partei der Europäischen Linken wurde am 11.01.2004
von elf Parteien mit dem Ziel unterzeichnet, noch vor den Europawahlen eine
neue Partei auf europäischer Ebene zu gründen.

23 § 18 PartG.

24 So im ARD-Fernsehmagazin Report am 27.10.2003.
Damals war Schulz noch stellvertretender Vorsitzender der SPE-Fraktion.

25 So (laut einer Mitteilung des EU-Abgeordneten Hans-Peter Martin vom 10.05.2004)
die EU-Abgeordneten Richard Gorbett und Jo Leinen in der Arbeitsgruppe der
Sozialistischen Fraktion zum Konstitutionellen Ausschuß.

26 Stern vom 07.10.2004, S. 220.

27 BVerfGE 85, 264 (290-292) – 1992. Die absolute Obergrenze findet ihren konkreten Nie
derschlag in § 18 Abs. 2 PartG: »Das jährliche Gesamtvolumen staatlicher Mittel,
das allen Parteien höchstens ausgezahlt werden darf, beträgt 133 Millionen Euro
(absolute Obergrenze)«.

28 BVerfGE 85, 264 (290).

29 von Arnim, DIE PARTEI, DER ABGEORDNETE UND DAS GELD, 2. Aufl., 1996, S. 77 f.

30 BVerfGE 20, 56.

31 Näheres bei von Arnim/Schurig, DIE EU-VERORDNUNG ÜBER DIE

PARTEIENFINANZIERUNG, 2004, S. 22 mit weiteren Nachweisen.

32 Näheres bei von Arnim/Schurig, (Anm. 31), S. 33.

33 So zum Beispiel auch Roland Bieber, in: Hans von der Groeben/Jochen Thiesing/ 
Claus Dieter Ehlermann (Hg.), KOMMENTAR ZUM EU-/EG-VERTRAG,
5. Aufl., 1997, Art. 138a, Rn 8.

34 BVerfGE 20, 56 (102); 85, 264 (289 ff.). Die relative Obergrenze findet ihren
gesetzlichen Niederschlag in § 18 Abs. 5 PartG: »Die Höhe der staatlichen
Teilfinanzierung darf bei einer Partei die Summe ihrer jährlichen selbst
erwirtschafteten Einnahmen ... nicht überschreiten (relative Obergrenze).«

35 So auch Christian Lange/Charlotte Schütz, GRUNDSTRUKTUREN DES RECHTS

DER EUROPÄISCHEN POLITISCHEN PARTEIEN IM SINNE DES ART. 138A EGV,
Europäische Grundrechtszeitschrift 1996, 299 (300). Ebenso
Martin Morlok, CONSTITUTIONAL FRAMEWORK, in:
Karl Magnus Johnson/Peter Zervakis (eds.), EUROPEAN POLITICAL PARTIES BETWEEN 
COOPERATION AND INTEGRATION, Baden-Baden 2002, 29 (38).

36 BVerfGE 41, 399 – 1976. Seitdem werden Bundestagskandidaten, die mindestens
10% der Wahlkreisstimmen erlangt haben, an der Staatsfinanzierung beteiligt
(§ 49b BWahIG).

37 Näheres bei von Arnim/Schurig  (Anm. 31), S. 77 f.

38 Darüber hinaus reicht es für die Beteiligung an der Staatsfinanzierung in Deutschland
aus, wenn eine Partei in einem der 16 Bundesländer mindestens ein Prozent erreicht.
Diese Grenze hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vorn 26.10.2004
(Aktenzeichen 2 BvE 1/02 und 2/02) bestätigt und die Anhebung der Schwelle auf 1%
in drei Ländern oder 5% in einem Land, die der Gesetzgeber mit Wirkung ab dem
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01.01.2005 beschlossen hatte (§ 18 Abs. 4 Abs. 3 PartG n. F.), für verfassungswidrig
erklärt. Dieses Gesetz hätte kleinen Parteien fast ihre gesamte bisherige
Staatsfinanzierung genommen. In seinem Urteil hat das Gericht die Bedeutung auch von 
kleinen Parteien für eine funktionierende Demokratie nachdrücklich hervorgehoben.

39 Art. 1 Abs. 3 des sogenannten Direktwahlakts (Akt zur Einführung allgemeiner
unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments) in der Fassung 
des Beschlusses des Rats vom 25.06.2002 und 23.09.2002, Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften L 283/1 (vom 21. 10. 2002) lautet: »Die Wahl erfolgt allgemein,
unmittelbar, frei und geheim.« In der Begründung dazu heißt es: »In Absatz 3 werden mit
Ausnahme der Gleichheit der Wahl die auch in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 und Artikel 38 
Abs. 1 Satz 1 GG genannten Wahlgrundsätze aufgestellt. Der Grundsatz der gleichen 
Wahl fehlt, da die Zuweisung der Sitze im Europäischen Parlament an die einzelnen
Mitgliedstaaten nach Artikel 190 Abs. 2 EG-Vertrag nicht deren Bevölkerungsanteilen 
entspricht und daher das Stimmgewicht der Wähler sehr unterschiedlich ist.«

40 Art. 190 Abs. 1 EG: »Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft vereinigten 
Staaten im Europäischen Parlament werden in allgemeiner, unmittelbarer Wahl gewählt.«

41 Näheres bei von Arnim/Schurig (Anm. 31), 69 ff.

42 von Arnim/Schurig (Anm. 31), S. 112 f.

43 Zu diesem Vorschlag im Einzelnen von Arnim/Schurig (Anm. 31).

44 Um umgekehrt eine Benachteiligung von in kleinen Staaten antretenden Parteien zu
vermeiden, weil die für die Beteiligung an der Finanzierung erforderliche Zahl von
Stimmen in kleinen Staaten zu einem sehr hohen Prozentsatz führt, könnte die
Stimmenzahl durch einen Höchstprozentsatz begrenzt werden.

45 von Arnim/Schurig (Anm. 31), S. 84.

46 von Arnim/Schurig (Anm. 31), S. 58.

47 Auch Lange/Schütz, Europäische Grundrechtszeitschrift 1996, 299, verlangen, daß die 
Anerkennung als Europapartei »durch ein unabhängiges, interinstitutionelles Gremium 
oder den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften« erfolgt. Ebenso
Jansen, INTEGRATION 1995, 157 (163).

48 von Arnim/Schurig, (Anm. 31), S. 27 f.

49 von Arnim/Schurig, (Anm. 31), S. 28 f.

50 Siehe auch die Besprechung von Richard Burchill in EUROPEAN PUBLIC LAW,
volume 11 (2005), S. 470 f.
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C.
Europabeamte im Schlaraffenland

C.1
Brüsseler Kaste:

Die üppige Besoldung von EU-Beamten

Klaus Regling,  Horst  Reichenbach,  Roland Schenkel,  Franz-Hermann Brüner,  Klaus 
Welle, Dietmar Nickel und Klaus Gretschmann haben eines gemeinsam: Sie sind hohe 
europäische Beamte der Europäischen Union. Die sieben Deutschen stehen als General
direktoren (von insgesamt über 60) an der Spitze der Beamtenhierarchie der Europäi
schen Union. Der Dienst fern der Heimat wird überaus fürstlich honoriert.

C.1.1    Grundgehalt
Generaldirektoren erhalten ein Grundgehalt zwischen 13.101 und 16.095 Euro. (Besol
dungsgruppen 15 oder 16, Dienstaltersstufen 1 bis 5, gem. der Tabelle in Art. 66 des 
Statuts  der  Beamten der Europäischen Gemeinschaften;  unberücksichtigt  bleiben die 
geltenden Übergangsregelungen.) Die Höhe des Grundgehalts nennt Art. 66 des Beam
tenstatuts in Form einer Tabelle, die hier wiedergegeben wird. Derzeit gibt es sechzehn 
Besoldungsgruppen mit je fünf Dienstaltersstufen. Die höchste Besoldungsgruppe (16) 
hat nur drei Dienstaltersstufen. Die Gehaltstabelle reicht von 2325 Euro im Monat (Be
soldungsgruppe 1, Dienstaltersstufe 1) bis 16.095 Euro (Besoldungsgruppe 16, Dienst
altersstufe 3). Dabei entspricht das Grundgehalt der höchsten Dienstaltersstufe einer Be
soldungsgruppe jeweils der niedrigsten Dienstaltersstufe der nächsthöheren Gruppe.

Tabelle 3: Monatliches Grundgehalt der europäischen Beamten in Euro

Besoldungsgruppen Dienstaltersstufen

1 2 3 4 5

16 (Generaldirektor) 14822,86 15445,74 16094,79

15 (Generaldirektor/Direktor) 13100,93 13651,45 14225,11 14620,87 14822,86

14 (z.B. Direktor, Referatsleiter) 11579,04 12065,60 12572,62 12922,41 13100,93

13 (z.B. Referatsleiter, Ltd. Rat) 10233,93 10663,98 11112,09 11421,25 11579,04

12 (Referatsleiter, Hauptrat) 9045,09 9425,17 9821,23 10094,47 10233,93

11 (Referatsleiter, Hauptrat) 7994,35 8330,28 8680,33 8921,83 9045,09

10 (Referatsleiter, Oberrat) 7065,67 7362,57 7671,96 7885,41 7994,35

09 (Referatsleiter, Oberrat) 6244,87 6507,29 6780,73 6969,38 7065,67

08 (Rat) 5519,42 5751,35 5993,03 6159,77 6244,87

07 (Rat) 4878,24 5083,24 5296,84 5444,21 5519,42

06 (Rat im Eingangsamt) 4311,55 4492,73 4681,52 4811,77 4878,24

05 (Rat im Eingangsamt) 3810,69 3970,82 4137,68 4252,80 4311,55

04 (Verwaltungssekretär Eingangsamt) 3368,02 3509,54 3657,02 3758,76 3810,69

03 (Verwaltungssekretär Eingaugsamt) 2976,76 3101,85 3232,19 3322,12 3368,02

02 (Sekretariatsassistent) 2630,96 2741,52 2856,72 2936,20 2976,76

01 (Sekretariatsassistent) 2325,33 2423,04 2524,86 2595,11 2630,96
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Stand: 01.01.2004.

C.1.2
Zulagen

Dazu kommen mehrere steuerfreie Zulagen. Da ist zunächst die sogenannte Haushalts
zulage. Diese Zulage, die verheiratete Beamte oder unverheiratete Beamte mit Kindern 
erhalten,  beträgt  2% des jeweiligen  Grundgehalts  plus 149 Euro.  Das macht  für die 
höchste Gehaltskategorie 471 Euro monatlich aus. Außerdem besteht Anspruch auf die 
»Kinderzulage« in Höhe von 261 Euro pro Kind. (Die soll bis Anfang 2009 auf 326 
Euro steigen.) Hinzu kommt eine »Erziehungszulage« von bis zu 222 Euro monatlich. 
Sie wird für Kinder, die eine Hochschule besuchen, ohne Nachweis der Kosten in voller 
Höhe gezahlt. Besonders ins Gewicht fällt die »Auslandszulage«, die – außer den Belgi
ern – alle Beamten erhalten, das sind rund 80% der EU-Beamten insgesamt. Die Aus
landszulage beträgt 16% des Grundgehalts, der Haushaltszulage und der Kinder- und 
Erziehungszulagen. Das kann für einen Beamten mit zwei Kindern der höchsten Ge
haltskategorie steuerfreie Zulagen in Höhe von insgesamt 4241 Euro ausmachen, die 
noch zu seinem Grundgehalt  dazukommen.  Sein Gesamtgehalt  beiträgt  damit  20336 
Euro  monatlich.  Ohne  unterhaltspflichtige  Kinder  erhält  der  Generaldirektor  19217 
Euro.

Für die rund 35.500 Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union gilt 
ein eigenes europäisches Beamtenstatut und ein eigenes europäisches Steuerrecht. Diese 
Sonderrechte besitzen auch deshalb große Bedeutung, weil sich auch die Bezahlung ho
her Amtsträger danach richtet: Von den Kommissaren über die Mitglieder des Europäi
schen Rechnungshofes bis hin zu den Richtern am Europäischen Gerichtshof – alle pro
fitieren von den beamten- und steuerrechtlichen Privilegien. Alle sitzen also im selben 
Boot, wenn es um die Gestaltung ihrer Bezüge geht. Über ihre finanziellen Privilegien 
sind sie alle miteinander verbandelt. Das macht eine Reform und den Abbau der Privile
gien so schwierig. Nach dem Rücktritt der Santer-Kommission wurde dennoch ein Ver
such unternommen. Die Änderungen traten zum 1. Mai 2004 in Kraft mit Übergangsre
gelungen bis zum 30. April 2006. Am Gehaltsgefüge europäischer Beamte hat die Re
form aber nichts Wesentliches geändert.  Wir haben diesem Buch die endgültigen, ab 
2006 geltenden Regelungen zugrunde gelegt.

C.1.3
Vergleich mit deutschen Beamten und Amtsträgern

Es liegt aus deutscher Sicht natürlich nahe, diese Bezüge mit den Gehältern Berliner 
Ministerialbeamter zu vergleichen. Einem Generaldirektor der EU (Besoldungsgruppe 
16) entspricht in Deutschland ein Abteilungsleiter in einem Bundesministerium (Minis
terialdirektor der Besoldungsgruppe B 9).1 Ein verheirateter Abteilungsleiter (ohne Kin
der) bezieht 9347 Euro, also weniger als die Hälfte der 19.603 Euro des Generaldirek
tors.  Ähnliche  Relationen ergeben sich bei  allen  anderen Besoldungsordnungen.  Die 
Gehälter von EU-Beamten sind durchweg also etwa doppelt so hoch wie die vergleich
barer deutscher Staatsdiener. Dabei sind die gewaltigen Steuerprivilegien, die EU-Be
dienstete genießen und auf die wir gleich zu sprechen kommen, noch nicht einmal be
rücksichtigt.

Der  Brüsseler  Generaldirektor  stellt  mit  seinem Gehalt  sogar  sämtliche  Politiker  in 
Deutschland  in  den  Schatten:  Der  Bundespräsident  als  höchstbesoldeter  deutscher 
Amtsträger erhält ein Amtsgehalt von rund 350.000 Euro im Jahr und damit rund 3000 
Euro weniger als der Brüsseler Beamte.
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C.2
Die Brüsseler Steueroase

Die EU-Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaatlichen Steuern befreit. 
Stattdessen unterliegt ihr Gehalt der Gemeinschaftssteuer, die regelmäßig aber sehr viel 
niedriger ist. Die Zulagen sind ohnehin von der Steuer befreit; Zulagen für unterhaltsbe
rechtigte Kinder werden sogar in doppelter Höhe abgezogen. Hinzu kommt ein zehnpro
zentiger Pauschalabschlag für Werbungskosten und persönliche Aufwendungen. Auch 
die Beiträge für die Alters- und Krankenversorgung und für sonstige soziale Vorsorge 
werden von der steuerlichen Bemessungsgrundllage abgezogen. Bei einem Beamten der 
Besoldungsgruppe 16 mit einem Grundgehalt von 16.095 Euro im Monat2 und steuer
freien Zulagen von Euro 4170 Euro (Haushaltszulage: 471 Euro; Kinderzulage für zwei 
Kinder: 522 Euro; Erziehungszulage: 443 Euro; Auslandszulage: 2734 Euro) werden 
also vorab 2822 Euro (Pensionsbeitrag: 1489; Kranken- und Unfallversicherung: 290; 
Kinderfreibetrag: 1044 Euro) abgezogen, um das zu versteuernde Einkommen zu ermit
teln, auf das die Steuertabelle angewendet wird. Das Grundgehalt von 16.095 Euro wird 
also erst einmal um 2823 Euro gekürzt. Das ergibt 13.272 Euro. Von diesem Betrag 
sind wiederum 10% des Grundgehalts als Werbungskosten und persönliche Aufwen
dungen abzuziehen, so daß das zu versteuernde Einkommen schließlich 11.663 Euro be
trägt.

Art.  4  der  Steuerverordnung enthält  die  Besteuerungstabelle  in  Monatsbeträgen,  die 
nach einem geringfügigen Grundfreibetrag von derzeit 96,23 Euro mit 8% einsetzt. Der 
Höchststeuersatz  von 45 Prozent  wird  bei  einem zu versteuernden  Einkommen von 
6078,76 Euro erreicht.

Tabelle 4: Europäische Steuertabelle 2004

Zu versteuerndes Einkommen
Grenz-

steuersatz
Grenz
steuer

Gesamtein
kommen

Gesamt-
Steuer

Durch
-schnitts-

steuersatzVon bis
Differenz-

betrag

0,01 96,23 96,23 0,00% 0,0000 96,23 0,00 0,00%

96,24 1698,70 1602,47 8,00% 128,20 1698,70 128,20 7,55%

1698,71 2339,73 641,03 10,00% 64,10 2339,73 192,30 8,22%

2339,74 2681,45 341,72 12,50% 42,72 2681,45 235,02 8,76%

2681,46 3044,81 363,36 15,00% 54,50 3044,81 289,52 9,51%

3044,82 3386,52 341,71 17,50% 59,80 3386,52 349,32 10,31%

3386,53 3717,80 331,28 20,00% 66,26 3717,80 415,57 11,18%

3717,81 4059,65 341,85 22,50% 76,92 4059,65 492,49 12,13%

4059,66 4390,92 331,27 25,00% 82,82 4390,92 575,31 13,10%

4390,93 4732,64 341,72 27,50% 93,97 4732,64 669,28 14,14%

4732,65 5063,91 331,27 30,00% 99,38 5063,91 768,66 15,18%

5063,92 5405,76 341,85 32,50% 111,10 5405,76 879,76 16,27%

5405,77 5737,04 331,28 35,00% 115,95 5737,04 995,71 17,36%

5737,05 6078,75 341,71 40,00% 136,68 6078,75 1132,40 18,63%

ab 6078,76 45,00%

Stand: 01.01.2004.
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Das Besondere der Gemeinschaftssteuertabelle ist, daß sie sozusagen »auf Räder« ge
stellt ist: Alle in ihr enthaltenen Beträge werden jedes Jahr um denjenigen Prozentsatz 
erhöht,  um den auch die  Gehälter  der EU-Bediensteten  angehoben werden. Entspre
chend wächst der Koeffizient, mit dem die Beträge der Tabelle von 1968 zu multiplizie
ren sind, jedes Jahr und betrug zum 01.01.2004 4,833264.3

Die Steuerbelastung von EU-Beamten, besonders von Ledigen, ist deutlich niedriger als 
die ihrer Kollegen im deutschen öffentlichen Dienst. Das beruht vor allem auf den ho
hen steuerfreien Zulagen. Der Abstand wird allerdings dadurch verringert, daß die EU-
Beamten zusätzliche Abgaben zu tragen haben, die in Deutschland nicht anfallen:

 die »Sonderabgabe« in Höhe von 2,5%4 des Brutto-Satzes der Bemessungsgrund
lage, das heißt vom Grundgehalt, abzüglich der Aufwendungen für die Sozialver
sicherung, der zu zahlenden Steuer5 sowie eines Betrages in Höhe des Grundge
halts eines Beamten der Besoldungsgruppe 1, Dienstaltersstufe 1 (2325,33 Euro) 
und

 den Versorgungsbeitrag in Höhe von 9,25% des Grundgehalts.

Hinzu kommt, daß verheiratete deutsche Beamte das Ehegatten-Splitting in Anspruch 
nehmen können, nicht aber EU-Beamte. Das Splitting-Verfahren führt bei Einverdiener
ehen zu einer deutlichen Steuerminderung. Die Vergleichsrechnungen gehen regelmä
ßig von Verheirateten aus, weil dies als Normalfall gilt (siehe unten S. 145).

Ein zusätzliches Privileg für EU-Beamte ergibt sich bei der Besteuerung des Einkom
mens des Ehegatten oder des Zusatzverdienstes, den der Beamte selbst neben seinem 
Gehalt bezieht. Dazu gehören alle möglichen Einkommen, zum Beispiel aus freiberufli
cher, selbständiger oder abhängiger Tätigkeit,  aus Vermietungen und Verpachtungen, 
auch Dividenden und Zinsen. Diese zusätzlichen Einkommen werden zwar der nationa
len Besteuerung unterworfen, dabei aber so behandelt, als gäbe es das Beamtengehalt 
nicht. Der Beamte und sein Ehegatte erhalten also bei der Berechnung der Steuer auf 
Zusatzverdienste noch einmal die beiden Grundfreibeträge, obwohl der Beamte bei der 
Besteuerung seines EU-Gehalts  auch schon in den Genuß sehr niedriger steuerlicher 
Anfangssätze gekommen ist. Zudem bewegen sich der Beamte und sein Ehegatte in ei
ner niedrigeren Progressionsstufe, als wenn das EU-Einkommen und die weiteren Ein
kommen zusammengezählt würden (wie das bei einheitlicher Besteuerung nach nationa
lem Steuerrecht  grundsätzlich der Fall  wäre).6 Bei Zusatzeinkommen eines Beamten 
von beispielsweise 3000 Euro ergibt allein dieser Effekt eine Steuerersparnis von rund 
1000 Euro.

Dieses steuerliche Privileg gilt auch für das Ruhegehalt und die Hinterbliebenenversor
gung. Das Privileg fällt hier noch stärker ins Gewicht als bei aktiven Beamten, weil der 
Ruhestandsbeamte und sein Ehegatte dann meist in ihrem Heimatland leben und dort 
unbeschränkt einem Einkommenserwerb nachgehen können. Da der Ruhestandsbeamte 
nun seinen Lebensmittelpunkt vollständig im Heimatland hat, macht es keinen rechten 
Sinn, ihn steuerlich gegenüber seinen Mitbürgern zu privilegieren.
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C.3
Krösus im Ruhestand

Ein  Beamter  oder  sonstiger  Bediensteter  der  Gemeinschaft  erwirbt  nach  10  Jahren 
Dienst bei der EU einen Versorgungsanspruch. Pro Jahr beträgt der Pensionsanspruch 
1,9% des letzten Grundgehaltes. Die Höchstpension beträgt 70% des Endgrundgehalts 
und wird grundsätzlich nach 36,84 Dienstjahren erreicht. Der zu entrichtende Beitrag 
des Beamten macht 9,25% des Grundgehalts aus. Das Pensionsalter liegt bei 63 Jahren. 
Bleibt ein Beamter nach Vollendung des 63. Lebensjahres freiwillig im Dienst, erwirbt 
er pro Jahr 2% des letzten Grundgehalts als Versorgungsanspruch (Art. 5, Anhang VIII). 
Scheidet der Beamte vor Vollendung des 63. Lebensjahres aus dem Dienst, wird pro 
Jahr des vorzeitigen Ausscheidens eine Kürzung des Ruhegehalts um 3,5% des Grund
gehalts  vorgenommen  (Art.  9,  Anhang  VIII).  Die  Mindestpension  beträgt  4%  des 
Grundgehalts  der Besoldungsgruppe 1 in  der ersten Dienstaltersstufe  pro Dienstjahr. 
Scheidet ein Beamter also nach 10 Jahren aus dem Dienst aus, erhält er mindestens 40% 
dieser Besoldung als Versorgung, also zur Zeit 930 Euro im Monat.

Problematisch ist einmal das hohe Versorgungsniveau. Es bemißt sich ja nach der sehr 
hohen Endstufe des Grundgehalts, das meist sehr viel höher ist als das nationaler Beam
ter. Da der Beamte seinen Ruhestand in aller Regel zu Hause verbringen wird, ist auch 
überhaupt nicht einzusehen, warum er dort nicht mit dem Versorgungsniveau nationaler 
Beamter auskommen soll. Die überzogene Versorgung ist auch deshalb besonders pre
kär, weil sich die Kosten der EU für die Versorgung ihrer Bediensteten in den letzten 
zehn Jahren mehr als verdoppelt haben und auch in Zukunft weiter stark ansteigen wer
den, so daß die bisherige Finanzierungsform auf Dauer kaum gehalten werden kann.

Auch die Pensionen der Beamten unterliegen nicht der nationalen Besteuerung, sondern 
nur der Gemeinschaftssteuer. Der Europäische Gerichtshof betrachtet die Pensionen der 
Beamten als zeitverschobene Dienstbezüge, weshalb auch sie unter das Steuerprivileg 
fallen und von der nationalen Steuer befreit sind.7
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C.4
Bezahlung und Versorgung der Mitglieder

der Kommission, des Europäischen Gerichtshofs,
des Gerichts erster Instanz und des Rechnungshofs

Die Besoldung der hohen Amtsträger ist an die höchste Stufe der Beamtenbesoldung 
gekoppelt. Das waren zum 01.01.2005 16.207 Euro monatlich.

 Mitglieder der Kommission, Richter am Europäischen Gerichtshof und General
anwälte erhalten 112,5% davon ( 18.233 Euro),

 die Präsidenten beider Organe 138% (22.366 Euro),

 die Vizepräsidenten 125% (20.259 Euro) und

 der Kanzler des Gerichts 101% (16.369 Euro).

 Die Mitglieder des Gerichts erster Instanz erhalten 104% (16.855 Euro),

 der Präsident dieses Gerichts 112,5% (18.233 Euro) und

 sein Kanzler 95% (15.397 Euro).8

 Der  Präsident  des  Europäischen  Rechnungshofes  erhält  ein  Grundgehalt  von 
115% (18.638 Euro),

 die übrigen Mitglieder von 108% (17.504 Euro).

Hinzu kommen bei allen ähnliche Zulagen wie bei den Beamten.
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C.5
Das europäische Insichgeschäft:

Die Entscheidung über die Gehälter

Ein besonderes Problem stellt das Verfahren dar, in dem über die Bezahlung der EU-Be
diensteten  entschieden  wird.  Hier  spielt  die  Kommission  eine  zentrale  Rolle.  Sie  ist 
schon deshalb selbst an hohen Gehältern der EU-Bediensteten interessiert, weil ihre eige
nen Bezüge daran gekoppelt sind. Zumindest besteht der böse Schein mangelnder Objek
tivität. Die Befangenheit wird noch dadurch verstärkt, daß die Kommission sich als In
teressenwalter der EU-Bediensteten versteht, als deren Spitze sie quasi fungiert. Zudem 
hat die Kommission das Initiativ-  und Vorschlagsmonopol hinsichtlich der Gesetzge
bung, so daß an ihr vorbei Reformen zum Besseren nicht möglich sind. Es ist für den Rat 
nicht leicht, die Kommission überhaupt zu entsprechenden Initiativen zu bewegen.

Das erklärt,  warum die Kommission die stetige Entwicklung der Bezüge der EU-Be
diensteten nach oben getrieben und Reformvorschläge abgeblockt hat.

Die Kommission ist wesentlich dafür verantwortlich, daß die Privilegien der EG-Be
diensteten immer weiter ausgedehnt wurden.9 Der Rat hat die Kommission immer wie
der, zum Beispiel mit Beschluß vom 20.12.1996 aufgefordert,  insbesondere zum Zu
lagenwesen Änderungsvorschläge vorzulegen. Überdies sollte die Kommission Unter
suchungen zur Begrenzung der Versorgungsausgaben anstellen.10

Die Kommission hat allerdings  bereits  zu erkennen gegeben, daß sie sich 
durch den Ratsbeschluß nicht verpflichtet fühlt,  die  erforderlichen Ände
rungsvorschläge vorzulegen.11

Das hat den Eindruck der Befangenheit noch verstärkt. Im Jahre 2004 kam zwar eine 
Reform des Beamtenrechts zustande. Aber auch diesmal überwogen wieder die behar
renden Momente.

Beschlüsse des Ministerrats zur Einschränkung der Bezahlung und Versorgung von EU-
Bediensteten bedürfen der Einstimmigkeit.  Dazu kommt es aber schon deshalb prak
tisch nicht, weil Luxemburg die eigentliche Schwachstelle für solch einstimmige Be
schlüsse darstellt. In Luxemburg sind die nationalen Gehälter fast so hoch wie die der 
EU. Luxemburger Beamte reizt deshalb allenfalls die Auslandszulage von 16%. Es kommt 
hinzu, daß in Luxemburg mit seinen 450.000 Einwohnern alles mit EU-Angehörigen 
verschwippt und verschwägert ist. Die Stadt hat ein naheliegendes Interesse an hohen 
Einkommen der  EU-Beamten.  Überdies  schlagen – über  persönliche  Beziehungen – 
auch die Interessen der in Luxemburg wohnenden EU-Beamten auf das Verhalten der 
Luxemburger Regierung im Ministerrat durch.

Dazu kommt, daß kleinere Länder von der Kommission und ihren Bediensteten leicht 
auch mit – manchmal ziemlich unverhohlenen – Subventionsversprechen korrumpiert 
werden. Angesichts der erforderlichen Einstimmigkeit  von Ratsentscheidungen reicht 
das dann schon, um Reforminitiativen abzublocken.
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Anmerkungen zu: C. Europabeamte im Schlaraffenland

01 Dieser Zuordnung nahm auch die Bundesregierung bei Beantwortung einer
Kleinen Anfrage im Jahre 1997 vor (Bundestags-Drucks. 13/7624, Seite 3).

02 Angaben für das Jahr 2004.

03 Verordnung Nr. 2182/2003 vom 08.12.2003, Amtsblatt Nr. L 327 vom 16.12.2003, S. 3 ff.

04 Die Höhe der Sonderabgabe wird bis zu ihrem vorgesehenen Auslaufen am 31.12.2012 
jährlich erhöht. Ab 01.01.2005 wird sie 2,93%, ab 01.01.2006 3,36%, ab 01.01.2007 
3,79%, ab 01.01.2008 4,21%, ab 01.1.2009 4,64%, und ab 01.01.2010 5,07% betragen. 
Ab dem 01.01.2011 sind dann 5,50% zu zahlen, bevor sie Ende 2012 ganz entfällt
(Art. 66a Abs. 2).

05 Gemäß Art. 66a Abs. 3 des Statuts ist für die Berechnung der Bemessungsgrundlage für 
die Sonderabgabe die Steuer in Abzug zu bringen, die ein Beamter der gleichen Besol
dungsgruppe und Dienstaltersstufe ohne unterhaltsberechtigte Person zu zahlen hätte.

06 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs untersagt das Protokoll über die 
Vorrechte und Befreiungen »alle Maßnahmen eines Staates, aufgrund deren von einem 
Beamten der Gemeinschaft irgendeine direkte oder indirekte Steuer erhoben wird, die 
ganz oder teilweise auf der Zahlung der Gehälter und Bezüge beruht, welche die Gemein
schaft diesem Beamten schuldet. Es ist infolgedessen unzulässig, diese Dienstbezüge bei 
der Ermittlung des auf andere Einkünfte desselben Betroffenen anwendbaren Steuersatzes 
in Ansatz zu bringen. Es ist gleichfalls unzulässig, diese Dienstbezüge bei der Ermittlung 
des auf die Einkünfte der Ehefrau eines Beamten [...] anwendbaren Steuersatzes in Ansatz 
zu bringen [...].« EuGH, Rs. 6/60, Humblet/Belgischen Staat, Slg. 1960, S. 1165.

07 EuGH, Rs. 7/74, Van Nidek / Inspecteur der Registratie en Successie, Slg. 1974, S. 757.

08 Die Regelungen für das Gericht erster Instanz wurden nach seiner Einrichtung 1988 in
die Verordnung 422/67 eingegliedert. Dazu Verordnung Nr. 4045/88 vom 19.12.1988, 
Abl. Nr. L356 vom 24.12.1988, S. 1.

09 Bericht zum »Abbau unverhältnismäßiger Begünstigungen der bei internationalen
Organisationen tätigen Bediensteten und Versorgungsempfänger«, Anlage zur BMF-Vor
lage Nr. 39/97, Brief des Bundesministeriums der Finanzen an den Vorsitzenden
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags vom 10.03.1997, S.12.

10 A.a.O.

11 A.a.O., S. 11.
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D.    Europäische Großverdiener:
Wer kontrolliert die Kontrolleure?

Die 25 Kommissare, die 25 Richter des Europäischen Gerichtshofs, die 25 Richter erster 
Instanz und die 25 Chef-Rechnungsprüfer gehören zu Europas Topverdienern. In schöner 
Eintracht darf jeder Mitgliedstaat unabhängig von seiner Größe und seiner Bevölkerung 
einen Vertreter oder eine Vertreterin in die hohen europäischen Organe entsenden. Damit 
haben die Kommission und die anderen Organe ihre optimale Größe weit überschritten. 
Hinzu kommen die acht Generalanwälte des EuGH und für jedes der beiden Gerichte ein 
Kanzler. Alle Richter und Generalanwälte werden von den Regierungen der 25 Mitglied
staaten »im gegenseitigen Einvernehmen auf sechs Jahre ernannt«. Die Kanzler bestim
men die Gerichte selbst. Für den Rechnungshof erstellen die einzelnen Mitglieder eine 
Liste ihrer 25 Kandidaten, die nach Anhörung des Europäischen Parlaments vom Rat mit 
qualifizierter Mehrheit angenommen werden muß. Die Amtsperiode der obersten Rech
nungsprüfer beträgt ebenfalls sechs Jahre, die der Kommissare fünf Jahre. Die Gerichte 
und der Rechnungshof wählen ihre Präsidenten aus ihrer Mitte für die Dauer von drei Jah
ren.  Wiederwahl  ist  in allen Fällen unbeschränkt zulässig.  Geradezu ein Ungetüm an 
Kompliziertheit ist die Bestellung der Kommission:

 Zunächst hat der Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs mit 
qualifizierter Mehrheit die Persönlichkeit zu benennen, die er zum Präsidenten der 
Kommission zu ernennen beabsichtigt; diese Benennung benötigt bereits die Zu
stimmung des Europäischen Parlaments.

 Sodann erstellt der designierte Präsident – entsprechend den Vorschlägen der ein
zelnen Mitgliedstaaten – eine Liste mit den anderen künftigen Kommissionsmitglie
dern.

 Diese Liste bedarf wiederum der Zustimmung des Rats, der dabei mit qualifizierter 
Mehrheit entscheidet.

 Es folgt das Zustimmungsvotum des Parlaments zum Kommissionskollegium als 
Ganzem.

 Schließlich werden der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kommission vom 
Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt.

Diesen überaus komplizierten Regelungen entspricht nicht unbedingt eine hohe Qualität 
der in diesem Verfahren gefundenen Persönlichkeiten. So gilt der seit 2004 amtierende 
Ratspräsident José Manuel Barroso nur als dritte Wahl. Präsident der Kommission sollte 
ursprünglich ein anderer werden. »Ausgeguckt« war Luxemburgs Premierminister Jean-
Claude Juncker, Europas dienstältester Regierungschef, der auch auf europäischer Ebene 
höchstes Ansehen genießt. Juncker aber wollte seine Luxemburger Wähler nicht im Stich 
lassen. Erst als auch Guy Verhofstadt,  Belgiens liberaler  Ministerpräsident,  nach dem 
Sieg der Konservativen bei der Europawahl 2004 nicht mehr mehrheitsfähig war, kam 
Barroso ins Spiel, ein Verlegenheitskandidat, an den vorher niemand gedacht hatte. Schon 
sein Start mißlang. Mehrere seiner designierten Kommissionsmitglieder erwiesen sich als 
hochkontrovers und wurden vom Parlament abgelehnt, darunter der Italiener Rocco But
tiglione, der wegen abfälliger Äußerungen über die Rolle der Frau und über Homosexua
lität in die Schlagzeilen kam. Auch seine Einladung zu einer Schiffsreise durch einen In
dustriellen mit massiven wirtschaftlichen Interessen an bestimmten EU-Maßnahmen be
handelte Barroso ohne jedes Verständnis für die Problematik, rückte die Details der Reise 
viel zu spät und unfreiwillig heraus und betonte gar trotzig, er werde derartige Einladun
gen auch in Zukunft wieder annehmen. Als ausgesprochen führungsschwach erwies sich 
Barroso schließlich in der Reaktion auf die Volksabstimmungen in Frankreich und den 
Niederlanden und auf das anschließende Scheitern des Brüsseler Gipfels. Schon vorher 
hatte er durch widersprüchliches Lavieren enttäuscht und massiv an Ansehen verloren.
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D.1.
Die Aufblähung der Kommission und des Gerichts

hofs

Die Kommission ist mit 25 Mitgliedern übermäßig aufgebläht.1 Darunter leidet ihre Ar
beitsfähigkeit.  Die übergroße Zahl von Kommissaren, von denen sich natürlich jeder 
profilieren möchte, fördert zudem einen rastlosen Aktionismus. Hier hat die der Euro
päischen Union vielfach vorgeworfene Überregulierung eine ihrer Ursachen.

Die Übergröße der Kommission entspringt keiner zwingenden Notwendigkeit (ebenso 
wenig wie etwa die Übergröße des Europäischen Parlaments) und resultiert allein aus 
eigensüchtigem Geschacher der nationalen Regierungen.

Früher war die Kommission sehr viel kleiner. Die EWG-Kommission und die Hohe Be
hörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl bestanden aus jeweils neun 
Mitgliedern, die Euratom-Kommission hatte fünf. Das Abkommen zur Einsetzung eines 
gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission (sogenannter Fusionsvertrag) 
vom 8. April 1965 setzte die Zahl der Mitglieder der gemeinsamen Kommission auf 9 
fest (im Anschluß an eine dreijährige Übergangszeit, in der die Kommission 14 Mitglie
der hatte). Mit den Erweiterungen der Gemeinschaft erhöhte sich die Mitgliederzahl zu
nächst auf 13, dann auf 14 und 17, schließlich auf 20 und jetzt auf 25. (Die deutsche 
Vereinigung 1990 führte zu keiner Änderung.) Mit der Osterweiterung am 1. Mai 2004 
erhöhte sich die Zahl der damals 20 Kommissare vorübergehend sogar auf 30, wurde ab 
1. November 2004 aber auf einen Kommissar je Mitgliedstaat, also auf derzeit 25, ge
senkt. (Vorher hatten die fünf »Großen«, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ita
lien und Spanien,  je zwei Kommissare gestellt.  Darauf verzichteten sie immerhin in 
Nizza. Doch versäumte man, gleichzeitig auch das Recht eines jeden Mitgliedstaats auf 
einen Kommissar abzuschaffen.) Mit dem 2007 oder spätestens 2008 vorgesehenen Bei
tritt von Rumänien und Bulgarien wird die Kommission auf 27 Mitglieder anwachsen. 
Ab dem Amtsantritt der nächsten darauffolgenden Kommission soll die Zahl der Kom
missionsmitglieder zwar unter die Anzahl der Mitgliedstaaten abgesenkt werden. Man 
wird aber sehen, ob es dabei bleibt. Die Festlegung muß schließlich durch einstimmigen 
Beschluß des Rats erfolgen.

Obwohl Beobachter schon früher empfahlen, die Kommission zu verkleinern oder we
nigstens nicht weiter auszuweiten, wuchs sie mit jedem Beitritt an.

In Maastricht, Amsterdam und Nizza wurde das Thema der Mitgliederzahl 
von Kommission und Parlament zwar ausführlich diskutiert, dann aber je
weils verschoben. Im Anschluß an Maastricht wurde nur die Zahl der Parla
mentarier, nicht der Kommissare angepaßt, und in Nizza wurde nur verein
bart, daß nach der Erweiterung auf 27 Mitgliedstaaten die Zahl der Kom
missare gekürzt werden müsse, die Festlegung der Zahl und der sonstigen 
Modalitäten aber auf jenen Zeitpunkt verschoben.2

Zuletzt hat eine vom Kommissionspräsidenten Romano Prodi im Jahre 2002 eingesetzte 
Sachverständigenkomrnission unter dem Vorsitz von Andre Sapir eine deutliche Verrin
gerung der Zahl der Kommissare vorgeschlagen.3 Doch die Kommission wies die um
fassenden, auf mehr Rationalität und Effizienz zielenden Vorschläge zurück. Wie wenig 
ihr dabei offenbar der Verkleinerungsvorschlag ins Konzept paßte, zeigt sich auch dar
an, daß die Kommission seit Herbst 2003 bemüht ist,  Umfragedaten zu produzieren, 
nach denen eine überwältigende Mehrheit der Bürger die Übergröße der Kommission 
scheinbar befürwortet. Um die gewünschten Antworten zu bekommen, schreckt Euroba
rometer nicht einmal vor einseitigen, ja geradezu suggestiven Fragen zurück (siehe S. 
60).
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Es ist seit langem ein offenes Geheimnis, daß eine Kommission von 25 oder mehr Mit
gliedern nur eingeschränkt arbeitsfähig ist. Ihre Größe sollte 12 Kommissare nicht über
schreiten. 20, 25 oder gar 27 sind bei weitem zu viel4 und werden von sachverständigen 
Beobachtern  bisweilen  geradezu  als  »selbstmörderisch«  bezeichnet.5 Das  exekutive 
Kollegialorgan, welches die Kommission immer noch ist (siehe Art. 217 EG), obwohl 
dem Präsidenten durch die Vertragsrevisionen von Amsterdam und Nizza zusätzliche 
Befugnisse gegeben wurden, degeneriert immer mehr zu einer Versammlung. Das kolle
giale Klima und das von gegenseitigem Vertrauen gekennzeichnete Eingehen aufeinan
der gehen leicht verloren.  Schmitt von Sydow weist auf eine ganz praktische Konse
quenz hin:

Wenn derzeit jeder Kommissar auf der wöchentlichen Sitzung in einem Fünf-
Minuten-Statement seine Grundhaltung erläutert, so gehen zu jedem Tages
ordnungspunkt fast zwei Stunden vorbei, bevor die eigentliche Debatte über
haupt begonnen hat.6

Und das bei dem riesigen Arbeitsumfang der Kommission. Sie faßt jedes Jahr bis zu 
20.000 Beschlüsse. Das erklärt zu einem guten Teil auch das Ausweichen in Behelfsver
fahren.  Die Kommission hat im Laufe der Zeit  eine Vielzahl  von vereinfachten Be
schlußverfahren herausgebildet. Nur zwei Prozent der Beschlüsse der Kommission wer
den wirklich noch in mündlicher Verhandlung gefaßt. 98 Prozent werden im Umlauf
verfahren entschieden oder auf bestimmte Kommissionsmitglieder oder sogar auf Be
amte delegiert.

Mitte der neunziger Jahre hätten die Verantwortungsbereiche in zehn große Ressorts 
aufgeteilt werden können:7

01. Präsident, Gesamtkoordination der Kommission
02. Außenbeziehungen einschließlich Entwicklungspolitik
03. Wirtschaft einschließlich Wirtschafts- und Währungsunion
04. Umweltschutz
05. Verkehr und Regionalpolitik
06. Landwirtschaft und Fischerei
07. Industrie, Binnenmarkt und Energie
08. Wettbewerbsfähigkeit einschließlich Sozialpolitik, Erziehung und Forschung
09. Wettbewerbspolitik
10. Haushalt, Rechnungswesen, Personal- und Verwaltungsabteilung

Heute müßten die Ressorts umgegliedert werden, vielleicht kämen auch noch ein oder 
zwei Ressorts dazu. Aber mehr als zwölf bräuchten es nicht zu sein.8

Demgegenüber  hat  die  Aufblähung  der  Zahl  der  Kommissionsmitglieder  zur  »Zer
stückelung« an sich zusammengehörender Bereiche geführt, allein aus dem Grund, je
dem Kommissar ein Ressort mit einem Minimum an Kompetenzen zu geben.9 So wer
den z.B. die auswärtigen Kompetenzen auf bis zu sechs verschiedene Kommissare ver
teilt und auf diese Weise völlig verzettelt.10 Die Kompetenzen für Verkehr und Regio
nalpolitik (Bereich 5) sind auf den französischen Vizepräsidenten Jacques Barrot und 
die polnische Kommissarin Danuta Hübner verteilt. Die Kompetenz für Landwirtschaft 
und Fischerei (Bereich 6) sind auf den Malteser Joe Borg und die Dänin Mariann Fi
scher Boel gesplittet.

Die Kompetenzenüberlappungen und Reibungsverluste nehmen mit der Zahl der Kom
missare exponentiell zu, der Koordinierungsbedarf wächst immer mehr und ist bei der 
bestehenden Übergröße praktisch kaum noch zu bewältigen.

Um die Koordination zu erleichtern, haben sich die Kommissare nach französischem 
Vorbild so genannte Kabinette zugelegt (Art. 16 der Geschäftsordnung der Kommissi
on).11 Das sind politische Beamte, die das besondere Vertrauen des Kommissars genie
ßen und deren Amtszeit automatisch mit der des Kommissars endet. Jeder Kommissar 
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hat sechs solche Mitarbeiter, alle Kommissare zusammen also 150. Als die Kommission 
noch aus neun Mitgliedstaaten bestand, entfielen auf jeden Komniussar zwei, so daß es 
insgesamt nur 18 Kabinettsmitglieder gab. Nicht weniger als 95% der Angelegenheiten 
der Kommission werden von den Kabinetten beschlossen. Deren Zusammenkünfte be
reiten  allerdings  schon rein  quantitative  Probleme.  Für  die  Sitzungen  der  Kabinette 
mußten, schon als die Kommission noch aus zwanzig Mitgliedern bestand, Fernsehbild
schirme aufgestellt werden, damit sie einander noch sehen konnte.12

Eine Kommission mit 25 und mehr Mitgliedern ist nicht mehr vernünftig zu führen und 
muß fähige Persönlichkeiten geradezu abschrecken, das Präsidentenamt zu übernehmen. 
Jacques Delors, einer der anerkanntesten Präsidenten der Kommission, lehnte eine Ver
längerung seines Amtes ab, weil die Kommission inzwischen von 17 auf 20 Mitglieder 
angewachsen war.

Die übermäßige Zahl von Kommissaren ist dazu angetan, die Produktion von Regelun
gen und sonstigen Maßnahmen anzuheizen, weil jeder seine Daseinsberechtigung nach
zuweisen versucht.13 Das Kollegium als Ganzes bildet kein ausreichendes Widerlager, 
weil alle Mitglieder so denken und die Angewiesenheit auf die Unterstützung der ande
ren bei den eigenen Projekten leicht verhindert, daß man sich dem Ehrgeiz der Kollegen 
bremsend in den Weg stellt. Dies gilt umso mehr, als die Kommission – trotz der recht
lichen Mehrheitsregel14 – faktisch fast immer den Konsens sucht und einstimmig ent
scheidet.15 Die dadurch begünstigte Tendenz übermäßiger Aktivitäten läuft dem Subsi
diaritätsprinzip, das in der Theorie immer wieder beschworen wird, in der Praxis direkt 
entgegen.

Außerdem widerspricht die Regel, daß jeder Mitgliedstaat einen Kommissar stellt, dem 
Geist der Unabhängigkeit, die den Kommissaren ausdrücklich verbrieft ist und die die 
Verfolgung nationaler Interessen verhindern soll (Art. 213 Abs. 2 EG). Denn solange 
»jeder Staat einen eigenen Angehörigen in die Kommission schickt, fühlt dieser sich ei
nem größeren moralischen Druck ausgesetzt, für die Interessen seines Landes zu kämp
fen«,16 ein Druck, dem sich »mancher Kommissar in der Vergangenheit nicht völlig ent
ziehen konnte.«17 Dies gilt umso mehr, als die öffentlichen Diskurse, soweit sie über
haupt die EU betreffen, typischerweise nicht europaweit erfolgen, sondern national seg
mentiert sind. Dabei stehen dann die jeweiligen nationalen Interessen ganz im Vorder
grund. Dazu stellte schon die Spierenburg-Kommission klar:

Die Annahme, Kommissionsmitglieder sollten irgendwie die Ansichten des 
Mitgliedstaates, dem sie angehören, vertreten, steht zu ihrer Verpflichtung zu 
Unabhängigkeit in Widerspruch.18

Die Unabhängigkeit wird – trotz aller entgegenstehenden Deklarationen im Vertrag – 
dadurch noch massiv weiter untergraben, daß Kommissionsmitglieder nach Ablauf ihrer 
fünfjährigen Amtszeit immer wieder erneut ernannt werden können (Art. 214 Abs. 1 
Unterabs. 2). Angesichts des hohen Gehaltsniveaus bedeutet die Nichtwiederernennung, 
also faktisch die Abberufung, für fast alle Kommissionsmitglieder eine enorme Absen
kung ihres  finanziellen  Status.  Entsprechend  groß ist  die  Versuchung,  dem eigenen 
Land nicht wehzutun.

Die  Kommission  verhandelt  nichtöffentlich.19 Auch das  soll  die  Unabhängigkeit  der 
Mitglieder stärken und den Druck mildern, sich für spezifisch nationale Interessen sei
nes Herkunftslandes einzusetzen (bedeutet aber andererseits eine schwere Hypothek für 
die auf Transparenz angewiesene Demokratie).

Die immer wieder versuchte Rechtfertigung der Aufblähung der Kommission mit dem 
Hinweis, es gebe auch nationale Regierungen mit 25 oder mehr Mitgliedern,20 überzeugt 
schon deshalb nicht, weil diese Regierungen meist mehr Aufgabenbereiche haben und 
jedenfalls  nicht  nach dem Kollegialprinzip arbeiten,  sondern dem Ressortprinzip mit 
Richtlinienkompetenz des Regierungschefs und Ausrichtung nach einem Wahl-, Partei- 
oder Koalitionsprogramm.21
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Alles in allem stellt die aus kurzsichtigen nationalen Egoismen immer mehr aufgeblähte 
Kommission eine schwere Belastung der Arbeit der Europäischen Union dar.

Gelegentlich hört man von Vertretern kleiner Staaten die Befürchtung, die Glaubwür
digkeit der EU würde Schaden nehmen, wenn nicht auch der kleinste Staat einen Vertre
ter in die Kommission entsenden könne, eine Befürchtung, die zum Beispiel der irische 
Außenminister 1995 äußerte:

If some member States did not nominate a Commissioner in Brussels, I be
lieve there would be a significant loss of public confidence in the process of 
integration.22

In Nizza wehrten sich die kleinen und mittleren Staaten mit Erfolg gegen die Absicht 
der großen Mitgliedstaaten, die Zahl der Kommissare aus Gründen der Effizienz auf 
deutlich weniger als 25 oder gar 27 zu begrenzen. Genannt wurde unter anderem eine 
Höchstzahl von zwölf. Doch die kleineren Staaten erklärten »ihr« Kommissionsmitglied 
für unverzichtbar, weil es die EU im jeweiligen Heimatland verkörpere. In Wahrheit 
fürchteten sie, wenn sie in der Kommission nicht mehr vertreten seien, »massiv an Ein
fluß zu verlieren.«23 Obwohl Deutschland, um die Verkleinerung durchzusetzen, sogar 
eine gleichberechtigte Rotation unter kleinen und großen Mitgliedern angeboten hatte,24 

war dies gegen den Widerstand der kleineren Staaten nicht durchzusetzen. Das Effizienz
argument blieb dabei auf der Strecke.25

Sehr überzeugend ist dies allerdings nicht, sondern nur die Verbrämung nationaler Ei
geninteressen.  Jean-Louis Bourlanges hat die »Sakralisierung« des Rechts jedes Mit
gliedstaates, »über seinen Kommissar zu verfügen,« mit Recht gebrandmarkt.26 Wenn 
man überhaupt auf die nationale Zugehörigkeit der Kommissionsmitglieder abhebt, ist 
es dann nicht noch viel unglaubwürdiger, wenn Staaten mit kaum einer halben Million 
Einwohnern wie Luxemburg und Malta genauso stark in der Kommission vertreten sind 
wie  Deutschland  mit  über  82  Millionen?  Die  Ein-Kommissar-je-Mitgliedstaat-Regel 
steht damit auch im Widerspruch zum Demokratieprinzip: Wenn man schon ein Natio
nenquorum einführt, müßte dies die Größe der Staaten zumindest mitberücksichtigen.

Der EG-Vertrag verzichtet darauf, besondere Qualifikationen, also insbesondere Fach
wissen und spezielle Befähigung, der Kommissionsmitglieder, zu verlangen. Das ist die 
eigentliche Bedeutung der Worte in Art. 213 Abs. 1, daß die 25 Mitglieder »auf Grund 
ihrer allgemeinen Qualifikation ausgewählt werden«.27 Dieser Verzicht steht eigentlich 
in einem gewissen Gegensatz zur Konzeption der Kommission als rein sachorientierter 
Institution.

Die Zahl der (besser besoldeten) Vizepräsidenten, deren Aufgabe sich in der Vertretung 
des Präsidenten erschöpft,28 ist im Laufe der Entwicklung ebenfalls gestiegen, allerdings 
nicht in dem Maße wie die Zahl der Kommissare. Der EWG-Vertrag sah ursprünglich 
zwei Vizepräsidenten vor, der Fusionsvertrag erhöhte auf drei. Bei der Norderweiterung 
wurde die Zahl auf fünf, bei der Süderweiterung auf sechs erhöht. Dies entsprach dem 
politischen Bestreben, jedem der drei großen Mitgliedstaaten je einen Vizepräsident und 
den Beneluxstaaten sowie den beiden Gruppen der Beitrittsstaaten ebenfalls je einen zu 
geben. Diese Linie wurde mit der Osterweiterung verlassen.29 Derzeit gibt es – neben 
dem portugiesischen Präsidenten (Barroso) – nur fünf Vizepräsidenten: ein Deutscher 
(Verheugen), ein Franzose (Barrot), ein Italiener (Frattini), eine Schwedin (Wallstrom) 
und ein Este (Kallas).  Könnte diese Beschränkung bei der Zahl der Vizepräsidenten 
nicht auch ein Vorbild sein für die Zahl der Kommissare insgesamt?

Eine mögliche Lösung, die sinnvollerweise auch die Größe der Mitgliedstaaten einbe
ziehen würde, könnte dahin gehen, für je 40 Millionen Einwohner (die beispielsweise 
fünf kleinere Staaten zusammengenommen haben) einen Kommissar vorzusehen, wobei 
aber den großen Staaten nicht mehr als einer zukäme.30 Zugleich sollte die Befugnis des 
Kommissionspräsidenten  bei  der  Auswahl  seiner  Kommissionsmitglieder  weiter  ge
stärkt werden.
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Noch besser wäre es, den Präsidenten der Kommission direkt von den Bürgern der EU 
wählen zu lassen und ihm dann die Bestimmung einer begrenzten Zahl von Kommissa
ren zu überlassen. Das würde – neben anderen wichtigen Vorteilen (siehe S. 53) – die 
Aufblähung der Kommission verhindern und dem Präsidenten die erforderliche Koordi
nierung erleichtern.

Der Europäische Gerichtshof besteht derzeit ebenfalls aus 25 Richtern, je einer pro Mit
gliedstaat, ohne daß dieser – anders als bei der Kommission – aber unbedingt dessen 
Staatsangehörigkeit haben muß. Ursprünglich waren es sieben Richter, einer mehr als 
die Zahl der sechs Mitgliedstaaten. Man wollte zu einer ungeraden Zahl kommen, um 
Stimmengleichheit zu vermeiden. Im Zuge der Erweiterungen wurde die Zahl immer 
weiter erhöht, allerdings so, daß das Gericht stets aus einer ungeraden Zahl von Rich
tern bestand. Sie war je nach dem mit der Zahl der Mitgliedstaaten identisch oder um 
eine Einheit höher.

Die Aufblähung des Gerichts entspricht keiner funktionellen Notwendigkeit. Das Ge
richt hatte selbst früher vor der Gefahr gewarnt, mit der Vergrößerung würde allmählich 
die unsichtbare Grenze überschritten, die ein Rechtsprechungsorgan von einer beschluß
fassenden Versammlung unterscheide und jenseits derer eine Urteilsfindung im eigentli
chen Sinne nicht mehr möglich sei.31 Statt aber die Zahl der Richter zu begrenzen, wur
de durch den Vertrag von Nizza die Möglichkeit geschaffen, Kammern von drei bis sie
ben Richtern zu bilden, die bestimmte Fallgruppen vorbereiten oder entscheiden (Art. 
221 Abs. 2 EG), eine Möglichkeit, von der das Gericht auch Gebrauch machte (Art. 16 
Abs. 4 und 5 der Satzung des Gerichts). Entscheidungen des Plenums wurden so massiv 
zurückgedrängt. Dadurch ergibt sich aber andererseits die Gefahr einer Zersplitterung 
der Rechtsprechung. Es ist zwar einzuräumen, daß es Vorteile haben mag, wenn je ein 
mit der Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats  vertrauter  Richter dem Gericht angehört. 
Aber spätestens mit der Aufteilung in Kammern entfällt die Gewähr, daß ein solcher 
auch jeweils in der »richtigen« Kammer mitwirkt.32 Zudem dürften aus großen, bevölke
rungsreichen Staaten mit Millionen Unternehmen sehr viel mehr Klagen beim Gericht 
eingehen als aus kleinen Staaten. Wenn der Vertrautheit mit dem jeweiligen nationalen 
Recht schon Gewicht beigemessen wird, dann wäre dieses Argument hinsichtlich des 
Rechts eines großen Staates jedenfalls sehr viel gewichtiger.

Hier hat sich überall nationaler Egoismus durchgesetzt. Daß es auch anders geht, bestä
tigt der Umstand, daß die Zahl der Generalanwälte mit der Osterweiterung der EU nicht 
ausgeweitet wurde. Generalanwälte beim Europäischen Gerichtshof wurden ursprüng
lich nach französischem Vorbild eingeführt. Zunächst gab es nur zwei, einen Deutschen 
und einen Franzosen. Nach der ersten Erweiterung wurde die Zahl auf vier erhöht, je ei
ner für die vier großen Mitgliedstaaten.  Als Griechenland dazukam, erhöhte sich die 
Zahl auf fünf, nach dem Beitritt Spaniens und Portugals auf sechs und nach dem Beitritt 
Finnland, Österreichs und Schwedens auf acht. Seitdem stellt auch Spanien einen stän
digen Generalstaatsanwalt. Mit dem Ostbeitritt änderte sich die Zahl der Generalanwälte 
nicht. Die Begrenzung der Zahl könnte durchaus ein Vorbild auch für die Bemessung 
der Stellen von Richtern und Kommissaren sein.

Doch inwieweit sind derartige Vorschläge realisierbar? Das demokratische Hauptpro
blem  liegt  bereits  in  einem  Vorstadium,  nämlich  bei  der  Verfassungsgebung.  Hier 
herrscht – trotz der unmittelbaren und vorrangigen Geltung des EU-Rechts – nach wie 
vor der völkerrechtliche Grundsatz, daß selbst die kleinsten Staaten ebenso viel Gewicht 
haben wie die größten, der in Verbindung mit dem weiteren Grundsatz der Einstimmig
keit dazu führt, daß die demokratische Gleichheit und die Effizienz zu kurz kommen.
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D.2
Der Europäische Rechnungshof:

zu groß, träge und ineffektiv?

Der Europäische Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg. Er wurde 1975 gegrün
det. Sein Status und seine Zuständigkeiten wurden dann mit jeder Änderung der Verträ
ge erweitert. Seit dem Maastricht-Vertrag besitzt er – ebenso wie der Rat, die Kommis
sion und das Parlament – die Stellung eines Organs der EU (siehe Art. 246 bis 248 EG). 
Der Rechnungshof kontrolliert die gesamten Finanzen der EU von jährlich weit über 
100 Milliarden Euro. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind von ihm auf Rechtmä
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Dies bedeutet nicht nur die Finanzkontrol
le der anderen Organe der EU, insbesondere der Kommission und ihrer nachgeordneten 
Verwaltungen, sondern auch die Kontrolle nationaler Behörden, da die EU-Mittel zum 
großen Teil von den Mitgliedstaaten verwaltet werden. Angesichts des Zusammenwir
kens tief gestaffelter und ganz unterschiedlicher nationaler und supranationaler Verwal
tungen ist die Gefahr von Mißwirtschaft und Unterschleif in der EU besonders groß. 
Die volle Funktionsfähigkeit des Rechnungshofes ist deshalb von großer Bedeutung. An 
ihr aber sind erhebliche Zweifel anzumelden.

Die Regel, daß der Rechnungshof »aus einem Staatsangehörigen je Mitgliedstaat« be
steht (Art. 247 Abs. 1 EG), ist bei 25 und bald mehr Mitgliedstaaten auch hier inakzep
tabel. Schon vor der Osterweiterung der EU kritisierte ein Ausschuß des britischen Par
laments in einem ebenso sorgfältigen wie ungeschminkten Bericht den aufgeblähten Eu
ropäischen Rechnungshof:33 Ein Hof mit über 20 Mitgliedern sei fast zwangsläufig »trä
ge, faul und ineffektiv«. Der Wunsch aller Staaten nach nationaler Repräsentation könn
te auch auf ganz andere Weise erfüllt  werden, nämlich durch Errichtung eines Auf
sichtsgremiums, das nebenamtlich wahrgenommen wird und sich beispielsweise aus den 
Präsidenten der nationalen Rechnungshöfe zusammensetzt. Die durch den Vertrag von 
Nizza eingeführte Möglichkeit, Kammern zu bilden (Art. 248 Abs. 4 Unterabs. 4 EG), 
ist nach Auffassung des genannten Ausschusses »bloß ein Mechanismus, die Mitglieder 
zu beschäftigen, ohne ihre Effizienz zu verbessern.«

Auch hinsichtlich der Qualität und Unabhängigkeit der Mitglieder wird in dem genann
ten Bericht massive Kritik geübt. Viele Rechnungshofmitglieder haben keinerlei Prü
fungserfahrung. Art. 247 Abs. 2 EG verlangt zwar in erster Linie die Bestellung von 
Persönlichkeiten, »die in ihren Ländern Rechnungsprüfungsorganen angehören oder an
gehört haben«, läßt aber auch andere Kandidaten zu. Dieser Mangel wird durch soge
nannte Kabinette aus persönlichen Referenten, die sich die Mitglieder (ähnlich wie die 
Kommissare) zugelegt haben, zwar teilweise kompensiert. Das aber führt nur zu weite
rer Aufblähung.  Jo Carey,  früher selbst  britisches Mitglied des Europäischen Rech
nungshofs, sprach (noch vor der Osterweiterung) in aller Offenheit von »15 überbezahl
ten, unterbeschäftigten Amtsträgern«.

Was die  für den Rechnungshof unverzichtbare Unabhängigkeit  seiner Mitglieder  an
langt, legen Insider-Berichte ebenfalls Skepsis nahe: Die Mitglieder sähen in ihrem Amt 
oft auch eine politische Funktion. Ihre Zuständigkeitsbereiche spiegelten häufig die be
sonderen Interessen ihrer Mitgliedstaaten wider. Gerade wenn sie wieder ernannt wer
den wollten, fühlten sie sich – trotz aller in Art. 247 Abs. 4 EG niedergelegten Unab
hängigkeitsgarantien  –  einem immensen  Druck ausgesetzt,  die  Interessen  ihres  Mit
gliedstaats zu schützen. Ganz offiziell  wird über bilaterale Absprachen innerhalb des 
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Rechnungshofes gesprochen, die darauf abzielen, seine Berichte zu entschärfen, um die 
betroffenen Verwaltungen und ihre politischen Spitzen zu schonen.

Das alles trägt – neben anderen Mängeln wie der inadäquaten Auswahl des sonstigen 
Personals – dazu bei, daß der Wert der Jahresberichte des Rechnungshofs relativ gering 
ist, obwohl ihnen als Grundlage für die Entlastung der Kommission eigentlich die größ
te Bedeutung zukommen müßte.34 Die mangelnde Effektivität des Rechnungshofes zeigt 
sich auch am Beispiel der europäischen Politikfinanzierung. So hat der Rechnungshof 
die rechtswidrige und verschwenderische Spesenreiterei von Mitgliedern des Europäi
schen Parlaments und die Selbstbewilligung von Alters- und Krankenversorgung durch 
das Präsidium des Parlaments (siehe unten S. 178 f.) oft nur halbherzig oder überhaupt 
nicht gerügt. Er hat sie bisher jedenfalls nicht mit dem erforderlichen Nachdruck ange
prangert.

Aus allen diesen Gründen empfiehlt der genannte Ausschuß eine radikale Reform der 
Organisation des Rechnungshofes: An seiner Spitze sollte ein hochqualifizierter Amts
chef stehen, der in einem entpolitisierten Ernennungsverfahren zu bestellen wäre und 
der  Kontrolle  des  genannten  wirklich  unabhängigen  Aufsichtsgremiums  unterliegen 
müßte.

Beim Europäischen Rechnungshof stellt sich die alte Frage, wer eigentlich die Kontrol
leure kontrolliert, mit besonderer Dringlichkeit. Deshalb empfiehlt der Ausschuß weiter, 
das Management des Rechnungshofs selbst sollte – auf europäischer Ebene – von unab
hängigen Dritten evaluiert werden.
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D.3
Der Europäische Zentralbankrat:

völlig überdimensioniert?

Die Europäische Zentralbank besitzt wichtige Kompetenzen im Bereich der Währungs
politik. Sie bestimmt das umlaufende Geldvolumen und entscheidet letztlich über die 
Höhe der Zinsen. Dabei ist es ihr vorrangiges Ziel, Preisstabilität zu gewährleisten (Art. 
105 Abs. 1 EG). Die wichtigsten Entscheidungen der Bank trifft der Europäische Zen
tralbankrat (Art. 107 Abs. 3 EG). Er besteht aus dem sechsköpfigen Direktorium und 
den Präsidenten derjenigen nationalen Zentralbanken, die der Europäischen Währungsu
nion, d.h. der Euro-Zone, angehören (Art. 112 EG). Derzeit  sind dies zwölf Staaten. 
Großbritannien, Dänemark, Schweden und die zehn neuen Mitglieder sind noch nicht 
dabei. Wenn der Währungsunion in absehbarer Zeit aber alle diese Staaten angehören 
und zusätzlich noch Bulgarien und Rumänien, insgesamt also 27 Staaten, wird der Zen
tralbankrat aus nicht weniger als 33 Mitgliedern bestehen – und ist dann völlig aus den 
Fugen geraten. Ein Ausschuß des britischen House auf Lords bemerkte dazu trocken:

Wenn jedes Mitglied nur zehn Minuten bräuchte, um seinen Standpunkt dar
zulegen, würde das allein mehr als fünf Stunden dauern.35 

Die Zahl der Teilnehmer könnte sogar noch größer sein, weil auch der Präsident des 
Rats und ein Mitglied der Kommission ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Zentral
bankrates und an der Diskussion teilnehmen dürfen (Art. 113 Abs. 1 EG). Es ist ziem
lich offensichtlich, daß ein derart großes Gremium nicht das geeignete Forum ist für die 
raschen Entscheidungen, die der Zentralbankrat im Bereich der Geldpolitik oft zu tref
fen hat. Die Übergröße des Gremiums beeinträchtigt seine Effizienz und steht in kras
sem Mißverhältnis zu seiner Funktion, auf Änderungen der ökonomischen Lage rasch 
zu reagieren. Darüber bestand auch unter allen Sachverständigen Einigkeit, die der ge
nannte Ausschuß anhörte.

Um der Problematik abzuhelfen, wurde kürzlich eine Reform beschlossen. Dabei wurde 
aber lediglich die Satzung der Europäischen Zentralbank geändert, nicht auch der EG-
Vertrag selbst, der die Größe des Zentralbankrates festlegt. Die Satzung sieht nunmehr 
eine Begrenzung der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Zentralbankrates auf 21 
vor. Sobald mehr als 15 Staaten der Währungsunion angehören werden, ist hinsichtlich 
des Stimmrechts der dann mindestens 16 nationalen Zentralbankpräsidenten ein Rotati
onsverfahren vorgesehen. Zugleich wird ihr Stimmrecht gewichtet, so daß große Staaten 
mehr Einfluß bekommen.

Dieses Verfahren, das Art. 10 der Zentralbank-Satzung im Einzelnen regelt,  ist aller
dings von nicht zu überbietender Kompliziertheit und deshalb kaum geeignet, das nötige 
Vertrauen, das eben Transparenz voraussetzt, zu schaffen. Zudem wird nur die Zahl der 
Stimmen begrenzt und ihr Gewicht differenziert, nicht aber der Zentralbankrat verklei
nert. Das Problem der Übergröße bleibt bestehen. Ein Sachverständiger formulierte dies 
in der erwähnten Anhörung so:

In einer vergrößerten Euro-Zone werden 27 nationale Notenbankpräsidenten 
bei den Sitzungen des Zentralbankrats anwesend sein, plus sechs Mitglieder 
des Direktoriums, macht zusammen 33 Mitglieder. Sie beteiligen sich alle an 
der Diskussion, auch wenn nur 21 abstimmungsberechtigt sind. Das ist so, 
als würden drei Fußballmannschaften diskutieren und zwei Mannschaften, 
von denen ein Spieler vom Platz gestellt wäre, abstimmen. Das ist einfach zu 
groß.
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Der Ausschuß selbst kam zu folgendem vernichtenden Urteil:

Die beschlossene Reform, die auf einem hyperkomplexen Rotationsmodell be
ruht, wird die fundamentalen Probleme nicht lösen, die die Vergrößerung der 
Euro-Zone für das Funktionieren des Zentralbankrates mit sich bringt ... Sie 
schafft keinen effizienten Mechanismus zur Festsetzung der Zinssätze in der 
Euro-Zone; sie begrenzt nur die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des 
Zentralbankrats  – und das  auf einem viel zu hohen Niveau; sie ist nicht 
transparent; sie ist überkompliziert und schwierig zu vermitteln, so daß es 
extrem schwer sein wird, damit das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewin
nen. Weiterhin verletzt sie die Grundsätze, auf denen die Zentralbank be
ruht. Danach sitzen die nationalen Zentralbankpräsidenten als unabhängige 
Experten im Zentralbankrat, nicht als Repräsentanten ihrer Länder. Alles in 
allem erwarten wir nicht, daß die vorgesehene Regelung befriedigend funk
tionieren wird. Es ist äußerst enttäuschend, daß über eine solch wichtige Re
formmaßnahme viel zu schnell und ohne die Möglichkeit, zu beraten, zu dis
kutieren und parlamentarisch zu überprüfen, entschieden wurde.

Vor diesem Hintergrund schlägt der Ausschuß eine grundlegende Reform vor: Die Eu
ropäische Zentralbank sollte einen kleinen »Geldpolitischen Vorstand« erhalten, der aus 
den sechs Mitgliedern des Direktoriums und höchstens sechs externen Fachleuten be
steht. Letztere sollen nicht vollzeitbeschäftigt sein und allein aufgrund ihrer fachlichen 
Qualitäten in einem offenen und transparenten Verfahren ernannt werden. Ihre Staatsan
gehörigkeit sollte dabei keine Rolle spielen. Der Geldpolitische Vorstand hätte alle zins
politischen Maßnahmen zu treffen,  insbesondere die Zinssätze festzulegen,  zu denen 
sich die Geschäftsbanken refinanzieren können. Der derzeitige Zentralbankrat, in dem 
alle nationalen Notenbankpräsidenten vertreten sind, bliebe bestehen, um dem Wunsch 
der Staaten nach nationaler Vertretung gerecht zu werden. Er würde weiterhin vor allem 
die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank formulieren,  die der Geld
politische Vorstand unter der Aufsicht des Zentralbankrates von Fall zu Fall umzusetzen 
hätte.
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D.4
Der Europäische Gerichtshof – ein politisches Ge

richt:
schwach legitimiert und ungleich besetzt

Der Europäische Gerichtshof hat nach Art. 220 EG die Aufgabe, das Recht bei der Aus
legung und Anwendung des EG-Vertrags zu sichern. Die derzeit 25 Richter, die von den 
Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen ernannt werden, dür
fen nach Ablauf ihrer sechsjährigen Amtszeit ein- oder mehrmals wiedergewählt wer
den. Der Gerichtshof kann – wie jedes Gericht – natürlich nur auf Antrag tätig werden. 
(Das daneben bestehende Gericht erster Instanz interessiert hier nicht weiter.)

Das Gericht hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch seine Rechtsprechung eine außeror
dentlich starke Position verschafft. Seine Stellung gleicht nationalen Verfassungsgerich
ten wie dem deutschen Bundesverfassungsgericht  und dem amerikanischen Supreme 
Court, die bekanntlich nicht mechanisch die Verfassung auslegen, sondern, genauso ge
nommen, selbst rechtsetzend tätig werden.36 Ja, der Europäische Gerichtshof ist sogar 
noch stärker.37 Ein Gericht kann sich umso besser entfalten und in Szene setzen, je va
ger und generalklauselartiger die Bestimmungen sind, die es auszulegen hat. Bei den 
Artikeln des europäischen Primärrechts ist  die Konturenschärfe besonders gering. Es 
handelt sich vornehmlich um Ziele, deren Interpretation dem Gericht weite Spielräume 
läßt, zumal die Ziele sich zum Teil widersprechen. Der Spielraum wurde noch dadurch 
erweitert, daß die Gemeinschaft sich von Anfang an als dynamisch und entwicklungsof
fen verstand. So erklärten die vertragschließenden Regierungen bereits in der Präambel 
des EG-Vertrags von 1957 ihren »festen Willen, die Grundlagen für einen immer enge
ren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen«, und in der Präambel des 
EU-Vertrags von 1992 bestätigten sie ihre Entschlossenheit, »den Prozeß der Schaffung 
einer immer engeren Union der Völker Europas«38 weiterzuführen.

Das Gericht hat die Spielräume durch eine ausgesprochen aktive und weit ausgreifende 
Rechtsprechung voll genutzt, ja sie bisweilen vielleicht sogar überschritten.39 Beispiele 
von grundlegender Bedeutung waren die Dekretierung der unmittelbaren Geltung des 
Gemeinschaftsrechts für alle Bürger und Unternehmen der Mitgliedstaaten und die Er
klärung seines Vorrangs vor allem nationalen Recht. Das Gericht erstreckte die unmit
telbare Geltung auch auf einzelne Artikel des EG-Vertrages selbst.40 Das geschah gegen 
den erklärten Willen der Regierungen der Mitgliedstaaten,41 also der nominellen »Her
ren der Verträge«. Anfangs war die Rechtsprechung denn auch hoch umstritten. Der frü
here französische Ministerpräsidenten Michel Debre legte sogar einen Gesetzentwurf 
vor, der eine Bestrafung von französischen Richtern vorsah, falls diese sich an Entschei
dungen des Europäischen Gerichtshofs halten sollten.42 Die Schaffung einer unmittelbar 
geltenden, widersprechendes Staatenrecht verdrängenden Rechtsordnung, die bis dahin 
Bundesstaaten vorbehalten war, durch Richterrecht war – in Anbetracht des lediglich 
völkerrechtlichen  Grundlage  der  Gemeinschaftsverträge  – alles  andere  als  selbstver
ständlich. Sie war praktisch der »Urknall« für das Entstehen der Gemeinschaft als su
pranationale Rechtsgemeinschaft.43 Rechtshistorisch gesehen, bereitete der Gerichtshof 
damit jene »stille Revolution«44 vor, die »ihm letztlich die uneingeschränkte Herrschaft 
über die Interpretation des Gemeinschaftsrechts sicherte«45 und auf diese Weise seinen 
vielen späteren – das Recht fortbildenden – Urteilen ihre gewaltige Durchschlagskraft 
und Breitenwirkung sicherte. Das Gericht verschaffte sich seinen großen Einfluß und 
seinen gewichtigen Status also selbst – im Wege einer Art von richterlichem Imperialis
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mus. Daß dies möglich wurde, liegt auch daran, daß es niemanden gibt, der über dem 
Gericht steht. Auf die uralte Frage, wer die Kontrolleure kontrolliert, gibt es in Bezug 
auf das Gericht keine befriedigende Antwort. Das Gericht entscheidet im Zweifel selbst 
über die Reichweite seiner Kompetenzen, es beansprucht, zumindest faktisch, die soge
nannte Kompetenz-Kompetenz.46

Ein Beispiel für Rechtsetzung durch den Gerichtshof ist auch die Umwandlung von so
genannten Richtlinien, die von Mitgliedstaaten nicht rechtzeitig umgesetzt werden, in 
unmittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht, falls sie hinreichend konkret formuliert sind. 
Aus (dem jetzigen) Art. 249 Satz 4 EG, wonach Richtlinien sich lediglich an die Mit
gliedstaaten richten und für diese nur hinsichtlich des erreichenden Ziels  verbindlich 
sind, ist die unmittelbare Geltung für die Menschen in den Mitgliedstaaten nur schwer 
zu entnehmen. Deshalb verweigerte zum Beispiel der deutsche Bundesfinanzhof dem 
EuGH zunächst auch die Gefolgschaft und mußte erst vom Bundesverfassungsgericht 
dazu gebracht werden.47

Andere Beispiele sind die (in den Verträgen nicht ausdrücklich enthaltenen) Gemein
schaftsgrundrechte, die der Gerichtshof im Wege der Rechtsfortbildung seit Ende der 
sechziger Jahre geschaffen hat und schützt.48 Heute sind die Gemeinschaftsgrundrechte, 
bei deren Entwicklung der Gerichtshof sich unter anderem auf die gemeinsamen Verfas
sungstraditionen der Mitgliedstaaten stützte, als Teil des primären EU-Rechts allgemein 
anerkannt.

Ein weiteres Beispiel ist die Begründung der Staatshaftung von Mitgliedstaaten für Ver
stöße gegen das Gemeinschaftsrecht. Auch davon ist in den Verträgen keine Rede. Das 
entsprechende Urteil von 199149 wurde deshalb von Staatsrechtslehrern als »geradezu 
revolutionär« (Ulrich Everling) und »als überraschender dezisionärer Kraftakt« (Fritz 
Ossenbühl) bezeichnet. Das Urteil könne »der Kritik nicht leicht« standhalten (Christian 
Tomuschat), da die vom Gericht entschiedene Frage der »richterlichen Rechtsfortbil
dung nicht zugänglich« sei (Thomas von Danwitz).50

Schließlich muß der Gerichtshof sich ganz allgemein eine ausgesprochen »integrations
freundliche« Rechtsprechung vorhalten lassen, die bewirkt, daß das inzwischen im EG-
Recht verankerte sogenannte Subsidiaritätsprinzip tatsächlich bloß auf dem Papier steht. 
Dieses Prinzip besagt in seiner strengen Form, daß die Gemeinschaft grundsätzlich nur 
tätig werden darf, soweit die Mitgliedstaaten die verfolgten Ziele nicht selbst erreichen 
können. Die schwammige Formulierung des Subsidiaritätsprinzips in Art. 5 Abs. 2 EG 
beläßt dem Gerichtshof hingegen einen weiten Spielraum.

Die Beispiele zeigen, daß der Gerichtshof immer wieder Entscheidungen getroffen hat, 
die auch der Gesetzgeber, also vor allem der Rat, oder sogar der Vertragsgeber hätte 
treffen können und vielleicht auch müssen. Das Gericht schlüpfte auch deshalb in die 
Rolle eines Ersatzgesetzgebers oder gar eines Ersatzverfassungsgebers, weil die Staaten 
sich nicht zu einem entsprechenden gesetzgeberischen oder politischen Handeln ent
schließen konnten und deshalb der Gerichtshof meinte, »in die Bresche springen« zu 
müssen.51 Es ist also nicht ohne Berechtigung, wenn gelegentlich von der »Herrschaft 
der Richter« in der Europäischen Union gesprochen wird.52

Die überaus extensive Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist unter Demo
kratiegesichtspunkten höchst problematisch. Wie wir oben gesehen haben, ist es schon 
bedenklich, durch völkerrechtliche Verträge eine Art von Verfassung zu schaffen, die 
innerhalb der Staaten mit Vorrang gilt und insoweit die nationalen Verfassungen ver
drängt.

Wenn das Gericht aber noch darüber hinausgeht und sich an die Stelle der Mitgliedstaa
ten setzt, sich insoweit also selbst zur Herrin über die Verträge aufschwingt, fehlt es 
auch noch an dem im Vertrag selbst vorgesehenen Verfahren für Vertragsänderungen: 

142



der Mitwirkung der demokratisch legitimierten Regierungen am Vertragsschluß und die 
Ratifizierung durch die Parlamente der Mitgliedstaaten. Vor diesem Hintergrund hat das 
deutsche Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil eine eindringliche Warnung an 
die Adresse des Europäischen Gerichtshof gerichtet: Angesichts der vom Gerichtshof 
mit allerlei methodischen Kunstkniffen53 forcierten »Vertragsauslegung im Sinne einer 
größtmöglichen Ausschöpfung der Gemeinschaftsbefugnisse« bestehe die Gefahr, daß 
die angebliche Auslegung der Verträge in Wahrheit eine Vertragserweiterung darstelle. 
Das aber dürfe nicht sein. Eine solche Auslegung »würde für Deutschland keine Bin
dungswirkung entfalten«,54 weil sie die vorgesehenen Verfahren durch extensive Recht
sprechung umgeht. Hier stellt sich allerdings die schwierige Frage der Abgrenzung zwi
schen einer Rechtsfortbildung innerhalb der Verträge, die auch das Bundesverfassungs
gericht dem Europäischen Gerichtshof noch zubilligt,55 und »einer deren Grenzen spren
genden, vom geltenden Verfassungsrecht nicht gedeckten Rechtssetzung«.56 Bei dieser 
Grenzziehung besitzt der Europäische Gerichtshof wieder selbst die Vorhandstellung. 
Zudem würde die eventuelle Verweigerung der rechtlichen Gefolgschaft durch Deutsch
land nur für dieses Land gelten.

Hinzu kommt die problematische personelle Legitimation. Diese ist schon deshalb frag
lich, weil die Regierungen die Richter in einem völlig undurchsichtigen Verfahren aus
wählen. Das Erfordernis des »gegenseitigen Einvernehmens« aller Mitgliedstaaten (Art. 
223 Abs. 1 EG) bietet keine wirksame Kontrolle. Denn es ist »zur bloßen Formalie de
generiert.«57 Während des ganzen Bestehens des Gerichts ist der Vorschlag eines Mit
gliedstaats noch nie am Widerspruch anderer gescheitert.58 Die Mitgliedstaaten treffen 
also die eigentliche Entscheidung, wer sie im Europäischen Gerichtshof vertritt, ganz al
lein. Diese Entscheidung erfolgt aber regelmäßig hinter den Kulissen in einem vor der 
Öffentlichkeit  strikt  abgedunkelten  Raum.  In  den meisten  Staaten  ist  das  Verfahren 
nicht einmal gesetzlich geregelt. Auch die deutsche Regierung trifft ihre Auswahlent
scheidungen trotz ihrer immensen Bedeutung im gesetzfreien Raum. Umso mehr blühen 
Kungelei und parteiliche Patronage, also Kriterien, die der Qualität nicht unbedingt för
derlich sind und sich deshalb auch öffentlich nicht darstellen lassen. Es ist nicht einmal 
gesichert,  daß  die  in  diesem Verfahren  Ausgewählten  der  Verkehrssprache  des  Ge
richtshof, des Französischen, ausreichend mächtig sind. Bei der Ernennung spielt das 
Parteibuch eine wesentliche Rolle, und die Wiederernennung nach Ablauf der sechsjäh
rigen Amtszeit kann daran scheitern, daß jetzt einer anderen Partei das »Zugriffsrecht« 
zusteht. So wurde Manfred Zuleeg (Amtszeit 1988-1994) Nachfolger von Ulrich Ever
ling (Amtszeit 1980-1988), weil nun die SPD am Zuge war, obwohl Everling zu einer 
weiteren Amtszeit bereit gewesen wäre.

Der so unter maßgeblichem Einfluß des Parteienproporzes gewählte Manfred 
Zuleeg war allerdings nicht davor geschützt, nach einer Neubestimmung der 
politischer Prioritäten schon nach einer Amtsperiode durch Günter Hirsch als 
einem Kandidaten anderer politischer Couleur ersetzt zu werden.59

Der von der CSU bestimmte Hirsch amtierte 1994 bis 2000, um dann auf Betreiben der 
damaligen Bundesjustizministerin  Däubler-Gmelin (SPD) von Ninon Colneric ersetzt 
zu werden, die vorher Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein gewe
sen war. Zwei Jahre zuvor war ihre Ernennung zur Bundesverfassungsrichterin am Wi
derspruch der CSU gescheitert.60 Derartige Mauscheleien sind auch keineswegs auf die 
Auswahl der deutschen Mitglieder des Gerichtshofs beschränkt. Der italienische Justiz
minister Trabucchi schreckte nicht einmal davor zurück, seinen Bruder zum Richter am 
Europäischen Gerichtshof zu machen. Auch der Umstand, daß kein belgisches Mitglied 
des Gerichtshofs berufsrichterliche Erfahrung aufweist – im Gegensatz etwa zu allen 
britischen Richtern –, wird allgemein als Indiz für die starke Politisierung des Auswahl
verfahrens in Belgien angesehen.61 Zur Herstellung eines Mindestmaßes an Transparenz 
wäre  es  sinnvoll,  ein  öffentliches  Anhörungsverfahren  zu  installieren,  wie  es  bisher 
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schon in einigen Ländern bei der Bestellung von nationalen Verfassungsrichtern prakti
ziert wird.62

Der Mangel an demokratischer Legitimation wird durch die fehlende Proportionalität 
noch verschärft. Die Regel »Je ein Richter pro Mitgliedstaat« widerspricht wieder ein
mal dem Grundsatz der demokratischen Gleichheit. Große Länder haben zu wenig Ein
fluß, kleine viel zu viel. Die Behauptung der Mitgliedstaaten, es ginge ihnen gar nicht 
um politischen Einfluß, wird durch das beharrliche Festhalten selbst der kleinsten Mit
gliedstaaten an »ihrem« Richter im Europäischen Gerichtshof widerlegt. Und daß Mit
gliedstaaten über die Personalauswahl indirekt auch Einfluß auf die Richtung der Recht
sprechung nehmen können, wird durch die relativ kurzen Amtszeiten der Richter und 
die zulässige Wiederwahl ermöglicht. Gerichte, die nur das vom Gesetz schon Vorbe
stimmte erkennen, die also sozusagen nur der Mund sind, der die Worte des Gesetzge
bers ausspricht (Montesquieu: »la bouche, qui prononce les paroles de la loi«), haben 
keinerlei politisches Gewicht (sind also mit den Worten Montesquieus »en quelque fa
con nulle«). Wäre der Europäische Gerichtshof ein derartiges Gericht, wäre der unpro
portionale Einfluß der Staaten auf seine Besetzung sicher unproblematisch. Aber er ist 
denkbar weit von diesem Montesquieuschen Richterbild entfernt. Angesichts der Akti
vitäten des Gerichts als Ersatzgesetzgeber und sogar als Ersatzverfassungsgeber stellt 
sich nachdrücklich die Frage, ob nicht zumindest die Überlegungen, die zu einer Ge
wichtung der Stimmen im Rat und der Mandate im Parlament entsprechend der Bevöl
kerungszahl der Staaten auch im Hinblick auf das Gericht durchgreifen müßten. Bei ei
nem politischen Gericht wie dem Europäischen Gerichtshof erscheint die Besetzungsre
gel also nicht weniger problematisch als etwa bei der Kommission.

Schließlich ist auch die inhaltliche demokratische Legitimation der Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs schwach. Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die Urteile 
im Falle mangelnder Akzeptanz durch Änderung des zugrunde liegenden Verfassungs
rechts zu korrigieren, wie sie im nationalen Bereich durchaus besteht, steht beim Euro
päischen Gerichtshof aus praktischen Gründen bloß auf dem Papier.63 Politische Korrek
turen von Richtersprüchen sind angesichts des aufwendigen Vertragsänderungsverfah
rens kaum vorstellbar. Das erhöht das Gewicht der Entscheidungen des Gerichts noch 
weiter  und läßt  das  intransparente  Berufungsverfahren  und die  Besetzungsregel  (ein 
Richter pro Mitgliedstaat) erst recht problematisch erscheinen.

144



D.5
Die üppige Besoldung der Amtsträger

Die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter der Mitglieder der Kommission, der Ge
richte und des Rechnungshofs werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit festgesetzt 
(Art. 210, 247 Abs. 8 EG). Die auf dieser Grundlage ergangenen Verordnungen des 
Rats sehen Folgendes vor:

 Die Aktivenbezüge setzen sich aus drei Bestandteilen zusammen: dem Grundge
halt, den Zulagen und der Aufwandsentschädigung.

 Das Grundgehalt ist an die Beamtenbesoldung gekoppelt und beträgt einen be
stimmten Prozentsatz des Grundgehalts des höchsten Beamten, nämlich eines Ge
neraldirektors der Besoldungsstufe A 16 (höchste Dienstaltersstufe). Das sind zur 
Zeit (2005) 16.207 Euro im Monat.

 Die  Mitglieder  des  Gerichts  erster  Instanz  erhalten  104% dieses  Betrages  als 
Grundgehalt,  also  16.855  Euro,  der  Präsident  112,5% (18.233  Euro)  und  der 
Kanzler 95% (15.397 Euro).

 Die Mitglieder der Kommission,  die Richter am Europäischen Gerichtshof und 
die Generalanwälte erhalten 112,5% dieses Betrages als Grundgehalt, also 18.233 
Euro monatlich. Der Kanzler am EuGH bekommt 101% (16.369 Euro).

 Die Präsidenten der Kommission und des EuGH erhalten 138% (22.366 Euro mo
natlich), die Vizepräsidenten 125% (20.259 Euro monatlich).

 Das Grundgehalt der Mitglieder des Rechnungshofes beträgt 108% (17.504 Euro), 
das des Präsidenten des Rechnungshofes 115% (18.638 Euro).

 Zum Grundgehalt kommen bestimmte Zulagen hinzu, und zwar die Residenzzu
lage, die Haushaltszulage und gegebenenfalls Kinderzulagen sowie Erziehungszu
lagen. Diese lehnen sich weitgehend an die Zulagen von Beamten an.

 Die Residenzzulage, die in etwa der 16-prozentigen Auslandszulage von Beam
ten entspricht, beträgt 15% des Grundgehalts, für Kommissare und Eu-GH-Rich
ter also 2735 Euro monatlich, für die Präsidenten der Kommission und des EuGH 
3355 Euro.

 Die Familienzulagen umfassen die Haushaltszulage und gegebenenfalls Kinder- 
und Erziehungszulagen. Die  Haushaltszulage macht 2% des Grundgehalts plus 
einen Pauschalbetrag von 149 Euro (Zahl von 2004) aus und wird – wie bei Be
amten – Amtsträgern gezahlt, die verheiratet sind oder mindestens ein unterhalts
berechtigtes  Kind  haben.  Sie  beträgt  für  Mitglieder  der  Kommission  und  des 
EuGH 514 Euro, für die Präsidenten 596 Euro. Kinder- und Erziehungszulagen 
richten sich nach Voraussetzungen und Höhe nach dem Beamtenrecht.

 Die Aufwandspauschale hat für den Präsidenten der Kommission und des EuGH 
eine Höhe von monatlich  1418 Euro (Zahlen von 2004),  für Kommissare  und 
Richter am EuGH 608 Euro.

 Analog zu den Bestimmungen im Beamtenstatut  haben auch Kommissare  und 
Richter Anspruch auf eine Einrichtungshilfe bei Antritt des neuen Amtes. Diese 
Einrichtungshilfe beträgt zwei Monatsgrundgehälter, also z. Zt. 44.732 Euro für 
die Präsidenten und 36.466 Euro für Kommissare und Richter.

 Beim Ausscheiden aus dem Amt wird Kommissaren und Richtern eine Zulage in 
Höhe von einem Monatsgrundgehalt (22.366 Euro für die Präsidenten und 18233 
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Euro für die Kommissare und Richter) gewährt. Für Mitglieder des Rechnungs
hofs gilt das entsprechend.

 Schließlich wird den Kommissaren und Richtern ein  Tagegeld für Dienstreisen 
gewährt, welches sich seit 1981 ebenfalls an den Sätzen für die Beamten der Ge
meinschaft orientiert. Für die Kommissare und Richter wird der Tagegeldsatz für 
einen Beamten der höchsten Besoldungsgruppe als  Referenzwert  definiert.  Der 
Tagegeldsatz beläuft sich auf 105% dieses Wertes.64

Zählt  man alles zusammen,  so ergeben sich für einen verheirateten Kommissar oder 
EuGH-Richter (ohne unterhaltspflichtige Kinder) folgende Gesamtbezüge:

Grundgehalt 18.233 Euro
Residenzzulage (15% des Grundgehaltes) 2.735 Euro
Haushaltslage (149 Euro plus 2% des Grundgehalts) 514 Euro
Gesamtbezüge 21.482 Euro

Der Vergleich mit deutschen Amtsträgern ergibt Erstaunliches: Richter am Bundesge
richtshof verdienen mit monatlich rund 7700 Euro kaum mehr als ein Drittel ihrer Lu
xemburger  Kollegen  und Richter  am Bundesverfassungsgericht  mit  rund 9500 Euro 
weit weniger als die Hälfte. Das erscheint besonders problematisch, weil die EU-Richter 
den größten Teil des Jahres nicht am Sitz des Gerichts, sondern zu Hause zubringen, so 
daß nicht einzusehen ist, warum sie so viel höher besoldet werden als ihre nationalen 
Kollegen. Ebenso ungleich ist der Vergleich der Bezüge der Mitglieder der Rechnungs
höfe.

Nicht weniger krass fällt der Vergleich mit den Bezügen der Ratsmitglieder, also den 
Mitgliedern der nationalen Regierungen, aus. Ihre Grundgehälter weist die folgende Ta
belle 5 aus.65

Mitgliedsland Grundgehalt der Rgierungschefs Grundgehalt der Minister

Belgien 13.934 Euro

Dänemark 14.705 Euro 11.764 Euro

Deutschland 14.794 Euro 12.721 Euro

Estland 2.430 Euro 2.226 Euro

Finnland 9.251 Euro 7.709 Euro

Frankreich 1.5617 Euro 10.411 Euro

Griechenland

Großbritannien 14.410 Euro 9.614 Euro

Irland 11.063 Euro 7.460 Euro

Italien 12.930 Euro

Lettland 3.432 Euro 3 .120 Euro

Litauen

Luxemburg 13.689 Euro 11.723 Euro

Malta 3.222 Euro 2.734 Euro

Niederlände 9.422 Euro 9.422 Euro

Österreich 18.838 Euro 17.587 Euro

Polen 2.942 Euro 2.547 Euro

Portugal

Schweden 11.473 Euro 9.200 Euro

Slowakische Republik 1.853 Euro 1.320 Euro

Slowenien 6.280 Euro 5.290 Euro

Spanien 6.672 Euro 5.855 Euro

Tschechische Republik
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Ungarn 4.370 Euro 3.460 Euro

Der Vergleich zeigt, daß die Mitglieder der Europäischen Kommission sehr viel mehr 
als ihre nationalen Minister verdienen, bisweilen geradezu ein Vielfaches. Dasselbe gilt 
für den Präsidenten der Kommission im Vergleich mit den nationalen Regierungschefs.

Natürlich bietet sich auch ein Vergleich mit den Einkommen der Bürger der Mitglied
staaten an, die letztlich über ihre Steuern alles bezahlen müssen. Ihre Durchschnittsein
kommen zeigt die folgende Tabelle 6:66

Mitgliedsland Durchschnittseinkommen

Belgien 2.774 Euro

Dänemark 3.255 Euro

Deutschland 2.791 Euro

Estland 374 Euro

Finnland 2.104 Euro

Frankreich 2.113 Euro

Griechenland 1.279 Euro

Großbritannien 2.353 Euro

Irland 2.145 Euro

Italien 1.227 Euro

Lettland 242 Euro

Litauen 282 Euro

Luxemburg 3.727 Euro

Malta 845 Euro

Niederlande 2.121 Euro

Österreich 2.117 Euro

Polen 438 Euro

Portugal 603 Euro

Schweden 2.628 Euro

Slowakische Republik 276 Euro

Slowenien 781 Euro

Spanien 1.317 Euro

Tschechische Republik 370 Euro

Ungarn 339 Euro

An Versorgung erhalten europäische Amtsträger Übergangsgeld, Altersversorgung und 
gegebenenfalls  Dienstunfähigkeits-  und  Hinterbliebenenversorgung.  Die  Struktur  der 
Regelungen ist für alle Amtsträger dieselbe.

Nach dem Ausscheiden aus dem Amt haben ehemalige Kommissare, Richter und Mit
glieder des Rechnungshofes drei Jahre lang Anspruch auf Fortzahlung eines Teils ihres 
Grundgehalts. Die Höhe dieses Übergangsgeldes richtet sich nach der Dauer der Amts
ausübung. Bei einer Amtszeit von weniger als zwei Jahren beträgt das Übergangsgeld 
40% des  Grundgehalts.  Der  Prozentsatz  steigt  bis  65% des  Grundgehaltes  ab  einer 
Amtszeit von 15 Jahren. Bis 1973 hatte der Satz noch maximal 50% betragen. Hinzu 
kommen Familienzulagen in voller Höhe. Andere Einkünfte werden nur angerechnet, 
wenn der  frühere  Amtsträger  eine  Tätigkeit  bei  der  Europäischen Union übernimmt 
oder soweit sie die früheren Bruttobezüge des Amtsträgers überschreiten, also bei ehe
maligen Kommissaren oder EuGH-Richtern erst ab 21.482 Euro monatlich.

Als  Ruhegehalt  können  Mitglieder  der  Kommission  und  des  Rechnungshofs  sowie 
Richter am EuGH und am Gericht erster Instanz für jedes volle Jahr der Amtsausübung 
4,5% des letzten Grundgehalts beanspruchen. Für jeden weiteren Monat wird ein Zwölf
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tel dieses Betrages angesetzt. Eine Mindestdienstzeit besteht nicht. Das Ruhegehalt be
ginnt mit Vollendung des 65. Lebensjahres, kann jedoch bereits ab dem 60. Lebensjahr 
in Anspruch genommen werden; dann sind Abschläge hinzunehmen.67 Das ist zehnmal 
so viel, wie das Durchschnittseinkommen in manchen Mitgliedstaaten der EU beträgt.

Im  Gegensatz  zu  Beamten  leisten  die  Amtsträger  keinen  eigenen  Beitrag  zur  Fi
nanzierung ihrer Altersversorgung. Die Versorgungsleistungen werden in vollem Um
fang aus dem Haushalt der Gemeinschaft finanziert.

Im Falle von Dienstunfähigkeit haben ehemalige Kommissare, Richter und Rechnungs
hofmitglieder Anspruch auf Dienstunfähigkeitsversorgung. Diese berechnet sich ebenso 
wie das Ruhegehalt nach der Amtszeit des Mitglieds, beträgt jedoch mindestens 30% 
des letzten Grundgehalts. Ursprünglich war für Kommissare eine Dienstunfähigkeits
versorgung in Höhe vom maximal  25% des letzten Grundgehalts  vorgesehen, dieser 
Satz wurde 197068 auf 30% angehoben und ist seither unverändert.

Die  Regelungen  für  die  Kranken-  Unfall-  und Hinterbliebenenversorgung  für  Kom
missare und Richter sowie für Mitglieder des Rechnungshofes entsprechen denen der 
Beamten. Danach haben sie – ebenso wie ehemalige Mitglieder – Anspruch auf Erstat
tung ihrer Aufwendungen im Krankheitsfall bis zu einer Höhe von 80%. In bestimmten 
Fällen wird dieser Erstattungsanspruch auf 85% erhöht. Zur Finanzierung der Kranken
versicherung leistet  der Amtsträger  einen Beitrag in Höhe von höchstens  2% seines 
Grundgehalts (zur Zeit 1,7%), die Europäische Union steuert einen Finanzierungsanteil 
in doppelter Höhe bei.

Für die Unfallversicherung fällt ein Beitrag in Höhe vom maximal 0,1% des Grundge
halts an.

Auf das Übergangsgeld, die Alterversorgung, die Invaliditätsversorgung sowie die Hin
terbliebenenversorgung wird ein sogenannter Berichtigungskoeffizient angewandt, wie 
er im Statut für die Beamten der Gemeinschaften für die verschiedenen Dienstorte defi
niert wurde. Dies bedeutet, daß die Beträge mit einem Vom-Hundert-Satz multipliziert 
werden, der das Preisniveau der verschiedenen Länder der Europäischen Union berück
sichtigt.  Grundlage der Berechnung dieses Berichtigungskoeffizienten ist  ein Waren
korb, der die Verbrauchsgewohnheiten der Beamten der Europäischen Gemeinschaften 
berücksichtigt und der durch das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaft  in 
Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen Ämtern berechnet wird.69

Für Belgien, den Sitz der Kommission, sowie für Luxemburg, den Sitz des europäischen 
Gerichtshofes,  wird ein Berichtigungskoeffizient  von 100 festgesetzt.  Je  nach Kauf
kraftniveau variiert der Berichtigungskoeffizient von 69,9 für Lettland bis 139,6 für das 
Vereinigte Königreich.70

Strittig ist die Frage, inwieweit Kommissare und Richter auch Teile ihres Aktivenge
halts  unter  Anwendung  des  Berichtigungskoeffizienten  in  ein  anderes  Land  als  das 
Dienstland Belgien bzw. Luxemburg transferieren lassen können. Das Statut der Beam
ten sieht eine solche Möglichkeit für solche Beamte vor, die beispielsweise schulpflich
tige Kinder in einem anderen als ihrem Dienstland zu unterhalten haben. Analog zu die
sen Bestimmungen haben es auch die europäische Kommission, der EuGH sowie der 
Rechnungshof ihren Mitgliedern gestattet, Teile ihrer Bezüge unter Anwendung des Be
richtigungskoeffizienten  in  ein anderes  Mitgliedsland zu transferieren.  Je  nach Land 
kann es so zu gewissen Einkommenserhöhungen kommen.71

Der Gerichtshof sowie der Rechnungshof (vgl. unten) begründen dies mit der seit lan
gem bestehenden Praxis, Art. 17 des Anhangs VII des Beamtenstatuts, der die Anwen
dung der Berichtigungskoeffizienten für die Beamten regelt, analog auf die Richter und 
die Mitglieder des Rechnungshofes anzuwenden.72 Ferner, so der Gerichtshof, erlaube 
Art. 4a der Verordnung 422/67 die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auch auf 
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die Aktivengehälter.73 Dies sei vom Verwaltungsausschuß des Gerichtshofes im Sep
tember 2002 überprüft und bestätigt worden. Auch der Europäische Rechnungshof be
schloß Ende 2002, seinen Mitgliedern weiterhin Teile ihrer Dienstbezüge unter Anwen
dung der Berichtigungskoeffizienten in ein anderes als das Dienstland zu überweisen, 
nachdem sein Verwaltungsrat die Zulässigkeit dieser Praxis überprüft habe. Nach Aus
kunft des Rechnungshofes wird der Berichtigungskoeffizient jedoch nur für Zahlungen 
der Mitglieder angewendet, die sich auf weniger als 16% des Grundgehalts der Mitglie
der belaufen;74 damit bewegt sich die Praxis im Rahmen der durch Art. 17 des Anhangs 
VII des Beamtenstatuts vorgesehenen Regelung für die Beamten, die vorsieht, daß Be
amte einen Teil ihrer Bezüge, der die Auslandszulage in Höhe von 16% nicht übersteigt, 
in ihr Herkunftsland überweisen lassen können.

Der Rechnungshof hatte zu dieser Regelung noch im Jahre 2001 festgestellt, daß »die 
Regelungen für die Bezüge der Mitglieder der Organe [...] keine spezifische Rechts
grundlage für derartige Überweisungen«75 enthalten. Das Europäische Parlament forder
te  daraufhin  die  betroffenen  Organe  in  einer  Entschließung  auf,  eine  entsprechende 
Rechtsgrundlage zu schaffen und bis dahin die Zahlungen einzustellen.76

Die Gehälter und Versorgungen unterliegen sämtlich dem Steuerstatut der Europäischen 
Union.77 Die Steuer wird monatlich erhoben und erfaßt allein das Grundgehalt der Kom
missionsmitglieder, Richter und Rechnungshofmitglieder. Steuerfrei sind sämtliche Fa
milienzulagen, Beihilfen aus sozialen Gründen oder sonstige Zulagen, die in Zusam
menhang mit der Ausübung der dienstlichen Tätigkeit stehen. Ferner werden für Wer
bungskosten und persönliche Aufwendungen pauschal 10% des Grundgehaltes von der 
Bemessungsgrundlage abgezogen.  Dafür besteht  keine Möglichkeit,  eventuell  höhere 
Werbungskosten oder Ähnliches steuerlich geltend zu machen. Dennoch ist diese Vor
schrift für die Kommissare und Richter problematisch, erhalten sie doch bereits bis zu 
1400 Euro an monatlicher steuerfreier Aufwandspauschale. Eine doppelte Berücksichti
gung der persönlichen Aufwendungen erscheint nicht gerechtfertigt.

Schließlich  werden  Beiträge  zum  europäischen  Sozialversicherungssystem  ebenfalls 
von der Bemessungsgrundlage abgezogen.

Auf die so ermittelte Bemessungsgrundlage wird ein Stufentarif angewandt, der von 8 
bis 45% reicht. Ab einem geringen Freibetrag von zur Zeit 93,26 Euro setzt die Be
steuerung mit dem Mindestsatz von 8% ein. Der Spitzensteuersatz von 45% wird bei 
gut 6000 Euro erreicht.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß dieser Stufentarif sich der jährlichen Einkommens
entwicklung, wie sie vom Rat für die Beamten beschlossen wird, anpaßt. Bei jeder An
gleichung der Dienstbezüge werden die Beträge der Steuertabelle ebenfalls um dieselbe 
Höhe angehoben. Dadurch wird die sogenannte »kalte Progression« verhindert, die Er
höhungen der Einkommen im nationalen Steuerrecht teilweise wieder wegsteuert.

Hinsichtlich des Verfahrens der Steuererhebung ist darauf hinzuweisen, daß die Steuer 
an der Quelle erhoben wird, das heißt die jeweilige Anstellungsbehörde den Steuerab
zug durchführt.

Seit 1981 besteht zusätzlich zur Gemeinschaftssteuer eine sog. besondere Abgabe,78 die 
sich zuletzt auf 5,83% belief. Allerdings wurde diese Abgabe nur auf einen Teil des 
Einkommens erhoben. Seit 2004 ist die Abgabe in Sonderabgabe umbenannt worden 
und beläuft sich nur noch auf 2,5%.79

Da das  europäische  Steuersystem keinerlei  weitere  Abschreibungsmöglichkeiten  und 
Sondertatbestände kennt, ist die fällige Steuer ohne großen Aufwand zu berechnen.
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E.
Die Als-Ob-Volksvertreter

E.1
Das Europäische Parlament:

zersplittert, undemokratisch gewählt, aufgebläht

E.1.1
Vorbemerkung

Wahlen sind die Schlüssel für die Legitimation von Demokratien.1 Das gilt besonders 
für ein rein repräsentatives System wie die Europäische Union, in der – mangels direkt
demokratischer Elemente – Wahlen das einzige Instrument sind, mit dem die Gesamt
heit der Bürger Einfluß auf die Entscheidungen, auf die Organe der EU und ihre Politik 
nehmen  und ihnen  demokratische  Legitimation  verschaffen  kann.  Die  befriedigende 
Ausgestaltung der Parlamentswahlen ist somit ein zentraler Prüfstein der Demokratie in 
Europa.

Doch wie sieht es mit diesem demokratischen Fundamentalrecht der Bürger in der Pra
xis aus? Was kann der Bürger mit seiner Stimme wirklich ausrichten? Die Parteien tref
fen ja fast alle wichtigen Entscheidungen ganz allein – vor und nach den Wahlen. Dar
über wird offiziell  wenig gesprochen. Die politische Bildung, der sich die politische 
Klasse seit langem bemächtigt hat, hat es bisher wohlweislich versäumt, den Bürgern 
das tatsächliche Funktionieren unseres Wahlsystems nahe zu bringen. Kaum ein Wäh
ler, der sein demokratisches Grundrecht der Wahl ausübt, kennt die genauen Konse
quenzen.2

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments »werden in allgemeiner unmittelbarer 
Wahl gewählt«. So heißt es in Art. 190 Abs. 1 EG, und der sogenannte Direktwahlakt in 
der Fassung von 2002 ergänzt in Art. 1 Abs. 3:

Die Wahl erfolgt allgemein, unmittelbar, frei und geheim.

Das sind vier der fünf klassischen Wahlgrundsätze, wie sie sich etwa in Art. 28 und 38 
Grundgesetz finden. Bis dahin war es ein weiter Weg. Der wichtigste Grundsatz, der 
auch den Kern des Demokratieprinzips ausmacht, fehlt allerdings – auch heute noch – in 
den Verträgen: die Gleichheit der Wahl. Der Grund liegt darin, daß die Wahlen zum Eu
ropäischen Parlament von extremer Ungleichheit gekennzeichnet sind. Es bestehen im
mer noch 25 unterschiedliche Wahlsysteme, und man traut sich nicht zu, diese demokra
tischen Fundamentalmängel zu beheben. Niemals hat es in der Parlamentsgeschichte et
was Vergleichbares gegeben. Alle Versuche, diese offenste aller offenen Flanken der 
europäischen Demokratie zu schließen, sind bisher gescheitert.  Stattdessen wurde die 
Zahl der Sitze im Parlament im Laufe der Jahre immer stärker aufgebläht und die Ver
sorgung der Abgeordneten gewaltig ausgeweitet.3
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E.1.2
Das angestrebte einheitliche Wahlverfahren –

gründlich verfehlt: Der Weg beständigen Versagens
Ursprünglich hatten die  drei  Europäischen Gemeinschaften,  also die  Montangemein
schaft, die Atomgemeinschaft und die Wirtschaftsgemeinschaft, eine gemeinsame Ver
sammlung,  in  der  142  Vertreter  der  damaligen  sechs  Mitgliedstaaten  (Deutschland, 
Frankreich, Italien und die drei Beneluxstaaten) saßen. Diese wurden nicht direkt von 
den Bürgern gewählt, sondern aus den nationalstaatlichen Parlamenten ernannt. Sie hat
ten Doppelmandate in ihrem nationalen Parlament und in der EG-Versammlung inne. 
Die künftig einzuschlagende Richtung war allerdings schon damals in den Verträgen4 

vorgezeichnet, wo es hieß:

Die  Versammlung  arbeitet Entwürfe  für allgemeine  unmittelbare  Wahlen 
nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten aus. Der Rat er
läßt einstimmig die entsprechenden Bestimmungen und empfiehlt sie den 
Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschrif
ten.

Der daraufhin von der Versammlung erarbeitete Entwurf von 1960 blieb allerdings lie
gen. Eine einstimmige Entscheidung des Rates zu erlangen, erwies sich als illusorisch, 
besonders angesichts der Abneigung de Gaulles gegen jegliche supranationale Integrati
on. 1969 erwog die Versammlung, die sich 1962 kurzerhand den Namen »Europäisches 
Parlament«  gegeben  hatte,  sogar  eine  Organklage  gegen  den  Rat,  sah  davon  aber 
schließlich ab, als sich – nicht zuletzt  mit  dem Rücktritt  de Gaulles – der politische 
Wind zu drehen begann. Auf dem Pariser Gipfel von 1974 erklärten die Staats- und Re
gierungschefs  unter  Leitung  des  neuen französischen Staatspräsidenten  Giscard d’E
staing, sie beabsichtigten, auf Vorschlag des Parlaments bis 1976 ein Verfahren für all
gemeine Wahlen zu beschließen, die dann 1978 erstmals stattfinden sollten.

Den alsbald erstellten Entwurf der Versammlung von 1975 übernahm der Rat mit eini
gen Abänderungen. Das Ergebnis war der Akt »Zur Einführung allgemeiner unmittelba
rer Wahlen der Abgeordneten der Versammlung« vom 20.09.1976 (sogenannter Direkt
wahlakt, kurz: DWA). Um die politischen Widerstände gering zu halten, fiel die Verein
heitlichung der Wahlen allerdings extrem restriktiv aus: Zunächst sollte nach nationalen 
Wahlsystemen gewählt werden. Dies war allerdings nur als vorübergehendes Provisori
um gedacht, auf das später die Vereinheitlichung folgen sollte. Dementsprechend ver
pflichtete Artikel 7 DWA die Versammlung unter Bezugnahme auf die oben zitierten 
Vertragsvorschriften weiterhin, »den Entwurf eines einheitlichen Wahlverfahrens« aus
zuarbeiten. Bis zu seinem Inkrafttreten aber sollte sich »das Wahlverfahren in jedem 
Mitgliedstaat nach den innerstaatlichen Vorschriften« richten.

Nach der Ratifizierung des Direktwahlakts und dem Erlaß der nationalen Europawahl
gesetze durch die Mitgliedstaaten konnte schließlich vom 7. bis 10. Juni 1979 die erste 
sogenannte Direktwahl der Versammlung durchgeführt werden. Die Wahlgesetze der 
Länder orientieren sich zumeist an den Regelungen für die Wahl der nationalen Parla
mente, und diese waren höchst unterschiedlich. So wurden in Großbritannien auch die 
Europaabgeordneten in relativer Mehrheitswahl gewählt (welche 1997 allerdings auch 
dort durch die Verhältniswahl ersetzt wurde). Nur in Frankreich wurde sogleich anstelle 
der für die Assemblée Nationale geltenden absoluten Mehrheitswahl für Europawahlen 
die Verhältniswahl eingeführt. Die sogenannte Direktwahl der Europäischen Versamm
lung erfolgte also – entgegen der ursprünglichen Intention – »ganz uneinheitlich à la 
carte.«5

Um das Provisorium zu überwinden, kam die neugewählte Versammlung alsbald dem 
Auftrag des Art. 7 DWA nach. Sie erarbeitete im Laufe der Jahre sogar eine ganze Rei
he von Entwürfen für ein einheitliches Wahlrecht, die aber alle nicht die erforderliche 
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Einstimmigkeit im Rat fanden, obwohl sie in Wahrheit nur Rahmenregelungen enthiel
ten und die Anforderungen an ein »einheitliches« Wahlverfahren immer weiter senkten. 
Die als Provisorium gedachte Regelung des Jahres 1979 erstarkte damit immer mehr zur 
normativen Kraft des Faktischen.

Zum Schluß blieb scheinbar nur noch die Kapitulation vor den Widerständen: Ange
sichts des Scheiterns aller Bemühungen, die normative Vorgabe zu erfüllen, wurde die
se nun ihrerseits massiv geschleift.  Auf der Regierungskonferenz von Amsterdam im 
Jahre 1997 wurde Art. 190 Abs. 4 EG entschärft. Nun wurde ausdrücklich erlaubt, daß 
die Direktwahl statt »nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten« al
ternativ auch bloß »im Einklang mit allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen« 
erfolgen könne. (Zugleich wurde für die Regelung – neben dem Entwurf des Parlaments 
und dem einstimmigen Ratsbeschluß – auch die Zustimmung des Parlaments »mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder« verlangt.) Diese opportunistische Anpassung des Soll-Zu
standes an den Ist-Zustand bedeutete praktisch den Verzicht auf das ursprünglich für un
erläßlich gehaltene einheitliche Wahlverfahren.

Damit war der Weg frei für eine, allerdings sehr bescheidene, Neuregelung. Das Euro
päische Parlament reagierte wiederum rasch und billigte am 15. Juli 1998 per Entschlie
ßung den sogenannten Anastassopoulos-Bericht,6 der nach der griechischen Vorsitzen
den des zuständigen Ausschusses benannt  worden war.  Darin waren immerhin  noch 
Reste eines einheitlichen Wahlverfahrens vorgesehen. So wurde unter anderem empfoh
len,  ab 2009 10% der Abgeordneten über europaweite  Listen in einem einheitlichen 
transnationalen Wahlkreis wählen zu lassen. Zudem sollte das Wahlgebiet bei einer Ein
wohnerzahl von mehr als 25 Millionen in Wahlkreise unterteilt werden, um den Wäh
lern den Überblick über die Parteien und Kandidaten zu erleichtern. Auch dieser Vor
schlag des Parlaments stieß allerdings auf keine große Gegenliebe beim Rat und blieb 
zunächst liegen.

Erst Jahre später raffte sich der Rat auf, so daß es schließlich im Jahre 2002 zu einer 
Änderung des Direktwahlakts kam, der damit seine heutige Gestalt erhielt. Diese war 
ausgesprochen enttäuschend, wie nach der Entschärfung der normativen Vorgaben auch 
nicht anders zu erwarten war. Transnationale Listen, wie vom Anastassopoulos-Bericht 
vorgeschlagen, waren darin nicht vorgesehen. Stattdessen beließ man es bei den natio
nal unterschiedlichen Wahlsystemen. Der Direktwahlakt schrieb nun lediglich die Ver
hältniswahl verbindlich vor, die aber inzwischen ohnehin in allen Mitgliedstaaten prak
tiziert wurde. Im Übrigen wurde weder die Präferenzstimmgebung zwingend vorgege
ben (sondern nur fakultativ erlaubt), die dem Wähler Einfluß auf die Auswahl der Per
sonen gibt (siehe S. 168), noch die Unterteilung der nationalen Wahlgebiete in mehrere 
Stimmkreise  (vielmehr  wurde  sie  nur  fakultativ  zugelassen).  Ebenso  wenig  wurden 
Sperrklauseln untersagt (sondern im Gegenteil bis zur Höhe von fünf Prozent nunmehr 
ausdrücklich gestattet). Der Direktwahlakt war in Wahrheit nichts anderes als die Sank
tionierung des Status quo und verlangte deswegen in keinem Mitgliedstaat irgendwelche 
Reformen. Dennoch oder gerade deshalb stimmte das Europäische Parlament dem vom 
Rat beschlossenen Wortlaut  mit  der erforderlichen absoluten Mehrheit  zu,  so daß er 
nach der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten in Kraft treten konnte. Der jahrelange 
Kampf um das einheitliche Wahlverfahren ging letztlich aus wie das Hornberger Schie
ßen. Die Unzahl von Sitzungen, Kommissionen und Berichten – alles war vergeblich. 
Ein zentraler demokratischer Mangel besteht fort.

Als  kleiner  Trost  blieb:  Der  Rat  hat  eine  Überprüfung des  Direktwahlaktes  vor  der 
zweiten Direktwahl nach seinem Inkrafttreten, also vor den Wahlen im Jahre 2009, in 
Aussicht gestellt.7 Das Parlament griff dies auf und mahnte zumindest die Übernahme 
der im Anastassopoulos-Bericht empfohlenen transnationalen Elemente für die Zukunft 
an.8 Eine durchgreifende Beseitigung des krassen Unterschieds im Stimmgewicht der 
EU-Bürger ist nach der Entschärfung des Vereinheitlichungsgebots durch den Vertrag 
von Amsterdam vorerst ohnehin nicht zu erwarten.
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E.1.3
Der zersplitterte Ist-Zustand

E.1.3.1
25 unterschiedliche Wahlsysteme

Die Wahlsysteme aller nunmehr 25 Mitgliedstaaten sind in der folgenden Übersicht in 
ihren Kernelementen dargestellt.

Tabelle 7: Wahlsysteme für das Europaparlament in den Mitgliedstaaten der EU

1
Land

2
Sitze

3
Wahlsystem

4
Wahlkreiseinteilung

5 Listenform/ 
Stimmgebung

6
Sitzzuteilung

Belgien 24 Verhältniswahl 
(VW)

3 Wahlkreise (4 eth
nisch-geogr.Regionen)

Lose geb. Listen
(Wahlpflicht)

D’Hondt

Dänemark 14 VW Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen D’Hondt

Deutschland 99 VW mit 5 %-Kl. Bundeslisten oder
Landeslisten/ Verrech
nung auf nat. Ebene

Starre Listen Rare-Niemey
er

Estland 6 VW Nat. Einheitswahlkreis Starre Listen u.
Einzelkandidaturen

D’Hondt

Finnland 14 VW Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen D’Hondt

Frankreich 78 VW mit 5%-Kl. 8 regionale Wahlkreise Starre Listen D’Hondt

Griechenland 24 VW mit 3%-Kl. Nat. Einheitswahlkreis Starre Listen (Wahl
pflicht)

Eniskhimeni 
Analogiki

Großbrit. 75+3 VW (Nordirland: 
VW mit STV
[single trans-fer
able vote])

11 Wahlkreise plus 1 
STV-Wahlkreis in 
Nordirland mit
3 Mandaten

Starre Listen! 
NIRL: STV

D’Hondt
NIRL:
STV-Droop

Irland 13 VW SIV 4 unverb. Wahlkreise STV STV-Droop

Italien 78 VW 5 reg. Wahlkreise! Ver
rechnung auf nat. Ebene

Lose geb. Listen LR-Hare

Lettland 9 VW mit 5%-Kl. Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen Sainte-Lague

Litauen 13 VW mit 5%-Kl. Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen Hagenbach 
Bischoff

Luxemburg 6 VW Nat. Einheitswahlkreis Offene Listen mit 
Panaschieren
(Wahlpflicht)

Hagenbach 
Bischoff

Malta 5 VW/STV Nat. Einheitswahlkreis STV STV-Droop

Niederlande 27 VW Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen D’Hondt

Österreich 18 VW mit 4%-Kl. Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen D’Hondt

Polen 54 VW mit 5%-Kl. 13 regionale Wahlkrei
se/Verrechnung auf nat. 
Ebene

Lose geb. Listen D’Hondt/
LR-Hare

Portugal 24 VW Nat. Einheitswahlkreis Starre Listen D’Hondt

Schweden 19 VW mit 4%-Kl. Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen Mod.
Sainte-Lague

Slowenien 7 VW Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen D’Hondt

Slowakei 14 VW mit 5%-Kl. Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen Hagenb. Bi
schoff

Spanien 54 VW Nat. Einheitswahlkreis Starre Listen D’Hondt

Tschechien 24 VW mit 5%–Kl. Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen D’Hondt

Ungarn 24 VW mit 5%–Kl. Nat. Einheitswahlkreis Starre Listen D’Hondt

Zypern 6 VW Nat. Einheitswahlkreis Lose geb. Listen LR-Hare
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(Wahlpflicht)

Quelle: Jan Scheffler, ONE MAN – ONE VOTE – ONE VALUE?, 2005, S. 63.

Die Übersicht zeigt, daß das Europäische Parlament in allen Mitgliedstaaten nach Ver
hältniswahl gewählt wird. Das verschafft den politischen Parteien eine zentrale Rolle 
bei der Wahl. Einen großen Unterschied macht allerdings, daß die Wähler zusätzlich zur 
Auswahl der Partei in mehr als zwei Drittel der Mitgliedstaaten noch einen Einfluß auf 
die Personen besitzen, die sie im Parlament vertreten sollen, und so ihre Präferenzen 
hinsichtlich der jeweiligen Kandidaten zum Ausdruck bringen können. Das ist bei »lose 
gebundenen Listen« der Fall wie z.B. in Finnland, Italien und zwölf weiteren Staaten. 
Hier kann der Bürger in der von ihm gewählten Parteiliste für den von ihm bevorzugten 
Kandidaten stimmen. Bei »offenen Listen« mit der Möglichkeit des Panaschierens wie 
in Luxemburg kann der Bürger Kandidaten verschiedener Listen wählen, und bei der 
sogenannten Single Transferable Vote wie in Irland, Malta und Nordirland kann er seine 
Präferenzen sogar hinsichtlich aller Kandidaten zum Ausdruck bringen. Dagegen kann 
der Wähler in Staaten wie Deutschland, Frankreich und Spanien nur von den Parteien 
vorgegebene starre Listen ankreuzen, muß also deren Personalangebot in der festgeleg
ten Reihung akzeptieren, ohne daran irgendetwas ändern zu können.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß in Belgien, Griechenland, Luxemburg und 
Zypern Wahlpflicht besteht, nicht aber in den anderen Mitgliedstaaten.  Wer in jenen 
vier Ländern nicht zur Wahl geht, ohne dafür eine triftige Entschuldigung zu haben, 
muß mit rechtlichen Sanktionen rechnen. Das erklärt dort die hohe Wahlbeteiligung.

Sperrklauseln finden sich in den Wahlgesetzen von elf Mitgliedstaaten. Sie betragen zu
meist 5% (so auch in Deutschland), in Schweden und Österreich 4% und in Griechen
land 3% der abgegebenen gültigen Stimmen. Andere Staaten wie etwa Italien, Großbri
tannien und Spanien kommen dagegen gänzlich ohne Sperrklauseln aus. In kleineren 
Ländern kann die geringe Anzahl von Abgeordneten, die sie ins Europäischen Parla
ment entsenden, jedoch faktisch wie eine Sperrklausel wirken.

In der letzten Spalte sind die verschiedenen Methoden zur Umrechnung der abgegebe
nen Stimmen in Parlamentssitze wiedergegeben, die jeweils nach dem Namen ihrer »Er
finder« genannt werden.

Diese  kurze  Übersicht  zeigt  bereits  die  gewaltigen  Unterschiede,  die  die  nationalen 
Wahlgesetze bei der Wahl zum Europäischen Parlament aufweisen.
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E.1.3.2
Parlamentssitze: zu viel und ungleich verteilt

E.1.3.2.1
Das Parlament wird größer und größer

Der EG-Vertrag teilt jedem Mitgliedstaat eine bestimmte Zahl von Abgeordnetensitzen 
zu.  Diese  Kontingente  beruhen auf  politischen  Machtkalkülen  und sind im Übrigen 
Fortschreibungen  ihres  jeweiligen  Vorgängermodells,  wobei  der  Ursprung sogar  auf 
eine rein zwischenstaatliche Organisation zurückgeht: die parlamentarische Versamm
lung des Europarats. Die Sitzverteilung der EG-Versammlung lehnte sich zunächst eng 
an  die  der  Versammlung  des  Europarats  an.9 Daß  in  solchen  Versammlungen  die 
Gleichheit  des Wahlrechts  der Bürger – anders als  bei Parlamenten – kein leitendes 
Prinzip darstellt,  erklärt  bis zu einem gewissen Grad auch die ursprünglich in dieser 
Hinsicht bestehende Nonchalance der »Europamacher«.

Allerdings wurde nur die Relation der Sitze übernommenen. Ihr lag die Erwägung zu
grunde, die drei großen Staaten Deutschland, Frankreich und Italien sollten mit je 18 
Sitzen gleichgroße Vertretungen haben. Die drei kleinen Staaten Belgien (7 Sitze), Nie
derlande (7 Sitze) und Luxemburg (3 Sitze) sollten zusammen ähnlich viele Sitze haben 
wie jeder der großen, wobei das auf Luxemburg entfallende Quorum daraus resultierte, 
daß jede der dortigen drei größeren Parteien die Möglichkeit bekommen sollte, einen 
Sitz zu erlangen.

Dagegen wurden die absoluten Zahlen verdoppelt: Aus den 71 Sitzen der Versammlung 
des Europarats wurden 142 Sitze der Versammlung der Europäischen Gemeinschaften. 
Dementsprechend hieß es in Art. 138 Abs. 2 EWGV:

Die Zahl der Abgeordneten wird wie folgt festgesetzt:
Belgien 14
Deutschland 36
Frankreich 36
Italien 36
Luxemburg 6
Niederlande 14

Mit dem Beitritt von drei weiteren Ländern im Jahr 1973 erhöhte sich die Zahl. Groß
britannien erhielt wie die anderen drei Großen 36 Sitze, Dänemark und Irland erhielten 
je 10 Sitze, womit die Versammlung auf insgesamt 198 Sitze anwuchs.

Mit der Einführung der Direktwahl wurde die Versammlung mit einem Schlag weiter 
ausgeweitet.  Die Zahl der Sitze wurde mehr als verdoppelt und betrug nunmehr  410. 
Eine nachvollziehbare Begründung dafür ist nicht ersichtlich. Bieber und Haag erwäh
nen in der Kommentierung des EG-Vertrages zwar, für die Ausweitung seien zum einen 
»parlamentarische Arbeitserfordernisse« angeführt worden, zum zweiten sei die Aus
weitung damit begründet worden, daß nur eine hinreichend große Zahl der in jedem 
Mitgliedstaat  zu  wählenden  Abgeordneten  »das  Interesse  an  der  Wahl  wecken 
könnte.«10 Doch diese Begründung war nur vorgeschoben. Daß die große Zahl die parla
mentarische Arbeit erleichtere oder der Wahl größeres Gewicht gebe und das öffentli
che Interesse daran steigere, trifft nicht zu. Eher ist das Gegenteil der Fall, wie man zum 
Beispiel am Senat der USA sieht, der mit nur 100 Mitgliedern nicht nur die parlamenta
rische Arbeit bewältigt, sondern auch ein hohes Ansehen besitzt. Möglicherweise mag 
die Arbeitslast für Abgeordnete mit Doppelmandat, wie es auch nach 1979 noch einige 
Zeit verbreitet war, zu hoch sein. Doch auch diese – unausgesprochene – Begründung 
verlor mit dem allmählichen Verschwinden der Doppelmandate ihre Grundlage.
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Im Zuge weiterer Beitritte richtete man sich nach zwei ungeschriebenen Grundsätzen. 
Einmal blieb es dabei, daß die großen Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien 
und Italien stets dieselbe Zahl von Sitzen im Parlament bekommen. Der andere Grund
satz lautete, die nach dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten erforderliche neue Gewichtung 
dürfe niemals dazu führen, daß ein Mitgliedstaat weniger Sitze als vorher bekomme. 
Beide Grundsätze mußten die Sitzzahlen zwangsläufig weiter aufblähen. Die Beitritte 
von Griechenland (1981), das wie das einwohnergleiche Belgien 24 Sitze erhielt, von 
Portugal (1986), dem wegen ähnlicher Einwohnerzahl wie Belgien und Griechenland 
ebenfalls 24 Mandate gegeben wurden, und Spanien (ebenfalls 1986), das 60 Mandate 
bekam, vergrößerten das Europäische Parlament auf insgesamt 518 Sitze.

Die weitere Entwicklung führte allerdings dazu, daß die beiden erwähnten Grundsätze 
sich nicht mehr in vollem Umfang aufrechterhalten ließen. Nach der deutschen Vereini
gung und der dadurch bewirkten Vergrößerung Deutschlands war der erste Grundsatz 
offenbar unhaltbar geworden, so daß die Regierungschefs auf dem Gipfel von Edinbur
gh im Dezember 1992 Deutschlands Mandatszahl um 18 auf 99 anhoben: Gleichzeitig 
glaubten sie allerdings,  diese Erhöhung durch die Aufstockung der Kontingente von 
Frankreich, Italien und Großbritannien um jeweils sechs Sitze (insgesamt also um 18) 
und die Aufstockung der Sitze von Spanien um 4 Sitze und von Belgien, Portugal und 
Griechenland um je einen Sitz (zusammen also um weitere 7 Sitze) »ausgleichen« zu 
müssen. Damit stieg die Größe des Parlaments auf 562 Sitze. Auf der Grundlage dieses 
ausgeweiteten Verteilungsschlüssels wurden dann im Zuge der Beitritte von Finnland 
(16 Sitze), Schweden (22 Sitze) und Österreich (21 Sitze) im Jahre 1995 auch deren 
Sitzzahlen festgesetzt.  Das Parlament wuchs auf insgesamt  626 Sitze an. Der zweite 
Grundsatz wurde erst mit dem Vertrag von Nizza aufgegeben. Es war zu offensichtlich, 
daß andernfalls die mit der EU-Osterweiterung drohende Aufblähung des Parlaments 
geradezu monströse Dimensionen angenommen hätte.

Die Aufblähung, die sich von Mal zu Mal steigerte, ist gleichwohl gewaltig – und dies 
sogar nach den eigenen Maßstäben der EU. In Amsterdam hatte man im Hinblick auf 
die anstehende Erweiterung für die Zukunft noch eine absolute Obergrenze von maxi
mal 700 Sitzen festgelegt (Art. 189 EG in der damaligen Fassung).11 Dadurch sollte 
»verhindert werden, daß die Arbeitsfähigkeit des Europäischen Parlaments nach Beitritt 
weiterer Staaten durch eine unbegrenzte Ausweitung der Sitze beeinträchtigt wird.«12 Im 
Vertrag von Nizza wollte man davon aber nichts mehr wissen. »Entgegen allen vorheri
gen Beteuerungen und Absichtserklärungen«13 wurde die Sitzzahl in einem absolut in
transparenten Verfahren14 auf  732 erhöht. So hatte sich zum Beispiel Luxemburg als 
kleinster Mitgliedstaat erfolgreich gegen eine Reduktion seiner Sitze auf vier mit dem 
aberwitzigen Argument zur Wehr gesetzt, für eine derart geringe Zahl von Parlaments
sitzen würde sich eine Wahl kaum noch lohnen.15 Luxemburg hat deshalb weiterhin 
sechs Sitze, was natürlich auch die Bemühungen, die Sitze aller anderen Mitgliedstaaten 
zu senken, insbesondere auch der vielen kleinen Staaten, die 2004 der EU beigetreten 
sind, weitgehend zum Scheitern verurteilt.

732 Sitze ist denn auch die derzeitige Größe des Europäischen Parlaments.* Doch war 
diese Zahl eigentlich erst nach dem Beitritt von Rumänien (das 33 Mandate erhalten 
soll) und Bulgarien (17 Mandate) vorgesehen. Als sich aber herausstellte, daß diese bei
den Staaten noch nicht mit den anderen zehn »Neuen« zum 1. Mai 2004 beitreten konn
ten, unterblieb eine entsprechende Absenkung. Die für Rumänien und Bulgarien vorge
sehenen 50 Mandate wurden stattdessen vor Beginn der Wahlperiode 2004-2009 auf die 
bestehenden Mitgliedstaaten aufgeteilt, allerdings so, daß die in der Legislaturperiode 
1999-2004 bestehende Sitzzahl  jedes Staates  nicht  überschritten  wurde.  Deutschland 
und  Luxemburg  erhielten  deshalb  keine  zusätzlichen  Sitze,  wohl  aber  alle  anderen. 
Wenn nun Rumänien und Bulgarien, wie vorgesehen, 2007 oder spätestens 2008 beitre
ten, kommen die ihnen zustehenden 50 Sitze noch bis zum Ende der laufenden Wahlpe
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riode hinzu. Das Parlament wird dann vorübergehend 782 Mitglieder umfassen. Und ob 
die Zahl dann ab 2009 wirklich wieder auf 732 zurückgeht, ist mehr als fraglich. Denn 
Tschechien und Ungarn waren in Nizza zu wenige Sitze zugesprochen worden, so daß 
sie unverständlicherweise weniger Mandate hatten als Länder mit geringerer Bevölke
rung. Im Zuge der Aufteilung der 50 Sitze von Rumänien und Bulgarien konnte dieser 
Lapsus behoben werden, indem jeder der beiden Staaten zwei zusätzliche Mandate er
hielt. Diese Aufwertung der beiden Staaten wird sich kaum rückgängig machen lassen.16

* Verteilung der aktuell 785 EU-Parlamentssitze (Stand: 18. November 2007) siehe Wikipedia

Ein weiterer Aufblähungseffekt hatte sich unmittelbar nach dem Beitritt der zehn »Neu
en« am 1. Mai 2004 ergeben. Da die Europawahl erst sechs Wochen später stattfand, 
entsandten die Beitrittsländer in der Übergangszeit 162 Abgeordnete nach Brüssel, die 
zu den 626 Abgeordneten der 15 bisherigen Staaten hinzukamen, so daß das Europäi
sche Parlament vorübergehend sogar 788 Abgeordnete umfaßte.

Die Aufblähung des Parlaments weit über die von den EU-Organen früher selbst gesetz
ten Grenzen hinaus hat höchst schädliche Konsequenzen. Erst einmal leiden das Budget 
und die Arbeitsfähigkeit des Europäischen Parlaments. Die Überzahl von Abgeordneten 
führt dazu, daß die Redezeiten im Plenum des Parlaments radikal begrenzt sind. Die 
meisten müssen,  wenn sie  überhaupt zu Wort kommen,  ihren Redeschwall  in State
ments von einer Minute pressen. In so kurzer Zeit läßt sich kaum ein Gedanke vernünf
tig entwickeln.  Was wir an Stellungnahmen im Fernsehen immer kritisieren,  die 30- 
oder  60-Sekunden-Statements,  die  nur  Plakatives  zulassen,  ist  in  Straßburg  zum 
schlechten parlamentarischen Brauch geworden. Selbst Fraktionsvorsitzende haben re
gelmäßig nur wenige Minuten für ihre Darlegungen. Dieses durch die große Zahl der 
Abgeordneten vorgegebene enge zeitliche Korsett ist gerade im Europäischen Parlament 
besonders mißlich. Denn die Parlamentsmehrheit muß – anders als in den parlamentari
schen Demokratien der Nationalstaaten – keine Regierung stützen, und die Opposition 
muß diese nicht ständig attackieren. Der Rat und die Kommission sind unabhängig vom 
Parlament.  Deshalb sind die Fronten zwischen den Fraktionen durchlässiger  und der 
Fraktionszwang weniger ausgeprägt, so daß dem freien Mandat sehr viel mehr Raum 
gegeben werden kann als in parlamentarischen Demokratien. Umso fruchtbarer könnten 
die Debattenbeiträge der Abgeordneten sein, wenn sie denn ein Minimum an Zeit hät
ten. Das sieht man etwa an den Debatten des amerikanischen Senats (100 Mitglieder) 
und des amerikanischen Repräsentantenhauses (435 Mitglieder), die ebenfalls keine Re
gierung zu wählen und zu stützen haben. Voraussetzung aber wäre eine durchgreifende 
Verringerung der Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die unaufhaltsam 
wachsende Zahl der Abgeordneten wurde ja auch niemals stichhaltig begründet, weil 
die wahren Gründe nicht öffentlich vorzeigbar sind: die Ausweitung der lukrativen Pos
ten aus Eigeninteresse der politischen Klasse und aus nationalem Prestigedenken.
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E.1.3.2.2
Ungleiche Verteilung der Kontingente

Die Mandate sind so auf die einzelnen Länder verteilt, daß große Länder im Verhältnis 
zur Zahl ihrer  Wahlberechtigten erheblich weniger Mandate erhalten als  kleine.  Das 
zeigt die folgende Übersicht, wobei anstelle der Wahlberechtigten die leichter zu ermit
telnde Zahl der Einwohner angegeben ist.

Tabelle 8: EP-Mandate und Einwohner der 25 EU-Mitgliedstaaten

1
Land

2
Einwohner

(in Tausend)

3
Mandate 2004-2009

4
Einwohner

(in Tausend) pro MEP

Deutschland 82.539 99 833,7

Frankreich 59.901 78 768,0

Ver. Königreich 59.516 78 763,0

Italien 57.804 78 741,1

Spanien 42.198 54 781,4

Polen 38.191 54 707,2

Niederlande 16.255 27 602,0

Griechenland 11.041 24 460,0

Portugal 10.475 24 436,5

Belgien 10.396 24 433,2

Tschech. Republik 10.212 24 425,5

Ungarn 10.117 24 421,5

Schweden 8.976 19 472,4

Österreich 8.114 18 450,8

Dänemark 5.398 14 385,6

Slowakei 5.380 14 384,3

Finnland 5.220 14 372,9

Irland 4.025 13 309,6

Litauen 3.446 13 265,1

Lettland 2.319 9 257,7

Slowenien 1.996 7 285,1

Estland 1.351 6 225,2

Zypern 731 6 121,8

Luxemburg 452 6 75,3

Malta 400 5 80,0

Gesamt 456.453 732

Quelle: Jan Scheffler, a.a.O.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß ein Luxemburger EU-Abgeordneter 75.300 Perso
nen, ein Abgeordneter aus Estland 225.200, ein Abgeordneter aus Dänemark 385.600 
und ein deutscher Volksvertreter 833.700 Menschen in Straßburg und Brüssel repräsen
tiert. Die Anzahl der Wählerstimmen, die für die Erlangung eines Mandats erforderlich 
ist,  weist  riesige  Unterschiede  auf.  In  Deutschland  benötigt  ein  Abgeordneter  rund 
zwölfmal so viele Stimmen wie in Luxemburg. Das Stimmgewicht eines Luxemburgers 
ist somit zwölfmal so hoch ist wie das eines Deutschen. Das ist im Ergebnis so, als ob 
ein  Luxemburger  zwölf  Stimmen hätte,  ein  Deutscher  aber  nur  eine.  Anders  ausge
drückt: Luxemburg hat sechs Abgeordnete, das sehr viel bevölkerungsreichere Bremen 
aber nur einen einzigen. Oder: Die elf kleinsten EU-Staaten mit zusammen 30,7 Millio
nen Einwohnern verfügen über 107 Mandate. Deutschland mit seinen 82,5 Millionen 
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Einwohnern aber nur über 99. Damit spotten Europawahlen allen demokratischen Re
geln.

Die starren Kontingente führen auch dazu, daß die Wahlbeteiligung keine Auswirkun
gen auf die Sitzverteilung hat. Selbst wenn in einem Land prozentual doppelt so viele 
Wähler zur Wahl gehen wie in einem anderen Land mit gleichhohem Kontingent, ver
ändert sich die Zahl der Mandate nicht. Ganz anders etwa bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag: Hier richtet sich die Zahl der Mandate, die auf jedes Bundesland entfallen, 
nach  der  Zahl  der  dort  abgegebenen  Stimmen  und  damit  auch  nach  der  jeweiligen 
Wahlbeteiligung.

Zudem kann die ungleiche Kontingentierung bewirken, daß eine Fraktion des Europäi
schen Parlaments bzw. ein europäischer Parteienbund weniger Sitze erhält als ein ande
rer, obwohl er mehr Wählerstimmen bekommen hat, einfach deshalb, weil sie bzw. er 
die Stimmen schwergewichtig in großen Staaten bekommen hat, wo sie weniger wert 
sind. Ein Beispiel dafür ist die Europäische Volkspartei, die bei der zweiten Direktwahl 
1984 mit 31 Millionen Wählerstimmen zwar »Wahlsieger war, aber nur 110 Abgeord
nete stellte, während der Sozialistische Bund, der nur 30,2 Millionen Stimmen erlangt 
hatte, 130 Mandate bekam.«17

Bei Bewertung des extremen Ungleichgewichts der Stimmen der EU-Bürger kann man 
sich nicht damit beruhigen, im Völkerrecht seien alle Staaten stets gleichwertig. Denn 
die EU ist keine völkerrechtliche, sondern eine suprastaatliche Institution. Solange das 
Europäische Parlament noch nichts Wesentliches zu sagen hatte, konnte man die Un
gleichheit noch getrost in Kauf nehmen. Das hat sich aber mit der gewaltigen Zunahme 
seiner Kompetenzen, insbesondere seiner vielfach gleichberechtigten Stellung mit dem 
Rat bei der Gesetzgebung und seiner Mitwirkung etwa an der Bestellung der Kommissi
on,  grundlegend  geändert.18 Die  Ungleichheit  widerspricht  denn  auch  elementaren 
Grundsätzen, die die EU sich selbst auf die Fahne geschrieben hat: dem Gleichheitssatz 
einschließlich dem Verbot, Unionsbürger auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit zu diskri
minieren, und dem Demokratieprinzip.

Die Geltung des Gleichheitssatzes, der gerade im Zusammenhang mit Parlamentswah
len besonders großes rechtliches Gewicht besitzt und streng eingehalten werden muß,19 

ist im EU-Recht unbestritten. Die Wahlrechtsgleichheit ist in allen Mitgliedstaaten Teil 
der Verfassungstradition.20

Auch  das  Demokratieprinzip,  zu  dessen  wichtigsten  Bestandteilen  die  Wahlrechts
gleichheit gehört, ist in den Verträgen ausdrücklich verankert. Schon in der Präambel 
des EU-Vertrags findet sich das Bekenntnis »zu den Grundsätzen der Freiheit, der De
mokratie und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten« und der »Wunsch, 
Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu stärken«. Art. 6 Abs. 1 
EUV bestätigt dies dann:

Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Ach
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; 
diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam.

Die Einhaltung des Demokratieprinzips ist auch ein zentrales Kriterium für die Aufnah
me von Beitrittskandidaten in die EU.21 Ein Staat, der bei der Wahl seines Parlaments 
derart unterschiedliche Stimmgewichte zuließe, wie sie bei Wahl des Europäischen Par
laments bestehen, hätte nicht die geringste Chance, aufgenommen zu werden.

Der Grundsatz der Unionsbürgerschaft erlaubt es jedem Unionsbürger in dem Mitglied
staat, in dem er seinen Wohnsitz hat, sich an der Wahl des Europäischen Parlaments zu 
beteiligen, aktiv als Wähler und passiv als Kandidat. Auf Grund dieser Regelung kann 
theoretisch  ein Deutscher  durch Verlegung seines  Wohnsitzes  nach Luxemburg sein 
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Stimmgewicht bei Europawahlen multiplizieren bzw. die für eine erfolgreiche Kandida
tur erforderliche Stimmenzahl massiv reduzieren.

Diese Verzerrung der Stimmgewichte konnte früher sogar als Widerspruch zum gelten
den europäischen Primärrecht angesehen werden.22 Zwar war auch damals bereits eine 
zahlenmäßige Kontingentierung der Sitze vorgesehen. Diese stand aber nur im Direkt
wahlakt, und dieser war von geringerer Rechtsgeltung als die vorrangigen Grundsätze 
der EG-Verträge (Gleichheit und Demokratieprinzip)23 und mußte deshalb diesen ent
sprechen. Zwar fehlte von Anfang an der Grundsatz der gleichen Wahl. Er war nirgend
wo  ausdrücklich  niedergelegt.  Stattdessen  war  nur  von  allgemeinen  unmittelbaren 
Wahlen die Rede. Doch dies ließ sich damit ohne weiteres erklären, daß es zunächst nur 
um die Einführung der Direktwahl des Europäischen Parlaments ging.24 Die Geltung des 
Gleichheitssatzes brauchte dadurch noch keineswegs ausgeschlossen zu sein.

Nachdem nunmehr aber nicht nur das Vereinheitlichungsgebot verwässert ist, sondern 
die Sitzkontingente der Mitgliedstaaten im EG-Vertrag selbst niedergelegt sind, ließe 
sich die Auffassung von der Rechtswidrigkeit der geltenden Mandatskontingentierung 
nur noch aufrechterhalten, wenn man dem Demokratieprinzip und dem Gleichheitssatz 
überpositive oder auf andere Weise vorrangige Geltung beimessen würde, an die auch 
die EU gebunden ist.25 Diese Ansicht mag durchaus etwas für sich haben.26 Fest steht 
aber in jedem Fall, daß es rechts- und europapolitisch geboten ist, die krassen Ungleich
heiten zu beseitigen und ein einheitliches Wahlverfahren einzuführen. Dies auch deshalb, 
weil man nur durch einheitliche europäische Wahlen der erforderlichen europäischen In
tegration näher kommen kann, die eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines 
europäischen Wir-Gefühls, also einer echten europäischen Integration, ist.

E.1.4
Sperrklauseln

Sperrklauseln  stellen  eine  große Ungerechtigkeit  dar.  Das läßt  sich am Beispiel  der 
Fünfprozentklausel im deutschen Europawahlgesetz demonstrieren. Am 13. Juni 2004 
gingen in Deutschland von den 61,7 Millionen Wahlberechtigten 26,5 Millionen (43%) 
zur Europawahl. Fünf Prozent davon sind 1,325 Millionen Stimmen. Eine Partei,  die 
dieses Ergebnis erzielt,  hat mindestens vier der 99 deutschen Sitze im Europäischen 
Parlament zu beanspruchen. Bei einem knapp darunter liegenden Ergebnis schließt die 
Sperrklausel allerdings die Partei und ihre Kandidaten völlig aus. Knapp 1,325 Millio
nen Stimmen gehen verloren. Diese an sich schon harte Folge erscheint noch gravieren
der,  wenn man einen Vergleich mit  kleineren Mitgliedstaaten anstellt,  in denen auf
grund der  Kontingentierung  sehr  viel  weniger  Stimmen für  ein  Mandat  erforderlich 
sind. Die fast  1,325 Millionen Stimmen,  die in Deutschland verloren gehen können, 
sind mehr als bei der letzten Europawahl in Lettland oder Slowenien für alle dort kandi
dierenden Parteien zusammen abgegeben wurden (und den Parteien dieser beiden Län
der immerhin 9 beziehungsweise 7 Sitze im Europäischen Parlament einbrachten). Es 
sind auch mehr Stimmen, als in Zypern, Luxemburg und Malta zusammen abgegeben 
wurden (und diesen drei Staaten nicht weniger als 17 Mandate eintrugen). Theoretisch 
könnte das geschilderte Szenario in Deutschland sogar zwei oder mehr Parteien treffen, 
die alle knapp unter der Sperrklausel blieben, mit der Folge, daß die Zahl der unter den 
Tisch fallenden Wählerstimmen und Kandidaten noch größer wäre.

Sperrklauseln stellen einen empfindlichen Eingriff in die Gleichheit des Wahlrechts dar, 
der allenfalls zu rechtfertigen wäre, wenn dafür ein zwingender Grund spräche. Ein sol
cher ist aber nicht ersichtlich. Italien und Spanien kommen bei der Europawahl denn 
auch ohne Sperrklausel aus. Im derzeitigen Europäischen Parlament sind ohnehin 153 
Parteien, zum Teil auch recht kleine, vertreten. Damit ist klar, daß der Ausschluß von 
Parteien und Kandidaten durch Sperrklauseln nicht mehr als zwingend geboten hinge
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stellt und gerechtfertigt werden kann. Das gilt erst recht in Deutschland, wo eine Partei 
mit 4,9% immer noch sehr viel mehr Stimmen erhält als alle Parteien in einem kleinen 
Mitgliedstaat zusammen. Im Übrigen kommt es auch ohne Sperrklausel in aller Regel 
gar nicht zu Zersplitterungen, weil im Europäischen Parlament nationenübergreifende 
Fraktionen fast aller politischen Schattierungen vorhanden sind, denen die Abgeordne
ten kleiner Parteien sich anschließen können. So hätten sich zum Beispiel die drei Abge
ordneten, die die FDP, die 1999 mit 3,1% an der Sperrklausel scheiterte, nach Brüssel 
gebracht hätte (wenn es keine Sperrklausel gäbe), der ELDR-Fraktion angeschlossen, 
der drittstärksten Fraktion im Europäischen Parlament. Auf eine Partei mehr oder weni
ger kommt es auch deshalb gar nicht an, weil das Europäische Parlament – anders als im 
parlamentarischen System – keine Regierung wählt  und deshalb die Gefahr, daß die 
Vielzahl der Parteien die Regierungsbildung erschwert oder lähmt, die als wesentlicher 
Grund für die Sperrklausel gilt, hier von vornherein nicht auftreten kann. Die beiden 
größten Fraktionen, die EVP und die SPE, arbeiten wegen der häufig notwendigen ab
soluten Mehrheiten und dem häufigen Fehlen vieler Abgeordneter ohnehin regelmäßig 
zusammen. Aus allen diesen Gründen sind Sperrklauseln auf Europaebene nicht erfor
derlich. Schon gar nicht besteht dafür ein zwingender Grund.

Eine gewisse Parallele gibt es im deutschen Kommunalwahlrecht. Auch hier bestanden 
in den meisten Bundesländern Fünfprozentklauseln. Ihre Berechtigung entfiel mit der 
Einführung der Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten in den 1990er Jahren. 
Solange diese von den Stadträten und Kreistagen gewählt worden waren, hatte man die 
Sperrklauseln damit gerechtfertigt, sie sollten einer Zersplitterung der politischen Kräfte 
vorbeugen, um die Konstituierung eines zentralen kommunalen Organs nicht zu gefähr
den. Mit Einführung der Direktwahl enffiel dieses Argument, zumal ja Baden-Württem
berg und Bayern, wo die Bürgermeister schon immer direkt gewählt werden, von An
fang an ohne jede Sperrklausel  auskommen.  Deshalb stellten mehrere Landesverfas
sungsgerichte fest, daß die Fünfprozentklausel im Kommunalrecht nicht mehr zu recht
fertigen und deshalb verfassungswidrig ist. Die Sperrklausel ist deshalb bereits in fast 
allen Bundesländern abgeschafft.

Auf der Europaebene ist die Situation ganz ähnlich. Auch hier wird die Spitze der Exe
kutive nicht vom Parlament gewählt. Auch hier besteht keine feste Regierungs-Oppo
sitions-Struktur. Die Mehrheiten bilden sich vielmehr von Fall zu Fall über die Partei
grenzen hinweg. Auch wird bei Europawahlen in einigen Ländern schon immer ohne 
jede Sperrklausel gewählt, ohne daß dies zu größeren Unzuträglichkeiten geführt hätte.

Das Bundesverfassungsgericht erklärte zwar 1979 die Fünfprozentklausel des deutschen 
Europawahlgesetzes für verfassungsgemäß.27 Dieses Urteil ist aber mit Recht auf große 
Kritik gestoßen.28 Auch die Ermächtigung zum Erlaß von Sperrklauseln bis zur Höhe 
von 5%, die  sich seit  2002 im Direktwahlakt  findet,  ändert  an der Rechtswidrigkeit 
nichts, soweit man dem Gleichheitssatz höheres Gewicht beimißt.29 In jedem Fall er
scheint es rechtspolitisch geboten, Sperrklauseln im Europawahlrecht abzuschaffen.

E.1.5
Ein einheitliches und gerechtes Wahlsystem

für ein arbeitsfähiges Europäisches Parlament
Die Kardinalfehler des derzeitigen Wahlrechts sind seine Ungerechtigkeit,  seine Zer
splitterung und die ungeheuere Zahl der Parlamentsmandate insgesamt. Die Ungerech
tigkeit könnte dadurch beseitigt werden, daß die Wahlen nach einem einheitlichen Ver
fahren nationenübergreifend organisiert würden. Man könnte sogar daran denken, einer 
bestimmten Zahl von Wählerstimmen je ein Mandat zuzuteilen, so daß die Gesamtzahl 
der Mandate je nach Wahlbeteiligung variieren würde, wie dies etwa bei der Wahl des 
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Reichstags in der Weimarer Republik der Fall war. Dann hätten die Parteien einen star
ken Anreiz, für eine hohe Wahlbeteiligung zu kämpfen.

Zumindest sollten die auf jedes Land entfallenden Sitzkontingente an die Größe der Be
völkerung angepaßt werden. Große Staaten müssen also relativ mehr und kleine Staaten 
relativ weniger Sitze erhalten als bisher. Um eine Mindestvertretung im Europäischen 
Parlament zu sichern, könnten allerdings jedem Staat unabhängig von seiner Größe vor
ab ein, zwei oder drei Grundmandate gegeben werden. Jan Scheffler hat auf dieser Ba
sis folgenden Vorschlag gemacht.

Tabelle 9: Mandatskontingentierung im Europäischen Parlament:
Modell nach dem gültigen EG-Vertrag und bei gerechter Verteilung
und mit drei Grundmandaten

Land Mandate
nach Nizza

Mandate nach Sainte-Laguë
mit 3 Grundmandaten

Mandate nach D’Hondt
mit 3 Grundmandaten

1 2 3 4

Belgien 24 18 18

Danemark 14 11 10

Deutschland 99 121 124

Estland 6 5 4

Finnland 14 10 10

Frankreich 78 89 91

Griechenland 24 19 19

Irland 13 9 8

Italien 78 86 87

Lettland 9 6 6

Litauen 13 8 8

Luxemburg 6 4 3

Malta 5 4 3

Niederlande 27 26 26

Österreich 18 15 14

Polen 54 58 59

Portugal 24 18 18

Schweden 19 16 16

Slowakei 14 11 10

Slowenien 7 6 5

Spanien 54 64 64

Ischech. Rep. 24 18 18

Ungarn 24 18 17

Ver. Königreich 78 88 90

Zypern 6 4 4

Gesamt 732 732 732

Quelle: Jan Scheffler, a.a.O., S. 80.

Wie man sieht, begünstigt die Mandatsverteilung nach der Methode d’Hondt (Spalte 4) 
große Länder zum Nachteil der kleinen. Deshalb sollte die Mandatsverteilung nach der 
Methode Sainte-Lague (Spalte 3) vorgenommen werden.

Sperrklauseln in den Wahlgesetzen sollten beseitigt werden.

Um den Bürgern auch Einfluß auf die Personen zu geben, die sie im Parlament vertre
ten, sollte zumindest ein System »lose gebundener Listen« vorgesehen werden, bei dem 
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die Wähler die von den Parteien vorgegebene Reihenfolge der Kandidaten nach ihren 
Vorstellungen verändern können. In Frage kämen auch freie Listen, bei denen der Wäh
ler auch Kandidaten anderer Listen und bisher von keiner Liste vorgesehene Kandidaten 
wählen könnte. Im Interesse der Vereinfachung sollte der Wähler aber auch die Mög
lichkeit erhalten, den Vorschlag einer Partei unverändert zu übernehmen. Eine solche 
Reform entspräche dem demokratischen Grundwert der Bürgermitwirkung30 und hätte 
zugleich zur Folge, daß die Parteien die Selektionskriterien der Wähler schon bei Auf
stellung der Listen antizipierten,31 und ferner, daß es sich für die Mandatsträger lohnte, 
intensiven Kontakt mit den Wählern zu halten und in der Bürgerschaft bekannt und an
erkannt zu sein. Im Hinblick auf die politische Mitwirkung der Bürger und die Bürger
nähe der Abgeordneten hätte die vorgeschlagene Reform also einen dreifach positiven 
Effekt.

Auch bei grundsätzlichem Festhalten an der länderweisen Kontingentierung sollte aber 
zumindest ein Teil der Mandate auf transnationalen Listen vergeben werden. Der Ana
stassopoulos-Bericht hatte dies für zehn Prozent der Sitze vorgeschlagen, ein Anteil, der 
von Wahl zu Wahl erhöht werden könnte. Die Wähler hätten dann zwei Stimmen: eine 
für die Vergabe ihres jeweiligen nationalen Kontingents und eine für die transnationalen 
Listen.

Um der Aufblähung des Parlaments entgegenzuwirken, müßte die Gesamtzahl der Man
date von 732 im Interesse der Arbeitsfähigkeit des Parlaments auf eine vernünftige Grö
ße zurückgefahren werden. Dies könnte durch proportionale Kürzung der in Tabelle 9 
(S. 166), Spalte 3, angegebenen Zahl der Mandate eines jeden Staats etwa um ein Drittel 
(unter entsprechender Verminderung auch der Grundmandate von 3 auf 2) erfolgen, so 
daß sich insgesamt etwa 488 Sitze ergäben.
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E.2
Wahlen ohne Auswahl:

Parteifunktionäre statt Volksvertreter in Brüssel

Nach dem in Deutschland vorherrschenden Wahlsystem haben die Parteien nicht nur 
das Monopol für die Aufstellung der Kandidaten. Sie haben die Regeln vielmehr so ge
staltet, daß sie den Bürgern teilweise sogar die Wahl selbst abnehmen. Die Parteien ent
scheiden praktisch, welchen Kandidaten bei den Wahlen der Erfolg von vornherein ga
rantiert ist, indem sie sie auf sichere Listenplätze setzen,32 also auf solche, die selbst 
dann zum Zuge kommen, wenn die Partei schlecht abschneidet. Bei Aufstellung der Lis
ten ist das innerparteiliche Gerangel deshalb besonders groß. Hier fallen die eigentli
chen Karriereentscheidungen. Das macht die Härte und Intensität verständlich, mit der 
auf Parteiversammlungen um die aussichtsreichen Listenplätze gerungen wird. Wer kei
nen sicheren Listenplatz ergattert, kann nur noch auf ein gutes Wahlergebnis seiner Par
tei  hoffen,  und  ab  einer  bestimmten  Platzierung  bestehen  überhaupt  keine  Chancen 
mehr.

Bei den Europawahlen ist die Entmachtung der Bürger besonders krass. Während bei 
Bundes- und Landtagswahlen der Wähler – neben der Listenwahl mit der Zweitstimme 
– immerhin noch die Hälfte der Kandidaten mit seiner Erststimme im Wahlkreis bestim
men kann, haben Deutsche bei Europawahlen nur eine Stimme. Es besteht ein reines 
Verhältniswahlrecht mit starren, geschlossenen Listen. Die meisten Parteien stellen eine 
Bundesliste auf, nur die Union geht – aus Rücksicht auf die CSU – mit Landeslisten ins 
Rennen. Auf Grund der starren Listen kann der deutsche Wähler nur die Größe der auf 
die einzelnen Parteien entfallenden Zahl von Abgeordneten, nicht aber deren personelle 
Zusammensetzung beeinflussen.  Von den 99 Abgeordneten,  die  Deutschland am 13. 
Juni 2004 nach Brüssel entsandte, konnten 75, also mehr als drei Viertel, schon lange 
vorher ihres Einzugs ins Europäische Parlament sicher sein, weil ihre Parteien sie auf si
chere Listenplätze gesetzt hatten. Die Entscheidungen, die formal in die Hand des Wäh
lers gelegt sind, waren also vor dem eigentlichen Wahltermin längst getroffen. Auf die
se Weise verhindern Berufspolitiker ihre Abwahl durch die Bürger. Die vermeintliche 
Volkswahl der Abgeordneten wird zur Farce. So waren zum Beispiel  Martin Schulz, 
der die Bundesliste der SPD anführte, und  Klaus-Heiner Lehne, der auf Platz 6 der 
nordrhein-westfälischen CDU-Liste stand, mit der Nominierung durch ihre Parteien fak
tisch schon gewählt, obwohl sie bei der Auseinandersetzung um die EU-Diäten die Öf
fentlichkeit durch Falschmeldungen getäuscht hatten (siehe S. 245) und manche Wähler 
sie deshalb vielleicht nicht mehr im Parlament sehen mochten. Dasselbe gilt für Elmar 
Brok, der auf Platz 1 der CDU-Liste Nordrhein-Westfalens stand und damit ebenfalls 
dem Votum der Wähler über seine Person entzogen war, obwohl seine bezahlte Lobby
tätigkeit für den Bertelsmann-Konzern mit der Unabhängigkeit eines Abgeordneten ei
gentlich unvereinbar ist (siehe S. 200).

Wenn die Wahl und die Wiederwahl und damit der Einstieg in die gut dotierte berufs
politische Laufbahn – und natürlich auch ihre Fortsetzung – von den Parteien und nicht 
von den Wählern abhängen, werden innerparteiliche Verbindungen und der parteiinter
ne Goodwill des Abgeordneten zu entscheidenden Kriterien für die politische Karriere. 
Die Anerkennung im Volk und die Bewährung als Abgeordneter in den Augen der Bür
ger werden dagegen zweitrangig. Damit verkehrt sich die demokratische Idee: Sein An
sehen bei den Wählern kann dem angehenden Abgeordneten gleichgültig sein, wenn er 
nur in seiner Partei die nötige Unterstützung erfährt, die ihm eine aussichtsreiche Nomi
nierung sichert. So begünstigen starre Listen, die die Partei mit ihrem Monopol zur be
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herrschenden Instanz für die Wahl und die Wiederwahl eines Mandatsträgers machen, 
eine primäre Binnenorientierung der Abgeordneten. Die Parteien und ihre wichtigsten 
Exponenten tendieren dann dazu, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ihre Funktion, 
Mittler zwischen Bürgerschaft und EU zu sein, zu vernachlässigen. Darin liegt sicher 
eine Ursache für die große Bürgerferne von Europapolitikern. Ist die Bürgerferne nicht 
geradezu vorprogrammiert, wenn das Votum der Wähler für die EU-Abgeordneten und 
ihre politische Karriere völlig ohne Belang ist? Die Entmachtung der Wähler bei der 
Auswahl der Abgeordneten ist auch ein Grund für das geringe Ansehen der so genann
ten Volksvertreter. Von den Parteien aufgezwungene Repräsentanten begegnen die Bür
ger natürlich eher mit Mißtrauen und Vorbehalten als frei und unmittelbar von ihnen ge
wählten.

Auch  der  verbreitete  Versuch  von  Politikern  und  Feuilletonisten,  dem  Volk  den 
Schwarzen Peter  zurückzuspielen,  wird auf  Dauer  scheitern.  Diese  Ideologie  kleidet 
sich meist in die Behauptung, wir hätten nun mal die Politiker, die wir verdienten. Mit 
anderen Worten: Wir seien selbst schuld. Diese These wäre aber nur dann schlüssig, 
wenn wir unsere Abgeordneten wirklich selbst wählen könnten, und dies ist eben nicht 
der Fall – aufgrund von Wahlregeln, die sich die politische Klasse im eigenen Sekuri
tätsinteresse auf den Leib geschneidert hat.

Daß das selbst gezimmerte Wahlsystem große Probleme mit sich bringt, ist ein offenes 
Geheimnis,  auch wenn darüber viel zu wenig gesprochen und geschrieben wird. Die 
langjährige Ochsentour in den Parteien,  die  man in der Regel  durchlaufen muß,  um 
Aussicht auf ein lukratives Mandat auf Bundes-, Landes- oder Europaebene zu bekom
men, verlangt viel Zeit und macht Ortswechsel praktisch unmöglich. Qualifizierte, viel 
gefragte  Leute  können sich das kaum leisten.  Dagegen tendieren  diejenigen,  die  die 
jahrzehntelange Ochsentour durchlaufen und die entsprechende Sozialisierung erfahren 
haben, dem Typus nach zu »Parteisoldaten«, wie der frühere SPD-Politiker Hans Apel 
aus  eigener  Erfahrung  feststellt.  Da sie  ihrer  Partei  alles  verdanken,  agieren  sie  im 
Zweifel im Sinne der Parteiräson, auch wenn sie etwas ganz anderes für richtig halten.

Diese Zusammenhänge werden übersehen, wenn mehr Geld für Politiker gefordert wird, 
angeblich um qualifiziertere Persönlichkeiten zur Kandidatur zu bewegen, ohne die Än
derung des Wahlsystems als Vorbedingung mit zu fordern.33 Entscheiden Verbindungen 
und Bündnisse auf Gegenseitigkeit und nicht Leistung, steigern höhere Bezüge nur die 
finanziellen  Prämien auf parteiinterne  Kungelei,  ohne Seiteneinsteigern  wirklich den 
Weg frei zu machen. Dennoch sitzen viele Kommentatoren – wegen Vernachlässigung 
der parteiinternen Rekrutierungsmuster – immer wieder dem Mißverständnis auf, auch 
in der Politik gälte der marktwirtschaftliche Grundsatz, je mehr Geld man zahle, desto 
bessere Leute könne man gewinnen. Ob das bei der Besetzung von Spitzenpositionen in 
der Wirtschaft tatsächlich stimmt, sei hier dahingestellt. In der Politik jedenfalls trifft 
dieser  Grundsatz  gerade  nicht  zu.  Die  Nominierungsentscheidungen sind völlig  ver
machtet. Es herrscht kein offener Markt mit fairem Wettbewerb.

Und  vor  allem:  Unser  Wahlsystem  nimmt  dem  Wähler  die  Möglichkeit,  schlechte 
Politiker zur Verantwortung zu ziehen und sie durch Abwahl bei den nächsten Wahlen 
zu »bestrafen«. Selbst zwischen den einzelnen Parteien, die sich sowieso immer ähnli
cher werden, zu unterscheiden und sie für bestimmte politische Maßnahmen verantwort
lich zu machen, wird für den Wähler zunehmend unmöglich. Das gilt in ganz besonde
rem Maße auf europäischer Ebene. Das Europäische Parlament hat zwar in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten an Kompetenzen und Entscheidungsbefugnissen hinzugewon
nen. Andererseits hat es weiterhin weder die Hauptgesetzgebungskompetenz (die liegt 
beim Rat)  noch das Initiativrecht  (das liegt  bei der  Kommission)  noch die  uneinge
schränkte Kompetenz, eine europäische Exekutive zu wählen. Es gibt ja auch keine ein
heitliche europäische Wahl. Diese ist vielmehr national segmentiert. Die 25 »Völker der 
in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten« (Art. 189 EGV) bestimmen in 
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25 national organisierten und geregelten Wahlen ihre jeweiligen Vertreter im Europäi
schen Parlament (siehe S. 157). Die Parteien stimmen häufig nationenmäßig ab.34 In an
deren Fällen bilden zumindest die beiden großen Parteiengruppierungen des Europäi
schen  Parlaments,  EVP  und  SPE,  eine  Einheitsfront,35 und  in  Sachen  Politikfi
nanzierung ist sich die große Mehrheit ohnehin im eigenen Interesse meist einig. Wel
che Partei will der düpierte Bürger dann noch abwählen, wenn alle beteiligt sind?

Hier kann der Wähler deshalb erst recht nicht erkennen, welche Partei oder Parteien
gruppierung für welches Projekt Verantwortung trägt, ein Faktor, der die Abgehoben
heit des »Raumschiffs Brüssel«36 mit begründet und auch in der immer weiter sinkenden 
Beteiligung an Europawahlen seinen Ausdruck findet (siehe S.  58).  Umso wichtiger 
wäre es, daß die Bürger wenigstens die Personen auswählen könnten, die sie im Euro
päischen Parlament vertreten sollen. Doch genau diese Kompetenz wird ihnen durch das 
Wahlgesetz vorenthalten. Die einzelnen Abgeordneten kann der Bürger, zumindest in 
Deutschland,  nicht  verantwortlich  machen und gegebenenfalls  abwählen  beziehungs
weise nicht wiederwählen. Wenn auf Grund der starren Parteilisten bei Europawahlen 
mehr  als  drei  Viertel  der  deutschen Abgeordneten auf sicheren Listenplätzen  sitzen, 
kann der Wähler ihnen nichts mehr anhaben.

So verflüchtigt sich die politische Verantwortlichkeit der Parteien und der Abgeordne
ten in Sachen Europapolitik. Was bleibt, ist ein System organisierter Unverantwort
lichkeit. Es fehlt deshalb an jenem demokratischen Minimum, das Karl Raimund Pop
per daran festmacht,  daß die Bürger schlechte Politiker »ohne Blutvergießen wieder 
loswerden können.« Demokratie sollte dadurch gekennzeichnet sein, daß Politiker, die 
in den Augen der Bürger versagen, dafür verantwortlich gemacht und abgewählt bezie
hungsweise nicht wiedergewählt werden können. Doch genau daran fehlt es in der EU, 
gerade aus deutscher Sicht. Die Bürger können weder die Parteien noch die Politiker 
verantwortlich machen oder abwählen.

Starre Listen sind nicht nur demokratiepolitisch ein Unding, sie verstoßen meines Er
achtens auch gegen den im europäischen Primärrecht niedergelegten Grundsatz der Un
mittelbarkeit der Wahl der Abgeordneten. Nach Art. 190 Abs. 1 EG müssen »die Abge
ordneten der Völker der in der Gemeinschaft vereinigten Staaten im Europäischen Par
lament ... in allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt« werden.

Würde die zeitliche Reihenfolge vertauscht und würden die Bürger zuerst die Parteien 
wählen und diese erst danach festlegen, welche Personen die auf sie entfallenden Man
date erhielten, wäre der Verstoß gegen die Unmittelbarkeit offensichtlich.37 Die Wahl 
der Abgeordneten erfolgte dann unmittelbar durch die Parteien, nicht unmittelbar durch 
das jeweilige Volk, wie Art. 190 Abs. 1 EG dies verlangt. Soll es hinsichtlich der siche
ren Mandate aber einen wesentlichen Unterschied machen, wann die Parteien festlegen, 
wer sie bekommt? Ob dies vor oder nach der Wahl geschieht, ändert ja nichts am Ergeb
nis: Die Partei und nicht das Volk verteilt die Mandate.

Die Politik pflegt dieses Manko totzuschweigen, es sei denn, seine Thematisierung paßt 
ihr ausnahmsweise einmal ins Konzept.  So zum Beispiel  geschehen bei der Abstim
mung des Bundestags über den Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan, als man die 
so  genannten  Abweichler  der  Regierungspartei  SPD zur  Raison bringen  wollte.  Da 
scheuten sich Gerhard Schröder und Franz Müntefering nicht, herauszustellen, »daß alle 
potentiellen Nein-Sager nicht direkt gewählt wurden, sondern über Landeslisten ins Par
lament einrückten und sich deshalb nicht auf einen direkten Wählerauftrag berufen kön
nen.«38 Hier räumen Politiker also selbst ein, daß keine direkte Wahl der Listenabgeord
neten vorliegt.

Eine reine Verhältniswahl mit starren Listen wie bei der Europawahl gab es schon bei 
der Reichstagswahl in Weimarer Zeit und stieß dort früh auf Kritik. Deshalb legte die 
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Regierung im Jahre 1924 einen Reformentwurf vor. Zu seiner Begründung führte sie 
aus:

Wortlaut und Geist der Verfassung erfordern eine Änderung dieses Zustan
des ... die Mängel sind so augenfällig, daß nach den tatsächlichen Verhält
nissen die Vorschrift der Verfassung, daß das Wahlrecht ein unmittelbares 
sein soll, durch das Wahlsystem nicht mehr erfüllt wird.39

Sehr klar äußerte sich auch der Rechtswissenschaftler Carl Mierendorff:

Die eigentliche Entscheidung über die Wahl der Volksvertreter erfolgt nicht im 
Wahlgang selbst, sondern bei der Kandidatenaufstellung im Schoße der von 
den Parteien dazu eingesetzten Gremien. Mindestens gilt dies für 80 bis 90% 
der Abgeordneten, die auf sicheren Plätzen der Liste stehen, nur für den klei
nen Rest ist ein Unsicherheitskoeffizient bis zur Abstimmung vorhanden. Für 
die überwiegende Mehrzahl der Abgeordneten ist der Wahlkampf also bereits 
lange vor der Wahl entschieden, wenn sie durch die Partei auf den Schild ge
hoben sind. ... Indem mit der Benennung der Kandidaten zugleich ihre Er
nennung erfolgt, beschränkt sich die Tätigkeit des Wählers nur noch auf eine 
Entscheidung zwischen der Gesamtheit der Kandidaten dieser oder jener 
Partei. Die Wahl wird zur »Akklamation«, wie schon Delbrück 1913 zutreffend 
festgestellt hat.40 Der Abstimmungsakt gleicht daher mehr der Unterzeich
nung eines vorher festgelegten Sachverhalts, um diesem Rechtskraft zu ver
leihen, als  einer Wahl im eigentlichen Sinn. Wenn der Staatsbürger aber 
nicht mehr die Volksvertreter auszuwählen hat,  sondern wenn das  aus
schließlich durch vor- und zwischengeschaltete Körperschaften (die Parteior
ganisationen) geschieht, verliert der Wahlakt den verfassungsmäßig festge
legten Charakter der Unmittelbarkeit.41

Damals fehlte es allerdings noch an einer etablierten Normenkontrolle durch ein Verfas
sungsgericht.

Daß es, genau genommen, an der verfassungsrechtlich zwingend vorgeschriebenen Un
mittelbarkeit der Parlamentswahl fehle, wenn die eigentliche Entscheidung nicht bei der 
Wahl durch das Volk, sondern bei der parteiinternen Nominierung der Kandidaten auf 
sicheren Listenplätzen fällt, hat der Verfassungsrechtler  Gerhard Leibholz auch nach 
1949 für das neue Bundestagswahlrecht nachdrücklich betont. Er hat sich dabei auch 
auf die soeben genannten Quellen gestützt:42

Tatsächlich ist die Wahl beim Verhältniswahlsystem weitgehend zu einer 
mittelbaren Wahl geworden. Denn von einer solchen muß man nicht nur 
dann sprechen, wie dies bei uns auf Grund historischer Erfahrungen in der 
Regel geschieht, wenn zwei förmliche Wahlgänge stattfinden, ein Wahlgang, 
bei dem die Wähler die Wahlmänner, und ein zweiter Wahlgang, bei dem die 
Wahlmänner die Abgeordneten wählen, sondern schon dann, wenn der Ak
tivbürgerschaft die Möglichkeit genommen ist, selbsttätig die künftigen Abge
ordneten zu bestimmen. Man hat daher nicht mit Unrecht das heute weitge
hend oligarchisch organisierte Benennungsrecht der Parteien bei den Kandi
datennominierungen, das  zu einem reinen Kooptationsrecht werden kann, 
wenn die Parteien die Kandidaten an sicherer Stelle placieren, als ein ledig
lich die übliche Reihenfolge der mittelbaren Wahl umkehrendes Wahlsystem 
bezeichnet, bei dem der sonst zu zweit vorgenommene Wahlakt zuerst und 
zwar in den Delegiertenversammlungen der Parteien auf lokaler oder zentra
ler Ebene stattfindet.43

Ob die einzelnen Wahlbewerber dabei wie in der Regel vor der Wahl oder ... 
nach der Wahl ... von den Parteien benannt werden, ist sachlich nicht von 
entscheidender Bedeutung. ... Bei der Frage – ob Unmittelbarkeit oder Mittel
barkeit der Wahl – (könne) nicht entscheidend auf den zufälligen Zeitpunkt 
abgestellt werden in dem die Parteien ihr Nominationsrecht ausüben. Bei ... 
der nachträglichen Benennung der Abgeordneten durch die Partei tritt die Zu
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rückdrängung des unmittelbaren Einflusses der Aktivbürgerschaft in Wirk
lichkeit nur besonders deutlich in Erscheinung.44

Damit widerspricht die starre Listenwahl bei der Europawahl dem Grundsatz der Un
mittelbarkeit des Art. 190 Abs. 1 EG. Leibholz konnte diese Konsequenz für das Bun
destagswahlrecht nur dadurch in Abrede stellen, daß er dem Grundsatz der Unmittelbar
keit die Geltung absprach. Er erklärte ihn schlicht für obsolet, weil durch den Grundsatz 
der Parteienstaatlichkeit verdrängt,45 und das Bundesverfassungsgericht, dessen einfluß
reiches Mitglied Leibholz damals war, folgte ihm dabei.46 Dies überzeugt aber schon für 
die Bundestagswahl nicht.47 Für die Europawahl gilt es ohnehin nicht, weil hier von ei
ner Verdrängung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit durch ein alles beherrschendes 
Prinzip der Parteienstaatlichkeit keine Rede sein kann. Auch aus Art. 191 EG, der den 
Parteien auch auf Europaebene eine gewisse Rolle zuweist (siehe S. 109 ff.), läßt sich 
Derartiges nicht herauslesen.
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E.3
Demokratie spielen –

ein europäisches Scheinparlament?

Die institutionelle Aufwertung des Europäischen Parlaments beruht durchweg auf seiner 
eigenen Initiative. Sie ist ganz wesentlich von den Interessen des Parlaments am Ausbau 
seines Status bestimmt. Die sogenannte Direktwahl, die schrittweise Ausdehnung seiner 
Kompetenzen – alles wurde vom Parlament selbst initiiert und durch immer wieder er
neute Vorstöße schließlich auch durchgesetzt. Nach außen propagiert wurde dies stets 
mit der These, durch die Entfaltung des Parlaments würde das europäische Demokratie
defizit  abgebaut. Je mehr Kompetenzen das angeblich direkt gewählte Parlament be
komme, desto demokratischer werde die EU. Doch ist dies nicht alles nur ein So-tun-
als-ob? Präsentiert hier nicht das Parlament (und die EU insgesamt), wie in Andersens 
Märchen der Kaiser, seine neuen demokratischen Kleider, obwohl es in Wahrheit nackt 
dasteht?  Ist  das  Europäische  Parlament,  das diese Bezeichnung ursprünglich  einfach 
usurpiert  hat,  nicht  in  Wahrheit  nur  ein Scheinparlameht,  wie  Michael  Borchmann 
schrieb,48 das den Namen »Parlament« ebenso wenig verdient wie den Namen »Volks
vertretung«?

Zweifel ergeben sich auf normativer Ebene und auf faktischer Ebene. Normativ:

 Die Abgeordneten werden, jedenfalls  in Deutschland, gar nicht direkt gewählt. 
Die Parteien bestimmen, wer ins Parlament kommt (siehe S. 37).

 Es besteht keine Gleichheit des aktiven und passiven Wahlrechts. Der Fundamen
talsatz der Demokratie wird mißachtet.  Ein Luxemburger hat das Vielfache des 
Stimmgewichts eines Deutschen (siehe S. 36).

 Die mangelnde Gleichheit kommt auch darin zum Ausdruck, daß kein einheitli
ches europäisches  Wahlrecht  besteht.  Das Europäische Parlament  wird von 25 
verschiedenen Völkern in 25 verschiedenen Wahlen bestimmt (siehe S. 217).

 Und vor allem: Das Europäische Parlament ist – mangels des erforderlichen de
mokratischen Unterbaus (europäische Öffentlichkeit,  wirkliche europäische Par
teien etc.) – strukturell gar nicht in der Lage, die demokratische Funktion, die Par
lamenten auf nationaler Ebene zukommt, zu erfüllen. Es existiert  kein europäi
sches Volk (siehe S. 37).

Das strukturelle Defizit ließe sich nur wirksam beheben durch wirkliche Direktwahlen, 
durch gleiche Wahlen und vor allem durch einheitliche europäische Wahlen und euro
paweite Volksabstimmungen. Derartige institutionelle  Reformen, die allmählich auch 
den demokratischen Unterbau schaffen könnten, sind aber nicht in Sicht. Einheitliche 
Wahlen waren früher sogar zwingend im EG-Vertrag vorgeschrieben, ohne daß es dazu 
kam. Stattdessen hat man schließlich die Norm entschärft. Die Direktwahl des Kommis
sionspräsidenten und EU-weite Volksabstimmungen wurden nach den gescheiterten Re
ferenden über den Verfassungsvertrag in Frankreich und den Niederlanden zwar ver
schiedentlich vorgeschlagen,  ohne daß aber auf absehbare Zeit  Realisierungschancen 
beständen.

Empirisch: Mit der Zunahme der Kompetenzen des Europäischen Parlaments ist seine 
Akzeptanz in der Bevölkerung (und die Akzeptanz der EU insgesamt) nicht gestiegen, 
sondern teilweise sogar gefallen. Das läßt sich an zwei Datenreihen festmachen:
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 Die Wahlbeteiligung ist seit der ersten sogenannten Direktwahl im Jahre 1979 von 
Wahl zu Wahl ständig gesunken (siehe S. 59).

 Umfragen zeigen trotz der wachsenden Befugnisse des Parlaments keine zuneh
mende  Akzeptanz  der  EU und des  Parlaments.  Die  verharrt  vielmehr  bei  me
thodisch korrekter Durchführung der Umfragen auf niedrigem Niveau (siehe S. 
60).

Das Eigeninteresse des Parlaments war nicht nur der eigentliche Motor beim stetigen 
Ausbau seiner gesetzgeberischen und sonstigen Befugnisse, sondern auch beim exzessi
ven Ausbau des finanziellen Status seiner Mitglieder (siehe S. 178 f.). Ja, die Einfüh
rung der Direktwahlen und die Erweiterung der Kompetenzen haben geradezu als Vor
wand für die Aufbesserung der Finanzen gedient. In Wahrheit hat die Stärkung des Par
laments das Demokratiedefizit nicht behoben, sondern statt dessen die Kompliziertheit 
und Undurchsichtigkeit der politischen Willensbildung in der EU noch gesteigert. Und 
der gewaltige Mißbrauch bei der Bezahlung und Versorgung der Abgeordneten hat dem 
Ansehen des Parlaments schwer geschadet.
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E.4
Ungewahlte Repräsentanten: Elite der Nation?
Oder: Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa!

Werner Langen, geboren am 27.11.1949, ist Europaabgeordneter der CDU seit 1994. 
Vorher war er von 1983 bis 1994 Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Nach dem 
Sturz von Bernhard Vogel als CDU-Landesvorsitzenden und seinem Rücktritt als Mi
nisterpräsident schien Langens große Stunde zu schlagen. Er wurde Agrarminister von 
Rheinland-Pfalz, wenn auch nur für elf Monate von Juni 1990 bis Mai 1991, was aber 
immerhin ausreichte, um ihm ab dem Alter von 55 Jahren, also seit dem 27. November 
2004, eine üppige Ministerpension von fast 6000 Euro im Monat zu verschaffen. Als 
der glücklose Nachfolger von Vogel als Ministerpräsident,  Carl-Ludwig Wagner, die 
Wahl gegen den Herausforderer Rudolf Scharping verlor, ging die Macht, die die CDU 
in diesem ländlich strukturierten Bundesland seit vielen Jahren gepachtet zu haben schi
en, an die SPD über, die seitdem dort zusammen mit der FDP regiert. Die Hoffnung der 
CDU auf eine Rückkehr zur Macht in Rheinland-Pfalz rückte nach der Niederlage in 
weite Ferne. Dazu trug – nach dem Rückzug von Wagner aus der Politik – die unent
schiedene Führungskonkurrenz zweier Politiker bei, beide ohne große politische Aus
strahlung: Hans-Otto Wilhelm, CDU-Fraktionsvorsitzender in Mainz, und eben Wer
ner Langen, inzwischen Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen CDU (1992 bis 
1993). Der Machtkampf dieser Männer, denen beide die Schuhe von Bernhard Vogel 
viel zu groß waren, lähmte die Partei und trübte ihr Erscheinungsbild in der Öffentlich
keit. Deshalb versuchte die CDU einen neuen Anfang. Der aus Rheinland-Pfalz stam
mende Bundeskanzler Helmut Kohl sprach ein Machtwort und inthronisierte Johannes 
Gerster als CDU-Spitzenmann in Rheinland-Pfalz. Dazu mußten die beiden Streithähne 
Langen und Wilhelm entmachtet werden. Wilhelm wurde mit einem Bundestagsmandat 
abgefunden und ging nach Bonn. Langen erhielt zum Trost ein Europamandat und ging 
nach Brüssel, wo er immer noch tätig ist.

Die »Karriere« von Werner Langen ist typisch für deutsche Europaabgeordnete, obwohl 
es natürlich auch andere Karriereverläufe gibt, wie zum Beispiel die Laufbahn der Euro
paabgeordneten Silvana Koch-Mehrin zeigt. Ein Mandat in Brüssel gilt in Deutschland 
und anderen Mitgliedstaaten als nicht besonders attraktiv. Es dient nicht selten dazu, 
Politiker, die man wegloben möchte oder für die sich aus anderen Gründen im Lande 
keine Verwendung mehr findet, zu »entsorgen«. Von daher auch der zynische Spruch 
»Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa!«, der lange als Motto deutscher Parteistra
tegien galt. Darin kommt die allgemeine Geringschätzung des Europäischen Parlaments 
zum Ausdruck, dessen Befugnisse nach wie vor sehr viel beschränkter sind als etwa die 
es Deutschen Bundestags oder des britischen  House of Commons. Es wählt weder die 
Regierung noch hat es bei der Gesetzgebung das Initiativrecht oder die alleinige Ent
scheidungsmacht.  Die Hauptgesetzgebungsbefugnis  liegt  nach wie vor beim Rat,  die 
Handlungsinitiative,  auch  hinsichtlich  der  Gesetzgebung,  bei  der  Kommission.  Die 
politische Klasse scheint deshalb kein Risiko einzugehen, wenn sie Politiker nach Brüs
sel abschiebt.  Wer nach Brüssel geht, gilt  auch deshalb als wenig ambitioniert,  weil 
Aufstiegsmöglichkeiten fehlen, wie sie etwa Bundestags- und Landtagsabgeordnete ha
ben, die zum Minister oder parlamentarischen Staatssekretär avancieren können. Auch 
die geringe Rolle, die die Europapolitik in der Berichterstattung der Medien spielt, ist 
nicht gerade dazu angetan, ihre Repräsentanten zu beflügeln. Das alles trägt dazu bei, 
daß das Europaparlament, wie Oldag und Tillack bestätigen,49 »nicht immer die brillan
testen Geister« anzog. Dies waren vielmehr oft Personen, die nichts mehr werden wol

175



len, ihre Karriere schon hinter sich haben, aber noch zu jung sind für das Altenteil oder 
einfach nur versorgt werden müssen. Denn andererseits werden einfache Europaabge
ordnete – nicht zuletzt mit Hilfe der »legalisierten Spesenreiterei« – außerordentlich gut 
bezahlt,  noch sehr viel  besser  als  Bundestagsabgeordnete.  Ein  Europamandat  ist  ein 
echtes  Zuckerbrot.  Wie  wir  aus  der  gerichtlich  bestätigten  Spesenabrechnung  eines 
deutschen EU-Abgeordneten wissen, können die Tagegelder (monatlich rund 3500 Euro 
steuerfrei) und die allgemeine Kostenpauschale (monatlich rund 3800 Euro steuerfrei) 
praktisch zur freien Verfügung stehen (siehe S. 181). Rechnet man diese Zahlungen in 
steuerpflichtige Beträge um, so ergibt sich zusammen mit dem normalen Gehalt von 
rund 7000 Euro ein monatliches Gesamteinkommen von brutto rund 20.000 Euro, für
wahr ein fürstliches Salär, das sogar manchen Bundesminister vor Neid erblassen läßt. 
Auf diese Weise werden ausgediente oder gescheiterte Politiker für ihr glückloses Agie
ren auf Bundes- und Landesebene also auch noch belohnt, jedenfalls finanziell. Dage
gen bekommen selbst die hervorgehobensten Funktionsträger wie Parlamentspräsiden
ten und Fraktionsvorsitzende – anders als etwa in deutschen Parlamenten – keine fi
nanziellen Zuschläge, ein Faktor, der ebenfalls nicht dazu geeignet ist, das Mandat für 
fähige Leute attraktiver zu machen.

Weitere Beispiele sind:

 Cem Özdemir,  »ein anatolischer Schwabe«, geboren am 21. Dezember 1965 in 
Bad Urach, war 1994 über die baden-württembergische Landesliste der Grünen in 
den Bundestag gekommen und konnte sein Mandat 1998 erneuern. Ein Skandal 
zwang ihn 2002 zum Rücktritt und zum Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur. 
Özdemir hatte bei dem umstrittenen PR-Berater Moritz Hunzinger einen Kredit 
über 80.000 Mark aufgenommen und geriet darüber in Erklärungsnot. Als im Zu
sammenhang mit der Bonusmeilen-Affäre neue Vorwürfe gegen ihn laut geworden 
waren, die er nicht entkräften konnte, trat Özdemir schließlich am 26. Juli 2002 zu
rück und kündigte an, nicht mehr für den nächsten Bundestag zu kandidieren. Gut 
ein Jahr später wurde Özdemir auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in 
Dresden für die Europawahl nominiert. Er erhielt den Listenplatz 6 auf der Bun
desliste der Grünen und zog am 13. Juni 2004 ins Europäische Parlament ein.

 Hans Modrow, geboren am 27. Januar 1928, PDS, Ministerpräsident der DDR 
von 1989 bis 1990, war von 1999 bis 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments. 
Modrow war am 27. Mai 1993 vom Landgericht Dresden für schuldig befunden 
worden, bei den letzten DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989 Weisung zur Wahl
manipulation gegeben zu haben. Darüber hinaus war er am 16. Dezember 1996 
vom Dresdner Landgericht des fahrlässigen Meineids für schuldig befunden und 
zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

 Alfred Gomolka, CDU, geboren am 21. Juli 1942, stammt aus der DDR und en
gagierte sich, besonders nach der Wende im Herbst 1989, in der Ost-CDU, wurde 
deren Spitzenkandidat bei der Wahl zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern 
und schließlich, am 27. Oktober 1990, zum Ministerpräsidenten dieses Landes ge
wählt. Doch nach partei- und regierungsinternen Querelen mußte Gomolka bereits 
am 16. März 1992 als Ministerpräsident zurücktreten, behielt aber sein Landtags
mandat. Er bewarb sich daraufhin mit Erfolg um die Spitzenkandidatur auf der Eu
ropa-Wahlliste der CDU von Mecklenburg-Vorpommern und zog 1994 erstmals 
ins Europäische Parlament ein. 1999 und 2004 wurde sein Mandat erneuert.

 Jo Leinen, SPD, geboren am 6. April 1948, Rechtsanwalt, war 1985 erster Um
weltminister im Saarland geworden. Diese und die nächste Amtszeit ab 1990 war 
von zahlreichen Problemen und Pannen begleitet,  so daß der BUND-Chef  Joa
chim Götz kurz nach der Landtagswahl vom 16. Oktober 1994 Leinens Rücktritt 
und eine »ökologische Neuorientierung im Saarland« forderte. Der saarländische 
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Ministerpräsident  Oskar Lafontaine ließ Leinen daraufhin fallen und setzte ihn 
nach fast zehnjähriger Amtszeit »vor die Tür«, wie die Frankfurter Rundschau am 
21. November 1994 schrieb. Darauf kündigte der einstige »Bürgerschreck« Lei
nen, Mitbesitzer  von drei  Bienenvölkern,  an,  sich in Zukunft der europäischen 
Umweltpolitik widmen zu wollen. Zunächst begnügte er sich aber mit dem Vor
sitz des Europaauschusses im Saarbrücker Landtag, bevor er 1999 eines der 33 
SPD-Mandate im Europäischen Parlament ergatterte.

 Angelika Beer, geboren am 24. Mai 1957, hatte eine Ausbildung zur Arzthelferin 
und zur Rechtsanwalts-  und Notarsgehilfin  absolviert.  1987 kam sie als  zweit
jüngste Abgeordnete für die Grünen in den Bundestag und wurde 1994 nochmals 
gewählt. (1990 hatten die Grünen im Westen die Fünf-Prozent-Grenze verfehlt.) 
Im April 2002 erlitt Beer einen herben Rückschlag. Ihre Kandidatur für die Bun
destagswahl 2002 fand auf der Landesdelegiertenkonferenz der schleswig-holstei
nischen Grünen nicht die nötige Unterstützung. Daraufhin wurde sie am 8. De
zember  2002 zusammen mit  Reinhard Bütikofer zur  Bundesvorsitzenden  der 
Grünen gewählt. Ihre Vorgänger Claudia Roth und Fritz Kuhn hatten dafür den 
Weg freigemacht, weil eine Abstimmung auf dem Parteitag der Grünen im Grund
satz bestätigt hatte, daß Parteivorsitzende nicht gleichzeitig Bundestagsabgeordne
te sein dürfen. Doch als Parteivorsitzende agierte Beer glücklos, so daß in der Par
tei offen über mögliche Nachfolger nachgedacht wurde. Beer ergriff die Flucht 
nach vorn und kandidierte für die Europawahl, bekam am 29. November 2003 auf 
der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Dresden allerdings nur den Listen
platz 5, der sie gleichwohl sicher ins europäische Parlament beförderte.

 Sahra Wagenknecht,  geboren  am 16.  Juli  1969 in Jena,  war  seit  der  Wende 
Wortführerin der radikal-marxistischen Linken innerhalb der PDS. Sie geriet in 
eine immer stärkere Außenseiterposition, als die PDS unter Gregor Gysi und Lo
thar Bisky eine Annäherung an die SPD und Regierungsbeteiligungen in Bund 
und Ländern anstrebte. Wagenknecht verlor ihren Sitz im Vorstand der PDS, nerv
te die Parteispitze aber, weil die attraktive und redegewandte Frau als »stalinisti
sches Teufelchen« durch die Medien geisterte. Das neue Parteiprogramm der PDS, 
in dem Unternehmertum und Gewinnstreben zum ersten Mal als treibende Kraft 
für Innovation und Effizienz bezeichnet wurden, lehnte Wagenknecht als »völlig 
unzureichend« ab. In dieser Situation bot sich für die Partei an, Wagenknecht ein 
Mandat im Europaparlament zu verschaffen und sie so von der bundesrepublikani
schen Innenpolitik  einigermaßen fernzuhalten.  Sie  erhielt  auf  der  Wahlliste  der 
PDS den Platz 5 und zog 2004 ins Brüsseler Parlament ein.

Alle diese Abgeordneten sind, wie die anderen deutschen »Volksvertreter« in Brüssel, 
nicht wirklich vom Volk gewählt, sondern von den Parteien bestimmt, die mittels Plat
zierung der Kandidaten auf vorderen Listenplätzen deren Einzug ins Parlament sichern 
(siehe S. 168 ff.).
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E.5
Ein System finanzieller Exzesse

E.5.1
Überblick

Europaparlamentarier werden seit eh und je aus zwei Quellen bezahlt: In ihrer Heimat 
bekommen sie dasselbe Gehalt (und meist auch dieselbe Altersversorgung) wie die Mit
glieder ihrer nationalen Parlamente. Deutsche EU-Abgeordnete etwa erhalten – wie ihre 
Kollegen im Bundestag – derzeit 7009 Euro monatlich, englische (umgerechnet) 7107 
Euro. Französische EU-Parlamentarier haben eine Grundentschädigung von 5205 Euro. 
Lediglich die Niederlande haben seit 1996 die Bezüge ihrer Europaabgeordneten einge
froren und nur die ihrer eigenen Parlamentarier angehoben, und Ungarn hat das Gehalt 
seiner Europaabgeordneten auf rund 3000 Euro angehoben.50

Zusätzlich zu diesem Heimatgehalt haben sich die EU-Abgeordnete großzügige Kosten
erstattungen  aus  dem europäischen Haushalt  verschafft,  mit  denen sich nicht  nur  in 
Straßburg und Brüssel gut leben und arbeiten läßt, sondern die ihnen zumeist ein heim
liches  Zusatzeinkommen bescheren.  Alle  Abgeordneten  erhalten,  unabhängig  davon, 
aus welchem Mitgliedstaat sie kommen, einheitlich: ein steuerfreies Tagegeld von der
zeit 268 Euro pro Tag (einschließlich »Brückentagen« und »freien Freitagen«), eine üp
pige Versorgung bei Krankheit des Abgeordneten und seiner Familie und (auf Nach
weis) monatlich bis zu 14.865 Euro für Mitarbeiter, von ihren eingerichteten Büros ganz 
abgesehen. Hinzu kommt eine steuerfreie Kostenpauschale von monatlich 3785 Euro. 
Alles zusammen kann einen Gesamtbetrag von über 20.000 Euro im Monat ergeben. 
Dabei ist die Erstattung der Kosten für die Reisen nach Straßburg oder Brüssel noch gar 
nicht mitgerechnet. Alle diese Regelungen hat das Präsidium des Parlaments in über 60 
Seiten umfassenden »Kostenerstattungs- und Vergütungsregelungen« festgelegt.

Im Folgenden werden zunächst die üppigen Spesenregelungen behandelt. An ihnen än
dert auch das Mitte 2005 beschlossene Abgeordnetenstatut nichts. Lediglich die Spesen
reiterei bei Abrechnung der Kosten für Reisen zum Sitz des Parlaments soll in Zukunft 
unterbunden werden, indem nur noch »die tatsächlich entstandenen Kosten« erstattet 
werden (Art. 20 Abs. 2 des Statuts). Das Statut tritt aber erst im Jahr 2009 in Kraft (Art. 
30). Sodann werden wir die Versorgungen darstellen, die sich das Parlament etwas au
ßerhalb der Legalität verschafft hat und die auch nach 2009 für einen großen Teil der 
Abgeordneten fortbestehen werden. Schließlich werden wir die Regelungen des neuen 
Statuts kommentieren.
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E.5.2
Kostenerstattung I

E.5.2.1
268 Euro Tagegeld ohne Tagung

Wenn in Brüssel Parlamentssitzungen sind, bietet sich an Freitagen stets dasselbe Bild: 
Abgeordnete hasten am frühen Morgen in den Raum mit der Anwesenheitsliste, leisten 
kurz ihre Unterschrift und lassen sich dann vom parlamentseigenen Fuhrpark direkt zum 
Flughafen Richtung Heimat chauffieren. Bei dieser Praxis, die übrigens nicht nur frei
tags, sondern auch mitten in der Woche geübt wird, wurden immer wieder auch deut
sche Abgeordnete beobachtet. Der Grund ist das Tagegeld, das die Unterschrift vergol
det und das selbst für Freitage gezahlt wird, obwohl an diesen grundsätzlich keine Sit
zungen stattfinden.

Europaabgeordnete erhalten  nach Art.  11 und 12 der Kostenerstattungs-  und Vergü
tungsregelung ein steuerfreies Tagegeld von pauschal 268 Euro. Dies ist vor allem für 
Verpflegung und Übernachtung in Brüssel und Straßburg und für die dortigen örtlichen 
Verkehrsmittel bestimmt und wird stets voll ausgezahlt – unabhängig vom tatsächlichen 
Aufwand. Das Tagegeld macht normalerweise rund 3500 Euro im Monat aus. Wer Bil
ligunterkünfte frequentiert, spart große Teile des Tagegeldes. Bei Parlamentssitzungen 
in Straßburg übernachten viele Abgeordnete im benachbarten Kehl, etwa im Gasthof 
»Zum Schwan« für 52 Euro, Frühstück inklusive. In Brüssel, wo die meisten Sitzungen 
des Parlaments stattfinden, pflegen Abgeordnete sich ein Appartement zu mieten, um 
die teuren Hotels zu vermeiden, und behalten so ein beträchtliches steuerfreies Zusatz
einkommen übrig. Andere lassen sich von Lobbyisten zum Essen einladen oder speisen 
billig in der Parlamentskantine. Örtliche Fahrkosten fallen – angesichts des vom Parla
ment vorgehaltenen Fahrdienstes – ohnehin kaum an. Zudem werden den Abgeordneten 
neuerdings auch kostenlose Taxigutscheine zur Verfügung gestellt.

Das Tagegeld wird für jeden Sitzungstag des Parlaments, seiner Ausschüsse und seiner 
anderen  Organe  gezahlt,  an  denen der  Abgeordnete  teilnimmt.  Die  Teilnahme  wird 
durch Unterschrift in einer der ausliegenden Anwesenheitslisten »nachgewiesen«. Tage
geld wird auch für »Brückentage« zwischen den Sitzungstagen einer Arbeitswoche ge
zahlt sowie eben auch für jeden sogenannten »freien Freitag«, wenn der Abgeordnete 
am Vortag an einer offiziellen Sitzung teilgenommen hat. Er erhält dann, wie eingangs 
geschildert, Tagegeld, wenn er sich am Freitag früh in die Anwesenheitsliste einträgt, 
auch wenn er sogleich abreist. Tagegeld wird häufig sogar für Sitzungen gezahlt, die gar 
nicht statffinden, weil sie abgesagt wurden, desgleichen für Sitzungen von Fraktionen 
des Europäischen Parlaments  außerhalb Brüssels  oder Straßburgs – etwa in Palermo 
oder Berlin. So fand zum Beispiel am 9. Mai 2001 in Berlin eine Sitzung der sozialisti
schen Fraktion des Europäischen Parlaments statt. Die ursprünglich auch für den fol
genden Tag anberaumte Sitzung wurde abgesagt. Dennoch trugen sich zahlreiche Mit
glieder der SPE-Fraktion am Morgen des 10. Mai in die Anwesenheitsliste ein und kas
sierten ein zweites volles Tagegeld, darunter zum Beispiel auch die deutschen Abgeord
neten Görlach, Hänsch, Leinen und Martin Schulz.

Das Tagegeld wird um die Hälfte gekürzt für jeden Sitzungstag, an dem der Abgeordne
te bei über der Hälfte aller namentlichen Abstimmungen abwesend war. Die Abstim
mungen finden »jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag der Tagung in Straß
burg und am zweiten Tag der Tagung in Brüssel« statt (Art. 11 Abs. 4 der Kostenerstat 
tungs- und Vergütungsregelung). Diese Regelung dürfte ein Grund für die merkwürdige 
Praxis des Europäischen Parlaments sein, daß Abstimmungen geblockt werden: Sie fin
den nicht unmittelbar im Anschluß an die behandelte Materie statt, wie es organisato
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risch sinnvoll wäre (und beispielsweise auch im Bundestag geschieht). Die Abstimmun
gen über Vorlagen ganz unterschiedlicher  Art werden vielmehr zu einer bestimmten 
Zeit zusammengezogen und finden nacheinander in einem Abstimmungsmarathon statt. 
So können die Abgeordneten Abzüge ihres Tagesgelds vermeiden, auch wenn sie bei 
Behandlung der Materie, über die abgestimmt wird, gar nicht präsent waren.

Parlamentskenner äußern sogar den Verdacht, die ungewöhnlich große Zahl von Sitzun
gen, die das Parlament, seine Ausschüsse und Fraktionen das Jahr über veranstalten, 
hänge  ebenfalls  mit  der  Tagegeldregelung  zusammen.51 Eine  ähnliche  Tendenz  war 
auch in deutschen Volksvertretungen beobachtet worden und hatte dazu geführt, daß die 
Ausschuß- und Fraktionssitzungen,  für die  Tagegeld  abgerechnet  werden durfte,  be
grenzt wurde, was ihre Zahl wieder deutlich verringerte.

Das Tagegeld erhalten selbstverständlich alle EU-Abgeordneten in derselben Höhe von 
268 Euro pro Tag, auch die Vertreter der osteuropäischen Mitgliedstaaten. Dies aus
drücklich festzuhalten ist deshalb besonders wichtig, weil die mit dem geplanten Abge
ordnetenstatut angestrebte Angleichung der Heimatgehälter regelmäßig damit begründet 
wird, in Brüssel sei das Leben besonders teuer. Doch dies ist ein Scheinargument. Denn 
das üppig bemessene Tagegeld ist ja gerade dafür bestimmt, das Leben und Arbeiten in 
Brüssel und Straßburg in vollem Umfang zu finanzieren, ohne daß es eines Rückgriffs 
auf das Heimatgehalt bedarf. Hier sind Abgeordnete aus Polen, Ungarn oder anderen 
Niedriglohnländern also ihren westlichen Kollegen finanziell völlig gleichgestellt.

E.5.2.2
Legalisierter Betrug: Die Abrechnung von Pseudoreisekosten

erbringt bis zu 10.000 Euro im Monat

Der finnische EU-Abgeordnete  Reino Paasilinna macht jede Woche bei seinem Flug 
von Helsinki zum Sitz des Europaparlaments ein Riesengeschäft. Er kann für den Hin- 
und Rückflug bei der Parlamentsverwaltung über 2000 Euro abrechnen, auch wenn er 
einen Billigflug für 200 Euro benutzt. Denn bei Flügen nach Straßburg oder Brüssel 
werden  den  Abgeordneten  pauschal  die  Kosten  für  die  höchste  Stufe  des  Econo
my-Class-Tarifs erstattet. So sehen es die Art. 1 ff. der Kostenerstattung- und Vergü
tungsregelung ausdrücklich vor. Das ermöglicht auch deutschen Abgeordneten großen 
Reibach: Für einen Hin- und Rückflug Berlin-Brüssel erstattet die Parlamentsverwal
tung rund 1000 Euro. Da Flüge für weniger als 200 Euro zu haben sind, ist schon da
durch ein steuerfreier Zusatzverdienst von 800 Euro pro Woche ohne weiteres drin. Sol
che  Spesenreiterei,  zu  der  auch  noch  eine  sogenannte  Entfernungspauschale  hinzu
kommt, die je nach Länge des Fluges zwischen 112 und 558 Euro beträgt, kann deut
schen Abgeordneten an die 30.000 Euro im Jahr einbringen.52 Jeder normale Mensch, 
der zu hohe Reisekosten abrechnet, muß den Staatsanwalt fürchten. Nicht so Europaab
geordnete. Das Parlament hat sich eine Regelung geschaffen, die zum Betrug geradezu 
einlädt und ihn gleichzeitig legalisiert.53

Man kann übrigens auch Reisen per Pkw abrechnen. Ob tatsächlich gereist oder das 
Wochenende zu privaten Zwecken in Brüssel verbracht wird, überprüft niemand. Eine 
persönliche Erklärung des Abgeordneten genügt. Dann steht ihm – neben der Entfer
nungspauschale – ein Kilometergeld von 0,67 Euro für die ersten 500 Kilometer und 
von 0,28 Euro für die restliche Strecke zu.

Das Präsidium hat die Regelung über die Kostenerstattung von Flugreisen mit Beschluß 
vom 28.05.2003 geändert.  Die Änderung sollte zusammen mit  dem ursprünglich ge
planten Abgeordnetenstatut alsbald in Kraft treten, bleibt nun aber, nach dem Scheitern 
dieses Statuts im Januar 2004, weiterhin suspendiert – bis zum Inkrafttreten des neuen 
Statuts im Jahre 2009. Ohnehin erscheint die neue Regelung ihrerseits problematisch. 
Bisher dürfen Abgeordnete nur den »unrestricted normal fare« der Economy Class ab
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rechnen.  In  Zukunft  sollen  sie  Business-Class-Tarife  abrechnen  können,  wenn  auch 
nicht mehr pauschal, sondern gegen Vorlage der Belege. Das wird für den Steuerzahler 
dann vermutlich noch teurer als bisher. Es ist auch nicht einzusehen, warum Abgeordne
te, wenn es um die Einsparung von Mitteln zum eigenen Vorteil geht, Billigflüge nut
zen, dies aber nicht mehr tun müssen, wenn die niedrigeren Kosten den Steuerzahler 
entlasten. Erst recht ist nicht einzusehen, warum Reisen zum bisherigen »unrestricted 
normal fare« der Economy Class nicht genügen, sondern nun auch Business-Class-Flü
ge abgerechnet werden können.

E.5.2.3
Kostenerstattung ohne Kosten: 3785-Euro-Monatspauschale

Europaabgeordnete erhalten für die Kosten, die in der Heimat entstehen, jeden Monat 
eine Pauschale von 3785 Euro, zwölfmal im Jahr – egal, wie viel sie wirklich ausgeben. 
Bei deutschen EU-Abgeordneten zum Beispiel kommt der Bundestag für viele mandats
bedingte  Kosten  auf,  so  daß regelmäßig  ein  beträchtliches  steuerfreies  Zubrot  übrig 
bleibt. Ein Beispiel ist Werner Münch (CDU-Europaabgeordneter von 1984 bis 1990). 
Er hatte – mangels entsprechender Kosten – nicht nur sämtliche Tagegelder, sondern 
auch den größten Teil der Kostenpauschale zur freien Verfügung. Das ist sogar akten
kundig geworden. Das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt stellte in einem Urteil 
vom 3. Dezember 1997 fest, daß dem Abgeordneten Münch wegen der umfangreichen 
Sachleistungen und sonstigen Privilegien, die er als Abgeordneter genoß, »die Tagegel
der vollständig und die Aufwandsentschädigung fast vollständig zur freien Verfügung« 
standen. Münch wurde später Finanzminister (1990 bis 1991) und dann Ministerpräsi
dent von Sachsen-Anhalt (1991 bis 1993). Die dortige Regelung sah vor, daß Regie
rungsmitglieder aus dem Westen mindestens ihre bisherige Bruttovergütung weiter be
ziehen sollten.  Münch hatte  deshalb zu seinem steuerpflichtigen Abgeordnetengehalt 
von damals 9464 Mark auch die Kostenpauschale von 4768 Mark und die Tagegelder 
von monatlich 4176 Mark (bei durchschnittlich zwölf Sitzungstagen pro Monat) hinzu
addiert,  was insgesamt  eine Vergütung von über 18.000 Mark ergab.  Dies hatte  der 
Rechnungshof von Sachsen-Anhalt gerügt. Er war davon ausgegangen, zur Bruttovergü
tung gehöre nur das steuerpflichtige Gehalt,  und er errechnete auf dieser  Basis eine 
Überzahlung der Amtsbezüge von fast 300.000 Mark, die daraufhin das Land Sachsen-
Anhalt von Münch zurückverlangte. Münch klagte dagegen vor den Verwaltungsgerich
ten, und das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt schloß sich seiner Argumentation 
an, eben weil der Europaabgeordnete Münch die Tagegelder und fast die gesamte Kos
tenpauschale nicht benötigte und diese deshalb sein Gehalt entsprechend erhöhten und 
er als Regierungsmitglied von Sachsen-Anhalt sonst schlechter gestellt gewesen wäre. 
Die Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts lesen sich im Wortlaut so:

Der Kläger [Münch]54 hat dargelegt, daß die pauschalierten Entschädigungen 
der Europaabgeordneten (Aufwandsentschädigung, Tagegelder, Reisekosten
vergütung) insgesamt großzügig bemessen waren. Er habe außerdem auf 
weitere  Vergünstigungen  zurückgreifen  können  (unentgeltliche  Büros  in 
Straßburg und Brüssel, kostenfreie Benutzung von Fax- und Telefongeräten, 
Personalkosten, Jahresnetzkarte der Deutschen Bahn AG, Fahrdienste an 
den Parlamentssitzen). Im Ergebnis  hätten ihm die Tagegelder vollständig 
und die Aufwandsentschädigung fast vollständig zur freien Verfügung ge
standen. Der Senat hat keinen Anlaß, diese Angaben zu bezweifeln ... Es 
drängt sich hiernach die Frage auf, ob die Steuerfreiheit der Abgeordneten
entschädigung in ihrer bisherigen Form sachlich noch zu rechtfertigen ist. 
Dies ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.55

Nach Art. 13 Abs. 1 der Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung ist die Pauschale, 
die im Jahre 2005 3785 Euro beträgt, »unter anderem zur Deckung folgender Kosten im 
Mitgliedstaat bestimmt«:
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 Kosten für Reisen und damit verbundene Nebenkosten;

 Bürounterhaltungskosten,  namentlich  Büromiete  und  Nebenkosten  (Heizung, 
Strom, Versicherung, Reinigung);

 Kosten für den Kauf oder die Miete von Büroausstattungsgeräten;

 Telefonrechnungen, Porto;

 Kauf von Büromaterial;

 Kauf von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen;

 Kosten für die Benutzung öffentlicher Netze zum Abruf von Daten;

 die Ausstattung der Mitglieder des Europäischen Parlaments mit EDV-Geräten – 
z.B. Kauf oder Miete eines Computers, eines Modems oder einer Kommunikati
onssteckkarte, eines Druckers, von Kommunikations-, Textverarbeitungs-, Datei
verwaltungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen usw. und alle damit zusam
menhängenden Anschaffungen sowie Kosten für Wartung dieser Geräte;

 Kosten eines Internet-Anschlusses und eines Anschlusses an gebührenpflichtige 
Datenbanken;

 Kosten für den Kauf sowie für die Benutzung oder Wartung eines Fernkopierers.

Der größte Teil dieser Kosten wird deutschen EU-Abgeordneten aber bereits vom Bun
destag erstattet. So bekommen deutsche Abgeordnete eine komplette Ausstattung, ins
besondere mit Informationstechnologie, vom Bundestag gestellt, und das nicht nur am 
Sitz des Bundestags in Berlin, sondern auf Antrag auch zu Hause.56 Damit entfallen für 
sie fünf der oben genannten zehn Ausgabenbereiche, für die die Kostenpauschale ei
gentlich  bestimmt  ist.  Hinzu  kommt,  daß  auch  ein  großer  Teil  der  Reisekosten  in 
Deutschland entfällt: Die Fahrt mit der Bahn erster Klasse sowie Flüge sind frei, in Ber
lin stehen Taxis zur freien Verfügung etc. Damit fällt noch ein weiterer großer Ausga
benbereich  weitgehend  aus,  für  den die  3785-Euro-Pauschale  eigentlich  gedacht  ist. 
Dies wird auch nach Inkrafttreten des neuen Abgeordnetenstatuts im Jahre 2009 so blei
ben.57 Dagegen müssen zum Beispiel britische EU-Abgeordnete ihre Reisen zu Hause 
aus der Pauschale bezahlen58 und erhalten auch keine Amtsausstattung vom House of 
Commons.59

An wesentlichen Kostenbereichen bleiben, jedenfalls für deutsche EU-Abgeordnete, le
diglich Fahrten mit dem eigenen Pkw in Deutschland – die Fahrten zum Europäischen 
Parlament und zurück werden von diesem ohnehin erstattet – und eventuell die Miete 
eines Büros zu Hause. Dafür aber ist die monatliche Pauschale von 3785 Euro regelmä
ßig weit überhöht. Ein starkes Indiz für die Überhöhung der Pauschale liefert auch die 
Verwaltungspraxis selbst: Den Beitrag der Abgeordneten zur freiwilligen zusätzlichen 
Altersversorgung des Parlaments von monatlich immerhin 942 Euro (2004) zieht die 
Parlamentsverwaltung direkt von der Kostenpauschale ab – noch vor ihrer Auszahlung. 
Dies ist – sogar nach der Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung selbst – rechts
widrig. Denn die Pauschale darf erklärtermaßen nicht für persönliche Zwecke verwen
det werden. In Art. 13 Abs. 1, Unterabschnitt 4 heißt es:

Diese Vergütung darf nicht dazu verwendet werden, persönliche Ausgaben 
zu decken oder Beihilfen bzw. Spenden zu politischen Zwecken zu finanzie
ren.

Genau dies, nämlich die Verwendung der pauschalen Vergütung für persönliche Ausga
ben, geschieht bei deutschen EU-Abgeordneten aber massenhaft. Damit könnten deut
sche Abgeordnete möglicherweise sogar wegen Untreue gemäß § 266 Strafgesetzbuch 
von Staatsanwälten und Gerichten belangt werden. In ihrer Selbstverpflichtungserklä
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rung von 2004 wird die Pauschale nicht erwähnt, so daß davon auszugehen ist, daß alle 
die Pauschale weiterhin ungekürzt beziehen.

Für EU-Abgeordnete aus den östlichen Mitgliedstaaten ist die Pauschale erst recht weit 
überhöht. Dort ist das Einkommensniveau sehr niedrig. In Polen beträgt das monatliche 
Durchschnittseinkommen kaum mehr als 400 Euro, in sechs anderen Ländern liegt es 
sogar unter 400 Euro. Entsprechend niedrig sind die Preise und die Ausgaben der Abge
ordneten. Diesen steht damit der Löwenanteil der Pauschale als steuerfreies Zusatzein
kommen zur Verfügung.

Darüber, daß die Kostenpauschale der Spesenreiterei geradezu Vorschub leistet, reden 
Abgeordnete zwar ungern, der Rechnungshof und eine Art Diätenkommission tun dies 
aber umso beredter:

»Das Problem der geltenden Regelung besteht darin, daß keinerlei Belege betreffend die 
Verwendung des Geldes erforderlich sind«, stellte eine »Gruppe hochrangiger Persön
lichkeiten« richtig  fest,  die die  Diäten von EU-Abgeordneten beurteilen sollte.60 Die 
Pauschale »stützt sich nicht auf genaue Zahlenangaben über die einzelnen übernomme
nen Kosten«, moniert der Europäische Rechnungshof. Mit anderen Worten: Die Pau
schale ist aus der Luft gegriffen, »ohne in angemessenem Bezug zu der tatsächlichen 
Lage oder den tatsächlichen Kosten zu stehen«.61 Sie orientiert sich also nicht an dem 
typischerweise entstehenden und auf plausible Weise ermittelten Aufwand, wie es ei
gentlich erforderlich wäre.62

E.5.3
Kostenerstattung II:

Aufforderung zur Korruption oder Scheinbeschäftigung
von Mitarbeitern auf Kosten der Steuerzahler

E.5.3.1
Vetternwirtschaft in eigener Sache

Der Skandal war da, und das Ende kam rasch. Der Europaabgeordnete  Karsten Hop
penstedt, Tierarzt aus Bugwedel bei Hannover, verlor seinen sicheren Platz auf der nie
dersächsischen CDU-Liste für die Europawahl 1999. Damit war sein Ausscheiden aus 
dem Europaparlament  besiegelt  und seine politische Karriere beendet.  Der Stein des 
Anstoßes: Hoppenstedt hatte seine Ehefrau als Mitarbeiterin im »Wahlkreisbüro« für 
2500 Mark monatlich beschäftigt – auf Kosten der EU. Die Presse hatte davon Wind be
kommen und groß über diesen Fall von »Vetternwirtschaft« berichtet. Seitdem geloben 
deutsche EU-Abgeordnete, keine Ehegatten oder Verwandten mehr auf EU-Kosten ein
zustellen. Bundestagsabgeordneten ist dies ohnehin ausdrücklich verboten.

Von solchem Wohlverhalten sind die Volksvertreter vieler anderer Mitgliedstaaten al
lerdings weit entfernt. In der letzten Wahlperiode sind solche Fälle von Nepotismus be
sonders bei Abgeordneten des Vereinigten Königreichs bekannt geworden. So beschäf
tigte der britische EU-Abgeordnete Robert Atkins von den Konservativen seit langem 
seine Frau Lady Dulcie Mary Atkins als Mitarbeiterin in seinem Wahlkreis für ein Mo
natsgehalt von sage und schreibe 8333 Euro. Das ist mehr, als der Abgeordnete selbst 
erhält. Auch die britischen Abgeordneten  John Bovis (Konservative),  Malcolm Har
bour (Konservative), Ian Hudghton (Schottische Nationalisten) und Gary Titley (So
zialisten) beschäftigten ihre Ehefrauen auf Kosten der EU. Der britische konservative 
Abgeordnete Roy Perry bezahlt seine Töchter Caroline und Elizabeth aus der EU-Kas
se. Da alle diese Abgeordneten auch in der jetzigen, im Jahr 2004 begonnenen Wahlpe
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riode noch im Europäischen Parlament sind, ist davon auszugehen, daß sie ihre Praxis 
beibehalten.

Dies alles ist nach Art. 14 ff. der Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung, die die 
sogenannte Sekretariatszulage betreffen, »ganz legal«, und darauf berufen sich alle Be
troffenen.

E.5.3.2
Steigerungsraten wie im Schlaraffenland

Unter der Bezeichnung »Zulage für parlamentarische Assistenz« stehen jedem einzel
nen Europaabgeordneten für die Beschäftigung von Mitarbeitern im Jahre 2005 bis zu 
14.865 Euro monatlich zur Verfügung. Diese Zulage beruht, wie alle Kostenerstattungs
regelungen, auf Beschlüssen des Präsidiums. Auch der Höchstbetrag der Zulage wird je
weils vom Präsidium festgelegt, und die entsprechenden Mittel werden dann im Haus
haltsplan  bewilligt.  Ein  Verbot,  Verwandte  oder  Ehegatten  zu  beschäftigen,  besteht 
nicht.

Die für die Beschäftigung von Mitarbeitern bestimmten Haushaltsmittel sind im Laufe 
der Zeit stark angestiegen: von 13,3 Millionen Euro im Jahre 1980 auf 95,8 Millionen 
im Jahre 2003.63 Selbst wenn man die durch die Vergrößerung des Parlaments bedingten 
Mehrkosten herausrechnet, also den Aufwand pro Abgeordneten ermittelt, ergeben sich 
immer noch gewaltige Steigerungen. Allein in den Jahren 1991 bis 1994 betrugen die 
jährlichen Steigerungsraten zweimal rund 20%, einmal 12 und einmal 15%. Insgesamt 
wuchsen die Pro-Kopf-Beträge von 32.346 Euro (1980) auf 142.731 Euro (2002), also 
in 22 Jahren auf den viereinhalbfachen Ausgangsbetrag. Für das Jahr 2003 ist ein An
stieg des Pro-Kopf-Betrages auf 153.000 (plus 7,2%) und 2004 sogar auf 165.396 Euro 
(plus 8,1%) vorgesehen. Diese gewaltigen Steigerungen werden, wie der Europäische 
Rechnungshof mit Recht feststellt, »in keiner Weise transparent erläutert«.64

E.5.3.3
Qualifikation? Überflüssig!

Die Auswahl seiner Mitarbeiter liegt allein in der Hand des Abgeordneten. Er, nicht das 
Parlament ist Vertragspartner des Assistenten. Neuerdings müssen Abgeordnete zwar 
die Beschäftigungsverträge ihrer Assistenten dem Parlament vorlegen.65 Aber Einzelhei
ten der Verträge, wie Arbeitsstunden und Gehaltshöhe, liegen allein in der freien Ent
scheidung des Abgeordneten. Über Fähigkeiten und Verwendung der Mitarbeiter ver
langt niemand Rechenschaft. Es gelten keine Mindestqualifikationen. Schon gar nicht 
ist ein Concours-Verfahren mit dem Ziel der Bestenauslese vorgesehen, wie es für sons
tige Bedienstete der Europäischen Union üblich ist. Man stellt  sich offenbar auf den 
Standpunkt, der Abgeordnete werde schon im eigenen Interesse Personen auswählen, 
die ihr Geld auch wert sind. Bis zu einem gewissen Grad mag das auch zutreffen. Ande
rerseits werden auf diese Weise auch Mißbrauchsmöglichkeiten immer größer und ver
lockender (siehe unten S. 185 f.). Das gilt erst recht für die zusätzliche Möglichkeit des 
Abgeordneten, im Rahmen seiner Sekretariatszulage auch »Forschungs-, Dokumentati
ons- und Sekretariatsarbeiten« zu vergeben. Hier ist es unerheblich, ob ein Vertrag vor
liegt und welchen Inhalt er hat. Die Kosten werden gegen die bloße Vorlage der Rech
nung erstattet.66
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E.5.3.4
Absicherung der Mitarbeiter – unsozial

Bei der Absicherung der Mitarbeiter geht es ebenfalls nicht mit rechten Dingen zu. Es 
fehlt die Gewährleistung eines sozialen Minimums. Bei Abschluß eines »Arbeitsvertra
ges« muß der Abgeordnete zwar auch Angaben über das soziale Sicherheitssystem ma
chen, dem der Assistent zugehören soll,67 ohne daß aber die Rechtswirksamkeit entspre
chender Vereinbarungen überprüft wird. Derartige Angaben sind schon gar nicht erfor
derlich,  wenn  mit  dem Assistenten  lediglich  ein  »Vertrag  über  die  Erbringung  von 
Dienstleistungen« geschlossen wird,68 und erst recht natürlich nicht bei der Vergabe von 
Forschungs-, Dokumentations- oder Sekretariatsarbeiten. Auch gesetzliche oder tarifli
che Mindestlohnvorschriften oder Ähnliches, die auf die Assistenten von Europaabge
ordneten anwendbar wären, gibt es nicht. Hier sollen die jeweiligen nationalen Regelun
gen angewandt werden. Es ist aber – wegen der atypischen Beziehung zwischen Abge
ordneten und ihren Hilfikräften – unklar, welche dies sind, von einer effektiven Kon
trolle  ganz abgesehen.  Der  Deutsche Bundestag  hat  deshalb für die  Mitarbeiter  von 
Bundestagsabgeordneten besondere Vorschriften erlassen, die diesen ein Mindestmaß 
an sozialem Schutz sichern sollen.69 Entsprechende Vorschriften fehlen auf europäischer 
Ebene. Alle dahingehenden Anläufe sind bisher an den entgegenstehenden Interessen 
vieler Abgeordneter gescheitert.70

Einige der Assistenten und Forscher, die Europaabgeordnete beschäftigen, bekommen 
kaum mehr als 10.000 Euro im Jahr.71 Die Abgeordneten könnten sich – angesichts der 
großzügigen »Sekretariatspauschale« – durchaus eine angemessene Bezahlung leisten. 
Viele scheinen es aber vorzuziehen, Mitarbeiter »zum äußersten Minimum zu engagie
ren«.72 Sie profitieren dabei von der Bereitschaft vieler jungen Leute, alles zu geben, um 
Assistent zu werden, nicht zuletzt, weil sie glauben, dies mache sich gut in ihrem Le
benslauf und nütze ihrer künftigen Karriere.73 Alle sozialen Errungenschaften gehen an 
solchen Mitarbeitern vorbei. Wer nur einen Dienstleistungsvertrag hat, ist »vogelfrei« 
wie ein Arbeitnehmer in der Frühzeit des Kapitalismus. Mancher Abgeordnete, der öf
fentlich lautstark für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen eintritt, vergißt alle gu
ten Grundsätze, wenn es um die Beschäftigung seiner eigenen Mitarbeiter geht.74

E.5.3.5
Ein System der Steuervermeidung

Assistenten von Abgeordneten sind keine EU-Beamten. Ihre Einkünfte unterliegen des
halb nicht der EU-Besteuerung. Dahingehende Bestrebungen sind zwar im Gange,75 wä
ren aber – angesichts der sehr niedrigen EU-Steuersätze – ihrerseits problematisch. In 
Betracht kommt deshalb sinnvollerweise nur die jeweilige nationale Besteuerung, im 
Falle  von deutschen Mitarbeitern von Abgeordneten also grundsätzlich  das deutsche 
Steuerrecht.76 Dieses findet  aber  nur Anwendung, wenn der Mitarbeiter  einen festen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Wohnt er normaler
weise nicht in Deutschland, sondern pendelt etwa zwischen Deutschland, Frankreich, 
Luxemburg und Belgien hin und her, so unterliegt er überhaupt keiner Steuer, weder in 
Deutschland77 noch in einem anderen Land der EU. Das ist eine ganz raffinierte Varian
te:  Die Bezahlung,  die der Assistent erhält,  ist  dann, ganz legal »brutto für netto«.78 

Aber auch unabhängig vom Steuerrecht werden Assistenten in der Praxis häufig »bar 
und schwarz« bezahlt. In Kreisen des Europäischen Parlaments ist das ein offenes Ge
heimnis.79
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E.5.3.6
Zweckentfremdung von Steuergeld – leicht gemacht

Der Abgeordnete kann seine Mitarbeiter am Parlamentssitz, in der Heimatstadt des Ab
geordneten  oder  irgendwo sonst  einsetzen.  Ein  bestimmter  Ort  oder  ein  bestimmter 
Zweck für die Verwendung der Sekretariatszulage bzw. der mit ihr bezahlten Assisten
ten ist in den Beschlüssen des Präsidiums nicht vorgeschrieben. Dagegen darf ein deut
scher Bundestagsabgeordneter vom Parlament bezahlte Mitarbeiter nur »zur Unterstüt
zung bei der Erledigung seiner parlamentarischen Arbeit« beschäftigen. So heißt es aus
drücklich im deutschen Abgeordnetengesetz.80 Eine entsprechende Vorschrift fehlt für 
Europaabgeordnete, und die Mehrheiten im Parlament und seinen Ausschüssen haben 
bisher auch derartige Zwecksetzungen vermieden.81 Das darf jedoch nicht bedeuten, daß 
die Abgeordneten rechtlich völlig frei wären und ihre Mitarbeiter auch für Zwecke ein
setzen dürften,  für die die  Zulage,  die  ja schließlich  aus Steuermitteln bezahlt  wird, 
nicht bestimmt sein kann. Derartige Zweckentfremdungen erfolgen gleichwohl vielfach. 
Das wird dadurch erleichtert, daß es an jeder klärenden Vorschrift fehlt, wofür die Se
kretariatszulage verwendet werden soll, von einer größenmäßigen Aufschlüsselung der 
Kosten, die der Bemessung der Pauschale zugrunde liegen, ganz zu schweigen.82

E.5.3.6.1
Öffentliche Parteienfinanzierung durch die Hintertür

Die Mitarbeiter werden nicht selten im Wahlkampf eingesetzt oder ganz allgemein für 
Parteizwecke. Dafür spricht auch, daß die Steigerungsraten der Haushaltsmittel für Mit
arbeiter in Wahljahren oder in den unmittelbar vorausgehenden Jahren regelmäßig be
sonders groß waren.83

Das kann in den osteuropäischen Mitgliedstaaten  zu spezifischen Problemen führen. 
Dort herrscht ein sehr viel  niedrigeres  Lohnniveau als  bei uns.  Die allen EU-Abge
ordneten in derselben Höhe zustehende »Sekretariatszulage« ermöglicht es deshalb Ab
geordneten aus Polen, der Slowakei oder Ungarn, zu Hause ein ganzes Heer von Mitar
beitern zu beschäftigen.84 Diese können dann leicht auch für Parteizwecke eingesetzt 
werden, weil niemand ihre Verwendung kontrolliert. In Ungarn etwa ist das Einkom
mensniveau so niedrig, daß ein EU-Abgeordneter 30 oder mehr Personen zum dortigen 
Durchschnittseinkommen beschäftigen könnte.85 Wenn diese Mitarbeiter  auch in den 
nationalen Parteien eingesetzt werden, entsteht ein doppeltes Problem.

Einmal wird einer verschleierten öffentlichen Parteienfinanzierung in riesigem Umfang 
Vorschub geleistet. Bei der neuen, Mitte Januar 2004 in Kraft getretenen EU-Parteien
verordnung,86 die gemäß Art. 191 Abs. 2 EG nur unter Mitwirkung des Rats und der 
Kommission zustande kommen kann, legte man größten Wert darauf, daß die EU-Zah
lungen an die Europaparteien nicht nationalen Parteien zugute kommen, weder direkt 
noch indirekt. So steht es jetzt ausdrücklich in der Verordnung.87 Vergleichbare Vorkeh
rungen fehlen dagegen bei der Verwendung der »Sekretariatszulage« völlig. Bedenkt 
man das unterschiedliche finanzielle Gewicht – für die öffentliche Finanzierung von Eu
ropaparteien waren im Jahr 2004 8,4 Millionen Euro in den EU-Haushalt eingestellt, für 
die Bezahlung von Abgeordneten dagegen mit rund 96 Millionen Euro fast der elffache 
Betrag –, so wird deutlich, daß das Verbot der Querfinanzierung nationaler Parteien aus 
dem EU-Haushalt gerade dort faktisch unterlaufen zu werden droht, wo es um die größ
ten Summen geht. Hier steht eine Umgehungsmöglichkeit offen, groß wie ein Scheu
nentor.

Zum Zweiten ergibt sich innerhalb der Parteien ein Demokratieproblem: Ein oder zwei 
EU-Abgeordnete können mit ihrer aus der »Sekretariatszulage« gespeisten Manpower 
den gesamten hauptberuflichen Stab ihrer Partei stellen. Der ist dann aber von den Ab
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geordneten persönlich abhängig. Damit können die Abgeordneten ihre Partei faktisch 
von oben dominieren. Innerhalb der nationalen Parteien droht sich so die Willensbil
dung, die eigentlich von unten nach oben verlaufen sollte, in ihr Gegenteil zu verkehren. 
Wenn Abgeordnete aus den Niedriglohnländern ihre gewaltige Kaufkraft für die Bezah
lung von Parteigenossen einsetzen, schafft das einen personellen Wasserkopf, der den 
Grundsatz  der  innerparteilichen  Demokratie  aufs  Höchste  gefährdet.  Der  dominante 
Einfluß des Abgeordneten erstreckt sich dann natürlich auch auf die für ihn wichtigsten 
Entscheidungen:  die  Nominierung  bzw. Wiedernominierung  der  Kandidaten  bei  den 
nächsten Wahlen, besonders den Europawahlen. Der Einsatz der Mitarbeiter verschafft 
dem Amtsinhaber einen schier uneinholbaren Vorsprung vor allen möglichen Heraus
forderern, was mit dem Grundsatz der Chancengleichheit kaum zu vereinbaren ist.

E.5.3.6.2
Nepotismus: Ganze Familien auf der EU-Gehaltsliste

Die Verträge mit den Abgeordnetenmitarbeitern werden nicht von der Verwaltung, son
dern vom Abgeordneten abgeschlossen. Er ist, wie schon erwähnt, rechtlich nicht daran 
gehindert, Ehegatten, Verwandte und Verschwägerte einzustellen. Deutschen Bundes
tagsabgeordneten ist dies, wie ebenfalls erwähnt, ausdrücklich untersagt,88 und die deut
schen EU-Abgeordneten haben sich gleichfalls dazu verpflichtet. Parlamentarier anderer 
EU-Länder  nutzen  dagegen,  oft  ganz  ungeniert,  die  legale  Möglichkeit,  das  Famili
eneinkommen beträchtlich aufzustocken.89 Diese Form der Vetternwirtschaft  hat teil
weise massive Ausmaße angenommen. Was in Straßburg jeder Insider weiß, kommen
tierte der britische Europaabgeordnete Daniel Hannan sarkastisch:

Dann gibt es noch die Sekretärinnenpauschale. Sie beträgt 20.230 DM (jetzt: 
14.865 Euro) im Monat. Das ist natürlich genug Geld, um sich eine Sekretärin 
und einen Forschungsmitarbeiter leisten zu können. Naja, und es langt, da
mit Sie trotzdem noch satte 150.000 DM im Jahr übrig haben für Ihre Frau. 
Sie müssen sie einfach nur als Ihre zweite Sekretärin eintragen. »Ihr Briten«, 
bemerkte  kürzlich ein französischer Kollege,  »stellt Eure Frauen ein und 
schlaft mit Euren Mitarbeitern.«90

Das dürfte allerdings nicht so zu verstehen sein, daß Derartiges etwa bei französischen 
Abgeordneten nicht vorkäme. Auch Brüsseler Journalisten wie Nicola Smith kritisier
ten, Abgeordnete hielten »ihr Geld innerhalb der Familie, indem sie ihre Ehegatten be
schäftigen«.91 Dasselbe gilt natürlich auch für Kinder, Neffen, andere Verwandte und 
sonstige Favoriten.92 Das System ist eben in hohem Maße offen für Nepotismus, ja es 
scheint ihn geradezu herauszufordern. Wenn niemand überprüft, was die auf EU-Kosten 
eingestellten Familienangehörigen eigentlich tun, ist die Versuchung groß, bloße Schein
verträge abzuschließen,  um auf diesem Wege das Familieneinkommen aufzustocken. 
Der Mangel an Kontrolle ist unentschuldbar. Millionen Euro Steuerzahlergelder werden 
so  verschwendet.  Die  Unbekümmertheit  der  Abgeordneten  in  eigener  Sache  wider
spricht allgemeinen Grundsätzen über die Bekämpfung von Korruption. Danach ist be
reits der Gefahr des Mißbrauchs zu wehren und der böse Schein zu unterbinden.

In osteuropäischen Mitgliedsländern kann die Möglichkeit des Mißbrauchs zu noch gro
teskeren  Ergebnissen  führen  als  im Westen.  Was  oben  für  die  indirekte  Parteienfi
nanzierung gesagt wurde, gilt auch für die Einstellung von Familienangehörigen. Abge
ordnete  aus  Tschechien,  der  Slowakei  oder  anderen  osteuropäischen  Mitgliedstaaten 
können – auf Grund des niedrigen Preis- und Einkommensniveaus – mit ihren 14.865 
Euro einen Mitarbeiter in Brüssel und zusätzlich 15 oder 20 Mitarbeiter zu Hause zum 
dortigen Durchschnittseinkommen einstellen.  Sie verfügen damit  über ein Vielfaches 
der »Manpower« von westlichen Abgeordneten. In den Beitrittsländern dürfte – ange
sichts der dort zum Teil sehr hohen Arbeitslosigkeit und des niedrigen Lebensstandards 
– die Versuchung, Familienangehörige nur pro forma zu beschäftigen, besonders groß 
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sein. Warum sollten tschechische oder ungarische EU-Abgeordnete nicht voller Begeis
terung nachmachen, was westliche Abgeordnete seit langem vormachen? Ist ein Szena
rio, in dem etwa polnische Abgeordnete ihre ganze Familie auf Steuerzahlerkosten ein
stellen, ganz abwegig?

E.5.3.6.3
Verführung zur Untreue: Einsatz von Mitarbeitern für private Zwecke

Schließlich geraten Abgeordnete in Versuchung, ihre Mitarbeiter für ihre privaten Akti
vitäten einzusetzen. Europaabgeordnete dürfen – neben dem Mandat – ihren Beruf ohne 
jede Nebentätigkeitsgenehmigung weiterführen, und viele tun das, wenn auch meist ein
geschränkt (siehe S. 200). Auch ein Einsatz der vom Steuerzahler finanzierten Mitarbei
ter für ihren Privatberuf stellt natürlich eine Zweckentfremdung dar und ist unzulässig, 
möglicherweise sogar strafbare Untreue. Bloß: Wo kein Kläger, da auch kein Richter.

E.5.3.7
Flucht aus der Öffentlichkeit

Angesichts der geschilderten Manipulations- und Mißbrauchspraxis ist es kein Zufall, 
daß um die Assistenten ein großes Geheimnis gemacht wird. Offiziell ist zwar vorge
schrieben, eine Namensliste der Assistenten zu erstellen und der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen.93 Doch das stößt auf den hinhaltenden Widerstand vieler Abgeordneter, 
so daß man sich nur auf halbherzige Maßnahmen verständigen konnte. Auf Grund eines 
Beschlusses des Präsidiums vom 10.02.2003 wird »die Liste der akkreditierten Assis
tenten94 unter Angabe des Abgeordneten, mit dem der Assistent einen Vertrag geschlos
sen hat, auf der Website des Parlaments veröffentlicht.«95 Sie enthält über 1000 Anga
ben. Es gibt jedoch – auf Grund vorgeschobener datenschutzrechtlicher96 Argumente – 
eine Unzahl von Ausnahmen. Assistenten, die wichtige Gründe geltend machen, werden 
nicht veröffentlicht, wobei die Entscheidung über die Ausnahme in der Hand des Präsi
diums und nicht etwa einer unpolitischen Stelle liegt. Ebenso wenig wurden bisher ver
öffentlicht: alle nicht akkreditierten Assistenten und sämtliche Dienstleistungserbringer 
und Assistenten mit kurzfristigen Verträgen,97 von der Veröffentlichung der Verträge 
selbst ganz zu schweigen.

Um die Veröffentlichung zu hintertreiben, scheut man anscheinend auch nicht vor regel
rechten Tricks zurück. So monierte der Abgeordnete  Gerard M. Onesta, der Rechts
ausschuß (der datenschutzrechtliche Einwände gelten gemacht hatte) hätte sicher anders 
entschieden, wenn er die Abstimmung zum vorgesehenen Zeitpunkt vorgenommen und 
sie  nicht  vorgezogen hätte.98 In der  Tat  war das ursprünglich als  hinterer  Tagesord
nungspunkt vorgesehene Thema »Register der Assistenten: Stellungnahme für den Prä
sidenten« (vom Vorsitzenden Giuseppe Gargani unter Befürwortung der Abgeordneten 
Medina und Lehne und unter Widerspruch der Abgeordneten Hautala) vorgezogen wor
den – unter nachdrücklichem und zu Protokoll  gegebenem Protest  der Abgeordneten 
Astrid Thors.  So konnten »einige Abgeordnete  nicht an dieser Abstimmung teilneh
men.«99
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E.5.3.8
Quintessenz: Einladung zur Selbstbedienung

Die »Zulage für parlamentarische Assistenz« gem. Art. 14 ff. der Kostenerstattungs- 
und Vergütungsregelung in Höhe von 180.000 Euro im Jahr kommt in ihrer praktischen 
Auswirkung einer Einladung der Abgeordneten zur Selbstbedienung gleich. Nepotismus 
gehört ohne Wenn und Aber verboten. Ob das Familienmitglied tatsächlich die volle 
Gegenleistung erbringt (was betroffene Abgeordnete immer wieder zu ihrer Rechtferti
gung  vorbringen)  oder  die  Einstellung  nur  der  Erhöhung  des  Familieneinkommens 
dient, läßt sich meist ohnehin nicht feststellen. Bisweilen wird versucht, die Praxis mit 
dem Argument zu verteidigen, man könne ja auch die Einstellung einer Freundin oder 
eines Geliebten des oder der Abgeordneten nicht verhindern, schon weil derartige per
sönliche Beziehungen meist nicht erkennbar seien. Doch auch dieser Einwand schlägt 
nicht durch. Die Verschaffung einer mit öffentlichen Mitteln bezahlten Anstellung aus 
persönlichen Gründen bleibt amts- und pflichtwidrig unabhängig davon, ob sie bekannt 
wird oder nicht. Man kann sie nicht mit den Schwierigkeiten der Aufdeckung einer Fall
gruppe rechtfertigen. Das wissen wir aus der Korruptionsbekämpfung. Dies muß erst 
recht gelten, wenn auf diese Weise auch alle benachbarten illegitimen Fallgruppen lega
lisiert werden sollen.

Genau so korrupt ist der Einsatz der öffentlich bezahlten Mitarbeiter für Parteizwecke 
und die dadurch ermöglichte Parteienfinanzierung durch die Hintertür. Auch hier sind, 
wie oben erwähnt, Kontrollen unerläßlich, weil Abgeordnete allzu leicht in Versuchung 
geraten, auf diese Weise ihren Einfluß in der Partei zu erhöhen und so ihre Wiedernomi
nierung zu sichern. Alle diese Formen von Zweckentfremdung öffentlicher Mittel lau
fen leicht auf Untreue hinaus, die, jedenfalls nach deutschem Recht, unter Strafe steht.

Die rechtliche Grauzone, die die ganze Regelung umgibt, erfaßt auch die Frage der Be
steuerung und der sozialen Sicherung der Abgeordnetenmitarbeiter. Auch hier werden 
die normalen Standards unterschritten. Der Steuerhinterziehung und dem krassen Unter
laufen der üblichen sozialen Grundsätze wird geradezu Vorschub geleistet.

Die Urheber der mangelhaften Regelung scheinen, wenn sie nicht von vornherein die 
mißbräuchliche Verwendung der Mittel für eigene Zwecke der Abgeordneten ermögli
chen wollten, auf eine Art politische Selbststeuerung zu hoffen. Man erwartet offenbar, 
der Abgeordnete werde aus den ihm anvertrauten finanziellen Ressourcen schon das für 
sein Mandat Beste machen, denn er wolle ja schließlich wiedergewählt werden. Doch 
diese Philosophie einer wirksamen Kontrolle durch die Wähler paßt nicht für die Wirk
lichkeit. Einmal ist die Partei für die politische Karriere regelmäßig wichtiger als die 
Wähler, so daß die Selbststeuerung eher eine Tendenz in Richtung indirekte Parteienfi
nanzierung erwarten läßt. Zum Zweiten sind die Verhältnisse meist derart wenig durch
schaubar, das ein Abzweigen von Mitteln zur privaten Bereicherung nicht auffällt und 
deshalb auch nicht sanktioniert  wird. Schließlich muß der Selbststeuerungsmechanis
mus völlig versagen, wenn der Abgeordnete gar nicht wiedergewählt werden will, son
dern am Ende der Wahlperiode ohnehin aus dem Parlament ausscheidet.

Die schlaraffenländischen Möglichkeiten der Abgeordneten, sich aus ihren Mitarbeiter
fonds selbst zu bedienen, erklären, zumindest zum Teil, warum die dafür vorgesehenen 
öffentlichen Mittel im Laufe der Zeit so gewaltig zugenommen haben, weit stärker als 
alle möglichen Vergleichsgrößen. Schließlich entscheiden die Abgeordneten ja selbst 
über das Volumen der Fonds, die sie sich bewilligen. Zugleich erklärt sich daraus die 
Flucht aus der Öffentlichkeit. Größere Transparenz würde die Selbstbedienung natürlich 
erschweren und wird deshalb nach Kräften verhindert.
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E.5.4
Kostenerstattung III: Luxuskrankenversorgung

In allen Staaten Europas müssen die Gesundheitsleistungen radikal eingeschränkt wer
den. Denn das nachlassende Wirtschaftswachstum und die hohe Arbeitslosigkeit  ma
chen es immer schwerer, die – aufgrund des demographischen Wandels und des medizi
nischen Fortschritts – rasant ansteigenden Krankheitskosten noch zu finanzieren. Auch 
in Deutschland steht die Sanierung des Gesundheitssystems auf der politischen Tages
ordnung.

EU-Abgeordnete bleiben von diesen Sparzwängen völlig unberührt. Sie genießen nach 
wie vor die selbstbewilligten üppigen Leistungen im Krankheitsfall, die ohne Beiträge 
der Abgeordneten allein aus dem EU-Haushalt bezahlt werden. Nach Art. 21 der »Kos
tenerstattung- und Vergütungsregelung« werden den Abgeordneten wie Privatpatienten 
alle Arzt- und Krankenhauskosten erstattet sowie alle ärztlich verordneten Arzneimittel. 
Auch teure Zahnbehandlungen und Zahnersatz, die Kosten von Brillen und von Kon
taktlinsen alle zwei Jahre sind innerhalb großzügiger Margen erstattungsfähig. Hinzu 
kommt die Kostenerstattung von Akupunkturbehandlungen, die Gewährung von Tage
geldern nicht nur bei Genesungskuren, sondern auch bei Badekuren und vieles mehr, 
wovon Otto Normalverbraucher nur träumen kann.

Für alle Abgeordneten, ihre Ehepartner und jedes Kind können jeweils bis zu 30.000 
Euro im Jahr aus der EU-Kasse erstattet werden, bei einer vierköpfigen Familie also bis 
zu 120.000 Euro. Die EU zahlt zwar nur 80% der Gesamtkosten. Zusammen mit der na
tionalen Kostenerstattung, auf die Europaabgeordnete meist ebenfalls Anspruch haben, 
genießen sie aber eine völlig kostenfreie Luxuskrankenversorgung. Das gilt  auch für 
deutsche Mitglieder des Europäischen Parlaments. Sie können wie Beamte und Bundes
tagsabgeordnete eine sogenannte Beihilfe erhalten,100 die mindestens 50% der Krank
heitskosten beträgt. Hinzu kommen aber eben noch die EU-Leistungen, so daß die Voll
versorgung im Krankheitsfall gesichert ist.101

Während also alle Menschen Einschnitte hinnehmen müssen, koppeln sich die Brüsseler 
Volksvertreter mit ihrer selbstgemachten »Kostenerstattung- und Vergütungsregelung« 
von dieser Entwicklung ab und schöpfen aus dem Vollen. Dies zeigt einmal mehr die 
Abgehobenheit des Europäischen Parlaments von den Sorgen und Nöten ihrer Wähler.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Statuts im Jahre 2009 wird die Kostenerstattung auf 
ehemalige Abgeordnete und versorgungsberechtigte Hinterbliebene ausgedehnt (Art. 18 
des  Abgeordnetenstatuts).  Gleichzeitig  wird  der  Erstattungssatz  allerdings  auf  zwei 
Drittel reduziert.102

190



E.5.5
Illegale Doppel- und Dreifachversorgung –

meist ohne jede Anrechnung

E.5.5.1
Anfechtbare Regelungen

Im November 2003 berichtete das schwedische Fernsehen über die Doppelversorgung 
von schwedischen EU-Abgeordneten:  Maj-Brit Theorin (SPE),  Inger Schörling und 
Peer Gahrton (Die Grünen) und Karl-Erik Olsson (ELDR) hätten Anspruch auf hohe 
EU-Versorgungen, die zu ihren nationalen Pensionen noch hinzukämen und sogar steu
erfrei  seien.  Gleichzeitig  wurden  andere  Abgeordnete  genannt  wie  Per  Stenmarck 
(EVP) und Marit Paulsen (ELDR), die es abgelehnt hatten, an dem europäischen Ver
sorgungssystem teilzunehmen, weil es zu vorteilhaft sei und ihren Überzeugungen wi
derspreche.

Die EU-Regeln über die Versorgung von Abgeordneten sind in der Tat höchst anfecht
bar und wollen sich so gar nicht in die allgemeine politische Landschaft einfügen. Über
all in Europa bangen die Menschen um ihre Altersversorgung, viele gehen deshalb so
gar auf die Straße. Aufgrund demographischer und anderer Faktoren werden empfindli
che Einschränkungen unvermeidbar sein. Davon völlig unberührt haben sich Europaab
geordnete – unter Bruch der Europäischen Verträge – Doppel- und Dreifachversorgun
gen und andere Privilegien verschafft. Und diese wurden mit der Osterweiterung der EU 
nun auch noch auf die Abgeordneten der Beitrittsländer übertragen.

Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben drei verschiedene Altersversorgungs
systeme. In den meisten Mitgliedstaaten erhalten sie Versorgung nach den selben Re
geln wie die Mitglieder ihrer jeweiligen nationalen Parlamente. Die Versorgung ist na
tional geregelt und wird aus dem nationalen Budget finanziert. Anders ist es in Frank
reich und Italien. In Italien erhalten EU-Abgeordnete keine Altersversorgung, in Frank
reich erhalten sie eine bescheidenere Altersversorgung als ihre nationalen Kollegen. Um 
dies auszugleichen, richtete das Erweiterte Präsidium des Europäischen Parlaments mit 
Beschluß vom 4. November 1981 ein (ersatzweises) Ruhegehaltssystem ein. Danach er
halten derart versorgungsmäßig zu kurz gekommene Mitglieder des Europäischen Parla
ments auf Antrag ein »provisorisches Altersruhegehalt« aus EU-Mitteln in derselben 
Höhe und nach denselben Bedingungen, nach denen ihre nationalen Kollegen versorgt 
werden. Doch damit nicht genug. Neun Jahre später führte das Präsidium des Europäi
schen Parlaments durch Beschluß vom 12. Juni 1990 ein »zusätzliches (freiwilliges) Al
tersversorgungssystem« ein, das alle EU-Abgeordneten in Anspruch nehmen können, 
auch die Italiener und Franzosen. Die Finanzierungslasten werden geteilt: Ein Drittel 
tragen die Abgeordneten selbst, zwei Drittel trägt das Europäische Parlament. Eine Ver
rechnung der EU-Pension mit der Heimatpension findet meist nicht statt.

E.5.5.2
Heimatversorgung: Sinnvolle Unterschiede

Normalerweise werden EU-Abgeordnete von ihren Heimatländern versorgt. Die meis
ten EU-Staaten gewähren ihren Vertretern in Brüssel eine Altersversorgung nach den
selben Regeln wie ihren nationalen Abgeordneten. Natürlich weisen die nationalen Ver
sorgungssysteme von Staat zu Staat ähnlich große Unterschiede auf wie die Gehälter der 
Abgeordneten, an die die Altersversorgungen anknüpfen. Sehen wir einmal von Italien 
ab, dessen EU-Abgeordnete ein Monatsgehalt von rund 12.000 Euro, aber keine Alters
versorgung erhalten, so reicht die Höhe der monatlichen Entschädigung von rund 9000 
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Euro für österreichische EU-Abgeordnete über rund 3300 Euro für spanische Abgeord
nete bis zu kaum 1000 Euro für Abgeordnete mancher östlicher Beitrittsstaaten.103

Anders als in Deutschland müssen die Abgeordneten allerdings in fast allen Mitglied
staaten durch eigene Leistungen zur Finanzierung ihrer Altersversorgung beitragen. Die 
Beiträge machen meist zwischen 6% und 9% des Gehalts aus.

Die Unterschiede in der Höhe der Versorgung spiegeln – genau wie die Gehaltsunter
schiede – die jeweiligen nationalen Vorstellungen über die angemessene Bezahlung von 
Abgeordneten wider, die ihrerseits natürlich auch von der unterschiedlichen Höhe der 
Einkommen des Normalbürgers mitgeprägt sind. Die Abgeordneten eines osteuropäi
schen Landes können bei der Bemessung ihrer Gehälter natürlich nicht unberücksichtigt 
lassen, daß das Durchschnittseinkommen ihrer Wähler nur einen kleinen Bruchteil des 
westlichen Niveaus beträgt und deshalb auch die Preise und damit die zur Lebensfüh
rung erforderlichen Ausgaben entsprechend niedriger sind. Die Gehaltsunterschiede ma
chen also durchaus Sinn. Das gilt erst recht für die Versorgung. Sie wird von Personen 
bezogen, die nicht mehr in Straßburg oder Brüssel aktiv sind, sondern als ehemalige 
Parlamentarier und deren Familien in ihrem Heimatland leben und allein dort ihren Le
bensmittelpunkt  haben.  Der zutreffende Referenzrahmen für  ihr  Einkommen ist  also 
ganz eindeutig das jeweilige nationale Einkommensniveau der dortigen Bürger und der 
dortigen nationalen Abgeordneten, das aber eben von Land zu Land riesige Unterschie
de aufweisen kann. Deshalb ist eine Angleichung der Versorgungen, unabhängig davon, 
aus welchem Land der Abgeordnete kommt, erst recht widersinnig.

E.5.5.3
Ergänzendes EU-Ruhegehalt

für italienische und französische EU-Abgeordnete

Das Anfang der 80er Jahre eingeführte subsidiäre Ruhegehaltsystem104 gibt (ehemali
gen) EU-Abgeordneten, für die das nationale Recht keine oder eine schlechtere Versor
gung vorsieht,  als  sie die  Mitglieder  des jeweiligen nationalen  Parlaments  genießen, 
einen Ausgleich. Davon profitieren französische und italienische EU-Abgeordnete. Die 
Höhe und die Bedingungen dieses ergänzenden EU-Altersruhegehalts sind identisch mit 
den Regelungen, die für die Mitglieder  der nationalen Parlamente von Italien bezie
hungsweise von Frankreich gelten. Auch die Eigenbeträge, die die EU-Abgeordneten 
beider Länder zu leisten haben, entsprechen denen ihrer nationaler Kollegen.

Da italienische EU-Abgeordnete von »zu Hause« keine Altersversorgung bekommen, 
zahlt ihnen stattdessen der europäische Steuerzahler über das ergänzende System die 
sehr hohe Altersversorgung, die ihre römischen Kollegen genießen. Sie erwerben bereits 
nach fünf Mandatsjahren einen Versorgungsanspruch von 25% der Entschädigung von 
12.007 Euro, das sind monatlich 3002 Euro, fällig ab dem 65. Lebensjahr, und nach 
zehn Jahren 38%, das sind 4563 Euro, fällig ab Alter 60. Die Höchstpension, die nach 
30 Mandatsjahren erreicht wird, beträgt 80% des Gehalts.105 Zur Finanzierung tragen sie 
nur mit einem Eigenbetrag von 8,6% ihrer Entschädigung bei, der Löwenanteil wird aus 
EU-Mitteln bezahlt.

Auch die Versorgung der französischen EU-Abgeordneten folgt nicht den Regeln für 
die Versorgung der nationalen Abgeordneten. Sie werden nach Art. 7 des Gesetzes über 
die Entschädigung der französischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments in das 
allgemeine Rentenversicherungssystem der Sozialversicherung eingegliedert und unter
stehen damit den gleichen Regeln wie jeder abhängig Beschäftigte. Zusätzlich erhalten 
ehemalige Europaabgeordnete Leistungen aus dem Versorgungssystem des öffentlichen 
Dienstes. Das ergibt – bei monatlichen Beiträgen von 468 Euro – etwa nach 10 Bei
tragsjahren eine monatliche Rente von 1239 Euro. Diese Versorgung wird nun durch 
das ergänzende europäische System auf die hohe Versorgung der Mitglieder der Natio

192



nalversammlung angehoben. Französische EU-Abgeordnete erwerben auf diesem Wege 
bereits nach zwei Legislaturperioden einen Gesamtversorgungsanspruch von 45% der 
Entschädigung von 5232 Euro; das sind 2354 Euro. Nach drei Legislaturperioden be
trägt  der Pensionsanspruch 67,5% der  Grundentschädigung,  zur  Zeit  etwas mehr als 
3532 Euro. Die Pensionsansprüche der  Assemblée Nationale können generell ab dem 
55. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Auch französische Abgeordnete leisten 
einen Eigenbeitrag, der aber nur einen kleinen Teil der Kosten der Versorgung deckt.

Dieses System der ergänzenden Altersversorgung führt zu dem merkwürdigen Resultat, 
daß die Italiener mit gut 12.000 Euro nicht nur das höchste Monatsgehalt aller EU-Ab
geordneten erhalten, sondern das ergänzende EU-System ihnen auch noch die höchste 
Altersversorgung finanziert – auf Kosten der europäischen Steuerzahler. Auch die fran
zösischen EU-Abgeordneten erhalten mit Hilfe von EU-Mitteln schon nach zwei Wahl
perioden eine sehr hohe Versorgung. Es ist aber nicht einzusehen, warum deutsche und 
andere Steuerzahler italienischen und französischen EU-Abgeordneten eine Versorgung 
zahlen müssen, die diese Länder ihren Abgeordneten vorenthalten. Erst recht ist nicht 
einzusehen, daß diese Versorgung auch noch sehr viel höher ist als diejenige, die die 
Zahlerländer ihren eigenen Abgeordneten gewähren.

Die Ausgaben des Europäischen Parlaments für diese Form der Versorgung ehemaliger 
italienischer und französischer EU-Abgeordneten sind im Laufe der Jahre rasant in die 
Höhe geschnellt.  Im Haushaltsplan  2005 wurden 10,3  Millionen  Euro  veranschlagt, 
2004 waren es noch 8,7 Millionen. Das ist fast so viel, wie für das zusätzliche (freiwilli
ge)  Versorgungssystem veranschlagt  werden,  obwohl dieses rund zweieinhalbmal  so 
viele Mitglieder hat. Diese Zahlen spiegeln die außerordentliche Großzügigkeit der Ver
sorgungsregelungen für Abgeordnete der beiden begünstigten Länder wider.

E.5.5.4
Zusätzliche EU-Altersversorgung

Seit 1990 gibt es daneben noch ein zusätzliches Altersversorgungssystem, das allen Par
lamentariern offensteht, auch denjenigen, deren Versorgung bereits (durch nationale Re
gelungen oder durch das soeben erwähnte ergänzende EU-Versorgungssystem) voll ge
sichert ist.106 Daran nehmen im Jahr 2003 rund 400 der damals 626 Abgeordneten teil; 
gut 100 Ruhegehaltsempfänger waren bereits vorhanden.107

Die Mitglieder des Fonds haben Anspruch auf ganz konkret festgelegte Versorgungs
leistungen, deren Höhe über einen komplizierten Schlüssel an das Grundgehalt  eines 
Richters am EuGH gekoppelt ist, also von Jahr zu Jahr ansteigt. Mindestvoraussetzung 
ist eine Mitgliedschaft von drei Jahren. Pro Mandatsjahr erwirbt der Abgeordnete (nach 
dem Stand des Jahres 2004) einen monatlichen Versorgungsanspruch von 253 Euro,108 

was dem Durchschnittseinkommen in vielen Beitrittsländern entspricht. Eine Legislatur
periode von fünf Jahren erbringt somit 1265 Euro monatliche Versorgung, die grund
sätzlich mit dem vollendeten 60. Lebensjahr beginnt. Das ist mehr, als die meisten akti
ven EU-Abgeordneten aus den neuen Mitgliedstaaten als Entschädigung erhalten wer
den. Nach deren Beitritt kommt es somit zu absurden Verzerrungen zwischen Einkom
men und Ruhegehalt.  Bei 20 Mandatsjahren ist die Höchstversorgung von monatlich 
5060 Euro erreicht, ein Betrag, der sogar die Entschädigung vieler aktiver Abgeordneter 
aus den alten Mitgliedsländern in den Schatten stellt. Die Kosten werden zu einem Drit
tel aus Beiträgen der Parlamentarier (im Jahr 2004: 942 Euro),109 zu zwei Dritteln vom 
Parlament finanziert.

Diese Versorgungsleistungen kommen fast überall zur nationalen Versorgung (oder der 
ergänzenden EU-Versorgung) noch hinzu. Eine Verrechnung findet meist nicht statt, so 
daß  den  Begünstigten  aus  derselben  Mandatszeit  zwei  Versorgungen  zufließen.  In 
Deutschland allerdings ist eine Anrechnung vorgesehen.
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Die hohe und auch noch zweifache Versorgung führt zu dem absurden Ergebnis, daß die 
Ruhegehälter ehemaliger Abgeordneter in den meisten Mitgliedstaaten der EU sehr viel 
höher sein können als die Einkommen ihrer aktiven Kollegen.

Die Einrichtung des freiwilligen zusätzlichen Pensionsfonds beruht auf einem Beschluß 
des Parlamentspräsidiums vom 12.06.1990.110 Die Ausführung oblag dem Kollegium 
der  Quästoren,  die  im  November  1991  eine  »Gesellschaft  ohne  Erwerbscharakter« 
(»Association But Lucratif«) nach luxemburgischem Recht errichteten. Dieser Fonds in
stallierte seinerseits im März 1994 eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 
(»Société d’Investissement à Capital Variable«) ebenfalls nach luxemburgischem Recht. 
Der Fonds verwaltet das Vermögen des Versorgungssystems und ernennt u.a. den In
vestmentberater, den Depotverwalter, den Versicherungsmathematiker, die Rechnungs
führer und die Rechnungsprüfer. Finanziell wird der Fonds zum Teil durch die Dienst
stelle »Ruhegehälter des Personals, Ruhegehälter und Versicherungen der Mitglieder« 
verwaltet, einer Einheit innerhalb des Europäischen Parlaments; sie berechnet Beiträge 
und Ruhegehaltszahlungen, behält die Beiträge ein und führt die Akten. Im Jahre 2003 
wurden  aus  dem Haushaltsposten  1033  des  Europäischen  Parlaments  8,2  Millionen 
Euro an den Fonds gezahlt; von den Abgeordneten wurden zusätzliche 4,1 Millionen 
entrichtet. Für das Jahr 2004 waren 10,3 Millionen und für das Jahr 2005 11,9 Millionen 
Euro in den Haushalt eingestellt.

Das Gesamtvermögen des Fonds hatte sich noch Ende 1998 auf 95,1 Millionen ECU 
belaufen.  Die  Pensionsverbindlichkeiten  hatten  Versicherungsmathematiker  auf  93,1 
Millionen ECU veranschlagt.111 Diese Relation hat sich inzwischen massiv verschlech
tert. Zum 31. Dezember 2002 betrug der Vermögensbestand des Fonds rund 117 Millio
nen Euro,  die  Rückstellungen für Ruhegehälter  und ähnliche Verpflichtungen waren 
hingegen mit rund 158 Millionen Euro ausgewiesen, woraus sich ein versicherungsma
thematischer Negativsaldo in Höhe von 41 Millionen Euro ergibt. (Ende 2001 hatte der 
Negativsaldo rund 8 Millionen Euro betragen.)112 Das veranlaßte das Präsidium des Eu
ropäischen Parlaments mit Beschluß vom 13.05.2003, den Beitrag um 3% zu erhöhen, 
wovon 2% auf das Parlament und 1% auf die Mitglieder entfallen. Die Mitglieder haben 
deshalb seit dem 1. Januar 2003 (statt bisher 12%) 13% der Bemessungsgrundlage (40% 
des Grundgehalts eines Richters am Europäischen Gerichtshof) zu entrichten.

E.5.5.5
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung

Dazu kommt eine großzügige Versorgung des Abgeordneten bei Dienstunfähigkeit und 
– im Falle seines Todes – der Hinterbliebenen. Hier trägt das Europaparlament die ge
samte Finanzierung. Zahlungen aus nationaler Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor
gung werden angerechnet.

Bei Dienstunfähigkeit erhält der Abgeordnete ein Ruhegehalt auf Lebenszeit in Höhe 
von 30% des Grundgehalts eines Richters beim Gerichtshof der Europäischen Gemein
schaften, wobei sich das gezahlte Ruhegehalt für jedes unterhaltsberechtigte Kind um 
5% des genannten Grundgehalts erhöht.113 Danach erhält ein dienstunfähiger Abgeord
neter nach derzeitigem Stand monatlich rund 5400 Euro und für jedes unterhaltsberech
tigte Kind weitere rund 900 Euro, bei drei Kindern also insgesamt über 8000 Euro. Wie 
unmäßig hoch diese Zahlungen sind, ersieht man auch daraus, daß das neue Statut ab 
2009 bei Invalidität nur noch ein Ruhegehalt in Höhe von 13,475% des Grundgehalts 
eines Richters und selbst bei sehr langen Abgeordnetenzeiten ein Ruhegehalt von maxi
mal 26,95% des Grundgehalts vorsieht.114

Stirbt der oder die Abgeordnete, erhält der überlebende Ehegatte ein monatliches Hin
terbliebenensalär von 25% des Grundgehalts eines Richters am Europäischen Gerichts
hof. Das sind derzeit rund 4500 Euro, die mit dem eigenen Einkommen nicht verrechnet 
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werden, und für jedes unterhaltsberechtigte Kind gibt es noch einmal 5%, derzeit rund 
900 Euro. Das ist wiederum weit mehr, als nach dem Statut ab 2009 an Hinterbliebe
nenversorgung vorgesehen ist. Danach wird zum Beispiel der hinterbliebene Ehegatte 
zwischen 11,55% und 16,17% des Richtergehalts bekommen.115

E.5.5.6
Fortbestehen der Regelungen über das Jahr 2009 hinaus

Sämtliche Versorgungsregelungen bestehen bis zum Inkrafttreten des neuen Abgeordne
tenstatuts fort, also bis 2009, der freiwillige Pensionsfonds (siehe S. 193) auch darüber 
hinaus, jedenfalls für diejenigen Abgeordneten,  die vor dem Inkrafttreten des Statuts 
erstmals in das Europäische Parlament gewählt werden (Art. 27 Statut). Ebenso bleibt 
die Ersatzaltersversorgung für die italienischen und französischen Abgeordneten erhal
ten, die dafür votiert haben (siehe S. 192) und weiterhin die nationale Entschädigung in 
Anspruch nehmen (Art. 25 Statut).116

E.5.6
Das Entscheidungsverfahren:

öffentlichkeitsscheu und rechtswidrig

E.5.6.1
Kontrolldefizit

Der  vorstehende  Überblick  zeigt:  Die  »Kostenerstattungs-  und Vergütungsregelung« 
führt zu untragbaren Auswüchsen. Zudem ist sie in weiten Teilen überkompliziert, un
klar und kaum verständlich formuliert, mit vielen fallbezogenen Ausnahmen und Son
derregelungen. Derart mangelhafte Bestimmungen konnten überhaupt nur deshalb zu
stande kommen, weil krasse Kontrollmängel bestehen. Die Regelungen werden in ei
nem Verfahren getroffen, das überhaupt fast jeder Kontrolle entbehrt: Darüber entschei
det nicht das Parlament in öffentlicher Sitzung, sondern das Präsidium in nichtöffentli
cher  Abgeschiedenheit.  Das deutsche  Bundesverfassungsgericht  hat  deutschen Parla
menten Derartiges nicht durchgehen lassen, sondern verlangt, daß Entscheidungen, die 
den finanziellen Status von Abgeordneten betreffen, im Plenum des Parlaments öffent
lich verhandelt und entschieden werden. Denn bei Entscheidungen des Parlaments in ei
gener Sache sei  Öffentlichkeit  die einzige wirksame Kontrolle.  Deshalb sei das Par
lamentspräsidium nicht befugt, über die finanzielle Ausstattung von Abgeordneten zu 
entscheiden.117

Auch eine Kontrolle durch den Rat findet nicht statt. Die entsprechenden Mittel müssen 
zwar in den Haushaltsplan eingestellt werden, dem auch der Rat zustimmen muß. Zwi
schen Parlament und Rat hat sich jedoch seit langem die Praxis eingespielt, daß jeder 
den Einzelplan des anderen als dessen alleinige Angelegenheit betrachtet und unkritisch 
»durchwinkt«. Dieses Gentlemen’s agreement ist zwar hochproblematisch, weil bei Ent
scheidungen des Parlaments in eigener Sache die Kontrolle durch den Rat umso drin
gender wäre. Da das Verfahren jedoch für beide beteiligten Organe bequem ist und die 
üppige Ausstattung ermöglicht, ist mit einer freiwilligen Änderung dieser Praxis nicht 
zu rechnen.

Es bleibt die Kontrolle durch den Rechnungshof, der in der Tat auch an den Kostener
stattungs- und Vergütungsregelungen Kritik geübt hat. Seine Bemerkungen werden aber 
nur allzu leicht  vom Parlament  vom Tisch gewischt und verhallen  dann unbeachtet. 
Dies zeigt, um ein Beispiel zu nennen, gerade die Auseinandersetzung um die freiwilli
ge zusätzliche Altersversorgung. Der Rechnungshof hatte bereits in seiner Stellungnah
me vom 20.05.1999 davor gewarnt, daß sich bei Finanzierung des zusätzlichen Versor
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gungssystems ein Defizit ergeben könnte, und klare Regeln verlangt, die eine Eventual
haftung des Parlaments ausschließen. Solche Regeln sollten noch »vor der Annahme des 
vorgeschlagenen neuen Statuts für die Mitglieder des Europäischen Parlaments« erlas
sen werden.118 Das ist nicht geschehen. Der Rechnungshof hat diesen Punkt deshalb in 
seinem Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2002 erneut aufgegriffen und nunmehr »so 
rasch wie möglich eine ausreichende Rechtsgrundlage« gefordert, und zwar unabhängig 
davon, ob das Statut für die Mitglieder des Europäischen Parlaments in Kraft tritt oder 
nicht.119 Doch das Parlament reagierte ausweichend. Dieser Vorgang zeigt, wie wenig 
der Rechnungshof – selbst beim Aufzeigen klarer Mängel – sich durchzusetzen in der 
Lage ist. Er ist nur ein »Ritter ohne Schwert«.

Das Abgeordnetenstatut  von 2005 sieht  nun die  Fortführung des  Pensionsfonds vor 
(Art. 27), enthält aber keinen Ausschluß der Haftung des Parlaments und gilt im übrigen 
ja auch erst ab 2009.

Daß bei Entscheidung des Parlaments in eigener Sache wirksame Kontrollen besonders 
wichtig sind, unterstreicht auch Art. 190 Abs. 5 EG, indem er für »die Regelungen und 
allgemeinen Bedingungen für die Wahrnehmung der Aufgaben« der Abgeordneten drei 
Bedingungen aufstellt:

 die Entscheidung durch das Plenum des Parlaments

 nach Anhörung der Kommission

 mit Zustimmung des Ministerrats, der mit qualifizierter Mehrheit entscheidet.

An allen drei Bedingungen fehlt es bei Erlaß der Kostenerstattungs- und Vergütungsre
gelung. Sie ist vom Präsidium und nicht vom ganzen Parlament erlassen worden, und 
dies geschah ohne Anhörung der Kommission und ohne Zustimmung des Rats. Dabei 
wäre die Einhaltung des vorgeschriebenen Verfahrens im Interesse einer ausgewogenen 
Willensbildung und Entscheidung eigentlich besonders wichtig.

Die öffentliche Verhandlung im Parlamentsplenum und die Veröffentlichung der Ergeb
nisse im Amtsblatt sichern ein Minimum an öffentlicher Kontrolle, die bei Entscheidun
gen  durch  das  Präsidium nicht  gewährleistet  ist.  Die  Bewilligung  im Haushaltsplan 
reicht nicht aus, weil die Beschlußfassung des Parlaments über den eine Unzahl von Ti
teln enthaltenden Haushalt regelmäßig pauschal erfolgt. Aus demselben Grund hat, wie 
erwähnt, das Bundesverfassungsgericht die Regelung von Teilen der Abgeordnetenent
schädigung nur durch ein Parlamentspräsidium als verfassungswidrig beanstandet, auch 
wenn die Mittel im Haushaltsplan vom Parlament bewilligt worden sind. Trifft das Prä
sidium die eigentliche Entscheidung, kann zudem der einzelne Abgeordnete seine Hän
de scheinbar in politischer Unschuld waschen, ganz abgesehen davon, daß jedenfalls der 
deutsche Wähler ihn – auf Grund des starren Listenwahlrechts – ohnehin für die miß
bräuchlichen Regelungen nicht zur Verantwortung ziehen kann.

Mit der vorgeschriebenen Anhörung der Kommission und der Zustimmung des Rats, 
der aus den Regierungen der Mitgliedstaaten besteht  und mit  qualifizierter  Mehrheit 
entscheiden muß, baut Art. 190 Abs. 5 EG weitere, besonders wichtige Kontrollinstan
zen gegen Machtmißbrauch in das Entscheidungsverfahren ein. Alle diese Kontrollen 
und Gegengewichte werden allerdings ausgehebelt, wenn das Parlamentspräsidium ent
scheidet, wie dies seit langem der Fall ist.
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E.5.6.2
Verstoß gegen Art. 190 Abs. 5 EG und das Demokratieprinzip

(Art. 6 Abs. 1 EU-Vertrag)

Die Entscheidung über alle genannten Regelungen durch einfachen Beschluß des Präsi
diums des Europäischen Parlaments ist nicht nur ein politisches, sondern auch ein recht
liches  Problem. Dieses Verfahren genügt  dem EG-Vertrag in  gar keiner  Weise.  Zur 
scheinbaren Rechtfertigung beruft sich das Europäische Parlament auf Vorschriften sei
ner Geschäftsordnung, die das Präsidium zum Erlaß derartiger Vorschriften ermächtig
ten.120 Dabei wird aber ignoriert, daß die Geschäftsordnung und die darauf beruhende 
Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung des Präsidiums natürlich nicht gegen das 
höherrangige Recht des Art. 190 Abs. 5 oder andere Vorschriften des EG-Vertrages ver
stoßen darf. Das Europäische Parlament beruft sich des weiteren auf ein Urteil des Eu
ropäischen Gerichtshofs vom 15.09.1981, das einen Fall aus den Jahren 1975/76 be
trifft.121

Inzwischen hat sich die Situation aber völlig verändert: Damals hatten die Kostenerstat
tungen noch nicht im Entferntesten den heutigen Umfang erreicht. Vor allem gab es den 
Art. 190 Abs. 5 EG noch nicht. Dieser ist erst durch den am 1. Mai 1999 in Kraft getre 
tenen Vertrag von Amsterdam in den EG-Vertrag eingefügt worden. Art. 190 Abs. 5 
weist nunmehr dem Europäischen Parlament, und zwar seinem Plenum, die Kompetenz 
zu, »die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Wahrnehmung der Aufga
ben seiner  Mitglieder  festzusetzen«,  und sieht  dafür  ausdrücklich  die  Anhörung der 
Kommission und die Zustimmung des Rats vor. Es ist nicht ersichtlich, warum dazu 
nicht auch die Regelungen über die Erstattung der mandatsbedingten Kosten gehören 
sollen. Dies gilt erst recht, weil die »Kostenerstattungen« ganz gezielt überdimensio
niert sind und deshalb, wie das Parlament auch offen einräumt, in erheblichem Maße 
Einkommen enthalten, dessen Regelung zweifelsfrei dem Verfahren des Art. 190 Abs. 5 
EG unterliegt. Der Europäische Gerichtshof hat selbst bestätigt,  daß Regelungen, die 
»die angemessenen Grenzen einer Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten über
schreiten«, rechtswidrig sind. Der Pauschalbetrag darf, wie das Gericht fortführt, nicht 
»zu hoch« sein. Es sei, so stellt das Gericht fest, unzulässig, wenn es sich bei dem Pau
schalbetrag »in Wirklichkeit teilweise um ein verschleiertes Entgelt und nicht um eine 
Erstattung von Kosten handelt«. Mit derart überzogenen Kostenpauschalen greife das 
Parlament in die Rechte der Mitgliedstaaten ein, »da das Entgelt der Mitglieder des Par
laments beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts nicht Sache der Gemein
schaftsorgane, sondern des innerstaatlichen Rechts« sei.122

Inzwischen wurde das Gemeinschaftsrecht bekanntlich fortentwickelt. Art. 190 Abs. 5 
EG ermächtigt die Gemeinschaftsorgane, nunmehr auch das Entgelt der Parlamentsmit
glieder festzusetzen. Dann muß dabei aber das dort vorgesehene Verfahren eingehalten 
werden.

Schließlich verlangt auch das Demokratieprinzip, das in Art. 6 Abs. 1 EU-Vertrag wie 
in allen Mitgliedstaaten niedergelegt ist, in Deutschland zum Beispiel in Art. 20 GG, 
zwingend die Mitwirkung des Rats bzw. der Regierungen im Rat, die ihrerseits den de
mokratisch  legitimierten  nationalen  Parlamenten  verantwortlich  sind.  Das  hat  –  für 
Deutschland – das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993 klarge
stellt.123 Das Europäische Parlament allein besitzt – mangels Gleichheit des Wahlrechts 
und mangels  demokratischer  Infrastruktur,  wie  etwa einer  europäischen  öffentlichen 
Meinung – keine ausreichende demokratische Legitimation für so tiefgreifende Rege
lungen, wie sie sein Präsidium unter der Bezeichnung Kostenerstattung erlassen hat.124

Hinsichtlich der Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgungen, die zweifelsfrei 
Einkommen darstellen und deren Regelung das oben genannte Urteil des Europäischen 
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Gerichtshofs von 1981 von vornherein gar nicht betraf, ist es ohnehin klar, daß die Re
gelung nach Art.  190 Abs.  5 EG getroffen werden muß und ein Beschluß des  Par
lamentspräsidiums nicht ausreicht. Auch der Europäische Rechnungshof hat eine dem 
Art. 190 Abs. 5 EG genügende Regelung nachdrücklich angemahnt.125

Damit entbehrt die gesamte Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung der erforderli
chen Rechtsgrundlage. Daran können auch gewisse Ermächtigungen des Parlaments im 
neuen Statut nichts ändern. Ganz abgesehen davon, daß das Statut und damit auch die 
Ermächtigungen erst 2009 in Kraft treten, können jedenfalls pauschale Blankettnormen 
die  Verschaffung  von  steuerfreien  Zusatzeinkommen  und  von  Doppelversorgungen 
nicht rechtfertigen.

E.5.6.3
Formenmißbrauch: Verstoß gegen Art. 230 Abs. 2 EG

Die vom Präsidium getroffenen Regelungen sollen nicht nur die mandatsbedingten Kos
ten erstatten, sondern zielen teilweise auch darauf ab, die Einkommensunterschiede der 
verschiedenen nationalen Regelungen auszugleichen. Aus diesem Ziel wird etwa bei der 
Erstattung der Flugkosten gar kein Hehl gemacht. Die durch Inanspruchnahme von Bil
ligflügen mögliche  Erzielung eines  steuerfreien Zusatzeinkommens  wurde schon vor 
dem Beitritt der zehn Neuen damit gerechtfertigt, man wolle Abgeordneten mit niedri
gem  Heimateinkommen,  etwa  aus  Spanien  (monatlich  3289  Euro),  Portugal  (4024 
Euro) oder Finnland (4970 Euro), einen Zuschuß verschaffen. Auf dieselbe Weise wer
den auch Tagegeld und Kostenpauschale gerechtfertigt,  die ebenfalls  ein steuerfreies 
Zusatzeinkommen erlauben. Eine derartige Argumentation ist aber weder angemessen 
noch  sonst  begründet.  Sie  ist  nicht  angemessen,  weil  sie  nicht  rechtfertigen  kann, 
warum zum Beispiel auch Abgeordnete aus Deutschland, Italien oder Österreich trotz 
ihrer hohen Heimatgehälter in den Genuß der legalisierten Spesenreiterei kommen. Das 
Argument  ermangelt  auch sonst  der  Grundlage.  Denn vor  Ort,  also  in  Brüssel  oder 
Straßburg,  sind Abgeordnete – unabhängig von ihrem heimischen Gehalt  – auch bei 
korrekter Abrechnung ausreichend und in gleicher Weise finanziell ausgestattet, so daß 
sie dort keinen Ausgleich brauchen. Denn für die Abdeckung der Lebenshaltungskosten 
der Abgeordneten an den Parlamentssitzen erhalten alle das einheitlich hohe Tagegeld. 
Hinsichtlich des Gehalts, das für den Lebensunterhalt der Abgeordneten (und ihrer Fa
milien) in ihren Heimatländern bestimmt ist, ist eine Angleichung ohnehin nicht ange
zeigt. Solange keine Gleichheit des Wahlrechts besteht und die Einkommensverhältnis
se und der Lebensstandard in den Mitgliedstaaten derart große Unterschiede aufweisen, 
wie dies derzeit der Fall ist, gibt es keine Veranlassung, ausgerechnet das Heimatgehalt 
der Abgeordneten auf hohem Niveau anzugleichen. Damit würden nicht nur die Abge
ordneten in den meisten Mitgliedstaaten einkommensmäßig von ihren Wählern viel zu 
weit entfernt, sondern auch das dortige Gehaltsgefüge von Politikern völlig durcheinan
der gebracht. In jedem Fall verstößt es gegen das Mißbrauchsverbot des Art. 230 Abs. 2 
EG, Abgeordneten  unter  dem Etikett  einer  Spesenregelung in Wahrheit  Einkommen 
verschaffen zu wollen.126
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E.5.6.4
Verstoß gegen Wirtschaftlichkeitsgebot und Steuergerechtig

keit

Die Kostenerstattungsregelungen, die den Abgeordneten vielfach steuerfreie Zusatzein
kommen verschaffen, sind, rechtlich gesehen, öffentliche Verschwendung und versto
ßen gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot.127 Dieser Grundsatz ist – ebenso wie das Miß
brauchsverbot – verbindliches Recht der Europäischen Union.

Auch die Gewährung von Doppelversorgungen für dieselbe Mandatszeit ist unangemes
sen  und verstößt  gegen das  Wirtschaftlichkeitsgebot  und,  soweit  dadurch  die  unter
schiedliche Höhe der Heimatgehälter kompensiert werden soll, gegen das Mißbrauchs
verbot.

Die Steuerfreiheit der in den überzogenen Pauschalen enthaltenen Einkommensbestand
teile verstößt gegen den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, der Teil des in Art. 6 Abs. 1 
EU-Vertrag vorgeschriebenen Gleichheitssatzes  ist.  Deshalb sind die  Mitgliedstaaten 
berechtigt, derartige Einkommensbestandteile zu besteuern. Das hat auch der Europäi
sche Gerichtshof so festgestellt: Soweit es sich bei den Kostenpauschalen

um ein verschleiertes Entgelt und nicht um eine Erstattung von Kosten han
delt, sind die Mitgliedstaaten berechtigt, ein solches Entgelt der innerstaatli
chen Einkommensteuer zu unterwerfen, da  das  Entgelt der Mitglieder des 
Parlaments beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts nicht Sache 
der Gemeinschaftsorgane, sondern des innerstaatlichen Rechts ist.128

Dabei bleibt es auch, solange die Gemeinschaftsorgane von der Ermächtigung des Art. 
190 Abs. 5 EG noch keinen Gebrauch gemacht und noch keine entsprechende Regelung 
in Kraft gesetzt haben. Damit ist das Entgelt von EU-Abgeordneten immer noch Sache 
der nationalen Gesetzgeber und die Besteuerung durch innerstaatliches Recht weiterhin 
zulässig. Das Gericht geht zwar davon aus, die Frage, »ob die vom Parlament festge
setzten Pauschalsätze möglicherweise zu hoch sind«, sei »allein nach Gemeinschafts
recht zu beurteilen.129 Doch da das Parlament die Überhöhung inzwischen selbst ein
räumt, können auch die nationalen Gesetzgeber davon ausgehen. Die Besteuerung dürf
te sogar geboten sein: Die Steuerfreiheit  überhöhter Pauschalen und der dadurch ge
schaffenen verschleierten Einkommen widerspricht dem Verfassungsgrundsatz der steu
erlichen Gerechtigkeit130 und begründet  damit  einen zusätzlichen Unrechtstatbestand, 
den  die  Mitgliedstaaten  auszuräumen  verpflichtet  sind,  auch  die  Bundesrepublik 
Deutschland.
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E.6
Diener zweier Herren: Geschmierte Abgeordnete

verkaufen ihre Unabhängigkeit

Elmar Brok kam 1980 im Alter von 34 Jahren als Abgeordneter nach Straßburg. Als 
Europaabgeordneter bezieht er – außer seinem Gehalt – die hohen steuerfreien Pauscha
len, den Fonds für Mitarbeiter und Ansprüche auf Versorgung wie alle seine Kollegen. 
Neben alledem hat Elmar Brok seit  1992 zusätzlich noch einen höchst einträglichen 
Zweitjob: Er ist fest angestellt beim BERTELSMANN-KONZERN. Als dessen »Euro
pabeauftragter« und Leiter des mit mehreren Mitarbeitern besetzten Brüsseler Lobbybü
ros erhält er ein hohes Zusatzsalär von geschätzten 200.000 Euro im Jahr.131 Hier hatte 
Helmut Kohl seine Finger im Spiel und soll Brok nicht etwa in die Schranken verwie
sen, sondern ihn umgekehrt noch ermutigt haben, sich in die Abhängigkeit des Kon
zerns zu begeben.132 Kohl hatte daran natürlich nichts Anstößiges finden können, stand 
er doch selbst noch zu seiner Zeit als CDU-Fraktionsvorsitzender im rheinland-pfälzi
schen Landtag auf der Gehaltsliste des Ludwigshafener Chemieverbandes.

Abgeordnete genießen ein einzigartiges Privileg.  Sie dürfen – ohne jede Nebentätig
keitsgenehmigung – ihren Beruf ganz oder teilweise fortführen. Das gilt für Mitglieder 
des Europaparlaments ebenso wie für Mitglieder  der nationalen Parlamente.  Solange 
das Mandat ein Ehrenamt oder eine Teilzeitbeschäftigung war, wie in früheren Zeiten, 
verstand sich dies von selbst. Heute geht man aber davon aus, das Mandat sei zu einem 
Fulltimejob geworden – und entsprechend wird es bezahlt –, ohne daß indes die Berech
tigung, neben dem Mandat noch einen Beruf auszuüben, entfallen wäre. Diese ist damit 
zu einem Pnvileg geworden. Eine Verrechnung der Einkommen aus Beruf und Mandat 
findet nicht statt. Der Abgeordnete kann vielmehr von Rechts wegen beides unbegrenzt 
kumulieren.

Die Amerikaner sind nach der Watergate-Affäre einen anderen Weg gegangen: Mitglie
dern des Kongresses ist es seitdem grundsätzlich verboten, nebenher noch ein Berufs
einkommen zu beziehen. Gleichwohl plädiere ich nicht für die Übernahme des amerika
nischen Modells. Ein berufliches Standbein stärkt die Unabhängigkeit des Abgeordne
ten – nicht zuletzt gegenüber der eigenen Partei, speist Berufserfahrung ins Parlament 
ein und erleichtert es auch Hochqualifizierten, ein Mandat zu übernehmen. Man sollte 
deshalb nicht versuchen, die Fortführung des Berufs zu unterbinden. Andererseits kann 
die Besoldung von Abgeordneten sinnvollerweise nicht gewürdigt werden, ohne ihre 
Möglichkeit, zusätzlich Berufseinkommen zu erwerben, in die Betrachtung mit einzube
ziehen.

Hoch problematisch werden Zusatzeinkommen allerdings, wenn sie von Interessenten 
herrühren. Läßt ein Abgeordneter sich von einem Unternehmen oder einem Verband für 
die Wahrnehmung von dessen politischen Interessen bezahlen, so besteht die Gefahr, 
daß er seinen politischen Einfluß verkauft. Er ist dann natürlich nicht mehr unabhängig. 
Abgeordnete erhalten ihr Gehalt aber gerade »zur Sicherung ihrer Unabhängigkeit«.133 

Wenn Abgeordnete ihre Unabhängigkeit meistbietend verkaufen und sich in die finanzi
elle Abhängigkeit von Interessenten begeben, ist dies letztlich nichts anderes als (eine 
sublime Form von) Korruption, die es nachdrücklichst zu verhindern gilt.

Dennoch ist es Europaabgeordneten (wie auch den Volksvertretern in vielen nationalen 
Parlamenten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union) nicht verboten, sich in die be
zahlten Dienste von – an der Europapolitik interessierten – Unternehmen oder Verbän
den zu begeben. So sind etwa Mitglieder des englischen Unterhauses rechtlich nicht 
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daran gehindert, sich als Lobbyisten zu verdingen, was allerdings in den letzten Jahren 
erhebliche öffentliche Kritik hervorgerufen134 und dazu geführt hat, daß die seit 1985 
bestehende  Pflicht  zur  Registrierung  von auswärtigen  Aktivitäten  der  Abgeordneten 
verschärft wurde.

Solche Aktivitäten müssen dann, wenn diese mit der Parlamentstätigkeit in Zusammen
hang stehen,

 schriftlich in Vertragsform festgehalten,

 beim Parliamentary Commissioner for Standards niedergelegt und

 einschließlich der Größenordnung der Bezahlung

 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.135

Das Europäische Parlament sieht lediglich ein Register vor, in dem »jedes Mitglied

a) seine berufliche Tätigkeit sowie alle sonstigen gegen Entgelt ausgeübten Funktio
nen oder Tätigkeiten,

b) jegliche finanzielle, personelle oder materielle Unterstützung, die dem Mitglied 
zusätzlich zu den vom Parlament bereitgestellten Mitteln im Rahmen seiner politi
schen Tätigkeit von Dritten gewährt wird, wobei die Identität dieser Dritten anzu
geben ist, anzugeben hat.«136

Das  Register ist öffentlich. Es  kann der Öffentlichkeit auf elektronischem 
Wege zugänglich gemacht werden.137

Zudem muß ein Abgeordneter, wenn berufliche und parlamentarische Interessen kolli
dieren, dies mündlich mitteilen.

Doch diese Vorschriften sind unvollständig und lassen sich zudem leicht umgehen. Vor 
allem gibt es praktisch keine Sanktionen im Falle ihrer Verletzung. Deshalb geben gera
de die Abgeordneten, deren Einkommen für die Öffentlichkeit von besonderem Interes
se wäre, nur an, was sie selbst für opportun halten. Die Höhe der Einkünfte braucht oh
nehin nicht angegeben zu werden, so daß nur eine kleine Minderheit ihre Einkommens
situation offen legt – und natürlich nicht die Großverdiener im Nebenjob.

Die laxen Regeln begünstigen bezahlten Lobbyismus durch Parlamentarier. Prominen
tes Beispiel ist der eingangs schon erwähnte Elmar Brok, CDU-Abgeordneter aus Gü
tersloh,  Vorsitzender  des  Auswärtigen  Ausschusses  des  Europaparlaments  und  Vor
standsmitglied  der  Europäischen  Volkspartei.  »Der  gesellige  Busenfreund  Helmut 
Kohls«138 ist  einer  der  mächtigsten  EU-Parlamentarier  mit  exzellenten  Kontakten  in 
höchste europäische Politiker- und Wirtschaftskreise. Daß Brok als »Senior Vice Presi
dent Media Development« der BERTELSMANN AG auf deren Gehaltsliste steht, ver
öffentlicht er, nicht aber die Höhe seiner Bezüge. Brok behauptet, »Mandat und Lobby
ing messerscharf zu trennen«. Bei Abstimmungen über Mediengesetze verlasse er das 
Plenum. Doch damit lenkt er nur vom Wesentlichen ab. Denn der direkte Einfluß auf 
parlamentarische Entscheidungen durch Stimmenkauf steht für Unternehmen ohnehin 
nicht im Vordergrund.

Das Insiderwissen der Abgeordneten ist  Unternehmen ebenfalls  viel  Geld wert.  Und 
manchmal spielen die Volksvertreter auch nur Türöffner, indem sie den Zugang zu an
deren wichtigen Politikern, das heißt den »Zugang zum Machthaber«, vermitteln. Oft 
wirkt sich der Einfluß wichtiger Abgeordneter auch außerhalb des formellen parlamen
tarischen Verfahrens aus, zum Beispiel in Gesprächen und Verhandlungen mit anderen 
Abgeordneten oder mit Vertretern der Kommission und des Rats. Auch hierin ist Brok 
ein  Meister.  Das  ergibt  sich  aus  den  Vierteljahresunterlagen  des  Brüsseler 
BERTELSMANN-Büros,  dem  Brok  vorsteht,  in  denen  Broks  Arbeitgeber 
BERTELSMANN detailliert Bericht über das Wirken in Brüssel erstattet wird.
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Beispiel Medienkonzentration:

Unsere Lobbyaktivitäten haben ... erreicht, daß die ursprüngliche Formulie
rung ... abgeschwächt wurde.

Beispiel Sponsoring:

Der Berichterstatter ... hat seinen Bericht im Europäischen Parlament zurück
gezogen. ... Das bedeutet, daß dieses Thema auf europäischer Ebene derzeit 
nicht weiter verfolgt wird. Wir hatten uns in Gesprächen mit dem Berichter
statter, Beratern der Fraktionen und Mitgliedern des Kulturausschusses ge
gen den unternehmensfeindlichen Ansatz des Berichtes gewehrt.

Datenschutz:

Dank unserer Lobby  gegenüber der Europäischen Kommission ...  wurde 
das ... Verfahren (im Sinne von Bertelsmann) verbessert.

Arbeitszeit:

In die ... Arbeitsrichtlinie wurde auf unser Betreiben die Filmindustrie in den 
Katalog der Industriezweige, für die Ausnahmevorschriften gelten sollen, auf
genommen. Die Ausnahmen gelten auch für Rundfunk und Fernsehen.

Brok betreibt auch ganz gezielt Lobbying gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
Wie  Hans Leyendecker von der  Süddeutschen Zeitung berichtet, sei im Interesse der 
BERTELSMANN AG,  die  Mehrheitsgesellschafter  des  Privatsenders  RTL ist,  1998 
eine »Task-Force« damit beauftragt worden, in Brüssel eine Debatte über den öffent
lich-rechtlichen Rundfunk anzuschieben. Brok habe dieser Task-Force zugearbeitet, sei
nen Einfluß geltend gemacht und »sein als Abgeordneter erworbenes Wissen an den Ar
beitgeber« weitergegeben, man kann auch sagen: verkauft.139 Die Unterlagen, aus denen 
hier zitiert wurde und die dem Verfasser vorliegen, sind zwar schon einige Jahre alt. 
Doch die Entscheidungen, um die es ging, wirken bis heute fort. Es ist auch nicht zu er
warten, daß Brok und sein Brüsseler Büro in der Zwischenzeit ihre Arbeitsweise geän
dert haben. Alles das zeigt, daß von der behaupteten »messerscharfen Trennung« von 
Mandat und Lobbying bei Brok keine Rede sein kann. Beide Funktionen vermischen 
sich, wie das für Diener zweier Herren typisch ist. Broks Doppeltätigkeit ist Korruption, 
wenn auch legal, solange die nötigen gesetzlichen Vorschriften fehlen. Wer sich von 
großen Unternehmen bezahlen läßt, kann sein Mandat nicht mehr frei und unabhängig 
ausüben. Solches Verhalten ist und bleibt ein krasser Verstoß gegen elementare Grund
sätze der Demokratie.

Brok ist natürlich nicht der einzige Abgeordnete mit finanziellen Interessen an den Ent
scheidungen europäischer Organe. So arbeiten einige britische Mandatsträger für die Fi
nanzbranche in der Londoner City,  Luxemburger  Parlamentarier  stehen im Sold von 
RTL oder CTL-Ufa, und Forza-Italia-Abgeordnete haben Posten im Medienimperium 
des  italienischen  Ministerpräsidenten  Silvio  Berlusconi.  In  den Selbstauskünften  der 
Abgeordneten findet sich davon allerdings keine Spur. Der CDU-Abgeordnete  Klaus-
Heiner Lehne hat als Koordinator der Konservativen im Rechtsausschuß einen Schlüs
selposten. In der letzten Legislaturperiode hat er die EU-Übernahmerichtlinie zu Fall 
gebracht. Lehne ist in einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei tätig und gefragter Firmenbe
rater.

Was Broks Verhalten aber noch über das anderer Lobbyabgeordneter hinaushebt, ist die 
Skrupellosigkeit, mit der er seine exzellenten Verbindungen nutzt, um kritische Medien
berichte  zu unterbinden.  Lutz Mücke enthüllt  in  Message,  einer  Fachzeitschrift  für 
Journalismus,  detailliert,  wie  Brok  durch  polternde  Ausfälle  gegen  recherchierende 
Journalisten und durch Anrufe bei deren Chefredakteuren massiven Druck ausübt. Da
bei wird auch der lange Arm in die Chefetagen von Zeitungen und Rundfunksendern 
ausgespielt,  an  denen  BERTELSMANN beteiligt  ist.  Und  nicht  nur  in  diese:  Hajo 
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Friedrich,  FAZ-Mann in  Brüssel,  darf  nach eigenen Angaben nur  noch sehr  einge
schränkt für die Frankfurter Allgemeine berichten, seitdem er am 11. Januar 2005 einen 
kritischen Artikel über Brok mit dem Titel »Nebeneinnahmen im Zwielicht« veröffent
licht hat. Brok soll »seine guten Beziehungen in die FAZ-Herausgeberetage genutzt und 
dort gegen Friedrich interveniert« haben.140 Doch nicht immer hatten Broks Interventio
nen Erfolg. Fernsehberichte der ARD und des WDR über Broks zwei Gesichter konnte 
er trotz wütender Proteste und trotz massiver Drohungen »mit seinen wunderbaren Kon
takten« (so WDR-Studioleiter Michael Thamm) nicht verhindern, ebenso wenig die er
wähnten Veröffentlichungen von Hans Leyendecker und Lutz Mücke. Es wird Zeit, daß 
die  BERTELSMANN AG endlich die Konsequenz zieht und nicht länger zuläßt, daß 
die  Demokratieförderung,  die  die  BERTELSMANN-Stiftung sich  auf  die  Fahne ge
schrieben hat, durch die Praxis der BERTELSMANN AG ständig konterkariert wird.
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F.
Reformversuche zum Schlechteren:
Das europäische Abgeordnetenstatut

F.1
Erfolglose Versuche seit 20 Jahren.

Scheitern des Abgeordnetenstatuts auch Anfang 
2004

Seit über zwei Jahrzehnten versucht sich das Europäische Parlament an einem Statut, 
das den Status seiner Mitglieder, besonders in finanzieller Hinsicht, einheitlich regeln 
soll. Ein solches Statut gehört wegen seiner grundlegenden Bedeutung für das Verhält
nis zwischen Bürger und Staat zum Verfassungsrecht im materiellen Sinn. Es muß des
halb in die aktuelle Diskussion um eine europäische Verfassung einbezogen werden. 
Mehrere Vorentwürfe1 sind gescheitert, nicht zuletzt am Widerstand des Rats, der sogar 
einen Gegenentwurf vorlegte,2 sehr zur Entrüstung des Parlaments.3 Im Jahre 2003 war 
es wieder einmal so weit. Das Europäische Parlament beschloß am 3. Juni 2003, die 
Diäten seiner 626 (und inzwischen 732) Mitglieder zu vereinheitlichen4 – auf Rekord
niveau und bestätigte diesen Beschluß nach Stellungnahme der Kommission am 4. Juni 
2003.5 Das Statut sollte gleichzeitig mit der neuen EU-Verfassung in Kraft treten.6 Der 
Rat zögerte allerdings einmal mehr mit seiner Zustimmung. Daraufhin unternahm das 
Parlament kurz vor Weihnachten 2003 einen erneuten Versuch. Das Einverständnis des 
Rats sollte durch Zugeständnisse erkauft werden, die sich bei genauem Hinsehen aber 
als Mogelpackungen erwiesen – bis hin zur Erpressung. Es war deshalb unseres Erach
tens nur konsequent, daß die Regierungen von Deutschland, Frankreich, Österreich und 
Schweden am 26. Januar 2004 mit ihrem Nein die erforderliche Zweidrittelmehrheit im 
Rat verhinderten. Der anstehende Beitritt von zehn neuen Mitgliedstaaten aus Mittel- 
und Osteuropa ließ nun den Geburtsfehler, den die ganze Konstruktion von Anfang an 
aufweist,  die  Vereinheitlichung  der  Heimatgehälter  nämlich,  besonders  deutlich  ins 
Auge springen. Damit war das Abgeordnetenstatut erneut gescheitert. Dazu hat der Ver
fasser dieses Buches durch seine Anfang des Jahres 2004 in englischer und deutscher 
Sprache veröffentlichten  Analysen beigetragen.  Seine Kritik  wurde von den Medien 
aufgegriffen und verbreitet. Sie wurde damit zur Grundlage der kritischen Berichterstat
tung im Inland und Ausland.

Das Europäische Parlament hatte seinen Plan trotzdem nicht aufgegeben und in der Mit
te 2004 beginnenden Wahlperiode einen neuen Anlauf unternommen, der schließlich 
auch Erfolg hatte. Das Parlament erhielt zu einer immerhin etwas abgespeckten Version 
Mitte 2005 schließlich die Zustimmung des Rates. Das Statut wird allerdings erst zu Be
ginn der nächsten Wahlperiode, also im Jahre 2009, in Kraft treten. Dabei verschließt 
Brüssel aber die Augen vor den unsäglichen Konsequenzen der Regelung: Für fast alle 
Abgeordneten  werden  sich  hohe Gehaltssteigerungen  ergeben.  Sie  werden in  vielen 
Ländern weniger Steuern zahlen als ihre Wähler. Abgeordnete aus den Beitrittsländern 
werden voraussichtlich  mehr  verdienen als  ihre Ministerpräsidenten.  Und die  größte 
Ungeheuerlichkeit:  Die völlig überzogenen Spesenregelungen, die auf nichtveröffent
lichten Erlassen des Parlamentspräsidiums beruhen und den Abgeordneten durch so be
zeichnete Pauschalregelungen riesige steuerfreie Nebeneinnahmen ermöglichen, beste
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hen fort und sollen selbst nach dem Inkrafttreten des neuen Diätengesetzes zum großen 
Teil weiter gelten.

Zum Skandal im Skandal wurde die heuchlerische Reaktion von Europaabgeordneten 
auf die Kritik. Für das Scheitern ihres Diätencoups Anfang 2004 wurde eine angebliche 
Hetzkampagne bestimmter  Medien verantwortlich  gemacht.  Sprecher  des Parlaments 
manipulierten die Zahlen, täuschten die Öffentlichkeit und diffamierten die Kritiker. Sie 
konstruierten sogar eine richtiggehende Dolchstoßlegende, um vom eigenen Fehlverhal
ten abzulenken. Eine deutsche Boulevardzeitung habe, munitioniert mit falschen Zahlen 
und Argumenten des Verfassers dieses Buches, Druck auf den deutschen und den öster
reichischen Bundeskanzler ausgeübt und sie dadurch in der Vorwahlzeit zum Nein be
wegt, dem sich dann auch zwei andere Mitgliedstaaten anschlossen. Doch es gibt noch 
Richter in Hamburg: Die gezielte Desinformation durch das Parlament, die der Verfas
ser ebenfalls aufgedeckt hatte, wurde auf Grund einstweiliger Verfügungen des Landge
richts Hamburg gestoppt.

Im Folgenden soll der Kampf um das Statut geschildert werden. Dabei wird nicht nur 
sein Inhalt ausgebreitet,  sondern auch die politisch-publizistische Auseinandersetzung 
und ihr Einfluß auf die öffentliche Meinung nachgezeichnet.

Wenn Abgeordnete ihren finanziellen Status regeln, also in eigener Sache entscheiden, 
stellt sich ein besonderes Kontrollproblem. Hier sei Öffentlichkeit »die einzige wirksa
me Kontrolle«,  hat  das  Bundesverfassungsgericht  in  sein  Diätenurteil  von 1975 ge
schrieben. Auf Europaebene besteht zwar mit dem Ministerrat ein mögliches Gegenge
wicht.  Andererseits  scheint  die  öffentliche  Kontrolle  des  »Raumschiffs  Brüssel« nur 
schwach  ausgeprägt.  Beide  Kontrollinstanzen  mußten  in  Sachen  Abgeordnetenstatut 
denn auch erst »zum Jagen getragen« werden.
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F.2
Einheitliches Heimatgehalt für Europaabgeordne

te?

F.2.1
Die derzeitige Regelung

Europaparlamentarier werden von Anfang an aus zwei Quellen bezahlt: In ihrer Heimat 
bekommen sie dasselbe Gehalt (und meist auch dieselbe Altersversorgung) wie die Mit
glieder ihrer nationalen Parlamente. Das wird in 25 nationalen Diätengesetzen geregelt.

Zusätzlich zu diesem Heimatgehalt haben sich die EU-Abgeordneten großzügige und 
für alle einheitliche Zusatzleistungen und Versorgungen aus dem europäischen Haushalt 
bewilligt. Alle Abgeordneten erhalten ein steuerfreies Tagegeld von derzeit 268 Euro 
pro Tag, eine üppige Versorgung bei Krankheit des Abgeordneten und seiner Familie 
und monatlich bis zu 14.865 Euro für Mitarbeiter, von ihren eingerichteten Büros ganz 
abgesehen. Hinzu kommt eine steuerfreie Kostenpauschale von monatlich 3785 Euro. 
Alles zusammen kann einen Gesamtbetrag von über 20.000 Euro im Monat ergeben, 
wobei die Kostenerstattung für Flug- und Pkw-Reisen nach Straßburg und Brüssel noch 
nicht einbezogen ist. Dies wurde bereits ausführlich erörtert (siehe S. 179 f.). Im Fol
genden geht es um die Frage, ob die vorgesehene Vereinheitlichung der Heimatgehälter 
der Abgeordneten überhaupt sinnvoll ist.

F.2.2
Der Geburtsfehler des Statuts:

Gleiche Behandlung von Ungleichem
Kern  des  Statuts  ist  die  Einführung  eines  einheitlichen  Heimatgehalts 
(»Entschädigung«)  für  alle  Europaabgeordneten,  unabhängig davon,  woher  sie  kom
men. Das mag zunächst harmlos klingen. Ja, es könnte auf den ersten Blick vielleicht 
sogar gerecht erscheinen, allen EU-Parlamentariern dasselbe Gehalt zu zahlen. Die An
gleichung auf hohem Niveau führt in Wahrheit aber zu horrenden, für die Bürger Euro
pas nicht mehr akzeptablen Konsequenzen.7

214



F.2.2.1
Sprengen des nationalen Gehaltsgefüges:

EU-Parlamentarier mit dreifachem Ministerpräsidentengehalt

Der 2004 gescheiterte Statutsentwurf hatte vorgesehen, daß Europaabgeordnete ein Ein
heitsgehalt  in Höhe von 50% der Grundbezüge eines Richters am Europäischen Ge
richtshof erhalten sollten.  Das wären 9053 Euro im Monat gewesen. Das Statut von 
2005, das 2009 in Kraft tritt, sieht 38,5% der Richterbezüge vor. Das sind nach derzeiti
gem Stand rund 7000 Euro. Dafür fällt aber der Eigenbeitrag des Abgeordneten zur Al
tersversorgung, der im Entwurf von 2003 vorgesehen war und rund 1200 Euro betragen 
hätte, weg. Zudem sollen die sogenannten Parteisteuern abgeschafft werden (Art. 9 Abs. 
3 Statut), die die meisten Abgeordneten derzeit an ihre Parteiorganisationen abführen 
müssen und die bei deutschen EU-Abgeordneten im Durchschnitt rund 500 Euro ausma
chen. Das rechtlich zu unterbinden, ist, wie es in der Begründung des Statuts heißt, »er
forderlich,  weil  Parteien häufig erwarten«, daß ein Teil  der Entschädigung »für ihre 
Zwecke verwendet wird. Diese Form der Parteienfinanzierung ist zu verurteilen«.8

Auch die 7000 Euro, die von Jahr zu Jahr mit den Beamtenbezügen steigen werden, füh
ren also dazu, daß die meisten EU-Abgeordneten eine Erhöhung ihrer Gehälter erfahren 
werden.  Besonders  krass  wird die  Einkommensteigerung für  Europaabgeordnete  aus 
Ländern  mit  niedrigem  Lebensstandard  und  bescheidenem  Einkommensniveau.  Sie 
werden in Zukunft ein Vielfaches ihrer Kollegen in den nationalen Parlamenten verdie
nen. So werden – etwa gleiche Einkommensentwicklungen unterstellt – spanische Mit
glieder des EU-Parlaments, die ein relativ niedriges Heimatgehalt bekommen, weil die 
Mitglieder des spanischen Parlaments in Madrid auch nicht mehr erhalten, in Zukunft 
ihr Einkommen mehr als verdoppeln. Bei den neuen Mitgliedstaaten wird die Erhöhung 
noch viel gewaltiger ausfallen: Europaabgeordnete etwa aus Slowakei werden mehr als 
achtmal so viel verdienen wie ihre Kollegen im nationalen Parlament und 27-mal so viel 
wie Durchschnittsverdiener ihres Landes. In vielen Ländern werden EU-Parlamentarier 
sogar mehr verdienen als ihre nationalen Minister, so etwa in Spanien, von den neuen 
Mitgliedsländern ganz zu schweigen. Dort können die Bezüge von Europaabgeordneten 
sogar die von Ministerpräsidenten und Staatspräsidenten bei weitem in den Schatten 
stellen. Polnische, estnische oder slowakische EU-Abgeordnete können sogar mehr als 
das doppelte Gehalt ihrer Ministerpräsidenten9 und zwanzig oder fünfundzwanzig mal 
so viel wie Durchschnittsverdiener in ihren Ländern erhalten. Sie werden zum Krösus 
im eigenen Land. Das Parlamentsmandat kann wirtschaftlich einem Lottogewinn gleich
kommen. Das gilt auch für die Pension: Ein EU-Abgeordneter wird schon nach einer 
fünfjährigen Legislaturperiode  eine  Anwartschaft  auf  Altersversorgung in  Höhe von 
über 1200 Euro (nach derzeitigem Stand) erwerben, so viel wie vier Durchschnittsver
diener  zusammen in  den meisten  Beitrittsländern  als  Aktivengehalt  bekommen.  Das 
sind dann wirklich Abgeordnetenverhältnisse wie im Schlaraffenland. Die Bürger dieser 
Länder allerdings dürften dafür voraussichtlich nicht das geringste Verständnis haben – 
und diejenigen, die das Ganze vornehmlich bezahlen müßten, die Steuerzahler Europas, 
erst recht nicht.

Das Europäische Parlament versucht diesen Einwand zu kontern, indem es jedem Mit
gliedstaat die Option eröffnet, ihre EU-Abgeordneten für eine Übergangszeit von zwei 
Wahlperioden niedriger zu bezahlen (Art. 29 Abs. 1 des Statuts). Doch diese Regelung 
hat einen Pferdefuß. Wer von der Option Gebrauch macht, wird fiskalisch bestraft. Der 
betreffende Staat muß seine EU-Vertreter dann nämlich aus seinem eigenen nationalen 
Haushalt finanzieren (Art. 29 Abs. 3), während die Diäten aller anderen EU-Abgeordne
ten aus dem Europabudget bezahlt werden. Die Beitrittsländer wären deshalb schlecht 
beraten, wenn sie darauf eingingen. Die Option steht somit nur auf dem Papier. Das 
wurde übrigens auch in Brüssel hinter vorgehaltener Hand nicht anders gesehen: In ei
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nem »non-paper« der schwedischen Ratspräsidentschaft von 2001 war ausdrücklich be
tont  worden,  die  Belastung  des  eigenen  nationalen  Haushalts  würde  Mitgliedstaaten 
»davon abhalten«, von solchen Optionen Gebrauch zu machen.10

F.2.2.2
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit?

Das Europäische Parlament versucht die Vereinheitlichung der Gehälter mit dem Prin
zip  »Gleicher  Lohn für  gleiche  Arbeit«11 und dem Verbot  von Diskriminierung  aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit (Art. 12 EGV) zu begründen. Dabei wird aber überse
hen, daß die Entschädigung für den Unterhalt der Abgeordneten und ihrer Familien zu 
Hause bestimmt ist, weil es für das Leben und Arbeiten in Straßburg und Brüssel ja 
großzügige Zahlungen aus dem Parlamentshaushalt gibt, die alle Parlamentarier in glei
cher Höhe erhalten. In Ländern mit niedrigem Preis- und Einkommensniveau, vor allem 
also in den Beitrittsländern, hat die Einheitsentschädigung einen entsprechend höheren 
realen Wert.12 Die Verhältnisse in den zehn Beitrittsstaaten sind deshalb völlig andere 
als  etwa in der Bundesrepublik Deutschland. Der Gleichheitssatz  gebietet  aber nicht 
nur, Gleiches gleich, sondern verlangt auch, relevante Unterschiede zu berücksichtigen, 
das heißt ungleiche Sachverhalte verschieden zu behandeln. Mit anderen Worten: Der 
Gleichheitssatz verbietet auch, Ungleiches gleich zu behandeln.13 Die Gewährung eines 
einheitlichen  Heimatgehalts  und  einer  einheitlichen  Pension  behandelt  Ungleiches 
gleich und widerspricht damit dem Gleichheitssatz. Die Situation der Abgeordneten aus 
25 Mitgliedstaaten ist nun einmal völlig unterschiedlich.

Ein Beispiel: Das Statut wird etwa Europaabgeordneten aus Großbritannien das Dreifa
che  des  Durchschnittseinkommens  ihrer  Wähler  verschaffen,  Europaabgeordnete  aus 
Litauen und der Slowakei aber das Fünfundzwanzigfache. Das ist einfach unanständig 
und für die Repräsentierten inakzeptabel. Das gilt auch für die Ruhegehälter, die nach 
dem Ende des Straßburger Mandats anfallen (siehe S. 191 f.) und deshalb in der Regel 
allein im Heimatland konsumiert werden; hier besteht erst recht kein Grund für eine 
Vereinheitlichung.14 Die noch bis 2009 geltende Regelungsstruktur, die EU-Abgeordne
ten dieselben Heimatgehälter wie ihren nationalen Kollegen gibt, ist deshalb völlig in 
Ordnung und sollte eigentlich beibehalten werden.

F.2.2.3
Ein Parlament von 25 Völkern

Daß die Vereinheitlichung der Gehälter von EU-Abgeordneten in Wahrheit ein Fremd
körper im System der europäischen Verträge ist, zeigt sich auch darin, daß das Europäi
sche Parlament nicht etwa ein einheitliches europäisches Volk vertritt. Es besteht viel
mehr  »aus  Vertretern  der  Völker  der  in  der  Gemeinschaft  zusammengeschlossenen 
Staaten«, wie es ausdrücklich in Art. 189 EG heißt.15 Deutsche EU-Abgeordnete vertre
ten also das deutsche Volk, französische Abgeordnete das französische, und polnische 
EU-Abgeordnete vertreten das polnische Volk. Das bedeutet aber, daß die Abgeordne
ten sich, auch was ihre Bezahlung anlangt, nach dem Referenzrahmen ihres jeweiligen 
Herkunftslandes richten sollten und nicht nach einheitlichen gesamteuropäischen Maß
stäben, die es ebenso wenig gibt wie ein einheitliches europäisches Volk.
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F.2.2.4
25 Wahlrechte

Es besteht auch kein einheitliches europäisches Wahlrecht. Europaabgeordnete werden 
nach 25 unterschiedlichen nationalen Wahlgesetzen gewählt.16 Die Wahl erfolgt in je
dem der 25 Mitgliedstaaten gesondert – nach nationalen Listen. Auch der Grundsatz der 
Gleichheit der Wahl ist offensichtlich nicht gewahrt, weshalb dieser Grundsatz im euro
päischen Wahlakt ja auch ganz bewußt nicht mit aufgeführt ist.17 Deshalb repräsentieren 
die Abgeordneten aus den verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich viele Männer 
und Frauen, und das soll auch in Zukunft so bleiben. Es besteht also beim wichtigsten 
demokratischen Akt, nämlich bei der Wahl, die den Abgeordneten und dem Parlament 
insgesamt ihre Legitimation verschaffen soll, gar keine Gleichheit der Wähler und Ab
geordneten der verschiedenen Völker, sondern nur Gleichheit unter den Abgeordneten 
ihres  jeweiligen  Wahlvolkes.  Angesichts  der  krassen  Ungleichheit  der  Wahl  besteht 
auch nicht die geringste Veranlassung, ausgerechnet die Heimatgehälter der Abgeordne
ten zu vereinheitlichen, die für den – von Land zu Land ganz unterschiedlich aufwendi
gen – Lebensunterhalt  der Abgeordneten und ihrer Familie  zu Hause bestimmt sind. 
Konsequenterweise kann sich das Gleichheitsgebot richtigerweise nur auf die Bezüge 
der Abgeordneten des jeweiligen Volkes beziehen. Die angestrebte allgemeine Anglei
chung der Gehälter aller Abgeordneten, unabhängig davon, in welchem Land sie ge
wählt sind, steht damit in Widerspruch.

F.2.2.5
Kein Angleichungsgebot aus Art. 190 EGV

Art. 190 Abs. 5 EG-Vertrag schreibt auch keineswegs ein einheitliches, gleich hohes 
Heimatgehalt für alle EU-Abgeordnete vor. Art. 190 Abs. 5 EG lautet:18

Das Europäische Parlament legt nach Anhörung der Kommission und mit Zu
stimmung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, die Regelun
gen und allgemeinen Bedingungen für die Wahrnehmung der Aufgaben sei
ner Mitglieder fest. Alle Regelungen und Bedingungen, die die Steuerregelung 
für die Mitglieder oder ehemaligen Mitglieder betreffen, sind vom Rat einstim
mig festzulegen.

F.2.2.6
Abgeordnete sind keine Beamten

Auch die immer wieder bemühte Parallele zu EU-Beamten, die schon lange gleich hohe 
Gehälter erhalten, egal aus welchem Mitgliedstaat sie kommen, ist nicht stichhaltig und 
kann die Angleichung von Abgeordnetengehältern nicht rechtfertigen. Beamte und ihre 
Familien wohnen in der Regel das ganze Jahr in Brüssel, so daß sich ihre Bezahlung den 
dort bestehenden und für alle gleichen Standards an Einkommen und Lebenshaltung an
passen müssen. Hinzu kommt, daß die Beamten keine einheitlichen, zusätzlichen Tage
gelder erhalten und nicht unbeschränkt viele EU-bezahlte Heimreisen in Anspruch neh
men dürfen. Deshalb ist es gerecht, ihnen allen ohne Rücksicht auf ihr Herkunftsland 
dasselbe Gehalt zu zahlen. Dagegen haben Abgeordnete ihren Lebensmittelpunkt nach 
wie vor überwiegend in ihrem jeweiligen Heimatland, wo auch ihre Familien zu Hause 
sind und wo auch sie selbst einen großen Teil des Jahres leben und arbeiten. Leben die 
EU-Beamten dagegen in einem anderen Land als Brüssel, so werden ihre Einkommen – 
entsprechend den dortigen Lebenshaltungskosten – entsprechend erhöht oder gesenkt. 
Auch diese Indexierung spricht gegen einheitliche Gehälter für alle Abgeordnete unab
hängig von ihrem Heimatland.
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Zudem werden Beamte – anders als Abgeordnete – nicht von den Bürgern ihres Heimat
landes gewählt, als deren Repräsentanten und Exponenten sie fungieren. Eine übermä
ßig hohe Bezahlung von Europaabgeordneten würde – gerade in den ärmeren Ländern – 
die EU noch viel weiter von den Bürgern entfernen, als dies heute schon der Fall ist – 
und das ausgerechnet beim Parlament, das eigentlich den direktesten Kontakt zu den 
Bürgern haben sollte.

F.2.2.7
Verkehrter Ansatz

Die Vereinheitlichung der Heimatgehälter von Europaabgeordneten stellt somit einen 
von Grund auf falschen Ansatz dar, solange sich die Einkommensverhältnisse und Le
bensstandards in  der Europäischen Union nicht  angeglichen haben und solange kein 
gleiches Wahlrecht besteht. Dies wird voraussichtlich noch Jahrzehnte so bleiben, selbst 
wenn das Sozialprodukt der östlichen Staaten doppelt oder dreifach so rasch wachsen 
sollte wie das der westlichen. Dennoch hat es das Straßburger Parlament, das diesen 
Ansatz von Anfang an verfochten hatte,19 geschafft, das suggestive Schlagwort »Glei
ches Geld für gleiche Arbeit« in den Köpfen vieler Menschen zu verankern, auch in den 
Köpfen vieler Straßburger und Brüsseler Journalisten. Der Vereinheitlichungsgrundsatz 
hat aus der Sicht von Abgeordneten auch den Vorteil,  daß sich damit scheinbar jede 
Diätenerhöhung rechtfertigen läßt. So antwortete der Berichterstatter des Europäischen 
Parlaments zum Abgeordnetenstatut auf die Frage, ob er die im Statutsentwurf von 2003 
geplante Erhöhung der Entschädigung für deutsche EU-Abgeordnete für angebracht hal
te:

Wir reden nicht über eine Erhöhung der Diäten, sondern wir reden über eine 
Harmonisierung der Entschädigung. Das ist etwas ganz anderes.20

Praktisch läuft die Vereinheitlichung dann leicht auf den größten (oder jedenfalls einen 
sehr großen) gemeinsamen Nenner hinaus. Denn sonst drohen zu viele Abgeordnete ihre 
Zustimmung zu versagen.

Die  Unhaltbarkeit  des  Vereinheitlichungsansatzes  wurde in  voller  Schärfe  allerdings 
erst deutlich, seitdem Beitrittsländer in den Blick gekommen sind, deren Einkommen 
nur einen Bruchteil desjenigen westlicher Länder beträgt, und seitdem unsere Untersu
chung das ganze Ausmaß der Einkommensdivergenzen publik gemacht hat.
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F.3
Dubiose Maßstäbe

Dennoch sollen die Gehälter vereinheitlicht werden, wenn auch erst ab 2009. Der Be
trag  steht  allerdings  nicht  im  Statut,  sondern  ergibt  sich  aus  einem  komplizierten 
Schlüssel. Das Gehalt von EU-Abgeordneten soll nach Art. 10 des Statuts 38,5% des 
Grundgehalts  eines  Richters  am  Europäischen  Gerichtshof  betragen,  der  seinerseits 
112,5% des Grundgehalts der höchsten Stufe eines Beamten der höchsten Kategorie er
hält. Nach dem Stand von 2005 ergibt diese ziemlich verschachtelte Koppelung einen 
Betrag von rund 7000 Euro. Im Jahre 2005 wird es – aufgrund des Wachstums der Be
zugsgröße – erheblich mehr sein.

Daß es bei der Vereinheitlichung der Diäten für viele nur um die Erhöhung der Entschä
digung geht, signalisiert auch die bisherige Entwicklung: Das Parlament hat die Bezugs
größen, an denen es zur Bestimmung der Diätenhöhe Maß nahm, von Entwurf zu Ent
wurf durch immer neue, immer höhere ersetzt: Ursprünglich war es der (ungewichtete) 
Durchschnitt der Diäten in allen 15 Mitgliedstaaten (das ergab Diäten in Höhe von 5677 
Euro),21 darauf der gewichtete Durchschnitt (6226 Euro),22 dann der Durchschnitt in den 
vier  größten  Ländern  Deutschland,  Frankreich,  Großbritannien  und  Italien  (7420 
Euro),23 dann ein Betrag von 8420 Euro24 und schließlich das halbe Gehalt von Richtern 
des Europäischen Gerichtshofs (9053 Euro).25 Was dabei am Ende herausgekommen 
wäre,  ist  etwas  völlig  anderes  als  die  anfangs  angekündigte  Bildung  eines  Durch
schnitts,26 den das Europäische Parlament ursprünglich noch ausdrücklich als »den ge
rechtesten« Ansatz bezeichnet hatte,27 nämlich eine, zum Teil dramatische, Erhöhung 
für sämtliche Europaabgeordnete mit Ausnahme der Italiener und Österreicher, die aber 
an ihrer hohen Entschädigung hätten festhalten dürfen.

Das Scheitern des Statutsentwurfs von 2003 hat zwar zu einer gewissen Mäßigung ge
führt, indem die Entschädigung nach dem neuen Statut nur noch 38,5% der Richterbe
züge beträgt, also statt gut 9000 Euro rund 7000 Euro. Da aber der im Statutsentwurf 
noch vorgesehene Eigenbetrag  der  Abgeordneten  zur  Altersversorgung wegfällt  und 
Parteisteuern unterbunden werden sollen, ist der Unterschied sehr viel geringer, als es 
auf den ersten Blick erscheint.

Das hohe Gehalt italienischer Abgeordneter, die mit 12.007 Euro scheinbar die europäi
sche Spitze einnehmen, hat dem Parlament stets als Argument für die Anhebung der 
Diäten gedient. Dabei wurde jedoch verschwiegen, daß Italien – im Gegensatz zu ande
ren Mitgliedstaaten – seinen EU-Abgeordneten keinerlei Altersversorgung zubilligt und 
deshalb ersatzweise die EU einspringt.28 Das relativiert  die Höhe der Aktivenbezüge 
ganz erheblich. Ähnliches gilt übrigens für französische EU-Parlamentarier, denen ihr 
Heimatland nur eine ungleich bescheidenere Pension zubilligt als den Mitgliedern der 
Assemblée Nationale.29

Schon immer blickten EU-Parlamentarier ziemlich neidisch auf die hohen Gehälter von 
EU-Beamten und deren automatische Erhöhung von Jahr zu Jahr. Brüsseler Beamte ver
dienen sehr viel mehr als etwa deutsche Beamte. Vor diesem Hintergrund scheinen auch 
EU-Abgeordnete nichts Anstößiges dabei zu finden, ihre Kollegen in den nationalen 
Parlamenten  finanziell  auszustechen,  auch  wenn  Abgeordnete  und  Beamte  sich  in 
Wahrheit gerade in diesem Punkt nicht vergleichen lassen.

Wie widersinnig die Erhöhung der Bezüge für die meisten EU-Abgeordneten ist, sieht 
man auch daran, daß das Europäische Parlament sehr viel weniger Kompetenzen besitzt 
als nationale Parlamente. Das wichtigste Gesetzgebungsorgan der EU ist ja nach wie 
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vor der Rat, und das eigentliche Initiativorgan ist die Kommission, und daran würde 
sich auch dann nichts Grundsätzliches ändern, wenn die geplante EU-Verfassung und 
die darin vorgesehene weitere Aufwertung des Parlaments doch noch zustande käme. 
Die Niederlande haben daraus die Konsequenz gezogen: Ihre Europaabgeordneten ver
dienen ganz bewußt deutlich weniger als die Mitglieder ihres nationalen Parlaments in 
Den Haag,30 sollten durch das Statut nun aber plötzlich mehr als diese erhalten. Bei den 
deutschen Europaabgeordneten kommt hinzu, daß die meisten hierzulande völlig unbe
kannt sind, weil keiner von ihnen direkt in Wahlkreisen, sondern alle nur auf starren 
Listen gewählt werden, auf denen nicht einmal die Kandidaten vollständig aufgeführt 
sind. Daß das Europäische Parlament vielleicht auch deshalb in den Augen vieler Bür
ger kaum mehr Gewicht besitzt als Landtage oder Provinzialvertretungen, signalisiert 
auch die erschreckend geringe Wahlbeteiligung, die bei der letzten Europawahl in man
chen Mitgliedstaaten weniger als 25% betrug.

Sobald das Statut in Kraft tritt, dürfte das Brüsseler »Vorbild« auch Rückwirkungen auf 
die Bezahlung vieler nationaler Parlamentarier entfalten. Ihre massive Erhöhung dürfte 
dann kaum mehr lange auf sich warten lassen. Das neue europäische Abgeordnetensta
tut droht so zum Auslöser einer europaweiten Erhöhungswelle für Politiker zu werden.
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F.4
Koppelung an Richterbezüge

Was in der Bundesrepublik 1995 mit großem Eklat scheiterte, nämlich der Versuch der 
Bundestagsabgeordneten, ihr Gehalt zu erhöhen und an das Gehalt von Bundesrichtern 
anzukoppeln,31 wurde nun für Europaabgeordnete beschlossen. Durch die Koppelung an 
die Bezüge von Richtern des Europäischen Gerichtshofs wird eine automatische, von 
der Öffentlichkeit unbemerkte Anhebung von Jahr zu Jahr bewirkt.32 Wie undurchsich
tig das Ganze dadurch wird und wie sehr die Befürchtung heimlicher Erhöhungen zu
trifft, zeigte sich über die Jahreswende 2003/04 darin, daß über die wahre Höhe des ge
planten Gehalts von EU-Abgeordneten lange Verwirrung herrschte und nicht einmal der 
Berichterstatter des Parlaments die beträchtliche Erhöhung zum 1. Januar 2004 bemerkt 
hatte.

Die Anlehnung an Richterbezüge ist auch aus einem anderen Grund inadäquat und ver
gleicht Äpfel mit Birnen: Richter dürfen grundsätzlich keine Nebentätigkeit ausüben, 
während für Abgeordnete keinerlei Einschränkung besteht. Die offizielle Begründung 
für die geplante Höhe der Entschädigung und ihre Koppelung an Richterbezüge, daß 
nämlich der Abgeordnete »auf eine private berufliche Laufbahn« verzichte,33 trifft in 
den vielen Fällen, in denen Abgeordnete ihren Beruf ganz oder teilweise fortführen, also 
nicht oder nur mit Einschränkungen zu. Im Falle von Lobbyisten wird ihre »private be
rufliche Laufbahn« sogar umgekehrt  durch das Abgeordnetenmandat  oft  erst  ermög
licht.
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F.5
Luxusaltersversorgung

F.5.1
Überblick

Die einheitliche Entschädigung schlägt auch auf das Ruhegehalt wegen Alters oder In
validität, auf die Hinterbliebenenversorgung und auf das Übergangsgeld durch. Was für 
die Entschädigung gesagt wurde, gilt in noch stärkerem Maße für die Versorgung: Hier 
macht die Vereinheitlichung der Beträge auf hohem Niveau unabhängig vom Herkunfts
land erst recht keinen Sinn. Ruhegehalt, Versorgung und Übergangsgeld werden sämt
lich von Personen bezogen, die nicht mehr im Parlament in Straßburg oder Brüssel aktiv 
sind, sondern als ehemalige Parlamentarier und deren Familien oder Hinterbliebene aus
schließlich in ihrem Heimatland leben und allein dort ihren Lebensmittelpunkt haben. 
Der zutreffende Referenzrahmen für ihr Einkommen ist also noch viel eindeutiger das 
jeweilige nationale Einkommensniveau der dortigen Bürger und der dortigen Abgeord
neten, das aber eben von Land zu Land riesige Unterschiede auhveisen kann. Deshalb 
ist eine Gleichstellung ehemaliger EU-Abgeordneter mit ihren früheren Kollegen aus 
anderen Herkunftsländern (oder deren Hinterbliebenen) erst recht sinnwidrig. Die ein
heitliche Entschädigung auf sehr hohem Niveau wird vielmehr dazu führen, daß ehema
lige  Europaabgeordnete  und selbst  ihre  Hinterbliebenen  in  vielen  Ländern  sehr  viel 
mehr Geld als aktive nationale Abgeordnete erhalten – und in manchen Ländern sogar 
mehr als  Minister und Regierungschefs. Ruhegehalt,  Versorgung und Übergangsgeld 
werden in vielen Ländern also erst recht schlaraffenländischen Charakter erhalten.

F.5.2
Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung

Das Altersruhegeld wird nach dem Statut ohne Erfordernis einer Mmdestmandatszeit in 
Höhe von 3,5% der Entschädigung je Mandatsjahr ab dem 63. Lebensjahr gezahlt (Art. 
14). (Der Rat und die »Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten« waren für einen Zah
lungsbeginn erst ab dem 65. Lebensjahr eingetreten.34 Die »Gruppe« war zudem von ei
ner erforderlichen Mindestdauer von fünf Abgeordnetenjahren ausgegangen.35 Bundes
tagsabgeordnete müssen mindestens acht Jahre im Parlament gewesen sein.) Nach 20 
Abgeordnetenjahren werden Europaabgeordnete also den Höchstanspruch von 70% der 
Entschädigung erwerben. Das sind nach derzeitigem Stand 4900 Euro monatlich, also 
mehr als aktive nationale Abgeordnete in Schweden und Finnland und sämtliche natio
nalen Abgeordneten der zehn Beitrittsländer zur Zeit erhalten. Da keine Mindestdauer 
festgelegt  ist,  bekommen Abgeordnete  beispielsweise nach zwei  Mandatsjahren eine 
Ruhegehaltsanwartschaft von 7% der Entschädigung, also monatlich 490 Euro und da
mit  mehr,  als  das  Durchschnittseinkommen  in vielen  Beitrittsländern  beträgt.  Hinzu 
kommt im Falle der Invalidität  des Abgeordneten ein sofort  fälliges Ruhegehalt  von 
mindestens 35% der Entschädigung (= 2450 Euro) (Art. 15) und eine großzügige Hin
terbliebenenversorgung (Art.  17),  die auch bei Wiederverheiratung des überlebenden 
Ehegatten erhalten bleibt (Art. 17 Abs. 3 Satz 2) und in deren Genuß auch die Partner 
anerkannter Lebensgemeinschaften kommen (Art. 17 Abs. 9). Die Anrechnung anderer 
Einkünfte  der  Hinterbliebenen,  von der  die  »Gruppe hochrangiger  Persönlichkeiten« 
noch ausgegangen war,36 ist im Statut nicht vorgesehen.
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An der Finanzierung der Ruhegehälter und der Versorgung brauchen sich die Abgeord
neten nicht zu beteiligen. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus öffentlichen Mitteln.

Ob derartige Ruhegehälter und Versorgungen in die allgemeine politische Landschaft 
paßten, schien die Mehrheit des Parlaments wenig zu interessieren. In vielen Ländern 
der Europäischen Union ist – auch aufgrund demographischer Wandlung und allgemei
ner Wachstumsschwäche – die Finanzierung der Renten und Pensionen der Bevölke
rung in Gefahr, so daß zu ihrer Sicherung massive Einschnitte vorgenommen werden 
müssen. In Österreich und Frankreich wurde dagegen sogar gestreikt. Und just zu dieser 
Zeit beschließen europäische Parlamentarier für sich selbst üppige Versorgungen.

F.5.3
Übergangsgeld

Das Übergangsgeld wird nach Ende des Mandats in voller Höhe der Entschädigung von 
derzeit 7000 Euro – je nach Mandatsdauer – 6 bis 24 Monate lang bezahlt (Art. 13). 
(Ursprünglich war eine Höchstdauer von einem Jahr vorgesehen.37) Das Übergangsgeld 
entfällt bei Übernahme eines anderen Parlamentsmandats oder eines öffentlichen Amts 
(Art. 13 Abs. 3); auch die EU-Pension soll angerechnet werden (Art. 16), nicht aber an
dere Einkünfte. Das Übergangsgeld, das »die Zeit zwischen dem Ende des Mandats und 
einem beruflichen Neuanfang überbrücken« soll,38 soll also selbst dann bezahlt werden, 
wenn der ehemalige Abgeordnete ausreichend hohe private Einkommen bezieht, also 
gar keine finanziellen Übergangsprobleme hat. Auch die Pension aus einem früheren 
Amt oder einem anderen Mandat wird regelmäßig nicht verrechnet, obwohl es für ein 
Übergangsgeld in den Ruhestand keinen Grund gibt.
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F.6
Das Steuerprivileg

Das Abgeordnetenstatut wird für viele europäische Volksvertreter nicht nur die Brutto
einkommen erhöhen, sondern erst recht ihre Nettoeinkommen. Dies liegt am Wegfall 
des Eigenbeitrags zur Altersversorgung, den bisher die Abgeordneten der meisten EU-
Länder zu zahlen haben, und an den vorgesehenen steuerlichen Regelungen. Europäi
sche Beamte haben ein eigenes Steuerstatut,39 und das soll nun auch auf die Abgeordne
ten angewendet werden, und zwar auf ihr Gehalt, Ruhegehalt, Übergangsgeld und ihre 
Versorgung (Art. 12 des Statuts). Bisher unterliegen Europaabgeordnete der nationalen 
Besteuerung. (Sämtliche Kostenerstattungen sind ohnehin steuerfrei und bleiben es auch 
in Zukunft.40)

F.6.1
Die politische Sensibilität der Steuerfrage

Eine steuerliche Privilegierung von Abgeordneten ist deshalb so heikel, weil sie nach 
demokratischen Grundsätzen eigentlich denselben Regeln unterworfen sein sollten wie 
die Bürger, und das vor allem im Steuerrecht. Dies war denn auch ein Grund, warum 
die skandinavischen Länder und Großbritannien im Rat früheren Entwürfen nicht zuge
stimmt hatten.41 Im Nizza-Vertrag wurde aus dem Erfordernis der Einstimmigkeit der 
Ratsentscheidung zwar eine Mehrheitsentscheidung gemacht, um die Zustimmung des 
Rats zu erleichtern. Bei Fragen des Steuerrechts bleibt es aber beim Erfordernis der Ein
stimmigkeit (Art. 190 Abs. 5 EG).

F.6.2
Besteuerung der Entschädigung zum halben Satz

Wäre der Statutsentwurf von 2003 in Kraft getreten, hätte zum Beispiel ein deutscher 
Europaabgeordneter nur etwa die Hälfte der Steuern zu zahlen, die für die geplante Ent
schädigung von 9053 Euro nach deutschem Steuerrecht fällig gewesen waren. Dazu hät
ten die Freibeträge für »Werbungskosten und persönliche Aufwendungen« und die Kin
derfreibeträge von Beamten beigetragen, die auch Abgeordnete genießen sollten. Nicht 
zuletzt der öffentlichen Kritik, die durch die Arbeiten des Verfassers ausgelöst wurde, 
ist es zu verdanken, daß das neue Statut Abgeordneten diese Freibeträge nicht mehr ge
währt (Art. 12 Abs. 2).

Um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, verbliebene Steuerprivilegien ihrer 
EU-Abgeordneten zu beseitigen, fügte das Europäische Parlament eine Regelung an, die 
es den Mitgliedstaaten erlauben soll, eine nationale Zusatzsteuer auf die vereinheitlichte 
Entschädigung zu erheben (Art. 12 Abs. 3). Diese Option hatte zum Ziel, den Regierun
gen im Ministerrat die Zustimmung zum Abgeordnetenstatut zu erleichtern. Doch die 
Sache hat  wiederum einen Pferdefuß:  Es besteht keinerlei  Gewähr,  daß die  Staaten, 
wenn das Statut in Kraft tritt, von dieser Möglichkeit auch wirklich Gebrauch machen. 
Zudem wurde in der Plenardebatte  des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 
2003 die Vereinbarkeit einer solchen nationalen Steuer mit europäischem Primärrecht 
nachdrücklich bestritten.42 Inwieweit diese Bedenken durchgreifen, mag hier dahinste
hen.43 In jedem Fall ist zu befürchten, daß die Bedenken zu gegebener Zeit als Argu
ment gegen die Einführung einer nationalen Ergänzungssteuer verwendet werden, so 
daß ihre Einführung erst recht in Frage steht.
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F.6.3
Niedrigbesteuerung von Zusatzeinkommen

Ein weiteres Privileg ergibt sich bei der Besteuerung des Einkommens des Ehegatten 
oder des Zusatzverdienstes, den der Abgeordnete selbst neben seinem Mandatsgehalt 
bezieht. Dazu gehören alle möglichen Arten von Einkommen, zum Beispiel aus freibe
ruflicher, selbstständiger oder abhängiger Tätigkeit, aus Vermietungen und Verpachtun
gen, auch Dividenden und Zinsen. Diese zusätzlichen Einkommen werden zwar der na
tionalen Besteuerung unterworfen, dabei aber so behandelt, als gäbe es das Abgeordne
tengehalt nicht. Der Abgeordnete und sein Ehegatte werden also bei Berechnung der 
Steuer auf Zusatzverdienste etwa nach deutschem Steuerrecht noch einmal die beiden 
Grundfreibeträge erhalten,  obwohl der Abgeordnete auch bei der Besteuerung seines 
Gehalts schon in den Genuß niedriger steuerlicher Anfangssätze kommt. Zudem beweg
ten der Abgeordnete und sein Ehegatte sich in einer niedrigeren Progressionsstufe, als 
wenn das Einkommen aus dem Mandat und die weiteren Einkommen zusammengezählt 
würden (wie das bei einheitlicher Besteuerung nach nationalem Steuerrecht grundsätz
lich der Fall wäre).

Dieser Effekt ergibt eine erhebliche Steuerersparnis, die bei Abgeordneten deshalb so 
sehr ins Gewicht fällt, weil Abgeordnete – anders als Beamte – rechtlich unbeschränkt 
dazuverdienen dürfen. Hinzu kommt, daß solche Zusatzverdienste für Abgeordneten
haushalte im Heimatort in viel größerem Umfang auch faktisch möglich sind als für Be
amtenhaushalte, die regelmäßig in Brüssel oder sonst im Ausland angesiedelt sind und 
für die das europäische Steuerstatut eigentlich gedacht ist. Diese problematischen Zu
satzverdienste sollen nun also auch noch steuerlich besonders begünstigt werden! Das 
Statut behält den Mitgliedstaaten zwar die Möglichkeit vor, »die Entschädigung bei der 
Festsetzung des Steuersatzes für andere Einkommen zu berücksichtigen« (Art. 12 Abs. 
2).44 Ob aber Deutschland oder andere Länder davon Gebrauch machen werden, steht in 
den Sternen. Es ist auch nicht einzusehen, warum die Privilegien für EU-Abgeordnete 
anderer Staaten, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, bestehen bleiben 
sollten, obwohl sie dort genauso unberechtigt sind.
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F.7
Mehrfachbezüge durch Nichtanrechnung

Das Statut begründet zusätzliche Privilegien, indem eine Anrechnung anderer Bezüge 
nicht vorgesehen ist, auch dann nicht, wenn sie aus öffentlichen Kassen fließen. Auf die 
Entschädigung von EU-Abgeordneten will das Statut nur eine Entschädigung aus einem 
anderen gleichzeitig wahrgenommenen Abgeordnetenmandat anrechnen (Art. 11), nicht 
aber zum Beispiel Versorgungsansprüche aus einem früheren Amt als Beamter oder Mi
nister im Heimatland. Ein Beispiel  ist der frühere Landesminister  Jo Leinen (SPD). 
Leinen war neuneinhalb Jahre lang Umweltminister im Saarland und erhält dafür seit 
Vollendung seines 55. Lebensjahres eine hohe Pension. Eine hohe Ministerversorgung 
erhält wohl auch Willi Görlach (SPD) für seine sechsjährige Zeit als hessischer Minis
ter. Ebenso erhält  Werner Langen (CDU) seit seinem 55. Geburtstag im November 
2004 eine hohe Ministerpension, obwohl er das Ministeramt im Land Rheinland-Pfalz 
nicht einmal ein Jahr ausgeübt hat. Das deutsche Abgeordnetengesetz sieht zwar seit 
Beginn der laufenden Wahlperiode des Europäischen Parlaments eine verstärkte An
rechnung der Pension auf die Abgeordnetenentschädigung vor. Diese Regelung wird 
aber die Grundlage entzogen werden, sobald das Statut in Kraft tritt.45

Hinzu kommt beim Ruhegehalt die Nichtanrechnung »von jedem anderen Ruhegehalt« 
(Art. 14 Abs. 3). In seinen Gegenvorstellungen zu einem früheren Entwurf des Statuts 
hatte der Rat zumindest eine Anrechnung von Ruhegehältern durchsetzen wollen, die 
gleichzeitig mit dem Ruhegehalt eines EU-Parlamentariers erworben worden sind.46 Das 
war vom Europäischen Parlament als geradezu »böswilliger« Akt zurückgewiesen wor
den.47 Wer Ruhegehaltsansprüche als früherer Beamter oder Minister hat, wird deshalb 
nach bisherigem Stand beide Versorgungsanspruche ungekürzt kumulieren können.

Zudem werden Zeiten »der Mandatsausübung im Europäischen Parlament oder in einem 
nationalen Parlament«, die nach den einzelstaatlichen Regelungen keinen Anspruch auf 
Ruhegehalt auslösen, »bei der Berechnung des Ruhegehalts auf der Grundlage dieses 
Statuts berücksichtigt« (Art. 28 Abs. 2).

Für bisherige EU-Abgeordnete wird sogar die Möglichkeit geschaffen, ihre bereits nach 
bisherigem Recht erworbene EU-Zusatzversorgung neben der nunmehr neu eingeführ
ten Versorgung zu beziehen (Art. 28). Das kann dazu führen, daß die Versorgung an die 
Entschädigung heranreicht, ja diese sogar übersteigt.
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F.8
Fehlen notwendiger Einschränkungen im Statut

Das Abgeordnetenstatut bringt für die meisten Abgeordneten eine Erhöhung ihrer Be
zahlung (Entschädigung, Versorgung, Besteuerung, Nichtanrechnung). Wer bisher eine 
höhere Entschädigung bezogen hat, wie die Italiener oder Österreicher, kann diese auch 
nach Inkrafttreten des Statuts behalten (Art. 25). Dagegen fehlen zumeist Einschränkun
gen im Statut, obwohl sie dringend erforderlich wären. Das läuft auf »Rosinenpickerei« 
hinaus.

F.8.1
Kostenerstattung ohne Belege

So fehlen im Statut vor allem konkrete Regelungen über die Erstattung mandatsbeding
ter Kosten. Zwar wird der Anspruch der Abgeordneten »auf Erstattung der Kosten, die 
ihnen durch die Ausübung des Mandats entstehen«, dem Grunde nach ausdrücklich nie
dergelegt (Art. 20 Abs. 1). Deren Ausgestaltung und Höhe soll aber weiterhin allein 
vom Parlament (Art. 20 Abs. 4), das heißt praktisch: vom Parlamentspräsidium,48 und 
damit unter Ausschluß der Öffentlichkeit festgelegt werden. Auch die pauschale Erstat
tung wird abgesegnet (Art. 20 Abs. 3). Der Rat hatte dagegen ursprünglich konkrete Re
gelungen in seinen Gegenentwurf eines Abgeordnetenstatuts aufgenommen.49 Dies lehn
te das Parlament aber ab und entzog die Kostenerstattungsregelungen damit der Zustim
mungsbedürftigkeit durch den Rat und der Kontrolle durch die Kommission und die Öf
fentlichkeit.  Abgesehen von der rechtlichen Fragwürdigkeit  dieses Verfahrens, ergibt 
sich dabei auch ein gravierendes politisches Problem. Denn so behalten sich die Parla
mentarier die Möglichkeit vor, sich durch überhöhte Festsetzungen von Pauschalen ein 
verschleiertes zusätzliches Entgelt zu verschaffen, wie dies auch bisher schon vielfach 
erfolgt: etwa durch Gewährung der allgemeinen Kostenpauschale von monatlich 3785 
Euro auch an Abgeordnete, die gar kein Büro außerhalb von Straßburg oder Brüssel un
terhalten oder durch Einsparung des pauschalen Tagegeldes von 268 Euro durch Billig
übernachtungen. Der Rat und die »Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten« wollten die 
Erstattung nur auf Einzelnachweis erlauben. Die Beschäftigung von Mitarbeitern wird 
vom Statut abgesegnet (Art. 21), ohne daß aber die Einstellung von Ehegatten und Ver
wandten auf Parlamentskosten unterbunden würde.

Das neue Statut untersagt zwar die Spesenreiterei bei Abrechnung der Flugkosten, in
dem nach Art. 20 Abs. 4 »für Reisen zu und von den Arbeitsorten und für sonstige 
Dienstreisen ... die tatsächlich entstandenen Kosten« erstattet werden. Selbst dieser of
fensichtliche Mißstand wird aber erst mit Inkrafttreten des Statuts, also im Jahre 2009, 
beseitigt.50 Es spricht jedem Rechtsgefühl Hohn, daß die jahrelange mißbräuchliche Pra
xis nicht schon längst beseitigt wurde. Den selbst geschaffenen und am Leben gehalte
nen Mißstand jetzt auch noch weitere Jahre beizubehalten, erscheint unerträglich.

Man versucht in Brüssel, die Spesenreiterei bei den Flugkosten als legitime Kompensati
on für EU-Abgeordnete mit niedrigerem Einkommen, etwa aus Spanien, Portugal und 
den ost- und mitteleuropäischen Mitgliedstaaten, zu rechtfertigen, ja man sieht darin ge
radezu ihren  eigentlichen  Sinn.  Diese  Argumentation  kann aber  schon deshalb  nicht 
überzeugen, weil sie nicht rechtfertigen kann, warum zum Beispiel auch Abgeordnete 
aus Deutschland oder Italien in den Spesengenuß kommen. Das Argument ermangelt 
aber auch sonst gänzlich der Grundlage, weil die Abgeordneten vor Ort, also in Brüssel 
oder Straßburg, neben ihrem heimischen Gehalt schon immer völlig gleiche, und zwar 
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sehr großzügige Entschädigungen erhalten, so daß es eines Ausgleichs gar nicht bedarf. 
Es besteht weder eine Veranlassung, zusätzlich auch noch das Heimatgehalt der Abge
ordneten auf hohem Niveau anzugleichen und damit das Gehaltsgefüge von Politikern 
innerhalb  der  meisten  Mitgliedstaaten  völlig  durcheinander  zu  bringen,  noch  besteht 
Veranlassung für einen Ausgleich durch überzogene Spesen. Man kommt deshalb nicht 
darum herum, die Spesenreiterei als das zu bezeichnen, was sie ist: legalisierter Betrug, 
der unter keinem Aspekt zu rechtfertigen ist.

F.8.2
Keine Vorkehrungen gegen Lobbygelder

Zusatzverdienste und Interessentenzahlungen schränkt das Statut mit keinem Wort ein. 
Selbst Zahlungen von Lobbyisten, für die Abgeordnete ihre Unabhängigkeit verkaufen, 
unterwirft das Statut keiner Begrenzung, nicht einmal einer Veröffentlichung.51 Die Be
stimmungen der Geschäftsordnung des Parlaments sind unzureichend.
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Anmerkungen zu: F. Reformversuche zum Schlechteren

01 Vgl. z.B. die Entschließung des Parlaments vom 03.12.1998, in deren Anhang sich
der Entwurf eines Statuts findet. Entschließung zu dem Entwurf eines Statuts für die
Abgeordneten des Europäischen Parlaments vom 03.12. 1998, A 4-0426/98.

02 Entwurf des Rates für einen Beschluß des Europäischen Parlaments über das Statut für 
die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vom 26.04.1999, PE 278.414/BUR.

03 Bericht über den Entwurf eines Statuts für die Abgeordneten des Europäischen
Parlaments vom 03.05.1999, PE 230.783/end.

04 Entwurf eines Beschlusses des Europäischen Parlaments zur Annahme des Abgeordne
tenstatuts des Europäischen Parlaments vom 03.06.2003. Die Abstimmung erfolgte mit 
294 Ja-, 171 Nein-Stimmen und 59 Enthaltungen. Dafür stimmten die meisten Mitglieder 
der beiden größten Fraktionen, also der PPE-DE (Fraktion der Europäischen Volkspartei 
[Christdemokraten] und europäischen Demokraten) und der PSE (Fraktion der Sozialde
mokratischen Parteien Europas). Dagegen stimmten oder enthielten sich der Stimme die 
meisten Mitglieder der drei kleineren Fraktionen ELDR (Fraktion der Liberalen und
Demokratischen Partei Europas), Verts/ALE (Fraktion der Grünen/Freie Europäische
Allianz) und GUE/NGL (Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/
Nordische Grüne Linke). Auch die britischen Abgeordneten stimmten dagegen.

05 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Annahme des Abgeordnetenstatuts vom 
04.06.2003. Die Abstimmung erfolgte – nach einem Appell des Parlamentspräsidenten 
Cox, die Position des Parlaments gegenüber dem Rat durch eine möglichst große
Geschlossenheit zu stärken (Cox, Protokoll der Parlamentssitzung vom 03.06.2003) –
mit 323 Ja-, 167 Nein-Stimmen und 36 Enthaltungen.

06 Im Schlußartikel des Statutsentwurfs ist vorgesehen, daß das Statut nach Zustimmung
des Rats »gleichzeitig mit den Änderungen der Verträge in Kraft« tritt, »die auf Grund 
der Arbeiten des Europäischen Konvents beschlossen werden« (Art. 38 Abs. 1).

07 Siehe auch die Warnung des Ratspräsidenten Haarder in der Sitzung des Europäischen 
Parlaments vom 04.12.2002: Die Diskussion um das Abgeordnetenstatut könne »Anlaß 
für sehr schädliche Debatten sein, nicht zuletzt in den neuen Mitgliedstaaten. Es ist 
schlimm, wenn die Wähler dieses Parlament mit Gleichgültigkeit strafen. Leider tun dies 
allzu viele von ihnen. Dies zeigt sich daran, daß sie sich nicht an den Wahlen beteiligen. 
Noch schlimmer ist es, wenn die Wähler in den neuen Mitgliedstaaten, wenn sie das erste 
Mal ihre Stimme abgeben, gleichzeitig eine Debatte über das Abgeordnetenstatut auf den 
Titelseiten ihrer Zeitungen sehen. Dann nämlich besteht die Gefahr, daß eine Vielzahl 
von Wählern das Parlament nicht nur mit Gleichgültigkeit, sondern mit Verachtung
strafen wird, und dies ist das Schlinimste, was geschehen kann.«

08 Erwägungsgrund 12.

09 Der Pole Andrzej Galazewski, im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF, »heute journal« 
vom 12.01.2004, 21.45 Uhr) angesprochen darauf, daß polnische EU-Abgeordnete in
Zukunft dreimal so viel wie ihre Ministerpräsidenten verdienen sollten, zeigte wenig
Verständnis für die Kritik: Banker verdienten manchmal noch mehr, und außerdem
müßten EU-Abgeordnete in Brüssel leben. Daß es dafür ein gut bemessenes Tagegeld 
von 268 Euro pro Tag gibt und daß polnische Abgeordnete von ihrer monatlichen Kos
tenpauschale von 3785 Euro – angesichts des sehr viel niedrigeren heimischen Preisnive
aus (und der zusätzlichen Erstattung von Mitarbeiterkosten) – einen großen Teil zur
persönlichen Verfügung übrig behalten werden, sagte er nicht, ebenso wenig, daß die Fa
milien der Abgeordneten zu Hause leben und der Abgeordnete selbst einen großen Teil 
des Jahres ebenfalls zu Hause lebt und arbeitet. Galazewski war polnischer Beobachter 
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beim Europäischen Parlament. Er wurde bei den Europawahlen am 13. Juni 2004
allerdings nicht ins Europäische Parlament gewählt.

10 PE302.639/BUR.

11 So z.B. Presseerklärung der CDU/CSU-Abgeordneten Nassauer und Ferber vom 
14.01.2004; ebenso der Fraktionschef der Grünen im Europäischen Parlament,
Daniel Cohn-Bendit. Neue Presse vom 12.01.2004 (Interview);
ZDF heute online vom 14.01.2004.

12 Zudem dürfte von der steuerfreien allgemeinen Kostenpauschale von 3785 Euro
monatlich gerade in Ländern mit niedrigem Preisniveau, insbesondere also in den
Beitrittsländern, ein großer Teil übrig bleiben und für die persönliche Lebensführung
des Abgeordneten zur Verfügung stehen.

13 Von diesem allgemein anerkannten Grundsatz geht auch das Bundesverfassungsgericht in 
ständiger Rechtsprechung aus. Siehe zum Beispiel BVerfGE 3, 58 (135): »Das Gebot des 
Gleichheitssatzes ... bedeutet für den Gesetzgeber die allgemeine Weisung bei steter
Orientierung am Gerechtigkeitsgedanken ›Gleiches gleich, Ungleiches seiner Eigenart 
entsprechend verschieden‹ zu behandeln.« Das gilt auch für das Diskriminierungsverbot 
des Art. 12 EGV, das einen Unterfall des allgemeinen Gleichheitssatzes darstellt.
Siehe zum Beispiel Michael Holoubek, in: Jürgen Schwarz (Hg.), EU-KOMMENTAR, 
2000, Art. 12 EG, Rdnr. 6.

14 Sehr klar auch der Kommentar von Gerold Büchner in der Berliner Zeitung
vom 24./25.01.2004.

15 Auch Art. 190 EG spricht von den Völkern der in der Gemeinschaft
zusammengeschlossenen Staaten, nicht etwa von einem europäischen Volk.

16 Insofern mißverständlich, wenn es im Erwägungsgrund 3 des Statutsentwurfs
von 2003 hieß, der Rat hätte ein einheitliches Wahlverfahren beschlossen.

17 Vgl. hierzu Beschluß und Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der
Abgeordneten der Versammlung vom 20.09.1976, Amtsblatt Nr. L 278 vom 08.10.1976,
S. 15 sowie Beschluß des Rates vom 25.06.2002 und 23.09.2002 zur Änderung des Akts
zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments, Amtsblatt Nr. L 283 vom 21.10.2002, S. 1.

18 Siehe dazu die einschlägigen Kommentierungen.

19 Siehe schon Entschließung des Europäischen Parlaments zum Statuts seiner Mitglieder 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C277/134f. vom 17.10.1983):
»Das Europäische Parlament ... stellt fest, daß ein gemeinsames Statut für die Mitglieder 
des Europäischen Parlaments insbesondere Regeln über die soziale und finanzielle 
Gleichstellung der Mitglieder ... enthalten muß.«

20 Fernsehmagazin Monitor, Sendung vom 24.07.2003.

21 Bericht über den Entwurf eines Statuts für die Abgeordneten des Europäischen
Parlaments vom 18.11.1998, PE 228.308/end., S. 13.

22 Empfehlung der Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten zum Statut der Mitglieder vom 
06.06.2000, PE 290.755/BUR, S. 25.

23 Empfehlung der Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten zum Statut der Mitglieder vom 
06.06.2000, PE 290.744/BUR, S. 26.

24 Art. 8 des Entwurfs eines Statuts für die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vom 
26.10. 2000, PE 296.525/BUR.
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25 Art. 16 des Beschlusses des Europäischen Parlaments zur Annahme des
Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments vom 03.06.2003.

26 Das Europäische Parlament hatte die Berechnung der Entschädigung auf der Basis des 
Durchschnitts in seinem ersten Entwurf noch ausdrücklich als »den gerechtesten« Ansatz 
bezeichnet (Bericht über den Entwurf eines Statuts für die Abgeordneten des
Europäischen Parlaments vom 18.11.1998, PE 228.308/end., S. 19.).

27 Bericht über den Entwurf eines Statuts für die Abgeordneten des Europäischen
Parlaments vom 18.11.1998 (PE 228.308/end.), S. 19.

28 Das Europäische Parlament hilft italienischen EU-Abgeordneten mit einem
»provisorischen Altersruhegeld« aus. (Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung
für die Mitglieder des Europäischen Parlaments, Anlage III, siehe auch S. 290 ff.).

29 Auch hier springt das Europäische Parlament ersatzweise ein.

30 Siehe Erwägungsgrund 5 des Statutsentwurfs von 2003.

31 Zum Scheitern trug wesentlich bei ein Appell von 86 deutschen Staatsrechtslehrern an 
den Bundesrat, der geplanten Grundgesetzänderung seine Zustimmung zu verweigern 
(siehe Tagespresse vom 29.09. und 11.10.1995). Der Appell war dem Bundesrat vom
Senior der Staatsrechtslehrer, dem Heidelberger Ordinarius Hans Schneider, übermittelt 
worden. Ausgangspunkt der Kritik waren die Veröffentlichungen des Verfassers. Siehe
Hans Herbert von Arnim, »DER STAAT SIND WIR!« POLITISCHE KLASSE OHNE 
KONTROLLE? DAS NEUE DIÄTENGESETZ, 1995, sowie ders.:
DAS NEUE ABGEORDNETENGESETZ – INHALT, VERFAHREN, KRITIK UND IRREFÜHRUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT, Speyerer Forschungsbericht Nr. 169, Speyer 1997.

32 Nach deutschem Recht wäre das verfassungswidrig: BVerfGE 40, 296 (316 f.).

33 Siehe Erwägungsgrund 38 zum Statutsentwurf von 2003.

34 Art. 11 des Entwurfs des Rates für einen Beschluß des Europäischen Parlaments über
das Statut für die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vom 26.04.1999, PE 
278.414/BUR; Empfehlungen der Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten, a.a.O., S. 19.

35 Empfehlungen der Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten, a.a.O., S. 19.

36 Empfehlungen der Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten, a.a.O., S. 20: »Andere
Einkünfte der Hinterbliebenen müßten darauf natürlich angerechnet werden.«

37 Art. 6, Bericht über den Entwurf eines Statuts für die Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments vom 18.11.1998, PE 228.308/end.

38 Erwägungsgrund 40 des Statutsentwurfs von 2003.

39 Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 260/68 des Rates vom 29. Februar 1968 zur 
Festlegung der Bestimmungen und des Verfahrens für die Erhebung der Steuer zugunsten 
der Europäischen Gemeinschaften, Amtsblatt Nr. L 056 vom 04.03.1968, S. 8.

40 Dies ergibt sich für die Bundesrepublik aus § 3 Nr. 12 Einkommensteuergesetz.
Der Europäische Gerichtshof hat die Steuerfreiheit von Kostenerstattungen des
Europäischen Parlaments ebenfalls bestätigt. Dazu:
EuGH, Urteil vom 15.09.1981, Rs. 208/80, Slg. 1981, S. 2205.

41 Ausschuß für Recht und Binnenmarkt, Mitteilung an die Mitglieder
Nr. 25/2000, PE 298.370, S. 3.

42 So zum Beispiel der Abgeordnete Klaus-Heiner Lehne (CDU): »Dabei wissen wir –
wir haben die Auskunft aller drei Juristischen Dienste, sowohl des Parlaments, des Rates,
als auch der Kommission –, daß das, was hier konkret vorgeschlagen worden ist,
rechtswidrig ist. Jetzt lassen wir uns als Parlament trotzdem darauf ein. Aber ich kann 
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hier schon ankündigen: Sollte es dazu kommen, daß dieser Beschluß kommt und daß
irgendein Mitgliedstaat von dieser Option Gebrauch macht, wird die Sache sicher vor
Gericht kommen und am Ende beim Europäischen Gerichtshof landen und dort
entschieden.« Siehe ferner den österreichischen Abgeordneten Othmar Karas (ÖVP):
»Obwohl viele von uns den Steuervorschlag für EU-rechtswidrig, ungerecht und in der 
Sache für falsch halten, legen wir ihn als Zeichen guten Willens und als Zuhörende zu 
den Problemen im Rat vor.«

43 Unser Antrag, uns die von Lehne erwähnten Stellungnahmen der juristischen Dienste
zugänglich zu machen, wurde vom Dokumentenregister des Europäischen Parlaments
mit Schreiben vom 18.12.2003 abgelehnt.

44 Zur europarechtlichen Problematik derartiger Regelungen für Beamte siehe EuGH, Urteil 
vom 16.12.1960 – Rs. 6/60 (Jean E. Humblet/Belgischer Senat) –, Slg. 1960, S. 1163.

45 Minister- oder Beamtenpensionen, die deutsche EU-Abgeordnete beziehen, müssen
seit dem 21. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und dem 18. Gesetz
zur Änderung des Europaabgeordnetengesetzes vom 20.07.2000 (BGBl. S. 1037)
grundsätzlich zu 80% (bisher 50%) angerechnet werden. Die entsprechend geänderten 
Bestimmungen (§ 29 Abs. 2 Abgeordnetengesetz in Verbindung mit § 13 Abs. 2
Europaabgeordnetengesetz) traten gemäß Art. 4 Abs. 3 des Änderungsgesetzes
ausnahmsweise aber erst am »Tag der ersten Sitzung des 6. Europäischen Parlaments«, 
also erst im Juli 2004, in Kraft. Die eigentlich längst fällige Anrechnung in dieser Höhe 
erfolgt also erst seit Beginn der laufenden Wahlperiode. Die Anrechnung wird allerdings 
durchkreuzt, sobald das Statut in Kraft tritt. Die Erklärung von deutschen EU-Abgeordne
ten, der Deutsche Bundestag werde »die Weitergeltung der relevanten Regeln des dritten 
Abschnitts des Europaabgeordnetengesetzes ... vor dem Inkrafttreten des
Statuts« beschließen (»10 Argumente zum Abgeordnetenstatut«, ohne Angabe von Da
tum und Verfasser, S. 3), stößt hinsichtlich Landesministerpensionen von vornherein ins 
Leere. Denn für die Festlegung ihrer Anrechnung fehlt dem Bund, wenn die
Entschädigung nicht mehr aus dem deutschen Europaabgeordnetengesetz, sondern aus 
dem EU-Statut fließt, die Gesetzgebungskompetenz. Und ob die betreffenden Länder 
Derartiges beschließen, steht in den Sternen.

46 Art. 11 Abs. 4 Entwurf des Rates (Anm. 2).

47 So MdEP Lehne, Protokoll der Plenartagung des Europäischen Parlaments vom
04.05.1999 zum Statut für die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, S. 79.

48 Art. 22 Abs. 2 der Geschäftsordnung weist die Entscheidung in finanziellen
Angelegenheiten der Mitglieder des Europäischen Parlaments dem Präsidium zu.

49 Art. 9 des Entwurfs des Rates (Anm. 2).

50 Siehe auch Erwägungsgrund 18.

51 Der Rat hatte eine solche Pflicht zur Veröffentlichung in Art. 20 seines Gegenentwurfs 
ausdrücklich vorgesehen.
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G.
Der politisch-publizistische

Kampf um das Abgeordnetenstatut

G.1
Briefwechsel mit dem Kanzler

Das seit längerem diskutierte Abgeordnetenstatut kam im Jahre 2003 in eine »heiße« 
Phase. Das Europäische Parlament beschloß im Juni 2003 einen Statutstext. Das gesch
ah mit den Stimmen von 90 der 99 deutschen Abgeordneten. Nur Hiltrud Breyer, eine 
Grüne alten Schlages, votierte dagegen. Die restlichen acht Deutschen enthielten sich 
der Stimme oder waren nicht anwesend. Insgesamt stimmten 323 EU-Abgeordnete mit 
Ja, 167 mit Nein, und 36 enthielten sich. Doch der Ministerrat zögerte mit der erforder
lichen Zustimmung. Der damalige Vorsitzende des Rates, der griechische Außenminis
ter Papandreou, teilte dem Parlament am 12. Juni 2003 mit, er könne den Entwurf nicht 
billigen. Er verwies dabei auf Fragen der Besteuerung, auf das Pensionsalter, auf die 
Höhe der Bezüge und die Auswirkungen auf den Haushalt. Der ab Jahresmitte amtieren
de italienische Ratsvorsitzende wolle den Rat auch im zweiten Halbjahr 2003 nicht noch 
einmal mit dem Abgeordnetenstatut befassen. So stand es jedenfalls in einem an mich 
gerichteten Brief des Bundeskanzleramts vom 28. Oktober 2003. Dieser Brief war eine 
Antwort  auf  mein  Schreiben  vom 23.  September  2003  an  Bundeskanzler  Gerhard 
Schröder. Darin hatte ich – unter Hinweis auf einen Aufsatz, den ich zusammen mit ei
nem Mitarbeiter gerade in einer Fachzeitschrift veröffentlicht hatte1 – davor gewarnt, 
dem Statut zuzustimmen. Das Statut würde, falls es in Kraft träte, der europäischen Idee 
schweren Schaden zufügen.

Zugleich wies ich darauf hin, daß die Sache dem Gesetzentwurf ähnele, den der Deut
sche Bundestag 1995 beschlossen hatte und der ebenfalls eine Ankoppelung von Abge
ordnetendiäten an die Bezüge von Richtern vorgesehen hatte. Genau wie der Bundesrat 
damals,  so  könne  diesmal  der  Ministerrat  das  unmögliche  Vorhaben  noch  stoppen. 
Schröder, seinerzeit Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, hatte, nachdem ich 
ihm und seinen Kollegen eine kritische Analyse des Vorhabens geschickt hatte, direkt 
zum Telefonhörer gegriffen und mir nach einem kurzen Gespräch seinen Widerstand 
gegen das Gesetz angekündigt. Er verweigerte dann, zusammen mit der Mehrheit der 
anderen Ministerpräsidenten, dem Gesetz im Bundesrat die Zustimmung und brachte es 
so zu Fall.2
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G.2
Einseitige Ermittlung:

Unbequeme Daten werden ausgeblendet

Zur Vorbereitung hatten wir im Rahmen eines Speyerer Forschungsprojekts relevante 
Vergleichszahlen aus den 15 damaligen und den 10 zukünftigen Mitgliedstaaten der EU 
erhoben und die Gehälter von Abgeordneten, von Ministern und Regierungschefs sowie 
von Durchschnittsbürgern aller 25 Länder ermittelt.  Das Europäische Parlament hatte 
diese Daten nicht oder nur bruchstückhaft ermittelt, obwohl sie zur Beurteilung des Sta
tus unerläßlich sind. Zusätzlich stellten wir steuerliche Musterrechnungen an, um die 
genauen Auswirkungen des geplanten Statuts abschätzen zu können. Auch das hatte das 
Parlament versäumt – wohlweislich offenbar. Denn der internationale Vergleich offen
barte die riesigen Kaufkraft- und Einkommensdifferenzen zwischen den verschiedenen 
Ländern. Diese mußten zwangsläufig dazu führen, daß EU-Abgeordnete nach dem Sta
tutsentwurf in der Mehrzahl der 25 Mitgliedstaaten ein höheres Einkommen beziehen 
würden als  ihre nationalen  Regierungschefs.  Und unsere Musterrechnungen belegten 
klipp und klar, daß sich die Nettoeinkommen zum Beispiel von deutschen Europaabge
ordneten beträchtlich erhöht hätten, falls das Statut in der damaligen Fassung zustande 
gekommen wäre. Beide Feststellungen paßten den Betreibern des Statuts offenbar so 
wenig ins Konzept, daß sie die nötigen Erhebungen einfach unterließen.
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G.3
Die Medien greifen das Thema auf

Zunächst  war  es etwas mühsam,  der Öffentlichkeit  das fatale  Projekt  zu vermitteln. 
Wenn es schließlich gelang, dann doch nur in einzelnen Ländern, was einmal mehr be
legt, daß es eine gesamteuropäische Öffentlichkeit eben nicht gibt. Den Anfang machte 
das Fernsehmagazin Monitor, das unser Material exklusiv erhielt und am 24. Juli 2003 
bundesweit eine kritische Sendung ausstrahlte, in der auch ich zu Wort kam. Bezeich
nenderweise konnte der Berichterstatter  für das Abgeordnetenstatut  im Europäischen 
Parlament, der deutsche Abgeordnete  Willy Rothley (SPD), der für die Sendung um 
Stellung gebeten worden war, unsere Zahlen nicht bestreiten, und das Steuerrecht sei 
ohnehin so kompliziert, daß, wer sich damit beschäftige, wie »in den Untiefen des Mee
res versinken« müsse. Schließlich sah sich Rothley derart in die Enge getrieben, daß er 
bereits die Diskussion über das Statut als ungehörig bezeichnete:

Wer nur über das Geld redet, bringt nur seine tiefe Verachtung für dieses 
Parlament zum Ausdruck. Das hier ist keine Bande von Abzockern, denen 
das Handwerk gelegt werden muß. Das nicht.

Viel mehr wußte der für das Statut zuständige Mann des Europäischen Parlaments of
fenbar nicht zu sagen. Dr. Ingo Friedrich (CSU), Vizepräsident des Europäischen Par
laments, der auch in der Sendung Stellung nahm, mußte ebenfalls einräumen, daß er 
zwar für das Statut gestimmt hatte, von den steuerlichen Folgen aber gleichfalls keine 
Ahnung hatte. Immerhin erkannte Friedrich, nachdem ihm die steuerlichen Auswirkun
gen vorgehalten worden waren, Überprüfungsbedarf:

Wenn dies auf breiter Front so sein sollte, müssen wir dies noch mal an der 
Stelle überprüfen, bevor es wirklich Realität wird.

Hiltrud Breyer, die ebenfalls um ihre Einschätzung gebeten wurde und mit ihrer Kritik 
am Statut nicht hinterm Berge hielt, spielte unser Manuskript, das der Reporter von Mo
nitor bei ihr liegengelassen hatte, der  Stuttgarter Zeitung zu. Die machte am 30. Juli 
2003 den Aufmacher mit dem Thema »Kritik an Diätenexplosion in der EU«. Einen 
Tag  später  folgte  der  Münchner  Merkur (»Europas  Politiker  ›harmonisieren‹  –  mit 
höchsten Gehältern«). Im August platzierte ich dann einen Namensartikel in mehreren 
Zeitungen, darunter in der Welt vom 26. August 2003.
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G.4
Rothleys mißglückte Verteidigung

Der Artikel in der  Welt veranlaßte  Willy Rothley zu einer umfassenden Erwiderung. 
Nachdem er von Monitor noch auf dem falschen Fuß erwischt worden war, hatte er sich 
inzwischen offenbar bemüht, Argumente zu sammeln, auch wenn diese einer Überprü
fung letztlich nicht standhielten. In einer fünfseitigen Presseerklärung vom 9. Septem
ber 2003, die er an die Brüsseler Journalisten verteilen ließ, suchte er die Kritikpunkte 
zu entkräften: Die steuerliche Privilegierung räumte Rothley zwar ein, meinte aber, sie 
würde »durch die Reform der Reisekostenerstattung vollkommen ausgeglichen«, womit 
er  nichts anderes meinte als das durch Spesenreiterei  erschlichene Zusatzgehalt.  Das 
kann die Erhöhung der normalen Entschädigung (und erst recht der Altersversorgung) 
aber schon gar nicht rechtfertigen.  Spesenreiterei muß ersatzlos beseitigt werden. Ihr 
Wegfall  kann keineswegs als Argument für Einführung eines neuen Privilegs,  dieses 
Mal bei der Steuer, dienen.

Die niedrige EU-Steuer sei im Übrigen unvermeidbar, fuhr Rothley fort, wenn die Ent
schädigung vereinheitlicht und »künftig nicht mehr aus dem Haushalt der Mitgliedstaa
ten, sondern von der EU gezahlt« werde. Daß es auch aus diesem Grunde vielleicht bes
ser wäre, gleich ganz auf die Vereinheitlichung zu verzichten, dieser Gedanke kam dem 
Mann, der im Abgeordnetenstatut sein parlamentarisches Lebenswerk sah, nicht in den 
Sinn.

Zudem sei es »schwer vorstellbar«, daß die Beitrittsländer die Einheitsentschädigung, 
die das Statut vorsehe, übernehmen würden, meinte Rothley weiter. »Denn das würde 
wegen der wirtschaftlichen und finanziellen Disparitäten auf massiven politischen Wi
derstand stoßen.« Das Parlament habe »dieses Problem, auf das Professor von Arnim« 
glaube »aufmerksam machen zu müssen, sehr wohl erkannt und gelöst,« indem er jedem 
neuen Mitgliedstaat erlaube, seine Europaabgeordneten für eine Übergangszeit niedriger 
zu bezahlen. Die entsprechende Vorschrift des Statutsentwurfs von 2003 (Art. 37 Abs. 
1) zitierte Rothley sogar in vollem Wortlaut. Unerwähnt blieb allerdings Absatz 3 des
selben Artikels, der bestimmt, daß dann der Mitgliedstaat die Entschädigung seiner EU-
Abgeordneten ausnahmsweise selbst bezahlen muß. Diese Vorschrift hat Rothley, of
fenbar ganz gezielt, verschwiegen. Denn sie macht es in Wahrheit ganz unwahrschein
lich, daß die neuen Mitgliedstaaten von der Option Gebrauch machen. Es blieb deshalb 
dabei, daß der Statutsentwurf dazu führen mußte, daß viele EU-Abgeordnete sehr viel 
mehr als ihre Ministerpräsidenten verdienen.

Auf den Einwand, die Vereinheitlichung der Ruhegehälter auf hohem Niveau sei erst 
recht unangemessen, weil ehemalige Parlamentarier in ihren jeweiligen Heimatländern 
lebten und ihre Versorgung in Ländern mit niedrigem Lebensstandard einem Lottoge
winn gleichkomme, konnte Rothley nichts erwidern. Er beantwortete ihn mit nur einem 
einzigen und zudem ziemlich törichten Wort: »Hiergeblieben!« Spätestens hier muß etli
chen Journalisten, aber auch manchen Abgeordneten aufgegangen sein, was für ein Mon
strum ihnen da von einigen überaus unbedarften Machern untergejubelt werden sollte. 
Vermutlich begann hier auch der Weg Rothleys in die parlamentsinterne Isolation.

Zunächst aber nahm Rothley nach der bekannten Politikermethode seine Zuflucht zu 
Beschimpfungen:  Aus meinem  Welt-Artikel  spreche nicht ein Wissenschaftler,  »son
dern ein Eiferer, der nur mit Mühe seine antiparlamentarischen und antieuropäischen 
Ressentiments unterdrücken« könne. Und auch gleich die ganze Hochschule bekam ihr 
Fett ab: »Das Europarecht scheint in Speyer eine fröhliche Wissenschaft zu sein.«
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G.5
Publizistische Breitseite der Bild-Zeitung

Am 10. Oktober 2003 erschien dann, ebenfalls von mir angeregt, ein größerer Artikel in 
der Financial Times Deutschland (»EU-Diätenerhöhung steht vor dem Scheitern. Kritik 
an höheren Bezügen und niedrigeren Steuern für Brüsseler Parlamentarier wächst. Zu
stimmung im EU-Rat unwahrscheinlich«), also in einer Zeitung, die auch Chefredakteu
re von Boulevardzeitungen lesen. Darin wurde u.a. betont, daß deutsche EU-Abgeord
nete bei der geplanten Anwendung des europäischen Regelwerks »nur noch etwa die 
Hälfte der Steuern« zahlen würden, die nach deutschem Recht fällig wären. Dagegen 
würden sich vor allem Skandinavier und Briten zur Wehr setzen. Sie »fürchten den öf
fentlichen Druck, wenn die EU-Leute weniger Abgaben zahlen müssen als die nationa
len Abgeordneten«, wurde wiederum Willy Rothley zitiert. Warum aber eigentlich nur 
die Skandinavier und Briten und nicht auch die Deutschen? Diese Frage muß sich auch 
Kai Diekmann, der Chefredakteur der  Bild-Zeitung, gestellt haben. Damit kam hinter 
unseren schon lange bei Redakteuren der Bild-Zeitung liegenden Text endlich der nöti
ge publizistische Druck.

Am 14. Oktober 2003 machte die  Bild-Zeitung auf Seite eins mit der Schlagzeile auf: 
»Politiker wollen Steuern halbieren. Aber nur für sich selbst!« Einen Tag später legte 
die Zeitung nach und stellte sämtliche 90 deutschen Abgeordneten, die im Juni dem Sta
tut zugestimmt hatten, mit Name, Bild, Partei und Wohnort an den Pranger. Überschrie
ben war die Seite mit  »Diese 90 Politiker wollen für sich selbst  Steuern halbieren«. 
Auch am 16. Oktober blieb die Zeitung dem Thema treu, berichtete aber zugleich von 
einer gemeinsamen Erklärung von EU-Abgeordneten der Union und SPD, wonach das 
Statut »vermutlich nicht vom Rat verabschiedet« werde, »da es noch eine ganze Reihe 
offener Fragen« gebe, »nicht nur über die Besteuerung ...« Auch der bayerische Minis
terpräsident Edmund Stoiber wurde zitiert. Er trat dafür ein, daß die EU-Abgeordneten 
»finanziell genauso gestellt« bleiben »wie die Abgeordneten in den nationalen Parla
menten« und weiterhin »dem gleichen Steuerrecht und den gleichen Steuersätzen unter
liegen wie die Bürger in ihren Heimatländern. Denn vom Volk gewählte Abgeordnete 
sollten auch bei der Steuer nicht  anders behandelt  werden als  ihre Wähler.« Stoiber 
übernahm damit unsere Position.

Die dreifache Breitseite der  Bild-Zeitung zeigte bei vielen deutschen Mitgliedern des 
EU-Parlaments Wirkung.3 Ihre Wortführer sahen sich derart in die Enge getrieben, daß 
sie ihre Zuflucht zu abenteuerlichen Behauptungen nahmen. Da das Plus an Bruttoein
kommen – das im Statutsentwurf  vorgesehene halbe Richtergehalt  betrug im Herbst 
2003 noch 8671 Euro, war also um 1662 Euro höher als die 7007 Euro, die deutsche 
Abgeordnete erhalten – offensichtlich war, versuchte man die EU-Nettoeinkommen her
unterzurechnen, indem man übertrieben hohe Abzüge unterstellte. Damit suchte man die 
Behauptung zu unterlegen, das geplante Statut führe, beziehe man neben der EUSteuer 
auch den neu einzuführenden Eigenbeitrag zur Altersversorgung in die Berechnung mit 
ein, in Wahrheit zu gar keiner Erhöhung der Nettoeinkommen deutscher Europaabge
ordneter. Als Beispiel für solche Manipulateure sei nur der CDU-Abgeordnete  Klaus-
Heiner Lehne genannt: »Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen System«, 
so behauptete er in der Sendung des ARD-Fernsehmagazins Panorama am 23. Oktober 
2003, mache »im Prinzip genau 23 Euro aus.« Und sein SPD-Kollege  Martin Schulz 
ergänzte in einer Presseerklärung vom 15. Oktober 2003, »Behauptungen der BILD zur 
EU-Abgeordneten-Besteuerung werden durch Wiederholung nicht wahrer.«
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G.6
Ein Fernsehmagazin auf Abwegen

Das Fernsehmagazin  Panorama ist  den geballt  vorgebrachten  Behauptungen  einiger 
Wortführer des Europaparlaments denn auch selbst auf den Leim gegangen. In der er
wähnten Sendung kamen zum scheinbaren Beweis dafür, daß das Statut keine Einkom
menserhöhung für deutsche Abgeordnete bringe, weil die Abgabenlast insgesamt zuneh
me, drei EU-Parlamentarier und der frühere Präsident des Europäischen Rechnungshofs 
Bernhard Friedmann zu Wort. Alle waren jedoch befangen. Der Exchef des Rech
nungshofs versteuert sein hohes Ruhegehalt schon längst nach EU-Steuerrecht, genießt 
also bereits das Privileg, das Europaabgeordnete sich erst noch verschaffen wollen. Ein 
außenstehender Experte wurde nicht gehört. Auch ein immerhin vier Tage vorher im 
Focus veröffentlichtes Interview mit mir, das den Steuervergleich betraf,4 und die Sen
dung des ARD-Fernsehmagazins  Monitor vom 24.07.2003 wurden nicht zur Kenntnis 
genommen. Damit tat  Panorama selbst genau das, was das Magazin der  Bild-Zeitung 
vorwarf: die einseitige Recherche zur Erzielung eines erwünschten, aber eben unrichti
gen Ergebnisses. Dazu hatte Panorama auch den (inzwischen zu höheren Würden auf
gestiegenen) evangelischen Bischof von Berlin-Brandenburg, Wolfgang Huber, aufge
boten und gegen die  Bild-Zeitung mit dem Satz in Stellung gebracht: »Du sollst kein 
falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten.« Dieses Gebot gilt aber auch für  Pan
orama.

Diese öffentlichen Beschimpfungen muten aber fast noch harmlos an gegen die Desin
formationskampagne, die einige Abgeordnete dann Anfang 2004 unternahmen. Doch 
eins nach dem anderen.
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G.7
Der neuerliche Anlauf des Parlaments:

Dilettantismus pur

Das Zögern des Rats und die kritischen Medienberichte trugen vermutlich dazu bei, daß 
das Europäische Parlament am 17.12.2003 gewisse Modifikationen des Abgeordneten
statuts beschloß. Das Einverständnis des Rats sollte durch Zugeständnisse erkauft wer
den. Unter anderem sollte den Mitgliedstaaten die Option eingeräumt werden, auf die 
einheitliche  Entschädigung  zusätzlich  zu  der  niedrigen  europäischen  Gemeinschafts
steuer noch eine nationale Ergänzungssteuer zu erheben, um Besteuerungsgleichheit mit 
den  nationalen  Bürgern  herzustellen.  Ferner  wurde  der  Beginn der  Pensionszahlung 
vom vollendeten 60. auf das 63. Lebensjahr hinausgeschoben.

Dieser erneute Anlauf stieß zunächst auf allgemeine Zustimmung, scheiterte dann aber 
doch, nachdem eine weitere von mir erstellte Studie bekannt geworden war: Die Regie
rungen von Deutschland, Frankreich, Österreich und Schweden verhinderten am 26. Ja
nuar 2004 mit ihrem Nein die erforderliche qualifizierte Mehrheitsentscheidung im Rat. 
Im Einzelnen kam das so: Als sich die Situation kurz vor Weihnachten 2003 zugespitzt 
hatte, erarbeitete ich über die Feiertage eine Studie, die die Problematik des geplanten 
Abgeordnetenstatuts kompakt darstellte und dabei gezielt auf die Änderungsvorschläge 
einging,  die  das  Parlament  in  seiner  Sitzung  vom 17.12.2003  gemacht  hatte.  Diese 
Streitschrift unterstrich die fehlende Sinnhaftigkeit der geplanten Vereinheitlichung der 
Heimatgehälter der Abgeordneten, zeigte auf, wie sich das Statut auf deutsche EU-Ab
geordnete auswirken würde, daß das Parlament gezielt mit unrichtigen Zahlen operierte, 
und legte dar, daß die beschlossenen Modifikationen zum Teil nur vordergründiger Na
tur waren. Sie wies auch nach, daß der Berichterstatter Willy Rothley die wahre Höhe 
des  geplanten  Einheitsgehalts  für Europaparlamentarier  nicht  bekannt  gegeben hatte, 
auch nicht in der Plenardebatte am 17. Dezember. Rothley hatte in der offiziellen Pres
sekonferenz vom 17. Dezember einen falschen Betrag genannt (»rund 8.600 Euro«). 
Das  halbe  Richtergehalt  (und  damit  die  geplante  Höhe  des  Gehalts  von  EU-Abge
ordneten) betrug auf Grund von Verordnungen, die vom Rat beschlossen und im Amts
blatt veröffentlicht worden waren, aber ab dem 1. Januar 2004 9053 Euro. Diese Zahlen 
waren am 17. Dezember längst vorhanden und ermittelbar. Die falschen Angaben Roth
leys waren umso unverzeihlicher, als er selbst immer behauptet hatte, das halbe Gehalt 
eines Richters am Europäischen Gerichtshof sei leicht festzustellen.5 Die richtigen Zah
len wurden erst am 11. Januar 2004 bekannt, als Der Spiegel und Bild am Sonntag über 
den Inhalt meiner Streitschrift berichteten. Für die öffentliche Wirkung war dies aus der 
Sicht des Parlaments fatal. Es ging zwar nur um eine Differenz von knapp 400 Euro, de
ren Kenntnis der Öffentlichkeit vorenthalten worden war. Doch der Vorgang machte mit 
einem Schlag den ganzen Dilettantismus, mit dem das Parlament in der Person seines 
Berichterstatters das Projekt behandelt hatte, deutlich. So berichtete Der Spiegel in sei
ner Ausgabe vom 12. Januar 2004, noch am 8. Januar 2004 habe Rothley gegenüber ei
nem Spiegel-Redakteur behauptet, »die Hälfte eines Richtergehalts betrage 8600 Euro. 
Inzwischen gibt Rothley zu, daß er sich wohl geirrt habe: »Vor den Weihnachtstagen 
ging alles so schnell, deshalb habe ich das nicht bemerkt.««
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G.8
Eine Erpressung und sieben Mogelpackungen

Meine Streitschrift trug die Überschrift »9053 EUR Gehalt für Europa-Abgeordnete? 
Eine Erpressung und sieben Mogelpackungen«.6 Die Erpressung lag darin, daß das Par
lament die Spesenreiterei bei den Flugkosten nur dann beseitigen wollte, wenn der Rat 
dem Abgeordnetenstatut zustimmt. Mit Mogelpackungen waren Argumente des Parla
ments gemeint, die sich bei näherer Prüfung als vorgeschoben, als nur teilweise richtig 
oder gar als völlig falsch erwiesen. So taugte die offizielle Begründung für die Höhe der 
Entschädigung, daß nämlich Abgeordnete »auf eine private berufliche Laufbahn« ver
zichten müßten, in den vielen Fällen nicht oder nur mit Einschränkungen, in denen Ab
geordnete ihren Beruf ganz oder teilweise neben dem Mandat fortführen. Im Falle von 
Lobbyisten wird die »private berufliche Laufbahn« oft umgekehrt durch das Abgeord
netenmandat erst ermöglicht (Mogelpackung Nr. 1).

Bei der Bemessung der Einheitsentschädigung wurde immer wieder auf das riesige bis
herige Gehalt italienischer Abgeordneter hingewiesen, gleichzeitig aber verschwiegen, 
daß Italien seinen EU-Abgeordneten keine Altersversorgung zubilligt  und stattdessen 
die EU einspringt (Mogelpackung Nr. 2).

Die Nichtnennung der wahren Größe der geplanten Einheitsentschädigung in Höhe von 
9053 Euro nannte ich »Mogelpackung Nr. 3«.

Auch die Behauptung, die Beitrittsländer  würden ihren Abgeordneten eine geringere 
Entschädigung zahlen, erwies sich als ganz unwahrscheinlich. Denn dann hätten sie ihre 
EU-Vertreter aus ihren eigenen nationalen Haushalten finanzieren müssen. Die im Sta
tut eingeräumte Option stand deshalb nur auf dem Papier (Mogelpackung Nr. 4).

Genauso zynisch war der Passus im Statut, der es den Mitgliedstaaten ermöglichen soll
te, zum Ausgleich für die niedrige EU-Steuer eine nationale Zusatzsteuer auf die Ent
schädigung zu erheben. Bei der Debatte im Europäischen Parlament am 17. Dezember 
2003 war nämlich nachdrücklich bestritten worden, daß eine solche nationale Steuer 
überhaupt mit europäischem Recht vereinbar sei (Mogelpackung Nr. 5).

Bei der Frage der Finanzierung der Einheitsentschädigung aus dem europäischen Haus
halt hatten Parlamentarier wiederholt darauf hingewiesen, durch die angebotene Neure
gelung der Flugkostenerstattung würde viel Geld eingespart. Durch die in diesem Fall 
vorgesehene volle Erstattung der Kosten bis hin zum Business-Tarif wären aber eher 
mehr Kosten angefallen als vorher (Mogelpackung Nr. 6).

Das geplante Statut sah vor, daß die Ausgestaltung und die Höhe sämtlicher Kostener
stattungen nach wie vor intern durch das Präsidium geregelt werden sollten, obwohl bei 
Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache die Kontrolle durch die Öffentlichkeit, 
durch die  Kommission und den Rat  eigentlich besonders wichtig und richtigerweise 
auch europarechtlich geboten wäre (Mogelpackung Nr. 7).
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G.9
Die Medien fangen richtig Feuer

Dieses »Diskussionspapier« übersandte ich am 5. Januar 2005 an Bundeskanzler Ger
hard Schröder »zur fachlichen Unterstützung bei der Vorbereitung der Willensbildung 
im Rat«. Dabei bezog ich mich auf den früheren Briefwechsel mit dem Kanzleramt. Das 
Manuskript wurde auch der österreichischen Ratsvertretung in Brüssel und – in engli
scher Sprache – den Ratsvertretungen aller  anderen 13 Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union zugesandt. Darauf stellte ich den Text dem Spiegel zur Verfügung und – 
nach Absprache mit diesem – für Montag, den 12. Januar 2004, auch der Bild-Zeitung, 
dem heute journal des ZDF, der Londoner Zeitung The Times und der Hauszeitung des 
irischen Ratspräsidenten Ahern, der  Irish Times.  Bild am Sonntag preschte unter Ver
wendung des Materials von  Bild schon am 11. Januar mit der Schlagzeile vor: »EU-
Politiker wollen die Diäten um 2000 Euro erhöhen«. Am Montag kamen  Spiegel und 
Bild mit groß aufgemachten Artikeln heraus. Auch das ZDF und die genannten eng
lischsprachigen Zeitungen berichteten ausführlich. Vorabmeldungen machten die euro
päischen Diäten bereits am Wochenende und am folgenden Montag praktisch in allen 
deutschen Medien zum Thema. Spiegel und Bild berichteten, daß das Statut einem ledi
gen  deutschen  Abgeordneten  1929 Euro  und einem verheirateten  mit  zwei  Kindern 
1399 Euro monatlich mehr bringe, wobei der neu eingeführte Eigenbeitrag zur Alters
versorgung bereits berücksichtigt war.  Der Spiegel druckte auch unser Schaubild mit 
den Abgeordneten- und Ministergehältern der Mitgliedstaaten der EU ab, stellte meine 
Studie in deutscher  und englischer  Sprache ins Internet  und wies im Heft  auf diese 
Quelle  hin,  so daß jeder  Interessierte  den vollständigen Text  nachlesen  konnte.  Der 
zweiseitige Bericht im Spiegel, der für die sorgfältige Überprüfung seiner Quellen be
kannt ist, und die gleichzeitige Herausstellung des Themas in dem Vier-Millionen-Blatt 
Bild mußten fast zwangsläufig eine gewaltige publizistische Wirkung entfalten.

Noch am selben Montag, dem 12. Januar 2004, reagierte der EVP-Berichterstatter für 
das Abgeordnetenstatut, der deutsche CDU-Europaabgeordnete  Klaus-Heiner Lehne, 
mit einer Pressemeldung »auf die wiederholt erhobenen Behauptungen des Parlaments
kritikers von Arnim«: Die Angaben »von Herrn von Arnim sind falsch!«, schrieb Leh
ne. Ein verheirateter deutscher EU-Abgeordneter mit zwei Kindern erhalte nach dem 
geplanten neuen Recht netto nur 354 Euro mehr als bisher »und nicht weit mehr als 
1000 Euro, wie Herr von Arnim behauptet.« Doch Lehnes Angaben waren grob fehler
haft. Er hatte die EU-Steuer und den Eigenbeitrag für die Altersversorgung viel zu hoch 
angesetzt und so die geplante Nettoentschädigung künstlich heruntergerechnet. Daß er 
dabei auch noch überholte Steuertabellen verwendete, unterstrich einmal mehr die man
gelnde Professionalität  des parlamentarischen Skandalmanagements. Lehne suchte je
doch dadurch vor der Öffentlichkeit Punkte zu sammeln, daß er mich in seiner Presseer
klärung nach Brüssel einlud: »Ich lade von Arnim ins EP ein, damit er hier öffentlich 
seine Zahlen erläutert. Dann werden wir sehen, wer die Wahrheit und wer die Unwahr
heit sagt.« Die Annahme dieser Einladung hielt ich mir offen, sandte aber zunächst eine 
ausführliche Stellungnahme an Brüsseler Journalisten, in der die Basis meiner eigenen 
Berechnung und die Fehler der Berechnung Lehnes genau aufgeschlüsselt waren.
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G.10
Abgekartetes Spiel oder:

Wie der Parlamentsverwaltung
falsche Zahlen untergeschoben wurden

Aufhorchen ließ allerdings Lehnes Behauptung, er habe seine Angaben »mit der Parla
mentsverwaltung abgestimmt«. Damit hoffte er, die Glaubwürdigkeit seiner Angaben zu 
untermauern. Doch dieser Versuch erwies sich am Ende als Eigentor. Meine sofort auf
genommene Recherche ergab nämlich, daß sich die Parlamentsverwaltung falsche An
gaben hatte unterschieben lassen. Auf diese Weise wirkte die Parlamentsverwaltung – 
vorsätzlich oder fahrlässig – selbst an einem groß angelegten Betrugsmanöver mit. Das 
war ein Skandal im Skandal. Hinter den Kulissen war gezielt manipuliert worden. Und 
das kam so:

Anfang Oktober 2003 hatte Willy Rothley bei der Ermittlung der EU-Steuer noch rich
tig gerechnet.7 Doch nachdem die Bild-Zeitung Mitte Oktober ihre »Breitseiten« gegen 
die drohende steuerliche Privilegierung von EU-Abgeordneten abgefeuert  hatte, legte 
Rothley dem zuständigen Parlamentsausschuß Ende November eine mit dem Vermerk 
»vertraulich« gestempelte Mitteilung vor, die unvermittelt und ohne jede Begründung 
eine neue Rechnung aufmachte und eine sehr viel höhere Steuer auswies, weil sie einen 
nach dem damaligen Statutsentwurf zwingend vorgeschriebenen Pauschalabschlag für 
Werbungskosten und persönliche Aufwendungen einfach wegließ.8 Auf dieser wunder
sam gewandelten Basis bat dann  Klaus-Heiner Lehne die Generaldirektion Finanzen 
der Parlamentsverwaltung, eine Berechnung anzustellen. Die Parlamentsverwaltung ließ 
sich auf dieses Betrugsmanöver ein, so daß die von ihr vorgenommene Berechnung den 
Abschlag nun auch nicht mehr enthielt.9 Lehne und später auch Martin Schulz, Vorsit
zender der deutschen SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament und heute Chef 
der gesamten SPE-Fraktion, unterbreiteten diese von Roger Vanhaeren unterzeichnete 
Berechnung sodann der Presse als  scheinbar  offiziell-amtliche  Bestätigung ihrer Be
rechnung durch die Parlamentsverwaltung.10 In Wahrheit handelte es sich um eine be
stellte, inhaltlich unrichtige Äußerung der Generaldirektion, für die der Berichterstatter 
Willy Rothley durch seine fehlerhafte Neuberechnung und ihre Mitteilung an die Mit
glieder des Ausschusses Recht und Binnenmarkt die Grundlage geliefert hatte – wohl
gemerkt, ohne daß der für diese Frage maßgebliche Art. 18 Abs. 1 des Statutsentwurfs 
von 2003 geändert worden wäre.

Die Richtigkeit meiner Berechnungen wurde schließlich durch folgende Überlegung er
härtet: Wären die von Spiegel, Bild am Sonntag und Bild veröffentlichten Zahlen falsch, 
hätten die Abgeordneten dagegen mit allen rechtlichen und gerichtlichen Mitteln vorge
hen können. Weder die genannten Medien noch ich selbst genießen das Privileg der par
lamentarischen Unverantwortlichkeit, das Abgeordnete davor schützt, für unrichtige Be
hauptungen, die sie in Ausübung ihres Amtes machen, gerichtlich in Anspruch genom
men zu werden. Tatsächlich hat der Abgeordnete Martin Schulz auch versucht, gegen 
mich  vorzugehen,  ist  damit  aber  gescheitert:  Auf  mein  Interview  im  Focus vom 
09.02.2004 (»getrickst  und vernebelt«),  worin ich  unter  anderem den Abgeordneten 
Lehne und Schulz die manipulative Verwendung falscher Zahlen vorhielt, ließ Schulz 
mir  mit  Schreiben vom 12.02.2004 unter  Androhung einer  einstweiligen  Verfügung 
eine Abmahnung zustellen, die ich durch Schreiben vom 16.02.2004 mit eingehender 
Begründung zurückwies. Darauf ließ Schulz davon ab, sein Anliegen weiter zu verfol
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gen. Dadurch gestand er indirekt ein, daß die von mir ermittelten Angaben, die vom 
Spiegel, von Bild und Bild am Sonntag übernommen worden waren, zutreffen.

Die  Bild-Zeitung blieb auch in den folgenden Tagen am »Diäten-Skandal« dran. Am 
Dienstag, dem 13. Januar 2004, zitierte sie Stimmen deutscher Politiker, die alsbald auf 
den  publizistischen Diäten-Zug aufgesprungen waren,  besonders  der  FDP,  die  keine 
Vertreter im Europäischen Parlament hatte und deshalb keinerlei Mitverantwortung für 
das  Abgeordnetenstatut  trug.  Ihre  Europa-Spitzenkandidatin  Silvana  Koch-Mehrin 
warf  Europapolitikern  »Realitätsverlust«  vor,  und  die  Exjustizministerin  Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger nannte den Diätenplan »katastrophal«.
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G.11
68% mehr Rente

Am Mittwoch, dem 15. Januar 2004, nahm die Bild-Zeitung dann die geplante Alters
versorgung aufs Korn und titelte auf Seite eins »Unverschämter Abzocker-Plan. 68% 
mehr Rente für EU-Politiker!« Unter Hinweis auf meine Analyse rechnete die Zeitung 
vor, daß EU-Abgeordnete künftig schon nach drei Jahren rund 950 Euro Monatspension 
erhalten sollten – »etwa soviel, wie ein deutscher Durchschnittsrentner nach 45 Jahren 
bekommt«. Die Höchstpension von netto 5353 Euro werde nach 20 Parlamentsjahren 
erreicht. Das seien 68% mehr, als deutsche Abgeordnete bisher nach 20 Jahren bekom
men. Auch die  Bild-Zeitung verwies dabei auf die Internetadresse, unter der der volle 
Wortlaut meiner Studie zu finden war.

Berücksichtigt man, daß deutsche Abgeordnete jetzt schon als überversorgt gelten, so 
mußte eine weitere Steigerung als unverschämt empfunden werden. Die Versorgung er
wies sich denn auch als der angreifbarste Teil des Abgeordnetenstatuts, zumindest aus 
deutscher  Sicht.  Menschen,  deren eigene Altersversorgung bedroht ist,  reagieren  auf 
maßlose Versorgungsprivilegien von Politikern naturgemäß besonders allergisch. Ange
sichts der Rentenkürzungen, die Normalverbraucher zu erwarten haben, sind solche Er
höhungen völlig inakzeptabel. Zudem greifen hier all die scheinbaren Kompensationsar
gumente, die die Abgeordneten zur Relativierung der Erhöhung der Aktiveneinkommen 
vorgebracht hatten, schon auf den ersten Blick nicht: Hier war – anders als bei der Be
rechnung der Aktivenbezüge – keine Saldierung der Erhöhung mit dem neu eingeführ
ten eigenen Beitrag zur Altersversorgung möglich,  was die Nettoerhöhung verringert 
hätte. Da die Abgeordneten diesen Eigenbeitrag natürlich nur während ihrer aktiven Zeit 
zahlen sollten, nicht auch im Ruhestand, fiel die geplante Erhöhung der Netto-Versor
gung noch sehr viel gewaltiger aus als die der Aktivenbezüge.11 Auch die zweifelhaften 
Einnahmen aus Spesenreiterei bei Abrechnung der Flugkosten, die viele aktive Abge
ordnete bisher einstreichen und mit deren geplantem Wegfall man die Erhöhung des of
fiziellen Gehalts glaubte rechtfertigen zu können, sind natürlich nicht ruhegehaltfähig. 
Sie können folglich eine Erhöhung des Ruhegehalts auf keinen Fall rechtfertigen.

Im Einzelnen sollten zur gewaltigen Erhöhung der Altersversorgung für deutsche EU-
Abgeordnete drei Komponenten beitragen, die kumulativ zusammenwirkten:

 die höhere Bezugsgröße für die Bemessung der Versorgung (9053 Euro statt 7009 
Euro),

 der höhere Versorgungssatz pro Jahr (3,5% statt 3% eben dieses Gehalts) und

 die – zumindest bei ledigen Versorgungsempfängern – niedrigere EU-Steuer.

Aufgrund dieser drei Faktoren hätte zum Beispiel ein lediger Abgeordneter nach zwei 
Legislaturperioden, also nach zehn Mandatsjahren, einen Versorgungsanspruch von mo
natlich 2908 Euro erworben. Nach bisherigem deutschen Recht erhielte er unter sonst 
gleichen Verhältnissen 1893 Euro (in beiden Fällen nach Vollendung des 63. Lebens
jahres). Das Statut hätte ihm also ein Ruhegehaltsplus von 1015 Euro (= 53,65%) ge
bracht.12 Nach vier Legislaturperioden (20 Mandatsjahre) hätte das Plus, wie von der 
Bild-Zeitung groß herausgestellt, bis zu 68% betragen.
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G.12
Die Diffamierungskampagne

der Abgeordneten Lehne und Schulz

Auf diese massive Erhöhung der geplanten Altersversorgung und ihre Veröffentlichung 
in den Medien reagierten die Wortführer deutscher EU-Abgeordneter geradezu hyste
risch. Der Grund war wohl, daß sie sich hier erst recht außerstande sahen, die von mir  
errechneten Zahlen zu widerlegen. Die Abgeordneten  Martin Schulz und Klaus-Hei
ner Lehne unternahmen deshalb, um die Auswirkungen des Statuts auf die Altersver
sorgung zu vertuschen, – auch hier und hier erst recht – eine regelrechte Verneblungs
kampagne, getreu der Devise: »Wenn du nicht überzeugen kannst, mußt du verwirren.« 
Zugleich  richtete  sich  »der  Zorn  der  EU-Abgeordneten  ...  nun  gegen  den  Parteien
kritiker Hans Herbert von Arnim« (Financial Times Deutschland vom 15.01.2004).

Martin Schulz und Klaus-Heiner Lehne gaben noch am selben Tag, an dem die  Bild-
Zeitung erschienen war (15. Januar 2004), fast gleichlautende Presseerklärungen heraus, 
in denen sie alle Register der Polemik zogen. Altbundespräsident Richard von Weizsä
cker nennt Berufspolitiker »Generalisten mit dem Spezialwissen, wie man politische 
Gegner bekämpft«. Am vorliegenden Streit wurde ganz deutlich, was er damit meinte 
und auf was sich ein Wissenschaftler einläßt, wenn er eine Regelung öffentlichkeits
wirksam kritisiert, die beide Seiten, also die Regierungs- und die Oppositionsparteien, 
zu verantworten haben. Mögen die Gründe für die Kritik auch noch so gut sein, wer dies 
tut, wird von beiden Seiten als politischer Gegner angesehen und mit allen Mitteln dif
famiert. Da die Presseerklärungen – außer Beschimpfungen – ausschließlich unrichtige 
Behauptungen enthielten, die den Abgeordneten schließlich sogar gerichtlich untersagt 
werden mußten, sollen sie im Folgenden in vollem Wortlaut wiedergegeben werden, zu
nächst die Erklärung von Lehne:

Pressemeldung, 15. Januar 2003

Klaus-Heiner Lehne (CDU/EVP-ED):  ABGEORDNETEN-STATUT Von Arnim 
und Bild-Zeitung sagen erneut die Unwahrheit. Seit 5 Tagen läuft eine bei
spielslose an Verhetzung grenzende Kampagne zur Diffamierung des euro
päischen Abgeordnetenstatuts in der Bild-Zeitung. Obwohl die Redaktion um
fassend bereits am Sonntag über den tatsächlichen Inhalt des Statuts infor
miert ist, die Beschlüsse des Europaparlaments im Juni des letzten Jahres in 
einer Pressekonferenz vorgestellt und ins  Internet eingestellt worden sind 
und somit für jedermann verfügbar sind, wird bewußt falsch berichtet. Dabei 
beruft sich die  Bild-Zeitung auf Zahlen eines Fachhochschulprofessors aus 
Speyer, die ebenso falsch sind. Heute wird behauptet, EU-Abgeordnete be
kämen nach dem neuen Recht 68% mehr Rente. Dies ist frei erfunden. Nach 
dem derzeitigen deutschen Recht haben deutsche Abgeordnete nach 8 Jah
ren Anspruch auf Versorgung in Höhe von 24% und nicht, wie die Bild-Zei
tung behauptet, von 3%. Die theoretisch mögliche Höchstpension, die im übri
gen nur eine geringe Zahl von Abgeordneten erreicht, nach deutschem Recht 
ist 69% der Diät und nach europäischem Recht 70%. Wiederholt unterläßt es 
die Bild-Zeitung darauf hinzuweisen, daß im europäischen Recht die Abge
ordneten ihre Altersversorgung im Gegensatz zum nationalen Recht zu einem 
großen Teil selbst bezahlen.

Schon die Angaben von von Arnim zur Steuerbelastung und den Sozialbeiträ
gen waren falsch.  Die Generaldirektion Finanzen des  Europäischen Par
laments, welche für die Abgaben der Abgeordneten zuständig ist, hat nun in 
einem offiziellen Schreiben an mich bestätigt, daß die von mir gemachten An
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gaben zur Steuer- und Sozialabgabenberechnung korrekt sind. Diese ent
sprechen den offiziellen Mitteilungen, die die Verwaltung des Europaparla
ments den Mitgliedern des Rechtsausschusses bei der Beschlußfassung des 
Statuts gemacht hat: Das Schreiben des Generaldirektors Vanhaeren wird in 
der Anlage zu diesem Dokument beigefügt. Herr Vanhaeren weist ausdrück
lich darauf hin, daß die Sozialbeiträge bei 17% und nicht, wie von Arnim be
hauptet, bei 13% liegen. Außerdem, bestätigt er, daß die Aufwandspauscha
le und die Kinderzuschläge, die für die europäischen Beamten gelten und die 
von Arnim in seinen Berechnungen mitberücksichtigt hat, für die Abgeordne
ten gemäß Statut nicht gelten.

Die Presseerklärung von Schulz lautete ganz ähnlich:

Pressemitteilung des Abgeordneten Martin Schulz
vom 15.01.2004 Straßburg, 15. Januar 2004

Martin Schulz: »BILD-Zeitung fährt Kampagne gegen das Europäische Parla
ment!«

»Die Zitate des selbsternannten ›Aufklärers‹ Hans-Herbert von Arnim werden 
durch ihre endlose Wiederholung nicht wahrer«, so Martin Schulz, Vorsitzen
der der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament. »Seit vergangenem 
Herbst läuft eine beispiellose Hetzkampagne zur Diffamierung des europäi
schen Abgeordnetenstatuts, initiiert von diesem Fachhochschulprofessor aus 
Speyer und willfährig übernommen von Deutschlands ›buntestem‹ Boulevard-
Blatt. Obwohl für die Öffentlichkeit bereits  in vollem Umfang und Transpa
renz der tatsächliche Inhalt des Statutsentwurfs offen einsehbar ist, die Be
schlüsse des Europaparlaments im Juni des letzten Jahres in einer Presse
konferenz vorgestellt worden sind, wird bewußt falsch berichtet«; so das ver
nichtende Urteil von Schulz.

»Heute wird nun das nächste Lügenmärchen aufgetischt, um in einer reißeri
schen Aktion die Auflage in die Höhe zu treiben. BILD behauptet, EU-Abge
ordneten bekämen nach dem neuen Recht 68% mehr Rente. Dies ist frei er
funden. Nach dem derzeitigen deutschen Recht haben deutsche Abgeordnete 
nach 8 Jahren Anspruch auf Versorgung in Höhe von 24% und nicht, wie be
hauptet, von 3%. Die theoretisch mögliche Höchstpension, die im übrigen nur 
eine geringe Zahl von Abgeordneten erreicht, ist nach deutschem Recht 69% 
der zuletzt erhaltenen Bezüge und nach europäischem Recht 70%. Wichtig ist 
dabei anzumerken, daß bewußt unterschlagen wird, darauf hinzuweisen, 
daß im europäischen Recht die Abgeordneten für ihre Altersversorgung im 
Gegensatz zum nationalen Recht zu einem großen Teil selbst aufkommen«, so 
Schulz.

»Schon die Angaben von Hans-Herbert von Arnim zur Steuerbelastung und 
den Sozialbeiträgen waren falsch. Die offiziellen Mitteilungen der Verwaltung 
des Europaparlaments belegen das Gegenteil zur Beschlußfassung des Sta
tuts. Es ist mir unbegreiflich, wie ein streitbarer Wissenschaftler seit Jahren 
damit durchkommt, dermaßen hahnebüchenen Unsinn ohne Konsequenzen 
zu verbreiten«, so das abschließende Fazit von Martin Schulz.

So weit die wörtliche Wiedergabe auch der Presseerklärung von Schulz. Zu den Mel
dungen ist Folgendes zu bemerken. Abgesehen davon, daß ich zum »Fachhochschulpro
fessor« degradiert wurde, dessen Ausführungen man nach Auffassung der beiden Abge
ordneten offenbar nicht ernst zu nehmen brauche, und Schulz mir »hahnebüchenen Un
sinn« und das Initiieren einer nie dagewesenen »Hetzkampagne« vorwarf, wurden von 
beiden Abgeordneten in der Sache zwei Komplexe angesprochen: die Erhöhung der Ak
tivenbezüge und die Erhöhung der Altersversorgung. Hinsichtlich der Aktivenbezüge 
ergab  sich  inhaltlich  nichts  Neues  gegenüber  der  bereits  erwähnten  Presseerklärung 
Lehnes vom 12. Januar 2004. Nur daß Schulz nun sogar den Vorwurf »bewußt falscher« 
Berichterstattung erhob und von einer »beispiellosen Hetzkampagne zur Diffamierung 
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des Europäischen Abgeordnetenstatuts« sprach. Ganz ähnlich ließ Lehne sich ein und 
warf der  Bild-Zeitung eine »beispiellose,  an Verhetzung grenzende Kampagne« vor. 
Beide Abgeordnete beriefen sich wiederum auf das Schreiben der Generaldirektion Fi
nanzen des Europäischen Parlaments, das aber, wie schon erwähnt, inhaltlich unrichtig 
war, weil die Abgeordneten der Verwaltung manipulativ in die Höhe gerechnete Steuern 
und andere Abgaben »untergejubelt« hatten. Bezeichnend war im übrigen, daß beide 
Abgeordnete nur gegen die  Bild-Zeitung Front machten und geflissentlich unerwähnt 
ließen, daß  Der Spiegel dieselben Zahlen veröffentlicht hatte. Anscheinend hielten sie 
es für erfolgversprechender,  »Deutschlands ›buntestem‹ Boulevardblatt« die Verwen
dung falscher Angaben vorzuwerfen, als dem angesehenen Nachrichtenmagazin.
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G.13
Wer nicht überzeugen kann, stiftet Verwirrung

Neu an den Presseerklärungen war der Versuch, die geplante Altersversorgung zu ver
teidigen. Hierbei nannten die Abgeordneten aber wohlweislich keine Beträge, sondern 
hantierten mit Prozentsätzen, deren Relevanz für den Leser nicht nachvollziehbar war. 
Übereinstimmend äußerten beide Abgeordnete auch den Vorwurf, beim Vergleich der 
Altersversorgung nach altem und neuem Recht wäre auch der neu vorgesehene Eigen
beitrag  der  Abgeordneten  zur  Altersversorgung nicht  berücksichtigt  worden, obwohl 
Pensionäre ihn ja gar nicht mehr bezahlen müssen und der Beitrag bei Berechnung der 
Bezüge von Aktiven bereits herangezogen worden war. Im übrigen bezichtigten die Ab
geordneten die Bild-Zeitung auch in Bezug auf die Altersversorgung der Lüge (»Lügen
märchen«),  also der bewußten falschen Information der Öffentlichkeit.  Daß deutsche 
EU-Abgeordnete nach neuem Recht bis zu 68% mehr Rente bekommen würden als bis
her, sei, so beide Abgeordnete, »frei erfunden« (wobei die Wörter »bis zu« auch noch 
unterschlagen worden waren).

Zudem gaben die Abgeordneten, offenbar um Verwirrung zu stiften, vor, den Bericht 
der Bild-Zeitung falsch verstanden zu haben. Bild hatte berichtet:

Für jedes Jahr Parlamentszugehörigkeit soll jeder Abgeordnete einen Pensi
onsanspruch von 3,5% einer Monatsdiät von künftig einheitlich 9053 Euro er
halten. Bisher gibt es für die 99 deutschen Abgeordneten nur drei Prozent 
von den deutschen Diäten (7009 Euro) und das erst nach mindestens acht 
Jahren Mitgliedschaft.

Liest man diesen Satz im Zusammenhang, so ist klar, daß es auch bisher schon 3% Ren
te pro Jahr gibt und diese beiden Wörter im Bild-Text nur zur Vermeidung einer Wie
derholung weggelassen worden waren. (Genauso sah es später übrigens auch das Land
gericht Hamburg.) Im Gegensatz dazu behaupteten beide Abgeordneten,  Bild habe be
richtet,  bisher erhielten Abgeordnete nach acht Mandatsjahren  insgesamt nur 3% der 
Entschädigung als Altersversorgung. Dies ware offensichtlich unrichtig gewesen – und 
zwar derart offensichtlich, daß ein normaler Leser es sofort erkannt hätte (wie übrigens 
auch das Landgericht später feststellte). Die schiefe Interpretation des Bild-Textes durch 
die beiden Abgeordneten hatte offensichtlich nur das eine Ziel: der Zeitung unwahre 
Berichterstattung vorwerfen zu können. Daß die Abgeordneten zu derart plumpen Mit
teln griffen, um der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen, offenbarte ihre ganze 
Ratlosigkeit in der Sache.

Im Übrigen: Wenn die Bild-Zeitung wirklich »bewußt falsch« berichtet und in ihren Ar
tikeln »frei erfundene« »Lügenmärchen« aufgetischt hätte, wäre es für alle betroffenen 
Abgeordneten ein Leichtes gewesen, dies sofort gerichtlich unterbinden zu lassen und 
so der Öffentlichkeit ein für allemal zu beweisen, wer Recht hat. Daß die Abgeordneten 
ein gerichtliches Vorgehen gegen die Bild-Zeitung und den viel gescholtenen Speyerer 
»Fachhochschulprofessor« nicht einmal androhten, offenbarte einmal mehr, daß sie das 
große öffentliche Geschrei nur veranstalteten,  um die Unhaltbarkeit  ihrer Position zu 
übertönen.

Zugleich wurde durch das publizistische Hochspielen des Streits um die Höhe der Ent
schädigung und Versorgung von deutschen Abgeordneten, der von Außenstehenden nur 
schwer zu entwirren war, und durch die gezielte Diffamierung der  Bild-Zeitung und 
meiner Person von anderen noch problematischeren Auswirkungen des Statuts  abge
lenkt:
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 Hier ist vor allem der eigentliche Geburtsfehler des Statutsentwurfs, die Einheits
entschädigung, zu nennen, die auch Abgeordnete aus Ländern mit niedrigem Ein
kommensniveau erhalten  sollten:  In  Spanien und Finnland hätten  Abgeordnete 
sehr viel mehr als ihre nationalen Minister verdient und wären deshalb völlig aus 
dem Rahmen gefallen. In den Beitrittsländern hätte ihr Einkommen das ihrer Mi
nisterpräsidenten sogar um ein Mehrfaches überstiegen und deshalb erst recht die 
Politikergehälter  durcheinandergebracht.  Übergangsregelungen,  die  Beitrittslän
dern erlauben sollten, ihren EU-Abgeordneten vorübergehend weniger zu bezah
len, standen nur auf dem Papier, weil ihre Anwendung fiskalisch bestraft worden 
wäre.

 Zudem: Die behauptete Notwendigkeit, die Heimat-Einkommen der Abgeordne
ten auf einheitliche 9053 Euro monatlich anzugleichen, bestand in Wahrheit über
haupt nicht. Denn Europaabgeordnete erhalten, was meist unterschlagen wurde, 
schon jetzt in Brüssel und Straßburg einheitliche üppige Kostenerstattungen von 
insgesamt rund 20.000 Euro im Monat – die Erstattung der Flugkosten noch gar 
nicht mitgerechnet –, von denen ein großer Teil pauschal und ohne Nachweis ge
währt wird.
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G.14
Die Bundesregierung dreht bei oder:

Wie der Coup zunächst verhindert wurde

Die Diätenpläne der Europaabgeordneten lösten in Deutschland einen Sturm der Entrüs
tung aus, auf den die Politik sogleich reagierte. Noch am Montagabend, dem 12. Januar 
2004, gab der SPD-Generalsekretär  Olaf Scholz nach einer Sitzung des SPD-Partei
präsidiums in Berlin bekannt, die SPD lehne die geplante Neuregelung des Abgeordne
tenstatuts für Europaparlamentarier ab. Diese Haltung teilten auch die Bundesregierung 
sowie die sozialdemokratischen Europaabgeordneten.  Regierungssprecher  Bela Anda 
bestätigte dies am Mittwoch ausdrücklich. Die Bundesregierung habe erhebliche Beden
ken  gegen  den  vorliegenden  Parlamentsentwurf.  Auch  die  Europaabgeordneten  der 
CDU/CSU machten nunmehr einen Rückzieher. In einer Pressemeldung vom Mittwoch, 
dem 14. Januar 2004, erklärten ihre Sprecher Hartmut Nassauer und Markus Ferber, 
die Unionsabgeordneten würden dem Statut in der vorliegenden Fassung nicht zustim
men. Nassauer, Ferber und die meisten CDU/CSU-Abgeordneten im Europäischen Par
lament hatten noch am 17. Dezember 2003 für das Statut gestimmt. Damit hatte sich 
quasi über Nacht die Auffassung der großen Mehrheit der deutschen Europaabgeordne
ten um 180 Grad gedreht. »Die Beschuldigung in deutschsprachigen Medien«, die Euro
paabgeordneten »wollten sich in dreister Weise Diätenerhöhungen zuschustern, zeigte 
Wirkung.  ...  Am Mittwochabend waren sich fast  alle  deutschen Abgeordneten  einig, 
nicht  gewollt  zu haben,  was sie  zuvor so heftig  verteidigten«,  faßte  die  Frankfurter  
Rundschau am 16. Januar 2004 die Kehrtwende zusammen. Viele Sozial- und Christde
mokraten »führen plötzlich den Chor der Kritiker an« (Handelsblatt vom 19.01.2004).

Nur Willy Rothley, der von Anfang an für das Statut eingetreten war und nun sein Le
benswerk gefährdet sah, hielt auch dann noch eisern an seiner Haltung fest, als praktisch 
alle  anderen deutschen Abgeordneten schon vom Statutsentwurf Abstand genommen 
hatten.  Als  selbst  der  SPD-Spitzenkandidat,  Rothleys  Parteigenosse  Martin  Schulz, 
sich plötzlich ganz grundsätzlich gegen das Statut aussprach (und damit unsere Position 
übernahm) und gar öffentlich erklärte, er sei von Anfang an gegen das Statut gewesen, 
warf Rothley ihm Hinterhältigkeit vor und trat demonstrativ aus der SPD-Gruppe des 
Europäischen Parlaments aus. Schulz hatte am 26. Januar 2003 im Morgenmagazin von 
ARD und ZDF erklärt, es sei »praktisch nicht möglich, 15 verschiedene nationale Abge
ordnetensysteme zu verschmelzen. Seit acht Jahren wird das versucht. Ich persönlich 
bin seit acht Jahren dagegen.«

Das war glatt gelogen. Bei der Abstimmung am 4. Juni 2003 hatte Schulz für das Statut 
votiert.

Selbst ein zorniges Schreiben, das der Präsident des Europäischen Parlaments in letzter 
Minute  an  den  deutschen  Bundeskanzler  richtete  (und  sogleich  öffentlich  machte), 
konnte diesen nicht mehr umstimmen, zumal auch Pat Cox die gefälschten Zahlen von 
Rothley, Lehne und Schulz verwendete und dem Kanzler auf dieser Basis vorwarf, er 
habe sich »von einem Teil der populistischen deutschen Presse« unter Zugzwang setzen 
lassen (Katja Ridderbusch, in: Die Welt vom 24.01.2004).

Erstaunlich war im Übrigen, daß sich, soweit ersichtlich, kein einziger Journalist fand, 
der den unterschiedlichen Zahlenangaben nachging und exakt recherchierte, wessen An
gaben denn nun richtig seien, die der Abgeordneten oder meine von Spiegel,  Bild und 
vielen anderen Medien übernommenen Zahlen. Nicht einmal die Enthüllung, daß ver
antwortungslose Abgeordnete die Zahlen heimlich ausgetauscht und der Parlamentsver
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waltung die falschen Zahlen untergeschoben hatten, spornte zu intensiverer journalisti
scher Nachprüfung an. Das Magazin Focus (vom 09.02.2004: »Getrickst und vernebelt. 
Der Jurist von Arnim wirft SPD-Europapolitiker Schulz die Täuschung der Öffentlich
keit vor«) und Bild (vom 28.04.2004: »Dieser Professor wirft EU-Abgeordneten Diäten-
Schummel vor«) berichteten zwar über diese Enthüllung und ließen mich dabei ausführ
lich zu Wort kommen. Doch eine selbstständige Überprüfung durch andere Medien un
terblieb. Vielfach wurde einfach unterstellt,  der öffentliche Druck habe – unabhängig 
von der Richtigkeit der Berichterstattung – den Wandel der Politik in Deutschland be
wirkt. »Seit sich in Deutschland die  Bild-Zeitung, der  Spiegel und der Diätenkritiker 
Hans Herbert von Arnim auf das Projekt eingeschossen hatten, hat sich der Wind unter 
den deutschen Sozialdemokraten in Brüssel gedreht. ›Gegen diese heilige Dreifaltigkeit 
haben wir keine Chance‹«, habe einer von ihnen geseufzt, schrieb die Süddeutsche Zei
tung am 26.01.2004. Und Klaus-Heiner Lehne fand einmal mehr den Schuldigen für das 
Diätendesaster in Speyer. »Es sei Professor von Arnim, der mit seiner ›Kampagne‹ die 
verfahrene Situation ausgelöst habe«, zitierte ihn das Handelsblatt am 19.01.2004 (»Der 
Diätenkritiker und der bizarre Statutenstreit.  Von Arnim nimmt Europaparlamentarier 
ins Visier«).

Auf die Frage, warum die geplante Diätenanhebung für Europas Volksvertre
ter vor allem in Deutschland ein Thema sei, antwortete der CDU-Mann ohne 
Zögern: »Die anderen haben eben keinen von Arnim«.

Die Zeitung, hinter der angeblich immer ein kluger Kopf steckt, reduzierte die öffentli
che Diskussion um das Abgeordnetenstatut sogar auf eine bloße »Neidorgie«. So kom
me es eben, »wenn sich der Boulevard mit Professoren verbündet« – und das sei »in 
Deutschland der Fall, wenn es um Geld in der Politik geht«  (Frankfurter Allgemeine  
Zeitung vom 27.01.2004).  Möglicherweise wurden hier  aber nur die  journalistischen 
Trauben als sauer bezeichnet, weil andere sie schon geerntet hatten. Jedenfalls hatte ich 
der  FAZ am 13. Januar 2004 einen zusammenfassenden Namensartikel angeboten. Sie 
hatte eine Veröffentlichung aber mit der Begründung abgelehnt, die Enthüllung hätte ja 
bereits im Spiegel gestanden.
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G.15
Kritische Diskussion auch in Österreich und Schwe

den

Die öffentliche Kritik beschränkte sich nicht auf Deutschland, sondern schwappte auch 
auf  Österreich über.  Dort nahm sie allerdings  einen überraschenden Weg. Unser im 
Spiegel abgedrucktes Schaubild zeigte, daß die monatlichen Grundgehälter österreichi
scher Minister mit 17.587 Euro sehr viel höher waren als die aller ihrer Kollegen in den 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das stellte das österreichische Nach
richtenmagazin  Format am 16. Januar 2004 groß heraus. Der Beitrag schlug wie eine 
Bombe ein und beherrschte auch die Diskussion in den folgenden Tagen. In einer Vor
abmeldung hieß es:

Österreichs Minister sind Europas Spitzenverdiener. Das berichtet das Nach
richtenmagazin FORMAT in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe unter 
Berufung auf eine Studie des deutschen Wissenschaftlers Hans Herbert von 
Arnim von der Verwaltungshochschule Speyer. Speyer hat die Ministergehälter 
EU-weit untersucht. In seinem Ranking führen die österreichischen Ressort
chefs klar vor den Belgiern, Italienern und Deutschen. Sie verdienen – das 13. 
und 14. Gehalt anteilig miteingerechnet – pro Monat staatliche 17.587 Euro. 
Europaweit sind die österreichischen Minister damit Topverdiener. Zum Ver
gleich: Ein spanischer Minister verdient nicht einmal ein Drittel seines Wiener 
Kollegen, Skandinavier müssen mit der Hälfte der Gage der Österreicher aus
kommen. (APA-Online-Manager vom 15.01.2004)

Auch alle anderen österreichischen Medien griffen das Thema auf. Auf dem Höhepunkt 
der öffentlichen Diskussion bat uns die Wiener Staatskanzlei, ihr zur Relativierung der 
Kritik die Höhe der Diäten mitzuteilen, die deutsche Bundesminister, wenn sie gleich
zeitig Abgeordnete sind, zusätzlich aus ihrem Mandat erhalten. Diese Angaben wurden 
von der Staatskanzlei zu ihrer Entlastung sogleich veröffentlicht. Die Frankfurter Allge
meine Zeitung kommentierte dies etwas säuerlich: In Österreich

fährt die »Kronenzeitung« eine ähnliche Kampagne gegen die vermeintliche 
Selbstbedienung der Abgeordneten wie in Deutschland die Zeitung »Bild«. Und 
ebenso wie Schröder zollt Bundeskanzler Wolfgang Schüssel lieber dem Boule
vard seinen Tribut, als  der jahrelangen Forderung der Abgeordneten nach 
»gleichem Lohn für gleiche Arbeit« nachzukommen. (FAZ vom 16.01.2004)

Auch nach Schweden strahlte der Spiegel-Artikel aus. Kurz nach seinem Erscheinen rief 
das schwedische Fernsehen an, mit dem Ziel, Fernsehbilder zum Thema zu bekommen. 
Ich wies auf das ZDF hin, das mehrere Statements von mir aufgenommen hatte. Kurz 
darauf erfuhr ich von einer schwedischen Freundin, ich sei dort »im Fernsehen gewe
sen.«

Die öffentliche Kritik führte dazu, daß der Rat ein vom Europäischen Parlament gestell
tes Ultimatum, das zum 15. Januar 2004 befristet war, verstreichen ließ und auf die re
guläre Ratssitzung am 26. Januar verwies. In dieser Sitzung kam dann der erforderliche 
Beschluß  zum Abgeordnetenstatut  nicht  zustande,  weil  eine  qualifizierte  Minderheit 
ihre Zustimmung verweigerte. Deutschland, Österreich, Schweden und Frankreich vo
tierten dagegen.
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G.16
Es gibt noch Richter in Hamburg

Der Diätenstreit hatte noch ein gerichtliches Nachspiel. Die Bild-Zeitung war nicht be
reit, die grob verfälschenden und ehrenrührigen Beschuldigungen, die die Abgeordneten 
Karl-Heiner Lehne und  Martin Schulz in ihren Presseerklärungen vom 12. und 15. 
Januar 2004 gegen die Zeitung und gegen meine Person erhoben hatten, auf sich beru
hen zu lassen. Der SPRINGER-VERLAG (als Inhaber der Bild-Zeitung) beantragte des
halb beim Landgericht Hamburg einstweilige Verfügungen gegen beide Abgeordnete, 
mit denen ihnen die schlimmsten Anwürfe untersagt werden sollten. Diese Verfügungen 
ergingen denn auch, und das Gericht hielt sie auch auf Widerspruch der beiden Abge
ordneten durch Urteile vom 16. April 2004 in vollem Umfang aufrecht. Dem Abgeord
neten Martin Schulz wurde gerichtlich untersagt, weiterhin zu behaupten:

 »seit vergangenem Herbst läuft eine beispiellose Hetzkampagne zur Diffamierung 
des Europäischen Abgeordnetenstatuts, (...) willfährig übernommen von Deutsch
lands »buntestem« Boulevardblatt«,

 die Bild-Zeitung habe »bewußt falsch berichtet«,

 »heute wird nun das nächste Lügenmärchen aufgetischt, um in einer reißerischen 
Aktion der Auflage in die Höhe zu treiben«,

 die Angabe, EU-Abgeordnete erhielten nach der geplanten Novellierung des Ab
geordnetenstatuts bis zu 68% mehr Rente, sei »frei erfunden«.

Dem Abgeordneten Klaus-Heiner Lehne untersagte das Landgericht Hamburg, weiter
hin zu behaupten:

 »seit  5 Tagen läuft  eine beispiellose,  an Verhetzung grenzende Kampagne zur 
Diffamierung des Europäischen Abgeordneten Statuts in der Bild-Zeitung«,

 die Bild-Zeitung habe »bewußt falsch berichtet«,

 es sei »frei erfunden«, daß EU-Abgeordnete nach dem neuen Recht bis zu 68% 
mehr Rente erhalten würden.

Martin Schulz gab darauf eine Erklärung ab, daß er die genannten Äußerungen in Zu
kunft unterlassen werde. Damit ist das Gerichtsverfahren gegen ihn in der Sache abge
schlossen. Gegen Lehne erging das Urteil in der Hauptsache am 25. April 2005. Dieses 
war erforderlich, weil einstweilige Verfügungen nur für begrenzte Zeit gelten und zu
dem noch offen war, wer die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat. Das Landgericht 
Hamburg bestätigte seine früheren Entscheidungen und auferlegte Lehne auch die Pro
zeßkosten  von  rund  16.400  Euro.  Schulz  hat  ebenfalls  die  Prozesskosten  von  rund 
16.400 Euro zu tragen.13

Die Urteile des Landgerichts Hamburg sind auch deshalb von besonderem Interesse, 
weil sie den Abgeordneten den Schutz der sogenannten parlamentarischen Unverant
wortlichkeit (»Indemnität«) verweigerten, auf den beide Abgeordnete sich berufen hat
ten. Dieses überkommene Schutzrecht besagt, daß z.B. Bundestagsabgeordnete für Ab
stimmungen oder Äußerungen, die sie »im Bundestag oder in einem seiner Ausschüsse« 
getan haben, zu keiner Zeit »gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb 
des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden« dürfen. »Dies gilt nicht für ver
leumderische Beleidigungen« (Art.  46 Abs. 1 Grundgesetz). Die entsprechende Vor
schrift für Europaabgeordnete besagt:

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgenden Äußerung oder Abstimmung 
dürfen Mitglieder der Versammlung weder in ein Ermittlungsverfahren verwi
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ckelt noch festgenommen oder verfolgt werden. (Art. 9. Protokoll über die Vor
rechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften, kurz PVB)

Diese Vorschrift scheint, jedenfalls ihrem Wortlaut nach, möglicherweise sogar noch 
weiter zu gehen als das Grundgesetz. Denn die Äußerung muß zwar in Ausübung des 
Abgeordnetenamtes erfolgen. Die Vorschrift enthält aber keine ausdrückliche Beschrän
kung auf Äußerungen im Parlament oder einem seiner Ausschüsse; auch der Vorbehalt 
hinsichtlich verleumderischer Beleidigungen fehlt. Die Abgeordneten meinten, sich im 
Schutze dieser Vorschrift selbst nachweisbar unrichtige und schwer ehrkränkende Au
ßerungen gegenüber der  Bild-Zeitung und meiner Person leisten zu können, ohne ge
richtlich  zur  Verantwortung  gezogen  zu  werden.  Mit  dem Grundsatz  der  »Waffen
gleichheit« wäre es dann in öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen EU-Abgeord
neten einerseits und normalen Bürgern oder der Presse andererseits zu Ende gewesen. 
Während nämlich jeder Bürger und die Medien unwahre Behauptungen und Schmäh
kritik gegenüber jedermann, auch gegenüber Abgeordneten, unterlassen müssen, wenn 
sie  gerichtliche  Verurteilung  vermeiden  wollen,  hätten  Abgeordnete  sich  mit  dieser 
Vorschrift einen Freibrief verschafft, die unverschämtesten Lügen über ihre politischen 
Gegner zu verbreiten, auch über normale Bürger und die Presse, und kübelweise Unrat 
über sie zu ergießen.

Einer solchen Interpretation der europarechtlichen Indemnitätsvorschrift zu folgen, war 
das Landgericht Hamburg nicht bereit. Zum Glück gibt es noch unabhängige Richter in 
Hamburg. Ihre Urteilsbegründung liest sich wie eine Anklage gegen die Abgehobenheit 
der Politik:

In einem demokratischen Rechtsstaat sind und bleiben die Parlamentsabge
ordneten Mitglieder des Volkes und stehen nicht etwa über diesem.

Es »verstieße gegen elementare Grundsätze der Demokratie als Volksherrschaft«, wenn 
sich Abgeordnete im öffentlichen Meinungskampf »Privilegien« verschaffen wollten. 
Nicht zu den Äußerungen, die ein Abgeordneter in Ausübung seines Amtes macht, so 
entschied das Gericht, gehörten

Äußerungen, in denen der Abgeordnete – und sei es auch unter Berufung auf 
seine Stellung als Abgeordneter – sich außerhalb des Parlaments unmittelbar 
an die Öffentlichkeit wendet und damit auf eine Art und Weise tätig wird, 
wie es jedem Bürger, der sich zu einer die Öffentlichkeit berührenden Frage 
äußert, auch zusteht.

Sie seien deshalb auch nicht durch die Indemnität geschützt. Allein diese Auslegung des 
Art. 9 PVB entspreche »dem Sinn und Zweck des Rechtsinstituts der Indemnität.« Denn 
diese solle »den Abgeordneten nur schützen, soweit er seine Rechte als Abgeordneter 
ausübt, nicht aber, soweit er Rechte ausübt, die jedem Bürger zustehen.« Das Privileg 
der Indemnität müsse deshalb restriktiv ausgelegt werden. Schon im Preußischen Allge
meinen Landrecht  von 1794 komme ein entsprechender  allgemeiner  Rechtsgrundsatz 
zum Ausdruck, »der auch gegenwärtig noch Rechtsgeltung beanspruchen« könne: »Pri
vilegien und verliehene Freiheiten müssen, in zweifelhaften Fällen, so erklärt werden, 
wie sie am wenigsten zum Nachtheile des Dritten gereichen.«

Danach können, so fährt das Gericht fort, sich die Abgeordneten »auch nach der Rege
lung in Art. 9 PVB für die angegriffenen Äußerungen nicht auf die Indemnität berufen.« 
Denn die in den Pressemitteilungen getätigten Äußerungen hätten zwar in einem sachli
chen Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Mitglieder des Europäischen Parlaments ge
standen, sie hätten jedoch keine amtliche Äußerung dargestellt, weil zwischen den Ab
geordneten und den unmittelbaren Adressaten der Äußerungen – den um ihre Verbrei
tung ersuchten Medien und der Öffentlichkeit – kein spezifisches Rechtsverhältnis be
standen habe, aus dem die Abgeordneten Indemnität für ihre Äußerungen hätten ablei
ten können, und der Zweck der Indemnität – Schutz der Abgeordneten vor Beeinträchti
gung ihrer spezifisch parlamentarischen Tätigkeit  – habe einen solchen Schutz auch 
nicht erfordert.
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G.17
Gewaltenteilung in Gefahr

Von besonderer Pikanterie ist der Versuch des Europäischen Parlaments, massiv auf das 
Hamburger Landgericht Einfluß zu nehmen. In einem Beschluß wollte das Parlament 
das Gericht beeinflussen und ihm nahe legen, wie Art. 9 des Protokolls auszulegen sei. 
Doch davon ließen die Hamburger Richter sich ebenso wenig beeindrucken wie von ei
nem Brief von Parlamentspräsident  Pat Cox an die deutsche Justizministerin  Brigitte 
Zypries, in dem er die Ministerin aufforderte, das Gericht »so schnell wie möglich« auf 
das nach Ansicht des Parlaments richtige Verständnis des Art. 9 »hinzuweisen«. Die 
Ministerin gab den Brief »zuständigkeitshalber« an das Gericht weiter. Hier wollte das 
Europäische Parlament also bestimmen, wie ein Gesetz auszulegen sei, und es mutete 
auch noch der deutschen Exekutive zu, in ihrem Sinn auf ein unabhängiges deutsches 
Gericht einzuwirken. Mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung, der Legislative, Exekuti
ve und Judikative streng trennt (Art. 6 Abs. 1 EU-Vertrag und Art. 20 Abs. 2 Grundge
setz), erscheint dieses Vorgehen unvereinbar. Die beiden Urteile des Landgerichts Ham
burg vom 16. April 2004 und vom 25. April 2005 sind unseres Wissens die bisher einzi
gen Urteile  deutscher  Gerichte  zur Frage der  Indemnität  von EU-Abgeordneten.  Sie 
werden damit zu gerichtlichen Leitentscheidungen.

Bei Entscheidungen des Parlaments über seine Diäten sind sich die Abgeordneten meist 
einig. Deshalb ist Öffentlichkeit in solchen Fällen oft »die einzige wirksame Kontrolle«, 
wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Diätenurteil von 1975 betont hat. Diese 
nun aber dadurch zu schwächen, daß Abgeordnete bei öffentlichen Auseinandersetzun
gen über ihre Diäten – unter Berufung auf den Grundsatz der Indemnität – einen Frei
brief für Falschinformation und Irreführung der Öffentlichkeit und für die Diffamierung 
von Kritikern erhalten, kann nicht angehen. Erst recht darf es nicht Sache der Abgeord
neten sein, den Gerichten, die allein zur Auslegung des Rechts berufen sind, die Reich
weite der Indemnitätsvorschrift vorzuschreiben. So sah es offenbar auch das Landge
richt.
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G.18
Strafbarkeit wegen versuchten Prozeßbetrugs

und übler Nachrede, Schadensersatz

Rothley hat die Zahlen manipuliert, Lehne hat sie der Verwaltung untergeschoben, und 
Rothley, Lehne und Schulz haben die falschen Berechnungen bei den verschiedensten 
Gelegenheiten verwendet. Rothley machte in einer mit dem Vermerk »vertraulich« ge
stempelten Mitteilung an den Ausschuß für Recht und Binnenmarkt Ende November 
2003 – in völliger Abweichung von seinen eigenen früheren Angaben – unvermittelt 
eine neue Rechnung auf und ließ nunmehr bestimmte steuerliche Abzüge einfach weg, 
so daß das zu erwartende Nettoeinkommen von EU-Abgeordneten beträchtlich geringer 
erschien (Mitteilung Nr. 23/2003). Diese neuen Zahlen sind unrichtig. Rothley hat die 
Abweichung von seinen eigenen  früheren  Musterrechnungen  denn auch mit  keinem 
Wort begründet, ja sie nicht einmal erwähnt. Auf dieser neuen, unrichtigen Basis bat 
Klaus-Heiner Lehne die Generaldirektion Finanzen, die zu erwartenden Nettoeinkom
men von EU-Abgeordneten zu ermitteln, die nun natürlich die steuerlichen Abzugsbe
träge auch nicht mehr enthielt und deshalb ein zu geringes Nettoeinkommen auswies. 
Rothley, vor allem aber Lehne und Schulz, unterbreiteten diese Fälschungen dann der 
Öffentlichkeit als scheinbar offiziell-amtliche Bestätigung ihrer eigenen Zahlen und er
hoben in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen die Bild-Zeitung und gegen 
mich. Dieselben Berechnungen legten Lehne und Schulz schließlich auch dem Hambur
ger Landgericht im Verfahren über die gegen sie erlassenen einstweiligen Verfügungen 
vor. Auf diese Weise versuchten sie, das Gericht zu einer für sie günstigen Entschei
dung zu veranlassen.

Das Gericht folgte dem Vortrag der Abgeordneten zwar nicht. Aber auch der Versuch 
des Prozeßbetrugs ist strafbar. Lehne dürfte die Unrichtigkeit von Anfang an gekannt 
haben. Das Auswechseln der richtigen gegen die falschen Zahlen war Lehne vermutlich 
schon zum damaligen Zeitpunkt bewußt. Lehne war Mitglied des Ausschusses für Recht 
und Binnenmarkt. Als solcher erhielt er Kenntnis sowohl von den früheren richtigen 
Angaben als auch von der Auswechselung. Er hat die ausgewechselten Zahlen der Fi
nanzdirektion untergeschoben und dadurch eine unrichtige, aber amtliche Stellungnah
me erwirkt. Es ist anzunehmen, daß auch Schulz das Auswechseln der Zahlen schon zur 
Zeit  seiner  Presseerklärung vom 15.  Januar  2004 gekannt  hat.  Ihm dürfte  dies  aber 
schwerer nachzuweisen sein als Lehne, da er nicht Mitglied des Ausschusses Recht und 
Binnenmarkt war.

Rothley, Schulz und Lehne haben sich durch ihre ehrkränkenden Äußerungen gegen
über der  Bild-Zeitung und gegenüber meiner Person auch aus einem anderen Grunde 
strafbar gemacht. Wer jemanden durch überzogene Wortwahl schmäht oder Unrichtiges 
über andere verbreitet, das deren Ehre verletzt und erwiesenermaßen falsch ist oder des
sen Richtigkeit nicht belegt werden kann, macht sich wegen Beleidigung (§ 185 Straf
gesetzbuch), übler Nachrede (§ 186 StGB) oder Verleumdung (§ 187 StGB) strafbar. 
Zusätzlich kann der Beleidigte nach zivilrechtlichen Vorschriften Schadensersatz ver
langen.

Ich behalte mir daher eine Anzeige wegen Prozeßbetrugs und übler Nachrede ausdrück
lich  vor.  Der  Grundsatz  der  parlamentarischen  Unverantwortlichkeit  (Indemnität) 
schützt die Abgeordneten vor solcher gerichtlichen Inanspruchnahme nicht. Das hat das 
Landgericht Hamburg in seinen Urteilen vom 16. April 2004 klargestellt. Was dort in 
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Bezug auf Unterlassungsansprüche ausgeführt wurde, gilt auch im Hinblick auf straf
rechtliche Verfolgung und zivilrechtlichen Schadensersatz.
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G.19
Eine politische »Dolchstoßlegende«

Viele deutsche EU-Abgeordnete versuchten, auch als das Scheitern des Statuts im Rat 
schon abzusehen war und sie selbst bereits ihre Zustimmung zurückgezogen hatten, im
mer noch den Eindruck zu vermitteln, das geplante Vorhaben sei im Prinzip richtig und 
angemessen gewesen,14 bloß seien die deutsche Regierung vor der Wucht der »populis
tischen Kampagne« der Bild-Zeitung15 und die österreichische Regierung vor der Wucht 
der Kronenzeitung in die Knie gegangen.16 Diese Darstellung sollte es offenbar den Ab
geordneten – besonders im Blick auf die bevorstehende Europawahl – erleichtern, ihr 
Gesicht gegenüber ihrer Partei- und Wählerbasis zu wahren. Um diese Sprachregelung 
öffentlich durchzusetzen, wurde eine Doppelstrategie gefahren. Einmal wurde die be
trächtliche Gehaltssteigerung für deutsche EU-Abgeordnete, zu der der Statutsentwurf 
von  2003  geführt  hätte,  durch  getürkte  Rechnungen  verschleiert.17 Zugleich  wurde 
durch Herausstreichen dieses Punktes und wüste Beschimpfungen der Bild-Zeitung und 
des Verfassers versucht, von den entscheidenden Mängeln des Statutsentwurfs abzulen
ken:

 der  totalen  Unverträglichkeit  der  9053  Euro  mit  dem  nationalen  Gefüge  von 
Politikergehältern in vielen EU-Staaten, besonders in den Beitrittsländern;

 dem Umstand, daß EU-Abgeordnete aus Brüssel schon jetzt üppige Leistungen er
halten, mit denen sie vor Ort gut leben und arbeiten können – und zwar alle Abge
ordneten in gleicher Höhe, aus welchem Land auch immer sie kommen;

 dem gewaltigen Mehr bei den Pensionen, das der Statutsentwurf auch für deutsche 
EU-Abgeordnete bewirkt hätte.

Die Strategie ging zumindest zum Teil auf: Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine  
Zeitung18 und die  Süddeutsche  Zeitung19 saßen gemeinsam mit  einigen  Nachrichten
agenturen und Fernsehanstalten20 der amtlichen Desinformations- und Diffamierungs
kampagne seitens des EU-Parlaments auf, anders aber Der Spiegel,21 die Bild-Zeitung,22 

Die Welt,23 das  Handelsblatt24 und die  Berliner Zeitung.25 Auch manche Regionalzei
tung entzog sich dem Sog der in Brüssel fabrizierten  political correctness.26 Daß die 
Desinformationskampagne, zumindest teilweise, gelang, dürfte wieder mehrere Gründe 
haben:

 die enorme Kompliziertheit  der  Materie,  die  es den Abgeordneten erleichterte, 
Verwirrung zu verbreiten.

 Viele  Brüsseler  und Straßburger  Korrespondenten  der  deutschen  Medien  (und 
wahrscheinlich auch der Medien anderer Länder) hatten die Brisanz der Diäten
pläne nicht erkannt und wohlwollend berichtet. Da fiel es dann erst recht schwer, 
die große Linie der ganzen bisherigen Berichterstattung zu ändern. Zudem dürfte 
die  Nähe  der  Brüsseler  und  Straßburger  Medienvertreter  zu  den  dortigen 
Politikern im Laufe der Jahre zu einer gewissen Symbiose geführt haben, wie dies 
die Brüsseler Korrespondenten des Magazins Stern und der Süddeutschen Zeitung, 
Hans-Martin Tillack und Andreas Oldag, in ihrem Buch RAUMSCHIFF BRÜSSEL 
eindrucksvoll beschrieben haben.

 Mehrere EU-Abgeordnete glaubten sich zudem unter der rechtlichen Schutzglo
cke der parlamentarischen Unverantwortlichkeit (Indemnität) derart sicher, daß sie 
mit Diffamierungen der  Bild-Zeitung und meiner Person nur so um sich warfen, 
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offenbar mit dem Ziel, die Kritiker unglaubwürdig zu machen. Das dürfte man
chen Journalisten zusätzlich verunsichert haben.

Hinzu kommt ein Weiteres: Vermutlich haben einige den Statutsentwurf auch deshalb 
mit Kritik verschont, weil sie – wahrscheinlich zu Recht – erwarteten, vom Statut wer
de,  wenn  es  erst  in  Kraft  sei,  eine  Tendenz  zu  einer  allgemeinen  Steigerung  der 
Politikergehälter in Deutschland und in anderen EU-Staaten ausgehen. Manche Medien 
treten jedenfalls schon lange für höhere Gehälter von Politikern ein.27 Natürlich mögen 
auch viele Politiker auf eine solche »Vorlage« aus der EU, gehofft haben, selbst wenn 
sie diesen Hintergedanken nicht offen aussprechen konnten.
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G.20
Öffentliche Aufklärung über das Spesenunwesen

Nach dem Scheitern des Abgeordnetenstatuts war es nun an der Zeit, auch die grotesken 
Spesenregelungen, die das Präsidium des Europäischen Parlaments im Laufe der Jahre 
für die Volksvertreter aufgehäuft hatte, an die Öffentlichkeit zu bringen. Hier machte 
der österreichische EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin den Vorreiter. Der frühere Re
dakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel hatte als eine Art Undercover-Agent sei
ne Kollegen jahrelang heimlich dabei gefilmt und abgehört, wie sie – in Ausnutzung des 
mißbräuchlichen Spesenregimes – viel zu hohe Reisekosten und Tagegelder abrechnen. 
So etwa, wenn sie sich an sitzungsfreien Freitagen frühmorgens noch rasch in die An
wesenheitsliste eintragen, um das Tagegeld zu kassieren, und dann sogleich nach Hause 
flogen. So etwa wenn sie Tagegeld für Fraktionssitzungen in Bologna oder Berlin kas
sierten, selbst wenn die Sitzung abgesagt worden war. So etwa, wenn sie mit Billigflü
gen in Baden-Baden oder Hahn landeten, um sich vom parlamentsinternen Fahrdienst 
zum Sitz des Parlaments bringen zu lassen, und stolz darüber berichteten, wie viel tau
send Euro an steuerfreiem Zusatzsalär ihnen das wieder einmal gebracht habe.

Martin rechnete auf seiner Homepage vor, daß Europaparlamentarier durch Ausnutzen 
aller üppigen Spesenregelungen 100.000 EUR im Jahr als zusätzliches steuerfreies »Ne
beneinkommen« einsacken können. Viele seiner Videos wurden von dem Fernsehmaga
zin stern tv Mittwoch abends bundesweit gesendet und von dessen Moderator Günther 
Jauch kritisch-ironisch  kommentiert.  Ein  Reporter  dieses  Senders,  Boris  Weber, 
brachte die Abgeordneten immer wieder in Verlegenheit, indem er sie mit den mitge
schnittenen Video- und Tonbandaufnahmen konfrontierte und um eine Stellungnahme 
bat. Die Bilder der vor dem Fernsehteam panisch durch die Parlamentshallen flüchten
den Abgeordneten stehen noch heute Millionen Zuschauern vor Augen. Das bildgewor
dene schlechte Gewissen sprach für sich selbst und ließ in Zukunft erst recht alle Volks
vertreter  verstummen,  obwohl diese sonst  keinem Mikrofon und keiner  Kamera  aus 
dem Wege gehen und jede Möglichkeit ausnutzen, sich öffentlichkeitswirksam in Szene 
zu setzen. Weber wurde so geradezu zum Schrecken des Parlaments. Wenn er um Dreh
genehmigung in den Hallen des Hohen Hauses ersucht hatte, schickte die Leitung des 
Parlaments unverzüglich Rundmeldungen an alle Abgeordneten, um sie vor unerhofften 
Begegnungen mit dem Reporter zu warnen. Auch viele Zeitungen griffen das Thema 
auf, in Österreich vor allem das Magazin News und die auflagenstarke Kronenzeitung. 
Martins Kampagne und die  stern tv-Berichte hatten alsbald den meßbaren Erfolg, daß 
die Zahl der Freitag früh geleisteten Unterschriften radikal zurückging.

Die von Hans-Peter Martin in Wort und Bild an den Pranger gestellten Abgeordneten 
beriefen sich ihrerseits auf das Regelwerk und verteidigten sich damit, sie hätten keiner
lei Verstoß begangen. Zu demselben Ergebnis – alles regelkonform – führte auch eine 
parlamentsinterne »Untersuchung«, die der Präsident des Europäischen Parlaments, Pat 
Cox, als Reaktion auf Martins angebliche Nestbeschmutzung vornahm. Daß die vom 
Präsidium in eigener Sache erlassene »Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung« das 
eigentliche Problem darstellt, kam dabei gezielt zu kurz. Immerhin lenkten Martins Ak
tionen den Blick auch auf dieses unsägliche Konstrukt.

In dieser Situation kam meine kritische Analyse des komplizierten, auf 64 Seiten ange
schwollenen  Regelwerks  (»Diätenwildwuchs  im  Europäischen  Parlament«)  gerade 
recht. Sie stellte die gemeinschaftsrechtliche Zulässigkeit der ganzen Regelung allein 
durch das Parlamentspräsidium infrage. Nach Art. 190 Abs. 5 EG muß der finanzielle 
Status von Abgeordneten, falls EU-Organe einschlägige Regelungen erlassen, vom Ple
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num des Parlaments unter Anhörung der Kommission und mit Zustimmung des Rats ge
regelt werden. Darüber hinaus verstößt die Regelung, nach der oft sehr viel höhere Er
träge erstattet werden, als die tatsächlichen Kosten ausmachen, meiner Meinung nach 
gegen weitere Vorschriften des EG-Vertrages wie etwa den Grundsatz der Wirtschaft
lichkeit. Hoch problematisch sind auch die Pensionssysteme, die vielfach zur Doppel
versorgung führen. Die Analyse wurde in angesehenen Fachzeitschriften in deutscher, 
englischer und spanischer Sprache veröffentlicht. Ein Magazin brachte vorab einen Be
richt darüber und stellte meine ganze Untersuchung, für jedermann nachlesbar, ins In
ternet.28

Ergänzend verfaßte ich einige Namensartikel in deutschen und österreichischen Zeitun
gen und Magazinen.  Die Reaktion des Europäischen Parlaments ließ nicht lange auf 
sich warten. In einem mit dem Juristischen Dienst des Parlaments abgestimmten »Aide 
memoire« vom 07.04.2004 versuchte der Generaldirektor für Finanzen die Regelungen 
zu rechtfertigen.  Im weiteren Verlauf der öffentlichen Diskussion ragt besonders der 
große Aufmacherartikel in der International Herald Tribune vom 24. Mai 2004 (Mar
tin  Gottlieb und  Doreen  Garvajal,  »Perks  at  EU  Parliament:  A  system  out  of 
control?«) und ein gleichzeitig erschienener Beitrag derselben Autoren in der New York 
Times International hervor, in denen neben Hans-Peter Martin auch ich zu Wort kam.

Infolge der öffentlichen Kritik forderten verschiedene Gruppen von Abgeordneten eine 
grundlegende Reform der Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung. Die deutschen 
EU-Abgeordneten  verpflichteten  sich  in  einer  politischen  Erklärung von Ende April 
2004, bestimmte Formen der Spesenreiterei, die die Regelung zuläßt, nicht mehr in An
spruch zu nehmen. Dasselbe taten auch österreichische Abgeordnete. Inwieweit sie sich 
daran wirklich halten, ist kaum zu kontrollieren.

G.21
Ein neuer Anlauf

»Nach dem Statut ist vor dem Statut«. Mit diesen Worten brachte Karl-Heiner Lehne 
unmittelbar nach dem Scheitern des Abgeordnetenstatuts im Januar 2004 die fortbeste
hende Absicht großer Teile des Europäischen Parlaments zum Ausdruck, nach der Euro
pawahl im Juni 2004 einen neuerlichen Anlauf zu unternehmen, den finanziellen Status 
von Europaabgeordneten neu zu regeln. Frühere Ankündigungen, gleich nach der Wahl 
Auswüchse bei den Spesen zu beseitigen,  blieben unerfüllt.  Die Europaabgeordneten 
hatten seinerzeit die aufbrandenden medialen Wogen mit dem Versprechen zu glätten 
versucht, nach der Wahl werde alles besser und transparenter. Seitdem ist außer Wohl
verhaltens-Selbstverpflichtungen zu Spesen nicht viel gewesen. Ob und inwieweit die 
Selbstverpflichtungen, die deutsche und österreichische EU-Abgeordnete eingegangen 
waren), überhaupt eingehalten werden, ist unklar. Einmal mehr setzte sich die trotzige 
Auffassung durch, ohne Inkrafttreten des Statuts gebe es auch keine Reform der miß
bräuchlichen Spesenregelung.

Im April 2005 wagte sich der amtierende EU-Ratspräsident, der Luxemburger Regie
rungschef Jean-Claude Juncker, erneut an das Thema heran und kündigte an, er wolle 
das umstrittene Diäten- und Spesenregime bis zum Ende seiner Präsidentschaft im Juni 
2005 reformieren. (Sein Vorgänger im Ratsvorsitz, der niederländische Ministerpräsi
dent Jan Peter Balkenende, hatte es noch abgelehnt, das Thema wieder aufrugreifen.) 
Der  offenbar  mit  den  Fraktionsspitzen  des  Europäischen  Parlaments  abgesprochene 
Plan  Junckers  sah zwei  Modelle  vor:  entweder  eine  einheitliche  Entschädigung von 
7800 Euro, wovon die Abgeordneten 800 Euro für die Altersvorsorge abführen müßten, 
oder eine Einheitsentschädigung von 7000 Euro, wobei dann die Altersvorsorge voll
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ständig vom Parlament finanziert würde. Mit beiden Modellen wollte man besonders 
der Kritik in Deutschland gerecht werden, die sich gegen die Anfang 2004 geplante Er
höhung auf 9053 Euro vor allem mit dem Argument gewandt hatte, diese bedeute eine 
beträchtliche Steigerung der Bezüge deutscher EU-Abgeordneter. Denn beide Modelle 
scheinen für deutsche Abgeordnete, die derzeit 7009 Euro erhalten, keine Änderung zu 
bedeuten. Vor allem an Deutschlands Veto im Rat war das Statut damals gescheitert. 
Die Aufstockung der Gehälter der großen Masse der EU-Abgeordneten bei Einführung 
der geplanten Einheitsentschädigung wurde bei beiden Modellen allerdings ausgeblen
det, es sei denn, man betrachtete sie als Kompensat für die ebenfalls geplante Beseiti
gung des Reibachs bei den Flugspesen, was aber unzulässig wäre.

Das schlechte Gewissen blieb allerdings bestehen. Denn die Politik versuchte den Plan 
vor der  Wahl in  Großbritannien  (5.  Mai),  der Landtagswahl  in  Nordrhein-Westfalen 
(22.  Mai) und dem Referendum über die  europäische Verfassung in Frankreich (29. 
Mai) möglichst aus der öffentlichen Diskussion herauszuhalten. Das gelang allerdings 
nicht ganz. So rechnete die Bild-Zeitung am 20. April 2005 vor, welche »Luxus-Pensi
on« auch dieser Plan den Abgeordneten brächte. Aufgrund der höheren Prozentsätze 
(Versorgungsanspruch von 3,5% der Entschädigung pro Jahr statt bisher 3%), des euro
päischen Steuerprivilegs und des Wegfalls der Wartezeit (Rentenanspruch schon nach 
einem Jahr Mandatszeit) ist die EU-Altersversorgung sehr viel günstiger als die bisheri
ge Versorgung von deutschen Abgeordneten, obwohl diese schon jetzt als überversorgt 
gelten. Das geplante Statut bringt EU-Abgeordneten bereits nach einer fünfjährigen Le
gislaturperiode in Brüssel eine Pension von monatlich 1225 Euro – mehr als eine deut
sche Durchschnittsrente nach 45 Arbeitsjahren. Diese Rechnung geht von einem Ein
heitsgehalt von 7000 Euro aus (7000 x 0,175 = 1225). Auch die haushaltsmäßigen Be
denken, die die Bundesregierung Anfang 2004 bei Ablehnung des Statuts angeführt hat
te, greifen nach wie vor durch: Für die Mehrbelastungen des EU-Haushalts, die im Üb
rigen vor  allem Nettozahler  wie Deutschland belasten  werden,  fehlen  die  Mittel  im 
Haushalt  des  Europäischen  Parlaments,  und der  Wegfall  der  pauschalen  Flugkosten 
wird voraussichtlich zu keiner Einsparung führen. Bei einem Treffen der für Europa zu
ständigen Regierungsmitglieder der 25 EU-Staaten am 26. April appellierte der Präsi
dent des Europäischen Parlaments, Josep Borrell, gleichwohl unverdrossen an die Mi
nister, sich der »Dringlichkeit« der Diätenreform bewußt zu sein. Die Minister hielten 
sich allerdings zunächst bedeckt. Vermutlich werde man sich aber noch vor der Som
merpause erneut mit dem Problem befassen, hieß es laut einer dpa-Meldung vom 27. 
April 2004. Und so kam es denn auch. Das Europäische Parlament beschloß am 24. Juni 
2005 mit großer Mehrheit das Abgeordnetenstatut in einer etwas abgespeckten Fassung, 
und der Rat stimmte dem kurz darauf zu. Dies geschah im publizistischen Windschatten 
zweier europäischer Großereignisse, die die Öffentlichkeit in Atem hielten: der Absage 
der Franzosen und Niederländer an die europäische Verfassung und des Scheiterns der 
Verhandlungen über den mittelfristigen Finanzrahmen der EU für die Jahre 2007 bis 
2013. Mit beidem war die Öffentlichkeit so sehr beschäftigt, daß für das Abgeordneten
statut kaum noch Raum blieb, zumal es erst zu Beginn der nächsten Wahlperiode, also 
2009, in Kraft tritt. Das Statut sieht nunmehr eine Entschädigung in Höhe von 38,5% 
der  Grundbezüge eines  Richters  am Europäischen Gerichtshof  vor (derzeit  ca.  7000 
Euro), also nicht mehr 50% (über 9000 Euro) wie noch der Statutsentwurf von 2003. 
Der Unterschied verringert sich aber erheblich, weil kein Eigenbeitrag zur Altersversor
gung mehr anfällt und die Sonderabgaben von Abgeordneten an ihre Partei (»Parteisteu
ern«) illegalisiert werden. Auch die Steuerregelung wird zum Teil entschärft, weil das 
Statut nunmehr die hohen Freibeträge, die Beamte genießen und die nach dem Statuts
entwurf von 2003 auch Abgeordneten zugute gekommen wären, ausschließt. Doch die 
unangemessene  Vereinheitlichung  der  Entschädigung  bleibt  bestehen.  Während  die 
meisten Redner in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments vom 23. Juni 2005 
das Statut erwartungsgemäß begrüßten, blieb es der Abgeordneten Hélène Goudin von 
der  Fraktion  der  unabhängigen  Demokraten  vorbehalten,  die  von der  Mehrheit  ver
schwiegenen Probleme beim Namen zu nennen. Sie sagte:
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Herr Präsident, die schwedische Juni-Liste ist der Auffassung, daß die Mitglie
der des Europäischen Parlaments ihr Gehalt von den jeweiligen nationalen Par
lamenten beziehen und eine einheitliche Kostenerstattung vom Europäischen 
Parlament erhalten sollten. Richtschnur muß für uns das Prinzip der Subsidiari
tät sein. Es obliegt den einzelnen Mitgliedstaaten, über die ihren Parlamentari
ern zu zahlenden Gehälter zu entscheiden. Die den Mitgliedern des Europäi
schen Parlaments gezahlten nationalen Gehälter müssen den in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten üblichen tatsächlichen Gehältern und Kosten angepaßt bleiben. 
Die Abgeordneten sollten sich ihre Gehälter von ihren eigenen Ländern zahlen 
lassen und auch dort ihre Steuern abführen. Prinzipiell sind wir der Auffassung, 
daß die Gehälter der von den Menschen in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten 
gewählten Europaabgeordneten nicht von der EU festgesetzt werden sollten. Es 
wäre ungerecht, wenn ein Mitglied des Europäischen Parlaments  aus  einem 
Land mit niedrigen Gehältern ein Gehalt bezöge, das um ein Mehrfaches höher 
ist als das einer Person, die in seinem Heimatland eine ähnliche oder höher ge
stellte Position innehat. Eine Folge des gemeinschaftlichen Statuts für Mitglieder 
des Europäischen Parlaments könnte zum Beispiel sein, daß die Europaabge
ordneten eines Landes Gehälter beziehen, die das  ihres eigenen Staatsober
haupts  oder Regierungschefs  um ein Mehrfaches  übersteigen. Es  darf nicht 
sein, daß Mitglieder des Europäischen Parlaments von den Wählern ihres Hei
matlandes als eine privilegierte Elite angesehen werden, sondern die Gehalts
bedingungen müssen in vernünftiger Weise der nationalen Gehaltssituation für 
gleich geartete Funktionen entsprechen.29

Der Abgeordnete Hans-Peter Martin sprach in derselben Plenardebatte von einem »die 
Demokratie  unterhöhlenden  Privilegienpaket«,  dessen  Verabschiedung  als  »entschei
dender Sargnagel der Europäischen Union« in die Geschichte eingehen werde. Es sym
bolisiere  »die  Abgehobenheit  einer  Volksvertretung«,  die  es  so schwer mache,  »die 
wirklichen Probleme, um die es in Europa geht«, in den Blick zu bekommen.30

G.22
Ein von Grund auf verkehrter Ansatz

Das Hauptproblem einer einheitlichen Entschädigung für alle besteht nur vordergründig 
in der Frage, ob die Diäten deutscher EU-Abgeordneter erhöht werden. In Wahrheit ist 
der ganze Vereinheitlichungsansatz von Grund auf verkehrt. Angesichts der völlig un
terschiedlichen Verhältnisse in den 25 Mitgliedstaaten ist es falsch, allen Abgeordneten 
dasselbe Heimatgehalt zu geben, auch wenn dieses nicht 9053, sondern 7000 Euro be
trägt.  Das zu verstehen scheint  allerdings  gewisse ökonomische  Grundkenntnisse zu 
verlangen, die offenbar nicht überall vorausgesetzt werden können.

Der Gleichheitssatz steht der Beibehaltung unterschiedlicher Heimatgehälter keinesfalls 
entgegen;  vielmehr gebietet  er  sie geradezu.  Denn der Gleichheitssatz  verlangt nicht 
nur, Gleiches gleich, sondern auch Ungleiches verschieden zu behandeln. Genau zum 
selben Ergebnis führt auch der Grundsatz »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«,  wenn 
man ihn nur richtig interpretiert. Denn in Wahrheit liegt bei einer Vereinheitlichung der 
Heimatgehälter gar kein »gleicher Lohn« vor: Ein Euro ist in einem Land mit niedrigen 
Einkommen, niedrigem Lebensstandard und niedrigen Preisen real, also seiner effekti
ven Kaufkraft nach, sehr viel mehr wert als in einem Land mit hohen Einkommen und 
hohem Lebensstandard. Das alles wurde oben bereits ausführlich dargelegt. Der Groß
kommentar zum Recht der Europäischen Union, herausgegeben von Eberhard Grabitz 
und Meinhard Hilf, hat sich inzwischen meiner Auffassung ausdrücklich angeschlos
sen.  In  diesem  juristischen  Standardkommentar  schreibt  der  Bearbeiter  Sven  Höl
scheidt in der jüngsten Auflage vom Januar 2004 wörtlich:
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Das Ziel der Gleichbehandlung der Europaabgeordneten auch bei ihrer Bezah
lung ... führte ... bei seiner Verwirklichung zu groben Ungleichheiten im Ver
hältnis zu den Entschädigungen der nationalen Parlamentarier; Europaabge
ordnete aus  Staaten mit niedrigem Lebensstandard und geringem Einkom
mensniveau würden künftig ein Vielfaches ihrer Kollegen in den nationalen 
Parlamenten verdienen, obwohl sie ähnliche Arbeit errichten (im einzelnen vgl. 
von Arnim/Schurig,  DEUTSCHES VERWALTUNGSBLATT 2003,  Seiten  1176 ff.).  Richtiger 
Referenzrahmen für die Abgeordnetenentschädigung der Europaparlamentari
er ist das nationale Einkommensniveau, da die Abgeordneten ihren Lebens
mittelpunkt größtenteils in ihren jeweiligen Heimatstaaten haben. Die Gleich
heit bei der Erstattung der Kosten für das  Leben am Sitzungsort Brüssel, 
Straßburg oder Luxemburg ist ohnehin bereits realisiert ... Hinzu käme, daß 
die meisten Abgeordneten nicht nur relativ im Vergleich zu den nationalen Ab
geordneten besser gestellt würden, sondern auch absolut betrachtet von einer 
Anhebung ihrer Diäten um zum Teil ein Vielfaches profitieren würden. ... Aus 
den gleichen Gründen ist eine Besteuerung allein nach der Gemeinschafts
steuer abzulehnen.

In der Politik sind es vor allem der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber und 
die soeben genannten Europaabgeordneten, die die Sinnwidrigkeit einheitlicher Gehäl
ter erkannt haben. Selbst Martin Schulz, der jetzige Vorsitzende der SPE-Fraktion des 
Europäischen Parlaments, hat dies in einer Art lichtem Moment eingeräumt. Dennoch 
hält sich die gegenteilige Meinung, die sich das Europäische Parlament seit langem in 
eigener Sache gebildet hat und die mancher Hofjournalist in Brüssel oder auch im eige
nen Land, ohne viel nachzudenken, nachplappert, zäh am Leben. Um dies zu illustrie
ren,  sollen im Folgenden einige Meinungsmacher zitiert  werden. Dabei soll  der An
schaulichkeit zuliebe auch eine Reihe weiterer fadenscheiniger Argumente vorgeführt 
werden, die man sich ausgedacht hat, um dennoch die Vereinheitlichung scheinbar be
gründen zu können, wobei die bestimmten Journalisten zugeschriebenen Zitate letztlich 
meist von EU-Abgeordneten herrühren dürften.

»Eine einheitliche Bezahlung aller wäre nicht nur eine Frage der Fairness. ... Man stelle 
sich vor, die gegenwärtig in Brüssel praktizierte  unterschiedliche Bezahlung gäbe es 
auch im Deutschen Bundestag.  Dann würden die  Bayern  und Baden-Württemberger 
besser bezahlt als Brandenburger und Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt, weil ihre Land
tagsabgeordneten auch weniger erhalten. Der Aufchrei wäre unüberhörbar.« (Lausitzer  
Rundschau vom 26.01.2004) Hier beschwört der Kommentator einmal mehr den Grund
satz »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«, obwohl dieser Satz, richtig interpretiert,  zur 
Beibehaltung des Status quo führt. Die Abgeordneten des Bundestages werden alle von 
demselben Volk und nach demselben Wahlrecht gewählt, und die Unterschiede im Le
bensstandard halten sich in den verschiedenen Bundesländern in Grenzen.

Ein anderer Originalton lautet  so: »Viele sachliche Gründe dafür, daß die Diäten, je 
nach Herkunft der Parlamentarier ... schwanken, gibt es in der Tat nicht, zumal wenn 
die Unterschiede nach der Ost-Erweiterung in absurde Relationen steigen.« Wer das an
ders sehe, betreibe eine »Neidkampagne«. Dies schrieb Günter Nonnenmacher, einer 
der Herausgeber der  Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 27.01.2004 in seinem Blatt, 
eine Aussage, die sich in ihrer ökonomischen Ahnungslosigkeit selbst richtet, ebenso 
wie der folgende Kommentar  von  Heribert  Prantl,  dem Leiter  des Ressorts  Innen
politik der  Süddeutschen Zeitung: »Der organisierte Neid ist eine beachtliche Macht in 
Deutschland: Aus Angst vor diesem Neid hat die deutsche Bundesregierung soeben eine 
vernünftige  und gerechte,  nämlich  einheitliche  Bezahlung  aller  Europa-Parlamentarier 
verhindert. [Die] verschiedene Entlohnung ... widerspricht dem Satz vom ›gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit‹.« (Süddeutsche Zeitung vom 27.01.2004) Auch Prantl meint offen
bar, sich durch die Diffamierung der Kritiker eine saubere Begründung sparen zu kön
nen. Genauso ist  die pauschale Behauptung zu bewerten,  hinter  der Kritik stecke in 
Deutschland »einfach nur Politikerhaß« (Europa-Digital vom 28.01.2004).
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Andere meinen, der EG-Vertrag schreibe verbindlich vor, daß alle Abgeordneten das 
gleiche Gehalt bekommen (Stuttgarter Zeitung vom 16.01.2004). Auch dies trifft nicht 
zu. Erstens enthält Art. 190 Abs. 5 EG nur eine Ermächtigung, keine Verpflichtung zum 
Erlaß eines Abgeordnetenstatuts. Zweitens kann keine Rede davon sein, daß diese Vor
schrift gleiche Heimatgehälter für alle Abgeordneten vorschreibe. Dennoch wird dieses 
Argument immer wieder aufgewärmt: »Haben die Euro-Mächtigen vergessen, daß sie 
selbst ein solches Statut gefordert haben? Im EU-Vertrag von Amsterdam (damals noch 
mit Helmut Kohl) wurde die Order dafür gegeben, und im Dokument von Nizza (mit 
der  Unterschrift  Gerhard  Schröders)  ist  sie  bekräftigt  worden.«  (Gisbert  Kuhn in: 
Mannheimer Morgen vom 27.01.2004)

Viele versuchen es auch mit Argumenten höchst nebulöser Art: »Einheitliche Diäten ... 
sollten künftig für ein besseres europäisches Arbeitsklima sorgen« und dem Parlament 
»ein  eigenes  Gewicht  geben«  (Cornelia  Bolesch in:  Süddeutsche  Zeitung vom 
16.01.2004).  »Einheitliche Diäten sollen die  Identität  des Europaparlaments stärken« 
(Cornelia Bolesch in Süddeutsche Zeitung vom 26.01.2004). Einheitliche Diäten seien 
geeignet, die »nach wie vor schwache »europäische Identität« zu stärken« (Ralf Joas 
in: Die Rheinpfalz von 27.01.2004), als ob Arbeitsklima, Gewicht und Identität des Eu
ropäischen Parlaments von der Vereinheitlichung der Gehälter abhingen. »Das Prinzip 
der Europäischen Solidarität und des Teilens zwischen Groß und Klein, Reich und Arm 
in Europas Volksvertretung« verlange gleiche Gehälter (Katja Ridderbusch in:  Die 
Welt vom 24.01.2004).

Überzeugend ist das alles nicht. Sollte das Statut zustande kommen, wäre es mit der 
Identität Europas und der Solidarität unter den Abgeordneten des Europäischen Parla
ments spätestens dann vorbei, wenn allen Betroffenen klar wird, daß Abgeordnete mit 
ihren  formal  gleichen  Heimatgehältern  sich  völlig  Unterschiedliches  leisten  können: 
Der polnische Volksvertreter kann zu Hause wie ein Fürst leben und sich sozusagen ein 
Schloß samt Bediensteten leisten, der deutsche Abgeordnete allenfalls ein Reihenhaus 
mit schwarz arbeitender Putzfrau.

G.23
Eine Sackgasse und eine Zwickmühle

Das europäische Parlament hat sich unter der Hand eine Fülle von Spesenregelungen 
bewilligt, die zum Mißbrauch geradezu einladen. Wenn Bürger Gleiches täten, wäre das 
kriminelles Unrecht. Die üppige Ausstattung, die Europaabgeordnete seit langem genie
ßen, machte es ihnen schwer,  einer Reform zuzustimmen,  die  den Spesenmißbrauch 
wirklich umfassend abstellt, ohne daß sie ihnen gleichzeitig einen Ersatz in Form von 
Riesengehältern gibt. Sonst würden sie, zählt man diese illegitimen Einnahmen mit, viel 
Geld verlieren. Und die Überlegung, daß ein ersatzloser Verzicht auf unlautere Einnah
men einen steten Stein des Anstoßes beseitigen und dem Ansehen des Parlaments die
nen würde, scheint in den Augen der Mehrheit des Parlaments kein ausreichendes Ge
wicht zu besitzen. Im Kampf zwischen Anstand und Eigeninteresse der Abgeordneten 
scheint auch hier das Letztere stets die Oberhand zu behalten. Warum sollen die Abge
ordneten, so fragt Katja Ridderbusch in Die Welt vom 16.09.2004,

einer Abrechnung streng nach Einzelvorlage zustimmen, wenn das bestehen
de Gesetz ihnen üppige Pauschalen bietet, mit denen sie ihre mageren Diäten 
autbessern können? Unanständig mag man die Taktik dieser Abgeordneten 
schelten, ein politisches Junktim herzustellen. Doch Taktik ist ein Stück euro
päischer Realität.
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Andererseits  wissen die Abgeordneten selbst sehr wohl,  wie unlauter  die Spesenein
kommen aufzurechnen und so die illegitimen Einnahmen nachträglich zu legitimieren 
sind. Es ist kein Zufall, daß Lehne und Schulz sich gegen den Vorwurf, ein einheitliches 
Einkommen von 9053 Euro brächte deutschen Abgeordneten eine gewaltige Erhöhung 
ihrer Bezüge, nicht mit dem Argument verteidigten, dann fielen ja auch ihre Spesenein
kommen weg. Denn sonst hätten sie ja einräumen müssen,  daß sie solche illegitime 
Zahlungen in der Vergangenheit bezogen hätten.

Machtpolitisch hatten sich die Abgeordneten mit ihren mißbräuchlichen Spesenregelun
gen allerdings ein Faustpfand verschafft,  mit dem sie glaubten, den Rat erpressen zu 
können. Sie erklären sich zur (zumindest teilweisen) Beseitigung der unmöglichen Be
stimmungen nur unter der Bedingung bereit, daß der Rat einem Statut mit hohen ein
heitlichen Gehältern zustimmt. Der Rat sah sich auf diese Weise in einer Art Zwick
mühle: Entweder er beläßt es bei der verrückten steuerfreien Spesenreiterei,  die dem 
Ansehen des Parlaments und auch der Europäischen Union insgesamt schwer schadet, 
oder er stimmt der Einführung eines hohen einheitlichen Gehalts (einschließlich einer 
üppigen Versorgung und den Steuerprivilegien) für alle Abgeordneten zu, was in vielen 
Staaten – angesichts des dort sehr niedrigen Einkommensniveaus – aber ebenfalls als 
grob ungehörig empfunden würde. Das frühzeitige Erschleichen illegitimer Schattenein
kommen durch das Parlament ließ dem Rat also anscheinend nur die Wahl zwischen 
Scylla und Charybdis.

Nun, nach der Verabschiedung des neuen Statuts Mitte 2005, bekommen wir allerdings 
beides: eine hohe einheitliche Entschädigung, wenn auch erst ab 2009, und den Fortbe
stand großer Teile der überzogenen Spesen. Nur bei den Reisekosten soll die Spesenrei
terei beseitigt werden, allerdings auch erst ab 2009.

Hinzu kommt noch ein Weiteres: Eine vernünftige Reform wurde dadurch zusätzlich er
schwert, daß besondere Funktionsträger wie der Präsident und die Fraktionsvorsitzen
den des Europäischen Parlaments bisher keine Zuschläge zu ihren Diäten bekommen, 
wie dies etwa im Bundestag und in den deutschen Landesparlamenten der Fall ist. Dies 
soll nach den vorliegenden Plänen auch in Zukunft so bleiben. Darüber beklagte sich 
der CDU-Spitzenkandidat bei der Europawahl 2004,  Hans-Gert Pöttering: In der öf
fentlichen Diskussion bleibe  die Tatsache ausgespart,  »daß Fraktionsvorsitzende und 
vergleichbare Funktionsträger im Europäischen Parlament kein doppeltes Gehalt bezie
hen wie beispielsweise Kollegen, die auf National- und Länderebene vergleichbare Auf
gaben wahrnehmen« (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.05.2004). Da auch Funk
tionsträger mit den normalen Diäten auskommen müssen, obwohl sie besonders in An
spruch genommen sind, dürften sie ein gesteigertes Eigeninteresse an hohen Diäten ha
ben. Zugleich haben diese Funktionäre Schlüsselstellungen im Parlament inne, so daß 
ohne ihre Unterstützung praktisch nichts zustande kommt. Die Einführung von Funkti
onszuschlägen (die durchaus auch auf nationaler Rechtsgrundlage denkbar wäre) wäre 
deshalb geeignet, die genannten Widerstände gegen einen ersatzlosen Abbau des Spese
nunwesens zu beseitigen.
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Schluß

Vieles,  was in Deutschland verboten ist,  weil es dem Demokratie-  und dem Rechts
staatsprinzip widerspricht, wird auf EU-Ebene ungeniert praktiziert. Das wurde in die
sem Buch vielfach dargelegt. Die Grenzmoral, das heißt das niedrigste Moralniveau der 
verschiedenen Mitgliedstaaten, setzt sich am Ende durch. Selbst dieses Mindestniveau 
wird in der EU – aufgrund von Verantwortungsdiffusion und mangelnder Kontrolle – 
oft noch unterschritten. Auf diese Weise werden die – auch in den Mitgliedstaaten nicht 
gerade makellosen – öffentlichen Sitten von Brüssel her systematisch weiter verdorben. 
Das zeigt sich am Beispiel der Politikfinanzierung besonders plastisch. Diese erweist 
sich damit als Pars pro toto für die Demokratie- und Kontrolldefizite der EU insgesamt, 
die am Anfang dieses Buches dargelegt wurden. Hier zeigt sich die tiefe Wahrheit der 
alten Erkenntnis: Die Eigenheiten von Institutionen treten nirgendwo so deutlich zutage 
wie im Fluß des Geldes. Was wir an Europa kritisieren, spiegelt sich in der Politikfi
nanzierung wider.

In Deutschland können die Diäten nur durch Gesetz festgelegt werden, um wenigstens 
ein Mindestmaß an öffentlicher Kontrolle zu sichern. Eine solche Kontrolle ist bei Ent
scheidungen des Parlaments in eigener Sache absolut unverzichtbar. Der Gesetzesvorbe
halt gilt für alle Teile der Entschädigung, auch für die Erstattung von Spesen und natür
lich erst recht für Versorgungsregelungen. In Brüssel dagegen wird selbst diese Min
destvoraussetzung nicht eingehalten. Die üppigen Spesen und die gewaltigen Versor
gungen werden allein vom Parlamentspräsidium in nichtöffentlicher Sitzung festgelegt 
– an allen Kontrollen vorbei. Das normale Gesetzgebungsverfahren, an dem die Kom
mission, der Rat und die Öffentlichkeit beteiligt sind, wird dabei schlicht übergangen. 
Und auch bei der Bewilligung der entsprechenden Gelder im EU-Haushalt übt der Rat – 
aufgrund eines fatalen Gentlemen’s Agreement mit dem Parlament – keine Kontrolle 
aus, sondern winkt den Haushalt des Parlaments nur durch. Infolge der gezielten Verne
belungstaktik und des Aushebelns sämtlicher Kontrollen hat das Präsidium im Laufe der 
Jahre ein ganzes Bündel von grotesk mißbräuchlichen Regelungen fabriziert, die inzwi
schen mehr als 60 Seiten füllen. So konnten die Abgeordneten sich maßlose Versor
gungsregelungen für Alter, Krankheit und Invalidität erschleichen und völlig überzoge
ne Spesen selbst bewilligen. Einem deutschen EU-Abgeordneten stehen praktisch die 
ganze  Unkostenpauschale  und das Tagegeld  als  zusätzliches  Einkommen zur Verfü
gung, weil die übrigen Spesen so großzügig bemessen sind. Das wurde sogar gerichtlich 
festgestellt.  Unkostenpauschale  und  Tagegeld  machen  nach  derzeitigem  Stand  rund 
7400 Euro monatlich aus – steuerfrei –, so daß die steuerpflichtige Entschädigung deut
scher EU-Abgeordneter sich, netto gerechnet, fast verdreifacht. Alle diese Regelungen 
bestehen weiterhin fort. Das im Jahr 2005 verabschiedete Abgeordnetenstatut tritt erst 
2009 in Kraft und läßt zudem die meisten Spesen auch in Zukunft völlig unberührt, die 
weiterhin allein vom Präsidium geregelt werden sollen.

Die Anbindung der Diäten an die Beamtenbezüge ist in Deutschland verfassungsrecht
lich untersagt, weil sie – an der Öffentlichkeit vorbei – zu stillschweigenden Diätener
höhungen führt und das Parlament voreingenommen macht, wenn es über die Erhöhung 
der Beamtengehälter beschließt. Der Versuch, das Verbot im Wege einer Änderung des 
Grundgesetzes zu überspielen und die Diäten der Bundestagsabgeordneten an die Ge
hälter von Bundesrichtern anzukoppeln,  scheiterte 1995 am öffentlichen Protest.  Auf 
Europaebene soll dies nicht gelten. Die Koppelung der Versorgung von Europaabgeord
neten an die Bezüge von Beamten ist in Brüssel längst beschlossene Sache. Auch die 
monatliche Entschädigung soll ab 2009 an die Beamtengehälter angebunden werden.
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Dabei ist die Bezahlung von EU-Beamten selbst privilegiengespickt. Es besteht ein ei
genes vorteilhaftes Zulagen- und Steuersystem. Die Regelungen gelten – auf höherem 
Niveau – auch für die Mitglieder der Kommission, der Gerichte und des Rechnungsho
fes, deren Gehälter ebenfalls prozentual mit denen der Spitzenbeamten verknüpft sind. 
Damit ist die Kommission als zentraler Motor der Beamtenregelungen eingebunden und 
bei Erhöhungen der Beamtengehälter nicht mehr neutral. Dasselbe gilt – neben dem Eu
ropäischen Parlament – für mögliche Kontrolleure wie den Europäischen Gerichtshof 
und den Europäischen Rechnungshof. So haben wichtige EU-Organe alle ein eigenes 
Interesse an großzügiger Bezahlung der Beamten. Dieses gewaltenteilungswidrige Netz
werk, das die Privilegien ausbrütet, ist typisch für die EU. Wer soll da noch eine wirksa
me Kontrolle ausüben?

In Deutschland dürfen Abgeordnete selbstverständlich keine Ehegatten und Verwandten 
auf Staatskosten beschäftigen. Die Gefahr, daß das Ansehen des Parlaments durch sol
che Vetternwirtschaft beschädigt wird und Abgeordnete durch Scheinverträge mit Ehe
gatten oder Kindern das Familieneinkommen aufbessern, ist zu groß. Wer gegen das 
Verbot verstößt, riskiert einen öffentlichen Skandal und den Verlust seines Mandats. In 
Brüssel dagegen gilt die Beschäftigung von Verwandten als ganz normal. Dafür haben 
EU-Abgeordnete monatlich 14.865 Euro zur Verfügung. Einem Parlament, das in eige
ner Sache derart lax ist und ungestraft Spesenreiterei und Vetternwirtschaft ermöglicht 
und auch noch »legalisiert«, fehlt zwangsläufig die nötige Autorität und Bereitschaft, 
Mißstände in anderen Organen oder in der EU-Verwaltung mit dem nötigen Nachdruck 
aufzuklären und zu unterbinden, obwohl dies eigentlich die zentrale Aufgabe des Euro
päischen Parlaments wäre.

Angesichts der Verwilderung der Sitten in der EU überrascht es nicht, daß viele Abge
ordnete sich gleichzeitig als hochbezahlte Lobbyisten von Unternehmen oder Verbän
den verdingen und ihre Unabhängigkeit quasi verkaufen. Ein solcher »Diener zweier 
Herren« ist der einflußreiche EU-Abgeordnete Elmar Brok, der neben seinem Mandat 
noch als Cheflobbyist für die BERTELSMANN AG fungiert und ein üppiges Zweitsalär 
einstreicht. Das ist in Wahrheit Korruption, auch wenn es nicht unter Strafe steht, weil 
die Parlamente die nötigen Gesetze selbst beschließen müßten. Daß Brok bisher alle öf
fentliche Kritik ungerührt ausgesessen hat, zeigt einmal mehr die Kontrollresistenz der 
EU. Dazu beigetragen haben aber auch die exzellenten Beziehungen Broks in die Chef
etagen der Medien, die er rücksichtslos ausspielt, wenn Journalisten beabsichtigen, über 
sein Doppelleben zu berichten. Hier wird die Verbandelung von Politik, Wirtschaft und 
Medien, die eine demokratische Kontrolle so sehr erschwert, einmal mehr deutlich.

Auch die EU-Parteienfinanzierung beachtet  keine der verfassungsrechtlichen Schran
ken, die in Deutschland geschaffen wurden, um ein Übermaß zu verhindern und die 
Bürgernähe der Parteien und ihre Chancengleichheit  im politischen Wettbewerb we
nigstens einigermaßen zu sichern. Parteienbünde wurden zu EU-Parteien erklärt, nur um 
ihnen  Subventionen  aus  der  EU-Kasse  zuwenden  zu  können.  Dabei  sind  sie  reine 
Kunstprodukte, die weder natürliche Personen zu Mitgliedern haben noch sich an Parla
mentswahlen beteiligen. Eine »absolute Obergrenze«, die die Staatsmittel verfassungs
rechtlich nach oben begrenzt, wie sie in Deutschland besteht, fehlt. Die »relative Ober
grenze« liegt nicht bei 50% Eigenmitteln wie bei uns, sondern nur bei 25%, das heißt, 
die Subvention darf bis zu 75% des Haushalts der sogenannten Partei ausmachen. Die 
Finanzierung ist auf die etablierten Parteibünde zugeschnitten. Für andere werden kaum 
überwindbare Hürden errichtet – ganz im Gegensatz zum deutschen Verfassungsrecht, 
das  die  Voraussetzungen  für  die  Beteiligung  kleinerer  Parteien  an  der  Staatsfi
nanzierung gering hält, um wenigstens für ein Minimum von Offenheit im politischen 
Wettbewerb zu sorgen. Mit der öffentlichen Finanzierung wurde für EU-Parteibünde 
das nachgeholt, was für die EU-Institutionen schon lange gilt: die Unabhängigkeit vom 
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Bürgerwillen. Damit verkehrt sich die demokratische Willensbildung, die eigentlich von 
unten nach oben verlaufen sollte, in ihr Gegenteil.

Selbst das Wahlrecht zum Europäischen Parlament, also das wichtigste demokratische 
Recht der Bürger, genügt nicht den demokratischen Mindestanforderungen. Es besteht 
keine Gleichheit des aktiven und passiven Wahlrechts. Die Unmittelbarkeit der Wahl 
der EU-Abgeordneten ist in Deutschland und anderen Ländern nicht gewahrt. Allein die 
Parteien bestimmen, wer ins Parlament kommt. Da der Wähler jeden Einfluß darauf ver
liert, kann er die Abgeordneten auch nicht für Mißstände zur Verantwortung ziehen und 
bei der nächsten Wahl abwählen. Selbst Abgeordnete, die im Diätenstreit 2003/04 die 
Zahlen manipuliert und die Öffentlichkeit betrogen hatten, wurden bei der Europawahl 
im Juni  2004 wiedergewählt,  weil  sie  auf  sicheren  Listenplätzen  ihrer  Partei  saßen. 
Nicht  einmal  die  Parteien  können  verantwortlich  gemacht  werden,  weil  die  beiden 
großen Fraktionen des Europäischen Parlaments ohnehin meist gemeinsame Sache ma
chen und die Bürger auch gar nicht wissen, wofür die Parteien europapolitisch stehen. 
Es fehlt am demokratischen Minimum. Die Verhältniswahl, die den Einfluß der Wähler 
minimiert und den der Parteien maximiert, wurde vor wenigen Jahren auf EU-Ebene ob
ligatorisch gemacht. Selbst Großbritannien hat sein Mehrheitswahlrecht bei Europawah
len aufgegeben. Sperrklauseln, die bei Europawahlen keinen Sinn machen, wurden bis 
zur Höhe von 5% europarechtlich abgesegnet.

Auch der Ministerrat ist mit der Kontrolle oft überfordert. Schließlich handelt es sich 
nicht unmittelbar um das Geld der jeweiligen Staaten und ihrer Bürger. Der Rat kann 
von den EU-Bürgern für sein Verhalten ebenso wenig wie Abgeordnete und Parteien 
zur Verantwortung gezogen werden. Wenn das demokratische Minimum darin besteht, 
schlechte Herrscher ohne Blutvergießen wieder loszuwerden, wie Karl Raimund Popper 
einmal formuliert hat, haben wir in der EU keine Demokratie, weil die Wähler ihre Re
präsentanten  weder  wählen  noch  abwählen  können.  Oft  werden  deshalb  unliebsame 
Entscheidungen geradezu der EU zugeschoben, wie die anfechtbare Agrar- und Struk
turfinanzierung  zeigt,  die  den  größten  Teil  des  EU-Haushalts  verschlingt.  Das  ver
schwenderische  Umgehen  mit  dem Geld  anderer,  das  die  mangelnde  demokratische 
Kontrolle geradezu provoziert, wird wiederum in der Politik- und Beamtenfinanzierung 
besonders manifest. Es zeigt sich aber auch im unverdrossenen Aufblähen aller EU-Or
gane: vom Parlament über die Kommission und den Europäischen Gerichtshof bis hin 
zum Rechnungshof, obwohl die Übergröße ihre Arbeitsfähigkeit schwer beeinträchtigt. 
Die  Aufblähung  zeigt  einmal  mehr  die  Neigung der  EU,  öffentliche  Mittel  zu  ver
schwenden und ihre Handlungsfähigkeit auf dem Altar nationaler Interessen zu opfern.

Das alles illustriert die Kontrolleschwäche und die Demokratiedefizite, die für die EU 
typisch  sind.  Innerhalb  der  Mitgliedstaaten  spielen  Gewaltenteilung  und  öffentliche 
Kontrolle  nach  wie  vor  eine  erhebliche  Rolle  und  verhindern  immer  wieder  allzu 
schlimme Auswüchse, obwohl auch dort natürlich nicht alles vorbildlich ist. In der EU 
fehlt  es daran weitgehend, was selbst offensichtlichen Mißständen den Weg bereitet. 
Das, was die EU von ihren Mitgliedern verlangt, leidet bei ihr selbst am meisten Not. 
Wäre ein Staat so organisiert wie die EU, hätte er aufgrund der fundamentalen demokra
tischen Mängel nicht die geringste Chance, in die EU aufgenommen zu werden.

Würden dagegen die in diesem Buch vorgeschlagenen Reformen zur Beseitigung des 
Demokratiedefizits in der EU durchgeführt, würde die Abgehobenheit der politischen 
Klasse beseitigt und ihr Agieren auf den Boden der Moralvorstellungen der Bürger her
untergebracht.  Dann  ginge  es  zwangsläufig  auch  den  Auswüchsen  der  Politikfi
nanzierung an den Kragen. Wenn der Wähler Einfluß auf die Auswahl des politischen 
Führungspersonals der EU bekäme, könnte jeder Einzelne verantwortlich gemacht wer
den. Dann dürften es Abgeordnete, die die Öffentlichkeit belügen, schwer haben, wie
dergewählt  zu  werden.  Dasselbe  gilt  für  Abgeordnete,  die  ihre  Unabhängigkeit  an 
Großunternehmen verkaufen. Und bei Einführung von direktdemokratischen Entschei
dungen über Sachfragen würden steuerfreie Zweitgehälter aus mißbräuchlichen Spesen
regelungen ebenso rasch unterbunden wie eine privilegienbehaftete öffentliche Parteien
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finanzierung. Das könnte der immer noch bestechenden Idee der Europäischen Union in 
den Augen der Bürger wieder ihren alten Glanz verleihen.
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